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Vorwort

Betrachtet man das Forschungsinteresse, das die Erziehungswissenschaft in den

letzten Jahrzehnten schulpädagogischen Fragen entgegengebracht hat, so muß es

gegenüber den Aufgabenbereichen in der behördUchen und von den freien Trä¬

gernübernommenenJugendpflege als äußerst vernachlässigtundim ganzen unbe¬

friedigend angesehen werden. Diese Forschungslücke hat die Verfasserin erkannt

und zum Gegenstand einer umfassenden und umfangreichen Untersuchung ge¬

macht. Auch wenn primär pädagogische (insb. allgemein- und sozialpädagogi¬

sche) Forschungsintentionen zum Leitmotiv erklärt werden, sind durch den Un¬

tersuchungsgegenstand auch andere, über die genuin erziehungstheoretische Fra¬

gestellung hinausgehende Teilaspekte einbezogen, wie z.B. juristische, soziologi¬

sche, poütische, ökonomische, psychologische und nicht zuletzt zeitgeschichtli¬

che Gesichtspunkte.

Angesichts des Umfangs der Arbeit und der Fülle der aufzuarbeitenden Quellen

stellt sichzunächst die Fragenachdem untersuchten Zeitraum. In der Tat hätte das

Quellenmaterial durchaus ausgereicht, die Untersuchung entweder auf die ersten

Jahrzehnte (1900-1945) oder auf die letzten Dezennien des gewählten Zeitab¬

schnittes (1945-1980) einzugrenzen. Eine solche Terminierung hätte den für die

Verfasserin und für die Leser/innen unbestreitbaren Vorzug gehabt, den Umfang
des Buches und zugleich den Forschungsaufwand zu reduzieren. Es bedarfjedoch
nicht allzuviel Phantasie, um zu erkennen, daß bei dem soeben angedeuteten Vor¬

gehen mit dem Ziel einer zeithchen Beschränkung des Untersuchungsgegenstan¬
des und der Verringerung des Umfangs der Arbeit die Untersuchungsbefunde not¬

wendigerweise andere gewesen wären. So erscheint mir die kontinuierliche Be¬

trachtungsweise von vier poütisch vorgegebenen Zeitblöcken (Kaiserreich, Wei¬

marer RepubUk, Drittes Reich, BundesrepubUk Deutschland bis 1980) einer der

zentralen Ausgangspunkte der vorUegenden Dissertation zu sein. Die behördli¬

chen Aktivitäten und Unterlassungen können nur vordem Hintergrund des geseU¬
schaftüchen und politischen Kontextes ausgemacht und angemessen interpretiert
werden. Konsequenzen für politisches, administratives und pädagogisches Han¬

delnwerdenbei diesemmethodischenVorgehen um so eher evidentund begründ¬
bar.

ImMittelpunkt der ersten Kapitel stehen die institutionellen und politischen Rah¬

menbedingungen der behördUchen Jugendpflege. Deshalb wird auf Quellen wie

Gesetze, Erlasse, Ausbildungsrichtlinien zurückgegriffen. Darüberhinaus werden

auch Texte herangezogen, die über das Berufsbild und Tätigkeitsfeld des Jugend¬

pflegers/der Jugendpflegerin Auskunft geben. Somit ist gewährleistet, daß inson¬

derheit pädagogische Fragestellungen berücksichtigt werden. Die letzten Kapitel
lassen den Versuch der Verfasserin erkennen, die Perspektive der Praxis in die Ge¬

samtbetrachtung miteinzubeziehen. Daß dies von der Quellenlage her ein kühnes

Unterfangen war, wird im nachhinein deutüch.
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Daß die alte Konzeption der behördUchen Jugendpflege aus dem Kaiserreich und

der Weimarer RepubUk (insb. Preußen) noch bis in die siebziger Jahre bei uns auf¬

rechterhaltenwurde, läßt sichanihren Strukturmerkmalen ablesen: den Organisa¬
tionsformen, Förderbestimmungen, allgemeinen Zielsetzungen, dem Subsidiari-

tätsprinzip usw. Diese Erkenntnis ist einer der bedeutsamen Befunde der Untersu¬

chung, die Poütiker, Verwaltungsbeamte und Pädagogen gleichermaßen nach-

denküch stimmen und zum Handeln herausfordern sollte. Beachtenswert ist die

Feststellung, daß gegen Ende der sechziger Jahre nur 25 Prozent der Jugendamts¬
mitarbeiter eine pädagogisch quaüfizierte Ausbildung aufzuweisen hatten. Eben¬

so beachtenswert ist, daß erst die „Perspektivenzum Bundesjugendplan", heraus¬

gegeben vom Bundesministerium für Jugend, Famiüe und Gesundheit (1978), ei¬

nen originären Beitrag zu einer inhalthchen Weiterentwicklung der behördUchen

Jugendpflege seit dem 2. Weltkrieg leisten. Es hat beinahe drei Jahrzehnte gedau¬
ert, bis ein neues Jugendhilfegesetz vom Deutschen Bundestag verabschiedet wer¬
den konnte. Es tritt am 1.1.1991 als „Kinder und Jugendhilfegesetz" in Kraft. Es

bleibt zu hoffen, daß mit Hilfe dieser Gesetzgebung alte Mängel überwunden wer¬

den und die Jugendhilfe insgesamt neue Impulse erhält.

Die Leser/innen dieses Buches werden feststellen können, daß sie punktuell zu

Beginn eines neuen Entwicklungsabschnittes sowohl der Jugendhilfe als auch ge¬
samtdeutscher Organisationsstrukturen die Gelegenheit haben, die achtzigjährige
Geschichte der behördUchen Jugendpflege kennenzulernen, wenn auch die Ent¬

wicklung nach 1949 in der DDR aus naheüegenden Gründen nicht berücksichtigt
werden konnte.

Die Verfasserin hat sich in besonderer Weise bemüht, ihre Ausführungen über-

sichtüch zu güedern, anschauüch (durch Tabellen, Abbildungen, Synopsen u.a.)
zu ergänzen und optisch eine Form zu wählen, die es leicht ermöghcht, den Unter¬
schied von Quellentext und Interpretation in Erscheinung treten zu lassen.

Im Buch finden sich genügend Hinweise, die deutüch machen, daß weitere For¬

schungsarbeiten auf dem Gebiet der Jugendpflege notwendig sind. Es zeigt auch

Möghchkeiten auf, wo künftige Forschung anzusetzen hat. Pädagogische For¬

schung ohne Praxisbezug ist sicherlich hier und da denkbar, wenn auch - insge¬
samt gesehen - nicht wünschenswert; pädagogische Praxis ohne die Kontrollfunk¬

tion erziehungswissenschafthcher Forschung ist auch mögüch, bleibt dann aller¬

dings starr aufsich selbst bezogenund ohne erkennbaren Entwicklungsfortschritt.
Frau Naudaschers Dissertation vermag dies am Beispiel derbehördUchenJugend¬
pflege eindrucksvoll zu belegen.

Univ.-Prof. Dr. Norbert Kluge
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Einleitung

Zur Einführung für den Leser - hoffentUch viele Mitarbeiter aus dem Bereich der

Jugend- und Sozialarbeit - möchte ich zusammenfassen, was mich bewogen hat,

neben meiner Berufstätigkeit am Landesjugendamt Baden eine Art Geschichte der

behördUchen Jugendpflege zu schreiben.

Meine Arbeit am Landesjugendamtbefaßte sich mit der Integration ausländischer

Jugendücher, der Fortbildung von Mitarbeitern in Jugendhäusern unter beson¬

derer Berücksichtigung ihrer AUtagsprobleme und zukunftsweisenden Methoden

und Zielen behördlicher Jugendarbeit; langfristig sollte der Arbeit mit weiblichen

Jugendüchenund der Begegnung mit ausländischenjungenMenschen dauerhafte

Aufmerksamkeitgelten. Für dieArbeitimJugendhauswarenIdeenundMethoden

zu entwerfen und zu erproben, mit denen Kinder aus sozial benachteiligten Fami¬

Uen an die Jugendhäuser gebunden werden könnten - dort sollten sie Räumlich¬

keiten und Angebote vorfinden, wie sie ihnen in ihren Herkunftsfamilien aus

finanziellen oder kulturellen Gründen versagt bleiben mußten. Wie man sehen

wird (vgl. Kap. 2.4.3.4), könnte man diese Vorgaben aus den „Perspektiven zum

Bundesjugendplan" von 1978 ableiten.

Nach einiger Zeit wurden diese Aufträge schrittweisezurückgenommen; die Bear¬

beitung von Grundsatzfragen sei höherer Stelle vorbehalten, es bestehe auch kein

Handlungsbedarf für die Erneuerung des fachlichen, inhaltlich-methodischen

Vorgehens der behördUchen Jugendpflege. Mit dieser Beschneidung konkreter,

wichtiger Aufgabengebiete gingen vage Ersatzaufgaben einher: An meiner Dienst¬

stelle kursierte die Auffassung, daß es für die Jugendpflege und für das Landesju¬

gendamt keinen gesetzlichen Auftrag gebe. Tatsächlich war 1980 bei den Landes¬

jugendämtern Baden und Württemberg-Hohenzollern erstmals je eine Stelle für

Jugendpflege eingerichtet worden war, obwohl die gesetzhche Grundlage dafür

seit 1961 bestand. Bis dahin waren die nicht zu umgehenden Aufgaben von

anderen Referaten nebenbei wahrgenommen worden. Auch hatte es bislang keine

Fortbildung vom Landesjugendamt für Jugendpfleger und Mitarbeiter in der

offenen Jugendarbeit gegeben. Dieser Unschlüssigkeit meiner Behörde wollte ich

auf den Grund gehen.

Der untersuchte Zeitraum endet 1980, weil in diesem Jahr die Reform der Jugend¬
hilfe vorläufig scheiterte, und weil seit 1978 ein theoretischerEntwurfder behörd¬

Uchen Jugendpflege vorliegt, dessen Tragfähigkeit ernsthaft zu erproben wäre.

Die Untersuchung beginnt um 1900, als die Industriegesellschaft, auf deren uner¬

wünschte Folgen die behördlicheJugendpflege reagierte, in Deutschland definitiv

etabliert war. Erste Erlasse bezeugten politische Überlegungen hinsichtlich der

Rechte und Pflichten der Jugend; Bürgerliches Gesetzbuch und andere Gesetze¬

stexte setzten verbindüche Normen, ein verstärktes wissenschaftliches Interesse

an der Jugend war nachweisbar, auch ein deutliches Bemühen, die Pädagogik zu

reformieren; schließlich forderte in der Jugendbewegung die bürgerliche Jugend
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selbst ein anderes Leben für die Jugend; die demographischen Veränderungen wa¬

ren so offensichtüch, daß nicht nur Fachleute, sondern auch einfache Menschen

sich Gedanken über die Zukunft machten.

Die Durchdringung und Gestaltung des selbstgewählten Themas erwies sich

schwieriger als erwartet. Ursprünglich wollte ich versuchen, das Beziehungsfeld,
in dem die behördUche Jugendpflege jeweils stand, chronologisch zu entfalten.

Beim Versuch der Darstellung ergab sich aber gerade das Bild der Undurchschau¬

barkeit, das von vielen Mitarbeitern in der Jugendpflege beklagt wird. In einem

zweiten Anlauf dachte ich daran, die behördUche Jugendpflege und ihre Entwick¬

lung aus den Lebensbedingungen der Jugendlichen abzuleiten. Ein solcher Ansatz

hätte aber eine ausufernde Interpretation statistischen Materials nach sich

gezogen; außerdemwurde mir über dem Quellenmaterial immer fragücher, ob die

behördUche Jugendpflege aus den Bedürfnissen der JugendUchen abgeleitet war

oder vielmehr aus dem Staatsinteresse.

Eine wichtige Anregung entnahm ich organisationssoziologischen Studien. Orga¬
nisationen neigen dazu, sich selbst zu erhalten odergar zu verselbständigen. Auch

die Menschen, die in ihnen arbeiten, sind an ihren Arbeitsplätzen interessiert

sowie daran, die Arbeitsbedingungen für sich zu verbessern und Positionen zu

erringen oder zu verteidigen. Ob das auch bei der behördUchen Jugendpflege der

Fall war, mußte sich zeigen, wennman die Organisation selbst und die Rahmenbe-

dingungen für die behördUche Praxis untersuchte. Die behördliche Jugendpflege
ist eine öffentüche Organisation. Wennman sie also analysierte wie eine Organisa¬
tion, müßtemanihre Funktionsweise und ihre Besonderheit erkennen können. Da

sie andererseits keine zwingend notwendige gesellschaftüche Organisation ist,

sondern vom pohtischen Willen abhängig, sie einzurichten, finanziell auszu¬

statten, zu unterhalten und weiterzuentwickeln, war der nächste logische Schritt

die Suche nach poUtischen Interessenkonstellationen und geseUschafthchen

Zwängen bei der Auseinandersetzung um soziale Reformen; besondere Aufmerk¬

samkeit war der Verfassungsentwicklung zu schenken.

Ich wollte, indem ich die bedeutsamen Elemente jugendpflegerischer Tätigkeit in
der historischen Entwicklung verfolgte, von Kapitel zu Kapitel fortschreitend ein

erklärungskräftiges Ganzes entstehen lassen. Dies war um so mehr erkennt¬

nisleitendes Interesse, als ich in der Praxis (bei Tagungen, Fortbildungsveranstal¬
tungen und in Gesprächen) immer wieder erfahren mußte, daß behördUche

Jugendpflege als undurchschaubar, chaotisch, ohne klare gesetzüche Regelung
und ohne erkennbare pädagogische Richtlinie erlebt wurde.

Wennetwas Neues demhistorischen Prozeß entwächst, tut mangut daran, sich mit

der Geburtsstunde des Neuen zu beschäftigen, sich, bildhch gesprochen, mit der

Herkunftsfamilie des Kindes und denPlänen derEltern für sein Lebenzu befassen,
werden sie es doch auf einen Weg zu bringen versuchen, der sich in die FamiUen-

Einleitung



10

tradition einfügt. Aus der Familiensoziologie und -psychologie ist bekannt, wie

lange Individuen brauchen, um sich von den Erwartungen und Vermächtnissen

ihrer Famiüe zu emanzipieren. Es gibt genügend Individuen, denen dies nie

geüngt, die diesen Ablösungsprozeß auch gar nicht wollen, weil sie zufrieden sind

in der Erfüllung der Aufträge, die ihnen im Verlauf der Sozialisation gegeben

worden sind.

Betrachtet man die Jugendpflege als Behördenkind, läßt sich an ihrer Sozialisati¬

onsgeschichteüberprüfen, welchen Lebensweg sie gewählt hat, gehen mußte oder

gehen wollte; man müßte die Phasen der Auflehnung und die der Anpassung

erkennen sowie in ihren Entscheidungen die Spuren ihres Charakters. Diese

Kombination von organisationssoziologischer, familienpsychologischer und

historischer Betrachtungsweise hat sichbewährt und führt zu einer Bewertung der

behördUchen Jugendpflege, wie sie bisher in der Fachüteratur nicht vorliegt.

Ich wollte eine Antwort auf die Frage finden, ob derbehördUchenJugendpflege für

die praktische Arbeit eine pädagogische Theorie zugrundeliegt oder einmal

zugrundelag und ob sie für ihre behördliche Tätigkeit eine solche braucht oder

brauchte.

Um dem Leser das eigene Urteil zu erleichtern, und weil viele Quellen nur noch

schwer greifbar sind, wurden alle Texte, die für die Beurteilung der behördUchen

Jugendpflege von Bedeutung sind, im Original zugänglich gemacht und hervorge¬
hoben. Das Verfahren ist ungewöhnlich. Die Idee ist, den Geist derJugendpflege in

den Geschichte gewordenen Formuüerungen eindrücklich zu präsentieren. Die

vorüegende Arbeit zieht ihre Folgerungen aus den Quellen; sie sollen das ihnen

gebührende Gewicht behalten. Der Ertrag der Kapitel 1-5 wird jeweils zusammen¬

gefaßt, damit während des Lesens der Überbück nicht verlorengeht und Zusam¬

menhänge rascher erfaßt werden können. Im 6. Kapitel wird die behördliche

Jugendpflege insgesamt diskutiert, wobei dem Stand der Theorie und Praxis in der

Bundesrepubük das Hauptaugenmerk gilt. Das 1. Kapitel führt in die für Außenste¬

hende nicht leicht durchschaubare oder vom Sprachgebrauch abzuleitende

Terminologie der Fachsprache ein, welche der Jugendpflege zugrundeliegt.

Das 2. Kapitel ist das wichtigste der Arbeit. Es enthält nicht nur die administra¬

tiven Richtlinien und gesetzlichen Grundlagen, auf deren Veranlassung hin die

Behörden tätig werden, sondern auch die Kerne der pädagogischen Theorie, die

der behördUchen Jugendpflege zugrundegelegt werden könnte. Dann erschließen

die in Kapitel 2 gesammelten Quellen eindrucksvoll und zwingend die Tradition

der behördUchen Jugendpflege. Aus diesem Grund stützt sich die Argumentation
auf den Bundesjugendplan: Er überführt die Grundgedanken der behördlichen

Jugendpflege aus preußischer Zeit in die bundesrepublikanische Gegenwart. Die

gesetzüch verpflichtenden Aufgaben, welche den Ländern und Kommunen aus

demJugendwohlfahrtsgesetz in Fortführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes
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entstehen, sind insofern in den Hintergrund getreten, als die Tätigkeiten des

"Anregens und Förderns" in den bundeseinheitüchen Richtünien zum Bundesju¬

gendplan charakteristisch sind für die Jugendpflege sowie auch der staatüche

Versuch, regionale Besonderheitenim Sinne zentraüsierter Bestrebungen zu über¬

winden.

Kapitel 3 untersucht speziell die Organisation der behördUchen Jugendpflege im

Hinbück aufKontinuität undWandelund gibtzusammenmit Kapitel 4 EinbUck in

die Vielfalt der behördUchenJugendpflege in Abhängigkeit von sehr unterschied¬

lichen historischenund regionalen Traditionen. In Kapitel 3 ist entscheidend, wie

die Förderprinzipien zur Geltungkommen; in Kapitel 4 wird deutüch, wie proble¬
matisch es ist, dieJugendpflege in das Jugendamt einzubinden. Das 5. Kapitel geht

der Frage nach, welche Hilfen Praktiker Fachzeitschriften entnehmen konnten.

Dabei zeigt sich, daß man erst ab den sechziger Jahren den Fachzeitschriften eine

Fort- und Weiterbildungsfunktion zusprechen kann, und sie zu einem Forum für

fachbezogene und politische Auseinandersetzungen wurden.

Das 6. Kapitel versucht schheßüch, der pädagogischen Theorie der behördUchen

Jugendpflege auf die Spur zu kommen. Das Ergebnis ist, daß diese Theorie noch

fehlt. BehördUche Jugendpflege war über lange Zeit hinweg traditionsgeleitet.
Zwar haben unterschiedliche Traditionen auf sie eingewirkt, die durchaus auch

immerpädagogischeAnsätze enthielten, aber sie warennie so durchdacht oder ins

Bewußtsein gehoben, daß sie den Status einer handlungsanleitenden Theorie

erreicht hätten, die sich fachwissenschaftüch und gesellschaftspolitisch legiti¬
mieren Ueß. Dies üegt und lag nicht nur am Unvermögen der Theoretiker, sondern

mindestens ebensosehr am Unwillen der Politiker oder der Jugendhilfebehörden.
Wo immer es möghch ist, wird auf die Traditionen und Theorien verwiesen, aus

denen eine pädagogische Theorie der behördhchen Jugendpflege hätte entstehen

können. Im Rückblick liegt das Material dafür erstaunüch offen und einfach

zutage. So wird zum Schluß wenigstens der Hinweis versucht, wie die pädagogi¬
sche Theorie der behördhchen Jugendpflege aussehen müßte, wenn die letztere

als gesellschafthche Einrichtung eine öffentlich vertretbare Zukunft haben will.

Um nochmals eine bildliche Sprache zu benutzen, ist aus dem Behördenkind kein

reifer Erwachsener geworden, der rückblickend seinen Lebensweg reflektiert

hätte, sich über die Grundlagen seiner Tätigkeit Rechenschaft geben könnte und

im Bewußtsein eines Lebensplanes seinem Leben eine sinnvolle, selbstgewollte
und aufgabengerechte Richtung zuschreiben würde. In der Perspektive dieser

Arbeit ist es nicht mehr erstaunlich, wenn die behördliche Jugendpflege heute

Identitätsprobleme zeigt. Sie teilt das Schicksal vieler Mitgheder unserer Gesell¬

schaft, die sich zum individuellen und pohtischen Geschehen ihrer Lebenszeit

nur reaktiv verhalten haben.

Einleitung
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Das Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) vom 26.

Juni 1990, das zum 1.1. 1991 in Kraft treten wird, löst einen Teil des Dilemmas,

wenn es auf den Begriff "Jugendpflege" verzichtet und ausschließlich von "Ju¬

gendarbeit" spricht:

„Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der

Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen

Jugendhilfe. Sie umfaßt für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendar¬

beit und gemeinwesenorientierte Angebote" (§11 Abs. 2 KJHG).

12
Der Gesetzgeber geht erstmals ausdrücklich auf die Interessen der Jugendlichen
ein:

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen

Angebote der Jugendarbeitzur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen

junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet

werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitver¬

antwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinfuhren" (§11 Abs. 1

KJHG).

DerneueJugendpflegeparagraphgreift die Anregungen auf, die in den letzten zehn

Jahren von Mitarbeitern der Jugendhilfe gemacht worden sind, sichert z.B. die

Jugendsozialarbeit als öffentliche Aufgabe gesetzlich ab (vgl. §13 KJHG), reduziert

aber die Jugendpflege auf Angebote.

Der Begriff "Jugendpflege" verschwindet ganz; das neue Gesetz macht damit die

vorliegende Arbeit definitiv zu einer historischen, die der Tradition eines

Begriffes und eines Arbeitsfeldes nachgeht, die es in der bisherigen Ausprägung
nicht mehr geben wird.

Einleitung



1. Behördliche Jugendpflege

1.1. Einführung des Begriffs

Der BegriffJugendpflege erscheint zum ersten Mal in einem staatlichen Dokument

im Jahre 1911. Dieses Dokument ist der preußische "Erlaß, betreffend Jugendpfle¬

ge" vom 18. Januar 1911. Seitdem ist Jugendpflege in die Rechtssprache einge¬

führt, seitdem hat sich jeder deutsche Staat mit jugendpflegerischen Aufgaben,
wenn auch in unterschiedlicher Weise, befaßt (vgl. PANTER1965, S. 9). Wie aus

der damaligen Formuüerung hervorgeht, war Jugendpflege keine Neuschöpfung
des Kaiserreichs: „Auch die königliche Staatsregierung betrachtet die Jugend¬

pflege wegen ihrerhohenBedeutung für die Zukunftunseres Volkes als eine der

wichtigsten Aufgaben der Gegenwart..." (ERLASS, BETREFFENDJUGENDPFLE¬
GE vom 18. Jan. 1911, Hervorh. i. Orig.).

Der Idee nach griffder Erlaß unter anderem aufeine über hundertjährige Praxis der

christlichen Jüngüngsvereine zurück, die den schulentlassenen jungen Männern

in den "Sonntagssälen" geistige, später auch "leibliche und seehsche Wohlfahrt"

angedeihen Ueß. Beispielhaft für die katholische Seite ist Adolf Kolping zu nen¬

nen, der 1846 einen katholischen Gesellenverein in Elberfeld und 1853 das erste

Gesellenhospiz in Köln gründete. Jugendpflegerischen Charakter hatten auch die

Bildungsvereine der Städte, die das Ziel verfolgten, die unteren und mittleren

Schichten des Bürgertums zu bilden. Nicht unerwähnt bleiben darf die Turnbewe¬

gung (F.L. Jahn), die im Jahre 1811 unter dem Motto "frisch, fromm, fröhüch, frei"

ins Leben gerufen worden war, um die „Jugend im Dienste des Vaterlandes zu

schulen und leiblich zu stärken" (SIERCKS 1913a), S. 9 ff.; vgl. SCHWENDTKE

1977, S. 155 ff.).

Zwei Motive können für das Interesse des Staates an einer eigenen Jugendpflege

genannt werden: Nach der Niederlage gegen Napoleon im Jahre 1805 sollten mög¬
hchst breite Schichten derpreußischen Bevölkerungzum Kampfgegen die Fremd¬

herrschaft motiviert werden, und seit der Reichsgründung 1871 hielt es der

Reichsgründer Bismarck für unabdingbar, dem Programm der Sozialdemokratie,

das international orientiert war, nationale Werte und ein Reformprogramm entge¬

genzusetzen, das den Absichten der Sozialdemokraten überlegen sein sollte.

Auch der Begriff Jugendpflege war bereits eingeführt. Die evangelischen Jün¬

güngsvereine bezeichneten seit etwa 1900 ihre Vereinsarbeit mit den schulentlas¬

senen 14- bis 17jährigen als "Jugendpflege" und mit den Älteren als "Jünglings¬

pflege" (vgl. MUTH 1961, S. 600). Analog wurde im preußischen Erlaß von 1911

die „schulentlassene männliche Jugend" angesprochen, die vom „14. Lebensjahr
bis zum Eintritt ins Heer bezw. bis zum 20. Lebensjahre" in zwei Gruppen mög¬
hchst getrennt betreut werden sollte (Punkt 4 der "Grundsätze und Ratschläge für

Jugendpflege"). Mädchen wurden erst zwei Jahre später mit dem "Erlaß, betref¬

fend die Pflege der schulentlassenen weiblichen Jugend" vom 30. April 1913 Ge¬

genstand der Jugendpflege (ebd., S. 37).

1.1. Einführung des Begriffs



Gemeint war eine vorbeugende erzieherische Beeinflussung, die Verwahrlo¬

sung, Kriminaütät sowie Fehlentwicklungen verhindern sollte. Der Jugendrichter

J.F. LANDSBERGbezeichnete die Jugendpflege 1914 in diesem Sinne als den „bes¬

seren Teil der Fürsorge für Gefährdete: Vorbeugen ist besser als Heilen. Und

manchmal ist Vorbeugen möglich, Heilen nicht" (LANDSBERG 1914, S. V).

Zum Sprachgebrauch von Jugendpflege merkt SIEMERTNG1916 in einer Bespre¬

chung eines diesbezüglichen Aufsatzes von Dr. Ludwig SCHIELA an: „Heute lie¬

gen bekanntlich die Dinge so, daß man kaum ein Wort "Jugendpflege", "Jugend¬

bewegung" o. dgl. brauchen kann, ohnezunächst deutlich zu sagen, wasman dar¬

unter verstanden haben will... es wäre gewiß sehr zweckmäßig, wenn heute die

14
führenden Organisationen und Fachzeitschriften sich auf brauchbare Formen

einigten, damit aufeine Reihe von Jahren zunächsteinmal etwas Ordnung in das

Chaos käme ..." (SIEMERING 1916 b), S. 58 f.).

SCHIELA definiert Jugendpflege als „Pädagogie der sittlich normalen Schulent¬

lassenen", und zwar der „imweiten Sinne erwerbstätigen Jugendlichen" (SCHIE¬
LA 1916 b, S. 200). Nicht eingeschlossen sind nach SCHIELA alle Schulpflichti¬

gen, zum Beispiel die Gymnasiasten, für die auch der Begriff "jugendlich" nicht

angewandtwerdensoll, sowie die über 18jährigen, die als "Jungmännerbzw. Jung¬
frauen" nicht mehr der Pflege, sondern der Führung bedürfen (vgl. ebd., S. 201).

Als Oberbegriff für die Arbeit an den 13- bis 25jährigen empfiehlt SCHIELA "Ju¬

gendbewegung" zu verwenden.

NOPPEL, dessen Schema im wesentüchen in das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz

eingeflossen ist, bezieht auch noch die schulpflichtigen 14jährigen und Älteren in

die Jugendpflege ein und schlägt dementsprechend vor, „das WortP f1 e g e für die

Erziehungsmaßnahmen an der normalen Jugend außerhalb

Schule und Elternhaus zu gebrauchen und je nach Altersstufe als

Kinder- bezw. Jugendpflege zu bezeichnen" (NOPPEL 1919, S. 252).

1931, nachdem die Jugendpflege im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 eine

gewisse Präzisierung erfahren hatte, verwies SIEMERINGerneut aufden schillern¬

den Begriff, der kein geschlossenes Arbeitsfeld abgrenze, sondern für „eine eigen¬
tümliche Form der Betätigung (stehe), noch besserwohl eine eigentümliche inne¬
re Haltung (ausdrücke) ... überall da ... wo jugendliche Menschenkinder Stoff,

Werkzeug oder Gegenstand des Handelns sind" (SIEMERING 1931b, S. 387).

Die Diskussionen über die Angemessenheit und Präzision des Begriffes haben bis

zum heutigen Tage ihre Berechtigung nicht verloren. Aufeinen Ersatz oder auf die

Streichung konnte man sich bis 1980 nicht einigen.

1.2 Pflege als Schlüsselbegriff

Den modernen Pädagogen mag das Wort Pflege befremden, das er mit Assoziatio¬

nenwie caritative Tätigkeit, Abhängigkeit, Alter, Hilflosigkeit usw. verbindet, und

das für eine wissenschaftliche Bearbeitung auf den ersten BUck wenig geeignet
scheint. So ist die (Jugend)Pflege ein pädagogisches Feld, das auch nach dem 2.

Weltkrieg nicht viele wissenschaftüche Untersuchungen angeregt hat.

1. Behördliche Jugendpflege



Obwohl - oder vielleicht weil - in der Wilhelminischen Zeit "Volkstumspflege",

"Geistespflege", "Gesundheitspflege", "Wohlfahrtspflege" durchaus übücheAus¬

drucksformen der Staathchen Fürsorge waren (vgl. WENDT 1985, S. 216), konnte

sich die betroffene Jugend für den Begriff nie erwärmen: Die Jugendbewegung un¬

terschied zwischen "echterJugendbewegung", die vonJugendUchenausgehe, und

"bloßer Jugendpflege", die eine Tätigkeit von Erwachsenen sei (vgl. WILHELM

1977, S. 560).

Die Verbindung vonPflege mit Ernährung - die sowohl als körperUcheund geistige

Nahrung zu verstehen ist - ist in alten Gesetzestexten (z.B. Allgemeines Landrecht

für die Preußischen Staaten) gebräuchüch.

Auf die pädagogische Bedeutung von Pflege weist O. WILLMANN im Jahre 1908

hin, indem er sich auf den lateinischen Ursprung beruft. „In den Ausdrücken für

Lehre und Unterricht greift die Sprache mehrfach aufTätigkeiten der Pflege, be¬

sonders auf das Nähren zurück. »Des Menschen Geist wird durch Lernen und

Denken genährt«, sagt Cicero, und erbezeichnet die Studien als Speise des Men¬

schentums" (WILLMANN 1908, S. 4). Pflege sei demgemäß nicht nur als körperU¬
che Versorgung zu verstehen, sondern auch als Nähren des Geistes zur Gesunder¬

haltung des ganzen Menschen.

Die aufziehende und erziehende Pflege schränke sich nicht auf die Bedürfnisse

des Augenblicks ein, sondern greife in die Zukunft. Sie werde ihr Ziel in der gei-

stig-leibüchen Einheit, der Gesundheit als "Wohl" und als "Heil" finden. Als Be¬

leg dient wiederum Cicero: „Wir müssen die gesund nennen, deren Sinn durch

keine krankhafte Regung ergriffen ist" (zit. bei WILLMANN ebd., S. 17).

Pflegen als Nähren von Körper und Geist hat die Gesundheit oder deren Wieder¬

herstellung als Ziel.

GRIMM (1984, Band 13, Spalte 1163/37) verweist ebenso aufdie vermutliche Ent¬

lehnung aus dem Lateinischen (plicare).

Pflege als pädagogische Kategorie meine auch heute noch den verantwortlichen

Umgang mit demjungenMenschen. WereinKind odereinenJugendhchen pflege -

so MOLLENHAUER - habe es weder mit einer Laissez-faire oder Wachsenlassen-

Pädagogik zu tun, die das Kind entweder sich selbst überlasse oder es übermäßig
beschütze. „Die Pflege ist... eine Form des erzieherischen Handelns... Nicht eine

Unterstützung des Wachstums allein, sondern Kultivierung in einem sehr be¬

stimmten Sinn, eine gerichtete, geordnete Tätigkeit" (MOLLENHAUER 1976, S.

106). Die Pflege erfolge aus Interesse am Heranwachsenden, bzw. in dessen eige¬
nem, recht verstandenen Interesse. Sie kultiviere aber auch "Formen, Tätigkeiten
und Inhalte", wie zum Beispiel die Geselhgkeit, das Miteinander von Jungen und

Mädchen, Solidarität usw. in der Freizeitpädagogik, und sie bemühe sich um die

"Verfeinerung, Differenzierung, Verbesserung" solcher Formen. Pflege habe

schheßhch noch einen weiteren Aspekt: „Pflege ist auch Auswahl", bei der nur

das gepflegt werde, „was als Kompromiß zwischen der Bedürfnislage der Heran¬
wachsenden und der Erziehungsrichtung der Erziehenden zustandekommt"

(ebd., S. 106 ff.).

1.2 Pflege als Schlüsselbegriff



Pflege, so verstanden, bedeutet eine Erweiterung des Erziehungsbegriffs. Sie bein¬

haltet nicht nur das Verhältnis von Erwachsenen und von zu Erziehenden, son¬

dern schüeßt auch Verfahren, Einrichtungen undMaßnahmen mit und für Kinder

und Jugendliche ein (vgl. MOLLENHAUER 1964, S. 142).

Jugendpflege ist demnach nicht nur ein juristischer, sondern auch ein pädagogi¬

scher Begriff. Aussagen zur behördhchen Jugendpflege müssen deshalb neben

dem rechtüchen und organisatorischen Rahmen auch die Jugendpflegerrolle so¬

wie die pädagogischen Inhalte und Zielsetzungen einschließen.

1.3 Jugend als rechtliche Kategorie

In seinem Buch "Youth and the Social Order" schreibt der englische Jugendfor-
16 scher FRANKMUSGROVE: „Die Jugendwurde zur selben Zeit erfunden wie die

Dampfmaschine. Der Konstrukteur der Letztgenannten war Watt im Jahre 1765,

derErfinder derErstgenannten Rousseau im Jahre 1762" (MUSGROVE 1964,

S. 33).

In dieser Sichtweise erscheint Jugend als Beiprodukt der sich industrialisierenden

Gesellschaft. Der Tatbestand ist mit gewissem Erstaunen festgehalten, bleibt aber

in seiner Zuordnung zufällig. Bei ROUSSEAU hingegen, dem "Erfinder" des Ju¬

gendbegriffs, erscheint der Zusammenhang als ein anderer und zwingender. Ihm

war es wichtig, junge Menschen vor den Folgen der modernen Gesellschaftsord¬

nung, wie sie ROUSSEAU erlebt hat, zu schützen. Die "Entdeckung" ROUSSE¬

AUS, die er 1762 im "Emile ou de l'öducation" veröffentlichte, war die Erkenntnis,

daß das Kind durch entsprechendes erzieherisches Arrangement eines besonde¬

ren Schutzes vor der Gesellschaftbedürfe, und daß erst der Jugendliche behutsam

in die Gesellschaft eingeführt werden müsse. Jugend erscheint somit - pädago¬

gisch gesehen - als eine eigene Lebensphase, als eine Zeit der Krise, aus der derjun¬

ge Mensch durch eine Art zweiter Geburt als sozialer Mensch hervorgehe.

Die Überzeugungskraft der Rousseauschen Argumente hat in der Folge eine "Ko-

pernikanische Wende" in der Betrachtungsweise von Jugend ausgelöst, die sich

über ganz Europa ausbreitete (HERRMANN 1982, S. 219). Um so erstaunlicher ist

es, daß die Rousseauschen Ideen erst im 20. Jahrhundert zum Tragen gekommen
sind. Vermutlich ist es die enge Verbindung seiner Ideen mit der französischenRe¬

volution gewesen, die es im Zeitalter der konservativen Restauration unmöglich

gemacht haben, Überlegungen, wie sie in ROUSSEAUS Kindererziehung zum

Ausdruck kommen, zur öffentlichen Diskussion oder gar zur erzieherischen Pra¬

xis zuzulassen.

Erst im 20. Jahrhundert entfaltete sich das öffentliche und wissenschaftliche Inter¬

esse. Als durch die preußischen Erlasse von 1911 und 1913 die behördliche Ju¬

gendpflegebegründetwurde, befand sie sich aufderHöhe der Zeit. Siekonnte den

neuen Erziehungsbereich mühelos pädagogisch, psychologisch, soziologisch be¬

gründen. Inhaltlich und methodisch ließ sie sich von dem jeweils aktuellen ju¬

gendtheoretischen Stand leiten.

1. Behördliche Jugendpflege



Die Zielgruppen der Jugendpflege sind seit 1911 nach Altersgruppen gesetzhch

geregelt. Im "Erlaß vom 18. Januar 1911. Betreffend Jugendpflege" umfaßt „die

Pflege der schulentlassenen (männlichen) Jugend das Altervom 14. Lebensjahre
bis zum Eintritt ins Heer bezw. bis zum 20. Lebensjahre. Dabei werden die jünge¬

ren 3 Jahrgänge von den 3 älteren, wo es notwendig und möglich ist, getrennt..."

(Punkt 4, GRUNDSÄTZE UND RATSCHLÄGE).

Im Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juh 1922 gehören auch schulpflichti¬

ge Kinder außerhalb des Unterrichts zur Jugend, außerdem schulentlassene Min¬

derjährige (vgl. § 4 Abs. 5 und 6).

Das Gesetz verwendet die Begriffe Kind und Minderjähriger für den gleichen Per¬

sonenkreis. Jeder Minderjährige ist im Sinne des Gesetzes ein Kind. Die Bezeich¬

nung Kind drückt die Zuordnung zu den Eltern und zur Famiüe aus, z.B.: „jedes
Kind hat ein Recht aufErziehung". In diese Formulierung sind auch Jugendliche,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eingeschlossen.

Daneben werden Kind und Jugendücher wie im übüchen Sprachgebrauch zur Be¬

zeichnung einer Altersgruppe verwendet: Kleinkinder (bis zur Einschulung), Kin¬

der im schulpflichtigen Alter und Jugendliche (vgl. JANS/HAPPE 1963, S. 1 ff.).

Das derzeit gültigeJugendwohlfahrtsgesetzweitet in dem für die Jugendpflege re¬

levanten § 5 Abs. 5 und 6 die Zuständigkeit "auf Personen über 18 Jahre" aus. Ju¬

gendpflege schließt schulpflichtige Kinder und Jugendhche, schulentlassene

Minderjährige und Volljährige ein.

Es ist offen, wo die Altersgrenze für Volljährige anzusetzen ist. In der Praxis derJu¬

gendpflege geht man allgemein von 25 Jahren aus; seit Jahrzehnten werden auch

Ältere begünstigt, besonders wenn es sich umJugendgruppen handelt (vgl. MÜN¬

DER u.a. 1985, S. 109). Die Richtünien zum 35. Bundesjugendplanschüeßen dem¬

entsprechend über 25 Jahre alte Teilnehmer ein, wenn sie „an Modellen besonde¬

rer pädagogischer Prägung mitwirken" (ERLASS vom 12.12.1983, S.9).

In den Entwürfen zu einem neuenJugendhilfegesetz sollen Kind, Jugend und jun¬

ger Erwachsener unter dem Begriff des jungen Menschen zusammengefaßt wer¬

den. Obwohl nochnicht gesetzhch geregelt, ist dieser Begriffheute schonin derJu¬

gendhilfe üblich.

Die behördUche Jugendpflege, die im Jahre 1911 von den schulentlassenen, werk¬

tätigen, männlichenJugendhchen ausging, hat eine wesentliche Erweiterung ihrer

Zielgruppe erfahren. Laut geltendem Jugendwohlfahrtsgesetz sind heute alle Kin¬

derundJugendhche sowie junge Erwachsenebis zum 25. Lebensjahr undin beson¬

deren Fällen darüberhinaus in dieJugendpflege einzubeziehen. DieJugendgesetz¬

gebung hat "Jugend" aller Schichten gleichgestellt. Kindheit und Jugend stehen

unter dem besonderen Schutz des Gesetzes.

1.3 Jugend als rechthche Kategorie
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Abbildung 1.1:

Lebenszyklus in der Mittelschicht um 1900

Kindheit Jugend junge Elternschaft
Erwachsene

Tod oder
Ruhestand

Quelle: Gillis 1980, S. 116

Die Mittelschicht hatte um die Jahrhundertwende im Gegensatz zur Arbeiter¬

schicht eine verlängerte Kindheit bis etwa zum 15. Lebensjahr. Zwischen Jugend
und Erwachsenseinwar eine weitere Phase eingeschoben, die des jungen Erwach¬

senen, die mit etwa 20 Jahren begann und etwa Anfang 30 endete, um dann in die

Elternschaft überzugehen.

Abbildung 1.2: Lebensphasen in der nachindustriellen Gesellschaft

Kindheit Jugend >Post-Modern

Youth<
Ruhestand

Quelle: ebd., S. 209

1. Behördliche Jugendpflege



In der nachindustriellen Gesellschaft hat sich das bürgerhcheModell von 1900 ge¬

nerell durchgesetzt. "Jugend" ist durch die Herabsetzung der Volljährigkeitsgren¬
ze etwas geschrumpft, dafür schiebt sich nun generell die Phase der „Post Modern

Youth" oder Postadoleszenz zwischen Jugend und Elternschaft.

Vergleicht man die Dauer vonJugend im Gesamtlebenszyklus von 1900 -1980, so

zeigt sich, daß dieJugendphase heute früher beginnt und später endet. Die Jugend¬
phase aller Schichten hat sich heute, wie die Abbildungen 1.1 und 1.2 zeigen, dem

Jugendzyklus der privilegierten Mittelschicht um die Jahrhundertwende angegli¬
chen, auch wenn der postmoderne Jugendhche in seiner Lebensweise sicherhch

nicht mit dem "jungen Erwachsenen" der Mittelschicht um 1900 verglichen wer¬
den kann.

Da Jugendpflege - anders als die Schule - das Prinzip der freiwilligen Teilnahme

vertritt, nehmennur dieJugendhchen de facto an den Angeboten derJugendpflege
teil, die angesprochen werden sollen, oder die sich angesprochen fühlen. Folgt
man der Typologie SCHÄFERS zur sozialen Differenzierung von Jugend, so sind

zwar alle genannten Typen in der behördlichen Jugendpflege vertreten, jeweils je¬
doch nur bestimmte Gruppierungen eines Typs.
Dies sind:

eher die Arbeiter, d.h. die Unterschicht;

eher Schüler der Hauptschule, Sonderschüler, Auszubildende sowie

Arbeitslose bzw. JugendUche ohne Ausbildungsvertrag;

eher Ausländerjugend; Jugend von Spätaussiedlern; Jugend in Obdachlosen

gebieten; Jugend in städtischen Problemgebieten;

eher Jugend in Ballungsgebieten;

eher Vereins- und Verbandsjugend sowie nicht organisierte JugendUche;

eher keine subkulturell herausragenden Gmppen von JugendUchen;

eher freizeit- und konsumorientierte Jugendhche

(vgl. SCHÄFERS 1984, S. 20 f.).

Nicht nur die Freiwilligkeit der Teilnahme macht es schwierig, Teilnehmerzahlen
zu erfassen; die Angebote der Jugendpflege gestatten auch eine Mehrfachteilnah¬

me. Nach Schätzungen besuchen heute etwa 10 bis 15% eines Jahrgangs Einrich¬

tungen oder Angebote der behördhchen Jugendpflege, wobei sich die Teilnahme

in vielen Fällen über mehrere Stunden eines Tages erstrecken kann.

1.4 Behördliche Jugendpflege

Die behördliche Jugendpflege entsteht und etabliert sich zu Beginn dieses Jahr¬
hunderts mit dem Ziel, die schulentlassene erwerbstätige Jugend neben Eltern¬

haus und Schule in ihrer Freizeit für das Leben in der sich wandelnden Gesell¬

schaft besser vorzubereiten. Ihre gesetzhche, inhalthche und institutionelle

Grundlegung ist ein Markstein in der Geschichte, denn zum ersten Mal bemüht

sich in Deutschland der Staat um eine erzieherische Beeinflussung der sogenann¬
ten "normalen", d.h. nicht auffälüg gewordenen Jugend in ihrer freien Zeit.

1.4 Behördhche Jugendpflege



Die behördlicheJugendpflege, die von öffentlichen Trägern durchgeführt wird, ist

von dervon freien Trägern durchgeführten Jugendpflege zu unterscheiden. Histo¬

risch gesehen, ist die freie Jugendpflege die ältere. Die behördliche Jugendpflege
ist, wie bereits erwähnt, in den preußischen Jugendpflegeerlassen von 1911 und

1913 verankert. Sie hat eine selbsttätige sowie eine unterstützende Funktion. Die

Selbsttätigkeit kommt in der Schaffung von Gesetzen, Erlassen und Richtlinien

zur Geltung, die Unterstützung in der Bereitstellung finanzieller Mittel für die

freien Träger der Jugendpflege zum Ausdruck.

Zwischen öffentUcher und freierJugendpflegebesteht ein prekäres Verhältnis, das

aufdem sogenannten "Subsidiaritätsprinzip" beruht (vgl. Kap. 3.2). Subsidiarität

20 bedeutet, daß die freie Jugendpflege den Vorrang gegenüber der behördlichen ha-

ben soll, daß aber die behördliche laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts von

1967 letztendüch die Verantwortung dafür trägt, daß in jeder Kommune Jugend¬

pflegemaßnahmen durchgeführt und Einrichtungen für Jugendliche zur Verfü¬

gung gestellt werden. Die behördliche Jugendpflege soll im Gegensatz zur freien

Jugendpflege politisch neutral und vermittelnd tätig werden. Ihre Besonderheit

besteht darin, daß sie die freien Jugendpflegeaktivitäten im wesentlichen finan¬

ziert. Sie kann durch finanzielle Förderung anregen oder durch Nichtförderung
verhindern: „Die behördliche Jugendpflege besitzt keine Weisungsbefugnis, son¬

dern kann lediglich empfehlen und materiell unterstützen. Die Möglichkeit des

staatlichen Eingreifens liegt im Entzug der Unterstützung ..." (HANDWÖRTER¬
BUCH DER SOZIALWISSENSCHAFTEN 1956, S. 434).

1.5 Begriffliche Abgrenzungen

Jugendpflege ist abzugrenzen gegenüber anderen Begriffen der Jugendhilfe, die

sich inhalthchzum Teil überschneiden, wieJugendfürsorge, Jugendbewegung,Ju¬
gendarbeit, offene Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, außerschulische Jugendbil¬
dung. Es handelt sich nicht nurum fachliche Termini, die zur Kennzeichnung un¬

terschiedlicher Aufgaben dienen, sondern auch und speziell um geschichtlich ge¬

wordene Begriffe, in die „Deutungen und Meinungen derer, die sie gebrauchten,
eingegangen sind", wie es Klaus MOLLENHAUERbeim 1. Jugendhilfetag 1964 in

Berün ausdrückte (MOLLENHAUER 1964, S. 137). Zahlreiche Versuche, den "Un¬

sinn" solcher Unterscheidungen durch Vereinfachungen, Zusammenfassungen
oder Umbenennungen aufzulösen, seien innerhalb der Jugendhilfe aus den ge¬

nannten Gründen wenig erfolgreich gewesen.

fugendfürsorge, der ältere Begriff, und Jugendpflege wurden lange Zeit für ein und
dasselbe gebraucht, nämhch für die unterschiedlichen Maßnahmen der öffentli¬

chen Erziehung. Im preußischen Jugendpflegeerlaß von 1911 wurde erstmals eine

klare Trennung gefordert, um das der Jugendpflege zugrundeliegende Prinzip der

freiwilligenTeilnahme herauszustellen. Es wurde empfohlen, im Zusammenhang
mitjugendpflegerischenAktivitäten „den AusdruckderJugendfürsorge besserzu
vermeiden..., da unter dieser im Volkevielfach irrtümlichnur Zwangserziehung
verstanden wird" (JUGENDPFLEGE 1914, S. 15).

1. Behördliche Jugendpflege



Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetzvon 1922 führte Jugendpflege und Jugendfür¬

sorge unter dem Oberbegriffder öffentüchenJugendhilfe wiederzusammenals die

beiden Säulen der behördhchen Maßnahmen zur Förderung derJugendWohlfahrt

(§ 2 RJWG). Im FRIEDEBERG/POLLIGKEIT-Kommentar von 1923 wird von der

Notwendigkeit gesprochen, „die schwankenden Begriffe gesetzestechnisch" fest¬

zulegen (S. 28). Nach dieser Festlegung beschäftigte sich Jugendfürsorge „mit der

Sorge für die körperlich,geistig odersittlich mangelhafte, gefährdete oderbereits

gefallene Jugend, die Jugendpflege mit der Sorge für die normale, die gesunde Ju¬

gend. Die Jugendfürsorge will den Jugendüchen, der bereits von der Gesell¬

schaftsordnung abgewichen ist oder abzuweichen droht, wieder in die Gesell¬

schaft eingliedern, die Jugendpflegewill das innerhalb der Gesellschaftsordnung
sich bewegende Kind sozial tüchtiger und brauchbarer machen" (ebd.).

Daß diese Grenzziehung äußerst problematisch ist, war den Gesetzgebern bewußt,
und es wird zur eigenthchen Unterscheidung auf die unterschiedhchen Ziele von

Jugendpflege und Jugendfürsorge verwiesen: Jugendpflege fördere allgemein das

körperUche, geistige und sitthche Wohl der Jugend, während Jugendfürsorge
"Schutz und Bewahrung" vor einer drohenden Gefährdung sowie "Rettung" von

bereits geschädigten Jugendhchen bedeute (vgl. ebd.).

"Normale" und "gesunde" Jugend sind Begriffe, die in den Gesetzestexten der Ju-

gendhilfe und in derJugendhilfeliteratur auch heute noch relativ häufig zu finden

sind. In pädagogischen, psychologischenund soziologischen Abhandlungenwer¬
den sie dagegen nur äußerst selten, es sei denn problematisiert, verwendet. So

spricht GIESECKE von einem "idealen normalen Lebensweg", den in unserer

kompüzierten Welt immer mehr Kinder, Jugendhche und auch Erwachsene nicht

begehen könnten. Im Gegenteil, die Gefährdungen des Heranwachsens würden in

unserer Zeit eben normaler und die Grenzen zwischen normal und nicht-normal

immer fließender (vgl. GIESECKE 1978, S. 157 f.).

fugendarbeit, ein ebenfalls um die Jahrhundertwende entstandener Begriff, der

sich in der gegenwärtigen Praxis und in der sozialwissenschafthchen Forschung

durchgesetzt hat, fand bisher noch nicht den Eingang in die Gesetzestexte. Inhalt¬

lich umfaßt er in etwa sowohl die Jugendpflege als auch die Jugendfürsorge, also

alle Arbeiten an derJugend. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetzvon 1922 mied ihn

und entschied sich für "Jugendwohüahrtspflege", ebenso die Novelle von 1961.

Hier wurde Jugendwohlfahrtspflege durch "Jugendhilfe" ersetzt (vgl. GIESECKE

1971, S. 14 f.). "Jugendarbeit" beinhaltet heute im wissenschafthchen und Alltags¬
sprachgebrauch ein Verständnis von Freizeitpädagogik, das durch Begriffe wie

Autonomie der Jugendüchen, Flexibilität, Herrschaftsfreiheit, Abwesenheit von

Leistungskontrolle und Konkurrenzgekennzeichnet ist (vgl. MÜNDERu.a., 1985,

S. 101).

"Recht erfaßbar" wurde Jugendpflege nach STETTNER begrifflich erst durch eine

"antithetische Betrachtungsweise", in dem sie sich als Antithese nicht nur zur Ju¬

gendfürsorge, sondern auch als Antithese zur Jugendbewegung verstand (vgl.
STETTNER 1966, S. 3 ff.). Hafte derJugendpflege immer der Gedanke des vorbeu-
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genden Jugendschutzes an, so fühle sich die Jugendbewegung gerade dem von Er¬

wachsenen beschützten jugendlichen Leben nicht besonders verbunden. Hier ste¬

he das jugendgemäße, freie, von Erwachsenen nicht gegängelte Leben im Vorder¬

grund. Die Ziele von Jugendpflege und Jugendbewegung seien sich jedoch ähn¬

lich, wenn auch die Wege, sie zu erreichen, unterschiedlich eingeschätzt würden.

So heißt es bei BLAUM1921: Die Bestrebungen derJugendpflege „haben sogar da¬

zu geführt, daß in erfreulicherweise die Jugend selbst zum eigenen Schutze und

zur eigenen Förderung in die Jugendwohlfahrtspflege hineingesprungen ist: die

Jugendbewegung... unterscheidet sich lediglich in dem Wege der Arbeit von der

Jugendpflege, in dem sie im Gegensatz zur letzteren statt von den Erwachsenen

22 ausgehend, die Jugendlichen selbst zur Arbeit an sich selbst zusammenschließt"

(BLAUM, S. 281).

Eine realistischere Einschätzung der Unterschiede von Jugendpflege und Jugend¬

bewegung gab der auch heute noch häufig zitierte Pfarrer G. DEHN im Jahr 1929:

„Grade, wo in der Gegenwart die Linien beider sich kreuzen, tut man gut klarzu¬

stellen, wie sehr sie ursprünglich geradezu einander entgegenlaufen. Jugendbe¬

wegung ist... Aufbruch der Jugendgegen das alte Geschlecht, Jugendpflege ist Tat

der älteren Generation an derjungen. Jugendbewegung ist ihrem ursprünglichen
Wesen nach stürmisch, revolutionär, aufbegehrend, Jugendpflege ist ruhig, auf

das bewährte, gute Alte blickend, irgendwie immer konservativ... in der Jugend¬
pflege wird die Jugend erst geworben, die Idee wird ihr gegeben, Gemeinschaft

wird allenfallsgesucht. Die Jugendbewegungsgruppe hatimmeretwas sektenmä¬

ßiges an sich, nicht jeder ist hier willkommen ... Jugendpflege hat dagegen die

Tendenz, jeden aufzunehmen ..." ( S. 97).

Die Jugendbewegung - gemeint sind die Aktivitäten der Jugendverbände - wurde

im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ausdrücküch aus der gesetzlichen Regelung
ausgeklammertund nicht demJugendamt unterstellt (vgl. FRIEDEBERG/POLLIG-
KEIT 1923, S. 28).

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich der Begriff offene Jugendarbeit durch.

Die offene Jugendarbeit entwickelte sich - wie an anderer Stelle näher ausgeführt
wird - Ende der40erJahre in denvon der amerikanischen Besatzungsmacht errich¬

teten GYA-Heimen, die ein Kernstück der pragmatistischen Umerziehungspolitik
darstellen. "Offenheit" sollte nicht nur gegenüber der Zielgruppe bestehen - alle

Jugendlichen einer Gemeinde/eines Stadtteils waren willkommen -, auch die Pro¬

gramme waren "offen", d.h. zwanglos und unverbindlich zu gestalten und sollten

mogüchst wertfrei und neutral sein. Dadurch sollte die Begegnung der nichtorga-
nisierten Jugend mit der in Jugendverbänden organisierten möglich werden (vgl.
BOHNISCH 1984, S. 460 ff.).

Ab 1953 gingen viele dieser Heime in deutsche - meist öffentliche - Trägerschaft
über, neue wurden bundesweit errichtet (vgl. Kap. 3.6.4). Sie erhielten die Be¬

zeichnung "Haus der offenen (teiloffenen) Tür", "Jugendfreizeitstätte", "Haus der

Jugend" u.a.
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Von der offenen Jugendarbeit, die in der Bundesrepubhk Deutschland zum

Schwerpunkt der behördhchen Jugendpflege wurde, gingen wichtige Impulse zur

Theoriedebatte der 60er und 70er Jahre sowie zur ProfessionaUsierung der Mitar¬

beiter aus. Wegen ihrer Offenheit gilt sie heute als eines „der schwierigsten Ar¬

beitsfelder der Jugendhilfe" (MÜNDER u.a. 1985, S. 102).

Der Terminus außerschulischeJugendbildung entstand ebenfalls nach dem zwei¬

ten Weltkrieg, als dieJugendpflege sich den Veränderungen des modernen Lebens

anpaßte und ein zweites Standbein neben Freizeitgestaltung, Gesellungund Erho¬

lung entwickelte: die außerschuüsche Bildung. Zu ihr zählen poütische Bildung,
internationale Jugendbegegnungen und die musische Bildung (vgl. STETTNER

1966, S. 6 f.).

Die außerschuüsche Jugendbildung fand auch Eingang in den Bildungsgesamt¬

plan von 1973. Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten brachte ihn im Zusam¬

menhang mit der Diskussionum die Erwachsenenbildungsgesetze in den Länder¬

parlamenten in diebildungspohtischeDiskussion. Ziel war, einen pädagogischen
Gesamtbereich herzustellen. Neben Elternhaus, Schule und Berufsbildung wurde

die außerschuhsche Jugendbildung zum vierten Bildungsbereich, der neben den

Zielen der Bildungsreform auch der "geseUschafthchen Daseinsvorsorge" ver¬

pflichtet war (vgl. BUND-LÄNDER-KOMMISSION FÜR BILDUNGSPLANUNG

1973, S. 68; vgl. GROOTHOFF 1971, S. AB 71, B 24-28).

Ihre gesetzüche Grundlage erhielt die außerschulischeJugendbildungim Bundes¬

jugendplan undneben demJugendwohlfahrtsgesetz in den in den siebzigerJahren

geschaffenen, länderspezifischen Jugendbildungsgesetzen. Bisher können aller¬

dings nur sechs Länder (Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen,

Rheinland-Pfalz, Saarland) aufJugendbildungsgesetze zurückgreifen.

Jugendförderungist ein Begriff, der in einigen Entwürfen zu einem neuen Jugend¬

hilfegesetz gewählt worden warund zum Teil in der Praxis auch verwendet wird.

Jugendpflegeabteilungen mancher Stadtjugendämter nennen sich seitdem "Amt

für Jugendförderung" o.a.. Jugendförderung soll auf die Förderungsverpflichtun¬

gen des öffentüchen Trägers hinweisen. Eine generelle Verwendung wird in Zu¬

kunft kaum in Betrachtkommen, da derbehördUchenJugendpflege laut Gesetz ne¬

ben dem Fördern auch das Anregenund SchaffenvonEinrichtungenund Maßnah¬
men der Jugendpflege zur Verpflichtung gemacht worden ist.

Jugendsozialarbeit beinhaltet Elemente der Jugendpflege und Jugendfürsorge.
Der Begriff wurde ebenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg übhch und schheßt Hil¬

fen und Maßnahmen zur Berufsvorbereitung, -findung und -ausbüdung sowie zur

Umschulung ein. Heute werden jugendhche Aussiedler, ausländische JugendU¬
che, Arbeitslose und sonstige sozial benachteiligte Jugendliche durchJugendsozi¬
alarbeit auf die Bedingungen der Arbeitswelt vorbereitet. Jugendsozialarbeit wird
daher auch "arbeitsweltbezogeneJugendarbeit" genannt (vgl. JANS/HAPPE1963,
S. 16 ff.).

1.5 Begriffliche Abgrenzungen
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Eine weitere Unterscheidung, die vor allem in der Weimarer Republik häufig di¬

skutiert wurde, aberauchheute noch vereinzelt in der Literatur aufzufinden ist, ist

die nachJugendpflege i.e.S. (im engen Sinn) und nachJugendpflege i.w.S. (im wei¬

ten Sinn). Meint die Jugendpflege i.w.S. die pohtische, pädagogische und philoso¬
phische Begründung der Jugendpflege, so ist die Jugendpflege i.e.S. das methodi¬

sche jugendpflegerische Handeln. So beschreibt BLAUM 1921 die Jugendpflege
im engen Sinn wie folgt: „Damit werden alle Bestrebungen getroffen, die durch

allgemeine Einrichtungen eine Erhöhung der Widerstandskraft und eine Steige¬
rung der Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen herbeiführen sollen,

ohne daß bereits irgendeine Verwahrlosung oder Gefährdung bei dem einzelnen

Jugendlichen eingetreten wäre" (BLAUM 1921, S. 28).

Allgemeiner ist die Beschreibung von Jugendpflege i.e.S. von DEHN aus dem Jahr

1929, die auchheute nochin derJugendpflegeliteraturgern zitiert wird: „Unter Ju¬

gendpflege verstehen wir hier die Bemühungen um die erzieherische Beeinflus¬

sung der in der Regel schulentlassenen Jugend männlichen und weiblichen Ge¬

schlechtsvom vierzehnten bis etwa zwanzigsten Lebensjahr in ihren freien Stun¬

den, soweit sie mit oder ohne Unterstützung von Staat oder Stadt von Erwachse¬

nen, sei es nun innerhalb großer Verbände oder in einzelnen freien Gruppen ge¬

leistet werden" (S. 97).

Jugendpflege i.w.S. ist die Begründung und Reflexion des neu entstandenen öf¬

fenthchen Erziehungsbereichs, der „alles was Erziehung, aber nicht Schule und

Familie ist" erfassen will (BÄUMER 1929 a), S. 3).

DieserErziehungsbereich, „will man das tiefste Weseneiner idealen Jugendpflege
voll erfassen", habe einen „durchaus positiven Charakter" und umschließe „die

gesamte Erziehung unserer Jugend, die gesund ist an Leib und Seele" (SIEME¬
RING 1913a, S. 716).

Eine poütische Begründung wurde erstmals in dem preußischen Erlaß vom

18.1.1911 gegeben. Hier heißt es unter anderem: „Die in den letzten Jahrzehnten
erfolgte Veränderung der Erwerbsverhältnisse mit ihren nachteiligen Einflüssen
auf das Leben in Familie und Gesellschaft hat einen großen Teil unserer heran¬

wachsenden Jugend in eine Lage gebracht, die ihr leibliches und noch mehr ihr

sittliches Gedeihen aufs Schwerste gefährdet. Immer ernster wird daher die

allgemeine DurchführungvonMaßnahmengefordert, welche demheran¬

wachsenden Geschlecht ein fröhliches Heranreifen zu körperlicher und sittli¬

cher Kraft ermöglichen. Diese Forderung wird besonders dringend gerade auch

von solchen erhoben, welche selbst seit geraumer Zeit sich um die Pflege der Ju¬

gend verdient gemacht haben und eigene Erfahrungen aufdiesem Gebiete gesam¬
melt haben ..." (JUGENDPFLEGE 1914, S. 13).

Neben dem Schutz derin der gewerblichen Arbeit stehendenJugendlichen und ei¬

ner Betreuung in der Freizeit sollte durch die Jugendpflege die rechte "vaterländi¬

sche Gesinnung" sowie eine Wehrertüchtigung für die männlichen Jugendlichen
erreicht werden.
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Eine psychologische Begründung für Jugendpflege gab 1914 der Fortbildungsleh¬
rer WIEMANN aus Leipzig. Er spricht von der Notwendigkeit, „die Erziehung der

Jugendlichen im Entwicklungsalter (fortzusetzen). Man hat diesem Teil des gro¬

ßen Erziehungswerkes mit seinerneuen Gestaltung auch einen neuen Namen ge¬

geben, in dem man ihn mit Jugendpflege bezeichnet" (WIEMANN 1914, S.34).

Neu sind für WIEMANN nicht die Aufgaben der Erziehung, sondern die zeitüche

Verlängerung. Habe man Erziehung bisher nur als Arbeit mit "Kindern" verstan¬

den, so würdenun aufgegriffen, was neben denEltern, denÄrzten, Geistlichen, Of¬

fizieren, Jugendrichtern, Lehrern, Lehrherren, Arbeitgebern und anderen längst
bewußt war, nämhch, „daß zwischen Schule und Wehrpflicht im Leben der Her¬

anwachsenden eine Lücke entstanden ist, die der Ausfüllung mit neuen Erzie-
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hungsforrmen dringend bedarf" (ebd. S. 27).

NOHL, der sich sehr für die Anliegen der JugendWohlfahrt engagierte und sie im¬

mer wieder pädagogisch begründete, wollte durch die Jugendpflege eineim weite¬

sten Sinn zu verändernde Arbeitsweise des Jugendamtes erreichen. Habe es bisher

fürsorgerisch gearbeitet, „so wird nun die Jugendpflege im weitesten Sinn des

Wortes ... die Hauptaufgabe sein müssen: die Gesunderhaltung..., die Vorbeu¬

gung" (NOHL 1965a, S. 46). Die Jugendpflege, verstanden als eine vorbeugende
Erziehung, die die Selbstheilungs- und Selbsthilfekräfte der Jugend freilege und

unterstütze, sollte im Sinne NOHLS die Zielrichtung aller behördhchen Jugend¬
pflege sein. Nicht die Krankheit des einzelnen, sondern die Gesundheit derjeweils
jungen Generation solle durch einen Wechsel der Betrachtungsweise im Mittel¬

punkt der Jugendamtsarbeit stehen (vgl. ebd., S. 45 ff.).

1.6 Zusammenfassung

Der BegriffJugendpflege fand 1911 erstmals Eingang in ein staatüches Dokument,
den preußischen Erlaß "betreffend Jugendpflege". Seitdem hat "Jugendpflege"
trotz häufiger Kritik, trotz politischen und gesellschaftlichen Wandels mit Aus¬

nahme derJahre während des Dritten Reiches, allen Gesetzesänderungen standge¬
halten.

Behördhche Jugendpflege konnte auf Traditionen und Erfahrungen der Jugend¬
verbände in der Betreuung junger Schulentlassener zurückgreifen; speziell die

evangelischen Jünglingsvereine bezeichneten ihre Arbeit mit 14- bis 17jährigen
schon um die Jahrhundertwende als Jugendpflege.

Es war die Absicht des preußischen Staates, einen neuen öffenthchen Erziehungs¬
bereich zu schaffen, der sich deutUch von derbisher praktizierten staathchen Für¬

sorge-Zwangserziehung unterscheiden sollte. Jugendliche sollten freiwilüg an

den Angeboten der Jugendpflege teilnehmen können zu ihrer Erbauung und zum
Schutz vor allerlei Gefahren des modernen Lebens. Sie sollten von Erwachsenen

geschaffene und betreute Schonräume erhalten, damit sie sich körperlich, geistig
und sittüch besserentwickeln konnten, als dies die damahgenLebensumstände in

der Regel gestatteten.

1.6 Zusammenfassung



Die Zielgruppe der Jugendpflege war zunächst nur die erwerbstätige männliche

Jugend "bis zumEintritt ins Heer", ab 1913 gehörte auch die weibhche erwerbstäti¬

ge Jugend dazu. Das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt von 1922 bezog dann die

Schulpflichtigen sowie minderjährige Schulentlassene mit ein. Dahinterstand die

Erkenntnis, daß es nicht nur ein Problem von erwerbstätigen Jugendlichen war,

wie man mit zunehmender Freizeit - die auch durch Arbeitslosigkeit aufgezwun¬
gen sein konnte, "sinnvoll" umging und wie man die Rolle des Jugendüchen (Er¬
lernen der Ich-Identität, Loslösung von den Eltern, Berufsfindung, Verhalten in

der Gesellschaft usw.) erlernt.

BehördUcheJugendpflege ist dadurch gekennzeichnet, daß sie in erster Linie Mit-
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tel für jugendpflegerische Projekte und Räume oder Bauten zur Verfügung stellt

und erst in zweiter Linie selbst Aktivitäten plantund durchführt; sie ist nachrangig
oder subsidiär tätig. Den Vorrang - die Arbeit mit den Jugendlichen selbst - behiel¬

ten die freien Träger (die Jugendverbände), weil sie die vielfältigen gesellschaftli¬
chen Wertanschauungen eher verkörpern als sog. "neutrale" Behörden.

Die Behörden sind allerdings für die JugendUchen verantwortlich, die sich den Ju¬

gendverbändennicht anschließen können oder wollen. Im untersuchtenZeitraum
waren dies im Kaiserreich 80 % derJugendlichen, in der Weimarer Republik 60 %
und etwa 70 % in der Bundesrepubük.

NebenJugendfürsorge (dem älteren Begriff) und Jugendpflege bildeten sich im Ju-

gendhilfesystem weitere Begriffe heraus, die sich in ihrer Bedeutung zum Teil

überschneiden, zum Teil neue Arbeitsgebiete beschreiben und zum Teil Versuche

darstellen, zeitgemäßere Bezeichnungen zu finden. Genannt wurden Jugendbe¬
wegung, Jugendarbeit, offene Jugendarbeit, außerschulische Jugendbildung, Ju¬

gendförderung, Jugendsozialarbeit.

Jugendpflege kann im engeren Sinne oder im weiteren Sinne betrieben werden.

Versteht man unter ersterem, was man wie und mit welchem Aufwand für die Ju¬

gendUchen tut, bezeichnet man mit dem letzteren die Überlegung von Erwachse¬
nen, daß es für junge Menschenin der Industriegesellschaft zunehmend schwieri¬

ger geworden ist, praktische und normative Orientierung für ihre zukünftige Le¬

benswelt zu finden. Die Einsicht ist verbunden mit der Hoffnung, daß durch ju¬
gendpolitische Entscheidungen und gezieltes pädagogisches Vorgehen oder Ein¬

greifen positive Entwicklungsräume für junge Menschen geschaffen werden, die

Schäden verhindern oder bereits entstandene ausgleichen können.

Aus heutiger Sicht stellt Jugendpflege neben Kindergartenund Schule den dritten

öffenthchen Erziehungsbereich, neben Elternhaus, Schule und Berufsausbildung
den vierten Bildungsbereich dar.

1. Behördliche Jugendpflege



2. Darstellung und Analyse der Rechtsgrundlage der behördlichen

Jugendpflege von 1900 -1980

Keine Behörde wird tätig ohne gesetzliche Grundlage oder entsprechende Verwal¬

tungsvorschriften, die den ausführenden Mitarbeitern als Richthnie für ihr

Handeln dienen. Pädagogische Vorstellungen oder Notwendigkeiten allein

können Behördenvertreter nicht motivieren. Der Handlungsrahmen und damit

auch die Handlungspflicht von Behörden wird durch Gesetze oder Erlasse

bestimmt. Daher sollen im 2. Kapitel diese Handlungsgrundlagen behördhcher

Jugendpflege an erster Stelle Beachtung finden.

In den jeweihgen Gesetzen und Erlassen müßten sich die Absichten der Gesetz¬

geber finden lassen, entweder obrigkeitsstaathche Intentionen - im Falle des

Kaiserreiches oder des Dritten Reiches - oder parlamentarisch legitimierte, wie im

Falle der Weimarer Republik oder der Bundesrepublik. Man dürfte erwarten, daß

die Gesetzgebung des Dritten Reiches in mancher Hinsicht an Vorstellungen des

Kaiserreiches anknüpft und dabei doch die besonderen Ideen der durch die natio¬

nale Revolution von 1933 an die Macht gekommenen Führungsschicht der Natio-

nalsoziaüsten zum Ausdruck bringt. Man darf auch erwarten, daß die Bundesre¬

pubük in ihrer Jugendgesetzgebung an die Vorarbeit der Weimarer Demokratie

anknüpfen wird. Wie vorher kann man davon ausgehen, daß Gesetzgebung und

Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland offensichtüche Fehler, die in der

Weimarer Republik gemacht wurden, zu vermeiden suchen und gleichzeitig an

bewährten Zielen und Methoden festhalten würden.

Selbstredend wird es sich in der Gesetzgebung niederschlagen, wenn einschnei¬

dende pohtische Veränderungen die Rahmenbedingungen für die Poütik neu

gestaltet haben. Zäsuren in der deutschen Geschichte sind die Niederlagen in zwei

Weltkriegen und die sich daran knüpfenden Friedensbestimmungen sowie die

Versuche, zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. Solche Einschnitte haben

sich auch durch denÜbergang zur Demokratie bzw. durch die Wiederabschaffung
des demokratischen Ordnungssystems der Zwischenkriegszeit ergeben. Schheß¬

üch, aber nicht unabhängig von den genannten Ereignissen, muß sich die Jugend¬
gesetzgebung an wirtschaftlichen Gegebenheitenund demographischen Entwick¬

lungstrends orientieren.

Auch das, was man Zeitgeist nennt, die vorherrschenden Orientierungen des

Alltagslebens also, werden in Behördenerlassen und in der Jugendgesetzgebung
ihren Niederschlag finden - manchmal zugunsten des Zeitgeistes, manchmal ihm

entgegen. Man darf davon ausgehen, daß Pädagogen aus beruflichen Gründen

relativ schnell auf den "Zeitgeist" reagieren, weil er sich ihnen in der Gestalt und

in den Meinungen von Jugendüchen zeigt, die anders sind als die ältere Genera¬

tion. Jugendgesetzgebung ist schwer denkbar ohne den Einfluß von pädagogisch
geschulten Fachkräften; auch ihre Handschrift, nicht nur die der Juristen, sollte in

Gesetzestexten kenntUch sein - besonders dann, wenn bedeutende Persönlich¬

keiten auf die AusformuUerung der Gesetzesvorlagen Einfluß nehmen konnten.

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



Pädagogischen Fragen soll bei der Interpretation besondere Aufmerksamkeit

gewidmet werden. Methodischwirdso verfahren, daß die relevanten Quellentexte

verfügbar gemacht werden. Daran schheßt sich die Interpretation an. Am Ende

jedes besprochenen Zeitabschnitts soll eine knappgefaßte Synopse die Entwick¬

lung der gesetzlichen Grundlagen im Überblick übersichtlich machen. Sie erfolgt
in Anlehnung an die von KLUGE vorgeschlagenen Grundbegriffe zur Kennzeich¬

nung pädagogischer Systeme (vgl. KLUGE 1983, S. 142).

Folgende amtüche Veröffentlichungen werden herangezogen:

Im Kaiserreich:

• Die preußischen Jugendpflegeerlasse von 1901,1911,1913.

28 In der Weimarer Repubhk:
• Die preußischen Jugendpflegeerlasse von 1918 und 1919

• Das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG) von 1922, das 1924 in

Kraft trat.

Im Dritten Reich:

• Erlaß vom 8. Juü 1933. Betr. Jugendführer des Deutschen Reiches und

Richtlinien des RMdl für den Jugendführer des Deutschen Reiches

• Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dez. 1936

• Mitwirkung der Gemeinden (Gemeindeverbände) bei der

Heimbeschaffung der Hitler-Jugend (Runderlaß 14. Jan. 1937)
• Reichsgesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung vom

30. Jan. 1939

• Erste und zweite Durchführungsverordnung zum Gesetz über die

Hitler-Jugend vom 25. März 1939

In der Bundesrepubhk Deutschland:

• Bundesjugendplan.
Runderlaß vom 20.12.1950

• Bundesjugendplan.
Erlaß vom 27.12.1951

• Bundesjugendplan.
12.3.1954

• Bundesjugendplan.
Erlaß über die Richtlinien vom

16.12.1958

• Bundesjugendplan.
Erlaß vom 15.12.1960

• Gesetz für Jugendwohlfahrt.
Vom 11. August 1961

• Bundesjugendplan.
Erlaß vom 25.11.1968

• Erlaß vom 3.11.1970.

Allgemeine Richtünien für den Bundesjugendplan.
• Perspektiven zum Bundesjugendplan

(Hrsg.) BMJFG 1978

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



2.1 Kaiserreich

2.1.1 Erlaß vom 24. Nov. 1901

„Erlaß vom 24. November 1901.

Betrifft Veranstaltungen zur Sammlung und Unterhaltung der schulentlassenen

gewerblichen Jugend.

Wie wir aus den Berichten, die dem mitunterzeichneten Minister fürHandel und

Gewerbe aufGrund des Erlassesvom 19. Januar v.J. -E 7306/99 - erstattet worden

sind, mit Freude entnommen haben, ist es bereits in weiten Kreisen als eine wich¬

tige Aufgabe erkannt worden, die gewerbliche männliche Jugend tunlichst vor

den mancherleiGefahren zubewahren, die ihr heute drohen,wenn sie sich selbst

überlassen bleibt. ??.

In erster Linie suchen die konfessionellen Jünglings-, Lehrlings- und Gesellen¬

vereine, daneben aber auch mancherlei andere Veranstaltungen von gewerbli¬
chen Unternehmern, Innungen, Gemeinde-, Kirchen- und Schulbehörden,

anderen Korporationen und freien Vereinigungen die aus der Schule entlas¬

senen Knaben während ihrer freien Zeit zu sammeln und sie in angemessener

Weise zu unterhalten und zu beschäftigen. Zahlreiche Geistliche, Lehrer an den

Volks,-Fach- und Fortbildungsschulen, Handwerksmeister und andere Gewer¬

betreibende, öffentlicheundPrivatbeamte haben ihre Kräfte mit dankenswertem

Eifer in den Dienst dieser Aufgabe gestellt. An vielen Orten ist demgemäß durch

die regelmäßigen Versammlungen der erwähnten Vereine, durch Jugend-, Lehr¬

lings- und Kaufmannsheime, durch Darbietung von Schreib-, Lese-, Spiel- und

Erholungsgelegenheit der verschiedensten Art, durch Museumsführungen,
durch Turn-, Gesangs-, Lese-, Vortrags- und sonstige Unterhaltungsabende den
aus der Schule entlassenen Jünglingen, die eines geeigneten Familienanschlusses

entbehren, die Möglichkeit geboten, ihre freien Abende und Sonntage in einer

Weise zuzubringen, die ihnen zusagt und ihrer körperüchen und geistigen
Entwicklung förderlich ist.

Andererseits lassen die Berichte erkennen, daß diese MögUchkeit nicht überall

in der wünschenswerten Weise benutzt wird, daß sie aber auch noch an vielen

Orten fehlt, wo ihr Mangel schmerzlich zu beklagen ist.

In beiden Beziehungen sind, wie wir nicht verkennen, den amtlichen Bemü¬

hungen, eine Besserung herbeizuführen, enge Grenzen gezogen. Wir hoffen aber

darauf rechnen zu können, daß die Herren Regierungs-Präsidenten innerhalb

dieser Grenzen ihren Einfluß zur Herbeiführung einer Besserung tatkräftig und

nachhaltig einsetzen werden. Dies ist augenblicklich um so wichtiger, weil die

neueren Bestimmungen über die Sonntagsruhe und über den zeitigen Laden¬

schluß die Mußezeit der Jugend erheblich erweitert haben, weil ihr verhältnis¬

mäßig hoher Verdienst es den jungen Leuten ermöglicht, unbeeinflußt von der

elterlichen Autoritätunzweckmäßigen Zerstreuungennachzugehenundweil die

jungen Leute, denen eine genügende Pflege und Fürsorge nicht von anderer Seite

zu Teil wird, nur zu leicht unter Einflüsse geraten, die geeignet sind, ihre geistige
und sittliche Entwicklung in falsche Bahnen zu leiten.

2.1 Kaiserreich



Wieviel aufdiesem Gebiete noch zu tun ist, ergibt sich aus der Tatsache, daß bis

jetzt nur etwa 10% der gewerblich tätigen jungen Leute den konfessionellen

Vereinen angehören, daß allerhöchstens etwa weitere 10% an den sonst beste¬

henden Veranstaltungenbeteiligt sind, und daßvon demRestweitüber die Hälfte

in ihren Mußestunden eines Anschlusses an das Elternhaus oder eine sonst

geeignete Familie gänzlich entbehrt. Es wird unter diesen Umständen nicht zu

bezweifeln sein, daß etwa in den meisten Städten mitmehr als 4000 Einwohnern

und in den Landgemeinden, in denen sich eine entwickelte Industrie findet, ein

Bedürfnis nach besonderen Veranstaltungen zur Sammlung und Unterhaltung
der schulentlassenen gewerblichen Jugend besteht.
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Die Frage, was zur Befriedigung dieses Bedürfnisses am zweckmäßigsten zu

geschehen hat, wird sich nicht für alle Orte und Gegenden gleichmäßig beant¬

worten lassen.

Wo bereits geeignete Vereine oder andere Veranstaltungen hierfür vorhanden

sind, wird es in erster Linie darauf ankommen, sie zu stützen und zu stärken,

jedenfalls aber alles zu vermeiden, was ihre Weiterentwicklung beeinträchtigen
könnte.

Häufig wird z.B. durch eine sachgemäße Einwirkung aufGemeinde- und Schul¬

behörden die Bereitstellung geeigneter Versammlungsräume, oft auch deren

unentgeltliche Reinigung, Heizung und Beleuchtung zu erreichen sein. Lehrer

der verschiedensten Schulen, Geistliche, Gewerbeaufsichtsbeamte, Mitglieder
der Handwerkerkammern und Innungen und andere Persönlichkeiten aus den

verschiedensten Berufs- und Gesellschaftskreisen werden vielfach, auf die

Bedeutung der Frage in der richtigen Weise aufmerksam gemacht, geneigt sein,

zu ihrer Erfüllung mitzuwirken, auch wenn sie ihr bisher teilnahmslos gegenü¬
berstanden. Diese Mitwirkung wird am wertvollsten sein, wenn sie in einer

persönlichen Beteiligung an den Veranstaltungen zur Unterhaltung der Jugend
bestehen kann. Sie wird aberauch dannmitDankzu begrüßen sein, wenn sie sich

daraufbeschränkt, die in Betracht kommenden Kreise der jungen Leute aufjene
Veranstaltungen aufmerksam zu machen, ihr Interesse dafür zu erwecken und

sie zu ihrer Benutzung anzuregen. Wenn die Lehrer der Volksschule vor der

Schulentlassung, später die Lehrer der Fortbildungsschule, die Lehrmeister und

anderen Arbeitgeber allgemein von ihrem Einfluß in dieserRichtung nachdrück¬
lich Gebrauch machen wollten, würde sich die Wirksamkeit der bestehenden

Veranstaltungen wesentlich verstärken und vergrößern lassen.

Wo derartige Veranstaltungen nur für einen Teil der in Betracht kommenden

Jugend bestehen, wird zunächst ihre Erweiterung oder Ergänzung, wo sie ganz

fehlen, ihre Schaffung zu erstreben und mit ähnlichen Mitteln zuversuchen sein.

DieHauptschwierigkeit bei allen Neueinrichtungenwird in derGewinnung einer

Persönlichkeit liegen, die das Unternehmen leitet. Wie sie zu suchen und zu

finden ist, kann nur auf Grund örtlicher Kenntnisse und Erfahrungen beurteilt

werden.
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Über die Wege, die sich bei dem weiteren Vorgehen aufsachlichem Gebiete am

meisten bewährt haben, wird die Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrich¬

tungen (Berlin W., Köthenerstr. 23II) aufAnfragen bereitwillig Auskunft geben.
Einen gewissen Anhalt für ihre richtige Auswahl geben auch die Verhandlungen
der vorjährigen und der diesjährigen Konferenz der erwähnten Zentralstelle. In

Übereinstimmung mitjenen Verhandlungen halten wir es fürbesonders wichtig,
daß möglichst bald an verschiedenen Orten wenigstens einmal der Versuch

gemacht wird, einen tunlichst großen Kreis der aus der Schule entlassenen

Knaben in geeigneter Weise zu sammeln und vor Abwegen zu bewahren.

Wir ersuchen Sie deshalb, dieser Aufgabe fortgesetzt Ihre besondere Aufmerk¬

samkeit zuzuwenden, auf die Ihnen unterstellten Behörden und Beamten

entsprechend einzuwirken und uns nach 2 Jahren über den weiteren Erfolg Ihrer

Maßnahmen zu berichten.

Der Minister der geisthchen, Der Minister für Handel

Unterrichts- und und Gewerbe Möller
Medizinal-Angeleeenheiten.

_.
.,..,. , T00

Der Minister des Innern

8
In Vertretung Peters"

Wever

(MINISTERIALBLATT DER HANDELS- GEWERBEVERWALTUNG IN PREUS-

SEN. Hrsg. v. Königlichen Ministerium für Handel und Gewerbe 1901, S. 352).

Der Anlaß zum Handeln für das Ministerium ergibt sich aus Fortschritten in der

Arbeiterschutz- und Jugendschutzgesetzgebung: „... weil die neueren Bestim¬

mungen über die Sonntagsruhe und über den zeitigen Ladenschluß die Mußezeit

der Jugend erheblich erweitert haben...".

Die Minister meinen, ein verhältnismäßig hoher Verdienst ermögliche es den

jungen Leuten, in ihrer Freizeit „unzweckmäßigen Zerstreuungen" nachzugehen;
wo elterliche Autorität nicht in der rechten Weise zugreifen könne, sei zu

befürchten, daß die Entwicklung dieser Jugendlichen in falsche Bahnen geleitet
werde. „Wenn sie sich selbst überlassen bleibt...", drohe der gewerblichen männ¬

üchen Jugend Gefahr. Mit Beunruhigung schätzen die Minister die Zahl der von

bestehenden Trägern betreuten Jugendlichen auf allerhöchstens 20%der arbei¬

tenden Schulentlassenen. „In denmeisten Städten mitmehr als4000 Einwohnern

und in den Landgemeinden, in denen sich eine entwickelte Industrie findet",

bestehe ein unabweisbares Bedürfnis, die „freien Abende und Sonntage in einer

Weise zuzubringen, die (Jugendlichen) zusagt und ihrer körperlichen und

geistigen Entwicklung förderlich ist".

Aus dem Erlaß spricht die deutliche Sorge in staatserhaltender Absicht, gewerbs-

tätige Jugendhche nicht ohne Aufsicht eventueller Verwahrlosung zu überlassen

und zu verhindern, daß die labileren aufkriminelle Bahnen gerieten, (wozu immer
noch eine Tätigkeit für die Sozialdemokratie gerechnet wurde).
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Die Ministerien lassen sich jedoch auch den Schutzgedanken ehrlich angelegen
sein, wohl weil es so offensichtlich ist, welche Veränderungen der Lebensweise

die forcierte Industrialisierung um die Jahrhundertwende erzwang.

Schließlich wird in dem Erlaß eine pädagogische Überlegung formuliert, die fort¬

schrittlicher kaum sein könnte: eine staatliche Behörde sieht, daß Jugendlichen
die MögUchkeit geboten sein muß, ihre freie Zeit nach ihren Bedürfnissen und

zu ihrem körperlichen und geistigen Wohl zu verbringen. „Die Frage, was zur

Befriedigung dieses Bedürfnisses am zweckmäßigsten zu geschehen hat...", das

sieht das Ministerium, wird nicht leicht zu beantworten sein.

2.1.2 Erlaß vom 18. Jan. 1911

32 "Erlaß, betreffend Jugendpflege.
Berlin W 8, den 18. Januar 1911. - U HI B 6088 -

Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte Veränderung derErwerbsverhältnisse mit
ihren nachteiligen Einflüssen aufdasLeben in Familie und Gesellschaft hateinen

großen Teil unsererheranwachsenden Jugend in eine Lage gebracht, die ihr leib¬

liches und noch mehr ihr sittliches Gedeihen aufs schwerste gefährdet. Immer
ernster wird daher die allgemeine Durchführungvon Maßnahmen gefordert,
welche dem heranwachsenden Geschlechte ein fröhliches Heranreifen zu

körperlicher und sittlicher Kraft ermöglichen. Diese Forderung wird besonders

dringend gerade auch von solchen erhoben, welche selbst seit geraumer Zeit sich

um die Pflege der Jugend verdient gemacht und eigene Erfahrungen auf diesem

Gebiete gesammelt haben.

Auch die Königliche Staatsregierung betrachtet die Jugendpflege wegen

ihrer hohen Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes als eine der wichtigsten
Aufgaben der Gegenwart und hat deren Förderung dem mir unterstellten Mini¬

sterium übertragen.

Um über den Geist, in dem ich die Sache behandelt zu sehen und ihr zu dienen

wünsche, von vornherein keinen Zweifel aufkommen zu lassen, bemerke ich,
daß die Jugendpflege die Anwendung irgend einer bürokratischen Schablone

nicht verträgt. Tunlichst freie Entfaltung aller geeigneten Kräfte

innerhalb des durch das Ziel gegebenen Rahmens und unter Fühlungnahme mit

den dasselbe Ziel Erstrebenden ist unentbehrlich. Wenn irgendwo, so hängt hier

der Erfolg der Arbeit von der selbstlosen Hingebung der Personen ab, die sie

treiben, sowohl bei dem unmittelbaren Dienste an der Jugend selbst, wie bei den

besonders wichtigen Bemühungen, der Jugendsache Freunde zu werben.

Die Stadtverwaltungen und Schuldeputationen finden hier ein weites Feld

aussichtsvoller Tätigkeit, und ich stelle gern fest, daß der Anbau desselben

bereits vielerorts - teilweise in mustergültiger Weise - in Angriff genommen
worden ist. Aufdem Lande und für kleinere Städte erscheint es als der sicherste

Weg zu befriedigenden Ergebnissen, wenn die Kreisverwaltungen die Sache zum

Gegenstand ihrer besonderen Fürsorge machen, wie es bereits mehrfach in

vorbildlicher Weise erfolgt ist.
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Das Werk der Jugendpflege bedarf aber vor andern des Wohl¬

wollens und der opferwilligen Mithilfe aller Vaterlands¬

freunde in allen Ständen und Berufsklassen. Esistdaherdringend

erwünscht, daß die warmherzige Liebe und opferwillige Begeisterung, die ihr

vonEinzelpersonen und freien Vereinigungen wiedenzahlreichen

kirchlichen Vereinen, den großen Turn-, Spiel- und Sportvereinigungen,
Vereinen für Volkswohlfahrt u.a., bisher schon zugewandt worden ist, ihr nicht

bloß erhalten bleibe, sondern an Umfang und Stärke zunehme.

Das Königliche Staatsministerium legt Wert darauf, daß alle staatlichen

Behörden, soweit sie dazu geeignete Räumlichkeiten, Mittel und Kräfte besitzen,

diese nach aller Möglichkeit für die Förderung der Sache dienstbar machen.

Nicht minder rechne ich auf die wertvolle Hilfe der Geistlichen aller Bekennt¬

nisse.

Schließlich darf ich mich der Mitwirkung der mir nachgeordneten Behörden,

Beamten und Lehrer bei der erzieherischen Jugendpflege auch außer¬

halb der Schulzeit versicherthalten.Ichweiß, daß ich die Beteiügten damit

vor eine Aufgabe stelle, deren Schwierigkeit schon deshalb nicht gering ist, weil

ihre Lösung nicht schulmäßig erfolgen darf, und die Möglichkeit eines Zwanges
fehlt. Ich weiß aber auch, wie bisher schon sehr viele Lehrer und Lehrerinnen bei

den Bestrebungenfürallgemeine Jugendwohlfahrt in vordersterReihegestanden
haben, wie ferner die Königlichen Regierungen bereits mit Erfolg auf diesem

Gebiete tätig sind und besonders in den letzten Jahren teilweise umfassende

Vorbereitungen für eine Ausdehnung ihrer Fürsorge getroffen haben. Ich

vertraue daher, daß die Schulverwaltung mit allen ihren Organen sowie die

Lehrerschaft an Volks-, Mittel- und höheren Schulen diesem Werke ihre Mitar¬

beit mit derjenigen Hingebung undEinmütigkeit zuwenden werden, ohne welche

gerade hier ein dauernder Erfolg nicht zu erreichen ist.

Damit diese mannigfaltigen Kräfte sich nicht gegenseitig hemmen, sondern plan¬
mäßig aufdas gemeinsame Ziel hinarbeiten, ist, wo es nicht bereits geschehen ist,

tunlichst bald innerhalb jedes Regierungsbezirkes auf die Bildung

geeigneter Organisationen hinzuwirken. Diese werden sich bei der

Verschiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Bezirken nicht übereinstim¬

mend gestalten lassen. Was z.B. für Oppeln mit seiner dichtgedrängten, vorwie¬

gend in der Industrie beschäftigten und mit fremdsprachigen Bestandteilen

durchsetzten Bevölkerung geeignet ist, kann nicht ohne weiteres auf jeden
anderen Bezirk übertragen werden, zumal da es von besonderer Wichtigkeit ist,

auch die bereits vorhandenen organisatorischen Ansätze zu berücksichtigen und

zu pflegen.

Die Grundlage und die erste Vorbedingung für den gedeihlichen Fortgang des

Werkes bildet die sorgsame Tätigkeit der örtlichen Organe mit ihrer unmittel¬

baren Arbeit von Person zu Person. Es empfiehlt sich, sie in "Stadt- bzw. Orts¬

ausschüssenfürJugendpflege"zusammenzufassen. Ich bemerke dabei, daß der

Ausdruck Jugendfü r s o rge besser zu vermeiden ist, da unter dieser im Volke

vielfach irrtümlich nur Zwangserziehung verstanden wird.
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Den örtUchen Organisationen und • insoweit es angezeigt erscheint - auch den

Schulvorständen und Schuldeputationen liegt die erste Sorge für die erforderli¬

chen Mittel, Plätze und Räumlichkeiten sowie deren Ausstattung ob. Vor allem

haben sie die Männerund Frauen ausfindigzu machen und zu gewinnen, welche

fähig und bereit sind, der eigentlichen Hauptarbeit, dem persönlichen
Dienste an der Jugend, sich zu widmen. Die richtige Wahl ist hier für den Erfolg
entscheidend. Bei dem Vorhandensein von mehreren der Jugendpflege
dienenden Vereinigungen an einem Orte haben sie diese tunhchst zusammenzu¬

fassen, Reibungen vorzubeugen, ihr Zusammenwirken bei Vorträgen, festlichen

Veranstaltungen u. dergleichen zu erstreben.
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Um die Leistungsfähigkeit der in ländlichen Orten und nicht kreisfreien Städten

einzurichtenden Organisationen zu erhöhen, können "Kreisausschüsse

für Jugendpflege" geschaffen werden, welchen einflußreiche oder beson¬

ders erfahrene und tatkräftige Privatleute, Gewerbetreibende, Landwirte, Geist¬

liche, Lehrer, Turnlehrer, Kreisärzte, Richter, Offiziere usw. als Mitglieder ange¬
hören, und in denenesbesonders Sache derLandräte und Kreisschulinspektoren
sein wird, die Sammlung der geeigneten Kräfte, die Aufbringung der erforderli¬

chen Mittel und die Bereitstellung der nötigen Einrichtungen zu fördern.

Wenn auf diese Weise in Kleinarbeit der örtlichen Instanzen in Anknüpfung an

vorhandene Organisationen das Interesse weiterer Kreise wachgerufen ist, wie

dies schonvielfachgeschehen ist, so empfiehltes sich, für denBezirkeine einheit¬
liche Stelle zu schaffen, welche als "BezirksausschußfürJugendpflege" unter

Vermeidung jedes Anscheins bürokratischer Regelung die gesamten Bestre¬

bungenfürJugendpflege innerhalb einesBezirkeszusammenfaßt. Sievereinigt in
sich unter der Leitung des Regierungspräsidenten die in den einzelnen Zweigen
der Jugendpflege hervorragend erfahrenen oder für ihre Verbreitung besonders
einflußreiche Persönlichkeiten. Außer den Gewerbe-, Medizinal-, Schul- und

Gewerbeschulräten sowie andern geeigneten Beamten wird es sich empfehlen,
nach Möglichkeit Vertreter aller Berufsklassen und Stände, insbesonderheit

auch der ausschließlich oder teilweise der Jugendpflege dienenden Vereine

heranzuziehen. Eswird ohneBedenkenbis zu einerZahlvonetwa 20 Mitgliedern
gegangen werden können.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Bezirkspflegeausschusses wird es gehören, die

erforderlichen Mittel beschaffen zu helfen, in allen Kreisen und Ständen der

Bevölkerung Verständnis und werktätige Teilnahme zu wecken für die Jugend¬
pflege als eine nationale Aufgabe ersten Ranges und als unabweisbare Pflicht

vornehmlich auch der oberen Schichten der Gesellschaft, die örtlichen Organisa¬
tionen durch besonders erfahrene Personen, Turn- und Spielpfleger (nicht

Inspektoren!), Büchereikundige u.a., mit Rat und Tat zu unterstützen, die hier

und da bei der Einzelarbeit gewonnenen Erfahrungen auch für andere Stellen

nutzbar zu machen, zur persönüchen Arbeit an der Jugend geeignete und bereite

MännerundFrauen nötigenfalls durchKurse usw. für ihre Aufgabennochbeson¬
ders auszubilden.
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Innerhalb der Stadt-(Orts-), Kreis- und Bezirksausschüsse können besondere

Arbeitsausschüsse für bestimmte Aufgaben gebildet werden.

Es besteht, wie ich zusammenfassend bemerke, nicht die Absicht, staatliche

Einrichtungen mit Besuchszw a n g für die schulentlassene Jugend zu schaffen.

Es handelt sich vielmehr darum, die bestehenden Veranstaltungen Dritter und

Vereinigungen aller Art, welche sich bisherschon mit Erfolg derPflege der schul¬

entlassenen Jugend annehmen, tunlichst zu fördern, nach Bedarf die Bildung
neuerEinrichtungen anzuregen, alle an der Jugendpflege Beteiligten, namentlich

auch die aufdiesem Gebiettätigen Vereinigungen - beivollerWahrung ihrer Selb¬

ständigkeit - unter sich und mit den staatlichen, den Kreis- und Gemeindeor¬

ganen zu einheitlichem, planvollem Wirken zusammenzuschließen und ihnen

innerhalb der sich daraus ergebenden größeren örtlichen Kreis- und Bezirksor¬

ganisationen durch Rat und Tat, auch durch Zuwendung staatlicher Mittel als

Beihilfen eine an Umfang und Kraft gesteigerte Wirksamkeit zu ermöglichen.

Über Ziel, Umfang und Mittel der Jugendpflege ist das Erforder¬

liche in den anliegenden "Grundsätzen und Ratschlägen"enthalten,
welche in einer hier abgehaltenen Zusammenkunft in der Jugendpflege erfah¬

rener Männerberaten worden sind. An dieser Stelle will ich noch wiederholt auf

die Notwendigkeit hinweisen, daß die bereits vorhandenen gesunden Ansätze

der Jugendpflege erhaltenund sorgsamweiter entwickeltwerden. Als Neuschöp¬

fungen, wo solche nötig werden, sind neben anderen bewährten Formen auch

Jugendvereine (vgl. Nr. 17 der Anlage) in Anlehnung an Schulen ins Auge zu

fassen, wie sie an verschiedenen Orten bereits mit gutem Erfolg erprobt sind.

Da es daraufankommt, eine Zersplitterung der Staatsmittel zuvermeiden, ist das

Nebeneinanderbestehen mehrerer, gleichen Zwecken dienenden Einrichtungen
für einen und denselben örtlichen Bezirk, soweit sie nicht nach den Verhält¬

nissen des Ortes notwendig sind, nicht zu fordern; jedenfalls ist die Gewährung
staatlicher Beihilfen auf die unbedingt notwendigen Fälle zu beschränken.

Überall ist darauf Bedacht zu nehmen, auch die von anderen Verwaltungen
geschaffenen Einrichtungen für die allgemeine Jugendpflege nach Möglichkeit
nutzbar zu machen. In Betracht kommen dabei namentlich die staatlichen

Betriebs-fBerg-, Eisenbahn-) Verwaltungen sowie Einrichtungen, welche in

Verbindung mit den Fortbildungsschulen bereits vorhanden sind. Andererseits

haben die für die allgemeine Jugendpflege getroffenen Veranstaltungen auch den
Zwecken der anderen Verwaltungen zu dienen.

Umhier überall den wünschenswertenZusammenhangherzustellen, werden die

Herren Regierungspräsidenten nicht nur mit den bezeichneten Verwaltungen
Fühlung zu nehmen und dauernd zu halten, sondern neben der Abteilung für

Kirchen- und Schulwesen, welche Abschrift dieses Erlasses erhalten hat,

namentlich auch die Gewerbeschul- und Gewerbeaufsichtsbeamten an den zu

treffenden Maßnahmen zu beteiligen haben.
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Die Königliche Staatsregierunghat für den vorliegenden Zweck einen beson¬

deren Fonds zu Beihilfen für Veranstaltungen Dritter zwecks Förderung
der Pflege der schulentlassenen männlichen Jugend sowie zur Ausbildung und

Anleitung von für die Jugendpflege geeigneten Personen bei Kap. 121 Tit. 49 in

den Etat meines Ministeriums eingesteUt. Vorbehaltlich seiner Bewilligung
durch den Landtag wird daraus ein Betrag für den dortigen Bezirk überwiesen

werden.

Bezüglich der Verwendung ist zu beachten, daß der erwähnte Betrag nur für die

Förderung der Pflege der schulentlassenen männlichen Jugend bestimmt ist.

Für die schulentlassene weibliche Jugend dürfen Mittel daraus nicht
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verwendet werden; es können aber die für die männliche Jugend aus diesem

Fonds unterstützten Einrichtungen auch für die weibliche mitbenutzt werden,
soweit dies ohne staatliche Beihilfen möglich ist.

Soweit ausnahmsweise besondere für die weibliche Jugend bestimmte Einrich¬

tungen unterstützt werden sollen, sind die im Einzelfall unvermeidlichen staatli¬

chen Beihilfen bei mir zu beantragen. Handelt es sich um die Gewährung
staatlicher Mittel für die Einrichtung besonderer Näh- oder Haushaltungskurse,
so sind die Anträge an die Herren Minister für Handel und Gewerbe oder für

Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu richten.

Der Schwerpunkt aller Maßnahmen ist nach der Absicht des Staatsministeriums

auf die Heranziehung der männlichen Jugend zu legen.
Eure Durchlaucht/Hochgeboren/Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, hier¬

nach das Erforderliche gefälligst bald in die Wege zu leiten und mir über das

Geschehene demnächst zu berichten. Das Königliche Provinzialschulkollegium
der dortigen Provinz ist wegen Anweisung der ihm unterstellten Anstalten und

Lehrpersonen zu möglichst weitgehender Unterstützung der Jugendpflege mit

Nachricht versehen worden.

... Abdrucke dieses Erlasses und der "Grundsätze" werden mit dem ergebenen
Anheimstellen beigefügt, wegen ihrer Verteilung im Einvernehmen mit der

Königlichen Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen, das Erforder¬

liche zu veranlassen.

Dem Königl. Provinzialschulkollegium der dortigen Provinz sind von hier aus

Abdrucke übersandt worden.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten von
Trott zu Solz" (ZENTRALBLATT FÜR DIE GESAMTE UNTERRICHTSVERWAL¬

TUNG IN PREUSSEN 1911, S. 276).

Gleich im ersten Abschnitt des Erlasses wird deutlich, daß die königliche Staatsre¬

gierung die volle Tragweite derVerandemngenzur kapitalistischen Gesellschafts¬

ordnung erfaßt hat. Sie spricht von den nachteiligen Einflüssen der Erwerbsver¬
hältnisse auf das Leben in Famihe und Gesellschaft. Ein großer Teil der Heran¬

wachsenden sei in eine Lage gebracht, die sie physisch und ethisch „aufs
schwerste gefährdet" erscheinen lasse. „Ein fröhliches Heranreifen" soll

durch die allgemeine Durchführung geeigneter Maßnahmen ermöglicht werden,
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d.h. die Situation der Jugendlichen wird als krankmachend und niederdrückend

bewertet. Jugendpflege wird „wegen ihrer hohen Bedeutung für die Zukunft

unseres Volkes"als eine der wichtigsten Aufgaben der Gegenwart bezeichnet.

Wie andere Wissenschaftler und Publizisten der Kaiserzeit beginnen die Behör¬

denvertreter, in demographischen Begriffen zu denken und, angesichts des offen¬

sichtlichen Klassencharakters der Vorkriegsgesellschaft zu überlegen, ob und wie

die schulentlassenen .Heranwachsenden die alte Gesellschaftsform würden

weiterführen wollen. Dieneu einzuführendeJugendpflege bedürfe „desWohlwol¬
lens und der opferwilligen Mithilfe aller Vaterlandsfreunde in allen Ständen

und Berufsklassen". Mankann diese Formuüemng als Appell an die Besitzenden

verstehen, egoistische Motive hintan zu stellen und um des Wohls der Volksge¬
meinschaft willen den Benachteihgten des Industriahsierungsprozesseszu helfen
und andererseits als Appell an die Benachteiligten, an nationalen Gefühlen festzu¬

halten und den geseUschafthchen Grundkonsens nicht aufzugeben. Folgerichtig
werden alle staathchen Behörden wiederholt aufgefordert, „am Werk der Jugend¬
pflege" teilzunehmen und ihre Einrichtungen bereitzustellen. Besonders die

Lehrerschaft wird angehalten, sich „auch außerhalb der Schulzeit" zu engagieren.

Da die „nationale Aufgabe ersten Ranges" schnell gelöst werden müsse, ruft das

Ministerium zur Organisation auf, um sich der Sache zweckdienhch anzu¬

nehmen. Wenn den Beamten klar ist, daß Aufgaben dieser Art und Tragweite nur

wohlorganisiert zu lösen sind, dann ist es verwunderlich, wiederholt zu

verlangen, diese Organisation müsse so kostengünstig wie möghch arbeiten.

Finanzielle Beihilfen des Staates seien von vornherein zu beschränken, statt¬

dessen sei daraufhinzuarbeiten, dieJugendpflege überprivate Geldgeber zu finan¬

zieren und soweit wie möglich bestehendeEinrichtungen zu nützen. Hiermit folgt
die ministerielle Anweisung dem Subsidiaritätsprinzip.
Der Vorschlag ist durchaus zu bedenken, die Kosten der Jugendpflege von den

Verursachern der Not der erwerbstätigen Jugend und den unzweifelhaften Nutz¬

nießern einerbefriedeten Gesellschaftsordnung tragen zu lassen. Auf der anderen

Seite darf gefragt werden, ob es nicht einen Widerspmch darstellt, eine starke

Organisation zu fordern, sie aber vom Wohlwollen von Geldgebern und der Frei¬

willigkeit von Helfern abhängig zu machen, und ob sich JugendUche wohlfühlen,
ob ihre Bedürfnisse befriedigt werden, wenn die Jugendpflege so weit wie

möglich bestehende staathche und private Einrichtungen nützen soll?

In der „Anlage zum Erlaß vom 18. Januar 1911" sind die Grundgedanken weiter

ausgeführt.

Anlage zum Erlaß vom 18. Januar 1911:

Grundsätze und Ratschläge für Jugendpflege (ZENTRALBLATT FÜR DIE

GESAMTE UNTERRICHTSVERWALTUNG 1911, S. 282)

„1. Aufgabe der Jugendpflege ist die Mitarbeit an der Heranbildung einer

frohen, körperlich leistungsfähigen, sittlich tüchtigen, von Gemeinsinn

und Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllten Jugend. Sie will

die Erziehungstätigkeit der Eltern, der Schule und Kirche, der Dienst- und

Lehrherren unterstützen, ergänzen und weiterführen.

2.1.2 Erlaß vom 18. Jan. 1911



2. ZurMitwirkungbei der Jugendpflege sind alle berufen, welche einHerz für

die Jugend haben und deren Erziehung im vaterländischen Geiste zu

fördern bereit und in der Lage sind.

3. Die erforderlichen Mittel werden von Freunden und Gönnern der Jugend,
von den Gemeinden, Kreisen usw. und ergänzungsweise vom Staate

gewährt. Im Hinblick auf die große Bedeutung der Sache für die Zukunft

unseres Volkes ist zu erwarten, daß die Zahl hochherziger Stiftungen für

diesen Zweckmehrund mehrwächst. Die Arbeit an derJugendpflege ist in

der Regel ehrenamtlich.

4. Die Pflege der schulentlassenen Jugend umfaßt das Alter vom 14. Lebens-

38 jährbis zumEintritt insHeerbzw. bis zum 20. Lebensjahr. Dabei werden die

jüngeren 3 Jahrgänge von den 3 älteren, wo es notwendig und möglich ist,

getrennt; doch ist dann die Mitarbeit von geeigneten Mitgliedern der

älteren Abteilung in der jüngeren anzustreben...".

Für die Praxis der Jugendpflege läßt der Erlaß ganz offensichtUch nur das Modell

der vaterländischen Erziehung zu, vermittelt durch Erzieher mit entsprechender
Gesinnung. Deren Tätigkeit ist ehrenamtlich, d.h. die Organisation der Jugend¬
pflege zieht ihre Kraft aus dem Idealismus und den Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter.

Diesen Grundsätzen läßt das Ministerium eine klar bhckende Beschreibung der

Belastungen von schulentlassenen, arbeitenden oder arbeitslosen Jugendüchen
unter den Bedingungen einer industrialisierten Gesellschaft folgen:

„5. Die Besonderheit der Pflege für die schulentlassene Jugend wird einerseits

durch das zu erreichende Ziel, andererseits durch sorgsame Berücksichti¬

gung der Eigenart, der Bedürfnisse und der jeweiligen besonderen Verhält¬

nisse der heranwachsenden Jugend bestimmt. Von wesentlichem Einfluß

aufdie Wahl der Mittel ist der Umstand, daß Zwang für die Teilnahme an

den Veranstaltungen nicht möglich ist.

6. Junge Leute, die Tag für Tag in anstrengenderArbeit stehen, haben für ihre

Freizeit das naturgemäße Verlangen nach Unterhaltung und Freude. Der

der heranwachsenden Jugend ohnehin eigentümliche Freiheitsdrang läßt

den Wunsch nach Selbstbestimmung in der Freizeit besonders stark

hervortreten. VieUach zeigt sich als Rückwirkung des Zwanges, den ihnen

die Berufsarbeit tagsüber auferlegt hat, am Feierabend die Neigung, sich in

ungebundener Weise zu ergehen. Die Art der Arbeit, bei derviele oft nur ein

ganz kurzes Stück des Weges vom Rohmaterial zum fertigen Erzeugnis
überschauen,erschwerthäufig dasAufkommenderrechtenFreudigkeitan
der Arbeit. Dadurch trägt sie neben anderen Umständen, insonderheit der

häufig vorhandenen Abgeschlossenheit von der freien Gottesnatur, nicht

selten dazu bei, daß das Gemüt der jungen Leute verarmt. Es kommt hinzu,
daß die Entfremdung weiter Kreise von der Kirche vielen Jugendlichen
auch die im Gottesdienst dargebotene Quelle zur Erhebung des Gemütes

und zur sittlichen Stärkung verschließt.
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Zur Befriedigung des bei der großen Mehrzahl vorhandenen Hungers nach

geistiger Anregung fehlt es oft an gesunder Nahrung, zur Pflege besonderer

Neigungen und Anlagen meist an Ort und Gelegenheit. Wahllos greift der

gar nicht oder schlecht beratene Jugendliche nach jedem Lesestoff und

erleidet an Geist und Herz durch schlechte Lektüre oft schweren Schaden.

DieEntwicklungandererwirdnachteiligbeeinflußtdurchdenMangeleines

auch nur einigermaßen freundlichen Heimes, die Gefahren des Straßenle¬

bens, durch Langweile, durch Verführung des Alkohols, durchEntbehrung

zweckmäßiger Leibesübungen in freier Luft usw.".

Wie attraktiv und effektiv die Mittel zur Abhilfe sein können, die die Behörde

sieht, sei dem eigenen Urteil überlassen. 39

„7. Demnach kommen als Mittel der Jugendpflege in Frage und haben sich als

solche zumeist schon bewährt:

Bereitstellung von Räumen zur Einrichtung von Jugendheimen zur Samm¬

lung der Jugend in der arbeitsfreien Zeit und Darbietung von Schreib-,

Lese,- Spiel- und andern Erholungsgelegenheiten.

Gründungvon Jugendbüchereien, Einrichtungvon Musik-, Gesangs-, Lese-

und Vortragsabenden, von Aufführungen mit verteilten Rollen, überhaupt

Gewährung von Gelegenheiten zu edlerer Geselligkeit und Unterhaltung.

Ausnutzung der volkstümlichen Bildungsgelegenheiten eines Ortes, wie

Museen u. dergl., unter sachverständiger Führung, Besuch von Denkmä¬

lern, geschichtlich, erdkundlich, naturkundlich, landschaftlich usw.

sehenswerten Örtlichkeiten.

Bereitstellung von Werkstätten für Handfertigkeitsunterricht u. dergl.

BereitstellungvonSpielplätzen undbedecktenRäumenfürLeibesübungen.
Bei etwa erforderlicher Neuanlage solcher einfach zu haltenden Räume ist

darauf Bedacht zu nehmen, sie so einzurichten, daß sie mangels sonst

geeigneter Unterkunft zugleich als Jugendheime, als Räume zu Vorträgen,

Volksunterhaltungsabenden, Aufführungen u. dergl. benutzt werden

können.

Schaffung möglichst unentgeltlicher Gelegenheiten zum Baden, Schwim¬

men, Schlittschuhlaufen.

Verbreitung gesunder Leibesübungen aller Art je nach Jahreszeit, Ort und

Gelegenheit. Neben Turnen, volkstümlichen Übungen, Bewegungsspielen
und Wanderungen ist gegebenenfalls Schwimmen, Eislauf, Rodeln,

Schneeschuhlaufenu.a. zu empfehlen. BesonderePflege ist den einer Land¬

schaft etwa eigentümlichen Spielen und Leibesübungen zu widmen, wie

überhaupt jede Gelegenheit zur Pflege der Heimatliebe zu verwerten ist".

Von Interesse ist bis heute gebüeben, daß das Ministerium empfiehlt, die Jugendli¬
chen so weit wie möghch an der Selbstverwaltung bzw. am Ausbau ihrer Einrich¬

tungen zu beteihgen.
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„8. Die Aufzählung der vorstehend genannten Mittel und als wünschenswert

bezeichneten Einrichtungen soll nicht bedeuten, daß dies alles erst

beschafft oderbereitgestellt werden müsse, ehe mit derPflege derschulent¬
lassenen Jugend begonnen werden könne. Wo Leiter oder Leiterinnen mit

einigem GeschickeundmitLiebe zurSacheund zurJugend vorhanden sind
und von einem tatkräftigen und umsichtigen Ortsausschuß unterstützt

werden, wird in der Regel sofort mit irgend einem Zweige der Jugendpflege
begonnen werden können. Es erhöht für die beteiligte Jugend den Reiz der

Sache und ist von großem erziehlichen Werte, wenn sie selbst nach

Möglichkeit zu dem Ausbau der Einrichtungen beitragen und an ihrer

Verwaltung selbständig mitwirken kann.

12. Zu eineraufbauenden Einwirkung aufdie schulentlassene Jugendbedarfes
neben der zielbewußten Gewöhnung und Übung vor allem auch der

Erweckung eines selbsttätigen Interesses der Jugend für die Zwecke der zu
ihren Gunsten getroffenen Veranstaltungen, bedarfes mannigfacher Gele¬

genheit zu eigener, tunlichst selbständiger Betätigung innerhalb und zum

Besten der Jugendvereinigung.

13. Demgemäß empfiehlt es sich, der Jugend möglichstweitgehenden Anteil an
derLeitung derVereinezu geben und ihr allerlei Ämter im Vereinsleben zu

übertragen.

14. Zum Selbstanfertigen von Spielgeräten und anderen Gebrauchsgegen¬
ständen für die Zwecke derVereinigung ist anzuleiten und durch Anerken¬

nung des Geleisteten weitere Anregung zu geben.

15. Das Interesse an der Vereinigung wird erhöht, wenn ihre Mitglieder einen

wenn auch noch so geringen Beitrag zu zahlen haben".

Dem zur Seite gestellt ist die Einschränkung, Jugendpflege dürfe nicht „aufbloße

Vergnügung der Jugend" hinauslaufen. Ihre Aktivitäten hätten einen dauernden

„Gewinn für Leib und Seele" nach sich zu ziehen. Um dieses Lernziel zu errei¬

chen, seien der Jugend geeignete Stoffe zu erschließen; besonders hingewiesen
wird auf die erzieherische Wirkung von „Darstellungen des Heldentums auf

verschiedenen Gebieten".

„9.Die Ausführung der Jugendpflege darfnicht in einerWeise erfolgen, daß
sie lediglich oderdoch in derHauptsache aufbloße Vergnügungder Jugend
hinauskommt. Zwar ist auch damit schon viel gewonnen, wenn die Jugend
an edleren Freuden Geschmackgewinnt. Zugleich aber ist überallmit Sorg¬
falt, wenn auch ohne nach außen irgend welches

Aufheben davon zu machen, die Pflege so zu gestalten, daß der

Jugend bei aller Rücksicht aufihr berechtigtes Verlangen nach Freude ein

dauernder Gewinn für Leib und Seele zuteil wird.

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



11.... Es kommt daraufan, die Stoffe so auszuwählen, daß sie den Bedürfhissen

der Jugend entsprechen, sie anziehen und zugleich geistig und sittlich

fördern.

In Frage kommen bürgerkundliche Stoffe, ferner solche aus der Religion,
der Natur-, derErd- und Menschenkunde, der Geschichte usw. Namentlich

sind auch solche vorzuführen, welche geeignet sind, der Jugend den Sinn

ihrer eigenen Arbeit und die Bedeutung und Notwendigkeit der mannigfa¬
chen Berufe für das große Ganze zu erschließen.

Anziehend bei richtiger Behandlung und von großer erziehlicher Wirkung
sind Darstellungen des Heldentums auf den verschiedenen Gebieten, des

schlichten Heldentums einer in ihrem Berufe sich aufopfernden Kranken- 41

pflegerin nicht minder als desHeldentums des einfachen Soldaten oderdes

Generals, die ihre Treue mit ihrem Blute besiegeln.

Kriegsgeschichte verfehlt namentlich dann ihre die Jugend begeisternde

Wirkung niemals, wenn von dem mit wenigen Strichen in großen Zügen

gezeichneten Hintergrund der großen Ereignisse sich ein Einzelschicksal,

ein einzelnes Ereignis, ein Einzelunternehmen abhebt, das der Jugend
schlicht aber anschaulich und lebenswahr vor die Seele gestellt wird ...".

Wie man sieht, sind den Sachbearbeitern in der Behörde so unterschiedüche

Bestimmungen der Jugendpflege nicht widersprüchlich erschienen - vielleicht

deshalb nicht, weil die Ziele des Ministeriums doch in erster Linie an administra¬

tiven Zwecken orientiert waren.

„18. Es wird anzustreben sein, namentlich für Sonnabend sowie Sonntag nach¬

mittag und abend die jungen Leute zugeeigneten Veranstaltungen heranzu¬

ziehen.

19. UmdasInteresse derEltern, Lehrherrenund weitererKreisefür die Jugend¬

pflegewachzu halten, empfiehlt sich die Abhaltung von Familienabenden,

an denen sich die Jugend durch Darbietungen beteiligt, Veranstaltungen
von Turn- und Spielvorführungen anläßlich nationaler Feste u. dergl.
mehr".

Im Erlaß wird ausdrücklich Wert darauf gelegt, vor allem staathche Mittel

ausschließlich der männlichen schulentlassenen Jugend zukommen zu lassen.

Zwei Jahre später wird diese Einschätzung korrigiert.

2.1.3 Erlaß vom 30. April 1913

„Erlaß vom 30. April 1913

Betrifft: Pflege der schulentlassenen weiblichen Jugend

Vom Etatsjahr 1913 ab sind für die Pflege der schulentlassenenJugend verstärkte

Mittel in den Staatshaushaltsetat eingestellt. Maßgebend hierfür war die

Erkenntnis, daß auch die Pflege der weiblichen schulentlassenen Jugend einer

weiteren Ausdehnung und Vertiefung dringend bedarf. Wer ein körperlich und
sittlichstarkes, gottesfürchtiges, königs- undvaterlandstreues Geschlecht heran-

2.1.3 Erlaß vom 30. April 1913



bilden will, muß auch dafür sorgen helfen, daß die weibliche Jugend an Leib und
Seele gesund, innerlich gefestigt und mit dem Wissen und Können ausgerüstet
wird, das für ihren zukünftigen Berufals Gehilfinnen des Mannes, als Erziehe¬
rinnen der Kinder, als Pflegerinnen des Familienglücks, als Trägerinnen und
Hüterinnen guter Sitte unentbehrlich ist.

Die Pflege der schulentlassenen weiblichen Jugend soll nunmehr in gleicher
Weise gefördert werden, wie sie durch den Erlaß vom 18. Januar 1911 für die

männliche Jugend in die Wege geleitet ist, und bildet hiernach einen Teil der

allgemein unter Jugendpflege verstandenen Einrichtungen. Die Mittel zur Pflege
der weiblichen Jugend sind zum Teil dieselben, die in den "Grundsätzen und

Ratschlägen" für die männliche Jugend empfohlen sind.

Demnach ist in erster Linie daraufzu sehen, daß alle bereits bestehenden Organi¬
sationen, Veranstaltungen undEinrichtungen nunmehrdem erweiterten Zwecke
dienstbar gemacht werden; freilich sind manche Mittel der Jugendpflege für das
eine Geschlecht geeigneter, wirksamer und nötiger als für das andere oder
werden der besonderen Eigenart des weiblichen Geschlechtes unter Berücksich¬

tigung der örtlichen Verhältnisse angepaßt werden müssen.

Wesentlich verschieden sind nur diejenigen Mittel, die teils zur Bewahrung vor

Gefahren dienen, denen das weibliche Geschlecht als solches besonders ausge¬
setzt ist, teils eine bessere Würdigung des Berufes einer Hausfrau und Mutter
herbeiführen und die für diesen erforderlichen Eigenschaften und Fertigkeiten
ausbilden und steigern helfen sollen.

Für die meisten jungen Mädchen, besonders aber für diejenigen, die wenig
körperliche Bewegung haben, ist eine ihrer Eigenart angepaßte Körperpflege
durch Belehrung und angemessene Übung erforderlich. Hierfürkommen je nach
Bedürfnis und Gelegenheit Turnen, Bewegungspiele in frischer Luft, Baden,
Schwimmen, Wandern, auch Garten- und Blumenpflege in Frage.
Noch mehr als bei der männlichen Jugend ist bei der weiblichen die Einrichtung
von geeigneten Räumen verschiedener Art Voraussetzung für das Gedeihen der

Jugendpflege. Die Schaffung derartiger Räume: Mädchenheime, Ledigenheime
für erwerbstätige Mädchen, Abendheime, Erholungshäuser oder ähnliche - je
nach dem örtlichen Bedürfnis - wird zur Ersparung unvermeidlicher Kosten,
soweit erzieherische Bedenken nicht entgegenstehen, tunlichst im Anschluß an

die für die männliche Jugend bestimmten Einrichtungen erfolgen können. Beson¬
ders erwünscht ist die Beschaffung solcherRäume in größeren Städten mit indu¬
striellen oder größeren kaufmännischen Betrieben. Hier kommtnoch die Errich¬

tung besonderer Schlafstellenheime für die weibliche Jugend in Frage.
Die Aufenthaltsräume sollen einfach aber freundlich und anheimelnd sein und

mannigfache Gelegenheit bieten zur Sammlung, Erbauung, religiösen und sittli¬
chen Einwirkung, Belehrung, wirtschaftlichen Förderung, Pflege des Gesanges,
zu guter Lektüre, zu Elternabenden mit musikalischen, deklamatorischen u.

dergl. Vorführungen usw.
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Bei der Ausstattung von Abendheimen wird daraufRücksicht zu nehmen sein,

daß es sich vielfach auch um Mädchen handelt, die in ihrer Dienst- oder Schlaf¬

stelle keine Gelegenheit haben, ihre Kleidung und Ausstattung in Ordnung zu

halten. Es ist also die Möglichkeit zu bieten, Näh-, Strick-, Flick-, Bügel- und

Handarbeiten aller Art tunlichst unter sachverständiger Leitung vorzunehmen;

auch die Beschaffung von Nähmaschinen ist erwünscht. Durch Betätigung bei

Reinhaltung usw. der Räumewerden sie zugleich in derPflege des Heimes prak¬
tisch geübt.

Unter den Vorträgen werden diejenigen wirtschaftlichen Inhaltes den einzelnen

Berufsklassen angepaßt. Wichtig sind Vorträge und Übungen in Kranken- und

Kinderpflege, Abhaltung von Samariterkursen u. dergl. 43

Als Gemeinschaftsformen haben sich auch für die schulentlassenen Mädchen

Jugendvereinigungen in Gestalt von Jungfrauenvereinen, Mädchenklubs, Arbei¬

terinnenklubs und ähnlichen bereits bewährt.

Um die Einheitlichkeit des Werkes nicht zu gefährden, ist daraufhinzuwirken,

daß alle auf vaterländischem Boden stehenden Vereinigungen zur Pflege der

schulentlassenen weiblichen Jugend sich zu gegenseitiger Förderung den nach

Maßgabe des Erlasses vom 18. Januar 1911 geschaffenen Jugendpflegeaus¬
schüssen angliedern. Da, wo Ortsausschüsse für Jugendpflege nicht vorhanden

sind, wird der Anschluß einstweilen an den zuständigen Kreis- und Bezirksaus¬

schuß zu erfolgen haben.Um das bisher schon in so erfreulichem Maße hervorge¬
tretene warme Interesse und die opferwillige Teilnahme der Frauenwelt für die

bedeutsame Aufgabe zu erhalten und zu mehren, empfiehlt es sich, geeignete
Frauen als Mitglieder in die Orts-, Kreis- und Bezirksausschüsse und in die von

diesen gebildeten Arbeitsausschüsse für Jugendpflege aufzunehmen, wie dies

vielfach bereits geschehen ist.

Die bei der Pflege dermännlichen Jugend bewährte Einrichtung von nebenamtli¬

chen Kreis- und Bezirksjugendpflegern wird zweckmäßig auch aufdie Pflege der
weibhchen Jugend übertragen. In der Jugendarbeit erfahrene, auch im übrigen
geeignete Frauen, die es verstehen, auch andere für diese Tätigkeit anzuregen

und darin durchRat und Tat zu fördern, können für einen Bezirkoderbestimmte

Teile eines solchen nebenamtlich damit beauftragt werden, als Bezirks- oder

Kreisjugendpflegerinnen namentlich auch durch persönliche Einwirkung an Ort
und Stelle die Pflege der weiblichen Jugend auszubreiten und je nach dem örtli¬

chen Bedürfnis zu fördern. Zur Deckung der Unkosten würde ihnen - wie bereits

jetzt den Bezirks- oder Kreisjugendpflegern - auf einen bei mir zu stellenden

Antragvonhieraus eine nach derGröße ihresBezirkeszubemessende Vergütung

gewährt werden können. Dabei weise ich auch hier daraufhin, daß staatliche

Beihilfen auch für die Pflege der weiblichen Jugend lediglich zur Ergänzung der

von Dritten aufzubringenden Kostenbeiträge gegeben werden dürfen.

2.1.3 Erlaß vom 30. April 1913
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Die in den letzten Jahren abgehaltenen Kurse zur Ausbildung und Fortbildung
von Jugendpflegern haben sich als ein wirksames Mittel erwiesen, um die für die

Jugendpflege benötigten Hilfskräfte heranzubilden. Es wird darauf Bedacht zu

nehmen sein, durch solche Kurse nunmehr auch dem wachsenden Bedürfnis an

Jugendpflegerinnen entgegenzukommen. Ich verweise in dieser Beziehung auf

meinen Erlaß vom 22. April d. Js. Zugleich mache ich darauf aufmerksam, daß

diejenigen Lehrerinnen, die zu dem am 2. Juni d. Js. bei der Königlichen Landes-

turnanstalt beginnenden dreiwöchigen Fortbildungskursus eingezogen werden,
besondersauchmit den Aufgaben undMitteln für die Pflege derschulentlassenen
weibUchen Jugend bekannt gemacht werden sollen. Sie werden dann in der

Provinz auch als Leiterinnen oder Mitarbeiterinnen an Kursen zur Ausbildung
von Jugendpflegerinnen verwendet werden können. Im übrigen behalte ich mir

vor, im Januar 1914 einen besonderen Lehrgang zur Ausbildung derartiger
Kursusleiterinnen an der Landesturnanstalt zu veranstalten.

Ich ersuche ergebenst, vorstehendes zur Kenntnis der beteiligten Kreise zu

bringen. Die erforderlichen Abdrucke für die Landräte, Kreisschulinspektoren,
Jugendpfleger sowie die Mitglieder des Bezirksausschusses und der Kreisaus¬

schüsse für Jugendpflege sind beigefügt. Weitere Exemplare können im Büroweg
von der Geheimen Registratur des mir unterstellten Ministeriums bezogen
werden.

Der Minister

der geistlichen usw. Angelegenheiten
von Trott zu Solz"

(ZENTRALBLATT FÜR DIE GESAMTE UNTERRICHTSVERWALTUNG IN

PREUSSEN 1913, S. 519).

Im Vorfeld des Krieges hat die nationale Sorge dergestalt zugenommen, daß nun

auch die schulentlassene weibliche Jugend in den Genuß präventiver Förderung
gelangen sollte. Der nationalistische Beweggmnd wird im dritten Satz überdeut¬

lich und gleichzeitig die rollenspezifische Differenzierung der Aufgabenfelder:
„als Gehilfinnen des Mannes, als Erzieherinnen der Kinder, als Pflegerinnen des

Familienglücks, als Trägerinnen und Hüterinnen guter Sitte...".

Die Pflege der schulentlassenen weiblichen Jugend sollte sich soweit wie möglich
an den Erlaß von 1911 anlehnen. „Wesentlich verschieden" mußten diejenigen
Mittel sein, die eine bessere Ausbildung der jungen Frauen zur Hausfrau und

Mutter anstrebten; im Zusammenhang damit galt es, sie vor den besonderen

Gefahren der Straße zu schützen. Im Einklang mit der angenommenen häuslichen

Natur der Frau mußte die weibliche Jugendpflege durch die Einrichtung
geeigneter Räume „mannigfache Gelegenheit bieten zur Sammlung, Erbauung,
religiösen und sittlichen Einwirkung, Belehrung, wirtschaftlichen Förderung...
usw.".

Im Fall der weibhchen schulentlassenen Jugend versuchte sich das Ministerium

der freiwilUgen ehrenamtlichen Mitwirkung seiner Lehrerinnen zu versichern.

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



Darstellung 2.1:

Übersicht der preußischen Jugendpflegeerlasse 1901 -1913
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24. November 1901

Betr. Veranstaltungen zur

Sammlung und Unterhaltung
der schulentlassenen gewerbli¬
chen Jugend

• Schulentlassene gewerbli- <

che Knaben ohne geeigneten
Familienanschluß

• Erhebliche Zunahme der <

Mußezeit

• Hoher Verdienst führt zu

unzweckmäßigen Zerstreu- <

ungen
• Nur etwa 10 % der gewerb¬

lich tätigen jungen Leute ge¬

hören konfessionellen Verei¬

nen an, über 10 % nehmen

an anderen Veranstaltungen
teil, die Hälfte der übrigen
hat keinen Familienan¬

schluß

18. Januar 1911

Betr. Jugendpflege

22. April 1913

Betr. Pflege der schul¬

entlassenen weiblichen

fugend

Schulentlassene männliche

Jugend vom 14.-20. Lebens¬

jahr

Veränderte Erwerbsverhält¬

nisse bedeuten Gefährdung
für Heranwachsende

Wunsch nach Selbstbestim¬

mung in der Freizeit

Schulentlassene weibliche

Jugend

Weibliche Jugend in ihren

Mußestunden ebenso gefähr¬
det; muß in ihrer Entwick¬

lung gefördert werden
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Bereits vorhandene Vereine <

Lehrer, Geistliche, Gewerbe¬

aufsichtsbeamte, Mitglieder
der Handwerkerkammern

und Innungen sowie andere «

Persönlichkeiten aus ver¬

schiedenen Berufs- und Ge¬

sellschaftskreisen <

Kirchliche Vereine, Turn-,

Spiel und Sportvereinigun¬
gen, Vereine für Volkswohl¬

fahrt,

Ausbildung und Anleitung
von für die Jugendpflege ge¬

eigneten Personen

Lehrer, Ärzte, Geistliche,
Richter und Anwälte, Land¬

wirte, Gewerbetreibende, In¬

genieure, Offiziere

Jungfrauenvereine, Mäd¬

chenklubs, Arbeiterinnen¬

klubs

Ausbildung von Jugendpfle¬
gerinnen; unter anderem

durch in dreiwöchigen Lehr¬

gängen fortgebildete Lehre-
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Erweiterung und Ergänzung
der vorhandenen Zusam¬

menschlüsse

Sammlung der schulentlas¬

senen Knaben in geeigneter
Weise

Einholung des Rats der Zen¬

tralstelle für Arbeiter-Wohl¬

fahrtseinrichtungen

Bewahrung vor Gefahren

Sammlung
Unterhaltung
Beschäftigung
Pflege und Fürsorge zukom¬
men lassen

Vorhandene örtliche Organe >

in Stadt- bzw. Ortsausschüs¬

sen für Jugendpflege, auf '

dem Lande und in nicht

kreisfreien Städten, in Kreis¬

ausschüssen für Jugendpfle¬
ge sowie in Bezirksaus¬

schüssen für Jugendpflege
zusammenfassen

Unterstützung der Erzie- •

hungstätigkeit der Eltern,
der Schule und der Kirche,
der Dienst- und Lehrherren

durch Heranbildung einer

frohen, körperlich leistungs¬
fähigen, sittlich tüchtigen,
von Gemeinsinn und Gottes¬

furcht, Heimat- und Vater¬

landsliebe erfüllten Jugend
in der Freizeit

Eingliederung in die vorhan¬

denen Organisationen
Aufnahme von Frauen in

Orts-, Kreis- und Bezirksaus¬

schüsse

Ausrüstung mit Wissen und

Können für den Beruf als

Gehilfinnen des Mannes, Er¬

zieherinnen der Kinder,

Pflegerinnen des Familien¬

glücks, Trägerinnen und Hü¬

terinnen guter Sitte
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Keine Angaben

46

Keine Anwendung „irgend¬
einen bürokratischer Scha¬

blone"

Persönlicher Dienst an der

Jugend durch Erwachsene

Förderung der Eigeninitiati¬
ve Freiwilligkeit der Teil¬

nahme

Berücksichtigung der Ei¬

genart, der Bedürfnisse und

der jeweiligen besonderen

Verhältnisse; jedoch nicht

auf „bloße Vergnügung",
sondern auf „dauernden Ge¬

winn für Leib und Seele"

achten

Vorgehensweise der beson¬

deren Eigenart des weibli¬

chen Geschlechts angepaßt
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Anregung von Veranstaltun¬

gen durch Erwachsene (Leh¬

rer, Lehrherren, Geistliche

usw.)

Jugend für Veranstaltungen
gewinnen

Unterstützung und Weiter¬

entwicklung der bereits vor¬

handenen Einrichtungen

Freie Entfaltungsmöglich¬
keit für geeignete Persön¬

lichkeiten

Werbung für die Jugend¬
sache

Darbietung von Erholungs¬
angelegenheiten:
Spiele, Büchereien, Vor¬

tragsreihen, Ausflüge in

Museen usw., Werkunter¬

richt und Leibesübungen,
Wanderungen
Bürgerkunde an Kriegsge¬
schichte, Helden

AbhaltungvonEltern¬

abenden

Veranstaltung von Festen

> Darbietungen
> Keine politischen Veranstal¬

tungen

1 Unterstützung und Weiter¬

entwicklung der bereits vor¬

handenen und Anregungen
1 Bildung neuer Einrichtun¬

gen z.B.

Einrichtungen von Jugend¬
heimen

Gründung von Jugend¬
büchereien

Bereitstellung von Spiel¬
plätzen und Sporthallen,
die mehrfach genutzt
werden können

Schaffung unentgeltlicher
Gelegenheiten zum Baden,

Schwimmen, Schlittschuh¬

laufen

Nutzung von Schulsport¬
hallen, wenn nicht ge¬
braucht

Den Eigenschaften des

weiblichen Geschlechts ent¬

sprechend Betonung von

Körperpflege
Körperbewegung
Blumenpflege
Reinhaltung der Wäsche

und des Heimes

Handarbeiten

Kinder- und Krankenpflege
Samariterkurse

' Schaffung von Mädchenhei¬

men, Ledigenheimen,
Abendheimen, Erholungs¬
häusern, Schlafstellenhei¬

men

1 Einfache, aber freundliche

und anheimelnde Ausstat¬

tung
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Keine Angaben
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«a
• Berichterstattung in zwei

Jahren

I. Stiftungen von „Gönnern

und Freunden der Jugend"
II. Mittel der Gemeinden

und Kreise

Hl. Bereitstellung eines staat¬

lichen Fonds zu Beihilfe

für Veranstaltungen Dritter

a) zur Förderung der Pflege
der schulentlassenen

männlichen Jugend
b) zur Ausbildung und An¬

leitung von für die Jugend¬
pflege geeigneten Personen

c) zur Versicherung der Ju¬

gendpfleger gegen Haft¬

pflicht und Unfall

e) Fahrpreisermäßigung auf

der Eisenbahn

IV. „Die Arbeit an der Jugend¬
pflege ist in der Regel eh¬

renamtlich"

Keine Angaben

' Erweiterung der Mittel, sonst

wie 1911

Keine Angaben

Die Ergebnisse der pädagogischen Analyse der preußischen Jugendpflegeerlasse
von 1901-1913 im Untersuchungsraster KLUGEs sind im einzelnen:

1. Die behördhcheJugendpflege hat im Kaiserreich zunächst nur vor, sich um die

schulentlassene männhche Jugend „ohne geeigneten Famiüenanschluß" zu

kümmern - und zwar bis zum Eintritt ins Heer. Seit 1913 wird in die staathche

Förderung die schulentlassene weibhche Jugend einbezogen, um das Ziel der

amtlichen Anstrengungen nicht zu gefährden.

Die Statistik und die poütische Entwicklung erklären die Sorge um die Muße¬

stunden der jungen Menschen. 1907 waren im Deutschen Reich 86,6% der 14-

bis 20jährigen männhchen Jugendüchen und 68,3% der 14-bis 20jährigen
weibhchen Jugendhchen erwerbstätig. Von diesen Erwerbstätigen waren

57,4% der männüchen Jugendlichen und 28,4% der jungen Frauen in der In¬

dustrie und im Handel beschäftigt. In absoluten Zahlen waren dies 1907

1.987.855 junge Männerund 761.011 junge Frauen, die in gewerblichen Beru¬

fen arbeiteten; von der Gesamtzahl der 14-bis 20jährigen (7.816.188) etwas

mehrals 35%. DiesejungenArbeiterundArbeiterinnen sollten von derimmer

mehr erstarkenden sozialdemokratischen Partei ferngehalten werden, die, wie

Ergebnisse Kaiserreich



der Minister der geisthchen und Unterrichtsangelegenheiten, v. Trott zu Solz,

in einer Rede vor dem preußischen Abgeordnetenhaus am 26. März 1912 fest¬

stellte, „einenUmfang und eine Bedrohlichkeit gewonnen (hat), daß man dazu

Stellung nehmen muß" (Rede ..., abgedruckt in: JUGENDPFLEGE 1914, S. 9).

2. Die Begründung für die Jugendpflege ist zunächst deutUch restriktiv: Die Be¬

hörde hat das Gefühl, Arbeiterjugendliche vom falschen Gebrauch der nicht

durch Arbeit beanspruchten Zeit und ihres Taschengelds abhaltenzu müssen.

Positiv gewendet könnteman sagen, imErlaß von 1901 trete der Schutzcharak¬

ter der staathchenMaßnahmen hervor. Die erwerbstätigeJugend soll davorbe¬

wahrt werden, sich in ihrer Mußezeit „unzweckmäßigen Zerstreuungen" und
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demKonsum anheim zu geben. Im Erlaß von 1911 setzt demgegenübereine Re-

flexion ein. Die Behörde anerkennt einen Anspruch Jugendhcher auf einen

selbstbestimmten Freizeitraum.

Elemente der bürgerhchen Jugendbewegung - Freiwilligkeit, jugendgemäße
Arbeitsformen im musisch-kreativen Bereich, Wandern, Gemeinschaftserleb¬

nisse usw. - sollen auch den nicht in Jugendvereinen organisierten Jugendli¬
chen zugute kommen.

Die Verwaltung nimmt jetzt auch zur Kenntnis, daß es die veränderten Er¬

werbsverhältnisse sind, die zu einer Gefährdung der Heranwachsenden ge¬

führt haben, und da diese nicht geändert werden sollen, setzt man bei den Ju¬

gendhchen an, um aus ihrem Unmutnicht die Ablehnung des nationalen Auf¬

stiegs werden zu lassen. In dieserAufgabe, die Staatstreue auch in den unteren

Schichten zu erhalten, werden ab 1913 die weibhchen Jugendlichen einbezo¬

gen.

3. In praktischer Hinsicht möchte das Ministerium an bereits vorhandene Verei¬

ne anknüpfen, das geht aus allen drei Erlassen hervor. In Abgrenzung zur bür¬

gerhchen Jugendbewegung verlangt die behördliche Jugendpflege die Anlei¬

tung, das Vorbild und die Verantwortlichkeit Erwachsener, sollen die Heran¬

wachsenden doch gerade an die etablierte Gesellschaft gebunden werden. Ge¬

eignete Persönlichkeiten können aus allen Klassen und Schichten kommen,

zumal es noch keine ausgebildeten Jugendpfleger gibt, erwünscht sind aber -

aus den „Grundsätzen und Ratschlägen" von 1911 geht das deutlich hervor -

mehrheithch Honoratioren, die in der Lage sind, ihrpatriotisches und humani¬
stisches Engagement ehrenamtlich einzubringen. Lehrern und Lehrerinnen

spricht das Ministerium eine natürüche Affinität zur Jugendpflege zu.

4. Alle drei Erlasse versuchen, schonbestehende Initiativen in Orts- und Bezirks¬

ausschüssen zusammenzuschließen. Die Formeln für die erwünschten Orga¬
nisationsformen sind dermaßen ähnlich, daß sich der Behördenwunsch einer

nationalen Sammlungsbewegung der berufstätigen deutschen Jugend, in die

ab 1913 die erwerbstätige weibliche Jugend zu integrieren wäre, unschwer er¬

kennen läßt.
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5. Das übergeordnete Ziel der Jugendpflege ist es, auch in den unteren Bevölke¬

rungsschichten zufriedene Staatsbürger zu schaffen. Unterhaltung, Beschäfti¬

gung und Sammlung soll den JugendUchen zukommen - vor allem an Sonna¬

bendenund Sonntagen - sowie Pflege und Fürsorge im Bedarfsfall. Mit dem Er¬

laß von 1911 beginnt sich die behördlicheJugendpflege als dritten Erziehungs¬
und vierten Bildungsbereich neben FamiUe, Schule und Beruf zu sehen. Sie

möchtesubsidiärtätig werden,umim Freizeitbereich eine frohe, leistungsfähi¬

ge, von Gemeinsinn und Vaterlandsliebe erfüllte, gottesfürchtige Jugend zu

fördern. Dabei unterscheidet sie im Sinne der wilhelminischen Gesellschaft

klar zwischen den Berufs- und Geschlechtsrollen von Mann und Frau.

6. Demzufolge mußte dieJugendpflege für die weibhche erwerbstätigeJugend der

besonderen Eigenart des weibhchen Geschlechts angemessen vorgehen; an¬

sonsten sollte sie in die schon vorhandenen Einrichtungen und Zusammen¬

schlüsse für die männliche Jugendpflege integriert werden. Sowohl um einen

amtlichen Mitarbeiter anzuziehen, als auchumjedenRuch schulmeisterlicher

Beeinflussung zu vermeiden, sollte keineAnwendung „irgendeiner bürokrati¬

schen Schablone" den persönlichen Dienst Erwachsener an der Jugend behin¬

dern. Die Erzieher hatten ledighch darauf zu achten, daß „dauernder Gewinn

für Leib und Seele" und nicht bloße Vergnügung den Charakter ihrer jugend¬

pflegerischen Aktionenprägten. Darüber hinaus war die Berücksichtigung der

Eigenart, der Bedürfnisse sowie der jeweiligen besonderen Verhältnisse von

Jugendhchen ausdrücküch empfohlen. Deren Eigeninitiative sollte gefördert
werden und sie sollten soweit wie möghch an der Selbstverwaltung ihrer Ein¬

richtungen beteiligt sein. Die Notwendigkeit und der Wert der freiwilügen
Teilnahme wurde ausführlich gewürdigt. Die konsequente Anwendung sol¬

cher Prinzipien hatte auch die Aufgabe, die öffentüche Jugendpflege im Ver¬

gleich zur Jugendbewegung konkurrenzfähig zu machen. Die Prinzipien der

Freiwilügkeit, des selbsttätigen Lernens und des Eingehens auf die Bedürfnis¬

se der JugendUchen beruhten aufneueren Erkenntnissen der Psychologie und

Pädagogik; man darfbezweifeln, wie weit sie in die Praxis tatsächhch Eingang
fanden.

7. Hinsichtlich der Methoden und Inhalte der Jugendpflege hat das Preußische

Ministerium so gründlichgearbeitet, daß Generationen vonJugendpflegern da¬

vonzehrenkönnen. War der ursprüngliche Auftragim Erlaß von 1901 noch va¬

ge, nämhch durch geeignete Erwachsene Veranstaltungen zu veranlassen, mit

denen die Jugend gewonnen werden könnte, umschrieb der Erlaß von 1911

sehr präzise die grundlegenden Methoden jugendpflegerischer Tätigkeit. Im

Mittelpunkt standen Tätigkeiten, die der Entspannung, der Bildung, der Erho¬

lung und der körperlichen Ertüchtigung dienten. Vermutlich war der letzte

Komplex der bedeutendste und umfassendste, wenigstens galt das für die

männhche schulentlassene Jugend. Für die weibhche Jugend war die Pflege
häuslicher Ideale vorgesehen; ihr Bewegungsbedürfnis wurde geringer einge¬
schätzt und ihre BerufsroUe mit Hausfrau und Mutter als naturgegeben angese-
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hen. Das Angebot für Frauen betonte Tätigkeiten, die im weiblichen Kreis Ent¬

spannung brachten; an sie trat man auch mit Bildungsinhalten heran, die Hy¬

giene, Ernährung und Musisches zum Gegenstand hatten. Innerhalb dieser Zu-

schreibungsräume sollte die Jugendpflege zur Entfaltung der Persönhchkeit

führen (wenn auch anzumerken ist, daß diese freie Entfaltung der Persönlich¬

keit in derPraxis eher für die ehrenamtlichenJugendpfleger/innen vorgesehen
war).

Alle Aktivitäten der Jugendpflege sollten eine Werbung für die Jugendsache
darstellen, wie auch von den Jugendpflegern erwartet wurde, daß sie uneinge¬
schränkt für die Erweiterung der Jugendpflege durch neue geeignete Mitarbei-

50 ter und Zuwendungen für die Jugendpflege Sorge trugen.

Teil dieser Werbung waren die Abhaltung von Elternabenden, die Veranstal¬

tung von Festenund die Organisation von Wettkämpfen, bei denen die einzel¬

nen Mitgüedsvereine sich in ihren Darbietungen maßen.

Die Jugendpflege sollte keine poUtischen Veranstaltungen fördern oder zulas¬

sen - man muß das jedoch so verstehen, daß keine Aktivitäten erwünscht wa¬

ren, die nicht im patriotischen Sinne akzeptabel waren - das "Kriegsspiel" war

eine offenbar ganz unproblematische, gängige Publikumsattraktion.

Die methodische Vorgehensweise in der Jugendpflege ist in den preußischen
Erlassen nicht in der uns gewohnten Art formaüsiert. Das kann am Stand der

wissenschafthchen Methodendiskussion zu Kaisers Zeiten liegen oder aber in

der Vorgabe, „daß die Jugendpflege die Anwendung irgendeiner bürokrati¬

schen Schablone nicht verträgt. Tunhchst freie Entfaltung aller geeigneten
Kräfte innerhalb des durch das Ziel gegebenen Rahmens und unter Fühlung¬
nahme mit den dasselbe Ziel Erstrebenden" - ist die zentrale Methode der Ju¬

gendpflege (Erlaß v. 18. Jan. 1911). Die Anlage zum Erlaß gibt eine Fülle metho¬

discher Einzelhinweise.

8. Die preußischen Erlasse gehen immer darauf aus, bereits vorhandene Einrich¬

tungen und bestehende Gruppen zu unterstützen und weiterzuentwickeln; in

kleineren Städten sollen nach MögUchkeit Räume und Sportanlagen gemein¬
sam genutzt werden. Seit dem Erlaß von 1911 werden Jugendheime, Jugendbü¬
chereien, Werkstätten und Jugendherbergen initiiert, gefördert und als Model¬

le neu gebaut. Seit 1913 werden die Heime weiter differenziert: Mädchenhei¬

me, Ledigenheime, Schlafstellenheime usw. - alle sollen „einfach, aber freund¬

lich und anheimelnd" sein. Um möghchst vielen Jugendlichen die Teilnahme

an den Angeboten der Jugendpflege zu ermögüchen, versucht man, unentgelt¬
liche Sportmöglichkeiten zu schaffen oder durch Subventionierung den Zu¬

tritt erschwinglich zu halten.

9. Für die Finanziemng gilt ähnlich wie für die Inhalte und die Vorgehensweise
der Jugendpflege: in Preußen wurden die Grundzüge der Förderung und Fi¬

nanzierung der behördhchen Jugendpflege bis heute entwickelt. Die synopti¬
sche Darstellung aus der Übersicht wird in Kapitel 3.6 detailüert erörtert und

problematisiert werden.
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10. Nur im Erlaß von 1901 wird eine Berichterstattung nach zwei Jahren verlangt;

sie diente wohl eher einer internen Bestandsaufnahme. Ohne zwingenden ge¬

setzlichen Auftrag hat aber Dr. Hertha SIEMERING 1916 in den Vierteljahres¬

heften des Archivs Deutscher BerufsvormünderimHeft „Fortschritte der deut¬

schen Jugendpflege 1913-1916" einen Versuch gemacht, die bisherigen Erfah¬

rungen mit der Jugendpflege zu ermitteln und darzustellen. Im einzelnen

kommt sie zu folgenden Aussagen: Vom Jahr 1911 bis zu den Jahren 1915/16

wurden die der Jugendpflege zur Verfügung stehenden Mittel von 11/2 auf 3

1/2 Mio. aufgestockt; der Krieg führte zunächst nicht zu einer Kürzung der Mit¬

tel (vgl. SIEMERING 1916a), S. 5).

Angeregt durch die preußischen Aktivitäten habe sich die staathche Jugend¬

pflege aufweitere Bundesstaatenausgedehnt (Bayern, Sachsen, Thüringen, El¬

saß-Lothringen, Hamburg) (vgl. ebd., S. 8 ff.). Für Zwecke der Jugendpflege
seien von einigen Städten Stiftungen eingerichtet worden (vgl. ebd., S. 10). Ju¬

gendheime und Spielplätze habe man vielerorts angelegt (vgl. ebd., S. 11 f.).

Zwischen Jugendvereinen und staatücher Jugendpflege bestünden vielfach

"Mißstimmungen" (ebd., S. 17): die „verschwommenen Aufgaben des För-

derns und Anregens" müßten durch eine klarere Aufgabenstellung und sach¬

gemäße berufliche Schulung professionalisiert werden. Der staatliche Jugend¬

pfleger werdebesser in ein Amt eingebunden, damit er einen nach außen sicht¬

baren Status erhalte (vgl. ebd., S. 21).

Nur ein kleiner Prozentsatz eines Jahrganges werde von Jugendvereinen er¬

reicht. Das Prinzip der Freiwilügkeit habe sich auch nur für die Jugendvereine
bewährt. Für die anderen sollte ein "Mindestmaß an Jugendpflege" obligato¬
risch werden; für eine beträchtliche Zahl Jugendlicher erweise sich „eine ge¬

wisse äußere Nötigung" als zweckmäßig (ebd., S. 50). Für solche Aufgaben
könnten nur "öffentliche Körperschaften" zuständig sein (ebd., S. 57). Mögli¬
cherweise seien die Methoden der Jugendpflege zu überprüfen (vgl.ebd. S. 3).

Obligatorische Jugendpflege funktioniere vielleicht am besten „in schulmäßi¬

ger Form" (ebd., S. 5 7 f.). Eine klare Trennungzwischen in Vereinen organisier¬
ten und nichtorganisierten Jugendlichen sei übrigens schwerhch möghch,
denn es ergebe sich eine wachsende Fülle von pflegerischen Leistungen, „die

oft an ein bestimmtes Sonderbedürfnis, an eine bestimmte Erziehungsaufgabe

anknüpfend, der gesamtenJugend einer Stadt, eines Kreises, dienen wolle, oh¬

ne danach zu fragen, ob die einzelnen Jugendüchen einem Verein zugehören
oder nicht" (ebd., S. 4).

SIEMERINGS Beobachtungen und Bewertungen der jugendpflegerischen Pra¬

xis weisen deutlich aufSchwachstellen derbehördlichenJugendpflege im Kai¬

serreich hin:

Die Aufgabenstellung ist unklar und der Status des behördlichen Jugend¬

pflegers Undefiniert; Opferbereitschaft, Fähigkeit und Persönhchkeit

sind leere Formeln, die die Tätigkeitsmerkmale mchtbeschreibenund oft

ungeeignete Mitarbeiter anziehen.
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Die Ziele der Jugendpflege im Hinblick aufzukunftsbezogene Lebensplä¬
ne von Jugendhchen sind unangemessen; die Jugendpflege reflektiert

nicht wirkhch die Schwierigkeiten, die sich für Heranwachsende aus

dem raschen Tempo der industriellen Entwicklung ergeben.

Der behördhchen Jugendpflege fehlt die gesetzliche Verankerung.

Die Freiwilligkeit der Teilnahme ist eine Illusion, wenn die Attraktivität

dessen, was Jugendpflege anzubieten hat, geringer ist als das Angebot
kommerziellerAnbieter, oder wenn es nach veralteten Methoden vermit¬

telt wird. Dem hegt ein falsches Verständnis der „persönlichen Dienste an

der Jugend" (Erlaß von 1911) zugmnde.
52 Ob obligatorische Jugendpflege eine Abhilfe bei der vorhegenden Pro¬

blemlage schaffen würde, wie SIEMERING meint, ist fraglich.

2.2 Weimarer Republik

2.2.1 Erlaß vom 17. Dezember 1918

„Erlaß vom 17. Dezember 1918.

Betrifft Jugendpflege.

So furchtbar die Lage ist, in die unserVolkdurch den unglücklichen Ausgang des

Krieges geraten ist, so zwecklosund eines großen Volkes unwürdigwäre es, ver¬

zweifelnd sich müßiger Trauer hinzugeben. Es gilt vielmehr, ungebeugten Mutes

alsbald die Arbeit wieder aufzunehmen, um für eine glücklichere Zukunft

Deutschlands den Grund zu legen. Hierbei mitzuwirken, ist auch die Jugendpfle¬

ge berufen, da eine starke, an Leib und Seele gesunde, schaffensfreudige Jugend
die ersteVoraussetzungfüreinenneuenAufstieg bildet. Die Jugendpflegehat eine
ihrervornehmsten Aufgaben in der Gegenwart darin zu erblicken, daß sie nach

Möglichkeitzurwiederherstellung der inneren Einheit unseres Vol¬

kesbeizutragenundzu diesem Zweckeeinen einmütigen,brüderlichen Geist un¬
ter derheranwachsenden Jugend zu fördern sucht. Es ist daherdringend geboten,
alle Jugendvereinigungen - auch die freireligiösen und sozialdemokratischen -,

denen esum ernstgemeinte erzieherische Beeinflussung ihrerMitglieder aufkör¬

perlichem, geistigem und sittlichem Gebiete zu tun ist, einerlei ob sie vom Er¬

wachsenen gegründet sind undgeleitetwerden oder aus derJugendselbsther¬

vorgegangen sind, in der bestehenden Organisation der Jugendpflege zu sam¬

meln, die sie- bei voller Wahrung ihrer Selbstständigkeit -unter

sichund mit den staatlichen, den Kreis- und Gemeindeorganenzu einheitlichem,

planvollen Wirken zusammenschließen und ihnen innerhalb der sich daraus er¬

gebenden größeren örtlichen, Kreis- undBezirksorganisationen durch Rat und

Tat, auch durch Zuwendung staatlicher Mittel als Beihilfen eine an Umfang und
Kraft gesteigerte Wirksamkeit ermöglichen will.
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Durch die Zugehörigkeit zu dieser Organisation wird die Eigenart der einzelnen

Jugendvereinigungen nicht angetastet. Es versteht sich von selbst, daß die ver¬

schiedenen Richtungen, die sich in den Orts-, Kreis- und Bezirksausschüssen zu¬

sammenfinden, in diesen neben gleichen Pflichten auch gleiche Rechte haben.

Die bezeichneten Jugendpflegeausschüsse und die Jugendpfleger aller Richtun¬

gen, namentlichauch die Kreis- undBezirksjugendpflegerwerdensich ein beson¬

deres Verdienst um unser Vaterland dadurch erwerben, daß sie durch persönli¬
che Aufklärung das zwischen den einzelnen Richtungen etwa noch vorhandene

Mißtrauen beseitigen, Gegensätze ausgleichen und ein vertrauensvolles Zusam¬

menwirken im Interesse der Jugend herbeiführen.

Das Bestreben der Jugendvereinigungen, die durch den Krieg erlittenen Schädi¬

gungen des Vereinslebens zu beheben, ist überall nach Möglichkeit auch durch

Gewährung von Beihilfen wirksam zu unterstützen. Sollten die dort vorhande¬

nen Mittel nicht ausreichen, so ist hierher zu berichten.

Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Haenisch"

(ZENTRALBLATT FÜR DIE GESAMTE UNTERRICHTSVERWALTUNG IN

PREUSSEN 1919, S. 257).

Der Erlaß vom Dezember 1918 steht noch völhg unter dem Schock der Niederlage.
Seit der Revolutionund in der Ungewißheit, welche Forderungen die Siegermäch¬
te letztlich stellen würden, besteht die reale Gefahr, daß das deutsche Volk zerris¬

sen wird, sei es durch Bürgerkrieg oder durch den Verlust von Teilen des Reichsge¬
biets. Folgerichtig wird die „vornehmste Aufgabe" derJugendpflege jetzt darin er¬

bückt, „nachMöglichkeit zur Wiederherstellung der inneren Einheit" des

deutschen Volkes beizutragen. Zu diesem Zweck waren vor allem die alten Füh¬

rungsschichten mit der revolutionären Sozialdemokratie zu versöhnen: „Einen

einmütigen brüderlichen Geist" unter der heranwachsenden Jugend solle die Ju¬

gendpflege fördern helfen. Sie soll eine nationale Sammlungsbewegung initiieren

- „bei voller Wahrung (der) Selbständigkeit" aller Jugendvereinigungen. Die neue

Jugendpflege mußte Jugendbewegung, Verbände und staatüche Jugendpflege zu

einer gemeinsamen Strömung zusammenführen, damit „auch durch Zuwendung
staatlicher Mittel... gesteigerte Wirksamkeit" ermöghcht werde. Dazu gelte es,

zuerst Mißtrauen zwischen den angestrebten Partnern und Gegensätze in ihren

programmatischen Orientierungen auszugleichen.

2.2.2 Erlaß vom 22. November 1919

Der Erlaß vom 22. Nov. 1919 verstärkt die versöhnende Tendenz der Jugendpflege
nach Krieg und Revolution. Das neue Ministerium für Volkswohlfahrt will jede

ernstgemeinte Jugendpflege „ohne Ansehung der Reügion und der politischen

Stellung" fördern. Jugendpflege soll dazu beitragen, „daß die deutsche Jugend,
einerlei, ob ihre Wiege in der Hütte oder im Schloß stand, dem Vaterlande in sei¬

nem tiefen Unglück erst recht Liebe und Treue bewahrt".

2.2 Weimarer Republik 2.2.2 Erlaß vom 22. November 1919



Jetzt werden nicht nur „die Tausende ideal gesinnter deutscher Männer und

Frauen" in die Pflicht genommen, „durch gesteigerte Liebe und Arbeit für das

körperliche, geistige und sittliche Gedeihen der schulentlassenen männlichen

undweiblichen JugendunserVolkbald einem neuen Frühling entgegenführen zu

helfen", sondern auch „die Jugend soll willig und tüchtig werden, ihre Pflichten

gegenüber dem Volksganzen gewissenhaft und in opfermütigem Gemeinsinn zu

erfüllen".

Der Minister bindet die Aufgaben der Jugendpflege an die Weimarer Verfassung
und verlangt vonJugendpflegern, „trotz aller Lockungen derUmwelt" dem besse¬

ren Selbst der heranwachsendenJugend zum Siege zu verhelfen. „Die aufdiesem

54
Gebiet ohnehin vorhandenen großen Schwierigkeiten sind neuerdings noch er-

heblich gewachsen. Ich erinnere nur an die mehr und mehr anschwellende Flut

des Schmutzes in Wortund Bild, die bekannten Mißstände im Kinowesen usw.".

Auch in weiten Kreisen der Erwachsenen sei eine bedauerUche Verwirmng der

sittüchen Begriffe zu beobachten, es fehle vielen Jugendhchen an guten Beispie¬
len.

In der Not wird die weibhche Jugend am stärksten funktionahsiert: das Vaterland

bedürfe in seiner gegenwärtigen Verarmung „eines fleißigen, sparsamen, im edel¬

sten Sinne des Wortes dienenden Frauengeschlechtes dringender als je zuvor".

Von daher erscheint „die vorzügliche Berücksichtigung" derweibhchenJugend in

der Jugendpflege in weniger fortschrittüchem Licht. Die gesamte Jugendpflege
wird im Geist des Dienens und Zusammenwirkens gesehen.

"Erlaß vom 22. November 1919

Betrifft Jugendpflege

Seit dem 1. November dieses Jahres sind die Angelegenheiten, betreffend Pflege
der schulentlassenen Jugend, vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung auf das mir unterstellte Ministerium für Volkswohlfahrt überge¬
gangen.

Ichbegrüße herzlichst die Tausende ideal gesinnter deutscherMännerund Frau¬

en in StadtundLand aus allen Ständen und Berufen sowie diemannigfachenVer¬

einigungen, Verbände und Körperschaften, die bisher schon in opferwilligster
Weise diesem Zweige der Jugendwohlfahrt Zeit, Kraft und Mittel gewidmet ha¬

ben.

Ich bitte Sie alle, gerade in dergegenwärtigen schweren Not unseres Vaterlandes
sich der Jugendsache auch weiterhin in bewährter Treue und Hingabe anzuneh¬

men, ihr neue zahlreiche Freunde und Mittel zu gewinnen und durch gesteigerte
Liebe und Arbeit für das körperliche, geistige und sittliche Gedeihen der schul¬

entlassenen männlichen und weiblichen Jugend unser Volk bald einem neuen

Frühling entgegenführen zu helfen.

Jede ernstgemeinte Jugendpflegewerde ich ohne Ansehung derReligion (Konfes¬

sion) und derpolitischen Stellung der Beteiligten gern aufalle mirmögliche Wei¬

se, auch durch Beihilfen aus dem auf mein Ministerium übertragenen Jugend¬
pflegefonds, zu fördern bemüht sein.
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Dabei glaube ich im Sinne aller Richtungen und Parteien zu handeln, wenn ich

dafür eintrete, daß Parteipolitik von der Jugendpflege ferngehalten wird. Wohl

aberkannund soll die Jugendpflege dazu beitragen, daß die deutsche Jugend, ein¬

erlei, ob ihre Wiege in der Hütte oder im Schloß stand, demVaterlande in seinem

tiefen Unglück erst recht Liebe und Treue bewahrt und deutsches Wesen hoch¬

hält. In ihren Reihen muß brüderücher Geist walten, der unbeschadet allgemei¬
ner Menschenliebe zunächst in jedem deutschen Volksgenossen den Freund und

Bruder zu achten und zu lieben lehrt. Die Jugend soll willig und tüchtig werden,
ihre Pflichten gegenüber dem Volksganzen gewissenhaft und in opfermütigem
Gemeinsinn zu erfüllen.

Für den richtigen Gebrauch der weitgehenden politischen Freiheit, die sich
55

das deutsche Volk in der Verfassung vom 11. August 1919 gewährt hat, ist Vor-

aussetzung der Besitz oder doch das ernste Streben nach rechtverstandener

sittlicher Freiheit, das Ringen nach Befreiung des innerenMenschen von der

Herrschaft niederer Triebe, nach Stärkung des Willens zum Guten, Wahren und

Schönen. In diesem schwersten aller Kämpfe, den die heranwachsende Jugend
innerlich durchzukämpfen hat, ihr in verständnisvollerWeiseundmitpädagogi-
schemTaktbeizustehen, ihrembesseren Selbst trotz allerLockungen derUmwelt
zum Siege zu verhelfen, gehört zu den schwierigsten,,aber auch dringendsten
Aufgaben der Gegenwart.

Diese Aufgabe liegt in erster Linie der Familie ob. Schule und Kirche helfen ihr,

und auch die Jugendpflege ist berufen, mit aUen geeigneten Mitteln dabei ergän¬
zend undweiterführend mitzuwirken. Die aufdiesem Gebiet ohnehin vorhande¬

nengroßen Schwierigkeiten sind neuerdingsnocherheblich gewachsen. Icherin¬

nere nur an die mehr und mehr anschwellende Flut des Schmutzes in Wort und

Bild, die bekannten MißständeimKinowesen usw. Dazukommt, daß auch in wei¬

ten Kreisen derErwachsenen eine bedauerliche Verwirrungdersittüchen Begrif¬
fe zutagegetreten ist Demgemäß ist das für einHineinwachsen der Jugend in edle

Zucht und Sitte so wichtige gute Beispiel der Älteren nicht überall in dem wün¬

schenswerten Umfange vorhanden oder wirksam.

DieAufgabemuß abergelöstwerden,wenn füreinen neuenAufbaudeutscherZu¬

kunft die unentbehrlichen sittlichen Grundlagen geschaffen werden sollen.

Unter den bewährten Mitteln der Jugendpflege, bezüglich deren ich auf die

grundlegenden, zeitgemäß anzuwendenden Erlasse des Preußischen Kultusmi¬

nisteriumsvom 18. Januar1911,30. April 1913 und 17. Dezember1918 verweise,

nehmen auch Leibesübungen, sofern sie sachkundig und im rechten Geiste gelei¬
tet werden, einen hervorragenden Platz ein. Ihre Förderung werde ich mir auch

deshalbbesonders angelegen sein lassen, weil sie vorzüglichgeeigneterscheinen,
die durch den Kriegund seine Folgenbedingten schweren Schädigungen unserer
Volkskraft bessern und heilen zu helfen.

Vorzügliche Berücksichtigung in der Jugendpflege erfordert die besondere Not

unserer weiblichen Jugend. Namentlich wird ihrem Verlangen nach hauswirt¬

schaftlicher und hausmütterlicher Ertüchtigung, nach besonderer Stählung für

2.2 Weimarer RepubUk 2.2.2 Erlaß vom 22. November 1919



den Berufskampfnach Kräften entgegenzukommen sein. Alles, was nach dieser

Richtung für die weibliche Jugend geschieht, kommt dem Vaterlande zugute, das

in seiner gegenwärtigen Verarmung eines fleißigen, sparsamen, im edelsten Sin¬

ne des Wortes dienenden Frauengeschlechtes dringender bedarf als je zuvor.

Bei allen Maßnahmen aufdem Gebiete der Jugendpflege lege ich aufein vertrau¬

ensvolles Zusammenarbeiten der beteiligten Vereinigungen und Verbände un¬

tereinander sowie mit allen in Frage kommenden Behörden und insonderheit

auchmitdemmirunterstehendenMinisteriumhervorragendenWert. Ichbehalte

mir vor, die bestehende Organisation der Orts-, Kreis- undBezirksausschüsse

fürJugendpflege mit dem Ziele zu ergänzen, daß eine leichte, unmittelbare Füh-

54 lungnahme meines Ministeriums mit führenden Vertretern der Jugendpflege er-

möglicht wird.

Der Preußische Minister für Volkswohlfahrt

Stegerwald

(ZENTRALBLATT FÜR DIE GESAMTE UNTERRICHTSVERWALTUNG IN

PREUSSEN 1919, S. 669).

Die Hauptarbeit an der Reform der Jugendgesetzgebung wird von den 1919

erstmals zur Wahl zugelassenen weiblichen Abgeordneten des Reichstags gelei¬
stet.

2.2.3 Das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt

Auf die Interpellation aller Frauen des Reichstages vom 20. Nov. 1920, ein Reichs¬

jugendwohlfahrtsgesetz noch in der laufenden Sitzungsperiode dem Reichstag
vorzulegen, begründet Reichsinnenminister Koch die Verzögerung mit Schwie¬

rigkeiten finanziellerArt; es sei dringend erwünscht, das Gesetz in Kraft zu setzen,

nur sei nicht klar, in welcher Höhe der Etat belastet werden könne (vgl. REICHS¬
TAG: ZWEITE BERATUNG..., In: JORDAN/MÜNDER (Hrsg.) 1987, S. 84 f.). Die

Unsicherheit der Behörden resultiert aus Problemen um die konkrete Ausgestal¬
tung des Gesetzes. Quer durch die Fraktionenwird die Einstellung sozial geschul¬
ter Kräfte gefordert, deren Ausbildung und Besoldung entsprechende Kosten ver¬

ursachen würde. Von der Linken wird den Regierungsparteien vorgeworfen, sie

gäben mehr Geld für die Kinder der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebe¬
nen als für die ganze übrige Jugend aus. Sie bänden die Solidarität der Gemein¬

schaft und das soziale Verantwortungsgefühl fälschlicherweise an die Kardinalbe¬

griffe Autorität, Gehorsam und Pflicht (vgl. ebd., S. 90). Der Unstimmigkeiten un¬

geachtet hält die Abgeordnete Neuhaus (Westfalen) einen Ausgleich der Gegensät¬
ze für möglich.

Die amtliche Begründung zum Entwurf eines Einführungsgesetzes zum Reichsju¬
gendwohlfahrtsgesetz formuliert schheßüch die Grundlage des Konsenses:

"Unser deutsches Vaterland ist niedergebrochen. Die unsäglichen seelischen und

körperlichenLeiden desKrieges, die schwere Krisis derRevolution und der harte

Friedensvertrag haben die Kraft des deutschen Volkes zermürbt, eine dunkle,

hoffhungsarme Zukunft liegt vor uns. Dennoch dürfen wir nicht verzagen.
Deutschland muß sein Selbstvertrauen wiedergewinnen, muß neue, tief in sei-
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nem Innern schlummernde Kräfte wecken, damit sie mithelfen beim Wiederauf¬

bau der deutschen Kultur und Wirtschaft.

Von unserer heranwachsenden Jugend und den noch ungeborenen Geschlech¬

tern dürfen wir solche Kräfte erwarten. Bei der Jugend muß deshalb die körperli¬

che, geistige und sittliche Gesundung und Erneuerung beginnen. Unsere Pflicht

aber ist es, die gesellschaftlichen Voraussetzungen für sie zu schaffen, die ihnen

den Erwerb starker neuer Kräfte ermöglichen und erleichtern.

Leider hat die Kraft und die körperliche wie die sittliche Gesundheit unserer Ju¬

gend in den letzten Jahren schweren Schaden erlitten.

Bereits vor dem Kriege hatte sich die ErkenntnisBahn gebrochen, daß gegen eine

wachsende Verwahrlosung großer Teile unserer Jugend mit allen zu Gebote ste¬

henden Mitteln vorgegangen werden müsse. Diese körperliche und sittliche

Schwächung vieler Kinder und Jugendlicher hatte vorwiegend ihren Grund und

Ursprung in den Rückwirkungen, die der gewaltige wirtschaftliche Aufschwung
Deutschlands aufdie Lage der Arbeiterund aufdas übrige soziale Leben und den

Familienzusammenhang ausübte. Die Jugend der Arbeiterschaft wurde umso

härter davonberührt und ergriffen, als die Notwendigkeit durchgreifender sozia¬
ler Reformen nicht rechtzeitig erkannt wurde.

Der Krieg hat aber die Verwilderungund die Verwahrlosung der Jugend in sittli¬

cher und körperlicher Beziehung nach Grad und Umfang so gesteigert, daß dar¬

aus die schwersten sittlichen Schäden und Gefahren für die Jugend und damit für

Deutschlands Zukunft und Wiederaufrichtung erwachsen könnten, wenn nicht

schnellstens dienotwendigen Gegenmaßnahmenin die Wegegeleitetwerden. Bei
der Jugend muß daher nach derBeendigung des Krieges der körperliche und sitt¬

liche Wiederaufbau Deutschlands einsetzen, alle öffentlichen undprivaten Kräf¬

te müssen sich zu gemeinsamem Wirken zum Wohle unserer Jugend die Hände

reichen, jede Verschwendung von finanziellen Mitteln und jede Zersplitterung
persönlicher Hilfeleistung infolge unzureichender Organisationmuß vermieden

werden. Der Jugend Wohlfahrt muß höchstes Gesetz sein.

Damit kommen wir zum Begriffe der Jugendwohlfahrt; ihre Förderung stellt ein

umfangreiches und überaus wichtiges Gebiet sozialer Tätigkeit dar. Zu ihrem

Aufgabenkreise gehört, das körperliche, geistige und sittüche Gedeihen des Men¬

schenlebensvom Mutterleibe an bis zurVolljährigkeit zu fördern. Die Förderung
der Jugendwohlfahrt umfaßt sowohl als Jugendfürsorge die heilenden Maßnah¬

men für die gefährdete Jugend, als auch als Jugendpflege die vorbeugenden und
stärkenden Maßnahmen für die normale Jugend" (Entwurfeines Einführungsge¬
setzes. In: JORDAN/ MÜNDER (Hrsg.) 1987, S. 97).

Aus der Misere des Krieges ziehen die Gesetzgeber die Schlußfolgerung: „Der Ju¬

gend Wohlfahrtmußhöchstes Gesetz sein". Sie delegieren die Lösung derzukünf¬

tigen deutschen Probleme an die heranwachsende Jugend, sehen jetzt aber eine

Verpflichtung des Staates, „die gesellschaftlichen Voraussetzungen... zu schaf¬

fen, die (ihr) den Erwerb starker neuer Kräfte" ermöghcht und erleichtert (ebd.).
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Ob der Gesetzgeber dieser Selbstverpflichtung entsprochen hat, sei dem eigenen
Urteil überlassen. In der Reichstagsdebattevom 14. Juni 1922 fordert die Abgeord¬
neteWurm, statt 100 Mio., wie im Regierungsentwurf, 500 Mio. einzusetzen. In der

folgenden Abstimmung wird ihr Antrag abgelehnt; sie hatte ihn folgendermaßen
begründet:

"Verehrte Anwesende! Alswir diesen Antrag steUten, besaß das Geld noch einen

etwas größeren Wert als heute. Entsprechend der Geldentwertung müßten wir

heute statt 500 Millionen 1000 Millionen setzen. Wir glauben uns aber mit 500

Millionenbegnügen zu sollen und hoffen, daß gerade mit Rücksicht aufdie enor¬
me Geldentwertung Bereitwilligkeit besteht, diese 500 Millionen zu bewilligen.
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Bedenken Sie: nichts ist eine größere Ersparnis für das Reich als Mutterschutz,

Kinderschutz, Jugendschutz....

Diese 500 MiUionen erscheinen wahrlich nicht zu viel, wenn Sie bedenken, wel¬

che Aufgaben das Jugendamt erfüllen soll und welche Ausgaben dem Reich, den

Ländern und Gemeinden erspart bleiben durch eine Beitragsgewährung des

Reichs an die Länder von 500 Millionen Mark jährlich.

Schließlich fordern wir, daß das Gesetz nicht erst am 1. April 1923, sondern am

1. Oktober 1922 in Kraft tritt" (Reichstag: Zweite Beratung... In: JORDAN/MÜN¬
DER (Hrsg.) 1987, S. 131).

An dieser Stelle wird drastisch deutlich, wie die Nachkriegsinflation die Anstren¬

gungen der neuen Regierungen bis zur Währungsreform 1924 immer aufs neue zu¬

nichte machte, andererseits aber auch, daß die gegenwärtige Parlamentsmehrheit
die Inflation nicht gebührend berücksichtigen wollte.

Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt (RJWG) vom 9. Juli 1922

- Bestimmungen die Jugendpflege betreffend:

„Allgemeines

§1

Jedes deutsche Kind hat ein Recht aufErziehung zur leiblichen, seelischen und

gesellschaftlichen Tüchtigkeit.

Das Recht und die Pflicht der Eltern zur Erziehung werden durch dieses Gesetz

nicht berührt. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten ist ein Eingreifen
nur zulässig, wenn ein Gesetz es erlaubt.

Insoweit der Anspruch des Kindes nicht erfüllt wird, tritt, unbeschadet der Mit¬

arbeit freiwilliger Tätigkeit, öffentliche Jugendhilfe ein.

§2

Organe der öffentlichen Jugendhilfe sind die Jugendwohlfahrtsbehörden (Ju¬
gendämter, Landesjugendämter, Reichsjugendamt), soweit nicht gesetzlich die

Zuständigkeit anderer öffentlicher Körperschaften oder Einrichtungen, insbe¬

sondere der Schule, gegeben ist.

Die öffentliche Jugendhilfe umfaßt alle behördlichenMaßnahmen zurFörderung
der Jugendwohlfahrt (Jugendpflege und Jugendfürsorge)..."
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ZurBildung des ReichsJugendamtes ist es niegekommen. Zuständig für Fragen der

Jugendpflege war einstweilen das Reichsministerium des Innern. Überall sollten

Landesjugendämter eingerichtet werden, die die Jugendämter beraten, deren Tä¬

tigkeiten im Bedarfsfall koordinieren und sich an der Erstellung von Richtünien

versuchen sollten. Die eigentliche Arbeit würde von den Mitarbeitern derJugend¬
ämter geleistet, sofern es sie gab, oder von den Mitarbeitern der traditionellen Ju¬

gendpflegeausschüsse. Neben derJugendfürsorge oblagen ihnen typische jugend¬

pflegerische Aufgaben.

§4

Aufgabe des Jugendamts ist ferner, Einrichtungen und Veranstaltungen anzure¬

gen, zu fördern und gegebenenfalls zu schaffen für:

5. Wohlfahrt der im schulpflichtigen Alter stehenden Jugend außerhalb des Un¬

terrichts;

6. Wohlfahrt der schulentlassenen Jugend. Das Nähere kann durch die Oberste

Landesbehörde bestimmt werden.

§6

Das Jugendamt hat die freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihres satzungsmäßigen Charakters zu

unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum Zwe¬

cke eines planvollen Ineinandergreifens aller Organe und Einrichtungen der öf¬

fentlichen und privaten Jugendhilfe und der Jugendbewegung zusammenzuwir¬
ken.

§11

Das Jugendamt kann die Erledigung einzelner Geschäfte oder Gruppen von Ge¬

schäften besonderen Ausschüssen sowie Vereinigungen für Jugendhilfe, Jugend¬
verbänden oder einzelnen in der Jugendwohlfahrt erfahrenen und bewährten

Männern und Frauen widerruflich übertragen... Das Nähere regelt die Reichsre¬

gierung entsprechend dem § 15 oder die Oberste Landesbehörde" (RGBl IS. 633).

Der Gesetzgeberbeabsichtigte mit dem § 6, die Koordination der verschiedenenJu¬

gendpflegeaktivitäten und den Ausgleich von Spannungen zwischen den Trägern
derJugendhilfe ins Jugendamt zu legen, ihm also die wichtige Funktionzu übertra¬

gen, die bis Ende 1920 die halbamtliche Zentralstelle für Volkswohlfahrt wahrge¬
nommen hatte (vgl. Kap. 3.3.1.1).

Neu gegenüber dem Bestand der preußischen Jugendpflegeerlasse war die Einbe¬

ziehung der schulpflichtigenJugend in ihrer Freizeit, und in der Praxis erhielt § 11

vielerorts ausschlaggebende Bedeutung: Jugendämter, die zur Kooperation mit

einzelnen Regierungen der Weimarer Republik nicht bereit waren oder denen die

gesetzlichen Vorgaben des RJWG nicht genehm waren, konnten sich staathchen

Forderungen entziehen, indem sie die Jugendpflege Jugendverbänden oder priva¬
ten Trägern übertrugen. Erleichtert wurde eine solche Praxis durch den Artikel 8
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des Einführungsgesetzes zum Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt vom 9. Juh 1922

(RGBl IS. 110):

„Bis auf weiteres sind Reich und Länder nicht verpflichtet, Bestimmungen ...

durchzuführen, die neue Aufgaben ... enthalten ...

4.Eine Verpflichtung zur Durchführung der in § 4 dazu bezeichneten Aufgaben
besteht nicht.

M

Damit konnte sich jede Dienststelle - mit unterschiedüchsten Begründungen - aus
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denVerpflichtungen derJugendpflege zurückziehen. Sicherhatte der Gesetzgeber

ursprünglich die finanzielle Not der Gemeinden im Auge, wohl auch Raum schaf¬

fen wollen für die kurzfristige Setzung von Prioritäten, um der Nachkriegsnot zu

begegnen - in der Praxis hat er die allgemeine gesetzhche Durchführung der Ju¬

gendpflege behebig gemacht. Diese Verfahrensweise warnicht etwa ein Versehen,

sondern sie wird bekräftigt in der

„Verordnung über das Inkrafttreten des Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt.
Vom 14. Februar 1924.

AufGrund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 1923 (Reichsgesetzbl. I

S. 1179) verordnet die Reichsregierung nach Anhörung eines Ausschusses des

Reichsrats und des Reichstags:

Artikel I

Artikel 8 des EinführungsgesetzeszumReichsgesetze fürJugendwohlfahrt vom 9.

Juli 1922 (Reichsgesetzbl. IS. 647) erhält folgende Fassung:

Bis auf weiteres sind Reich und Länder nicht verpflichtet, Bestimmungen des

Reichsgesetzes fürJugendwohlfahrt durchzuführen, die neue Aufgaben odereine

wesentliche Erweiterung bereits bestehender Aufgaben für die Träger der Ju¬

gendwohlfahrt enthalten.

4. Eine Verpflichtung zur Durchführung der im § 4 bezeichneten Aufgaben be¬

steht nicht.

(In: JORDAN/MÜNDER (Hrsg.) 1987, S. 153).

Hatte der Gesetzgeber das Inkrafttreten des Gesetzes schon zum 1.4.1924 verscho¬

ben, beschloß die Reichsregierung am 14.2.1924, große Teile des verabschiedeten

Gesetzes faktisch außer Kraft zu setzen. WennJugendämter nicht mehrerrichtet zu

werdenbrauchten, wenn Reichund Länder nicht verpflichtet waren, neue Aufga¬
ben oderwesentUche Erweiterungen wahrzunehmenund durchzuführen, war die

ursprüngüche Intention des RJWG unterlaufen - war es doch um die Zusammen¬

fuhrung der einzelnen Aufgaben und Methoden ihrer Erledigung gegangen und
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darum, den Jugendpflegebereich zu erweitern, zu professionalisieren und den

Mitarbeitern einen anerkannten und gesicherten gesellschaftlichen Status zu ge¬

ben (vgl. JORDAN/MÜNDER 1987, S. 8 f.).

Es bheb also beim alten, unvermittelten Nebeneinander von Orts-, Kreis- und Be¬

zirksausschüssen der Jugendpflege und einer Abteilung im Jugendamt, die eben¬

falls für Jugendpflege zuständig war, aber die vom RJWG vorgesehenen Neuerun¬

gen nicht in die Praxis umzusetzen brauchte, wenn sie keine Veranlassung dazu

sah oder die Bedürfnisse der Jugend besser durch Delegation der Jugendpflege

glaubte erreichenzu können. Anwen sie vorzugsweise delegierte, konnte sie über¬

geordneten Zwecken entsprechend überlegen.

Darstellung 2.2:

Übersicht der preußischen Jugendpflegeerlasse von 1918 und 1919 sowie des

Reichsgesetzes für Jugendwohlfahrt von 1922

Erlaß vom 17. Dezember 1918

Betrifft Jugendpflege

• Alle Jugendvereinigungen,
auch freireligiöse und sozi¬

aldemokratische, alle Verei¬

nigungen der Jugendbewe¬
gung

• Auch nach verlorenem

Krieg gilt es die Arbeit un¬

gebeugten Mutes wieder

aufzunehmen

• Eine gesunde Jugend bildet

die erste Voraussetzung für

einen neuen Aufschwung

• Bewährte Formen beibehal¬

ten und erweitern

Integration aller Jugendver¬
einigungen auf Kreis- oder

Bezirksebene

Zusammenarbeit mit der

Behörde

Großzügige Förderung der

Verbände

Erlaß vom 22. November 1919 Reichsgesetz fürJugendwohl-
Betrifft Jugendpflege fahrt vom 9. Juli 1922

Alle Jugendlichen ohne

Ansehung der Religion und
der politischen Stellung

Neue Verfassung vom
11. August 1919

Neuaufbau der deutschen

Zukunft

Vertrauensvolle Zusam¬

menarbeit zwischen Verei¬

nigungen, Verbänden und
Behörden

Wie 1918

Schulpflichtige und schul¬

entlassene Jugendliche

Recht auf Erziehung zur

leiblichen, seelischen und

gesellschaftlichen Tüchtig¬
keit

Jugendpflege erfolgt durch

Organe der öffentlichen Ju¬

gendhilfe und deren Mitar¬

beiter

Eine Verpflichtung zur Aus¬

führung besteht nicht

RJWG betrifft nur die öffent¬

liche Jugendpflege
Jugendverbände und -Verei¬

nigungen haben sich unter

einem eigenen Dachverband

zusammengeschlossen

Wiederherstellung der inne¬

ren Einheit unseres Volkes

Mißtrauen beseitigen und

Gegensätze ausgleichen
Zusammenwirken

Dem Vaterlande Liebe und

Treue bewahren und deut¬

sches Wesen hochhalten

Die Jugend zu opfermüti-
gem Gemeinsinn erziehen

Wohlfahrt der schulpflichti¬
gen und schulentlassenen

Jugend



9 Anerkennung der Selbstän¬

digkeit der unterschied^
chen Vereinigungen
Gewährung staatlicher Bei¬

hilfen

• Parteipolitik fernhalten Aufgaben der Jugendpflege
können an Jugendverbände
u. a. delegiert werden

62

jg Keine Angaben
"e3
JS

a

a
9

9
v

•v
o

¦3

I

Keine Angaben Keine Angaben

g
9
o

33

3
33
0!

a

Keine Angaben Keine Angaben Zuständigkeit des Jugend¬
amtes für die Jugendpflege
Heime und Herbergen er¬

stellen und fördern

I

P6

** Keine Angaben

•prt

N

9
.a

Zeitgemäße Anwendung
der Erlasse von 1911,1913

und 1918

Finanzielle Beratung und
Verantwortlichkeit bei Län¬

dern und Gemeinden

°p Keine Angaben Keine Angaben Keine Angaben



Die Ergebnisse der pädagogischen Analyse der preußischen Jugendpflegeerlasse
von 1918/19 und des RJWG von 1922 im Untersuchungsraster KLUGEs sind im

einzelnen:

1. Nach der Revolution richtet die öffenthcheJugendpflege ihre Angebote an alle

Jugendüchen, schulpflichtige und schulentlassene, ohne Ansehen derPerson,

derHerkunft oder des religiösen und poUtischen Bekenntnisses derEltern. Die

Unterscheidung von Jugendbewegung und Jugendpflege soll hinfällig wer¬

den, so daß alle Bemühungenum die deutscheJugend eine Zusammenführung
erfahren.

2. Ihre Begründung findet die Jugendpflege in der demokratischen Staatsverfas¬

sung mit ihrem Bekenntnis zum weltanschaulichen Pluralismus sowie in den

Grundrechtenund Grundpflichten, die denzweiten Teil der Weimarer Verfas¬

sung ausmachen. AllenJugendlichenwird ein ausdrückliches Recht aufErzie¬

hung zu „leiblicher, seeüscher und gesellschaftlicher Tüchtigkeit" zugespro¬

chen. Dafür erwartet die ältere Generation den Aufbau einer hoffnungsvollen
deutschen Zukunft insbesondere von einer gesunden, tatkräftigen und muti¬

genJugend, die ihre Kräfte auf das Zusammenwirken der Nation und die Über¬

windung alter Klassenschranken konzentriert.

3. Jugendpflege soll weiterhin in den bewährten Formen ausgeübt werden, wo

solche im Kaiserreich bereits entwickelt und erprobt worden sind. Sie soll

nach dem Vorbild mustergültiger Einrichtungen erweitert und vor allem von

den städtischen Bezirken in ländhche ausgedehnt werden; wegen der augen¬

fälligen Not des deutschen Volkes müsse dies schnell geschehen. Von allen an

der Jugendpflege beteiügten Vereinigungen, Verbänden und Behörden wird

vertrauensvolle Zusammenarbeit erwartet. Seit 1922 ist die Jugendpflege fe¬

derführend durch Organe der öffentlichen Jugendhilfe und deren Mitarbeiter

durchzuführen; die Delegation bestimmter Aufgabenbereiche an freie Träger
ist demErmessen der Behörden in Absprache mit den Kommunen anheim ge¬

stellt. Mit dem Inkrafttreten des RJWG werden die Jugendämter ausdrücküch

von der Verpflichtung zur Ausführung oder Ausdehnung vor allem neuer Ju¬

gendpflegemaßnahmen befreit.

4. Ursprünghch war beabsichtigt, alle Jugendvereinigungen in der bestehenden

Organisation derJugendpflege zu sammeln. Kreis- und Bezirksorganisationen
sollten einheitlich und effektiv an ihre Aufgaben gehen können. Im Wider¬

spruch dazustand das Versprechen, denJugendverbänden ihre volle Selbstän¬

digkeit zu belassen. Der Konflikt war nicht aufzulösen, so daß die Jugendver¬
bände einen eigenen Dachverband gründeten (vgl. Kap. 3.3.2.3).; die behördh¬

che Jugendpflege beschränkte sich daraufhin auf die Zuwendung staatücher

Mittel als Beihilfen. Die Vertreter derJugendverbände waren damit zufrieden,
in das RJWG nicht einbezogen zu werden.
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5. Das vordringlichste Ziel sehen die Jugendpohtiker in der Wiederherstellung
der Einheit des deutschen Volkes. Einmal sollte das Mißtrauen ausgeräumt
werden, das aufbürgerlicher Seite aus derRevolution entstanden sein mochte,
zum anderen schien es notwendig, die Gegensätze zwischen den Jugendver¬
bänden zu überwinden. Die Jugend sollte zu opfermütigem Gemeinsinn in

Hingabe an das Vaterland erzogen werden: „Unbeschadet allgemeiner Men-
schenüebe" wollte man „zunächst in jedem deutschen Volksgenossen" den

Mitmenschen sehen.

Erst mit der gesetzlichen Fixiemng eines allgemeinen Ziels der Jugendpflege
setzt sich der objektivierende und gleichzeitig inhaltsleere Begriff der Wohl-

44 fahrt durch, denjede neue Generation mit ihren Erkenntnissen und Wünschen
füllen sollte.

6. Das wichtigste Prinzip, das die behördhche Jugendpflege zur Anwendung
bringen sollte, ist die Bewahrung des Bewährten. Also werden wie früher, je
nach Finanzlage und Zielsetzung, staatüche Beihilfen gewährt, Parteipolitik
ist fernzuhalten, und am Ende können Aufgaben der Jugendpflege an andere

Träger delegiert werden. Andererseits gelten die fortschrittÜchen Prinzipien,
auf deren Formuüemng und Propagierung das Preußische Ministerium der

geistüchen, Unterrichts-und Medizinalangelegenheiten so großen Wert gelegt
hatte, weiter. Die Reformen der Repubhkberiefen sich immer wieder auf diese

Grundlage, hattenjedoch ebenso häufig aus konservativen, aufdie Bewährung
der autoritären Tradition bedachten Kreisen Widerstand zu erwarten. Die An¬

erkennung der vollen Selbständigkeit der Jugendverbände, wie sie Ende 1918

ohne weiteres Überlegen ausgesprochen wurde, förderte nicht das Zusam¬

menwirken der mit der Jugendpflege befaßten Einrichtungen, sondern führte

zur Zersplitterung und pohtischen Kämpfen um Einflußnahme auf die Rich¬

tung der Jugendpolitik und die Verteilung der zur Verfügung stehenden Gel¬

der. Die Reformer konnten sich nicht durchsetzen.

7. Am deuthchsten zeigt sich das daran, daß in denErlassen, imRJWGund in den

Verordnungendazukeine HinweiseaufMethodenund Inhalte derJugendpfle¬
ge gemacht werden, die über das aus dem Kaiserreich Bekannte hinausgehen -

mit der Einschränkung, daß sich die Jugendpflege ab 1919 weltanschaulich

anders orientierten Gruppen öffnete.

8. Die Frage der Organisationsform für diebehördhcheJugendpflege ist imRJWG
so entschieden worden, daß die Jugendpflege in den Zuständigkeitsbereich
des Jugendamtes fallen sollte. In den guten Jahren der Repubhk haben die Ju¬
gendämterihre Kompetenz und ihre Mittel dem weiteren Ausbau vonJugend¬
heimen und -herbergen zukommenund sich vor allem deren Fördemng ange¬

legen sein lassen.
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9. Die Finanzierung derJugendpflege soll derbewährtenPraxis des Kaiserreiches

folgen; Veränderungenergeben sich allerdings durch das Anlegen neuer Krite¬

rien für die FörderungswürdigkeitvonJugendverbänden. Das Gesetz von 1922

und die Verordnung von 1924 überlassen die finanzielle Planung der Jugend¬

pflege den Ländern und Gemeinden nach Maßgabe der öffenthchen Mittel.

10. Zur Überprüfung der behördlichen Jugendpflege werden keine Angaben ge¬

macht.

Am 4. Nov. 1932 griffdie Reichsregiemng noch einmal durch eine Verordnung des

Reichspräsidenten zur Jugendwohlfahrt in die Gesetzgebung ein. Die Notverord¬

nung nach Art. 48 Abs. 2 der Weimarer ReichsVerfassung bezweckte Kostenein¬

sparungen vor allem bei der Fürsorgeerziehung.

Schon im März 1931 hatte sich das Innenministerium besorgt über den zu erwar¬

tenden Abbau der sozialen Leistungen geäußert und daher die Notprogramme der

Spitzenverbände veröffentlicht, um auf diesem Weg Rationaüsierungsideen zu

verbreiten, die die gegenwärtigen Leistungen derJugendwohlfahrt bei geringerem
Kostenaufwand erhalten könnten. „Es war die Absicht des Reichsgesetzes für Ju¬

gendwohlfahrt und des mit ihmgeschaffenen Aufbaues der Jugendwohlfahrtsbe¬
hörden, alle auf diesem Gebiete zuständigen öffentlichen und privaten Körper¬
schaften zu zweckmäßigerem Zusammenwirken zusammenzufassen. Diese Auf¬

gabe ist bishernoch nicht in befriedigendem Maße gelöstworden" (REICHSMINI¬

STERIUM DES INNERN 1932a), S. 2).

Die Deutsche Zentrale für freie Jugendwohlfahrt faßt in ihrem „Notprogramm der

Jugendwohlfahrtspflege" alle wichtigen Argumente der letzten Jahre für eine er¬

weiterte Jugendpflege zusammen und gibt den Lesern ihrer Schrift zu bedenken,

die jetzt heranwachsende Generation werde in wenigen Jahren der Hauptträger
der deutschen Arbeitsleistung sein. „Aufihren Schultern wird nach dem Alters¬

aufbau des Volkes die Gesamtlast der Verantwortung für das wirtschaftliche, so¬

ziale undpolitische Leben in Deutschland ruhen. Diese Lastwirdum so schwerer

sein, als eine geringere Zahl arbeitsfähiger junger Menschen einer ständig an¬

wachsenden Zahlvon älterenund altengegenübersteht, dievorzeitig aus derpro¬
duktiven Erwerbsarbeit ausgeschaltet sind.... Die Vernachlässigung der Jugend
muß sich durch... politische und sittliche Verwilderung rächen" (REICHSMINI¬

STERIUM DES INNERN (Hrsg.) 1932c), S. 159 f.).

DerVerband fordert die Aufrechterhaltung des Bestands mühsam aufgebauter Ein¬

richtungen der Jugendpflege; er spielt damit auf die Schließung von Jugendhei¬
men und Jugendherbergen an. Er verlangt auch die Beseitigung der Not von er¬

werbslosen Jugendlichen durch gezielte Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung.
SchüeßUch verwahrt er sich gegen Personaleinsparungen bei geschulten erfahre¬

nen Berufskräften; die Erhaltung sozialer Fachkräfte sei aus pädagogischen Grün¬
den unverzichtbar und spare langfristig Kosten ein (vgl. ebd., S. 162 ff.).

Der Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände schheßt sich in einer eigenen

Stellungnahme der Deutschen Zentrale für freie Jugendwohlfahrt argumentativ
an. Sie fällt jedoch schärfer aus:
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„Früher hat allgemein mit Recht die Jugendpflege als eine Möglichkeit gegolten,
die Freizeit pädagogisch einwandfrei zu verwenden. Gegenwärtig hat die Ju¬

gendführung eine umfassendere und zugleich unmittelbar staatspolitische Auf¬

gabe zu erfüllen. Es handelt sich für alle ernsthaften Träger der Jugendführung
nichtmehrodernichtmehralleinumdaspersönhche Schicksal des einzelnen Ju¬

gendlichen: sondern es handelt sich darum, daß es gelingt, ganze Jahrgänge der

Jugend übereine Krisehinwegzubringen, die alle Zukunftshoffhungen derjungen
Menschen zu verdunkeln scheint ..." (REICHSMINISTERlUM DES INNERN

(Hrsg.) 1932b), S. 13 ff.).

Der Reichsausschuß warnt die Politiker und die Öffentüchkeit ausdrücküch:

66 „daß eine Jugend, für die das Reich, die Länder, die Provinzen und die Gemein-

den nichts mehr übrig haben oder nichts mehr übrig zu haben meinen, zu einer

Einstellung gedrängt wird, die sich als Gleichgültigkeit oder schroffste Ableh¬

nung gegenüber dem Staate und seinen Organen äußert" (ebd.).

Dem ist angesichts der tatsächlichen politischen Entwicklung nichts hinzuzufü¬

gen.

2.3 Drittes Reich

Mit den besonderen Befugnissen, die der nationalsozialistisch geführten Regie¬

rung durch die „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und

Staat. Vom 28. Feb. 1933" erteilt wordenwaren, stand ein Terrorinstrument gegen
alle pohtischen Gegner zur Verfügung.

§1

... Es sind ... Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien

Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Ver¬

sammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechge¬
heimnis, Anordnungen vonHaussuchungenundvon Beschlagnahmen sowie Be¬

schränkungen des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten ge¬

setzlichen Grenzen zulässig" (RGBl. 11933 S. 83).

Von diesem Datum an war es nicht mehrratsam, öffentlich gegen Erwartungen der

Regierung aufzutreten. Mit dem „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und

Reich. Vom 24. März 1933" überheßen denn auch die eingeschüchterten, noch

nicht verhafteten Mitgheder des Reichstags derNS-Regiemng das Recht der Geset¬

zesinitiative, zunächst auf vier Jahre.

„ Artikel 1

Reichsgesetze können außer in dem in der Reichsverfassung vorgesehenen Ver¬

fahren auch durch die Reichsregierung beschlossen werden ...

Artikel 2

Die von der Reichsregierung beschlossenen Gesetze können von der Reichsver¬

fassung abweichen,... die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.
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Artikel 3

Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichs¬

kanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet..." (RGBl. I 24. März

1933, S. 141).

Die Regierung hat von diesem Ermächtigungsgesetz, ihrem Machtkalkül folgend,
rücksichtslos Gebrauch gemacht. Schon am 7. April 1933 folgte ein Gesetz, durch

dessen Anwendung die Nationalsozialisten Gegner aus Behörden entfernen und

die im Amt verbhebenen verunsichern konnten. Das Gesetz ist so formuüert, daß

die nationalsoziaüstische Partei sich all der Beamten und Angestellten im Öffent¬

hchen Dienst entledigen konnte, die erst nach 1918 in ihre Positionen gekommen

waren, häufig ohne das Selektionssystem des kaiserhchen Berufsbeamtentunis

durchlaufen zu haben.

„Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums

Vom 7. April 1933

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkün¬

det wird:

§1

(1) Zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamtentums und zur Verein¬

fachung der Verwaltung können Beamte nach Maßgabe der folgenden Bestim¬

mungen aus dem Amt entlassen werden, auch wenn die nach dem geltenden
Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.

§2

(1) Beamte, die seit dem 9. November 1918 in das Beamtenverhältnis eingetreten

sind, ohne die für ihre Laufbahn vorgeschriebene oder übliche Vorbildung oder

sonstige Eignung zu besitzen, sind aus dem Dienste zu entlassen. Auf die Dauer

von drei Monaten nach der Entlassung werden ihnen ihre bisherigen Bezüge be¬

lassen.

(2) Ein Anspruch aufWartegeld, Ruhegeld oderHinterbliebenenversorgung und

aufWeiterführung der Amtsbezeichnung, des Titels, der Dienstkleidung und der

Dienstabzeichen steht ihnen nicht zu.

§3

(1) Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand (§§ 8 ff.)

zu versetzen; soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsver¬

hältnis zu entlassen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für Beamte, die bereits seit dem 1. August 1914 Beamte gewe¬
sen sind oder die im Weltkrieg an derFront für das DeutscheReich oder für seine

Verbündeten gekämpfthaben oder deren Väter oder Söhne im Weltkrieggefallen
sind. Weitere Ausnahmen können der Reichsminister des Innern im Einverneh¬

men mit dem zuständigen Fachminister oder die obersten Landesbehörden für

Beamte im Ausland zulassen.
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§4

Beamte, die nach ihrerbisherigen politischen Betätigung nicht die Gewährdafür
bieten, daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können

aus dem Dienst entlassen werden. Aufdie Dauervon drei Monaten nach der Ent¬

lassung werden ihnen ihre bisherigen Bezüge belassen. Von dieser Zeit an erhal¬

ten sie drei Viertel des Ruhegeldes (§ 8) und entsprechende Hinterbliebenenver¬

sorgung.

§8

Dennach §§ 3,4 in den Ruhestand versetzten oder entlassenen Beamten wird ein

Ruhegeld nicht gewährt, wenn sie nicht mindestens eine zehnjährige Dienstzeit
68 voUendethaben; diesgilt auch in den Fällen, in denennach denbestehenden Vor¬

schriften der Reichs- und Landesgesetzgebung Ruhegeld schon nach kürzerer

Dienstzeitgewährtwird. §§ 36,47 und 49 des Reichsbeamtengesetzes, das Gesetz
über eine erhöhte Anrechnung der während des Krieges zurückgelegten Dienst¬

zeit vom 4. Juli 1921 (Reichsgesetzbl. S. 825) und die entsprechenden Vorschrif¬

ten der Landesgesetze bleiben unberührt" (RGBl. 11933, S. 175).

Wir wissen nicht, wie viele Mitarbeiter aus dem Jugendpflegebereich von dieser

Gesetzgebung betroffen waren, seine Regelungen genügten jedoch, auch Nichtbe¬
troffene willfährigzu machen, weil sie leicht in ihrerbemflichenund sozialen Exi¬

stenzbedrohtwerdenkonnten: „Beamte, die ...nichtdieGewährdafürbieten, daß
sie jederzeit rückhaltlos..." - die Formel ist dehnbar, ein Verstoß gegen eine solche

Norm leicht konstruierbar. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, wenn die

Gleichschaltung der Behörden schnell und glatt vonstatten ging.

2.3.1 Erlaß vom 8. Juli 1933

Durch eine Verfügung des Führers vom Juni 1933 wurden die Zuständigkeitsver¬
hältnisse in derJugendpflege und diebisherige Art derbehördlichen Arbeitgründ-
üch verändert: „DerJugendführer desDeutschen Reiches steht an der Spitze aller

Verbände der männlichen und weiblichen Jugend, auch der Jugendorganisatio¬
nen von Erwachsenenverbänden... Die von ihm eingesetzten Dienststellen über¬
nehmen die Obliegenheiten der staatlichen und gemeindlichen Ausschüsse, de¬

ren Aufgaben sich unter unmittelbarer Mitwirkung der Jugendorganisationen
vollziehen" (zit. in: KAUFMANN 1939a), S. 200). Gemeint sind hier die Orts-,
Kreis- und Bezirksausschüsse aus preußischer Zeit.

Ein förmlicher Erlaß folgte, dem Richtlinien des Reichsministers des Innern beige¬
geben waren.

"

Erlaß vom 8. Juli 1933. Betr. Jugendführer des Deutschen Reiches

1. Nachdem in den letzten Jahren in ständig wachsendem Maße neben Eltern¬

haus, Schule, Kirche und Berufals neuer bedeutsamer Faktor der Jugender¬
ziehung die organisierte Jugendbewegung getreten ist, erwächst dem Staate

die Aufgabe, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Jugendorganisa¬
tionenherzustellen, ohne den Grundsatz derFreiwilligkeit, aufdemsie beru¬

hen, anzutasten, und ohne in ihr Eigenleben einzugreifen.
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2. Zur Lösung dieser Aufgabe erscheint es geboten, einen Reichsjugendfiihrer

zubestellen, der, ohne behördlichen Charakter undnichteingeglie¬
dert in den staatlichen Behördenapparat, im Einvernehmen mit dem für die

Jugenderziehungsfragen zuständigen Reichsministerium des Innern den

Neuaufbau der vaterländischen Jugendarbeit leitet und fördert" (MINISTE¬

RIALBLATTFÜRDffi PREUSSISCHE INNERE VERWALTUNGBERLIN 1933,

I, S. 879).

Man beachte die Wiederaufnahme der preußischen Tradition: Dem Erlaß vom 18.

Jan. 1911 entsprechend sollte die zukünftige Jugendpflege keinen behördhchen

Charakter tragen und den Grundsatz der Freiwilligkeit hervorheben. Dennoch sah

es der Staat als seine Aufgabe an, „eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 69

Jugendorganisationen herzustellen". Der Widerspmch war auflösbar, wenn die

Organisation, die der neu eingesetzte Jugendführer gründen sollte, sich durchsetz¬

te. Die Richtung wiesen die

„Richtlinien des Reichsministeriums des Innern für den Jugendführer des Deut¬

schen Reiches vom 8. Juli 1933.

1. Aufgabe des Jugendführers des Deutschen Reichs ist es, den Neuaufbau der

nationalen Jugendarbeit zu leiten und zu fördern. Der Jugendführer ist dafür

verantwortlich, daß die gesamte deutschbewußte Jugend im Sinne blutsver¬

bundener Kameradschaft einheitlich zusammengeführt und daß innerhalb

der deutschen Jugend und von der deutschen Jugend die Volksgemeinschaft

gepflegt und ausgebaut wird. Bei den mannigfaltigen Aufgaben, die sich der

deutschen Jugendarbeit darbieten, soll die Selbständigkeit der emzelnen

Verbände nicht angetastet werden, doch darf die Tätigkeit eines Verbandes
sich niemals gegen das Einheitsbewußtsein des deutschen Volkes richten. Je¬
derVerband ist verpflichtet, dasFührerprinzip einzuführen und zubeachten

5. DerJugendführerdes Reichs kann zurFörderung seinerAufgaben an staatli¬

che Organe herantreten und ihre Hilfe in Anspruch nehmen ..." (ebd.).

Wie man sieht, soll der von der nationalsozialistischen Revolution gelenkte Neu¬
aufbau der nationalenJugendarbeit zu einer einheitlichen StaatsJugendbewegung
führen. Wersich der Ideologie nicht anschüeßen kann, wird von derMitarbeit aus¬

geschlossen (sozialistische, jüdische und demokratische Jugendverbände waren

bereits im Juni ausgeschlossen worden; vgl. PANTER1965, S. 178).

In einem weiteren „Erlaß des Preußischen Ministeriums des Innern vom 20. Juli
1933. Betr. Unterstützung desJugendführers des Deutschen Reiches" werden ins¬

besondere die Landesjugendämter und die Jugendämter angewiesen, nach den

neuen Förderungsrichthnien zu handeln (vgl. PANTER 1965, S. 54).

In Verbindung mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums,

hier besonders § 4, dürfte der Reichsjugendfiihrer wenig Schwierigkeiten gehabt
haben.
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Die Terminologie „Reichsjugendführer" ist übrigens nicht nur dem Nationalsozia¬

lismus zuzuschreiben. Schon in den Veröffenthchungen der Weimarer RepubUk
wird von Führern, insbesondere Jugendführern, in der Jugendpflege gesprochen.
DasHANDBUCHDERJUGENDPFLEGEwidmet dem "Führer", der "Führerausbil¬

dung" und den "Zielen der Jugendführung" eine ausführUche Darstellung. "Ju-

gendführung" scheint dem Verfasser der übergreifende Begriff, der die Intentio¬

nen der behördlichen und freien Jugendpflege besser trifft als die amtliche Be¬

zeichnung (vgl. RICHTER 1932). Die behördhche Tätigkeit bezeichnet er als Ju¬

gendpflege i.e.S.: „Die eigentliche Jugendpflegearbeit ist Sache der Vereine und

Verbände für Jugendpflege und Leibesübungen" (vgl. ebd., S. 21).

70 Für eine kurze Zeit sah es so aus, als ob die NationalsoziaUsten auch die Zusam-

menarbeit mit den Verbänden suchen würden: AufVeranlassung der Nationalso¬

zialistischen Volkswohlfahrt (NSV) wurde eine Kommission „Reform des Reichs-

jugendwohlfahrtsgesetzes" gebildet, deren Träger die neue "Reichsgemeinschaft
der freien WohlfahrtsverbändeDeutschlands" war. Unter Führung derNSV arbei¬

teten mit:

- Caritas,
- Innere Mission,
- Rotes Kreuz,
- Sachverständige des Deutschen Vereins

- Sachverständige des AFET

(vgl. HASENCLEVER 1978, S. 128).

DerEntwurf, derbereits imJahr 1934 demReichsinnenministeriumvorgelegtwur¬

de, sah für dieJugendpflege eine deuthcheAufwertung vor. Das neueJugendgesetz
sollte ein Grundgesetz für die Jugend darstellen, das die drei Bereiche

- Jugendführung (bisher Jugendpflege)
- Jugendhilfe (bisher Jugendfürsorge) und
- Jugendschutz

zusammenfaßte. Die Ausarbeitung des Abschnittes "Jugendführung" fehlte im

Entwurf. Sie sollte derReichsjugendführung, d.h. derHJ, überlassenbleiben. Dazu

kam es jedochnie, ebenso wenigzu dervon denPädagogen der Kircheund des Bür¬

gertums erwarteten und begrüßten Reform des RJWG.

Als eine von vielen Stimmen könnte man hier Wilhelm FLITNER hören:

„Die Jugend im Kampfum Deutschland.

Die fünfte Führertagung des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände
hat für einen unbeteiligten Beobachter ein überraschendes Bild ergeben. Man

vergegenwärtige sich die Feststellungen, die vor einigen Jahren gemachtworden
sind. Damals wurde aufdie "geistige Unerschlossenheit" derjüngeren Generati¬

on, mit derman es in den Jugendbünden zu tun hat, und aufdas starke Verlangen
nach Autorität und Führung hingewiesen. "Die heutige Jugend", so hieß es da¬

mals, "will nicht mehr das Wort, sondern den Befehlston. Sie ist in eine rüde

Schlagwortherrschaft hineingeraten, weil sie... nicht mehr an das logische, son-
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dem an dasmagischeWortglaubt. Das magische Wort, das ist die unbesehenePa¬

role, die nachgesprochene Eidesformel, der auswendig gelernte Treuschwur."

Die Politisierung der Jugend ist seither in aller Macht sichtbar geworden...

Die Frage kann... nicht mehr so lauten, ob man sich bemühen solle, Politik von

der Jugend fernzuhalten. Wo diese Formel in pädagogischen Kreisen aufgetreten

ist, meinte sie immer eine Fernhaltung von einer bestimmten Politik und be¬

stimmten Methoden der Politisierung...

Wenn man die Politisierung der Jugend bekämpfte, dann meinte man im Grunde

nur dieparteimäßigeVerhetzung, die sich der Mittel derTheorieund Aufklärung
bedient... Um dieses Gift, mit dem die deutsche Jugend im letzten Jahrzehnt infil¬

triert worden ist, gänzlich fernzuhalten, hat man den Kampfum eine entpoliti- ZL
sierte Jugenderziehung aufgenommen. Inzwischen hat die Staatskrise die päda¬

gogischen Kreise immer mehr veranlaßt, das Problem doch in seinem ganzen

Ernst anzusehen...

Wenn man das nicht immer deutlich ausgesprochen hat, so offenbar mit darum,

weilman in der formaldemokratischenStaatsführung keinen inhaltlichen politi¬
schen Willen, keine deutlichen Gesinnungen und keine Klarheit über Sitten und

Lebensordnungen fand. Alle diese Inhalteschienennurals Kompromisse aufZeit

... in Geltung zu stehen...

Die Krisen der letzten Jahre werden die Nation zwingen, sich zusammenzustrei-

ten; die Nation wird den Staat zwingen, eine sittliche Substanz seines Wirkens

mit Treue und Stetigkeit festzuhalten; die Staatsführung wird im Angesicht der

Staatsnot sich gedrängt sehen, aus der unverbindlichen sittlichen Kompromiß¬

haltung wechselnder Parteiregierungen herauszugehen und den Parteien Treue

zu einer gemeinsamen Anschauungvon Recht, Sitte und Volksordnung abzuver¬

langen...

Politische Erziehung hängt bei uns davon ab, ob wir, statt über unsere Haltung
zu sprechen und ihre Durchsetzung zu propagieren, aus unserer Haltung her¬

aus uns über die gesellschaftliche und politische Gestaltung im Konkreten ver¬

ständigen und von verschiedener Weltanschauung aus dasselbe miteinander zu

tun lernen. Anders ausgedrückt: ob wir eine politische Haltung entwickeln, die

nicht Kompromißcharakter, sondern klare sittliche Substanz hat...

Vielleichtwäre hierein Fortschritt denkbar: daß die einzelnen Lager die Sprache
des anderen so verstehen lernen, so daß es möglich wird, das eigentliche politi¬
sche Zusammenwirken zu erörtern...

Die Erziehungzum gegenwärtigen Verstehen ist... gewiß nichts Neues... Mit die¬

ser Formel ist gerade immer die aufklärerische staatsbürgerliche Erziehung der

demokratischen Epoche bezeichnet worden. Etwas Neues ergibt sich erst, wenn

durch dieses Verstehen nicht nur ein savoir vivre, ein Kompromiß zwischen

grundsätzlich hoffnungslos getrennten Parteiungen erstrebt wird, sondernwenn

es vielmehr die Hemmungen ausräumen soll, die sich dem gemeinsamen politi¬
schen Willen in den Weg legen...

2.3 Drittes Reich



Das Reich wird in kurzem die Jugendführung ganz entscheidend beeinflussen

müssen. Dazu zwingt die Arbeits- und Berufslosigkeit, die Strukturkrise der

Wirtschaftebenso wie das Wehrbedürfnisunseres Staatswesens. FreiwilligerAr¬

beitsdienst, freiwillige Bauernhilfe, Geländesport, Werkjahr, Wehrausbildung
und was noch alles zur Diskussion kommen mag, wird dem Jugendleben einen

neuen staatlich bestimmten Erziehungsweg geben, der neben Berufsausbildung
und Berufsschulen einerseits, neben freies geselliges Jugendleben anderseits

tritt..." (FLITNER 1933, S. 1-11).

FLITNER war ein angesehener Pädagoge, und seine Stellungnahme ist eindeutig.
Im letzten Jahr, ja in den letzten Jahren, der Republik sieht er das Dritte Reichkom-

72 men. Es muß kommen, es ergibt sich aus der Not der Zeit und den Fehlem des Sy-
stems von Weimar. Das letztere ist für ihn formaldemokratisch, kann keinen deut-

Uchen pohtischen Willen, keine klaren Sitten und Lebensordnungen vermitteln.

Die parlamentarische Staatsführung sei innerüch leerund beruhe ledigUch aufun¬
verbindlichen Kompromißhaltungen, die langfristig nicht funktionieren könnten,
weil die Parteien grundsätzhch hoffnungslos getrennt seien. Weimar habe eine fal¬

sche Poütisierung gewollt und gebracht, eine "rational aufklärerische". Nur weil

man deren Einfluß gering halten wollte, habe man die Politikvon derJugendbewe¬
gung fernzuhalten versucht. Jetzt sei es Zeit, die richtige Poütisierung zu lernen:

„Eine politische Haltung entwickeln, die nicht Kompromißcharakter, sondern

klare sittliche Substanz hat... der Beweis des Geistes und der Kraft" (ebd., S. 4).
Auch in den konkreten Ausgestaltungsformen zukünftiger staatlich bestimmter

Jugenderziehung nimmt er Inhalte und Methoden vorweg, die im Dritten Reich

WirkUchkeit geworden sind.

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 blieb, wie viele anderen Gesetze der

RepubUk, die das neue Regime mcht hinderten, unverändert in Kraft. Es war je¬
doch seiner Absicht nach ausgehöhlt. Auf der Grundlage der Gesetzgebung von

1933 und der ergänzenden Erlasse baute die Hitlerjugend den Jugendwohlfahrts¬
bereich der Weimarer Republik gründlich um. Rückblickend kennzeichnet die

Propaganda das Jahr 1933 als ein "Jahr des Aufbaus und der inneren Klärung",
das Jahr 1934 als das "Jahr der Schulung" und das Jahr 1935 als das "Jahr der Er¬

tüchtigung" - damit sieht sie den Aufbau der Erziehung vollendet. Inzwischen hat¬

te sie intensive Führerschulungen betrieben und, der Maxime "Taten statt Theo¬

rien" folgend, JugendUche mit Arbeit versorgt, indem der "Landdienst" der Ar¬

beitslosigkeit und dem Arbeitskräftemangel aufdem Land entgegengesetzt wurde;
als Fest der nationalen Ertüchtigung rief die Reichsjugendführung den Reichsbe-

rufswettkampf ins Leben, und ab 1935 sorgten Zeltlager, Jugendherbergen und

Sportfeste, propagiert in intensiver Kultur- und Rundfunkarbeit, für das Bekannt¬

werden der nationalsozialistischenJugendbewegung (vgl. HITLER-JUGEND 1933-

1943, S. 8-27).
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2.3.2 Gesetz über die Hitlerjugend

Das Gesetz über die Hitlerjugend folgte der Neugestaltung des Jugendpflegeberei¬

ches nach.

„Gesetz über die Hitlerjugend.
Vom 1. Dezember 1936.

Von der Jugend hängt die ZukunftdesDeutschen Volkes ab. Die gesamte deutsche

Jugend muß deshalb aufihre künftigen Pflichten vorbereitet werden.

Die Reichsregierung hat daher das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit ver¬

kündet wird:

§1

Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend

zusammengefaßt.

§2

Die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerju¬

gend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum

Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen.

§3

Die Aufgabe der Erziehung der gesamten deutschen Jugend in der Hitlerjugend
wirddemReichsjugendführer derNSDAP übertragen. Er ist damit „Jugendführer
des Deutschen Reichs". Er hat die Stellung einer Obersten Reichsbehörde mit

dem Sitz in Berlin und ist demFührerund Reichskanzlerunmittelbar unterstellt.

§4

Die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsver¬

ordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften erläßt der Führer und

Reichskanzler" (RGBl 11936, S. 993).

§ 1 macht deutlich, daß die gesamte deutsche Jugend erfaßt werden sollte. Das Re¬

gime verankert seinen Anspruch, die deutscheJugend „im Geiste des Nationalso¬

zialismus" zu erziehenin § 2, indem es die Hitlerjugend gleichberechtigt neben El¬

ternhaus und Schule stellt. In Anwendung des Führerprinzips delegiert der Füh¬

rer und Reichskanzler die Wahrnehmung seiner Interessen im Jugendbereich an

den Reichsjugendführer. Die Begründung für die umfassende Lenkungund Beein¬

flussung der Jugend gibt die Präambel: Die Jugend als der Hoffnungsträger der Zu¬

kunft müsse insgesamt „auf ihre künftigen Pflichten" vorbereitet werden.

Das Hitler-Jugend-Gesetz steht mit seiner entscheidenden Begründung in der Tra¬

dition der Erlasse vom 17. Dez. 1918 und 22. Nov. 1919: Die Überwindung einer

nationalen Notlage wird der Jugend übertragen. Radikal verändert ist die Praxis,

die aus der besonderen Aufgabe der Jugend abgeleitet ist. Sollte in der Demokratie

Freiwilügkeit der Teilnahme an den Veranstaltungen derJugendpflege und Plura¬

lität der Weltanschauungen zu den unverzichtbaren Prinzipien der Jugendarbeit

gehören, ist der Dienst am Volk in der Hitlerjugend im Geiste einer aus
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schUeßlichen Weltanschauung verpflichtend. War die Jugendpflege in der Repu¬
bUk zwischen freien und öffentlichen Trägern aufgeteilt, gibt es keine Wahlmög-
üchkeit mehr, Jugendpflege ist einer Obersten Reichsbehörde unterstellt, die Par¬

teijugend wurde als „organisierte Jugendbewegung" bezeichnet. Von der Wohl¬

fahrt der Jugend ist nicht mehr die Rede, sondern vom "Dienst am Volk" im Geiste

der "Volksgemeinschaft". Der Gesetzestext ist lapidar, auf Ausführungsdetails
geht er nicht ein, es geht ihm ledighch dämm, die Grundlage der nationalsozialisti¬
schen Jugenderziehung zu geltendem Recht zu machen. Das Gesetz will die politi¬
sche Erziehung der Jugend für den Staat, nicht mehr die staatsbürgerliche Erzie¬

hung im Sinne des Ideals der Weimarer Repubhk.

74 Es dürfte aufgefaUen sein, daß die Jugendarbeit des Nationalsoziahsmus nicht

mehrJugendpflege im Sinne des formal noch geltenden Reichsjugendwohlfahrts-
gesetzes ist. Sie wollte es auch nicht sein. Sie w o 111 e mehr, als der § 6 RJWG
aufgibt, mehr als nur unterstützen, anregen, zur Mitarbeit heranziehen und koor¬

dinieren: Sie wollte die jungen Deutschen für den Nationalsozialismus gewinnen,
um sie für seine Ziele einsetzen zu können. Bei diesem Unternehmen waren die

Organe der Jugendpflege nicht mehr federführend, aber sie leisteten Amtshilfe

oder schwenkten freiwillig auf die neue Linie der Erziehung ein. Ein solches er¬

weitertes Verständnis von Jugendpflege lag durchaus in der Tradition schon des

Kaiserreichs und war durch die Diskussionum die Gestaltung der Jugendpflege in

der WeimarerRepubhk vorbereitet. Nur von wenigen ist bekannt, daß sie denWeg
zum Widerstand fanden (vgl. Kap. 4.1.3). Als letzte Alternative bheb die innere

Emigration, über die wir, weil sie sich in aller Stille in privatem Leid (oder mit Er¬

leichterung) vollzog, noch weniger wissen.

2.3.3 Runderlaß zur Heimbeschaffung 1937

In preußischer Tradition wurde die Ausgestaltung der allgemeinen Erziehungs¬
aufgabe in einem Erlaß verordnet, der dem Gesetz in Kürze nachgeschoben wurde.
Er regelte die Mitwirkung der Gemeinden (Gemeindeverbände) bei der Heimbe¬

schaffung der Hitlerjugend.

„RdErl des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern u. d. RFM zgl. i. Einv.

mit d. JFdDfR. v. 14.1.1937 - V St 1151 u. Lg 2300-11).

(1) Das Reichsges. v. 1.12.1936 (RGBl. IS. 993) hat die gesamte deutsche Jugend
innerhalbdesReichsgebiets in derHitler-Jugendzusammengefaßtund dieAufga¬
be ihrer Erziehung dem Jugendführer des Deutschen Reiches (JFdDtR.) als einer

Obersten Reichsbehörde übertragen.

(2) Diese Erziehungsaufgabe kann nur durchgeführt werden, wenn der Hitler-Ju¬
gend geeignete Räume zurVerfügung stehen. DerFührer selbst erwartet, daß alle

zuständigen Stellen der Bewegungund des Staates die Hitler-Jugend in ihrem Be¬

streben, zweckmäßige Heime zu beschaffen, unterstützen. Ebenso hat es der

PrMPräs. für Partei, Staat und Volk als Selbstverständlichkeit bezeichnet, der

Hitler-Jugend bei der Schaffung von Heimen hilfreich zur Seite zu stehen. In ei¬

nem von mir mitgezeichneten Aufruf der Minister und Reichsleiter werden u.a.
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auch die Gemeinden und Gemeindeverbände gebeten, im Rahmen ihrer wirt¬

schaftlichenMöglichkeitenbei derBeschaffungdes GrundundBodenssowiebei

Bau, Einrichtung und Unterhaltung der Heime mitzuhelfen und bei der Haus-

haltsaufstellung kommender Jahre diese wichtige Aufgabe genügend zu berück¬

sichtigen..." (MINISTERIALBLATT DES REICHS- UND PREUSSISCHEN MINI¬

STERIUMS DES INNERN, 1937, S. 91).

Um eine einheitüche Heranziehung der Kommunen zu erwirken, folgen eine Rei¬

he von Weisungen:

Um Kosten zu sparen, müssen die Gemeinden ihre Verwaltungseinrichtung
zur Verfügung stellen;

schon vorhandene geeignete Räumlichkeiten oder Grundstücke sind der Hit¬

lerjugend zu überlassen;

alle bisher für Jugendpflege eingesetzten Mittel werden ausschließüch der HJ

zur Verfügung gestellt;

die Gemeinden bleiben Träger der Heime; d.h. sie kommen auch für Unterhal¬

tung und Verwaltung auf: „Sofern ausreichende Mittel nicht zur Verfügung

stehen", ist die Beteiligung der HJ sicherzustellen; erst danach kann die Hilfe

der Landkreise in Anspmch genommen werden;

die Finanziemng soll über eine Erhöhung der bisherigen Haushaltsansätze für

Jugendpflege erfolgen; dafür mußten andere Haushaltsansätze verringert wer¬

den. In armen Gemeinden ist mit Spendenmitteln zu bauen;

kleinere Gemeinden tragen „durch Gemeinschaftsarbeit der Gemeindeange¬

hörigen" zum Bau der Heime bei;

die Finanzierung darf nicht über Kapitalaufnahme geschehen;

für die bauliche Gestaltung ist ein Arbeitsausschuß für die Heimbeschaffung
unter der Reichsjugendführung zuständig (vgl. ebd.).

Der § 4 des RJWG in Verbindung mit Art. 8 des Einfiihmngsgesetzes zum RJWG
war damit de facto außer Kraft gesetzt: Jugendpflege war zu einer Pfhchtaufgabe
der Gemeinden geworden. Sie durfte nicht durch Mittel erreicht werden, die die

Schuldenlast der Gemeinden vergrößert hätte, die Gemeinden wurden zu einer

konkreten Umverteilung verpflichtet.
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2.3.4 Reichsgesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung 1939

Der Erlaß scheint nicht den von der Jugendführung gewünschten Erfolg gehabt zu
haben, jedenfalls ging die Heimbeschaffung nicht mit dem erhofften Tempo von¬

statten. Das ist aus den Bestimmungen des Gesetzes ersichthch.

"Reichsgesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung.
Vom 30. Jan. 1939

§1

Die Errichtung und Unterhaltung derHeime der Hitler-Jugend liegt den Gemein¬
den ob. Partei und Staat beteiligen sich an den Baukosten nach Maßgabe der ih¬

nen zur Verfügung stehenden Mittel.

§2

Soweit die GemeindenMittel für dieHeimbeschaffungnicht unmittelbaraus dem
ordentlichen Haushalt aufbringen können, sind sie verpflichtet, eine Rücklage
nach den Vorschriften derRücklagenverordnungvom 5. Mai 1936 (Reichsgesetz¬
blatt IS. 435) anzusammeln.

§3

Die Landkreise haben zur Förderung der Heimbeschaffung eine jährliche Rück¬

lage anzusammeln und verzinslich anzulegen. Die Mittel zur Ansammlung der

Heimbeschaffungsrücklage werden durch Kreisumlage aufgebracht.

§4

(1) Der Landkreis gewährt den Gemeinden aus der Heimbeschaffungsrücklage
Beihilfen zur Bestreitung der Baukosten.

(2) Der Beihilfebetrag kann ganz oder teilweise als verzinsliches Darlehen ge¬

währt werden.

§5

(1) Der Reichsschatzmeister derNationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpar¬
tei gewährt im Einvernehmen mit dem Jugendführer des Deutschen Reichs für

das einzelne Bauvorhaben mindestens eine Beihilfe inHöhe derHälfte des Betra¬

ges, der der Gemeinde von dem Kreise nach § 4 gewährt wird.

(2) § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

§6

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter

des Führers, dem Reichsminister der Finanzen und dem Jugendführer des Deut¬

schen Reichs die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderli¬

chen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften" (RGBl. I,

1939, S. 215).

Die Finanzierung wird den Gemeindenhiermit aufgezwungen; sie kann auch über

Neuverschuldung erfolgen; Landkreise, Partei und Staat beteiligen sich an den

Baukosten „nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel".
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2.3.5 Durchführungsverordnungen zum Gesetz über die Hitler-Jugend 1939

Im März desselben Jahres wird die Partei noch präziser:

„Erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Hitler-Jugend

(Allgemeine Bestimmungen). Vom 25. März 1939

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über die Hitler-Jugend vom 1. Dezember 1936

(Reichsgesetzbl. I S. 993) bestimme ich:

§1

(1) Der Jugendführer des Deutschen Reichs ist ausschließlich zuständig für alle

Aufgaben der körperlichen, geistigen und sittlichen Erziehung der gesamten

deutschen Jugend des Reichsgebiets außerhalb von Elternhaus und Schule. Die
jj

Zuständigkeit des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil-

düng auf den Gebieten des Privatunterrichts und des sozialen Bildungswesens

bleibt unberührt.

(2) Aufden Geschäftsbereich des Jugendführers des Deutschen Reichs gehen aus

dem Geschäftsbereich des Reichs- und Preußischen Ministeriums für Wissen¬

schaft, Erziehung und Volksbildung üben

alle Angelegenheiten der Jugendpflege, des Jugendherbergswesens sowie der

Unfall- und Haftpflichtversicherung im Interesse der Jugendpflege.

Die Frage der Zuständigkeit für das Landjahr bleibt einer besonderen Rege¬

lung vorbehalten.

(3) Der Jugendführer des Deutschen Reichs untersteht mit der Hitler-Jugend der

Finanzhoheit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

§2

(1) In der Hitler-Jugend besteht die Stamm-Hitler-Jugend.
(2) Wer seit dem 20. April 1938 der Hitler-Jugend angehört, ist Angehöriger der

Stamm-Hitler-Jugend.
(3) Jugendliche, die sich mindestens ein Jahr in der Hitler-Jugend gut geführt ha¬

ben und ihrer Abstammung nach die Voraussetzungen für die Aufnahme in die

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei erfüllen, können in die Stamm-

Hitler-Jugend aufgenommen werden. Die näheren Anordnungen erläßt der

Reichsjugendführer der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mit

Zustimmung des Stellvertreters des Führers.

(4) Die Aufnahme in die Stamm-Hitler-Jugend kann bei Personen über 18 Jahre,

die in der Führung oder derVerwaltung der Hitler-Jugend eingesetztwerden sol¬

len, sofort erfolgen.
(5) Gliederung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist nur die

Stamm-Hitler-Jugend.
(6) Die Zugehörigkeit zur Stamm-Hitler-Jugend ist freiwillig.
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§3

DerReichsminister desInnernbestimmtimEinvernehmen mitdemJugendführer
des Deutschen Reichs, dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister

der Finanzen die dem Jugendführer des Deutschen Reichs nachgeordneten staat¬

lichen Dienststellen.

§4

Die Mitglieder der Hitler-Jugend sind berechtigt und - soweit es angeordnet ist -

verpflichtet, die vorgeschriebene Uniform zu tragen" (RGBl. 11939, S. 709).

Mit dieser Verordnung gehen endüch „alle Angelegenheiten der Jugendpflege" in

den Geschäftsbereich des Jugendführers des Deutschen Reiches über. Das Innen¬

ministerium ordnet seinem Geschäftsbereich die zur Erfüllung seines Dienstes er¬

forderhchen staathchen Dienststellen zu (vgl. § 3). Als nachgeordnete Dienststel¬

len, diezum Teil schon im Vorgriffaufdas neueJugendgesetz das "Führerprinzip"
im Jugendamt eingeführt hatten - als erstes das Landesjugendamt Baden -, gaben
sie der Hitlerjugend Verwaltungshilfe, indem sie derReichsJugendführung „unan¬
genehme Verwaltungsaufgaben und Durchsetzung von Zwangsbefugnissen" ab¬

nahmen (HASENCLEVER 1978, S. 139; vgl. KERSTEN. In: ZENTRALBLATT 1934,
S. 153 ff.).

Die Zugehörigkeit zur allgemeinen Hitlerjugend wird ab jetzt verpflichtend, die

Verantwortung für die Hitlerjugend identisch mit behördhcher Jugendpflege. Um
das jugendbewegte Ideal der Freiwilügkeit zu erhalten, wird eineneue Gliederung
vorgenommen und die "Stamm-Hitler-Jugend" eingeführt. Die Zugehörigkeit zu

diesem Verband ist freiwillig - allerdings kann für Parteikarrieren und öffentliche

Aufgaben nur qualifizieren, wer seinen Dienst in der Stamm-HJ zur Befriedigung
der zuständigen Führer erfüllt hat (vgl. KAUFMANN 1939a), S. 212 ff.).

In einer "Zweiten Durchführungsverordnungzum Gesetz über die Hitler-Jugend
(Jugenddienstverordnung) vom 25. März 1939" (RGBl. 11939, S. 710) wird der Zu¬

gang und die Zugehörigkeit zur allgemeinen Hitlerjugend detailliert geregelt.

,.§1

Dauer der Dienstpflicht

(1) Der Dienst in der Hitler-Jugend ist Ehrendienst am Deutschen Volke.

(2) Alle Jugendlichen vom 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind verpflich¬
tet, in der Hitler-Jugend Dienst zu tun, und zwar:

1. die Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren im "Deutschen Jungvolk" (DJ),

2. die Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren in der "Hitler-Jugend" (HJ),

3. die Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren im "Jungmädelbund" (JM),

4. die Mädchen im Alter von 14 bis 18 Jahren im "Bund Deutscher Mädel" (BDM)
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Für alle Jungen und Mädchen wird ein Bereich öffentlich-rechtücher Erziehungs¬

gewalt konstruiert, zu dem der Zugang nur aus rassischen, solchen der Staatsbür¬

gerschaft oder aus ehrenrührigen Gründen verstellt seinkann (vgl. § 2 Abs. 3, Erste

Durchführungsverordnung und vgl. §§ 3, 6, 7, 8, Zweite Durchführungsverord¬

nung).

Vom "Ehrendienst am Deutschen Volke" müssen alle Jungen und Mädchen aus¬

drücküch befreit oder zurückgestellt werden (vgl. §§ 4, 5, 9, 10 u. 11, Zweite

Durchführungsverordnung). Personen, die dem Gesetz zuwiderhandeln, werden

mit Strafe bedroht!

„§12

Strafbestimmungen
™

(1) EingesetzlicherVertreterwirdmitGeldstrafebis zu150Reichsmarkodermit

Haft bestraft, wenn er den Bestimmungen des § 9 dieser Verordnung vorsätzlich

zuwiderhandelt.

(2) Mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer

böswillig einen Jugendlichenvom Dienst in der Hitler-Jugend abhält oder abzu¬

halten versucht.

(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des Jugendführers des Deutschen

Reichs ein. Der Antrag kann zurückgenommen werden.

(4) Jugendliche können durch die zuständige Ortspolizeibehörde angehalten

werden, den Pflichten nachzukommen, die ihnen aufGrund dieser Verordnung

und den zu ihr ergangenen Ausfuhrungsbestimmungen auferlegt worden sind.

§13

Schlußvorschriften

Für die Jugendlichen der Jahrgänge 1921 bis 1929, die bisher der Hitler-Jugend
noch nicht angehören, bestimmt der Jugendführer des Deutschen Reichs den

Zeitpunkt der Anmeldung und Einberufung zur Hitler-Jugend".

Mit diesen Durchführungsverordnungen versucht der nationalsozialistische

Staat, die totale Erfassung der deutschen Jugend zu erzwingen. Gleichzeitig hat er

ein erweitertes Modell staatlicher Jugendpflege in die Geschichte der behördU¬

chen Jugendpflege eingebracht.

Mankannnicht sagen, imDrittenReich habe es praktischkeineJugendpflege gege¬

ben, sie war nur anders als vorher und nachher und hatte nicht über einen Mangel
an Mitarbeitern zu klagen.

2.3.5 Durchführungsverordnungen zum Gesetz über die Hitler-Jugend 1939



Darstellung 2.3: Übersicht der nationalsozialistischen Erlasse und Reichsgesetze
von 1933 • 1939

Erlaß vom 8. Juli Gesetz über die Runderlaß vom Gesetz zur Förde- 1. und 2. Durch-

1933 und Richtli- Hitler-Jugend 1936 4. Januar 1937 rung der Hitler- führungsverord-
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Die Ergebnisse der pädagogischen Analyse der nationalsozialistischen Erlasse

und Reichsgesetze von 1933-1939 im Untersuchungsraster KLUGEs (siehe

folgende Seiten) sind im einzelnen:

1. Nach der "Revolution", im nationalsozialistischen Selbstverständnis, richte¬

ten die neuen Herren ihr Angebot, in eine nationale Jugendbewegung einzu¬

treten, an die gesamte deutscheJugend - unter Ausschluß der "Feinde des Va¬

terlands" allerdings. Nachdem die neue Regierung ihre Herrschaft gesichert
hatte, galt das Ziel, die gesamte deutsche Jugend zu erfassen, uneinge¬
schränkt. Die behördliche Jugendpflege wurde der Reichsjugendführung
nach und nach unterstellt; die eigentlich jugendpflegerischen Maßnahmen

gingen auf die Hitlerjugend über.

2. Zur Begründung für die Einführung einer Staatsjugend wurden zunächst in

diese Richtung gehende Vorschläge von Pädagogen angeführt, dann aber, mit

Verweis auf den schon der Weimarer Repubhk vertrauten Slogan "Unsere Ju¬

gend ist unsere Zukunft" geltend gemacht, daß die Jugend für ihre schweren

zukünftigen Aufgaben vorbereitet und mit ihren Pflichten vertraut gemacht
werden müsse. Die Einheit und Einigkeit der Bewegung sollte der Zerrissen¬

heit des Weimarer Systems ein Ende bereiten; Behörden konnten sich dieser

nationalen Aufgabe nicht entziehen.

3. Die neuen Maßnahmen erfolgten nach Anordnung des vom Führer und

Reichskanzler beauftragten Reichsjugendführers. Entsprechende Gesetzge¬
bung, vornehmlich das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten¬

tums, heßen es Behördenvertretern angelegen sein, ihre Dienstgeschäfte im
Sinne des Nationalsoziahsmus weiterzuführen. Jugendpflegeund Jugendfüh¬
rung hatten nun einheitüche Richtlinien, wodurch sich ihre Effizienz im Ver¬

gleich zur Weimarer Repubhk deutlich erhöhte. Die neue Staatsjugend sollte

„vonJugend geführt werden". Bis genügendJugendführerzur Verfügung stan¬

den, konnten noch Erwachsene herangezogen werden. Gegen Ende des Jahr¬
zehnts wurde die Jugendpflege zur Pflichtaufgabe der Gemeinden gemacht.
Die personell reduzierte Jugendwohlfahrtspflege wurde im letzten Friedens¬

jahr der Reichsjugendführung auch formal nachgeordnet; die Jugendpflege
war ganz in ihren Geschäftsbereich übergegangen.

4. Der Aufbau der späteren Staatsjugend fand in den Jahren 1933/34 statt; das

Schwergewicht der Arbeit lag auf erlebnispädagogischen Maßnahmen, spe¬
ziell Sportwettkämpfen, Führerschulung und Arbeitseinsätzen zurLinderung
der sozialen Not. Nach der Festigung der Organisation der Hitlerjugend, die in

den ersten Jahren halb als freier, halb als öffentlicher Träger anzusehen ist, sog
die neue deutsche Staatsjugend alle anderen Verbände auf, mit Ausnahme ka¬

tholischer Jugendgruppen.

5. Ziel der Jugendpflege durch Partei und Staat war die Erfassung der gesamten
deutschenJugend und ihreEinübungin die Spielregeln und die Weltanschau¬

ung der nationalsozialistischgeprägten Gesellschaft: Die Jugend sollte die be¬

geisterten Anhänger der von Hitler erträumten deutschen Volksgemeinschaft
stellen.

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



6. Nationahstische Denkmuster aufnehmend, versuchte die Reichsjugendfüh¬

rung (auch unter Anordnung und Einsatz von Gewalt) die Jugendverbände

und nicht organisierteJugendliche zu vertrauensvollerMitarbeit in derHitler¬

jugend zu bewegen. Jeder war willkommen, der das Führerprinzip akzeptier¬

te. Von Anfang an bestand die Absicht, die Hitlerjugend zu einem dritten Er¬

ziehungsbereich neben Elternhaus und Schule zu machen. Da gleichzeitig

SchuleundLehrpläne denAbsichtenund Zielen desNationalsoziaUsmus fol¬

gend umorientiert und im Sinne des Systems unzuverlässige Pädagogen mit

Berufsverbot belegt wurden, überwog spätestens ab 1936 der staatüch kontrol-

Uerte öffentliche Erziehungsbereich. Die Wirkung, die davon aufHeranwach¬

sende ausgehen mußte, war einkalkuliert. Trotzdem gelang es dem Regime

nicht, die deutsche Jugend so zu erfassen, wie es den nationalsoziaüstischen

Führern vorschwebte. Den geplanten Krieg im Auge, verpflichteten sie

schheßüch die gesamte Jugend. Das Prinzip der Freiwilligkeit, das derJugend¬

führung des Deutschen Reiches ursprünghch so wertvoll gewesen war, ver¬

kam zur "Freiwilligkeit" ohne Alternative.

7. DieHitlerjugendwarhöchst erfolgreich, vermutlichwegendervon ihrer Füh¬

rung kombinierten Inhalte und Methoden. Jugendüchen gefiel, daß Jugend¬

pflege jetzt ohne behördlichen Charakter betrieben wurde. Sie betonte Erleb¬

nisse, die Freizeit und Alltag deutüch voneinander trennten, sie gestattete

Selbsterfahrung im Führen und geführt werden, sie förderte Bewegungsdrang

und das Interesse am Kräftemessen und übertrug Jugendüchen früh Verant¬

wortung. Die Führung durch Gleichaltrige und die eigene Gerichtsbarkeit der

HJ betonen Selbständigkeit und vorgezogene Erwachsenenpflichten. Daß die

Hitlerjugend eine organisierteJugendbewegungunterstaatücher Leitung war,

fand eher Zuspruch als Zurückweisung, solange der einzelne seinen Platz un¬

ter Gleichaltrigen finden konnte.

8. In der Frage der Räumlichkeiten für die nationale Jugendbewegung konnten

die Nationalsozialisten nach der Machtübertragung durch die Eüten des Kai¬

serreichs an die jüngsten Errungenschaften der Weimarer Repubhk anknüp¬

fen: Es war eine der Hauptattraktionen der Weimarer Zeit gewesen, in den gu¬

ten Jahren so viele Jugendherbergen, Heime und Sportbegegnungsstättenwie

möglich zu errichten. Für die wachsende Zahl der in der HJ organisierten Ju¬

gendüchen war der zurVerfügung stehendeRaum bei weitem nicht genug. So

wich die männhche Jugend in Zeltlager aus, bis ab 1937 schwerpunktmäßig

Hitlerjugendheime errichtet wurden, die, nach einheithchenPlänen angelegt,

in Eigenarbeit unter kommunaler, privaterund gelegentüch staatücher Hilfe

ausgebaut wurden. Auch bei dieser Aufgabe blieb den Jugendhchen so viel

Selbstverantwortung wie möghch, im rechthchen Sinne waren aUerdings in

der Regel die Gemeinden die Träger, hatten sie schheßhch Gebäude und

Gmndstücke zur Nutzung durch die Hitlerjugend zur Verfügung gestellt.
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9. 1937 verpflichtete der Gesetzgeber die Kommunen ausdrücküch zum Einsatz

vorhandener Haushaltsmittel für den Bau von Hitlerjugendheimen.
Dies hatte eineAusweitung derJugendpflege zur Folge, durch die andere Teile

des Haushalts belastet wurden, denn dieJugendpflege durfte nicht durch Kre¬

ditaufnahme finanziert werden. DerRunderlaß empfahl "Naturalleistungen",
also freiwillige Arbeitseinsätze von Gemeindemitgüedern, so sollten Jugend¬
Uche Erwachsene als Vorbilder erleben, die an den Belangen der Jugend An¬

teil nahmen. Dem Ansinnen der Verwaltung wurde von den Gemeinden nur

zögernd und offenbar unter Vorhalten entsprochen. Im Gesetz zur Förderung
der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung bestand der nationalsozialistische Staat

auf der Bildung von Rücklagen zur Baufinanzierung, kam den Gemeinden je¬
doch entgegen, indem auchParteimittelinAnspruchgenommenwerden durf¬

ten; Subventionierung sollte die letzte Möglichkeit bleiben.

10. Eine Überprüfung der nationalsozialistischen Jugendpflegeaktivitätenin wis¬
senschaftlich akzeptablerForm erfolgte mcht - das hätte gegen nationalsozia¬

listische Grundüberzeugung verstoßen - wohl aber stellte sich das neue

Deutschland in der Öffentüchkeit mit propagandistischer Absicht unablässig
in seinen Erfolgen dar.

2.4 Bundesrepublik Deutschland

Am 19. Mai 1949 fiel in Rothenburg o.d.T. auf der Gründungsversammlung der

AGJJ (Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge) die Entschei¬

dung, dieJugendverbände der westlichen Besatzungszonen, soweit sie in den ver¬

gangenen vier Jahren ihre Arbeit wieder aufgenommen hatten, unter einem ge¬

meinsamen Dachverband zusammenzuführen. Die Entschheßung über die Bil¬

dung eines Bundesjugendringes richtete sich offensichthch an den Deutschen

Bundestag, der mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 seine Ar¬

beit aufnehmen konnte. Die maßgebenden Vertreter der Verbände gaben ihrer

„Bereitschaft zu sachlicher Zusammenarbeit" Ausdruck. Als besonders wichtig
bezeichneten sie schnelle und wirksame Hilfe für die Jugend, „welche in seeli¬

scher und materieller Not heranwächst". Sie stellten fest, daß die bisher zur Ver¬

fügung gestellten Mittel nicht ausreichten und drückten die Hoffnung und das

Vertrauen aus, daß die Jugendbehörden die Jugendpflege in Zukunft den Wün¬

schen und Bedürfnissen der Verbände entsprechend ausstatten würden. Obwohl

sie sich „ihrerbegrenzten Kräfte in derMitwirkungan der fürsorgerischen Wohl¬
fahrt" durchaus bewußt waren, wünschten sie, „bei der Vorbereitung jugendge¬
setzlicher Maßnahmen mehr als bisher gehört zu werden". Dieser Wunsch, mit

den „Fachverbänden für Jugendwohlfahrt zusammenzuarbeiten und an den Ar¬

beitsgemeinschaften beteiligt zu sein", die die Jugend interessierten, fand die Be¬

gründung, daß es notwendig sei, begabten jungen Menschen im öffentlichen Le¬

ben Raum zu geben. Mit der Übernahme von Verantwortung könnten sie „zu tra¬

genden Gliedern der Gemeinschaft werden".
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Die Mitarbeit der deutschenJugendverbände im öffenthchen Leben habe das Ziel,

„in eine Gemeinschaft der Jugend allerVölkerhineinzuwachsen (und) amBau ei¬

ner friedlichen Weltordnung mitzuwirken" (Hektographiertes Blatt aus dem

Deutschen Jugendinstitut München. In: PANTER 1965, S. 164).

Der Deutsche Bundesjugendring empfahl sich mit dieser Adresse der behördU¬

chen Jugendpflege als nützlicher Partner, wie aus seiner Satzung hervorgeht:

„Der Bundesjugendring verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke, insbesondere durch die Förderung der Jugendpflege" (Satzung des Deut¬

schen Bundesjugendringes. In: PANTER ebd., S. 165).

Mit seiner Aufgabenstellung liegt er ganz auf der Linie der Bundesregierung,

möchte „das gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
*•*

innerhalb der deutschen Jugend" fördern, „dem gesunden Jugendleben in sittli¬

cher, sozialer und kultureller Hinsicht" dienen, „internationale Begegnung und

Zusammenarbeit" pflegen und „ein Aufleben militaristischer, nationalistischer

und totalitärer Tendenzen" verhindern (ebd., S. 165 f.).

Bei so viel Anpassungsbereitschaft wurde von seiten der Regierung dem eigentü-

chen Ziel der Vereinigung wenig in den Weg gelegt: „Die Interessen und Rechte

der Jugendgemeinschaften und der freien Jugendpflege gegenüber der Öffentlich¬

keit, den Volksvertretungen und Behörden zu vertreten..., zu Fragen der Jugend¬

politik und des Jugendrechts auf Bundesebene Vorschläge zu machen und ...

durch Erfahrungsaustausch an der Lösung der Jugendprobleme mitzuwirken"

(ebd.).

Eine ähnliche Strategie läßt sich beim 1950 gegründeten "Ring politischer Ju¬

gend" erkennen:

„Um gemeinsame, aktive Maßnahmen zur Verhinderung antidemokratischen

Einflusses auf die junge Generation zu treffen und einen erneuten poUtischen

Mißbrauch der deutschen Jugend unmöglich zu machen, haben die Deutschen

Jungdemokraten (FDP), die Jungsozialisten Deutschlands (SPD) und die Junge

Union Deutschlands (CDU) den

Ring Politischer Jugend

gebildet.
Darüberhinaus wollen die Jugendgruppen derdemokratischen politischen Par¬

teien ihre Bemühungen der Einbeziehung junger Menschen in die aktive, verant¬

wortliche politische Mitarbeit verstärken. Ohne eine verantwortungsbewußte

Mitwirkung der jungen Generation im politischen Leben hat Deutschland keine

Zukunft.

Die Erziehung der jungen Menschen zu freien Staatsbürgern ist eine der wichtig¬

sten Aufgaben eines demokratischen Staates. Der "Ring Politischer Jugend" for¬

dert deshalbvonBundund Ländern die gleichberechtigteAnerkennung der poli¬

tischen Jugendarbeit neben derjugendpflegerischen Tätigkeit der Jugendverbän¬
de." (Satzung des Ringes Politischer Jugend. In: PANTER ebd., S. 169 f.).

2.4 Bundesrepublik Deutschland



Als wesentUche Ziele seiner Arbeit nennt der "Ring"

a) "Staatsbürgerliche Erziehung der Jugend" und

b) "Bekämpfung des Links- und Rechtsradikalismus"

(Memorandum über den Ring Poütischer Jugend. In: ebd., S. 171 f.).

Im Fall beider Vereinigungen ist zu erkennen, wie versucht wurde, in den Genuß

der staathchen Fördermittel zu gelangen, die der Bundesjugendplan seit 1950 mit

sich verschiebender Schwerpunktbildung zur Verfügung stellte.

2.4.1 Bundesjugendplan 1950 -1965

Im HinbUck auf die drängenden Aufgaben derJugendpflege in der Nachkriegssitu¬
ation erfolgte die Förderung bedürftiger Jugendhcher auf zwei Wegen, einmal als

"Förderung der Erziehungund Erwerbsbefähigung Jugendlicher im Rahmen der

Kriegsfolgenhilfe", zum anderen, finanziert über einen Ergänzungshaushalt, als

"Bundesjugendplan ".

Im GEMEINSAMENMINISTERIALBLATT werdenbeide Fördermaßnahmen auf¬

einander bezogen.

„Die Verhältnisse des Krieges und der Nachkriegszeit haben bei der Jugend in

weitemUmfange zuHemmungenund Störungen der körperlichen, geistigen, sitt¬

üchen und beruflichen Entwicklung geführt. Es ist Aufgabe einer weitschau¬

enden Individualfürsorge, so nachdrücklich wie möglich dieser Jugendnot bei

Jugendlichen zu steuern, die nach fürsorgerechtlichen Grundsätzen zu betreuen
sind. Diese Aufgabe ist vor allem in den Flüchtlingsländern gestellt, in denen

solche Jugendliche besonders zahlreich sind und in den Ländern, die nach ihrer

Arbeitsmarktlage noch JugendUche aufnehmen können" (RUNDERLASS DES

BUNDESMINISTERS DES INNERN UND DES BUNDESMINISTERS DER

FINANZEN. Vom 14.12.1950. In: GMB1.1950, S. 145).

Als Hauptaufgabe der Fördemng ist angegeben, „neben dem Lebensunterhalt

auch Erziehung und Erwerbsfähigkeit zu gewährlei¬
sten" (ebd.). Die behördUchen Maßnahmen waren nicht nur für Minderjährige,
sondern darüber hinaus für Jugendhche zwischen 21 und 25 Jahrenbestimmt, die

dem „Personenkreis der Kriegsfolgenhilfeempfänger" angehörten.

„Arbeitsamt und Jugendamt müssen der Durchführung der Maßnahme zustim¬

men und bestätigen, daß Aussicht auf Erreichung des beabsichtigten Zweckes

besteht" (ebd.).

Deutlich wird hier, daß den Fürsorgemaßnahmen der Vorzug gegeben wurde.

2.4.1.1 Runderlaß vom 20.12.1950

Der erste Bundesjugendplan gewährte vornehmlich Zuschüsse „zur Erstellung
von Jugendwohnheimen und anderen Einrichtungen, die der Erziehung und

Erwerbsbefähigung der Jugend dienen" (RdErl. des BMdJ. v. 20.12.1950. In:

GMB1.1950, S. 146). Es ging dämm „angesichts der herrschenden Jugendnot die

Aufgabe der Länder, die Einrichtungen solcher Maßnahmen zu

fördern, von Seiten des Bundeszu erleichtern" (ebd.). Den Ländern wurde abver-
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langt, daß sie und die betreffenden Träger das ihnen Mögliche dazu beitrugen.

Zugunsten der eigentlichenJugendfördemng waren Mittel für die nachstehenden

Aufgaben eingestellt:

,,a) für den internationalen Jugendaustausch, für Errichtung, Ausbau und

Betrieb europäischer Jugendzentren und die Einrichtung internationaler

Jugendgemeinschaftsdienste.

b) für Errichtung, Ausbau und Betrieb zentraler Ausbildungsstätten der

Jugendorganisationen, die der staatspolitischen Erziehung dienen,

c) für zentrale Führungsaufgaben der Jugendorganisationen,

d) für die Intensivierung der Jugendförderung in den Grenzgebieten,

e) für die Förderung eines Bundesjugendforums,

f) für die Förderungvon Jugendzeitschriftenund sonstigem Bildungsmaterial
unter dem Gesichtspunkt der staatspolitischen Erziehungund der europäi¬

schen und gesamtdeutschen Zusammengehörigkeit" (ebd., S. 147).

Offenbar erfolgte die Veröffentlichung des Bundesjugendplanes in aller Eile,

sodaß imfolgendenJahr die Förderungsrichtlinienim einzelnen präzisiert werden

mußten. Die Jugendarbeit in Notstandsgebieten wurde bevorzugt beachtet.

„Grundsätzlich können alle jugendpflegerischen Maßnahmen in den Notstands¬

gebieten unterstützt werden, die von derLandesregierungfür notwendig erachtet

und durch das Landeskuratorium einstimmig gebilligt werden" (Richtlinien für

die Gewährleistung von Zuschüssen aus Mitteln des Bundesjugendplanes für die

Jugendarbeit von NOTSTANDSGEBIETEN. Vom 27. Dez. 1951. In: GMB1.1951,

S. 289).

2.4.1.2 Richtlinien vom 27.12.1951

In den "Richtlinien...für zentrale Organisationen und Einrichtungen, die der

Jugendwohlfahrtdienen (außerhalb derJugendverbände). Vom 27. Dezember

1951", waren folgende Grundsätze festgehalten:

„1. Es können im Rahmen dieser Richtlinien nur Organisationen und Einrich¬

tungen der Jugendpflege und Jugendfürsorge gefördert werden, die aufBundese¬

bene tätig sind und sich in besonderer Weise folgenden Aufgaben widmen:

a) Betreuung der heimat- und berufslosen Jugend,

b) Förderung des internationalen Jugendaustausches,

c) Förderung der staatspolitischen Erziehung,

d) Förderung des Jugendschutzes,

e) Förderung guten Jugendschrifttums und von

sonstigem Bildungsmaterial für die Jugend,

f) Förderung der Jugendmusikpflege,

g)Forschungstätigkeit aufdem Gebiete der Jugendwohlfahrt.
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2. Die Organisationen und Einrichtungen müssen ausschließlich und unmit¬

telbar gemeinnützigen Zwecken dienen.

3. Die Organisationen und Einrichtungen müssen juristische Personen sein.

4...." (In: GMB1.1951, S. 286).

Die "Richtlinien ... für staatspolitische Erziehung. Vom 27. Dezember 1951"

nahmen sich vor, „verantwortungsbewußte Persönlichkeiten für die Aufgaben
der Gemeinde, des Staates und der Gesellschaft heranzubilden" (ebd.). Zu

diesem Zweck sollte die zentrale Bildungsarbeit den folgenden Zielsetzungen
verpflichtet sein:

„ a) gemeinschaftsbildender Charakter aller Veranstaltungen,

b) Wissensbildung über Fragen der Gemeinde, des Staates und der

Gesellschaft,

c) Gewissensbildung im Sinne eines sozialen und politischen

Verantwortungsbewußtseins,

d) Erziehung zur Verständigung aller Staatsbürger,

e) Heranführung zur praktischen, sozialen und politischen Mitarbeit in

Gemeinde, Staat und Gesellschaft" (In: GMB1.1951, S. 287).

Im Rahmen der obigen Erziehungsidee konnte auch „Jugendschrifttum gefördert
werden, das der politischen, geistigen und sittlichen Verwurzelung der Jugend in

einer kulturellen Ordnung dient, die gemeinschaftsbildenden Charakter trägt,
dem Grundgesetz der Bundesrepublik entspricht und zur internationalen

Verständigung führt" (RICHTLINIEN... FürJugendschrifttum Vom 27. Dez. 1951.

In: GMB1.1951, S. 288).

Von daher versteht sich die Gewährung von Zuschüssen für den internatio¬

nalen Jugendaustausch nach gesondert veröffentüchten Richtlinien (vgl.
GMB1.1951, S. 286). Internationale Jugendbegegnungen waren der Bundesre¬

gierung so wichtig, daß am 14. Dez. 1952 ausführliche Richtlinien dazu folgten
(vgl. GMB1. 1952, S. 329).

Die staatlichen Vorgaben für die behördhche Jugendpflege in der ersten Legisla¬
turperiode kreisenum drei Schwerpunkte. Als dringendste Aufgabe der Zeit ergab
sich die materielle Versorgung der in außergewöhnliche Not geratenen Jugendh¬
chen; ein wichtiges Instrument stellte die Eingliedemng in den Arbeitsprozeß dar

und alle Maßnahmen, die diesem Ziel förderlich waren. Die Betreuung und der

Schutz heimat- und berufloser Jugendlicher erfolgte nach fürsorgerischen
Gesichtspunkten unter Betonung präventiver Individualfürsorge. Im Zusammen¬

hang dieser Arbeit ist aufschlußreich, daß die Bundesbehörden sich des Fürsorge¬
netzes bedienten, um der Jugendnot zu begegnen. Die Jugendpflege in den

Jugendämtern scheint nicht funktionsfähig gewesen zu sein, ist doch als zweiter

Schwerpunkt die Reorganisation einer zentral geführten behördlichen Jugend¬
pflege unter den Fördergesichtspunkten des Bundesjugendplanes zu erkennen.

Sie sollte im wesentlichen Erziehungs- und Fortbildungsaufgaben erfüllen oder

fördern (vgl. RUNDERLASS des BMdl. vom 20.12.1950. In: GMB1.1950, S. 147).
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Für die konkreten Aufgaben derJugendpflege an der Basis stützte sich die Bundes¬

regierung weitgehend auf die freien Träger der Jugendpflege, deren Arbeit sie

durch die Gewährung von Bundesmitteln nicht nur förderte, sondern auch in die

durch die Förderungsrichtlinien erzwungenen Bahnen lenkte.

Am dritten Schwerpunkt, der staatspoUtischen Erziehung, gibt sich diese Absicht

beispielhaft zu erkennen. Das Ziel, „verantwortungsbewußte Persönlichkeiten"

heranzubilden, wird von niemand kritisiert werden, aber man darf doch bezwei¬

feln, ob man es vernünftiger- und sensiblerweise "staatspoliti¬

sche Erziehung" hätte nennen sollen. Abgesehen davon zwang die Bindung

der Fördermittel an den „gemeinschaftsbildenden Charakter aller Veranstal¬

tungen" im Sinne der jetzt erwünschten Erziehung die Jugendverbände zur

Anpassung an eine Norm, die in der Öffenthchkeit noch gar nicht hinreichend

diskutiert worden war.

Weiterhin war auch das Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt in Kraft gebüeben, § 4,

der sog. Jugendpflegeparagraph, galt wie zu Zeiten derWeimarer Repubhk, mit der

Einschränkung „eine Verpflichtung zur Durchführung ... besteht nicht"

(VERORDNUNG ÜBER DAS INKRAFTTRETEN DES REICHSGESETZES FÜR

JUGENDWOHLFAHRTVom 14. Februar 1924), bis zum 28. August 1953. Im Zuge

des Gesetzes "Zur Änderung von Vorschriften des Reichsjugendwohlfahrtsge-

setzes" wurde die Einschränkung zur Durchführungsverpflichtungvon § 4 aufge¬

hoben.

„An dem Grundsatz der Subsidiarität der öffentlichen Jugendhilfe ist dagegen

nichts geändert worden. Es wäre also verfehlt, wollten die Jugendämter dem § 4

eine Anregung zur Einrichtung einer staatlichen oder gemeindlich geregelten

Jugendpflege entnehmen" (POTRYKUS 1953, S. 38).

2.4.1.3 Erlaß über die Richtlinien für den Bundesjugendplan vom 12.3.1954

Diesem abwehrenden juristischen Kommentar entsprechen die dem "Erlaß über

die Richtlinien für den Bundesjugendplan. Vom 12. März 1954" vorangestellten

Grundsätze:

„1. Der Bundesjugendplan ist eine im Einvernehmen mit dem Deutschen

Bundestag, dem Deutschen Bundesrat, den obersten Jugendbehörden der

Länder und den Verbänden der Jugendarbeit durchgeführte Aktion der

Bundesregierung. Der Bundesjugendplan soll der Jugend helfen, sich

körperlich, beruflich, geistigundsittlich ingesunder Weisezu entwickeln,

sich in ihren eigenen Jugendgemeinschaften frei zu entfalten und sich

vorzubereiten aufdie künftige Verantwortung in Volk und Staat.

2. Der Bundesjugendplan wendet sich mit Anregungen und mit finanzieller

Förderung an die freie und öffentliche Jugendhilfe. Die Anregungen sollen

die Erfahrungen allerTrägerderJugendwohlfahrtverwerten und die Zusam¬

menarbeit der Träger fördern. Für die finanzielle Förderung werden im

Rahmen des Bundeshaushaltsplanes Mittel bereitgestellt. Die finanzielle

Förderung ist vor allem Hilfe zur Selbsthilfe der Jugend.
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3. Die Grundgedanken des Jugendwohlfahrtsgesetzes für das Verhältnis von

freier und öffentlicher Jugendhilfe zueinander und für deren gemeinsamen
Dienst gegenüber dem einzelnen Jugendlichen und der Familie gelten auch

für den Bundesjugendplan.

4. ...

5. ..."

(In: GMB1.1954, S. 137).

Der Grundsatz der Subsidiarität wird ausdrückhch hervorgehoben und außerdem

präzisieren die "Richtlinien für die staatspolitische Erziehung der Jugend" das

Ziel, „verantwortungsbewußte Persönlichkeiten für die Aufgaben des Staates

und der Gesellschaft aufdemokratischer Grundlage heranzubilden" (In: GMB1.

1954, S. 141).

Aufschlußreich für die Beurteilung der staatlichen Maßnahmen hinsichthch der

tatsächhchen Bedeutung von Global- und Einzelzielen ist die "Aufgliederung der

Mittel des fünften Bundesjugendplanes (Haushaltsjahr 1954)".

Anlage 2.1: Aufgliederung der Mittel des fünften Bundesjugendplanes

(Haushaltsjahr 1954).

"I. 1. Jugendwohnheime und

berufsfördernde Maßnahmen 11 700 000 DM

2. Überholung der Altwohnheime 1 300 000 DM

3. Studentenwohnheime 1 300 000 DM

n. 1. Maßnahmen in den

allgemeinen Notstandsgebieten 2 400 000 DM

2. Maßnahmen für die besonders

gefährdete Jugend in bestimmten

Gebieten 400 000 DM

m. 1. Jugendherbergswerk 1 000 000 DM

2. Zentrale Jugendhäuser 250 000 DM

IV. 1. Bundesjugendring und im Bundes¬

jugendring zusammengeschlossene

Organisationen 3 500 000 DM

2. Durch den Bundesjugendring und

den Ring Politischer Jugend nicht

erfaßte Jugendorganisationen 270 000 DM

3. Ring Politischer Jugend 330 000 DM

4. Studentische Verbände und

studentisches Arbeitsprogramm 650 000 DM

5. SBZ-Jugend- und Sondermaßnahmen

für Lagerjugend 1 200 000 DM

6. Staatspolitische Bildung der

nichtorganisierten Jugend und der

kleineren Verbände 700 000 DM

7. Internationaler Jugendaustausch der

nichtorganisierten Jugend 300 000 DM
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V. Jugendschrifttum 950 000 DM

VI. Jugendgemeinschaftsdienste 300 000 DM

VH. Zentrale Dachorganisationen 450 000 DM

VIII. Jugendwohlfahrtsverbände 600 000 DM

LX. Verschiedene zentrale Maßnahmen 1 200 000 DM

Summe: 28 800 000 DM"

(In: GMB1. 1954, S. 147).

Bautenund berufsfördernde Maßnahmennehmen über die Hälfte der ausgeschüt¬

teten Summe in Anspruch. An zweiter Stelle in der Förderung rangieren der

Bundesjugendring und die in ihm zusammengeschlossenen Organisationen; die

Zuwendungen für dem Bundesjugendring nicht angeschlossene kleinere Ver¬

bände lassen erkennen, daß es der Regierung mit der Förderung ernst gewesen ist.

Schheßüch fließt ein beträchtlicher Teil der verbleibenden Gelder in den

Neuaufbau der behördhchen Jugendpflege; auch hier wird spezieU die staatspoü-

tische Bildung der Nichtorganisierten betrieben sowie zentrale Organisationen

und ein Jugendschrifttum gefördert, „das insbesondere der politischen, geistigen

und sittlichen Verwurzelung der Jugend in einer kulturellen Ordnung dient, die

gemeinschaftsbildenden Charakter trägt und zur internationalen Verständigung
führt" (RICHTLINIEN für Jugendschrifttum. In: GMB1.1954, S. 143).

2.4.1.4 Erlaß über die Richtlinien für den Bundesjugendplan vom 16.12.1958

In den "Richtlinien für den Bundesjugendplan vom 16. Dezember 1958" wurde

der größte Teil der Aufgaben und Ziele fortgeschrieben. Die Bundesjugendpläne
der 50er Jahre kennzeichneten sich durch zunehmende Spezifizierung und

dadurch, daß sie sich neuen dringenden Aufgaben zuwandten. Hinweise aufspar¬
same und wirtschaftliche Verwendung von Fördermitteln nahmen zu; nach und

nach erzwangen die Förderungsrichtlinien eine Beteiügung der Länder sowie eine

angemessene Eigenleistung der Träger.

Zu den neuen Aufgaben gehörten die "Beihilfen zur Eingliederung jugendlicher

Zuwanderer", vornehmlich aus der SBZ, aber auch aus anderen Aussiedlungsge¬
bieten. Ihre Förderung war am Leistungsprinzip orientiert: „Geeignet ist der

Jugendliche, der gute Leistungen zeigt oder erwarten läßt. Dabei sind fachliche

Leistung, charakterliche Reife und Verständnis für die Umwelt zu berücksich¬

tigen. Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn die gewünschte Ausbildung
voraussichtlich nicht zur Eingliederung des Jugendlichen führen wird" (In:

GMB1. 1959, S. 49).
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Nicht nur diese überraschende Förderungsrichthnie gibt einen Hinweis auf die

sichwandelnde Gesellschaftsstruktur, sondern auch die Erkenntnis, daß die Land¬

jugend besonderer Förderung bedürfe. In der allgemeinen Zielsetzung unter¬

schied sich ihre Förderung nicht von anderen integrativen Förderungsmaß¬
nahmen: „Ländliche Seminare, die der politischen, allgemeinen und musischen

Bildung sowie der Entfaltung der Persönlichkeit dienen, können gefördert

werden, wenn sie gemeinschaftsbildenden Charakter haben, das soziale und

politische Verantwortungsbewußtsein stärken und zum mitmenschUchen

Verständnis erziehen".

Erst in der besonderen Begründung für die Förderung der Landjugend wird ihre

92 Benachteiligung klar: „DerBundesjugendplan gewährt der Jugend aufdemLande

besondere Hilfen, da ihr durch die veränderten Lebens- und Wirtschaftsverhält¬

nisse neue Bildungsaufgaben gestelltsind" (In: GMB1.1959, S. 41). Gemeint ist die

beschleunigte EinfÜhmng industrieller Produktion und die Durchsetzung des

Leistungsgedankens auch in ländlichen Gegenden.

Neu war auch die besondere Aufgabe der Bildung der Mädchen

„1. Aufgabenstellung. Dadieweibliche Jugendnochnicht ausreichend aufihre

späteren Lebensaufgaben vorbereitet wird, gewährt der Bundesjugendplan
besondere zusätzhche Hilfen für die Bildung der Mädchen.

2. ...

3. Mädchenseminare, (1) Mädchenbildungsseminare können gefördert
werden, wenn sie die Mädchen aufihren Eintritt in die Arbeits- und Berufs¬

welt sowie auf ihre späteren Aufgaben als Frau und Mutter vorbereiten.

Maßnahmen, die überwiegend hauswirtschaftliche Fertigkeiten und Kennt¬

nisse vermitteln, werden nicht gefördert.

4. Mädchenclubs. (1) Mädchenklubheime können gefördert werden, wenn sie

vor allem berufstätigen Mädchen außerhalb der Jugendverbände dazu

dienen, ihre freie Zeit selbst zu gestalten, sich in fraulichen Aufgabenberei¬
chen zu bilden und gemeinschaftliches Leben im kleinen Kreis zu pflegen.

..." (ebd.).

Hier erscheinen nun typisch jugendpflegerische Aufgaben, mit denen an Frage¬

stellungen aus den späten 20er Jahren angeknüpft wird. Daß mit ihrer Formulie¬

rung Schwierigkeiten verbunden sein würden, ergibt sich aus den Einschrän¬

kungen der Bundeszuständigkeit für jugendpflegerische Aufgaben: »Aus dem

Bundesjugendplan können - unterBeachtung der Zuständigkeit der Länder und

Gemeinden - Maßnahmen gefördert werden, die von zentraler Bedeutung sind

oder an deren Durchführung auch ein erhebliches Bundesinteresse besteht" (In:

GMB1.1959, S. 35).
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Das Beispiel zeigt, wie sich der Bundesjugendplaneine ArtRichtlinienkompetenz

zusprach, auch für die weitere Entwicklung der Jugendpflege - der Begriff selbst

wurde vermieden und 1959 durchgängig von Jugendarbeit gesprochen. Diese

Begrifflichkeit stellt einen Versuch dar, zeitgemäße Aufgaben mittels einer zeitge¬

mäßen Terminologie auszudrücken. "Wesen und Aufgaben des Bundesjugend¬

planes" wurden 1959 anders umschrieben und weiter ausgelegt als zuvor.

4. Arten derFörderung. Der Bundesjugendplan wendet sich an die Träger der

Jugendarbeit mit Anregungen und mit finanzieller Förderung.

5. Ziele derFörderung. Die finanzielle Förderung aus dem Bundesjugendplan

istvorallemHilfe zurSelbsthilfederJugendundderTrägerderJugendarbeit.

Sie soll deshalb nicht nur die Durchführung von einzelnen Maßnahmen

ermöglichen, sondern darüber hinaus die Träger auf Dauer in die Lage

versetzen, ihre eigenen pädagogischen und sozialen Aufgaben aus eigenen

Mitteln zu erfüllen.

6. Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Trägern der Jugendarbeit. Die

Zusammenarbeit des Staates mit den Trägern der Jugendarbeit im Bereich

des außerschulischen Erziehungs- undBildungswesens erfordertein gegen¬

seitiges Vertrauensverhältnis. Um dieses zu sichern, ist es notwendig, daß

die öffentlichen Mittel mit dem gebotenen staatsbürgerlichen Verantwor¬

tungsbewußtsein verwendet werden. Die Verwaltungsaufgaben dürfen

gegenüber denpädagogischenund sozialenAufgaben kein unangemessenes
Gewicht erhalten" (ebd.).

Die Aufgabe des Anregens und Förderns ist in deutlicher Anlehnung an § 4 RJWG

formuhert. Daß es sich bei den behördhchen Maßnahmen um eine Initialförde¬

rung handeln soll, zeigen die Formulierungen des Abschnittes 5. Die "Hilfe zur

Selbsthilfe" greift ein traditionelles Konzept der Sozialarbeit aufund macht es zu

einem Förderungsprinzip des Bundesjugendplanes. Abschnitt 6 zielt auf das aus

der Zeit der Weimarer RepubUk bekannte vertrauensvolle Verhältnis zwischen

Staat, öffenthchen und freien Trägern der Jugendpflege und hebt deren pädagogi¬
sche und soziale Aufgaben hervor.

Der Bundesjugendplan bekannte sich zur Ausgestaltung des „außerschulischen

Erziehungs- und Bildungswesens ..., hierzu gehören ...: die Erziehung und

Bildung der Jugend, soweit sie in Ergänzung und außerhalb von Familie, Schule,

Berufund Kirche erfolgt, insbesondere die politische Bildung und die internatio¬

nale Begegnung der Jugend, die Ausbildung und Fortbildung von hauptberufli¬
chen und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Jugendarbeit,..." (ebd.).

Wenn Kurse und Fahrten mit Mitteln des Bundesjugendplanes gefördert werden

sollten, waren sie „inhaltlich und organisatorisch so durchzuführen, daß sie

auch außerhalb der Jugendgemeinschaften stehende Jugend" ansprachen (ebd.,

S. 39). Auch die Aufgabenstellung für die "Musische Bildung der Jugend" klingt
vertraut:
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„Die musische Bildung soll den jungen Menschen anregen, sich in seiner freien

Zeit als Einzelner, in der Familie und in Jugendgemeinschaften mitMusik, Spiel,
Tanz, Werken, Wort und Bild zu beschäftigen, um die einseitige intellektuelle

und technische Belastung im modernenArbeits- und Berufsleben auszugleichen"
(ebd., S. 42). Und an die Bemühungen des Reichsausschusses der deutschen

Jugendverbände erinnert die Bestrebung: „Um Kindern und Jugendlichen vor

allem aus sozial schwachen Bevölkerungsschichten eine angemessene Feriener¬

holung zu ermöglichen, gewährt der Bundesjugendplan zusätzliche Hilfen"

(ebd.).

Mit den Aussagen des Bundesjugendplanes 1959, wie sie hier zitiert sind, hat die

04
behördhche Jugendpflege auf Bundesebene den Anschluß an die preußische
Tradition der Weimarer Republik gesucht.

Darüber hinaus waren ihr durch NationalsoziaUsmus und Krieg neue Aufgaben
entstanden, die im folgenden Auszug thematisiert sind:

„Politische Bildung der Jugend

1. Aufgabenstellung (1) Die politische Bildung der Jugend vermitteltdemjungen
Menschen ein lebendiges Geschichtsbewußtsein, führt ihn in die gesellschafts-
und staatspoUtischen Gegebenheiten seiner Umwelt ein und macht ihm die

Werte einer freiheitlich-demokratischen Lebens- und Staatsordnungbewußt. Sie

soll ihn daraufvorbereiten, in Gesellschaft, Gemeindeund Staat Verantwortung
zu übernehmen und ihn befähigen, in der geistigen Auseinandersetzung mit den

totalitären Systemen einen festen Standort zu behaupten.

(2) Die Maßnahmen der politischen Bildung sollen zu mitmenschlichem

Verhalten undzumLeben in der Gemeinschaft erziehen, dasgesamtdeutscheund

europäische Bewußtsein stärken und weltpoütisches Verständnis vermitteln"

(ebd., S. 40 f.).

Die Hoffnung, dieses Ziel erreichen zu können, war nicht unrealistisch, stand der

Bundesregierung mit dem Bundesjugendplandoch ein Instrument zur Verfügung,
mit dem sie, in der Tradition der preußischen Fondsverwaltung, das "Wohlver¬

halten" der geförderten Träger effektiv steuern konnte (vgl. Kap. 3.6). Die

Verpflichtung zu "zentralen" Bildungsaufgaben wirkte in dieselbe Richtung,
sorgte aber andererseits dafür, daß erstmals in der deutschen Geschichte im

ganzenBundesgebiet ausgebildete ehrenamtlicheundhauptamtücheJugendleiter
und Jugendpfleger im Einsatz waren.
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Darstellung 2.4: Übersicht der Erlasse und Richtlinien zum Bundesjugendplan

von 1950 -1959

Die Auswertung der Übersicht folgt am Ende des
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Darstellung 2.4: Fortsetzung
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2.4.1.5 Erlaß vom 15.12.1960. Durchführung des Bundesjugendplanes

Mit den Richthnien vom 16. Dezember 1958 hatte der Bundesjugendplan eine

Form gefunden, die die Absichten derBundesregierungzweckmäßigin die Praxis

umsetzte. Bis zumJahr 1965 wurden die seit 1959 geltenden Richthnien nicht we¬

senthch überarbeitet (vgl. FLOR 1964, S. 16).

Als Beispiel sei die "Aufgliederung der Mittel des 12. Bundesjugendplanes" wie¬

dergegeben.

Anlage 2.2: Aufgliederung der Mittel des 12. Bundesjugendplanes -

Rechnungsjahr 1961 -

„Teil I

A. Sozialpädagogische Ausbildung

I. Ausbildung und Fortbildung von hauptberuflichen und

ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Jugendarbeit
(Abschn. VI der Richtlinien für den Bundesjugendplan
vom 16.12.1958 - GMB1. 1959 S. 33 ff. 4 400 000,- DM

n. Studentisches Jugendarbeitsprogramm (Abschn. XVffl) 600 000,- DM 1,14 %

a) Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV in

Verbindung mit Abschn. XVIII)

b) SÜpendien (Abschn. XVIII)

m. Victor-Gollancz-Stiftung 700 000,- DM

a) Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV)

b) Stipendien (Abschn. XXIH)

B. Soziale Jugendhilfe

I. Jugendfürsorge und Jugendschutz
1. Jugendarbeit der Spitzenverbände der

freien Wohlfahrtspflege 1 200 000,- DM 1,42 %

a) Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV)

b) Geschlossene Kurse für Mitarbeiter und zentrale Kurse für

ständige Mitarbeiter in der Jugendarbeit (Abschn. V)

2. Jugendhilfe in Gebieten mit besonderer Jugendgefahrdung
(Abschn. XXHI in Verbindung mit Abschn. n Nr. 20 dieses Erlasses

a) laufende Maßnahmen für besonders gefährdete Mädchen

in Gebieten mit starken Truppenansammlungen 320 000,- DM

b) laufende Maßnahmen im Zusammenhang mit der

Fremdenlegion 80 000,- DM

3. Zentrale Fachorganisationen der Jugendhilfe 220 000,- DM

Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV)

II. Wohnhelme der Jugendhilfe

1. Bau, Einrichtung und Erhaltung von Wohnheimen der

Jugendhilfe (Abschn. XV) 2 860 000,- DM

2. Förderung von Erziehungskräften in Wohnheimen der

Jugendhilfe - Pädagogische Hilfen- (Abschn. XVI) 2 270 000,- DM

3. Bau, Einrichtung und Erhaltung von Studentenwohnheimen

(Abschn. XVII) 12 500 000,- DM 14,61 %

4. Tutoren in Studentenwohnheimen (Abschn. XXIH in

Verbindung mit besonderen Bestimmungen des

Bundesministers des Innern) 200 000,- DM

2.4.1 Bundesjugendplan 1950 -1965
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a) Planungs- und Leitungsaufgaben
b) Stipendien

UI. Träger des Jugendaufbauwerks

a) Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV)
b) Geschlossene Kurse für Jugendliche in Jugendwohnheimen

und für Mitarbeiter sowie zentrale Kurse für ständige
Mitarbeiter in der Jugendarbeit (Abschn. V)

C. Jugendgemeinschaftsleben und Jugendbildung

I. Zentrale Jugendverbände
a) Planungs- und Leitungsaufgaben (Abschn. IV)
b) Geschlossene Kurse für die politische

Bildung von Jugendlichen (Abschn. VH)

98 c) Internationale Jugendbegegnung (Abschn. XHI)
d) Geschlossene Kurse für Jugendgruppenleiter

und sonstige Mitarbeiter sowie zahlreiche

Kurse für ständige Mitarbeiter in der Jugend¬
arbeit (Abschn. V)

1. Bundesjugendring 4 200 000,-DM 4,97%
2. Ring Politischer Jugend 550 000,-DM 0,65%
3. Studentische Verbände 365 000,-DM 1,14%
4. Arbeitsgemeinschaft Politischer

Studentenverbände 120 000,- DM
5. Sonstige zentrale

Jugendverbände 300 000,- DM

n. Maßnahmen außerhalb der zentralen Jugendverbände

1. Politische Bildung der Jugend 5 000 000,- DM 5,92 %
- Geschlossene Kurse an zentralen

Bildungsstätten, Planungs- und Leitungsaufgaben
einschl. der Förderung von Dozenten u. Assistenten -

(Abschn. VH)
2. Internationale Jugendbegegnung (Abschn. XHI) 400 000,- DM 0,47 %
3. Internationale Jugendgemeinschaftsdienste

(Abschn. XIII) 350 000,- DM 0,41 %
4. Betreuung von Kriegsgräbern im Ausland

durch Jugendgruppen (Abschn. XHI) 250 000,- DM 0,3 %
5. Gruppenfahrten nach Berlin (Abschn. XIV) 1 500 000,- DM

HI. Besondere Aufgaben der Jugendbildung
1. Jugendschrifttum (Abschn. XI) 1550 000,-DM 1,84%
2. Film, Funk und Fernsehen (Abschn. XU in

Verbindung mit dem Erlaß vom 26.11.1959

-J5-2519-3204/59-) 800 000,-DM
3. Musische Bildung der Jugend (Abschn. X) 500 000,- DM
4. a) Bildung der Landjugend (Abschn. VHI) 2 700 000,- DM
4. b) Ausbau und Einrichtung von Jugendheimen für

die ländliche Bildungsarbeit
(Abschn. II Nr. 5 dieses Erlasses) 500 000,- DM

5. Bildung der Mädchen (Abschn. IX) 1 500 000,- DM
6. Erziehung der Jugend zu Ehe und Familie

(Abschn. XXHI in Verbindung mit

einem noch bekanntzugebenden Erlaß) 150 000,- DM

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



IV. Bau, Einrichtung und Erhaltung von Jugendherbergen;
Stätten der Jugendarbeit in Notstandsgebieten;
Bau und Einrichtung von Jugendfreizeitstätten und

Jugendbildungsstätten (Abschn. XDC) 8 280 000,- DM 9,81 %

D. Sonderaktionen

I. Berufliche und gesellschaftliche Eingliederung von

jugendlichen Zuwanderern, insbesondere von jugendlichen
Flüchtlingen und Aussiedlern (Abschn. XXI) 8 000 000,- DM 9,48 %

n. Bundesjugendspiele (Abschn. XXIH in Verbindung mit

besonderen Bestimmungen des

Bundesministers des Innern) 200 000,- DM

E. Allgemeine Maßnahmen

L Zentrale Dachorganisationen der Jugendarbeit 320 000,- DM
*9

- Geschäftsstellen Bundesjugendring, Arbeits¬

gemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge,
Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk - (Abschn. IV)

n. Studienbüro für Jugendfragen und Studienaufträge;
Deutsches Jugendarchiv 530 000,- DM

a) Studienbüro für Jugendfragen (Abschn. IV)

b) Studienaufträge (Abschn. XXIII)

c) Deutsches Jugendarchiv (Abschn. IV)

HI. Zentrale Einzelmaßnahmen der Jugendarbeit
(Abschn. XXHI) 415 000,- DM

insgesamt 64 430 000,- DM

Anmerkung: Von den 64,43 Mio. DM entfallen 52,43 Mio. DM auf den Haushaltsvoranschlag
für das Rechnungsjahr 1961. Für weitere 12,0 Mio. DM kann der Bundesminister für Familien-

und Jugendfragen Im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen Verpflichtungen
für künftige Rechnungsjahre eingehen.

TeilH

Kinder- und Jugenderholungspflege (Abschn. XX) 5 000 000,- DM 5,92 %

Anmerkung: Von dem Betrag von 5 Mio. DM entfallen 4,5 Mio. DM aufden Haushaltsvoranschlag
für das Rechnungsjahr 1961. Für weitere 0,5 Mio. DM kann der Bundesminister für Familien- und

Jugendfragen im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen Verpflichtungen für künf¬

tige Rechnungsjahre eingehen.

Teil HI

Beihilfen zur Eingliederung jugendlicher

Zuwanderer (Abschn. I Nr. 11 dieses Erlasses) 15 000 000,- DM 17,77 %

Summe: 84 430 000,- DM

(In: GMB1. 1961, S. 31 f.).
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Im Vergleich zur Aufgliedemng der Mittel des 5. Bundesjugendplanes fällt zu¬

nächst die eingesetzte Summe auf - von 28,8 Mio. DM auf 84,43 Mio. DM

erhöhten sich die ausgeschütteten Mittel. Weiter ist offensichtlich, wie diversi-

fiziert die Hilfsleistungen zu Beginn der 60er Jahre geworden waren. Vergleicht
man die Schwerpunkte, die in den Programmen 1954 und 1961 gesetzt sind,
beeindruckt die Flexibilität, mit der der Bundesjugendplan auf aktuelle Bedürf¬

nisse reagieren konnte. Die Jugendwohnheime und berufsfördernden

Maßnahmen vor allem für Lehrlinge und Arbeiter waren im Bundesjugendplan
von 1961 der vordringlichen Fördemng von Studentenwohnheimen gewichen.
Den Beihilfen zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung von

jugendüchen Zuwanderern 1961 entsprachen die Maßnahmen in den

Notstandsgebieten und für die besonders gefährdete Jugend, die 1954 Priorität

hatten. Ihre Förderung verbrauchte 1961 mehr als ein Viertel der Gesamtförde¬

rung. Das studentische Wohnen wurde mit annähernd 15% bezuschußt. Die

Ausgaben für die politische Bildung haben sich 1961 gegenüber 1954 mehr als

verdoppelt; besondere Aufwendungen wurden für die Bildung der Landjugend
und die Bildung der Mädchen gemacht. Die Kinder- und Jugenderholungs¬
pflege, deren Förderung 1954 noch nicht ins Gewicht fiel, wurde 1961 mit über

5% der Gesamtsumme bezuschußt. Eine Einschränkung der Förderung um
mehr als die Hälfte hatten die Mitglieder des Bundesjugendringes hinzu¬

nehmen sowie die politischen Jugendverbände. Die Aufwendungen für den

Bereich der behördhchen Jugendpflege erhöhten sich deutUch. Für die sozial¬

pädagogische Ausbildung der Mitarbeiter der Jugendpflege waren 6,75% des

Gesamtetats eingestellt.

Der Vergleich der Aufgliederung der Mittel 1954 und 1961 bestätigt die

Aussage Buschs:

„Der Bundesjugendplan als Instrument der Jugendförderung ist von Anbeginn
an nicht als festes Programm mit unveränderlichen Inhalten konzipiert
worden, vielmehr als Werkzeug, das variabel eingesetzt und so verwendet

werden kann, wie es den zeitweiligen Gegebenheiten und den künftigen Erfor¬

dernissen entspricht. Dabei durfte ein wesentlicher Gesichtspunkt nicht außer

Betracht bleiben: Die Jugendförderung des Bundes konnte sich nur in den

Bahnen bewegen, die nach Recht und Gesetz der Bundeszuständigkeit vorge¬

geben waren" (BUSCH 1970, S. 489).

Der letzte Satz deutet den Streitpunkt an, der sich seit 1961 aus der bisherigen
Praxis des Bundesjugendplanes im Zusammenhang mit der Neufassung des

Gesetzes für Jugendwohlfahrt ergab.

2.4.2 Gesetz für Jugendwohlfahrt

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurde durch das Gesetz zur Ändemng und

Ergänzung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes vom 11. Aug. 1961 als "Gesetz

für Jugendwohlfahrt" mit neuer Paragraphenfolge neu gefaßt. Das geänderte
Gesetz trat mit seinen wesentlichen Teilen am 1. Juli 1962 in Kraft (vgl. ZUR
VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT ... In: KLEINERE SCHRIFTEN 1967, S. 8).

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



Keine die Jugendpflege betreffenden Ändemngen ergaben sich in den §§ 1-4

JWG. Von Bedeutung sind die folgenden Paragraphen:

„§5

(1) Aufgabe desJugendamts ist ferner, die für die WohlfahrtderJugend erforderli¬

chen Einrichtungen und Veranstaltungen anzuregen, zu fördern und gegebenen¬
falls zu schaffen, insbesondere für

5. allgemeine Kinder- und Jugenderholung sowie erzieherische Betreuung

von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Familienerholung.

6. Freizeithilfen, politische Bildung und internationale Begegnung,

7. Erziehungshilfen während der Berufsvorbereitung, Berufsausbildung
und Berufstätigkeit einschließlich der Unterbringung außerhalb des

Elternhauses,

8. erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete

Minderjährige.

Maßnahmen nach den Nummern 1 und 5 bis 7 können sich auch auf junge
Menschen über 21 Jahre erstrecken.

(2) Zu den Aufgaben nachAbsatz 1 gehört es auch, Einrichtungen und Veranstal¬

tungen sowie die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und

sonstigen Jugendgemeinschaften unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigen¬
lebens zu fördern, insbesondere

1. ihre Tätigkeit auf den in Absatz 1 Nr. 6 genannten Gebieten,

2. die Ausbildung und Fortbildung ihrer Mitarbeiter,

3. dieErrichtungund Unterhaltungvon Jugendheimen, Freizeitstätten und

Ausbildungsstätten.

(3) Das Jugendamt hat unter Berücksichtigung der verschiedenen Grundrich¬

tungen der Erziehung daraufhinzuweisen, daß die für die Wohlfahrt der Jugend
erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen ausreichend zur Verfügung
stehen. Soweit geeignete Einrichtungen und Veranstaltungen der Träger der

freien Jugendhilfe vorhanden sind, erweitert oder geschaffen werden, ist von

eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen des Jugendamts abzusehen.

(4) Träger der freien Jugendhilfe sind

1. freie Vereinigungen der Jugendwohlfahrt,

2. Jugendverbände und sonstige Jugendgemeinschaften,

3. juristische Personen, deren Zweck es ist, die Jugendwohlfahrt zu

fördern,

4. die Kirchen und die sonstigen Religionsgesellschaften öffentlichen

Rechts.

2.4.2 Gesetz für Jugendwohlfahrt
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(5) Das Nähere zu den Absätzen 1 bis 3 wird durch Landesrecht bestimmt.

§7

Das Jugendamt hat über die Verpflichtungen nach §§ 5 und 6 hinaus die freiwil¬

lige TätigkeitzurFörderung der JugendwohlfahrtunterWahrung ihrer Selbstän¬

digkeit und ihres satzungsgemäßen Charakters zu unterstützen, anzuregen und

zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum Zwecke eines planvollen Ineinan-

dergreifens aller Organe und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugend¬
hilfe zusammenzuwirken.

§9

(1) Träger der freien Jugendhilfe dürfen nur unterstützt werden, wenn sie die

Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit und für eine

sachgerechte, zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der Mittel

bieten sowie öffentlich anerkannt sind.

§10

Die Behörden des Bundes, der Länder, der Selbstverwaltungskörper, die Organe
der Versicherungsträger und die Jugendämter haben sich gegenseitig und die

JugendämtereinanderzurErfüllung derAufgabender JugendwohlfahrtBeistand
zu leisten.

§18

Der Leiter der Verwaltung des Jugendamts kann im Rahmen der Beschlüsse des

Jugendwohlfahrtsausschusses die Erledigung einzelner Geschäfte oder Gruppen
von Geschäftenbesonderen Ausschüssen sowie freienVereinigungen derJugend¬
wohlfahrt, Jugendverbänden oder einzelnen in der Jugendwohlfahrt erfahrenen

undbewährtenMännernund Frauen widerruflich übertragen. Das Nähere regelt
die oberste Landesbehörde, soweit der Bund nicht von seinem Recht gemäß § 24

Gebrauch macht. Die Verpflichtung des Jugendamts, für die sachgemäße Erledi¬

gung der ihm obliegenden Aufgaben Sorge zu tragen, wird hierdurch nicht

berührt.

2. Landesjugendamt

§19

(1) Zur Sicherung einer gleichmäßigen Erfüllung der den Jugendämtern oblie¬

genden Aufgaben und zur Unterstützung ihrer Arbeit sind Landesjugendämter
zu errichten.

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



§20

(1) Dem Landesjugendamt liegen ob

1. ...

2. die Beratung der Jugendämter und die Vermittlung

der Erfahrungen aufdem Gebiete der Jugendwohlfahrt,

3. die Schaffung gemeinsamer Veranstaltungen und Einrichtungen

für die beteiligten Jugendämter.

7. die Vermittlung von Anregungen für die freiwillige Tätigkeit sowie

die Förderung der freien Vereinigungen auf allen Gebieten der 103

Jugendwohlfahrt und ihres planmäßigen Zusammenarbeitens unter-

einander und mit den Jugendämtern im Bereich des Landesjugend¬

amts,

8. ...

(2) Weitere Aufgaben können dem Landesjugendamt durch die oberste

Landesbehörde übertragen werden.

3. Oberste Landesbehöre

§22

Die oberste Landesbehörde soll die Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe

unterstützen, die Erfahrungen den Trägern der freien und der öffentlichen

Jugendhilfe übermitteln sowie auch sonst für die Verwertung der gesammelten

Erfahrungen sorgen. Sie soll insbesondere Einrichtungen und Veranstaltungen

der Jugendhilfe anregen und fördern, soweit sie über die Verpflichtungen der

Jugendämter und Landesjugendämter hinaus zur Verwirklichung der Aufgaben
der Jugendhilfe im Lande von Bedeutung sind, in besonderer Weise die Voraus¬

setzungen fürdieWeiterentwicklungder Jugendhilfe schaffen oderzurBehebung
von besonderen Notständen erforderlich sind.

4. Besondere Aufgaben aller Jugendwohlfahrtsbehörden

§23

Die Jugendämter, Landesjugendämter und obersten Landesbehörden sollen

1. die Öffentlichkeit über die Lage der Jugend und über die

Maßnahmen der Jugendhilfe unterrichten,

2. bei Maßnahmen der Jugendhilfe, die einer Ergänzung durch andere

gesetzliche Träger der Jugendhilfe bedürfen, ein planvolles
Zusammenwirken anstreben,

3. die Fortbildung der Fachkräfte der Jugendhilfe anregen, fördern

und gegebenenfalls durchführen.

2.4.2 Gesetz für Jugendwohlfahrt
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§25

(1) Die Bundesregierung kann die Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe

anregen und fördern, soweit sie über die Verpflichtungen der Jugendämter,

Landesjugendämter und obersten Landesbehörden hinaus zur Verwirklichung
der Aufgaben der Jugendhilfe von Bedeutung sind.

(2) Die Bundesregierung legt alle 4 Jahre, erstmals zum 1. Juli 1963, dem

Bundestag und dem Bundesrat einen Bericht über die Lage der Jugend und über

die Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe vor.

M

(BGBl. I S. 1205).

§ 5 Abs. 1 beschreibt die Aufgaben, die das RJWG in § 4 zusammengefaßt hatte,

erweitert jedoch die behördUchen Hilfen um Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
und des Jugendschutzes. Im Abs. 2 werden, im Gegensatz zur Regelung in der

Weimarer Republik, die freien Verbände in die gesetzliche Jugendpflege einbe¬

zogen; zu denAufgaben des Jugendamtes gehört es „Einrichtungen und Veranstal¬

tungen sowie die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und

sonstigen Jugendgemeinschaften unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigen¬
lebens zu fördern". Abs. 3 verpflichtet das Jugendamt zu konstruktiver Zusam¬

menarbeit.

Im Paragraphen 7 erinnert der Gesetzgeber das Jugendamt an die ursprüngliche
Aufgabe derJugendpflege, wie sie die preußischenErlasse vorgesehenhatten, „die

freiwillige Tätigkeit... zu unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzu¬

ziehen, um mit ihr zum Zwecke eines planvollen Ineinandergreifens... zusam¬

menzuwirken". Die staatserhaltende Absicht der preußischen Erlasse erhält in § 9
die zeitgemäße Fassung: Träger „dürfen nur unterstützt werden, wenn sie die

Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit... bieten". Zu

diesem Zweck müssen sie öffentlich anerkannt sein und über die wirtschaftliche

Verwendung der Mittel Rechenschaft ablegen können.

§10 ermuntert die Behörden, kollegial zu arbeiten, anstatt in Konkurrenz zuein¬

anderzu treten. Nach §18 darf„die Erledigung einzelner Geschäfte oder Gruppen
von Geschäften" delegiert werden. Die Delegation enthebt das Jugendamt nicht

der Verpflichtung, „für die sachgemäße Erledigung der ihm obliegenden Auf¬

gaben Sorge zu tragen".

Im Gegensatz zur entsprechenden Regelung in der Weimarer Republik ist die

Einrichtung von Landesjugendämtern verpflichtend. Zu den besonderen Auf¬

gaben der Landesjugendämter gehört „die Beratung der Jugendämter und die

Vermittlung der Erfahrungen auf dem Gebiete der Jugendwohlfahrt". Weiter

verlangt der Gesetzgeber in § 20 Abs. 1 Pkt. 7 konzeptionelle Arbeit: „Die Vermitt¬

lungvon Anregungen für die freiwillige Tätigkeit sowie die Förderung der freien

Vereinigungen aufaUen Gebieten der Jugendwohlfahrt...". Der dritte Tätigkeits¬
schwerpunkt liegt bei der Koordination der Jugendarbeit: „Schaffung gemein¬
samer Veranstaltungen und Einrichtungen" und Fördemng „ihres planmäßigen

2. Darstellung und Analyse der Jugendpflege von 1900 -1980



Zusammenarbeitens". Diesen Aufgaben könnte ein weiter Entfaltungsspielraum

offenstehen, denn „weitere Aufgaben können dem Landesjugendamt durch die

oberste Landesbehörde übertragen werden". Die oberste Landesbehörde aber ist

nicht auf die Aufgabe des Anregens und Förderns beschränkt, sondern soll „in

besonderer Weise die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Jugend¬

hilfe schaffen". Sie könnte sich für den Erfahrungsaustausch unter den Trägern

und für die wissenschafthche Reflexion der Jugendarbeit verantworthch fühlen:

Sie soll nämhch nach dem Willen des Gesetzgebers „für die Verwertung der

gesammelten Erfahrungen sorgen" (vgl. § 22). In § 23 schlägt der Gesetzgeber vor,

„die Öffentlichkeit über die Lage der Jugend und über die Maßnahmen der

Jugendhilfe" zu unterrichten. § 25 sieht vor, die Bundesregierung in entspre¬

chender Weise tätig werden zu lassen, soweit ihre Tätigkeit „über die Verpflich¬

tungen der Jugendämter, Landesjugendämter und obersten Landesjugendbe¬

hördenhinauszurVerwirklichungderAufgabenderJugendhilfevonBedeutung

sind". Im Abs. 2 fordert der Gesetzgeber regelmäßige Rechenschaftsberichte „über

die Lage der Jugend und über die Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe".

Schonwährend des Gesetzgebungsverfahrens waren einige Vorschriften inbeiden

Gesetzen, insbesondere die Regelung des Verhältnisses derbehördlichen Hilfe zur

Hilfe der freien Verbände, verfassungsrechtlich umstritten. Nach ihrem Inkraft¬

treten sind beim Bundesverfassungsgericht insgesamt 10 Verfahren anhängig

gemacht worden, von denen sich fünf gegen Bestimmungen des Jugendwohl¬

fahrtsgesetzes richten. Kläger waren SPD-geführte Landesregierungen und

Kommunen (vgl. ZUR VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT ... In: KLEINERE

SCHRIFTEN 1967, S. 9).

Im Zusammenhang dieser Arbeit ist die Entscheidung des Bundesverfassungsge¬
richtes hinsichthch der Geltung öffentlicher Fürsorge von Bedeutung:

„Der Begriff der "öffentlichen Fürsorge" in Art. 74 Nr. 7 GG umfaßt auf dem

Gebiet der Jugendwohlfahrt nicht nur die Jugendfürsorge im engeren Sinn,

sondern auch die Jugendpflege. Die Grenzen zwischen der Fürsorge für den

unmittelbar gefährdeten Jugendlichen und der Förderung der gesunden Jugend
sind fließend. Jugendpflegerische Maßnahmen, wie die Förderung der Jugend¬
verbände bei der Abhaltung von Freizeiten, Veranstaltungen zur politischen

Bildung, internationale Begegnungen, die Förderung der Ausbildung und Fort¬

bildung ihrer Mitarbeiter und der Errichtung und Unterhaltung von Jugend¬

heimen, Freizeitstätten und Ausbildungsstätten scheinen zwar keine

Maßnahmen der Fürsorge für einen Hilfsbedürftigen oder Gefährdeten zu sein.

Vergegenwärtigt man sich aber die mannigfachen Anpassungsschwierigkeiten,
die manche Jugendliche bei der Einordnung in die Gesellschaft haben, ohne daß

mansie deshalbbereits alsgefährdetbezeichnenkann, soerkenntman, daßunter

Umständen eine Zusammenführung mit anderen jungen Menschen im lokalen

Bereich eines Hauses der Jugend oder aufregionaler oder internationaler Ebene

in einem Jugendlager oder aufJugendreisen diese Anspassungsschwierigkeiten
überwinden hilft, dadurch eine spätere Gefährdung des Jugendlichen aus-
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schließt und künftige Fürsorgemaßnahmen überflüssig macht. Dasselbe gilt für

Veranstaltungen zurpolitischen Bildung, die der Jugend im besonderen klarma¬

chen sollen, daß der Einzelne sich in der Demokratie nicht von der Gesellschaft

absondern kann, sondern sie und ihre politische Form aktiv mitgestalten muß.

Jugendfürsorge und Jugendpflege sind in der praktischen Jugendarbeit so eng

miteinander verzahnt, daß die Jugendpflege schon allein unter dem Gesichts¬

punkt des Sachzusammenhangs mit unter den Begriff "öffentliche Fürsorge" in

Art. 74 Nr. 7 GG fallen muß." (ebd., S. 34 f.).

Indem das Gericht die Verzahnungen vonJugendfürsorge und Jugendpflege in der

praktischen Jugendarbeit anerkennt, bestätigt es die amtliche Begründung zum

106 RJWG von 1922, die Jugendpflege und Jugendfürsorge aus wohlüberlegten
Gründen in derJugendhilfe zusammengeführt hatte. Die pädagogische, präventive

Fürsorge der Jugendpflege wird von den Richtern anerkennend gewürdigt.

Die Vorschrift des § 25 Abs. 1JWG legen die Richter einschränkend aus.

„Wenn die Bundesregierung Bestrebungen aufdem Gebietder Jugendhilfe a n -

regt, so ist diese Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt des Art. 30 GG ohne

Bedeutungund kann hier außerBetrachtbleiben. Anders verhält es sich aber mit

der Förderung solcher Bestrebungen. Die Bundesregierung kann zwar

Bestrebungen auch dadurch fördern, daß sie die Öffentlichkeit durch entspre¬
chende Verlautbarungen daraufhinweist oder ihre Unterstützung durch private
Spenden empfiehlt. Diese Art des Förderas ist aber offensichtlich hier nicht

gemeint. Die Förderung, die § 25 Abs. 1 JWG im Auge hat, ist vornehmlich dieje¬
nige, die durch Zuweisung von Mitteln aus dem Bundeshaushalt erfolgt. Die

Bundesregierung, die gemäß § 25 Abs. 1 JWG Bestrebungen aufdem Gebiet der

Jugendhilfe in der Weise fördert, daß Sie dafür Haushaltsmittel zur Verfugung
stellt, erfülltdamiteine staatliche Aufgabe im Sinne desArt. 30 GG. Die Erfüllung
der staatlichen Aufgaben ist aber Sache der Länder, soweit das Grundgesetz
keine andere Regelung trifft oder zuläßt" (ebd., S. 37).

Die Richter kommen zum Schluß, daß die Voraussetzungen für die Anwendung
des § 25 Abs. 1 JWG nur dann gegeben sind,

„wenn die Bundesregierung solche Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe
fördert, die der Aufgabe nach eindeutig überregionalen
Charakter haben. Esmuß sichumBestrebungen handeln, die ihrerArtnachnicht

durch ein Land allein wirksam gefördert werden können. Die Förderung von

Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendpflege durch den Bund wäre demnach

zulässig z.B. bei zentralen Einrichtungen, deren Wirkungsbereich sich auf das

Bundesgebiet als Ganzes erstreckt, bei gesamtdeutschen Aufgaben und bei inter¬

nationalen Aufgaben. Keinesfalls kann sich die Zuständigkeit des Bundes aufdie

Förderung regionaler oder örtlicher Bestrebungen erstrecken. Außerdem muß

die Bundesregierung bei der Ausübung ihrer Förderungskompetenz den Grund¬
satz des bundesfreundlichen Verhaltens beachten.

Nur in dieser - verfassungskonformen - Auslegung ist § 25 Abs. 1 JWG mit dem

Grundgesetz vereinbar" (ebd., S. 38 f.).
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Grundsätzhch erkennt das Verfassungsgericht für Recht:

„1. Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet den Staat, für eine gerechte Sozial¬

ordnung zu sorgen. Es besagt jedoch nicht, daß der Gesetzgeber für die

Verwirklichung dieses Zieles nur behördliche Maßnahmen vorsehen

darf; es steht ihm frei, dafür auch die Mithilfe privater Wohlfahrtsorgani¬

sationen vorzusehen.

2. Der Bund kann nach Art. 84 Abs. 1 GG im Rahmen seiner materiellen

Gesetzgebungszuständigkeit die Einrichtungund das Verfahren kommu¬

naler Behörden regeln, sofern dies für die Gewährleistung eines wirk¬

samen Gesetzesvollzugs notwendig ist" (ebd., S. 5).

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren die Unsicherheiten über

die Grenzen und Möglichkeiten staatlicher Jugendpflege und die Zuständigkeit

der Länder und Kommunen sowie der Streit um das Gewicht privater Wohlfahrts¬

organisationen zu überwinden. Im wesentlichen hatten die Richter der Bundesre¬

gierung Recht gegeben und ihre Politik der Ausgestaltung behördhcher Jugend¬

pflege auf Bundesebene bestätigt. Ende der 60er Jahre war der Zustand, der den

Reformern von 1922 vorgeschwebt hatte, hinsichtlich der Anregung zu freiwil¬

liger Tätigkeit sowie der zentralen Förderung und Bildung erreicht. Die andere

Überlegung, der öffentlichen Jugendpflege eine pädagogische Theorie zu unter¬

legen, war, nach den Erfahrungen mit dem Dritten Reich und durch die erfolg¬

reiche Förderpraxis der Bundesregierung seit 1950, die sich an die preußische

Fondsverwaltung anschloß, überholt.

2.4.3 Bundesjugendplan 1969 -1978

In die Bundesjugendpläne 1968 und 1969 ging das Urteil durch einen gmndsatzh¬
chen Verweis zur Kompetenz des Bundes ein mit Hinweis auf die noch nicht abge¬

schlossene Überprüfung der Förderungszuständigkeit des Bundes. Die Förde¬

rungspraxis für das Jahr 1969 läßt sich der Aufgliederung der Mittel des 20.

Bundesjugendplanes entnehmen.

2.4.3.1 Erlaß vom 25.11.1968. Durchführungserlaß für den

20. Bundesjugendplan

Anlage 2.3: Aufgliederung der Mittel des 20. Bundesjugendplanes

(Haushaltsjahr 1969)

„Zweckbestimmung Beitrag für 1969 in DM

A. Politische Bildung

I. Politische Bildung der Jugend (ohne Jugendverbände)
einschließlich ländliche Heimvolkshochschulen 7 675 000

H. Berlinfahrten 4 085 000

DI. Eingliederungshilfen für junge Menschen aus Mitteldeutschland

und den Aussiedlungsgebieten 1 600 000
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B. Internationale Jugendarbeit

I. Internationale Jugendbegegnung und Jugendaustausch
(zentrale Jugendverbände und Länderprogramme)

II. Internationale Gemeinschaftsdienste der Jugend

HI. Sonstige Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit,
Insbesondere im Rahmen der Kulturabkommen

IV. Jugendpolitische Maßnahmen mit Entwicklungsländern

V. Internationaler Jugendaustausch- und Besucherdienst der

Bundesrepublik Deutschland (IJAB) - Geschäftsstelle -

C. Berufshilfen und soziale Dienste

I. Berufsbezogene Maßnahmen

II. Studentisches Jugendarbeitsprogramm

DX Freiwilliger sozialer Dienst

IV. Zentrale Maßnahmen zur erzieherischen

Betreuung behinderter Kinder und Jugendlicher

D. Sonstige zentrale Aufgaben der außerschulischen Bildung

I. Musische Bildung

II. Jugendschrifttum

HI. Kinder- und Jugendfilmarbeit

IV. Bundesjugendspiele

E. Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendarbeit

I. Bundeszentrale Fortbildungsstätten, Insbesondere

Landjugendakademien und zentrale Fortbildungsstätten
für Jugend- und Sozialarbeit

H. Victor-Gollancz-SUftung e.V.

HI. Intern. Austausch von Fachkräften der Jugendhilfe

F. Jugendarbeit zentraler Organisationen

I. Jugendverbände

1. Deutscher Bundesjugendring und seine Mitgliedsverbände

2. Deutsche Sportjugend

3. Sonstige zentrale Jugendverbände

4. Ring politischer Jugend und seine Mitgliedsverbände

5. Studentische Verbände

IL Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege

IH. Trägergruppen und Geschäftsstelle der

Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk

IV. Sonstige Vereinigungen und Fachorganisationen
der Jugendhilfe

G. Deutsche Jugendinstitute e.V. (einschließlich wissenschaftliche Forschung
und Jugendberichte)

H. Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge (Geschäftsstelle)
einschließlich 4. Jugendhilfetag 1970

4 300 000

1 900 000

4 800 000

950 000

720 000

290 000

380 000

810 000

1 000 000

1095 000

640 000

630 000

400 000

1 385 000

1 235 000

75 000

6 370 000

930 000

475 000

585 000

940 000

2 115 000

900 000

910 000

780 000

125 000
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J. Sonstige zentrale Einzelmaßnahmen 400 000

K. Beihilfen (Überbrückungsvorschüsse und Zuschüsse) an jugendliche Zuwanderer

für ihre Schul- und Berunfsausbildung

(einschließlich Umschulung und Fortbildung) 6 500 000

L. Zuweisungen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen Jugendbildungs¬

und JugendbegegnungSstätten sowie von Jugendherbergen 5 500 000

M. Zuweisungen zum Bau und zur Einrichtung von Studentenwohnheimen 13 000 000

73.500.000"

(BUSCH 1970, S. 492 ff.).

Gegenüber derSummevon 84,3 Mio. DMimJahre 1961 wurden 1969 nur 73,5 Mio.

DMausgeschüttet.DieDiversifizierungimLeistungsangebotunddieverwaltungs¬

technischen Anweisungen sind im Vergleich größer geworden. Am auffälligsten

ist die Neuordnung der Sachbereiche der Förderung. Die poütische Bildung, zu

derdieinternationaleJugendarbeitgerechnetwerdenkann, steht obenan. Addiert

man die ersten acht Titel, entfallen auf sie mehr als ein Drittel der Gesamtmittel.

Die Aufwendungen für „sonstige zentrale Aufgaben der außerschuüschen

Bildung" sowie für die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendarbeit waren

bescheiden (3,8% für außerschulische Bildung; 3,7% für Fortbildung). Der Deut¬

sche Bundesjugendring und seine Mitgliedsverbände wurden etwas großzügiger

bedacht als 1961, die anderen Verbände konnten ihre Anteile in etwa halten. Aus

dem Rahmen der relativ gleichmäßigen Verteilung der Mittel fielen die Beihilfen

an jugendhche Zuwanderer für ihre Schul- und Berufsausbildung mit 8,84% der

Fördersumme, die Zuweisungen zum Bau und zur Einrichtung von zentralen

Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten sowie von Jugendherbergen mit

7,48% und die Zuweisungen zum Bau und zur Einrichtung von Studentenwohn¬

heimen, die mit 17,7% bezuschußt wurden.

ÜberdieJahre hinwegist zu erkennen, wie derBundesjugendplan sichvon Fürsor¬

gemaßnahmen für die berufs- und arbeitslose Jugend, über Bauten für die öffent¬

liche und freie Jugendpflege immer deutlicher zu politischen Bildungsangeboten
hinbewegte. Aufdiesem Weg förderte er nach BedarfAufwendungenim Zusam¬

menhang mit Studentenwohnheimen und mit der beruflichen Integration jugend¬

licher Zuwanderer. Auch im Bereich der internationalenJugendbegegnung erwei¬

terte sich das Angebot ständig.

Seit 1958 ergaben sich keine wirklich ins Gewicht fallenden Änderungen
hinsichtlich der Förderprinzipien oder der Förderpraxis, obwohl sich inzwischen

die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse verschoben hatten und das

gewohnte stetige Wachstum ausgeblieben war.

Die Fortschreibung der CDU-Politik reizte die Kritiker. A. Keil zum Beispiel, die

die Fondsverwaltung „trotz ihres spezifischen Charakters als gesetzesfreie

Verwaltung" für ein „brauchbaresInstrument der Jugendpolitik" ansah, befürch¬

tete, sie müsse ihre Chance verspielen, wenn eine machtgewisse Politik dazu

führe, „daß die Regierung, die über die Haushaltsmittel verfügt, im Zweifel ihre
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eigenenpolitischen Vorstellungen fördert" (KEIL 1969b), S. 356 f.). Abernicht nur

unrechtmäßige Manipulationen von Seiten des Staates bedrohten die „Demokra¬

tisierung der Jugendpolitik", sondern auch und gerade „Arrangements zwischen

Staat und freien Trägern", die das Austragen von Konflikten verhindere.

„Der öffentlichen Diskussionbisherweitgehend entzogen, erweistsich das fürdie

FörderungnachdemBundesjugendplanvorausgesetztegegenseitige Vertrauens¬
verhältnis zwischen Staatund Trägern nichtnur als sinnvolleRegelung, sondern

möglicherweise auch als eine Fußangel, indem alles als nicht der Verfassung

gemäß angesehenwird, wassich als Widerstandund Oppositiongegen die Politik

der Bundesregierung wendet" (ebd.).

110 W. HORNSTEIN kritisierte, daß der Wissenschaft im Rahmen des Bundesjugend¬

planes faktisch kein Einfluß gesichert sei:

„Theoretisch könnte diese Institutionalisierung wissenschaftlichen Einflusses

an zwei Stellen erfolgen:
im Zusammenhang mit der Planung und Vorbereitung von

Entscheidungen über die Vergabe der Mittel,

als nachträgliche Kontrolle und Überprüfung dessen, was im Rahmen

und mit Hilfe der Mittel des Bundesjugendplanes nun tatsächlich in der

Praxis geleistet wird, also im Sinne einer Erfolgskontrolle"

(HORNSTEIN 1970b), S. 524 f.).

Keine der beiden Mögüchkeiten sah HORNSTEIN in den vergangenen 20 Jahren
verwirklicht. Die Gründe für diese Unterlassung entwickelte er in einer differen¬

zierten These:

„Für Wissenschaft gibt es im Rahmen des Bundesjugendplanes deshalb keine

Chance, weil der Kommunikationszusammenhang, innerhalb dessen sich Ent¬

scheidungen über den Bundesjugendplan abspielen, keine durch wissenschaft¬

liche Informationgestützte Art des Argumentierens erforderüch macht; dasheißt

auch, es gibt keinen Zwang zur Legitimation aufeiner wissenschaftlichen Basis.
Weder Subventionsempfänger noch geldgebende Stelle haben ein Gegenüber,
dem sie ihre Ziele bzw. Entscheidungen in einer wissenschaftlichen Weise

verständlichmachenundvertreten müßten. Für die Trägergibtesnach derbishe¬

rigen Praxis eine solche Begründungsverpflichtung, die notwendig inhaltlich

sein müßte, deshalb nicht, weil sie nach selbstgewählten Zielsetzungen, in sach¬

lich-fachlicher Autonomie ihre Aufgaben erfüllen.

Aufder anderen Seite ist das Ministerium seinerseits daraufbedacht, Entschei¬

dungen über die Vergabe von Mitteln als einen Akt freier politischer Aktivität

darzustellen, der lediglich der Kontrolle durch das Parlament und der juristi¬
schen Nachprüfung durch Verwaltungsgerichte unterliege. Auch von daher

ergibtsich keine Notwendigkeit zurLegitimation derEntscheidungen aufwissen¬
schaftlicher Basis. Denn weder die Verwaltungsgerichte noch der zuständige
Bundestagsausschuß kontrollieren und überprüfenEntscheidungen des Ministe¬

riums unter dem Gesichtspunkt, ob und wieweit sie dem letzten Stand wissen-
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schaftlicher Erkenntnisse (z.B. über die Situation der Jugend) entsprechen,

sondern sie tun dies unter verfassungsrechtlichen und politischen Aspekten"

(ebd.).

In solchen Äußerungen zeigt sich der tiefgreifende Wandel, der in den 60er Jahren

die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland verändert hatte. Wenn Kritiker

inzwischen mit Hinweis auf demokratische Prinzipien der Bundesregierung

entgegentraten, ist der Erfolg von 20 Jahren poütischer Bildung offensichtlich.

Auch die Rückkehr zu wissenschaftlichen Denk- und Argumentationsmustern

ermöglichte der deutschen Gesellschaft den Anschluß an die Gewohnheiten des

geistigen Deutschland, die der Nationalsozialismus ab 1933 verunglimpft hatte.

Bei aller berechtigten Kritik an der Förderungspraxis der Bundesregierung dürfen

deren Verdienste nicht vergessen werden. Betrachtet man die Aufgüederung der

von 1950-1970 insgesamt bereitgestellten Mittel, ergibt sich ein Förderungsbetrag

von mehr als 300.000.000 DM für den Bau, die Einrichtung und Ausstattung von

Heimen. Bau und Einrichtung von Jugendherbergen, -freizeit- und -bildungs-

stätten wurden mit weiteren 178.000.000 DM bezuschußt. Damit flössen rund

38% der Gesamtförderung in die Bereitstellung von Heim-, Wohn- und Ausbil¬

dungsstätten für dieJugend. Für die eigentlicheJugendarbeit der freienund öffent¬

üchen Träger standen 351.000.000 zur Verfügung, das entspricht etwa 28%.

Jungen Menschen aus sozialistischen Ländern half der Bundesjugendplan mit

Eingliederungshilfen in Höhe von insgesamt 221.000.000, also etwa 18% der

Förderbeträge.

Die pohtische Bildung der Jugend außerhalb der Jugendverbände und Berlin¬

fahrten waren der Regiemng 126.000.000 DM wert, das sind etwa 10%, der Rest

der Fördersumme floß in sonstige Einzelmaßnahmen (vgl. BUSCH 1970, S. 496 f.).

Angesichts dieser Zahlen fällt es schwer, eine eindeutige politische Manipulation
der deutschen Jugend zu konstruieren, es sei denn, man ginge von der Annahme

aus, Hilfen an Aus- oder Übersiedler wirkten sich grundsätzlich zugunsten der

konservativen Parteien aus, oder politische Bildung und internationaleJugendar¬

beit könnten nur zu einer antikommunistischen Ausrichtung des jugendlichen
Bewußtseins führen. Genausogut könnte man vom Umfang der materiellen Hilfen

und der Großzügigkeit bei der Förderung der Jugendverbände beeindruckt sein.

Daß es ein Verdienst ist, Jugendlichen Räume zur Nutzung zu schaffen, muß wohl

nicht argumentativ belegt werden.

Für die rechtliche Grundlage der behördlichen Jugendpflege bleibt der Ertrag der

60er Jahre in der bekannten Form zusammenzustellen.
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Darstellung 2.5: Übersicht der Erlasse und Richtlinien zum Bundesjugendplan
von 1961 und 1969 sowie des Gesetzes für Jugendwohlfahrt
vom 11. August 1961

Die Auswertung der Übersicht folgt am Ende des Abschnitts 2.4.

Erlaß vom 15. Dezember 1960 Gesetz fürJugendwohlfahrt
(Haushaltsjahr 1961) vom 11. August 1961

Erlaß vom 25. November 1968

(Haushaltsjahr 1969)

v
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Bh liehen Jugendpflege auch junge Menschen über
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Wenn auch weiterhin der Bundesjugendplan im Mittelpunkt der Überlegungen
bleiben soll, darf eine grundsätzliche Klarstellung nicht außer acht gelassen
werden:

„Die Maßnahmen des Bundesjugendplanes können und dürfen ... nicht isoliert

betrachtet werden. Es muß bei der Beurteilung des Erreichten besonders berück¬

sichtigt werden, daß die Ergebnisse dieser 20jährigen Förderung nicht möglich

gewesen wären ohne die erheblichen finanziellen Leistungen der Länder, die -

überwiegend in ihren Landesjugendplänen - im Einzelfall gleichlaufende und

ergänzende Hilfen bereitgestellt, außerdem aber eine große Zahl umfassender

eigener Förderungsmaßnahmen entwickelt und durchgeführt haben. Die

114 Aufwendungen der Länder für Zwecke der Jugendhilfe haben sich - wie auch

beim Bundesjugendplan - aus kleineren Anfängen heraus zu einem bedeutenden

finanziellen Instrument für den Bereich der Jugendhilfe entwickelt; sie betragen
zur Zeit insgesamt rund 360 Millionen DM jährlich. Die Leistungen der Länder

werden wiederum ergänzt durch die Aufwendungen der Gemeinden und

Gemeindeverbände, die mit ihren Mitteln die örtlichen Träger und ihre Einrich¬

tungen unterstützen und damiteinen erheblichen Teil zu den Aufwendungen der
öffentlichen Hand für Maßnahmen der Jugendhilfe von mehr als 1 Milliarde DM

jährlich beitragen" (BUSCH 1970, S. 507).

Die Leistungen der Länder übertrafen 1970 die Bundesförderung etwa um ein

Vierfaches, und der Beitrag der Gemeinden und Gemeindeverbände lag noch

einmalfast um ein Dreifacheshöher als die Förderung durch die Länder. Wie aus

dem Zitat jedoch zu erkennen ist, lehnen sich die Landesjugendpläne eng an den

Bundesjugendplan an, und über die finanziellen Anreize, die beide Pläne

gewähren, steuern sie oft auch die Schwerpunktsetzung in den Maßnahmen auf

kommunaler Ebene.

Zieht man die relativ unbestimmten gesetzlichen Bestimmungen in Betracht, die

der behördhchen Jugendpflege zugrunde liegen, und bedenkt gleichzeitig, wie

sehr die Kommunen durch die Regelung von AUtagsproblemen und städtebauli¬

chen Aufgaben in Anspmchgenommen sind, so daß es objektiv schwerfällt, an der

Basis den Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen zu behalten, erscheint

der Bundesjugendplan, gerade langfristig, als hervorragendes Instrument zur

Planung, Steuemng und Kontrolle der öffentlichen Jugendpflege, das der Unter¬

schiedlichkeit der Träger und ihren Absichten breiten Raum läßt und gleichzeitig
für die Integration und Koordination aller Bemühungen sorgt.
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2.4.3.2 Erlaß vom 3.11.1970. Allgemeine Richtlinien für den Bundesjugendplan

Die Bemühung zu ordnen, zu klären, Anregungen zu geben, Kritik aufzunehmen,

zu prüfen, zu beurteilen und nach Möglichkeit zu berücksichtigen, läßt sich gut

anhand des Rundschreibens des Bundesministers für Jugend, Familie und

Gesundheit vom 11.11.1970 beobachten:

„Richtlinien für den Bundesjugendplan
- Rdschr. d. BMJFG v. 11.11.1970 -

J 6 - 2020 - R 70 - 2 -

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 1. Januar 1971 treten die neuen Allgemeinen Richtlinien für den Bundesju¬

gendplan und der Durchführungserlaß für den 22. Bundesjugendplan (1971) in

Kraft.

Bei der Neufassung der Richtlinien ging es darum, aus einer kritischen Überprü¬
fung des Bundesjugendplanes die notwendigen Folgerungen zu ziehen und ihn

den veränderten Gegebenheiten und Aufgaben der Jugendarbeit anzupassen.

Dabei wurden neue und deutlichere Akzente gesetzt. Zugleich waren die Struk¬

turen des Bundesjugendplanes durchschaubarer zu machen und verwirrende

Sonderregelungen abzubauen. Darüber hinauswurde derBundesjugendplan mit

der Systematik und Terminologie des neuen Haushaltsrechts in Einklang

gebracht.

Richtlinien und Durchfuhrungserlaß wurden in enger Zusammenarbeit mit den

freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe, vor aUem mit der von mir beru¬

fenen Richtlinienkommissionerarbeitet. Ichdanke denMitgliedern derKommis¬

sion und allen denen, die im Bundesjugendkuratorium, in der Arbeitsgemein¬
schaft der obersten Jugendbehörden der Länder und an vielen anderen Stellen

beratend Hilfe geleistet haben.

Der weit überwiegenden Mehrzahl der Empfehlungen konnte entsprochen
werden, nur in einigen wenigen Fällen habe ich mich - nicht zuletzt auch nach

Beratungmitanderen beteiligten Gremien - außerstandegesehen, den Mehrheits¬

vorschlägen der Richtlinienkommission und des Bundesjugendkuratoriums zu

folgen.

Nach Nr. 1 Abs. 3 der Allgemeinen Richtlinien setzt eine Förderung aus öffentli¬

chen Mitteln voraus, daß der Träger die freiheitlich-demokratische Grundord¬

nung und die parlamentarisch-repräsentative Willensbildung bejaht. Die Richt¬

linien interpretieren damit • einem verbreiteten Wunsch nach Klarstellung

folgend - den in § 9 Jugendwohlfahrtsgesetz ausgesprochenen Grundsatz, daß die

Arbeit eines Trägers den Zielen des Grundgesetzes forderlich sein muß.

Bei der Anwendung dieser Norm werde ich mich von der ständigen Rechtspre¬

chung des Bundesverfassungsgerichts leiten lassen. Danach gehören zu den

grundlegenden Prinzipien derfreiheitlich-demokratischen Ordnungmindestens
"die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor

allemvor demRecht derPersönlichkeit aufLeben und freie Entfaltung, die Volks-
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Souveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehr¬

parteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem

Recht aufverfassungsmäßige Bildung und Ausübung der Opposition.

Die ausdrückliche Erwähnung auch der parlamentarisch-repräsentativen
Willensbildung in Nr. 1 Abs. 3 hat im Bundesjugendkuratorium und an anderen

Stellen Besorgnis ausgelöst, die Diskussion über die Fortentwicklung unserer

staatlichen Ordnung im Rahmen der politischen Bildung könne erschwert

werden. Demgegenüber unterstreiche ich nachdrücklich, daß die Fortentwick¬

lung unserer Verfassung und der in ihr verankerten parlamentarisch-repräsen-
!! 6 tativen Willensbildung selbstverständlich Thema politischer Bildung sein soll.

Die Richtlinien fordern kein Verharren im Bestehenden. Es geht durchaus auch

um ein dynamisches Demokratie-Verständnis. Das Grundgesetz selbst gibt den

Weg für seine Fortentwicklung frei.

Ichbin überzeugt, daß die Richtlinien eine brauchbare Grundlage bilden für eine

sachgemäße und nach vorn gerichtete Entfaltung des für die Jugendhilfe in

unserem Lande so bedeutsamen und in nunmehr 20 Jahrenbewährten Bundesju¬
gendplanes.

Mit freundlichen Grüßen

Der Bundesminister

für Jugend, Familie und Gesundheit

Käte Ströbel

An die obersten Jugendbehörden der Länder

An die zentralen Organisationen der Jugendhilfe

An die Mitglieder des Bundesjugendkuratoriums

An die Mitglieder der Richtlinienkommission"

(In: GMB1.1970, S. 621).

Wie inzwischen auch bei anderen strittigen geseUschaftüchen Problemen in

Brauchgekommen, stützte sich die Ministerin bei ihrer Entscheidung aufdenvom

Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Rechtsrahmen. Sie betonte, daß nach

ihrer Vorstellung dieser Rahmen vollständig ausgeschöpft werden sollte, gesetz¬
hche Bestimmungen als nicht restriktiv, sondern konstmktiv anzuwenden seien.

Unter dieser Voraussetzung hielt sie die Richtlinien „für eine brauchbare Grund¬

lage ... für eine sachgemäße und nach vorn gerichtete Entfaltung des für die

Jugendhilfe ... so bedeutsamen und ... bewährten Bundesjugendplanes" (ebd.).
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Die allgemeinen Grundsätze, auf die sie sich bezog, finden sich anschließend

wiedergegeben:

„Allgemeine Richtlinien für den Bundesjugendplan
- Erl. d. BMJFG v. 3.11.1970 - J 6 - 2020 - R 70 - 3 -

1. Allgemeine Grundsätze

(1) Durch den Bundesjugendplan werden Bestrebungen auf dem Gebiet der

Jugendhilfe angeregt und gefordert, soweit sie über die Verpflichtungen der

Jugendämter, Landesjugendämter und obersten Landesjugendbehörden hinaus

zur Verwirklichung der Aufgaben der Jugendhilfe von Bedeutung sind (vgl. § 25

Jugendwohlfahrtsgesetz).

(2) Die Bundesregierung führt den Bundesjugendplan im partnerschaftlichen
Zusammenwirken mit Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie

Trägern der freien Jugendhilfe durch. Sie wird in grundsätzlichen Fragen durch

das Bundesjugendkuratoriumberaten (vgl. § 26 Abs. 1 Jugendwohlfahrtsgesetz).

(3) Der Bundesjugendplan fördert Träger der Jugendhilfe mit gemeinnütziger

Zielsetzung unter Wahrung ihrer Eigenständigkeit. Die Träger müssen aufdem

Fachgebiet, für das sie eine Förderung beantragen, befähigt sein. Die Förderung
setzt voraus, daß die Träger Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes
förderliche Arbeit und für eine sachgerechte, zweckentsprechende und wirt¬

schaftliche Verwendung der Mittel bieten (vgl. § 9 Jugendwohlfahrtsgesetz). Eine
den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit verlangt Bejahung der freiheit¬

lich-demokratischen Grundordnung und der parlamentarisch-repräsentativen
Willensbildung.

(4) Der Bundesjugendplan will dazu beitragen, daß junge Menschen ihre Persön¬

lichkeit frei entfalten, ihre Rechte wahrnehmen und ihrer Verantwortung in

Gesellschaft und Staat gerecht werden. Daher ist politische Bildung ein Schwer¬

punkt des Bundesjugendplanes. Sie ist auch nicht ohne Bedeutung für die

anderen Aufgaben des Bundesjugendplanes. Dies gilt für die internationale

Jugendarbeit ebenso wie für soziale Dienste und berufsbezogene Bildungshilfen,
für die kulturelle Bildung der Jugend wie für die sportliche Jugendbildung und
die weitere Tätigkeit zentraler Jugendverbände und anderer Organisationen.

(5) Der Bundesjugendplan fördert die Jugendforschung und eröffnet Möglich¬
keiten zur Erprobung neuer Wege in der Jugendhilfe.

(6) Die Förderung durch den Bundesjugendplan setzt grundsätzlich eine ange¬

messene Eigenleistung voraus. Die Förderung ist in der Regel aufeinen längeren
Zeitraum angelegt. Sie ist ständig auf ihre Sachgemäßheit und Wirksamkeit zu

überprüfen.

(7) Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 1967 fällt "die

Wahrnehmung von Förderungsaufgaben durch den Bund unter Art. 30 und Art.

83 des Grundgesetzes. Sie ist, sofern dem Bund dafür vom Grundgesetz nicht
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ausdrücklich eine Verwaltungszuständigkeit eingeräumt ist, nur bei Aufgaben

eindeutig überregionalen Charakters zulässig.

Bei derBeurteilungder Überregionalität kommtes in erster Linie daraufan, ob es

sich um eine Bestrebung der Jugendhilfe handelt, die der Sache nach eindeutig

überregionalen Charakter hat. Das ist der Fall, wenn ein Land allein die Bestre¬

bung nicht wirksam fördern kann. Dabei können hilfsweise insbesondere

Wirkungsbereich, Trägerschaft und Teilnehmerkreis als Abgrenzungskriterien

mitberücksichtigt werden. Bei gesamtdeutschen und internationalen Aufgaben
sind diese Voraussetzungen in aller Regel erfüllt.

(8) Der jährliche Durchführungserlaß bestimmt im einzelnen die Förderungspro-
118 gramme und -maßstäbe des Bundesjugendplanes. Wesentliche Änderungen

werden den beteiligten Stellen frühzeitig angekündigt.

(9) Vor der Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Förderungswürdigkeit
eines Trägers entfallen sind, weil er keine Gewähr für eine den Zielen des Grund¬

gesetzes förderliche Arbeit mehr bietet, wird das Bundesjugendkuratorium

gehört, es sei denn, daß bei offenkundigem Verstoß gegen diese Förderungsvor¬

aussetzungen eine sofortige Entscheidung geboten ist" (In: GMB1.1970, S. 614).

DerBundesjugendplan will Bestrebungen anregen und fördern, soweit sie über die

Verpflichtungen der Träger der behördhchen Jugendpflege hinausgehen. Die

Bundesregierung hebt das partnerschaftliche Zusammenwirken bei bedeutungs¬
vollen Aufgaben ins Bewußtsein, fördert die Jugendforschung und die Erprobung
neuerWege in derJugendhilfe. Die Förderung bindet sie an die aus den 60erJahren
bekannten Grundsätze und schränkt ein, daß die vergebenen Mittel nach Sachge¬
mäßheit und Wirksamkeit zu überprüfen sind. In entschiedenerer Form als in

früherenJahren und in Abwehr studentischer Fordemngen verlangt sie die „Beja¬

hung der freiheitlich-demokratischen Grundordnungund der parlamentarisch¬
repräsentativen Willensbildung". Sie verteidigt ihre Auffassung von der grund¬
sätzlichen Bedeutung der politischen Bildung und verbindet sie mit ihrer

Führungskompetenz „bei Aufgaben eindeutig überregionalen Charakters". Der

Förderung verlustig gehen kann ein Träger, „weil er keine Gewähr für eine den

Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit mehr bietet". In Wortlaut und Geist

dieserallgemeinenGrundsätze ist die Bundesregierung in die Rechtsnachfolge der

preußischen Staatsregierung getreten im Bestreben, die Jugendprobleme der Zeit

durch administrative Einflußnahme sowohl zu beheben als auch zu kontrollieren.

Zunächst lassen sich in den Durchführungserlassen keine nennenswerten Ände¬

rungen erkennen. 1970/71 wurde bei der Erläutemng der Förderungsbereiche
geringfügig experimentiert, danach schreiben die Durchführungserlasse die

Bundesjugendpläne im Sinn der allgemeinen Richtlinienvom 3.11.1970 fort. 1974

ist erstmals ein Titel für „Erfolgskontrolle und Sonderaufgaben der Jugendfor¬
schung" ausgewiesen, der mit einem geringen Etat ausgestattet war.
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2.4.3.3 Erlaß vom 4.10.1976. Durchführungserlaß für den 28. Bundesjugendplan

Eine Neuorganisation erhielt der Bundesjugendplan im Erlaß vom 4.10.76. Hier¬

nach wurden der Sachbereich der internationalen Jugendarbeit beträchtlich aus¬

geweitet sowie frühere Einzelmaßnahmen zu kompensatorischen Programmen

zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen zusammengefaßt.

Für den ersten Bereich ergingen detaillierte Anweisungen überAblaufund Förde¬

rungswürdigkeit internationaler Begegnungen, denen es angelegen war, den

Ertrag solcher Veranstaltungen zu optimieren und Mißbrauch bei der Vergabe der

Fördermittel zu verhindern. Der Förderungsbereich wurde folgendermaßen

umschrieben:

„Internationale Jugendarbeit soll durch persönliche Begegnung junger

Menschen ausverschiedenen Ländern, durchgemeinsames Lernen und Arbeiten

einen Beitrag zur besseren Verständigung und Zusammenarbeit über die

Grenzen hinweg erbringen; sie soll damit zur Erkenntnis führen, daß nationale

Probleme in wachsendem Umfange in ihrem internationalen Zusammenhang

gesehen und gelöst werden müssen.

Internationale Verständigung erfordert die Fähigkeit, sich in die Lage des von

einer anderen Sprache, Kultur und Gesellschaft geprägten Menschen zu

versetzen, in der Auseinandersetzung mit dem Anderen sich selbst kritisch zu

sehen und nicht nur die Vorurteile des Anderen, sondern auch die eigenen zu

erkennen und zu ihrer Überwindung beizutragen. Internationale Jugendarbeit
soll jungen Menschen bewußt machen, daß sie für die Sicherung und demokrati¬

sche Ausgestaltung des Friedens und fürmehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit
in der Welt von morgen verantwortlich sein werden" (In: GMB1.1976, S. 86).

In diesem Zusammenhang vergab der Bundesjugendplan Hilfen „für Jugendher¬

bergen, die durch ihre besondere Funktion, vor allem im Bereich der internatio¬

nalen Jugendarbeit, herausgehoben sind ..." (ebd.).

Obwohl nicht unter demselben Titel geführt, versteht der Bundesjugendplan
internationale Jugendarbeit als politische Bildung, wie die Kennzeichnung dieses

Sachbereiches zeigt:

„PolitischeBildungsolljungenMenschenKenntnisseüberGesellschaftundStaat

vermitteln, die Urteilsbildung über politische Vorgänge und Konflikte ermögli¬
chen, zur Wahrnehmung der eigenen Rechte und Interessen ebenso wie der

Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber der Gesellschaftbefähigen, sowie

zur Mitwirkung an der Gestaltung einer freiheitlich-demokratischen Lebens¬

und Staatsordnung anregen" (ebd.).

Zu dieser verschärften Wahrnehmung und Urteilsbildung tragen internationale

Jugendbegegnungen bei, indem sie Jugendlichen die Erfahrung vermitteln, als

Deutsche in eine internationale Wirtschafts-, Lebens- und Friedensordnung einge¬
bettet zu sein. Insofern ist politische Bildung „nicht ohne Bedeutung für die

anderen Aufgaben des Bundesjugendplanes" (Allgemeine Richtlinien, Erl. v.

3.11.1979, Abs 4).
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Nach Form und Gewicht neu waren die Programme zum Ausgleich sozialer

Benachteiligungen:

„Der Bundesjugendplan fördert zentrale Aufgaben und Modelle, die der Soziali¬

sation junger Menschen dienen,

a) die ohne regulären Schul- oder Ausbildungsabschluß lernschwach oder

berufsunreifoder für Ausbildung und Berufunzureichend motiviert und

deshalb von Arbeitslosigkeit besonders bedroht sind; durch geeignete
sozialpädagogische Lern- und Arbeitsformen sollen sie zu einer erwei¬

terten und verbesserten Wahrnehmung ihrer Chancen, Rechte und

Pflichten in Beruf und Gesellschaft befähigt werden,
120

b) für Berufsanfänger, vor allem für Un- und Angelernte sowie für jugend¬
hche Arbeitslose und Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden

können; für sie sollen geeignete Bildungsangebote entwickelt werden, die

ihre Sozialisationsprobleme in Beruf, Schule, Freizeit und Familie einbe¬

ziehen.

Der Bundesjugendplan fördert zentrale Aufgaben und Modelle zur Sozialisation

junger Ausländer, die aufgrund der für sie fremden sozialen und kultureUen

Verhältnissevon Isolation bedroht sind. Ihnen sollen durch geeignete sozialpäd¬
agogische Hilfen bessere Möglichkeiten geboten werden, sich im Gastland ihren

Anlagen und Fälligkeiten entsprechend zu entwickeln. Hierzu bedarf es der

Verbesserung ihrer Verständigungs- und Verhaltensmöglichkeiten. Der

Begegnung mit deutschen Kindern und Jugendlichen kommt deshalb besondere

Bedeutung zu.

Der Bundesjugendplan fördert die Arbeit zentraler Träger und überregionaler
Einrichtungen, die sich der erzieherischen Betreuung behinderter Kinder und

Jugendlicher widmen.

Die Hilfen für junge Menschen aus den Aussiedlungsgebieten und der DDR sind

zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung bestimmt.

DerBundesjugendplangibtbesondere Beihilfen zurschulischen, beruflichen und
gesellschaftlichen Eingliederung junger Zuwanderer nach den Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften vom 11.7.1974 (GMB1. S. 318)" (ebd., S. 88 f.).
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Den hervorgehobenen Bereichen wurden für

- politische Bildung 11.788.000 DM (14,1%)

- internationale Jugendarbeit 18.098.000 DM (21,62%)

- kompensatorische Programmme 19.191.000 DM (22,93%)

zuzüglich der Individualbeihilfen für

jugendliche Zuwanderer in Höhe von 56.000.000 DM

(Das sind 2/3 der für den

Bundesjugendplan vor

gesehenen Haushaltssumme)

zur Verfügung gestellt. Der Gesamthaushalt ohne die Beihilfe behef sich

auf 83.707.000 DM.

Im Jahr 1979 war die Gesamtförderung auf 106.885.000 DM angewachsen. Poüti¬

sche Bildung außerhalb der Jugendverbände nahm 13.158.000 DM in Anspruch,
für internationale Jugendarbeit waren 20.668.000 DM eingestellt, für die kompen¬
satorischen Programme 31.708.000 DM vorgesehen, ergänzt durch 156.800.000

Individualbeihilfen fürjunge Zuwandereraus sozialistischen Ländern. Die Förde¬

rung der zentralen Jugendverbände belief sich auf 17.375.000 DM.

Für "Wirkungsanalyse und Weiterentwicklung der Jugendarbeit" wurden

5.086.000 DM ausgegeben. Größere Posten konnten die Programme für kulturelle

und soziale Bildung mit jeweils 4.919.000 DM und 4.003.000 DM für sich in

Anspruch nehmen.

Anlage 2.4: Aufgliederung der Mittel des 30. Bundesjugendplanes

(Haushaltsjahr 1979)

Betrag fürl979 in DM

1. Politische Bildung
(außerhalb der Jugendverbände) 13 158 000

2. Internationale Jugendarbeit (20 668 000)

2.1 Programme der zentralen Jugendverbände und

anderer zentraler Organisationen 6 400 000

2.2 Programme im Länderverfahren 1305 000

2.3 Programme der Jugendgemeinschafts- und

Jugendsozialdienste 2 000 000

2.4 Programme im Rahmen bilateraler Absprachen 4 725 000

2.5 Multilaterale Programme

2.6 Besondere Programme zur Förderung des

europäischen Bewußtseins 2 100 000

2.7 Jugendpolitische Zusammenarbeit mit

Entwicklungsländern 970 000
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2.8 Vorbereitung und Weiterbildung der Mitarbeiter

und Entwicklung neuer Inhalte und Methoden

der internationalen Jugendarbeit, Trainings¬

programme für Jugendreiseleiter und
Einsatz der Jugendreiseleiter 656 000

2.9 Internationale Sonderveranstaltungen 934 000

2.10 Internationaler Jugendaustausch- und
Besucherdienst der Bundesrepublik
Deutschland e.V. - IJAB - (Geschäftsstelle) 578 000

3. Kulturelle Bildung (4 919 000)

3.1 Zentrale Fachorganisationen 1894 000

3.2 Zentrale Einrichtungen (Akademie Remscheid

für musische Bildung und Medienerziehung e.V.,

Bundesakademie für musikalische

Jugendbildung e.V., Internationale

Jugendbibliothek e.V., Kinder- und

Jugendfilmzentrum) 2 437 000

3.3 Preise und Wettbewerbe (Deutscher

Jugendbuchpreis, Deutscher Kinder- und

Jugendfilmpreis, Deutscher Jugendfotopreis,
Wettbewerb "Jugend musiziert") 588 000

4. Jugend und Sport (980 000)

4.1 Sportliche Jugendbildung 350 000

4.2 Bundesjugendspiele 630 000

5. Soziale Bildung (4 003 000)

5.1 Freiwilliger Sozialer Dienst 3 238 000

5.2 Programme zur Förderung sozialen Engagements 765 000

6. Programme zum Ausgleich sozialer

Benachteiligungen
(Kompensatorische Programme) (31 708 000)

6.1 Zentrale Aufgaben und Modelle der

Jugendarbeit für lernschwache, berufsunreife,
arbeitslose Jugendliche und Berufsanfänger 2 689 000

6.2 Zentrale Aufgaben und Modelle der Jugendarbeit
für Kinder ausländischer Arbeitnehmer sowie

für jugendliche ausländische Arbeitnehmer 1 204 000

6.3 Zentrale Aufgaben und Modelle der

Jugendarbeit mit Behinderten 2 017 000

6.4 Programme zur Eingliederung
junger Zuwanderer

6.4.1 Programme zentraler Fachorganisationen 14 154 000

6.4.2 Otto Benecke Stiftung e.V. 6 431 000

6.5 Nachrichtlich: Individualbeihilfen für junge
Zuwanderer (sog. Garantiefonds - Ansatz siehe

Tit. 652 11) (156 800 000)

6.6 Jugendarbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft
Jugendaufbauwerk und ihrer Trägergruppen 1 700 000
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6.7 Jugendarbeit der Spitzenverbände der Freien

Wohlfahrtspflege und ihnen zugeordneter
zentraler Organisationen 3 513 000

6.8 Zentrale Aufgaben und Modelle für junge

Kontingentflüchüinge

7. Zentrale Jugendverbände (17 375 000)

7.1 Deutscher Bundesjugendring und

Mitgliedsverbände 10 764 000

7.2 Deutsche Sportjugend und

Mitgliedsverbände 3 267 000

7.3 Sonstige zentrale Jugendverbände 988 000

7.4 Ring Politischer Jugend und

Mitgliedsverbände 941 000

7.5 Studentenverbände 1 415 000

8. Zentrale Fachorganisationen der

Jugendhilfe und sonstige zentrale

Einzelmaßnahmen (3 021 000)

8.1 Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 692 000

8.2 Sonstige zentrale Fachorganisationen 1 935 000

8.3 Sonstige Einzelmaßnahmen im

besonderen Bundesinteresse 394 000

9. Wirkungsanalyse und Weiterentwicklung
der Jugendarbeit (5 086 000)

9.1 Wirkungsanalysen und wissenschaftliche

Programmbegleitung in der Jugendarbeit 467 000

9.2 Erprobung neuer Konzeptionen und Methoden

in der Jugendhilfe 985 000

9.3 Modelle Erziehungskurse 254 000

9.4 Modelle zur Vorbereitung der Jugendrechtsreform 257 000

9.5 Zentrale Fortbildungsstätten 2 793 000

9.6 Zentrales Programm für den internationalen

Austausch von Fachkräften der Jugendhilfe 330 000

10. Bundesjugendplan - Sonderplan Berlin - 5 967 000
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Zusammen 106 885 000

(Bundesjugendplan. In: Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 1979, S. 2590 f.).

Der Vergleich der Haushaltsmittel von 1979 und 1976 zeigt eine neue Schwer¬

punktbildung bei den Programmen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
und der sozialen Bildung. Die Ausgaben für internationale Jugendarbeit oder für

poütische Bildung haben keine vergleichbaren Zuwachsraten. Überproportional

vergrößert sich der Anteil für Wirkungsanalyse und Weiterentwicklung der

Jugendarbeit. Die Individualbeihilfen für jugendliche Zuwanderer fallen gänzlich

aus dem Rahmen und übersteigen im Jahr 1979 die Gesamtmittel für den Bundes¬

jugendplan um fast die Hälfte.

2.4.3 Bundesjugendplan 1969 -1978



Im Vergleich zu 1969 sind diese Beihilfen von 8,5% der Gesamtförderung auf

146,7% angewachsen - zuzüglichzu den fortgeführten Programmen zurEingliede¬
rung junger Zuwanderer, für die 1969 2,2% und 197919,3% des jeweiUgen Haus¬
halts ausgewiesen waren. Die Programme zum Ausgleich sozialer Benachteili¬

gungen seit 1976 habenkeine Entsprechung im Bundesjugendplanvon 1969; 1979

machen sie 29,7% des Etats aus. Pohtische Bildung, internationale Jugendarbeit,
kulturelle und soziale Bildung haben vergleichsweise so geringe Zuwachsraten,
daß sie bei Berücksichtigung der Inflationsraten einem Rückgang der Förderung
gleichkommen. Baumaßnahmen, insbesondere die Förderung von studentischen

Wohnheimen, fallen 1979 im Kontrast zu 1969 kaum mehr ins Gewicht.

J24 Die Sachbereiche der Förderung sind im Sinne der allgemeinen Richtlinien von

1970 nochmals neu geordnet und inhaltlich und haushaltstechnisch präzisiert
worden.

Überblickt man die Entwicklung der Förderungsrichtlinien für die Bundesjugend-
pläne von Anfang der 50er bis zum Ende der 70er Jahre, zeigen sich folgende
Verlagerungen der Förderungsschwerpunkte:

Fürsorgemaßnahmen für die berufs- und arbeitslose Jugend;

Bauten für die öffenthche und freie Jugendpflege;

pohtische Bildungsangebote;

Errichtung von Studentenwohnheimen;

Maßnahmen zur Integration jugendhcher Zuwanderer;

internationale Jugendarbeit;

Programme zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen;

Integrationshilfen für jugendhche Zuwanderer auf dem

Weg der Individualbeihilfe.

Zugunsten des letzten Schwerpunktes werden immer größere Anstrengungen
gemacht.

Im Rückbhck erschheßen sich auch bestimmte Tendenzen der Fördemng durch
den Bundesjugendplan. War es der Bundesregierungin den 50erJahren und in die

60er Jahre hinein darum zu tun gewesen, das nationale Ansehen der deutschen

Bevolkemng wiederherzustellen und der Jugend ein entsprechendes nationales
Selbstbewußtsein zu vermitteln, legte sie seit dem Vertrag über das deutsch-fran¬
zösischeJugendwerk immergrößeren Wert aufVersöhnung mit den Nachbarn. Sie

trieb diesen Prozeß bewußt über Kontakte Jugendhcher voran und verfolgte auch
die Urlaubsreisen Deutscher ins Ausland mit Zustimmung. Der Jugendreisetou¬
rismus, der in den 60er Jahren entstand, stärkte zusammen mit der jugendhchen
Popkultur das internationale Bewußtsein, welches in den Bundesjugendplänen
wohlwollend gefördert wurde.

Von Anfang an war es die Politik der Bundesregiemng gewesen, bedürftigen
Jugendhchen materielle Hilfen zu gewähren und durch die Bereitstellung
geeigneter Räumlichkeiten ein öffentliches Jugendleben zu ermöglichen. In den
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50er, 60er und 70er Jahren waren unterschiedliche Gmppen die Nutznießer der

materiellen Angebote, die Jugendhchen, angeregt durch den Bundesjugendplan,

gemacht werden konnten - immer aber erreichte die Hilfe der Bundesregierung
neuebedürftige Gmppen. AufGmnd der anhaltenden Flucht- und Übersiedlungs¬
bewegungenDeutschstämmiger aus den soziahstischenLändernkam gerade diese

Gruppe über lange Zeit in denGenuß einerimmerbesserwerdenden Förderung. In

den 70er Jahren dehnte der Bundesjugendplan die materiellen Hilfen auf auslän¬

dische Jugendhche und Behinderte aus. Die kompensatorischen Aufgaben
rückten die Förderung wieder in die Nähe der Jugendfürsorge (erkennbar an der

Förderungsform der Individualbeihilfe), nachdem Ende der 50er Jahre und in den

60er Jahren jugendpflegerische Zielsetzungen überwogen hatten. Auch der in den

60er und frühen 70er Jahren erreichte Wohlstand machte die neue Schwerpunkt¬

verlagerung möghch und nötig, und die Jugendhilfe konnte sich den neuen armen

und benachteiligten Kindern und Jugendlichen zuwenden.

In den letzten Jahren der 70er Jahre wies der Bundesjugendplan als neuen Förder¬

bereich die Wirkungsanalyse aus und reservierte für die Aufgabe der Weiterent¬

wicklung der Jugendarbeit immerhin annähernd 5% der Gesamtförderung. Der

neue Sachbereich, der dadurch geschaffen wurde, ist vermutlich im Zusammen¬

hang mit den "PERSPEKTIVENZUM BUNDESJUGENDPLAN" zu sehen, die 1978

veröffentlicht wurden.

2.4.3.4 Perspektiven zum Bundesjugendplan

DiePERSPEKTIVEN beinhalten die umfassendste, programmatische Anstrengung
zur behördlichen Jugendpflege in der Bundesrepubhk:

Gründe und Ziele der Jugendförderung durch den Bund

... Politische Grundabsichten

Die demokratisch verfaßte Gesellschaft derBundesrepublikDeutschland hatzur

Verwirklichung ihrer im Grundgesetz verankerten Ziele zu gewährleisten, daß
die in ihr heranwachsenden jungen Menschen ihre Rechte und Pflichten in sozi¬

aler Verantwortung wahrnehmen lernen. Durch Erziehung und Bildung hat sie

einen Beitrag zu einer Emanzipation des Einzelnen zu leisten, durch die das

ganze Gemeinwesen einen Zuwachs an Freiheitund Gerechtigkeit erfährt. Erzie¬

hung und Bildung sollen jungen Menschen helfen,

ihre eigenen Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln

ihre persönliche und gesellschaftüche Situation beurteilen zu lernen

die Würde des Menschen im Denken und Handeln zu achten

Konflikte zu ertragen und friedlich auszutragen

und damitzurSelbstbestimmung, Partnerschaftund Solidarität fähigeMenschen
zu werden. Erziehung und Bildung sollen sie zugleich befähigen, ihre eigenen
Rechte und Interessen wahrzunehmen und die anderer zu achten, ihre Pflichten

gegenüber Staat und Gesellschaft zu erfüllen und an deren Gestaltung mitzu¬

wirken.

2.4.3.4 Perspektiven zum Bundesjugendplan
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Hieran hat die Jugendhilfe und in ihrem Rahmen insbesondere die Jugendarbeit
verantwortlich mitzuwirken" (BMJFG (Hrsg.) 1978, S. 7).

Im Kommentar zu den Gmndabsichten wird ausgeführt, Elternhaus, Schule und

Berufsbildung könnten den Erziehungs- und Bildungsanspruch junger Menschen

häufig nicht mehr erfüllen, statt dessen übten die Massenmedien, die Freizeit und

der Konsum bestimmenden Einfluß auf die geseUschaftüchen Wert- und Leitvor¬

stellungen Jugendücher aus. In einer pluraüstischen Gesellschaft stünden junge
Menschen vor einer Mannigfaltigkeit von Bildungs-, Erziehungs- und Verhaltens¬

einflüssen, die ihnen angesichts des großen Freiheitsraumes eine hohe persön¬
hche Verantwortungsleistung und eine schwierige Integrationsaufgabe abver-

126 lan8e-

„... Jugendlichebenötigen deshalb einFeld sozialen Lernens, das ihnen die eigen¬
verantwortliche Entwicklung ihrerPersönlichkeitund dasHineinwachsen in die

Gesellschaft erleichtert. Ein solches Feld ist die von jungen Menschen weitge¬
hend mitbestimmte und mitgestaltete Jugendarbeit. Sie ermöglicht, daß gruppen-
und schichtenspezifische, aber auch ganz persönliche Probleme und Konflikte

bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit in ihrem geseUschaftüchen
Bezug verarbeitet und gelöst werden können; sie macht gemeinschaftliche Akti¬

onen möglich für selbst erarbeitete oder für richtig erkannte Ziele, die andere

Bereiche des Erziehungs- und Bildungswesens weder von ihrem Auftrag noch

von ihrer Struktur her vermitteln können.

Die Jugendarbeit stellt die Bedürfhisse und Interessen der jungen Menschen

selbst in den Mittelpunkt des Lernens ..." (ebd., S. 8).

Das Lern- und Erprobungsfeld, das sie anbietet, soll zwangfrei sein und „zur Inte¬

gration junger Menschen in den Prozeß der demokratischen Entwicklung und

Gestaltung der Gesellschaft beitragen" (ebd., S. 9).

Sie soU zwanglose Gesellung ermögüchen, persönliche Geborgenheit bieten,

Anerkennung gewähren und damit Verhaltenssicherheit fördern. Fehlverhalten

soll sie behutsam korrigieren und damit Toleranz und kritische Soüdarität

einüben. Die verantwortungsbewußte und vertrauensvolle Partnerschaft, die im

Kleinen anzustreben ist, soll auch für die Jugendarbeit insgesamt gelten.

„... Nur ein Teil der Jugend geht organisatorische Dauerbindungen ein. Viele

Jugendliche ziehen die Teilnahme an einzelnen Veranstaltungen der festen

Dauerbindung an einen Verband vor. Nicht wenige bevorzugen offene Bildungs-
angebote unterschiedlicher Träger, um auf diese Weise verschiedene Möglich¬
keiten gesellschaftlichen Engagements kennen und beurteilen zu lernen.

Dem weitverbreiteten Bedürfnis junger Menschen nach mehr informellen

Kontakten undAngeboten trägt die sich seit Jahren ausweitende offene Arbeit der

Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit Rechnung.
Neben der offenen Bildungsarbeit der Jugendverbände stehen gleichbedeutend
Angebote unabhängiger Bildungsstätten und anderer Träger der Jugendarbeit,
die sich vorwiegend an nichtorganisationsgebundene Jugendliche wenden ..."

(ebd., S. 12).
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Ihrer gemeinsamen Zielsetzung nach ist alle Jugendarbeit darauf verpflichtet,

„sich für die Verwirklichung derZiele des Grundgesetzes einzusetzen" (ebd.,

S. 13). Das bedeute aber „kein Verharren im Bestehenden", die gesellschaftliche

Reaütät der Bundesrepubük bedürfe der Kritik auch in gmndsatzhchen Fragen.

„Eine neue Generation junger Menschen, unbelastet von der unmittelbaren

Erfahrung des Nationalsozialismus und der durch ihn bewirkten Katastrophen,

stellt die Frage nach der Verwirklichung einer gerechteren politischen und sozi¬

alen Ordnung dieser Gesellschaft neu und mit konsequenter Schärfe. Das

Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit begrüßt dies in der

Überzeugung, daß die Möglichkeiten gesellschaftlichen Fortschrittes, die das

Grundgesetz einräumt, ausreichen und in konkreter Reformarbeit ausgeschöpft 127

werden müssen" (ebd., S. 14).

Der Bundesjugendplan versteht das Ministerium in dem genannten gemeinsamen

Bemühen als ein zentrales Instrument der Förderung und Anregung.

„...
Die Struktur des Bundesjugendplans und seine Förderungsprogramme

Nicht jeder Aufgabe, die sich der außerschulischen Jugendarbeit stellt, kann der

Bundesjugendplan durch ein eigenes Förderungsprogramm entsprechen.

Thematischmuß erdeshalbso weit gefächertund strukturell so durchlässig sein,

daß er sowohl den aufDauer ausgerichteten wie auch den aktuellen Aufgaben,

den breit angelegten Programmen wie auch den Akzenten und Prioritäten

gerecht werden kann. Da die Förderungsmittel des Bundesjugendplans unmit¬

telbar den Trägern der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, muß er

zugleichdersehrunterschiedlichen StrukturdieserTrägerRechnungtragen, die

vom Jugendverband über die Bildungsstätte bis zur sonstigen Fachinstitution

reicht. Zugunsten der somit erforderlichen Beweglichkeit im Einsatz der Förde¬

rungsmittel muß der Bundesjugendplan auf ein in formaler Hinsicht einheitli¬

ches Strukturprinzip verzichten" (ebd., S. 16).

Der demokratischen Forderung nach Transparenz administrativer Maßnahmen

entsprechend, verdeutlicht das Ministerium detailliert die Erwägungen, die

seinen Förderungsrichtlinien zugrundeliegen (vgl. ebd., S. 14 ff.) und bekräftigt in

diesem Zusammenhang seinen Willen zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.

„... Wirkungsanalyse und Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Die Jugendarbeit bedarf aufgrund der Vielfalt ihrer Inhalte, Formen, Methoden

und Trägerstrukturen um ihrerTransparenzwillen derAnalyse ihrer Arbeit, um

die Auswirkung und Bedeutung für die unterschiedlichen Zielgruppen junger

Menschen zu verdeutlichen. Auf der Basis solcher Analysen lassen sich neue

Verfahren in abgrenzbaren Projekten erproben und für die Fortbildung von

Mitarbeitern in der Jugendarbeit nutzen ..." (ebd., S. 19).

Daß es dem Ministerium mit dieser Äußerung ernst ist, beweisen die im Anhang

zur Diskussion gestellten Programme des Bundesjugendplanes. Sie werden in der

Regel in drei Abschnitten dargestellt: Aufgabenstellung - Träger - Probleme und

Entwicklungstendenzen. Die wichtigsten Aussagen des Programmes sind im

folgenden zusammengefaßt.
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128

Politische Bildung

„Politische Bildung kann dazu beitragen, daß ein neues, in demokratischer

Tradition stehendes, politisches Selbstverständnis und damit auch eine

geschichtliche Identität dieser Gesellschaft und dieses Staates entsteht; sie kann

sich nicht mehr nur aus der Negation nationalsozialistischer Gewaltherrschaft

ableiten, sondern muß neu und eigenständig, z.B. an der Geschichte der deut¬

schen Freiheitsbewegung, anknüpfen. Sie dient sowohl derweiteren demokrati¬

schen Ausgestaltungder Gesellschaft imInneren, derVerständigungund Zusam¬
menarbeit derMenschen aus den beiden deutschen Staaten, als auch nach außen

der friedfertigen Zusammenarbeit mit allen Völkern.

Diese Aufgabe erhält dadurch ein besonderes Gewicht, daß die jungenMenschen
durch die Herabsetzung des Wahlalters und des Volljährigkeitsalters früher als

bisher daraufangewiesen sind, im Umgang mit den Einrichtungen und Instituti¬

onen von Staat und Gesellschaft selbstsicher zu werden; sie müssen insgesamt in

die Lage versetzt werden, ihre Rechte und Pflichten verantwortlich wahrzu¬

nehmen. Um diesen Erfordernissen gerecht zu werden, sollen sowohl thematisch
als auch hinsichtlich der Zielgruppe der Jung- und Neuwähler besondere

Anstrengungen unternommen werden" (ebd., S. 27 f.).

Als problematisch sieht das Ministerium die einseitige Ausrichtung der politi¬
schen Bildung unter der Bezeichnung "Staatspolitische Erziehung" in den

Anfangsjahren der Republik an und konstatiert mit Erleichterung eine Entwick¬

lung, in der sich „eine differenzierte Sicht der eigenen Gesellschaft" durchzu¬

setzen begann.

Auch in methodischer Hinsicht stellt es einen erfreulichen Wandel fest:

„Methoden der modernen Gruppenpädagogik, die Planspieltechnik und andere
Formen des "Probehandelns" treten in den Vordergrund und erlauben eine akti¬

vere und selbständigere Beteiligung der Teilnehmer in projektorientierten Lern¬

prozessen. Das Lernen in Gruppen führte zu einer verstärkten Beobachtung,
Analyse und Berücksichtigung gruppendynamischer Prozesse. Der Einsatz

moderner Medien erlaubt in zunehmendem Umfang in projekt- und konfliktbe¬

zogenen Arbeiten die Nutzung des Kommunikationsstromes der Gesellschaft,
auch auf der nichtverbalen Ebene" (ebd., S. 30).

Das Ministerium bedauert allerdings, daß politische Bildung „häufig nur solche

Jugendliche erreicht, die bereits eine gewisse Bildungsmotivation mitbringen".
Generell benutzten zu wenig berufstätige und weibhche Jugendliche die Möglich¬
keiten politischer Bildung. DerGmnd wird darin gesehen, daß die richtigen „Wege
der Ansprache, Motivierung und Sensibilisierung" noch nicht gefunden worden
seien.

MögUcherweise bewähren sich in diesem Zusammenhang neue Ansätze, die

kulturelle Bildung als pädagogisches Prinzip anerkennen und zurGeltungbringen
wollen.
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„KulturelleBildungleistetihrengesellschaftspolitischzunehmendbedeutsamen

Beitrag, indem sie ihre spezifischen Aktions- und Gestaltungsmögüchkeiten

anbietet, die nicht nur wichtige Bedürfhisse nach Freude, Geselligkeit und

Entspannung befriedigen, sondern durch Motivierung und Aktivierung der

Ausdrucksfähigkeit zum Ausgleich sozialer BenachteUigungen beiträgt. Sie

erweitert die Verständigungsmöglichkeiten über die Grenzen zwischen Völkern,

Sprachen und Kulturen" (ebd., S. 38).

Kulturelle Bildung

„Das Ziel dieses Fachprogramms des Bundesjugendplanes ist es, die Beteiligung

junger Menschen am kulturellen Leben dieser Gesellschaft zu intensivieren und

auszuweiten. Junge Menschen müssen deshalb zu einer sensiblen, ästhetische

Formen ihrer Umwelt verstehenden Wahrnehmung angeregt und befähigt

werden. Ihre Urteilskraft gegenüber Kunstwerken wie auch gegenüber Formen

und Inhalten der AUtagskommunikation wie Medienprogrammen, Werbung,

Industrieformen, Mode, muß gefördert werden.

Eine ebenso wichtige Aufgabe kultureller Bildung ist es, junge Menschen zu

eigenem kreativen Handeln und Gestaltung anzuregen, Begabungen, Neigungen

und Fähigkeiten des Ausdrucks zu entwickeln und zu üben.

Dabei muß kulturelle Bildung die Gesamtheit künstlerischer und medialer

FormenwieMusik, Spiel, Theater, Tanz, Literatur, bildnerisches Gestalten, Foto¬

grafie, Film, Video, Funk und Fernsehen einbeziehen.

Kulturelle Bildung hat auch die Einsicht in die Wirkungsgesetze derMassenkom¬

munikation zu vermitteln als eine wichtige Voraussetzung zur Abwehr von

Manipulationsmechanismen. In diesem Zusammenhang muß die Wechselwir¬

kung mit dem Bereich der politischen Bildung besonders hervorgehoben
werden" (ebd., S. 36 f.).

Gehtmanvon derPraxis deroffenenJugendarbeit aus, ist offensichtüch, daß diese

Form der Jugendarbeit von Jugendlichen gerne angenommen wird, üeber als

Angebote der internationalen Jugendarbeit - die Ferienzeit ausgenommen.

Internationale Jugendarbeit

„Ein denProblemen unsererZeitgegenübergewachsenes politisches Bewußtsein

kann seine Inhalte nicht allein aus Gegebenheiten und Problemen des eigenen
Landes beziehen. Wohl und Wehe der eigenen Gesellschaft hängen in zuneh¬

mendem Maße von weltweiten internationalen Bedingungen, Prozessen und

Wechselwirkungen ab, wie umgekehrt die Verantwortung des eigenen Landes für

die Erhaltung des Weltfriedens und seine gerechte Ausgestaltung ständig
ziinimmf.

Diese Aufgabe, die Probleme nationaler und internationaler Politik in ihrer

gegenseitigen Verschränkung zu sehen und Wege zu ihrer friedlichen Lösung zu

suchen und zu gehen, muß jede heranwachsende Generation neu lernen und

einüben" (ebd., S. 31).
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Den Ausführungen zu diesem zentralen Thema gewährt das Ministerium breiten

Raum. Eine besondere Begründung sieht es in den Direktwahlen zum Europäi¬
schen Parlament und in der Schaffung eines Bewußtseins „europäischer Solida¬

rität unter der Jugend".

„Die Chance, die der Jugendtourismus für den Erwerb von Kenntnis und

Verständnis bietet, sollte nicht ungenutzt bleiben. Das Programm "Pädagogische
Betreuung bei Jugendauslandsreisen" fördert daher die Ausbildung und den

Einsatz von Reiseleitern bei gemeinnützigen Jugendreisediensten" (ebd., S. 36).

Der offensichtliche Schwerpunkt bei der Tätigkeit des Anregens und Förderns ist

im sozialen Bereich zu sehen. Die Beschreibung der Aufgabenstellungen für die

130 Programme Soziale Bildung, Förderung sozialen Engagements und Ausgleich
sozialerBenachteiligungen sind in ihrer Zusammengehörigkeit zu verstehen. Die

Art der Darstellung vermittelt den Eindruck eines tiefempfundenen Bedürfnisses.

Soziale Bildung

„In demMaße, wie das System der sozialen Hilfen und der sozialen Versorgungs¬
einrichtungen eine immer umfassendere Bewältigung individueller Notlagen zu
verwirklichen sucht, erhalten seine Einrichtungen den Charaktervon Dienstlei¬

stungsbetrieben mit spezialisierten Berufsbildern. Neben allen positiven
Wirkungen hat diese Entwicklung häufig die Nebenwirkung, die unmittelbare

Erfahrung von Not, Krankheit, Leiden und Tod zu verringern. Daß aber

Menschen in besonderen Notlagen des Dialogs und derpersönlichen Zuwendung
bedürfen und daß diese Zuwendung auch für den, der sie leistet, einen bedeu¬

tenden Zuwachs an menschlicher und sozialer Erfahrung bedeuten kann, wird

zu wenig beachtet.

Dieses Programm soll jungen Menschen solche Erfahrungen vermitteln, ohne

dabei denjenigen, der des Dienstes und der Zuwendung bedarf, zum pädagogi¬
schen Objekt von Lernprozessen zu machen. Auch dürfen die Teilnehmer an frei¬

willigen sozialen Diensten nicht als billige Aushilfskräfte betrachtet und behan¬

delt werden" (ebd., S. 42).

Das Ministerium verschweigt die Probleme nicht, die mit dem freiwilligen sozi¬

alen Dienst verbunden sind, zum einen die Ausbildungssituation, zum anderen

die geringe Bereitschaft, ein "Freiwilliges soziales Jahr" abzuleisten (1976:4500
Jugendliche). Besser ist die Beteiligung an kurzfristigen sozialen Diensten; an

ihnen nehmen jährlich etwa 100 000 junge Menschen teil. Den studentischen

Trägern der Jugendarbeit hat das Ministerium die besondere Sorge für Rand¬

gruppen übertragen.

„Auch heute noch gibt es in unserem Lande soziale Not. So wohnen noch

Hunderttausende von Menschen in Obdachlosenunterkünften, und ebenfalls

Hunderttausende sind als physisch Kranke in Anstalten untergebracht. Die

Anzahl der Drogenabhängigen einschließlich der Alkoholabhängigen übersteigt
die Millionengrenze. Weiter ist an die Zehntausende von Menschen in den Haft¬

anstalten zu denken und an die Jugendlichen, die in Heimen leben müssen.
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Für die Erziehung jungerMenschen ist es wichtig, daß sie schon beizeiten soziale

Notlagen konkret kennenlernen und sich zu Hilfeleistungen und Diensten zur

Verfügung steUen. Soweithierbei zentrale und überregionale Aufgaben anfallen,

will der Bundesjugendplan dazu beitragen, daß junge Menschen zu sozialem

Engagement motiviert und befähigt werden" (ebd., S. 44).

Selbstkritisch ist dazu angemerkt, daß die „Beschränkung des Programmes auf

den studentischen Bereich für die beabsichtigte Zielsetzung nicht ausreichend

ist". Der Trägerkreis müsse, um Breitenwirkung zu erzielen, beträchtüch vergrö¬

ßert werden. Dazu sei es aber nötig, die praktischen Aufgaben der Helfer genauer

zu beschreiben.

Zum eigentüchen Schwerpunkt der sozialen Tätigkeit macht das Ministerium 131

seine kompensatorischen Programme.

Ausgleich sozialer Benachteiligungen

„Die Mehrheit junger Menschen tritt nach Beendigung der Hauptschule in die

Berufsausbildung ein und erfährt in der Berufsschule nur noch eine sehr

beschränkte Förderung ihrer allgemeinen, politischen und kulturellen Bildung.

Noch gravierender sind die Mängel für eine große Gruppe von Jugendlichen, die

nicht in ein berufliches Ausbildungsverhältnis eintreten können oder wollen.

Bereits vorhandene Bildungsdefizite, zu geringe Lern-, Sprach- und Ausdrucks¬

fähigkeit bewirken nun eine reale soziale Benachteiligung. Die Berufsnot junger

Menschen hat in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Gesamtsituation und der

mit ihrgegebenen Jugendarbeitslosigkeiteine erhebliche Zuspitzung erfahren, zu

deren Abbau Jugendarbeit mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln beizutragen

hat.

Außerschulische Jugendbildung unter berufsbezogenem Aspekt hat darum eine

überwiegend kompensatorische und komplementäre Funktion zu erfüllen,

indem sie

- Bildungsdefizite beseitigt, insbesondere die Lern-, Sprach- und

Ausdrucksfähigkeiten erweitert und trainiert

- den Willen zur Weiterbildung weckt und verstärkt

- zur beruflichen Fortbildung und Umschulung anregt und Wege und

Möglichkeiten hierzu aufweist

- politische Bildung, von der Erfahrung der Arbeitswelt ausgehend,

vermittelt.

Dabei kommt es darauf an, die Betriebs- und Wirtschaftsstruktur, in der die

Jugendlichen stehen und für die sie ausgebildetwerden, transparentzu machen,

sie zu befähigen, ihre Interessen zu artikulieren und zu vertreten, sowie die Moti¬

vation für Arbeit und Ausbildung zu stärken.
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Gegenwärtig leben in der Bundesrepublik Deutschland etwa 1 Million Kinder

ausländischer Arbeitnehmer, von denen etwa 450 000 die Schule besuchen.

Rund 60% der Schüler erreichen den Abschluß der Hauptschule nicht.

Die Bundesregierung hat zur Berufsförderung ausländischer Jugendlicher ein

kombiniertes Programm eingeleitet. Im Rahmen dieses Programmes werden

nicht nur Intensivkurse in der deutschen Sprache, sondern auch Berufsförder¬

lehrgänge angeboten, die den ausländischen Jugendlichen den Übergang in eine

ordentliche Lehrausbildung ermöglichen.

Die Jugendarbeithatmitden ihrzu Gebote stehenden Mitteln die sozialeIsolation

der Kinder aus Gastarbeiterfamilien aufzubrechen. Sie unterstützt daher mit
132 flankierenden Modellprojekten, die sich mit gezielten Bildungs- und Kommuni¬

kationsangeboten an die ausländischen Jugendlichen wenden, die schulischen
und beruflichen Sonderprogramme der Bundesregierung.

Behinderte KinderundJugendliche sind inbesonderem Maßebenachteiligt,weü
für sie selbst auch unter größter Anstrengung der betroffenen Familie die Wahr¬

nehmung elementarer Lebensrechte häufig nicht gesichert ist. Außerschulische

Jugendarbeit soll daher im Zusammenwirken mit medizinischen, schulischen

und beruflichen Maßnahmen die Eingliederung und Wiedereingliederung in die

Gesellschaftfördern und dabei den Behinderten soziale Kontakt- und Kommuni¬

kationsmöglichkeiten erschließen. Für diese Aufgabe bedarfes besonders enga¬

gierterund ausgebildeter Erzieher, die aufeinen ständigen Erfahrungsaustausch
und permanente Fortbüdung angewiesen sind. Um dies zu gewährleisten, wird
die Arbeit zentraler Träger und überregionaler Einrichtungen gefördert, die die

Aufgaben der erzieherischen Betreuung behinderter Kinder und JugendUchen
wahrnehmen.

Zuwanderer aus den Aussiedlungsgebieten finden in der Bundesrepublik
Deutschland ihnen völlig fremde gesellschaftliche Verhältnisse vor. Das beginnt
damit, daß zumindest die jüngeren Familienmitglieder die deutsche Sprache
nicht oder nur unzureichend beherrschen. Die Familien müssen sich auch in

einer ganz anderen Berufs- und Arbeitswelt, einem anderen Schulsystem und in

einem anderen politischen System zurechtfinden. Durch Förderschulen, Vorstu¬
dien- und Sprachkurse wird den jungen Zuwanderern das Einleben in der

Bundesrepublik Deutschland erleichtert. In Ergänzung dazu bedürfen die

jugendlichen Aussiedler, Flüchtlinge aus der DDR und jugendlichen Asylanten
einer umfassenden Information und Beratung in allen Lebensbereichen, insbe¬
sondere über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Funktionszusam¬
menhänge und Tatbestände, über das schulische Ausbildungssystem und ihre
beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten. Der Integration in die Gesellschaft
dienen auch Freizeitangebote im Rahmen von Clubs, Kursen und Ferienfrei¬

zeiten, die junge Zuwanderergemeinsam mit einheimischen Jugendlichen wahr¬
nehmen" (ebd., S. 46 ff.).
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Interessanterweise finden sich in den Perspektiven keine Hinweise auf die recht¬

liche Problematik dieserAufgabenfelder, lassen sich doch konkrete Umsetzungen

der Förderungsrichtlinien, die hier angeregt werden, vorwiegend als Tätigkeit
kommunaler Träger oder im regionalen Rahmen vorstellen. Damit überschreitet

das Ministerium nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts jedoch seine

Kompetenzen. In der Schlußbemerkung sichert es sich vorsorghch gegen diesen

Vorwurf.

Schlußbemerkung

„Die hiermit vorgelegten Perspektiven zum Bundesjugendplan betonen die

Notwendigkeit der Jugendarbeit als eigenständiges Feld der Sozialisation. Sie

stellen heraus, daß dieses Feld unbeschadet der letztlichen Verantwortung des 133

Staates sowohl durch die Mitbestimmung der jungen Menschen selbst, als auch

durch die Lern- und Zielgruppenautonomie der freien Träger der Jugendhilfe

geprägt ist. Die Weiterentwicklung der Jugendarbeit und ihrer Förderung durch

den Bundesjugendplan bedarf der partnerschaftlich geführten Diskussion. Aus

diesem Grund ging es in den Perspektiven nicht so sehr darum, die künftige

Förderungspolitik im Einzelnen festzulegen, sondern vielmehr darum, für die

Diskussion um die künftige Entwicklung des Bundesjugendplanes einen Bezugs¬
rahmen zu geben" (ebd., S. 26).

Die beschwichtigende Bemerkung ist in der Praxis wohl dennoch nicht geeignet,
das Konfliktpotential abzubauen. Als Beispiel mögen die Hinweise des Ministe¬

riums für die Arbeit mit Behinderten dienen. Sie ist zwar sichervon überregionaler

Bedeutung - aber kann sie in Form überregionaler Zusammenschlüsse erfüllt

werden?

„Soweit diebehinderten Kinderund Jugendlichennicht in geschlossenenHeimen

untergebracht werden müssen, sollen sie auch nicht von der Umwelt isoliert

werden. Aus diesem Grund werden Modellvorhaben mit Kontakten zwischen

behinderten und nichtbehinderten Jugendlichen,wie sie z.B. in der Clubarbeit zu

finden sind, gefördert. Das Leben in der Gemeinschaft und unter pädagogischer

Anleitung stärkt das Selbstwertgefuhl undbefähigt zu erweitertenKontakten und

Partnerschaften. Zugleich kann dabei bei Nichtbehinderten die meist zu beob¬

achtende Distanzierung und Kontaktangst abgebaut und eine positive Einstel¬

lungsänderung erzeugt werden" (ebd., S. 49).

Daß hier ein Problem vorhegt, zeigt die Förderung junger Zuwanderer durch Indi-

vidualhilfen aus dem sog. Garantiefonds. Die Bundesregierung geht den Weg der

Fürsorge, um den Fußangeln der Kompetenzstreitigkeiten um die Jugendpflege
aus dem Weg zu gehen.

„... Individualhilfen zur Eingliederung junger Zuwanderer

(Sogenannter Garantiefonds)

... Aufgabenstellung

Die schulische, berufliche und gesellschaftliche Eingliederungjunger Aussiedler
soll unterstützt werden. Dabei soU der besonderen Belastung der Familien beim
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Aufbau einer sozialen und beruflichen Existenz Rechnung getragen werden.

Gesetzliche und andere vorrangige Ausbildungsbeihilfen werden aus Mitteln

dieses Programms aufgestockt.

... Träger

Die Mittel werden von den örtlichen Sozial- bzw. Jugendämtern und der Otto-

Benecke-Stiftung vergeben.

... Probleme und Entwicklungstendenzen

Seit 1956 werden Individualbeihilfen an Zuwanderer aus der DDR, an junge
Aussiedlerund Asylanten gewährt. Die Mittel mußten mehrfach erhöht werden.

Jährlich werden gegenwärtig etwa 14 000 Zuwanderer, vor allem Förderschüler
*34 und Studienbewerber, erreicht. Das Schwergewicht hat sich aufjunge Aussiedler

verlagert.
Während desExistenzaufbauesderFamilie soll eine möglichst weitgehende Frei¬

stellung der Unterhaltspflichtigen von derBeteiligung an den Ausbildungskosten
erreichtwerden. Die Verwaltungsvorschriften wurden daherunterBerücksichti¬
gung von umfangreichen Anregungen der Länder den praktischen Gegeben¬
heiten angepaßt. Ziel war es, den Eingliederungsbedürfiiissen noch besser

gerecht zu werden. Vor dem Jahr 1980 ist nicht mit einem Rückgang der finan¬

ziellen Anforderungen zu rechnen, da die Aussiedlungen auch nach Abschluß

der Familienzusammenführungen aus Polen weitergehen und der Anteil der

Asylsuchenden in gleicher Höhe bleiben wird" (ebd., S. 51).

Wie richtig das Ministerium die Lage einschätzt, geht aus der Anmerkung hervor,
daß noch auf Jahre hinaus „mit einer starken Zuwanderung, vor allem aus den

Staaten Ost- und Südeuropas" zu rechnen sei und das Eingliederungsprogramm
für eine Reihe von Jahren der Fortführung bedürfe.

Ohne die Zusammenarbeit der Jugendhilfebehörden mit den öffentlichen und

freien Trägern sind die integrativen Aufgaben, wie sie in den Programmen zum
Ausgleich sozialer Benachteiügungen enthalten sind, nicht zu bewältigen. Die

Perspektiven tragen dem Rechnung. Ausdrücklich bestimmen sie das Verhältnis

zwischen Staat und Trägem als partnerschaftüches.

„Das Prinzip der Einheit der Jugendhilfe gebietet das Ineinandergreifen und die

gegenseitige planmäßige Ergänzung von Angeboten der allgemeinen Jugendar¬
beit und Leistungen im Bereich der Erziehungshilfe.

DerfreieZusammenschluß Jugendlicher in GruppenundVerbänden erweist sich
als ein Ort, an dem junge Menschen Rückhalt, Anerkennung und Selbstbestäti¬

gung, gegenseitige Stützung und Verständnis, Information und Bildungfinden. Er
ermöglicht und verlangt Engagement und Kooperation in gemeinschaftlichem
Handeln mit anderen. Auf der Basis von Gruppen und Verbänden können

Probleme junger Menschen erörtert, Ziele abgeklärt und ihre Verwirklichung
angestrebt werden. Damit bildet die Jugendgruppe ein Lern- und Übungsfeld für

demokratisches Verhalten. Aus diesen Gründen ist die Bildung von Jugend-
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gruppen und -verbänden in ihrer ständigen Erneuerung durch die Nachwach¬

senden ein wichtiges Feld sozialen Lernens und demokratischer Erziehung.

Entsprechendes gilt für die Arbeit von Studenten in eigenen Gruppen und

Verbänden, sofern sie nicht allein hochschulpolitischen Zielsetzungen dient,

sondern derpoUtischen, kulturellenund sportlichen Bildungsowie derWeckung

und Vertiefung sozialen Engagements.

An der Existenz von Jugendverbänden besteht ein permanentes öffentliches

Interesse, weil solche Zusammenschlüsse in besonderer Weise geeignet sind, die

Interessen, Wünsche, Vorstellungen undMeinungenvon Jugendlichen zu artiku¬

lieren. Auch aufBundesebene bedarf es einer wirksamen Vertretung der Inter¬

essen Jugendlicher. Die Jugendverbände sind auf öffentliche Förderung ange¬

wiesen, da der RückgriffaufMitglieds- oderTeilnehmerbeiträge nicht ausreicht,

um ihre Arbeit zu finanzieren" (ebd., S. 52 f.).

An der konstruktiven Weiterentwicklung dieses partnerschaftlichen Verhält¬

nisses ist das Ministerium äußerst interessiert.

„Ein besonderes Kennzeichen der Jugendarbeit ist ihre Flexibilität und Innovati¬

onsbereitschaft, die es ihr möglich macht, neu auftretende Probleme und

Konflikte aufzugreifen und nach sachgerechten Lösungen zu suchen. Hierzu

bedarf es der Entwicklung jeweils geeigneter Methoden.

Daneben muß auch im Bereich der langfristigen Aufgaben der Jugendarbeit

ständig nachbesserenund wirkungsvollerenKonzeptionen undMethoden in den

einzelnen Arbeitsbereichen gesucht werden. Dazu bedarfes neben wissenschaft¬

lich fundierten Wirkungsanalysen der pädagogischen und organisatorischen

Experimente sowie derEntwicklungvon Modellen, die für die Verbesserung und

den Ausbau der Praxis geeignet sind" (ebd., S. 56 f.).

Nur qualifizierte Fortbildung könne die Gewähr dafür bieten, die besonderen

Aufgaben der Jugendarbeit sach- und zukunftsgerecht zu lösen.

„Fortbildung ist für jeden Mitarbeiter in der Jugendhilfe die Voraussetzung für

eine Bewältigung des lebenslangen Lernprozesses im persönlichen und berufli¬

chen Bereich. Für die Organisation ist die Fortbildung der Mitarbeiter Verpflich¬

tung und zugleich die Chance, notwendige Veränderungsprozesse in bezug auf

Inhalt und Strukturen mitzuvollziehen. Fortbildungsangebote sind eine gesell¬

schaftspolitische Aufgabe der freien Träger, der Länder, der Kommunen sowie

besonderer zentraler Institutionen" (ebd., S. 58).

Die Fortbildungsangebote wünscht sich das Ministerium ausdrücklich als ein

„konstruktives Zusammenwirken" von fachwissenschaftlichen und praxisbezo¬

genen Veranstaltungen. Dabei müsse „der Gefahr einerZersplitterung entgegen¬

gewirkt werden", die durch die notwendige Vielfalt der Fortbildung entstehe.

Nicht zufälhg wohl erinnert die Formulierung an die entsprechendenpreußischen
Erlasse.
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DarsteUung 2.6: Übersicht der Allgemeinen Richtlinien 1970 und der

Perspektiven zum Bundesjugendplan 1978

Erlaß vom 3. November 1970

Allgemeine Richtlinien für den
Bundesjugendplan

• Träger der Jugendhilfe mit gemein-
Oi nütziger Zielsetzung

l
.2
N

Perspektiven zum Bundesjugendplan
(Hrsg.) BMJFG 1978

1 Nichtorganisierte und verbandsgebundene
Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren

136 op

a

l
0)

PQ

» Anregung und Förderung von Bestre¬

bungen der Jugendhilfe über die gesetz¬
lichen Verpflichtungen der Behörden

hinaus

• Partnerschaftliches Zusammenwirken

von Bund, Ländern und Kommunen

1 Notwendigkeit von Freiräumen und Feldern sozialen

Lernens, die Jugendlichen die eigenverantwortliche
Entwicklung ihrer Persönlichkeit und das Hinein¬

wachsen in die Gesellschaft erleichtert
> Konkurrierende Einflüsse von Familie, Schule und

Vorbildern in den Medien sowie im Freizeitbereich
> Beeinflussung durch Konsumgewohnheiten

1 Förderung von Aufgaben mit überregio¬
nalem Charakter, z.B. gesamtdeutsche
Aufgaben, wenn Länder alleine nicht

wirksam fördern können

In Kooperation der freien und öffentlichen Träger der

Jugendhilfe mit den Landes- und Bundesbehörden
unter besonderer Berücksichtigung von Kooperations¬
möglichkeiten mit der Schule

• Auf Bundesebene • Auf Bundesebene

v

N

• Freie Entfaltung der Persönlichkeit •

• Wahrnehmung der individuellen Rechte
• Übernahme von Verantwortung in «

Gesellschaft und Staat

Freie Entfaltung der Persönlichkeit in Selbstbestim¬

mung, Partnerschaft und Solidarität

Hilfe zur individuellen Emanzipation mittels

kompensatorischer Bildung und Erziehung
Zuwachs an Freiheit und Gerechtigkeit für das

gesamte Gemeinwesen

s
.&
N

.a

> Fachliche Befähigung der Träger
1 Jugendarbeit in Übereinstimmung mit

den Zielen des Grundgesetzes
> Bejahung der freiheitlich-demokrati¬

schen Grundordnung und der parla¬
mentarisch-repräsentativen Willens¬

bildung bei gleichzeitiger Wahrung
der Eigenständigkeit der Träger

' Ermöglichung zwangloser Gesellung
' Angebot zwangfreier Lern- und Erprobungsfelder
' Befähigung zu personaler Selbstverwirklichung
¦ Verteidigung von Freiheit und Gerechtigkeit
1 Anpassung der Programme an die Bedürfnisse der

Jugendlichen
1 Effektlvierung des Einsatzes der Mittel aus

öffentlichen Geldern



Darstellung 2.6: Fortsetzung
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• Inhaltliche Schwerpunkte: Politische

Bildung und Internationale Jugendar¬
beit

• Methodische Richtlinien: Erprobung
neuer Wege in der Jugendarbeit und

Förderung der Jugendforschung

Inhaltliche Schwerpunkte In drei Bereichen:

Allgemeine Jugendarbeit über politische und kultu¬

relle Bildung, internationale Jugendarbeit, sportliche
und soziale Bildung
Kompensatorische Programme für lernschwache,

berufsunreife und arbeitslose Jugendliche, Kinder

ausländischer Arbeitnehmer und junge Zuwanderer

Weiterentwicklung der Jugendarbeit mittels wissen¬

schaftlicher Programmbegleitung, Erprobung neuer

Konzeptionen, Modelle und kontinuierlicher Fortbil¬

dung
Methodische Schwerpunkte:
Angemessene Berücksichtigung der Interessen, Nei- -

gungen und Bildungsbedürfnisse der Jugendlichen
Mit- und Selbstbestimmung, soweit möglich und er¬

wünscht

Betonung emotionalen Lernens

Friedliche Austragung von Konflikten

Förderung der Fähigkeit zu Kritik und Selbstkritik

• Förderung kreativer Denk- und Verhaltensweisen

Ausgleich einseitiger Beanspruchung
Beteiligung an gesellschhaftlichen Aufgaben

• Sammeln von Erfahrungen in sozialem Engagement
• Lernen durch Tun

137

§ Fortschreibung der 60er Jahre
a
o

> Bildungs- und Begegnungsstätten
> Fortbildungs- und Fachinstitute

• Jugendherbergen für internationale Jugendarbeit
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op Fortschreibung der 60er Jahre Fortschreibung der 60er Jahre

g
• unter Betonung von kontinuierlicher • Projektförderung

oj Vergabe der Fördermittel und ständiger • Institutionelle Förderung im Direktverfahren,

N Überprüfung der Förderungswürdigkeit Länderverfahren und Zentralstellenverfahren

• Detaillierte Verwendungsnachweise
und Kontrolle durch den Bundesrech¬

nungshof

Siehe 1970

• Wirkungsanalyse



Abschheßend werden die Ergebnisse der pädagogischen Analyse derbundesrepu-
bhkanischen Erlasse, Richthnienund Perspektivenzum Bundesjugendplan sowie
des Gesetzes für Jugendwohlfahrt vom 11. August 1961 im Untersuchungsraster
KLUGES zusammengefaßt:

1. Die ersten behördUchenHilfen sind Nothilfen, die sich besonders an heimatlos

gewordenenJugendhche ohne Bemfoder Bemfsausbildung wenden. Schon in

der zweiten Legislaturperiode wendet sich die Förderung nach der Novelüe-

rung des RJWG im Jahr 1953 an die im Gesetz vorgesehenen Träger der freien

und öffentüchen Jugendpflege. Mit dem Gesetz für Jugendwohlfahrt wird in

der vierten Legislaturperiode der Geltungsbereich behördlicher Jugendpflege
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auf Kinder und junge Menschen über 21 ausgedehnt. Die allgemeinen Richtli-

nien von 1970 betonen erneut die gemeinnützige Zielsetzung der Träger der

Jugendhilfe. In den PERSPEKTIVEN ZUM BUNDESJUGENDPLANwerden die

Förderungsgrenzen auf 14 und 25 Jahre festgelegt.
2. Bei den ersten Förderungsmaßnahmen geht es darum, wenigstens die drin¬

gendsten Kriegs- und Kriegsfolgeschäden überwinden zu helfen, möglichst
wenige Jugendhche verwahrlosen zu lassen und ihnen Arbeit zu geben. Seit

1954 sollen die verschiedenen Anstrengungen zu diesem Zweck wieder koor¬

diniert erfolgen. Gewünscht wird ein gründlicher Erfahrungsaustausch aller

Träger der Jugendwohlfahrt, die vordringlich Hilfe zur Selbsthilfe gewähren
soU. In der dritten Legislaturperiode bittet die Bundesregierung um eine

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Verbänden, Organisationen und

Behörden, um den Jugendlichen Recht auf leibliche, seelische und gesell¬
schaftüche Tüchtigkeit wirksamGeltung verschaffen zu können, das im Gesetz

für Jugendwohlfahrt 1961 garantiert wird. Im Streit zwischen Bund, Ländern

und Kommunen um die Zuständigkeit des Bundes für die Jugendpflege, und

hier speziell um die gewachsene Tradition, durch finanzielle Förderung
bestimmteMaßnahmen derJugendpflege anzuregen, entschied das Bundesver¬

fassungsgericht im wesentlichen zugunsten des Bundes, soweit er Aufgaben
eindeutig überregionalen Charakters wahrnahm.

Im Erlaß von 1970 spricht die Regierung davon, nur solche Bestrebungen der

Jugendhilfe anzuregen und regeln zu wollen, die über die gesetzlichen
Verpflichtungen der Behörden hinausgingen. Die Notwendigkeit partner¬
schaftlichen Zusammenwirkens in der Jugendhilfe wird erneut betont. Ende

der 70er Jahre, in der achten Legislaturperiode, scheint die Frage der Zustän¬

digkeiten soweit geregelt und akzeptiert, daß neue Begründungen für die

behördliche Jugendpflege in den amtlichen Verlautbarungen Platz finden:

Der Begriff Jugendpflege wird vermieden und durchgehend von Jugendarbeit
gesprochen, wenn nicht ausdrücklichMaßnahmen derJugendhilfe mit fürsorg¬
lichem Charakter gemeint sind. Als Begründung für die Jugendpflege dient

nicht länger ein Recht, sondern dienen die Bedürfnisse von Jugendlichen und
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die Abwehr sich negativ auswirkender gesellschaftlicher Sachzwänge im

Verlauf der Sozialisation. Besonderes Augenmerk ist auf die Konsumgewohn¬

heiten, die Beeinflussung durch Medien und die kommerzielle Nutzung des

Freizeitbereichs gerichtet.

3. Die Ausfühmng jugendpflegerischer Maßnahmen hat von Anfang an durch

gemeinnützige Organisationen zu erfolgen; Notwendigkeit und Zweckmäßig¬

keit der beantragten Maßnahmen müssen durch Behörden anerkannt sein. Seit

1954 ist die Jugendpflege an den gesetzlichen Vorgaben des RJWG zu orien¬

tieren. 1961 präzisiert das JWG, Maßnahmen derJugendpflege könnten durch

Organe der öffentlichen Jugendhilfe oder durch Delegation an freie Vereini¬

gungen der Jugendwohlfahrt, an Jugendverbände und Einzelne ausgeführt

werden. Seit demUrteil des Bundesverfassungsgerichts wird die Tätigkeit des

Bundes aufAufgaben überregionalen Charakters eingeschränkt und die Einhal¬

tung dieser Regelung von Ländernund Kommunen kontrolüert. Die PERSPEK¬

TIVEN sprechen folgerichtig von der Kooperation, die für die Jugendarbeit

kennzeichnend sei; sie stellen auch Überlegungen an, ob in diese Kooperation

die Schule nicht einbezogen werden sollte.

4. Immer hat Übereinstimmung darüber bestanden, daß mit Bundesmitteln nur

Vereinigungen gefördert werden können, die sich auf Bundesebene zusam¬

mengeschlossen haben.

5. In den frühen 50er Jahren verfolgt die behördhche Jugendpflege so elementare

Ziele wie die Gewährleistung von Lebensunterhalt oder die Befähigung zu

einer Erwerbstätigkeit. Soweit Mittel vorhanden waren, betont sie die Indivi-

dualfürsorge. Auf jugendpflegerischem Gebiet versucht sie, unmittelbar nach

dem Krieg, die Jugend geistig, sitthch und politisch in der neuen kulturellen

Ordnungzu verwurzeln und verantwortungsbewußte Persönlichkeiten für den

Wiederaufbau Deutschlands heranzubilden. Erst unter dem Eindruck der

Novellierung des RJWG 1953 erscheint als Ziel der Jugendpflege die Hilfe zur

allseitigen Entwicklung derJugendlichen. Sie sollen ihre Persönlichkeit alters¬

gemäß entfalten können und zu einer verantwortlichen Haltung als Mitglieder

der Gesellschaft gelangen. Im Erlaß vom 16.12.1958 sind wieder alle aus der

Weimarer Republik bekannten Zielsetzungen der Jugendpflege versammelt.

Der Gesetzestext des JWG bestimmt als Ziel derJugendpflege erneut die Wohl¬

fahrt der Jugend. Im Erlaß vom 25.11.1968 werden als besondere Ziele die

Eingliederung jugendlicher Zuwanderer in die Berufswelt genannt, verstärkte

Anstrengungen auf dem Gebiet internationaler Jugendbegegnung und als poh¬

tisches Ziel die Pflege eines gesamtdeutschen Bewußtseins. Diese Ziele

schreiben sich bis zum Ende der 70er Jahre fort, um in den PERSPEKTIVEN

ZUM BUNDESJUGENDPLAN im Jahr 1978 neu gruppiert zu werden: Die freie

Entfaltung der Persönhchkeit verwirklicht sich nach den Vorstellungen der

Planer im Ministerium in Selbstbestimmung, Partnerschaft und Solidarität der

Jugendlichen. Freie und öffentliche Träger haben mittels kompensatorischer

Ergebnisse Bundesrepublik



Bildungs- und Erziehungsangebote bedürftigen Jugendhchen Hilfestellungen
zur individuellen Emanzipation zu geben. Alle Maßnahmen und Veranstal¬

tungen der Jugendarbeit haben einen Zugewinn an Freiheit und Gerechtigkeit
für das gesamte Gemeinwesen zu verfolgen.

6. Konnten zu Beginn der 50er Jahre nur gemeinnützige Einrichtungen gefördert
werden, die der Erwerbsbefähigung dienten, setzt 1951 die Förderung zentraler

Einrichtungen und Veranstaltungen ein, die sich um Aufgaben überregionaler
Bedeutung annehmen. Schon hier zeichnet sich der Grundsatz ab, gemeinnüt¬

zige Einrichtungen nur bei angemessener Eigenbeteihgung zu fördern. Die

Förderung in den 50er Jahren zielt darauf ab, die Träger zu pädagogischer und

140
sozialer Eigentätigkeit anzuregen. Ab 1961 sind Landeszuschüsse, welche die

Bedeutung der Fördermaßnahme nachweisen, Voraussetzung für die Förde¬

rung aus Bundesmitteln. Das Gesetz für Jugendwohlfahrt bringt die Förde¬

rungsprinzipien aufdie Formel: Förderungbei Vorliegen öffentUcherAnerken¬

nung. DasJWGverpflichtet die behördlichen Träger zu gegenseitigem Beistand
und nimmt die freien Träger in derselben Weise in die Pflicht wie die öffentli¬

chen. In den allgemeinen Richtlinien von 1970 wird die ausdrückliche Beja¬
hung der freiheitüch-demokratischenGrundordnung verlangt sowie der parla¬
mentarisch-repräsentativen Willensbildung. FörderungswürdigeJugendarbeit
müsse in Übereinstimmung mit den Zielen des Grundgesetzes und die Antrag¬
steller müßten für öffenthche Förderung fachhch befähigt sein. Es bleibt den

PERSPEKTIVEN vorbehalten, wieder weniger den Staat als die Jugendhchen
und die Jugendarbeit zu schützen. Sie betonen die Ermöglichung zwangloser
Gesellungund freier Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Der Wille zur Vertei¬

digung von Freiheit und Gerechtigkeit rühre von der emotionalen Erfahrung
von Freiheit und Gerechtigkeit im geseUschafthchen Umgang. Sie bilhgen die

Anpassung der Förderungsprogramme an die Bedürfnisse der Jugendhchen
und legen ledighch Wert auf den effektiven Einsatz von Steuergeldern.

7. Die neueEinstellung zurJugendarbeit, wie sie aus denPERSPEKTIVENhervor¬

geht, zeigt sich in der ausführlichen und überlegten Darlegung von zeitge¬
mäßen Methoden und Inhalten der Jugendarbeit. Im Vergleich dazu sind die

Inhalteund Methoden, die dieJugendpflegein den 60erund frühen 70erJahren

prägten, altmodisch und unüberlegt, wenn man den Bereich der internatio¬

nalen Jugendarbeit von diesem Urteil einmal ausnimmt. In den 50er Jahren ist

die Jugendpflege wenigstens inhaltlich nahe an der Wirklichkeit, wenn sie die

Jugend in Grenz- und Notstandsgebietenbesonders fördert, Hilfen zur Einglie¬
derung in das Bemfsleben gewährt und, seit 1954, der nichtorganisierten
Jugend verstärkte Anstrengungenzukommen läßt. Auch der Wiederaufbau der

freien Jugendverbände wird begrüßt. Schließlich ist die Einghedemng jugend¬
ücher Flüchtünge und Aussiedler in die Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland verdienstvoll.

Ob es inhaltlich und methodisch klug war, die pohtische Bildung in der Weise

in den Vordergrund zu stellen, wie es in den 50er und 60er Jahren Brauch war,

darf bezweifelt werden. In den PERSPEKTIVEN steht dazu:
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„Inhaltlich wurde politische Bildung damals überwiegend als Institutionen¬

kunde der neuen demokratischen Gesellschaftsordnung verstanden. Ein

anderer Schwerpunkt bestand in der starken Betonung der Auseinanderset¬

zungmit allen Formen des Totalitarismus. Dabei spielte die "Bewältigungder

Vergangenheit" eine ebenso große Rolle wie die Auseinandersetzung mit

Kommunismus und Stalinismus" (BMJFG (Hrsg.) 1978, S. 29).

Hinsichthch der Gleichgewichtigkeit der pohtischen Aufgaben sollte die

Parenthese um Bewältigung der Vergangenheit nicht übersehen werden.

8. Die wichtigste Aufgabe der behördlichen Jugendpflege in den 50er und 60er

Jahren bestand in der Bereitstellung von Räumen und Einrichtungen für die

Jugendpflege. Die früheste Förderung galt den Lehrlingsheimen, Heimen für 141

jugendhche Arbeiter, Lehrwerkstätten und den Jugendgemeinschaftswerken.
Ab 1954 werden Studentenwohnheime und Jugendheime in Notstandsge¬
bieten besonders gefördert und ab 1958 Bau, Einrichtung und Erhaltung von

Wohnheimen, Jugendherbergen, Jugendbildungs-, -freizeit- und Erholungs¬
stätten festgeschrieben. Das Jugendwohlfahrtsgesetz verlangt die Förderung
von Einrichtungen und Veranstaltungen der Jugendverbände oder legt den

Jugendämtern die Verpflichtung zur Schaffung eigener Einrichtungen auf.

1969 läuft die Förderung für Jugendfreizeitstätten aus; die anderen

Maßnahmen werden nach Bedarffortgeführt. Die PERSPEKTIVEN sehen 1978

eine Förderung nur noch für Bildungs- und Begegnungsstätten, Fortbildungs¬
und Fachinstitute und Jugendherbergen vor, die für die internationale Jugend¬
arbeit von Bedeutung sind.

9. Die Finanziemng aus Mitteln des Bundesjugendplanes folgt über 30 Jahre

hinweg im wesentlichen denselben Grundzügen. Seit 1951 werden die jewei¬

hgen Förderansätze, nach Titel verschieden, nach jährlich neuen Richtünien

vergeben. Die Gewährung von Fördermitteln erfolgt seit 1954 im Rahmen der

vorhandenen Haushaltsmittel ohne einen Rechtsanspruch. Gemeinnützigkeit
und angemessene Eigenbeteiligung qualifizierte für eine Förderung durch den

Bund. Seit 1961 werden Antragsteller finanziert „bei Vorliegen öffentUcher

Anerkennung". DerErlaß vom 3.11.1970 stellt eine gewisse Regelmäßigkeit bei

der Vergabe der Fördermittel in Aussicht, behält jedoch die ständige Überprü¬
fung der Förderungswürdigkeit vor. In den PERSPEKTIVEN wird schließlich

die Förderung erleichtert und beschleunigt. Der Vorbehalt kritischer Überprü¬
fung der Förderungswürdigkeit bleibt nach wie vor bestehen.

10. Die Überprüfung der Förderungsmittel geschieht im wesentUchen bis heute

über Verwendungsnachweise, die Mitte der 70er Jahre stark formalisiert

wurden. Der Gesetzgeber hatte 1961 an eine weitere Hilfestellung gedacht, die

zugleich eine öffentliche Kontrolle der verschiedenen Jugendpflegemaß¬
nahmen ermöglicht hätte, indem erimJWGregelmäßigeJugendberichte einfor¬

derte; der erste erschien 1965.1978 erweitem die PERSPEKTIVEN die Über¬

prüfbarkeit durch das Instrument der Wirkungsanalyse.
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2.5 Zusammenfassung

Die behördhchen Bemühungen, sich der Jugendpflege anzunehmen, begannen

verheißungsvoll mit dem preußischen Erlaß vom 24. November 1901. Das Ministe¬

rium sah, daßJugendlichen die Möglichkeit geboten sein mußte, die freie Zeit nach

ihren Bedürfnissen zu verbringen, wobei gleichzeitig dort, wo die Familie diese

Aufgabe nicht zu erfüllen vermochte, von dritter Seite dafür Sorge zu tragen war,

daß Heranwachsende nicht Einflüssen erlagen, die nach Auffassung des Ministe¬

riums nicht zu ihrem Vorteil waren: einer ungesunden Lebensweise, dem

Konsum, dem Alkohol, dem Verbrechen und der Sozialdemokratie.

Etwa zehnJahre später, am 18. Januar 1911, hatte die Behörde ihre Vorstellungen
142 soweit präzisiert und lange genug Erfahrungen gesammelt, um detailliertere

Angaben für die Arbeitsweise der behördhchen Jugendpflege machen zu können.

Inzwischen war die Erziehung zu nationalem Denken in den Vordergrund

getreten, das als wirksames Abwehrmittel gegen die Verführung durch die Sozial¬

demokratie angesehen wurde.

Methodisch wurde dieses Erziehungsmitteleherunaufdringlich durch die zwang¬

lose Einbettung in eine zeitgemäße Geselhgkeits- und Freizeitpädagogik verfolgt,
die ausgewählte Bildungsangebote neben hauptsächlich sportliche und spieleri¬
sche Betätigung stellte. Behördliche Jugendpflege dürfe nie bei bloßerVergnügung
der Jugend beharren, sondern habe höhere Ziele anzustreben; immer gehe es

darum, über die Freude an der jeweiUgen Tätigkeit hinaus einen kultureUen

Gewinn zu verzeichnen. Gleichermaßen sei das Interesse an Selbsttätigkeit zu

wecken und die J agend zur Mitwirkung an den Bestrebungen der Jugendpflege zu
motivieren.

Als Reaktion auf die zunehmende Berufstätigkeit von Mädchen und jungen
Frauen und unter Berücksichtigung neuerer pädagogisch-psychologischer
Erkenntnisse wurde am 30. April 1913 die behördlicheJugendpflege auf die weib¬
Uche schulentlassene Jugend ausgedehnt. Der Erlaß anerkannte einerseits die

Bedeutung der Frauen „als Erzieherinnen der Kinder, als Pflegerinnen des Fami-

Uenglücks, als Trägerinnen und Hüterinnen guter Sitte", versuchte sie aber gleich¬
wohl auf ihren eigentlichen zukünftigen Bemf „als Gehilfinnen des Mannes"

hinzulenken, auf die Rolle der Hausfrau und Mutter.

Um dieses Ziel zu erreichen, waren Mädchen einerseits besonders vor Nachstel¬

lungen zu schützen und vor Verführungen zu bewahren und andererseits für ihre

bürgerlich gedachte Rolle entsprechend auszubilden; Schwergewicht war auf

praktische, geselhge und musische Tätigkeiten zu legen; politische Bildung fand

keine Erwähnung.

Nach dem „unglücklichenAusgang des Krieges" wurde die nationale Aufgabe der

Jugendpflege eihgneubestimmtund dieJugend „nachMöghchkeit zurWiederher¬

stellung der inneren Einheit" in Dienst genommen. Nach dem Umsturz der alten

Regiemng hieß das zunächst, alle Jugendorganisationen anzuerkennen, auch die

bisher unerwünschten, es dann aber zur Aufgabe der behördlichen Jugendpflege
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zu machen, sie „in der bestehenden Organisation" zu sammeln und zwischen den

verschiedenen Richtungen im nationalen Sinne zu vermitteln.

Pädagogische Gedanken und Empfehlungen enthielt vor allem der Erlaß vom 22.

November 1919. Parteipolitik mußte von der Jugend femgehalten werden, dafür

ein Geist der Solidarität, des gegenseitigen Respekts und der Toleranz Einzug

halten, der es der Jugend Deutschlands erleichtern sollte, ihre Pflichten „gegen¬

über dem Volksganzen" in der erwünschten Weise zu übernehmen. Um richtigen
Gebrauch von der weitgehenden politischen Freiheit machen zu können, sei es

notwendig, zuvörderst nach sittlicher Freiheit zu streben; im übrigen wurde auf

die zeitgemäßeAnwendung der preußischen Erlasse aus der Kaiserzeit verwiesen.

Im Vorfeld der Parlamentsentscheidung über ein Reichsgesetz für Jugendwohl- 143

fahrt sah der Gesetzgeber die Verpflichtung, die geseUschaftüchen Vorausset-

zungen zu schaffen, die der Jugend den Erwerb „starker neuer Kräfte" gestatteten.

Die §§ 1 und 4 RJWG dokumentieren den Vorsatz eindrucksvoll: „Jedes deutsche

Kind hat ein Recht aufErziehung zur leibhchen, seelischen und geseUschafthchen

Tüchtigkeit... Aufgabe des Jugendamts ist ferner, Einrichtungen und Veranstal¬

tungen anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls zu schaffen ...", die geeignet

sind, die Wohlfahrt der schulpflichtigen wie schulentlassenen JugendUchen
sicherzustellen.

Unter dem Eindruck der Folgen der Inflation und nach dem Ausscheiden der SPD

aus der Regierungsverantwortung im Spätjahr 1923 geriet er jedoch in Vergessen¬
heit - unter Notstandsrecht zog die Reichsregierung die Verpflichtungen zurück,

die speziell aus § 4 RJWG der behördlichen Jugendpflege entstanden waren: Sie

konnte wieder praktiziert werden wie im Kaiserreich, wenn Kommunen und

Länderregierungen nicht ausdrücküch darauf bestanden, das Reichsgesetz für

Jugendwohlfahrt im geplanten Umfang in die Praxis umzusetzen.

In den Jahren, die auf die Weltwirtschaftskrise folgten, verschärfte sich die

Tendenz, behördhche Jugendpflege restriktiv zu handhaben und öffenthche

Mittel einzusparen. Wie von weitsichtigen Kritikern befürchtet, wandte sich ein

beträchtlicher Teil der Jugend, dem öffenthche Jugendpflege hätte gelten müssen,
vom republikanischen Staat ab und den Organisationen der NationalsoziaUsten

zu.

Der Nationalsozialismus knüpftezwar an die behördhcheJugendpflege im Kaiser¬

reich an, setzte sie aber nicht fort, sondern führte eine neuartige Form der staath¬

chen Jugendpflege ein, die sich als äußerst erfolgreich erwies. Sie hatte die

Formierung einer einheitlichen Staatsjugend zum Ziel, für deren Geschlossenheit

der Jugendführer des Deutschen Reiches dem Führer und Reichskanzler persön¬
hch verantworthch war. Bis in die untersten Ränge der Hierarchie setzten sich

Gefolgschafts- und Führerprinzip fort und übten schon in der Hitlerjugend das

militaristische Verständnis von effizient organisierter und persönlich gebundener
Gemeinschaft ein, mit dem der Nationalsozialismus den Aufschwung herbeizu¬

führen versprach. Den Richthnien zum Erlaß vom 8. Juü 1933 ist zu entnehmen,

daß an einen Neuaufbau der nationalen Jugendarbeit gedacht war: „Der Jugend-
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führer ist dafür verantworthch, daß die gesamte deutschbewußteJugend im Sinne

blutsverbundener Kameradschaft einheitüch zusammengeführt und daß inner¬

halb der deutschenJugend und von der deutschen Jugend die Volksgemeinschaft
gepflegt und ausgebaut wird".

Die Zukunft des deutschen Volkes im Lebenskampf, nach nationalsoziahstischer

Weltanschauung, wurde von der Jugend abhängig gemacht, die ganz auf dieses

konflikthaft vorgestellte Ziel bin erzogen wurde. Die freiwillige Bereitschaft, an
den Veranstaltungen derJugendpflege teilzunehmen, die Pluralität der Anschau¬

ungen und Interessen, die pohtische Erziehung im Geiste der Demokratie, welche

Grundlage der Jugendarbeit in der Weimarer Repubhk gewesen waren, mußten

144 dem totalitären nationalsozialistischen Anspmch auf Indienstnahme des

einzelnen für die Ziele der Volksgemeinschaft weichen.

Die Organe derJugendpflege warenbei diesemUnternehmen nichtmehr federfüh¬

rend, vielmehr konnte die Hitlerjugend an staatüche Stellen herantreten und auf

Anordnung ihre Hilfe in Anspmch nehmen. Dies geschah z.B. im Runderlaß zur

Heimbeschaffung vom 14. Januar 1937, der die nationalsozialistische Jugend¬
pflege zur Pfhchtaufgabe der Gemeinden machte, damit Art. 8 des Einfiihmngsge¬
setzes zumRJWGvom 14. Februar 1924 aufhebend. Mit derDurchführungsverord¬
nungzum Gesetz über die Hitler-Jugend vom 25. März 1939 gingen schheßhch die

letzten verbüebenen Angelegenheiten der behördUchen Jugendpflege in den

Geschäftsbereich des Jugendführers des Deutschen Reiches über.

Rückblickend sieht es so aus, als ob die Hitlerjugend pädagogisch erfolgreicher als

andere Bestrebungen derJugendpflege gewesen wäre. Die Begründung dafür wäre

in denvon ihrerFührung für dieJugendarbeit kombinierten Inhalte und Methoden
zu suchen, die Bedürfnissen vieler Eltern nach Zucht und Ordnung außerhalb der

Famihe und Bedürfhissen vieler Jugendlicher nach Freiräumen außerhalb der

FamiUe entgegenkam. Jugendlichen gefiel die Erlebnis- und Geselligkeitspäda¬
gogik, welche die Nationalsozialisten anzubieten hatten: Sie gestattete Selbster¬

fahrung, förderte jugendüchen Bewegungsdrang und Eifer im Kräftemessen sowie

frühe Übernahme von Verantwortung. Vor allem die Erziehung in derGmppe und
durch die Gruppe der Gleichaltrigen wirkte nachhaltig - hinsichthch der Selbstän¬

digkeit, des Verpflichtungsgefühles und des Ehrgeizes, sich zu bewähren und in

der Subkultur der Hitlerjugend nach oben und vorn zu kommen.

Es bedurfte bei vielen des Krieges, bei manchen sogar des katastrophalen Kriegs¬
endes, um der Mehrheit schheßhch die Augen zu öffnen für die letzten Absichten

und die verbrecherischen Methoden des Nationalsoziahsmus.

Die Alliierten, welche nach der totalen Niederlage das politische Leben in

Deutschland gestalteten, gaben den Hinweis für die Richtung, die die Jugend¬
pflege einschlagen konnte, indem sie schon 1945 das RJWG in seiner ursprüngli¬
chen Fassung für gültig erklärten. Die Zeichen waren damit auf Restauration der

Demokratie aus dem Erbe der Weimarer Republik gestellt.
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Zum Grundungsdatum der Bundesrepublik hatten sich die Jugendverbände und

-Organisationen soweit wiederhergestellt, daß ihre Dachverbände dem Bundestag
die Bereitschaft signalisieren konnten, am Neuaufbau von Staat und Gesellschaft

verantworthch mitzuarbeiten, wenn ihnen dafür ein annehmbares Mitsprache-

und Mitwirkungsrecht eingeräumt werden würde.

An ihren Verlautbarungen läßt sich der pohtische Konsens der Nachkriegszeit
früher ablesen als an amtlichen seitens des zuständigen Ministeriums des Innern.

Es gehtum schnelle und wirksameHilfe für dieJugend, „welche in seehscher und

materieller Not heranwächst"; dann sei es notwendig, begabten jungenMenschen

im öffenthchen Leben genügend Raum zu geben, nur so könnten sie zu tragenden
Gliedern der Gemeinschaft werden, sie sei als Gemeinschaft der Jugend aller

Völker zu entwerfen, die auf den Bau einer friedüchen Weltordnung hinzuar¬

beiten hätten; das Aufleben „militaristischer, nationaUstischer und totalitärer

Tendenzen" sei zu verhindern, ein erneuter Mißbrauch der deutschen Jugend

unmögüchzu machen; junge Menschen seien zu freien Staatsbürgern zu erziehen,

und das heiße vordringlich „Bekämpfung des Rechts- und Linksradikahsmus".

Anders als 1919 waren 1949 die Vorbehalte der freien Träger gegenüber der öffent¬

hchen Jugendpflege gering, die Forderungen der Verbände maßvoll und

konstruktiv, und so stand einer besseren und erfolgreicheren Zusammenarbeit

zwischen freien und öffentlichen Trägern in der Bundesrepubhk wenig im Wege.

Die Not der Nachkriegszeit machte es selbstverständlich, daß der Bund zentrale

Aufgabenübernahm. Am dringendstenwar die materielle Versorgung derheimat-,

berufs- und arbeitslosen Jugendlichen, für die Heime, Ausbildungsstätten und

Arbeitsplätze beschafft werden mußten. Die Hilfe erfolgte als Individualfürsorge
unter Inanspruchnahme des im Gegensatz zur Jugendpflege offenbar funktionsfä¬

higen Fürsorgenetzes und über einen Ergänzungshaushalt, den Bundesjugend¬

plan.

Der Erlaß vom 12. März 1954 bezeichnete die Initiative des Bundes als "Aktion"

der Bundesregierung im Einvernehmen mit allen Auftraggebern und Trägern der

Jugendhilfe. Sie sollte der Jugend helfen, „sich körperlich, beruflich, geistig und

sittüch in gesunder Weise zu entwickeln, sich in ihren eigenen Jugendgemein¬
schaften frei zu entfalten und sich vorzubereiten auf die künftige Verantwortung
in Volk und Staat".

Der Bundesjugendplan wandte sich „mit Anregungen und mit finanzieller Förde¬

rung" an die freie und öffentliche Jugendhilfe; die finanzielle Förderung war in

erster Linie als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Die Grundgedanken des Reichsju-

gendwohlfahrtsgesetzes galten auch für die Förderungsgrundsätze des Bundesju¬

gendplanes.

Vielleicht war die Initiative des Staates ursprünghch nur als Übergangslösung
gedacht, bis das System der öffenthchen Jugendhilfe wieder vollständig funktio¬

nierte, wahrscheinlicher aber geschah die Förderung aus Mitteln des Bundesju¬

gendplans vonAnfang annachPlan, wie die Bezeichnung nahelegt. Wie demauch
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sei, hatte sich nach einigem Experimentieren Ende der fünfziger Jahre ein System
der Förderung herausgebildet, das effizient war.

Es ging davon aus, daß das RJWG eine ausreichende und wohlüberlegte gesetz¬
hche Grundlage für ein demokratisch verfaßtes Jugendwohlfahrtssystem formu¬

hert hatte, das bei entsprechender finanzieller und personeller Ausstattung in

ruhigen Zeiten zu den vom Gesetzgeber gewünschten Ergebnissen führte. Es

konnte jedoch in außergewöhnlichen Situationen nicht schnell genug reagieren.

Ergänzte man den festgefügten, aber notwendig schwerfälhgen Apparat durch ein

flexibles Instrument wie etwa jährüch zu überarbeitende Erlasse und Richthnien,

war es möghch, die Beharrungskraft eines gesetzlich verankerten Jugendwohl-

146 fahrtsystems nicht nur auszugleichen, sondern vorteilhaft zu handhaben.

Auf dem Erlaßweg ließen sich schnell Schwerpunkte und Richtlinien ausgeben,
die über den Weg finanzieller Anreize von Ländern, Gemeinden und freien

Trägern der Jugendhilfe aufgegriffen werden konnten. Erwies sich die Fördemng
als wirksam und nötig, konnte sie rasch erhöht, bei sinkendem Bedarf zurückge¬
nommen oder die zurVerfügung stehenden Mittel umverteilt werden. Eine solche

Förderung paßte sich leicht den vorhandenen finanziellen Spielräumen und sich

verändernden pohtischen Inhalten oder pädagogischen Zielen an.

Der dritte Vorteil war, daß die konkreten Aufgaben der Jugendpflege weitgehend
von den freien Trägern ausgeführt wurden. Damit erhielten sie verantwortungs¬
volle Tätigkeiten für das Gemeinwohlund ein Mitwirkungs-und Gestaltungsrecht
im Bereich des Jugendlebens und entlasteten umgekehrt die behördhche Jugend¬
pflege angesichts ihrer schwierigen Personalsituation.

Nach den Erfahrungen der unmittelbaren Vergangenheit mußte eine ständige
bedeutsame Aufgabe derJugendpflege die pohtischeBildung sein: Die Werte eines

"freiheitlich demokratischen Rechtsstaates" waren in den Erziehungsmaß¬
nahmen der behördhchen wie der freien Jugendpflege ins Bewußtsein zu heben

und dort zu halten.

Mit dieser Aufgabenverteilung war sowohl den Bedürfnissen des Staates als auch

den Wünschen der Jugendverbände Rechnung getragen. Einmal eingerichtet und
in vollem Umfang praktiziert, hatte die Organisation der Jugendpflege zu einer

Form gefunden, die die gesetzUchen Grundlagen aus der Weimarer Republik
zwanglos mit dem pohtischen Steuerungsinstrument der staathchen Fondsver¬

waltung aus preußischer Zeit zu einer wirksamen pädagogischen und sozialen

Einrichtung im Sinne des grundgesetzlichen Auftrags verband.

Langfristig war es nötig, die Ausbildung der Jugendpflege und Jugendleiter zu

verbessern und zu erweitem, damit die Jugendarbeit in naher Zukunft von haupt¬
amtlichen Mitarbeitern und ausgebildeten Ehrenamtlichen wahrgenommen
werden konnte.

Um die Zufriedenheit der vielfältigen Interessengruppen zu sichern, die sich nach

dem Dritten Reich wieder zusammengefunden hatten, war es wichtig, alle
nach Bedürftigkeit und Leistung zu fördern. Die Fördemng wurde grundsätzlich
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an einen gemeinnützigen Zweck gebunden; dieser konnte in der besonderen

Förderung Heimatvertriebener bestehen oder im Zweck der Organisation liegen,

für die ein Antragsteller sich einsetzte.

Die prinzipielle Geltung des RJWGwurde durch die Bindung der Mittelvergabe an

die finanzielle Beteiligungder Länderbetont. Andererseits regte die Bereitstellung

von Bundesmitteln die kommunalen und freien Träger an, Aufgaben wahrzu¬

nehmen, deren Inhalte die Bundesregierung bestimmte. Gefördert wurden
„...

unter Beachtung der Zuständigkeit der Länder und Gemeinden - Maßnahmen ..,

die von zentraler Bedeutung sind oder an deren Durchführung auch ein erhebli¬

ches Bundesinteresse besteht". Das Vertrauensverhältnis zwischen Staat und

Trägern der Jugendarbeit sollte durch die "Richtlinienkompetenz", wie sie die 147

Regierung auslegte, nicht leiden.

Geht man der Frage nach, warum das System öffentlicher Jugendhilfe in der

Bundesrepubhk gut funktioniert - im Gegensatz zur Weimarer Repubhk -, kann

man nicht umhin, in erster Linie die günstigere Konjunkturentwicklung über

lange Zeit hinweg zu nennen. An zweiter Stelle fallt jedoch auf, daß sowohl die

Führungsschichten als auch die Bevolkemng bereit waren, aus der Vergangenheit

zu lernen. In denÜberlegungen der Bundesregierung, aufdem Gebiet derJugend¬

pflege Fehler der Weimarer Republik zu vermeiden, ist der politische Wille, die

Geschichte diesmal besser zu machen, deutlich zu erkennen. Hier kann auf die

großzügige Förderung der Jugendarbeit auf allen sinnvoll begründbaren Ebenen

verwiesen werden, auf die gezielte Schwerpunktsetzung, sobald sich neue

Probleme abzeichneten, auf den erklärten Willen, Wiedergutmachung zu leisten,

Benachteiligungen auszugleichen und sich generell verantwortüch zu fühlen für

gesellschaftliche und politische Entwicklungen, die ein Eingreifen im Interesse

von Jugendlichen erforderhch machten. Ein weiteres Argument in dieser Linie

üefert die immer stärkere Betonung der internationalen Jugendarbeit, die den

einseitigen Nationaüsmus der Vergangenheit zu korrigieren versuchte. Auch das

Bekenntnis, ein demokratisches Zusammenleben ohne extreme Gruppen auf der

Rechten und aufder Linken möghch zu machen, ist als Reaktion auf die Weimarer

Geschichte zu verstehen. Daß der gesellschaftlich-politische Konsens im Verlauf

der Zeit relativ stabil wurde, ist wohl doch eher als Verdienst der andauernden

Erfahrung wachsenden Wohlstands anzusehen. Ablesbar ist die skizzierte

Entwicklung sowohl an der immer großzügigeren Ausstattung des Bundesjugend¬

planes mit Steuermitteln als auch am umfangreicher werdenden und gezielter

fördernden Angebot.

Die wichtigste Veränderung in der behördlichen Jugendpflege ergab sich mit der

Novellierung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes am 16. August 1961. Im neuen

Jugendwohlfahrtsgesetz ist der Auftrag der öffentlichen Jugendpflege erweitert,

und zwar entsprechend der vom Bundesjugendplan bekannten Förderbereiche;

dies geht aus § 5 klar hervor. Auch die §§7,9 und 10 finden ihre Entsprechung in

den Erlassen und Richtlinien zum Bundesjugendplan.
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Das Jugendwohlfahrtsgesetz verlangt über das RJWG hinaus den Ausbau der

Jugendpflege auf der Ebene des Landesjugendamtes, dessen Einrichtung und

Aufgaben verpfUchtend werden. Es liegt in seinem Geschäftsbereich, Anregungen

für die freiwiUige Tätigkeit zu vermitteln sowie die freien Vereinigungen aufallen

Gebieten der Jugendwohlfahrt zu fördern; sie sind für die Beratung der Jugend¬

ämter zuständig und für den Erfahrungsaustausch unter ihnen, notfalls für die

Schaffung geeigneter Einrichtungen. „Weitere Aufgaben können dem Landesju¬

gendamt durch die oberste Landesbehörde übertragen werden".

Die oberste Landesbehörde hat ebenso die Aufgabe, Erfahrungen zu sammeln,

auszuwerten und den Trägern weiterzugeben, soll darüber hinaus aber insbeson-
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dere „Voraussetzungen fiir die Weiterentwicklung der Jugendhilfe" schaffen.

Auf allen Ebenen sind die Ämter dazu aufgefordert, die Öffentlichkeit über

Maßnahmen der Jugendhilfe zu unterrichten und die Fortbildung zu gewährlei¬

sten.

In § 25 wird die langjährige Praxis der Bundesregierung, die Sache der Jugend¬

wohlfahrt mittels des Bundesjugendplanes zu steuern, bestätigt. In Abs. 2 wird

zusätzüch verlangt, einen regelmäßig erscheinenden Rechenschaftsbericht über

die Situation der Jugend und die Bestrebungen auf dem Gebiet der Jugendhilfe

vorzulegen.

Der Vergleich der Richtünien für den Bundesjugendplan mit den einschlägigen

Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes zeigt eine weitgehende Überein¬

stimmung in den Inhalten, Zielen und Methoden der Jugendpflege. Werden die

gesetzlichen Vorgaben erfüllt und die Absichten der jährlichen Erlasse umgesetzt
und mit den Ländergesetzen abgestimmt, ergibt sich endlich die Einheitlichkeit

derJugendpflege, wie sie in der Weimarer RepubUk als Ideal formuüert worden ist.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juh 1967 anläßlich der

gegen das Gesetz angestrengten Klage hat die Verfassungsmäßigkeit derbeanstan¬

deten Teile des Jugendwohlfahrtsgesetzes mit der Einschränkung bestätigt, daß

Fördermaßnahmen des Bundes eindeutig überregionalen Charakter haben

müssen.

Anfang der 70er Jahre verschärfte die Bundesregierung unter dem Eindruck der

Jugendunruhen denDruck aufweniger anpassungsbereiteJugendliche, indem sie

für eine Förderung aus öffentlichen Mitteln die Auflage machte, „daß der Träger
die freiheitüch-demokratischeGrundordnung und die parlamentarisch-repräsen¬
tative Willensbildung bejaht". Es genügte nicht mehr, daß die Träger die „Gewähr

für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit" boten, wie § 9 JWG

vorschreibt. Im selben Erlaß ließ das Ministerium verlauten, die Fortentwicklung
der Verfassung sei selbstverständlich Thema der politischen Bildung, und auch

die Richtlinien für den Bundesjugendplan forderten kein Beharren im Beste¬

henden. Der Widerspruch zeigt anschaulich die behördliche Reaktion auf ein

Schwinden des gewohnten politischen Grundkonsenses - in bester preußischer
Tradition staatserhaltend einzugreifen und gleichzeitig Jugendschutz zu

gewähren.
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Eine andere Erklärungwürde aufden Vorsatz der Verfassungsväter verweisen, der

BundesrepubUk eine "wehrhafte Demokratie" zu geben, um eine Wiederholung
ihrer Selbstzerstörung wie im Falle Weimars zu verhindern.

Erst in den Richtlinien zum Bundesjugendplan vom 6. Nov. 1976 schlugen sich

neue Gedanken nieder und verschoben die Schwerpunkte der Fördemng. Die

pohtische Bildung trat hinsichtlich der Vielfalt des Angebots und der zur Verfü¬

gung stehenden Mittel zurück zugunsten der internationalen Jugendarbeit, die

noch beträchtlich ausgeweitet wurde. Zum ersten Mal erschien das Konzept der

Chancengleichheit in den Richtlinien und führte zum Aufbau breitgefächerter

kompensatorischer Programme zum Ausgleich sozialer Benachteiügungen. Der

Bundesjugendplan beteiligte sich jetzt auch selbst an der im JWG geforderten 149

Wirkungsanalyse und gewährte damit der Wissenschaft Zugang zu Daten, die eine

Kritik und Weiterentwicklung der behördlichen Jugendpflege erleichterten.

Am Ende der 70er Jahre faßten die PERSPEKTIVEN ZUM BUNDESJUGENDPLAN
das von der Jugendpflege Erreichte und in Zukunft zu Erreichende programma¬

tisch zusammen. Dabei wurden vier Bereiche neu konzipiert:

Jugendarbeit soll für die Zukunft alle autoritären Relikte abstreifen

und die Werte, auf die sie sich bezieht, aus gegenwartsbezogenen
Traditionen ableiten;

der Jugendarbeit soll eine praktische Ethik zugrunde hegen, wie sie für

das Funktionieren einer pluralistisch demokratischen Gesellschaft

unerläßüch ist;

Jugendarbeit soll der Wissenschaft einen Platz einräumen, wie er in der

Gesellschaft, außerhalb des Jugendbereichs, als selbstverständlich gilt;

Jugendarbeit soll insgesamt als Bildungsarbeit begriffen werden, als

freizeitbezogene, kulturelle, soziale und poütische Bildungsarbeit, die

für Benachteiügte kompensatorische Wirkung entfalten muß.
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3. Organisation der behördlichen Jugendpflege

In den dem preußischen Jugendpflege-Erlaß von 1911 beigefügten Gmndsätzen

und Ratschlägen (vgl. Kap. 3.6.1), die die nähere Ausgestaltung der Jugendpflege,
wie Zielgruppe, Alter, Mittel der Jugendpflege usw. formulierten, sucht man

vergeblich Aussagen zu Organisationsformen. Es wird als selbstverständlich

vorausgesetzt (Ziffer 12-16), daß die Jugendvereinigungen inhaltlich und organi¬
satorisch Vorbild fürjugendpflegerische Aktivitäten sind. In denRatschlägen wird

empfohlen, „wo die Einrichtung neuer Jugendvereinigungen erforderlich

scheint" (Ziffer 17), diese in der bewährten Vereinsform zu gründen oder nach

dem Vorbild der Fortbildungs-, Volks- oder Mittelschule. Behördliche Jugend-

150 pflege war also zunächst von der Organisationsform her identisch mit Jugendver-
einsarbeit (vgl. SIEMERING 1931 a), S. 392).

Man darfjedoch nicht übersehen, daß die Fürsorge für die schulentlasseneJugend
und mögliche Organisationsformen schon vor der Jahrhundertwende in Fürsorge-
und Schulkreisen lebhaft diskutiert wurden. Als der entscheidendeJugendpflege-
Erlaß von 1911 verkündet wurde, lagen bereits einschlägige Erfahrungen und

Organisationskonzepte vor.

Die eigenthchen Auseinandersetzungen über die Organisation der behördlichen

Jugendpflege fandenwährend der Beratungenzum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
statt. Hier ging es um die grundsätzliche Frage, ob die Jugendpflege überhaupt in

das Reichsgesetz - und somit in die Organisationsform Jugendamt - einbezogen
werden könne, daJugendpflege, so das Argument der konfessionellen Wohlfahrts¬

verbände, nicht wie die Jugendfürsorge in die Gesetzgebungskompetenz des

Reiches falle, sondern wie der Bildungsbereich in die der Länder. Die amtliche

Begründung entkräftete das Argument mit dem Hinweis, „daß eine feste Grenze

zwischen der Jugendpflege und der Jugendfürsorge nicht zu ziehen ist, daß beide

ineinander übergreifen" (ENTWURF EINES EINFÜHRUNGSGESETZES,
S. 1239). Die Jugendverbände bejahten die Einbeziehung in das Reichsjugend¬
wohlfahrtsgesetz voll.

Mit der schließlichen Verabschiedung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes
wurde die Jugendpflege ab 1922 in die Organisation der öffentlichen Jugendhilfe
eingegliedert. Folgender organisatorischer Aufbau wurde kodifiziert: Jugendamt,
Landesjugendamt und Reichsjugendamt; letzteres wurde allerdings nie ge¬

gründet. Jugendämter wurden als Einrichtungen der Selbstverwaltung errichtet,

als Fachbehörden, die „in direkterVerbindung untereinander und außerhalb der

sonstigen Zusammenhänge zwischen Kommunal-, Staats- und Reichsverwal¬

tung" stehen (BÄUMER 1929 b), S. 215). Damit sollte „eine gewisse innere und

organisierte Einheit der öffentlichen Jugendhilfe im Reich [gewährleistet sein],
ohne daß aber der Aufbau den Sinn einer behördlichen Über- und Unterordnung
hat, was sich durch die Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden und durch die

weitgehende Selbständigkeit der Länder verbietet" (BÄUMER u.a. 1923, S. 38).

Die Vorstellung, die Jugendhilfe einerseits organisatorisch durchzugliedern, ihr

andererseits als Fachbehörde die behördliche Hierarchie zu ersparen, mag in den
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20er Jahren in die Praxis umsetzbar erschienen sein - der tatsächüche historische

Ablaufhat jedoch gezeigt, daß sich dieser Anspruch nicht verwirklichen üeß. Der

Dauerkonfükt zwischen hierarchischer Organisation und partnerschaftlich arbei¬

tenden Fachkollegen ist so beigelegt worden, daß wichtige Entscheidungen in der

Regel zugunsten der Organisation getroffen worden sind (vgl. Kap. 4.3).

3.1 Träger der behördlichen Jugendpflege

Der Begriff "Träger" wird in der Literatur nicht einheitüch verwendet. Der Sprach¬

gebrauch vor 1922 meint Personen, Institutionen, Verbände usw., die in der

Jugendpflege oder für die Jugendpflege durch Engagement und Ideen aktiv sind;

danach werden unter "Trägern" Leistungsträger verstanden, die Mittel, Personal

und Einrichtungen für Tätigkeiten bereitstellen und die Verantwortung für die 151

vom Gesetz geforderte Ausgestaltung übernehmen.

Die Träger der Jugendhilfe, und speziell der Jugendpflege, sind sehr vielfältig und

für einen Außenstehenden schwer durchschaubar. Auch die Unterscheidung in

sogenannte "öffentliche" und "freie" Träger und ihr prekäres Verhältnis zuein¬

ander in der gesetzlich geforderten Zusammenarbeit können nur im historischen

Kontext nachvollzogen werden.

3.1.1 Träger der Jugendpflege im Kaiserreich

Im "Handbuch für Jugendpflege" von 1913 werden im genannten Sinn sechs

Träger der Jugendpflege genannt:

„I. Einzelne, II. freie Vereine, HI. die Fortbildungsschule, IV. die Kirche,

V. Kommunen und Kommunalverbände,VI. der Staat" (REIMERS. In: HAND¬

BUCH FÜR JUGENDPFLEGE 1913, S. 260-267). Träger sind hier Personen oder

Institutionen, die jugendhche Menschen "direkt" beeinflussen.

Zu I.: Es werden beispielhaft "warmherzige" Bürger genannt, die sich vorbildhaft

und mit Verständnis für die Nöte der Schulentlassenen um sie kümmern, indem

sie mit ihnenzumBeispiel in der Nachbarschaft sprechen, eine Wiese zum Spielen
oderRäume für Zusammenkünfte zur Verfügung stellen. Es ist die Rede von einem

"älteren, gutgestellten Kaufmann", von einem Juristen aus "vornehmer Famihe"

und schließlich von einzelnen industriellen Arbeitgebern sowie Volksschulleh¬

rern, die Jugendclubs betreuen.

Zu IL: Die freien Vereine - genannt werden die Deutsche Turnerschaft, die

Jünghngsvereine, die Berufsorganisationen, der Pfadfinderbund und der Jung¬

deutschlandbund - gelten rein quantitativ als die "umfangreichste Jugendpflege¬

betätigung", es wird jedoch bezweifelt, ob sie tatsächlich in jedem Fall Jugend¬

pflege betreiben, d.h. auf die körperliche, geistige oder sittliche Förderung der

Jugend hinarbeiten (vgl. ebd., S. 261 ff.).
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Zu III.: Der Fortbildungsschule wird eine gute MögUchkeit der Beeinflussung
junger Menschen zugesprochen, die letztendlich auch den Zielen der Jugend¬
pflege diene, aber trotzdem nicht "eigentliche Jugendpflege" sei, „da als Jugend¬
pflege nur die freie, nichtzwangsmäßigeErfassung und fördernde Beeinflussung
der Jugendlichen gilt" (ebd., S. 263). Ihre Bedeutung liege darin, daß sie Räume

und Einrichtungen zur Verfügung stelle und daß viele Lehrer aus der Kenntnis der

Lebensverhältnisse ihrer Schüler sich außerhalb der Schulzeit der Jugendpflege
widmeten.

Zu IV.: Die Kirche gelte seit Jahrhunderten als ältester und umfassendster Träger
derJugendpflege. Ihre Arbeit habe eine Vielfalt von Formen und Methoden entwi-

152 ekelt, besonders innerhalb der evangelischen Kirche (vgl. ebd., S. 263 f.).

Zu V.: Die Jugendpflegearbeit der Kommunen, Städte und ländlichen Kreise

bestehe in erster Linie darin, die bestehende Jugendpflegearbeit ideell und mate¬

riell zu unterstützen. Die eigene Durchführung jugendpflegerischer Veranstal¬

tungen, wie dies einige Städte praktizierten, sei insgesamt nicht zu empfehlen, da

die sogenannte "neutrale" Arbeit der Behörden eher "nivellierend" wirke und die

Jugendlichen nicht anspreche (vgl. ebd., S. 264). Den Städten wird jedoch
empfohlen, mehr Räume, Heime, Spielplätze und Übernachtungsmöglichkeiten
im Umkreis zu schaffen.

Zu VI.: Der Staat, gemeint ist Preußen, sei zwar auf dem Gebiet der Jugendpflege,
besonders durch den Jugendpflege-Erlaß von 1911, tätig geworden. Als Träger der

Jugendpflege komme er jedoch in Preußen nicht in Betracht. Der Autor, Dr.

REIMERS, geht ausführüch auf die durch den Jugendpflege-Erlaß ausgelösten
Ängste ein. Der Staat wolle die Jugendpflege auf die "freiwillige Mitarbeit aller

Volkskreise" stellen, finanzielle Unterstützung geben, „nicht kontrollieren,
Fesseln anlegen ..., alle Jugendpflege öffentlich machen" (ebd., S. 265 f.). Die

"weitblickende Auffassung" des Erlasses sei, daß die Verantwortung, die Träger¬
schaft, nach wie vor bei der Nation und ihren „besten geeignetsten Persönlich¬

keiten in völlig freiwilligerBetätigung" liege und der Staat selbst nur der „nimmer
ermüdende Helfer und Förderer der Jugendpflege ... durch Hergabe seiner

Einrichtungen und Beseitigung lähmender Geldnot" sei (ebd., S. 267).

Der preußische Staat bekennt sich hier eindeutig dazu, subsidiär tätig zu sein.

Zentrale Zusammenschlüsse, die fachliche Orientierungen und Perspektiven
setzten, bildeten sich im Kaiserreich teils mit staatlicher, teils ohne staatliche

Unterstützung.

Der Zentralausschußfür Volks- und Jugendpflege, 1891 auf Anregung des Abge¬
ordneten Dr. von SCHENCKENDORF gegründet, verfolgte den Zweck, Leibesü¬

bungen und Spiele zu verbreiten. Er bildete sogenannte Spielleiter heran und

schulte Tausende von Lehrern auf dem Gebiet des Spiels, veröffentlichte zahl¬

reiche Materialien zum Sport und zur Jugendpflege, wandte sich an Reichs- und

Landesregierungen, an Städte, Landräte, Kreisschulinspektoren und Lehrerbil¬

dungsanstalten, um für die eigene Sache Unterstützung zu finden.
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Bedeutungsvoller für die Jugendpflege war jedoch die halbamtliche Zentralstelle

für Volkswohlfahrl, die 1892 als "Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrich¬

tungen" gegründetund 1906 in eine Zentralstelle für das gesamte Gebiet der Volks¬

wohlfahrt umgewandelt wurde. Sie betrieb u.a. eine Fachkommission für Jugend¬

pflege, die der Dezernent Dr. jur. REIMERS leitete. Vor 1909 hat sie drei Konfe¬

renzen zum Thema "Fürsorge für die schulentlassene Jugend" einberufen (1900,

1901 und 1909) und von 1909 bis 1912 sechs Jugendpflegerkonferenzen durchge¬

führt. 1913 richtete sie ein zweites Jugendpflegedezernat zur Pflege der weibU¬

chen Jugend ein (vgl. SIERCKS 1913a, S. 104 ff.; vgl. SIEMERING 1916 a), S. 5).

Zu erwähnen ist noch die Deutsche Zentrale fürJugendfürsorge, die sich nur am

Rande mit jugendpflegerischen Fragen befaßt hat. Sie hat 1913 das "Handbuch für
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Jugendpflege" herausgegeben.

3.1.2 Träger der Jugendpflege in der Weimarer Republik

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetzvon 1922, das 1924 in Kraft trat, bestimmte die

Jugendämter zu Trägem der Jugendpflege. Da die Jugendpflege, wie bereits

erwähnt, durch das Einführungsgesetz zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom

14. Februar 1924 zu einer freiwilligen Aufgabe des Jugendamtes gemacht worden

war, wurden die im Gesetz genannten möglichen Trägerformen erst mit der

Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 28. August 1953 bindend.

Wie die Tabellen im Abschnitt 3.6 zeigen, haben die öffentlichen Träger in der

Weimarer Republikim Vergleichzur Zeit nach demZweiten Weltkrieg dieJugend¬

pflege nur sehr bescheiden gefördert. In Preußen, das einen Vergleich zum Kaiser¬

reich gestattet, stiegen die Mittel der öffentlichen Träger ab 1911 kontinuierlich

an. Sie erreichten 1921 ihren Höhepunkt (7,838 Millionen) und fielen mit dem

Inkrafttreten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes auf 1,554 Milüonen zurück.

Obwohl die inPreußen bereitgestellten öffentlichenJugendpflegemittel nachdem

Tief von 1924 wieder langsam anstiegen, blieben sie in der Folge weit hinter der

Summe von 1921 zurück. Es ist allerdings zu bedenken, daß es sich hier um abso¬

lute Zahlen handelt. Inflation und tatsächliche Kaufkraft der Währung korrigieren
den Zahlenvergleich.

3.1.3 Träger der behördlichen Jugendpflege im Dritten Reich

Am Ende der Weimarer Zeit hatte sich eine allgemeine Unzufriedenheit über die

Entwicklung der Jugendämter und die Unzulänglichkeiten des Reichsjugend¬

wohlfahrtsgesetzes eingestellt, die nach der Machtübernahme von den National¬

sozialisten ausgenützt wurde, um ihre eigenen Ideen durchzusetzen. Als Kritik an

der Regelung der Jugendpflege im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und als Begrün¬

dung für die neuen Zentralisierungstendenzen wurden die fehlende Allgemein¬

gültigkeit des Gesetzes, die ungenügendengesetzlichen Bestimmungen zu seiner

Durchsetzung, fehlende Kontrollinstanzen sowie die Zugrundelegung eines

schwachen, gefährdeten jungen Menschen genannt Es fehlte an richtigem
Instinkt für das Gesunde, fürdas Normaleund das Natürliche, und ohnegesunde
Instinkte ist keine Gesinnung möglich" (FRANZEN-HELLERSBERG 1934, S. 6).
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Die rechte Gesinnung hatte die Hitlerjugend, und siebestimmte fortan die gesamte

Jugendpflege. Zu Trägern im Sinne von Leistungsträgerschaft waren jetzt die

Gemeinden und Jugendämter gemacht worden, auch wenn sie in Fragen der

Jugendpflege bald der HJ nachgeordnete Dienststellen wurden. Schon ehe 1936

ein "Arbeitsausschuß für die Hitler-Jugend-Heimbeschaffung" eingesetzt, 1937

ein diesbezüglicher Erlaß und 1939 das "Gesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-
Heimbeschaffung" verkündet wurden, waren die Gemeinden und Jugendämter
zur finanziellen Unterstützung der Arbeit der HJ und der NSVbereit (vgl. HITLER¬

JUGEND 1933-1943. In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1943, S. 29 f.).

Als Beispiel möge der Tätigkeitsbericht des Stadtjugendamtes Mannheim von

154 1934 (1. April 1934 - 31. März 1935) genügen, dervon der vertieften Zusammenar-

beit mit der Hitlerjugend und von gemeinsamen Zielen berichtet: „Durch das

dauernde und sehr rasche Anwachsen sämtlicher Unterorganisationen der

Hitlerjugend trat ein Mangel an geeigneten Räumen für Heimzwecke auf. Die

Stadtverwaltung war deshalb bemüht, stadteigene Räume der Hitlerjugend zur

Verfügung zu stellen... Im Berichtsjahrwurde dem Sozialamt der Hitler-Jugend
ein Barbetrag von RM 8.800 überwiesen. Die Mieten für die benutzten Räume

wurden gestundet und sollen erst im kommenden Geschäftsjahr, für welches ein

erhöhter Zuschuß vorgesehen ist, verrechnet werden" (STADTJUGENDAMT
MANNHEIM 1934/35, S. 53). Im folgenden Jahr wurden denn auch RM 16.400

zugunsten der Hitlerjugend veranschlagt, außerdem das Gehalt einer beim

Untergau des Bundes deutscher Mädel beschäftigten Sozialreferentin in Höhe von
RM 850 (vgl. ebd. 1935/36, S. 55). 1935 war auch nicht mehr von der "vertieften

Zusammenarbeit" die Rede, sondern es hieß: „Die Jugendpflege im Sinne des Nati¬
onalsozialismus wird heute allein von der Hitler-Jugend durchgeführt ... Das

Bestreben des Jugendamts war deshalb, der Hitlerjugend in ihrer Arbeit jede
mögliche Förderung angedeihen zu lassen" (ebd., S. 54 f.).

Es ist anzunehmen, daß die Bereitschaft anderer Jugendämter, Leistungsträger der
Arbeit der Hitlerjugend zu sein, vergleichbar ausgeprägt war.

Das Jahr 193 7 wurdezum "Jahr der Heimbeschaffung" erklärt. Der Führer, danach
der Reichsinnenminister, riefen die Gemeinden zur Mitfinanzierung auf. §1 des

Hitlerjugend-Heimbeschaffungsgesetzes bestimmt die Gemeinden schließlich zu

Leistungsträgern der HJ-Heime.

Der freiwilligen Betätigung auf dem Gebiet der Jugendpflege war somit ein Ende

gesetzt.

3.1.4 Träger der Jugendpflege in der Bundesrepubük Deutschland

Nach dem Zweiten Weltkrieg empfahlen die westlichen Besatzungsmächte, für

den Wiederaufbau Deutschlands an die demokratischen Traditionen der

Weimarer Republik anzuknüpfen. In der Praxis mußte das bedeuten, die plurali¬
stischen und liberalen Ideen und Organisationsformen Wiederaufleben zu lassen,
die, durch das Dritte Reich unterdrückt, konstitutiv sind für das Funktionieren

einer demokratischen Gesellschaft westlicher Prägung.
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Anders als nach dem Ersten Weltkriegbegann die Jugendpflege nach dem Zweiten

mit dem Wiederaufbau der freien Verbände. Das DeutscheReich hatte aufgehörtzu

existieren, so konnte es auch keine behördliche Tätigkeit mehr geben. Beim

Zusammenschluß der Jugendverbände, zunächst in Landesjugendringen, dann,

am 1. Okt. 1949, im Deutschen Bundesjugendring, dem Dachverband der deut¬

schen Jugendverbände, wollte man ausdrücklich die Fehler des Reichsaus¬

schusses der deutschenJugendverbände - dem entsprechendenZusammenschluß

in der Weimarer Zeit - vermeiden. So beschloß man bei der Gründung „eine inten¬

sive Zusammenarbeit der demokratischen Organisationen und klare Abgren¬

zung gegenüber rechts-und linksradikalen Positionen" (FALTERMAIER 1983 a)

S.18).

Auch eine Konzentration und Bündelung der Jugendverbände wurde angestrebt,

um eine Zerspüttemng, wie in der Weimarer Repubhk, zu vermeiden. Zählte der

Reichsausschuß 1927 76 Mitgliedsverbände, so hatte der Deutsche Bundesjugen¬

dring im Jahre 1950 zehn, 1989 zwanzig Mitgliedsverbände zu verzeichnen, wie

Abbildung 3.1 zeigt.

Abbildung 3.1.:Mitgliedsverbände im Deutschen Bundesjugendring 1989

Siehe Abbildung 3.1 folgende Seite.

Trotz mancher Unterschiede lassen sich die Ähnlichkeiten mit dem Reichsaus¬

schuß der deutschen Jugendverbände nicht übersehen (vgl. Kap. 3.3.2.3):

Wie jener fühlt sich der Deutsche Bundesjugendring „der gesamten Jugend, auch

der Jugend außerhalb der Jugendverbände" verpflichtet (Westtphal 1959, S.68).

Wie jener in den 20er Jahren setzte sich der Deutsche Bundesjugendring in den

50erJahren unter anderem für eine jugendgemäße Abfassung der Jugendschutzge¬

setzgebung ein (vgl. ebd, S. 44).

Wie in der Weimarer Republik der Reichsausschuß um ein jeweils zeitgemäßes
Selbstverständnis rang, versucht auch der Deutsche Bundesjugendring „ange¬

sichts gesellschaftlicher Veränderungen und damit eingehenderveränderter Le¬

bens- und Bewußtseinslagen Jugendlicher" sein Selbsverständnis immer wieder

neu zu definieren (DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING 1986, S.7).

Für die 50er Jahre stellte das "Fürstenecker Gespräch" von 1954 ein solches

Grundsatzgespräch dar, in den 60er Jahren waren es die Thesen von St. Martin in

der Pfalz im Jahre 1962,1972 wurden in Stuttgart Vorstellungen für die 70er Jahre

formuliert, die 1986 durch "Jugendpolitische Leitsätze" auf den neuesten Stand

gebracht wurden (vgl. ebd., S.5.).

Obwohl das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz bereits 1945 von den Besatzungs¬
mächten in seiner ursprüngüchen Fassung für anwendbar erklärt worden war,

wurde die Einschränkung zur Durchführungsverpflichtung der Jugendpflegear¬
beit erst mit der Novelle vom 28. August 1953 aufgehoben. Die im folgenden ge¬

nannten Trägerformen haben sich für die Jugendpflege daher erst seit dieser No¬

velle herausgebildet.

3.1 Träger der behördlichen Jugendpflege
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Abbildung 3.1:

Mitgliedsverbände im Deutschen Bundesjugendring 1989

Deutscher Bundesjugendring e.V

? 20 Mitgliedsverbände: ? 3 Anschlußverbände

AG. d. Evangel. Jugend Dtschl.

Bund d. Dt. Kala. Jugend
Arbeitskreis zentraler

Jugendverbände e.V.
Gewerkschaftsjugend/DGB
Dt. Beamtenbundjugend
Bund der Dt. Landjugend
DJO/Dt. Jugend in Europa
Deutsche Wanderjugend

Zusammenschluß folgender
Jugendverbände:
- Dachverband der Jugendpresse
- Christliche Gewerkschafts¬

jugend
Jugend der DAG

DLRG-Jugend

Ring DL Pfadfinderverbände

Soz. Jugend Dtschl. - Die Falken

Bund Deutscher Pfadfinder

Deutsche Schreberjugend
Jugend d. Dt. Alpenvereins
Naturfreundejugend Dt.

Ring Dt. Pfadfinderinnenverb.

Solidaritätsjugend Dtschl.

- Bund der Kaufmannsjugend
imDHV

- Deutsche Esperantojugend
- Deutsche Marinejugend
- Deutsche Philatelisten-Jugend
- Deutsche Stenografen-Jugend
- Deutsche Waldjugend
- Paneuropa-Jugend Deutschland

Junge Europäische Föderalisten

Deutsche Jugendfeuerwehr
Deutsches Jugendrotkreuz

Jugend des Bundes für Umwelt und

Naturschutz Deutschlamd
Jugendwerk d. Arbeiterwohlfahrt

(je nach Mitgliederzahl 2-8 Del.)
(mind. 1 Del. mit ber. Stimme)

? 11 Landesjugendringe (je 1 Del.)

t t
Landesjugendringe

t t
Stadtjugendringe
? (auf der Ebene der kreisfreien Städte/

Gemeinden mit eigenem Jugendamt)

Kreisjugendringe

t t

Orts- und Stadtjugendringe
? (auf der Ebene der kreisangehörigen Gemeinden)

Bundes¬

organisation der

Jugendverbände

¦ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 111111111111111M i

Deutsche

Sportjugend
(nicht Mitglied
des DBJR)

Landesorganisatio¬
nen der Jugendver¬
bände

Stadt- bzw.

Kreisorganisatio¬
nen der Jugendver¬
bände

z.T

Jugendgruppen der

Verbände, Vereine

u. Initiativen auf

Orts-/ Stadtebene

Zeichenerklärung: = Delegation/Mitgliedschaft
= Unterstützung/Kooperation (z.T. auch formelle Bezüge je nach

satzungsmäßiger Regelung)

Quelle: Eigenbrodt. In: Damm/Eigenbrodt/Hafenegger 1989, S. 108



Die Träger der öffenthchen Jugendhilfe und somit der behördlichen Jugendpflege

sind in §2 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und Jugendwohlfahrtsgesetz benannt:

"(1) Organe der öffentlichen Jugendhilfe sind Wohlfahrtsbehörden (Jugendäm¬

ter, Landesjugendämter (Reichsjugendamt), Oberste Landesbehörden), soweit

nicht gesetzlich die Zuständigkeit anderer öffentlicher Körperschaften oder Ein¬

richtungen, insbesondere der Schule, gegeben ist".

ImJugendwohlfahrtsgesetz wird auch heutenoch in Anlehnung an das Reichsju¬

gendwohlfahrtsgesetz nicht von öffentlichen Trägern, sondern von "Jugendwohl¬
fahrtsbehörden" gesprochen.

Die öffentüchen Träger untergliedern sich in

örtüche Träger,
überörtliche oder regionale Träger,
zentrale Träger.

Die örtlichen Träger sind in einem lückenlosen Netz kommunaler Gebietskörper¬
schaften über die Bundesrepublik verteilt. Die folgenden Aussagen beziehen sich

auf die Flächenstaaten, bei den Stadtstaaten gelten zum Teil andere Regelungen.
Es gibt Gebietskörperschaften, die Träger aus eigenem Recht sind:

die kreisfreien Städte und

die Landkreise,

und Gebietskörperschaften, die als Träger zugelassen werden können:

kreisangehörige Gemeinden, Ämter und Städte, denen entsprechende

Zulassungen ausgesprochen worden sind.

Überörtliche oderregionale Trägersind für mehrere Städte, Landkreise und ande¬

re örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig. Sie können kommunale Träger sein,

wie die Landeswohlfahrtsverbände in Baden-Württemberg und die

Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen;

oder staatliche Träger

als Mittelbehörden in Niedersachsen;

als Oberbehörden in Bayern, Rheinland-Pfalz,

Saarland und Schleswig-Holstein.

In Hessen gibt es ein staatliches Landesjugendamt und einen kommunalen Lan¬

deswohlfahrtsverband.

Länder und Bund übernehmen einzelne Aufgaben der Jugendhilfe und treten so

als zentrale Träger auf.

§ 22 JWG regelt die Aufgaben der obersten Landesbehörde,

§ 25 JWG die Kompetenzen des Bundes (vgl. HAPPE. In: HAMANN 1978, S. 42 ff.).

1982 wies die Statistik insgesamt 638 öffenthche Träger der behördlichen Jugend¬

pflege aus; die Institutionen, auf die dieJugendpflege laut Gesetz delegiert werden

kann, sind in der folgenden Tabelle nicht aufgeführt. Die Tabelle zeigt, daß bei 638

öffentlichen Trägern 3.002 Personen in der behördlichen Jugendpflege tätig sind.

3.1 Träger der behördlichen Jugendpflege
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Tabelle 3.1: Träger der behördlichen Jugendpflege 1982

Träger der behörd¬

lichen Jugendpflege

Anzahl der

Behörden

Tätige Personen

insgesamt

In der Jugendpflege

tätige Personen

Gemeinde ohne Jugendamt

Jugendamt

Delegation nach 18 JWG

Landesjugendamt

150

454

Keine Angaben

23

238")

20.827

Keine Angaben

1.014

347")

2.554

Keine Angaben

3

Oberste Landesjugendbehörde 11 777 98

Summe 638 22.856 3.002

Quelle:

x) =

Statistisches Bundesamt VTID-S, Statistik der Jugendhilfe, Teil UI Einrichtungen
und tätige Personen in der Jugendhilfe am 31.12.1982, vom Februar 1985,

zusammengestellt aus den Seiten 46, 64 und 78

Die Diskrepanz dieser beiden Felder ist darauf zurückzuführen, daß Gemeinden

ohne Jugendamt die Jugendpflege in an deren Abteilungen der Verwaltung
angesiedelt haben.

Die Aufgliederung der Träger der behördlichen Jugendpflege zeigt drei

Trägerebenen:
a) Jugendämter, die den direkten Kontakt mit den Jugendlichen haben,

b) Landesjugendämter, die koordinierend und richtungsweisend tätig sind,

c) oberste Landesbehörden, die Richthnien erlassen und für die zentrale

Förderung zuständig sind.

STETTNER gliedert die Jugendpflegebehörden in "eigentliche Jugendpflegebe¬
hörden" und „sonstige, nur zum Teil mit Jugendpflege befaßten Behörden".

Er kommt zu der folgenden Aufstellung:

/. Eigentliche Jugendpflegebehörden
1. Auf der kommunalen Ebene sind es die

- Jugendämter, die nach § 5 JWG „die für die Wohlfahrt der Jugend
erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen anzuregen, zu fördern

und gegebenen falls zu schaffen" haben;

- die Institutionen, auf die die Jugendpflege nach 18 JWG delegiert werden
kann; dies sind meistens Jugendringe oder zu diesem Zweck gegründete
Vereine

(STETTNER 1965, S. 113 ff., S. 144 ff., S. 179 ff., S. 207 ff.).
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§18 JWG weist ausdrücklich daraufhin, daß auch nebenamtlich oder ehrenamt¬

lich tätige Personen mit der Jugendpflegearbeit betraut werden können. Es üegen

keine Statistiken vor, aus denen ersichtlich wäre, wieviel Jugendämter nach §18

die Jugendpflege delegiert haben.

Die Statistik weist für die Jugendpflege im Jugendamt die höchste Zahl von "ne¬

benberuflich tätigen Personen" im Bereich der Jugendarbeit/Jugendpflege auf.

Tabelle 3.2: In derJugendarbeit/JugendpflegeBeschäftigte (öffentücheTräger) 1982

Träger der behörd- Vollzeit¬

lichen Jugendpflege beschäftigte

Teilzeit¬

beschäftigte

Nebenberuflich

Beschäftigte

Insgesamt

Gemeinde ohne Jugendamt

Jugendamt

Landesjugendamt
Oberste Landesjugend¬
behörde

274

1.362

3

93

31

258

5

42

934

347

2.554

3

98

Summe 1.732 294 976 3.002

Quelle: Statistisches Bundesamt, ebd., zusammengestellt aus den Seiten 72, 74, 76)

Etwa ein Drittel (32,51%) der in behördlicher Trägerschaft ausgeführten Jugend¬

pflege wird also von nebenamtlich tätigen Personen wahrgenommen.

DasVerhältnisvonin derJugendpflegeundinderJugendfürsorgeTätigen zeigt die

folgende Tabelle.

Tabelle 3.3: In der Jugendhilfe tätige Personen (öffentliche Träger) 1982

79,2% *e*99%

\JM2% x

%M%

*&»
Jugendfürsorge Jugendpflege Fortbildung, Leitung, Verwaltung,

Superviaion Offentlichkeits- techn. Bereich

arbeit

Quelle: Statistisches Bundesamt, ebd., S. 78
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Nach dieser Statistik warenimJahr 1982 lediglich 1,14% der Beschäftigten des Ju¬
gendamtes in der Jugendpflege tätig.

Die Jugendpflegearbeit auf der kommunalen Ebene ist inhaltlich und auch vor al¬
lem finanziell dadurch geprägt, daß sie in die kommunale Selbstverwaltung einge¬
bettet ist; d.h. sie kann nicht losgelöst von den jeweiligen örtlichen politischen
Verhältnissen, von der Stadt-, Landstruktur, von der unterschiedlichen Wirt¬
schaftsstruktur usw. gesehen werden (vgl. 3. JUGENDBERICHT, S. 78).
Die folgenden Angaben wieder nach STETTNER a.a.O.

2. Auf der Landesebene

sind die LandesJugendämter zu nennen, deren Aufgaben in den §§19
und 20 JWG festgelegt sind. Daneben können ihnen weitere Aufgaben
durch andere Gesetze oder Länderregelungen übertragen werden. In Be¬

zug auf die Jugendpflege haben sie keine direkten Aufgaben. Ihre Tätig¬
keit üegt in der Koordination, in der Beratung und in der Durchführung
von Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen, in der Hilfestellung bei
derEntwicklung vonJugendhilfeplänen, Konzeptionenusw. Es gibt zur
Zeit 15 LandesJugendämterin der Bundesrepublik, die ihre Aktivitäten
unterschiedlich gewichten (vgl. INSTITUT FÜR SOZIALE ARBEIT e.V.

1986 o. Seitenangabe). Es gibt Landesjugendämter als Teil eines Mini¬

steriums, das gleichzeitig oberste Landesbehörde ist (z.B. Hamburg), an¬

dere sind der obersten Landesbehörde nachgeordnete staatliche Behör¬
den (z.B. Bayern) oder regional zuständige Behörden der kommunalen

Selbstverwaltung (z.B. Landeswohlfahrtsverband Baden); d.h. die Tä¬

tigkeiten der Landesjugendämter richten sich danach, welcher Organi¬
sation sie angehören (vgl. 3.JUGENDBERICHT S. 83 f.).
Die Landesjugendämter besitzen gegenüber den Jugendämtern kein

Weisungsrecht, sie können jedoch Richthnien erlassen und dadurch in
ihrem Dienstbereich für eine einheitliche Tätigkeit sorgen (vgl. MÜN¬
DER u.a. 1985, S. 162).

Die obersten Landesbehörden im Sinne von § 22 JWG sind in den ein¬
zelnen Ländern verschiedenartige Ministerien bzw. Senatsverwaltun¬

gen. In Bayern und Baden-Württemberg sind die Zuständigkeiten für
die Jugendpflege bei anderen Ministerien angesiedelt als die Zuständig¬
keiten für die Jugendfürsorge.

3. Auf Bundesebene

Die Bundesregiemng ist nicht Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Sinne des
JWG. Die Ausfühmng des Gesetzes obliegt gemäß Artikel 30 und 83 Gmndgesetz
den Ländern. Die Bundesregiemng ist jedoch seit 1950 durch den Bundesjugend¬
plan auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig geworden (vgl. Kap. 2.4).
Seit der Gesetzesreformvon 1961 hat die Bundesregierung laut 25 JWGin jeder Le¬
gislaturperiode einen "Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugend¬
hilfe", den sogenannten Jugendbericht, vorzulegen.

3. Organisation der behördUchen Jugendpflege



4. Auf internationaler Ebene

können das deutsch-französische Jugendwerk und der internationale Besucher¬

und Austauschdienst der Bundesrepublik (IJAB) erwähnt werden. Beide Organi¬

sationen bemühen sich um einen internationalen Austausch. Im Falle des

deutsch-französischen Jugendwerks findet der Austausch zwischen Deutschland

und Frankreich zwischenJugendhchen statt; der IJAB unterhält Kontakte zu zahl¬

reichen Ländern der westlichen, östhchen und Dritten Welt und führt den Aus¬

tausch auf der Mitarbeiterebene durch.

II. Sonstige, nur zum Teil mit Jugendpflege befaßte Behörden.

Diese sollen nur demNamen nach aufgeführt werden, da ihre Tätigkeit nur

zum Teil den Jugendpflegebereich berührt, und da sie keine öffentlichen 161

Träger im Sinne des JWG sind:

Bundes- und Landeszentralen für politische Bildung,-

Stadt-, Kreis- und Landesbildstellen,

Aktion Jugendschutz,
Bundeswehr,

Zivildienstschulen der Bundeswehr.

Die wichtigsten Zusammenschlüsse der öffentlichen Träger der Jugendhilfe seien

abschließend genannt:

Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugendbehörden, die seit

1946/47 unregelmäßig etwa einmal im Jahr als Jugendministerkonferenz

tagt. Sie ist ein wichtiges Instrument der freiwilligen Zusammenarbeit,

dient der gegenseitigen Information, dem Erfahrungsaustausch und der

Abstimmung der Obersten Landesjugendbehörden (vgl. THORUN. In:

DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE

(Hrsg.) 1986, S. 61).

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und überörtlichen

Erziehungsbehörden, die u.a. einen Fachausschuß für Jugendpflege hat.

Die Arbeitsergebnisse haben empfehlenden Charakter (vgl. KREFT/MLE-

LENZ (Hrsg.) 1983, S. 510 f.).

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.. Hier können

öffenthcheundfreieTräger, aberauchEinzelpersonenMitgüedsein. Seine

Stellungnahmen und Veröffentlichungen sind richtungsweisend für die

Praxis.

ArbeitsgemeinschaftfürErziehungshilfe (AFET) e.V. Der AFET dient dem

ständigen Erfahrungsaustausch von öffenthchen und freien Trägern der

Jugendhilfe.

ArbeitsgemeinschaftfürJugendhilfe e.V. (AGJ). In ihr sind fast alle öffent¬

lichen und freien Träger der Jugendhilfe vertreten. Ihre Veröffenthchun¬

gen (Fomm Jugendhilfe der AGJ), Empfehlungen und Beschlüsse sind

von besonderer Bedeutung für die Praxis (vgl. ebd., S. 501 ff.).
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3.2 Öffentliche und freie Trägerschaft - Das Problem der Subsidiarität

Die Intensität, mit der das Verhältnis von freier und öffentlicher Trägerschaft seit

Beginn dieses Jahrhunderts in Fachkreisen immer wieder diskutiert wurde, mag
den Außenstehenden verwundern. „Die Auseinandersetzung über eine sachge¬
mäße Organisationsformel" freier und öffentlicher Jugendhilfe warund ist jedoch
von „außerordentlicherBrisanz, weil hier direkt in das Gefügevon Staatund Ge¬

sellschaft eingegriffen wird" (SCHULTZ 1981, S. 6).

Der Terminus technicus für das Verhältnis von öffentlicher zu freier Jugendhilfe,
Jugendpflege und/oder Trägerschaft ist die Subsidiarität (Iat. subsidium = Rück¬

halt, Beistand, Schutz). Das Subsidiaritätsprinzip in der Jugendhilfe hat im we-

162 senthchenzwei Auswirkungen. Da dieJugendpflege in ihrer Vorgehensweise Frei-

wilügkeitscharakter hat, ist für sie die im folgenden erstgenannte Auswirkung von

Bedeutung:

Das Subsidiaritätsprinzip regelt:

1. Das Verhältnis der freien und öffentlichen Träger, d.h. es bringt das Schutz¬

bedürfnis bestimmter Trägergruppen zum Ausdruck (vgl. §5 Abs. 3 JWG).

2. Es regelt das Verhältnis von Hilfsbedürftigen und Helfenden, indem es auf

die Selbsthilfe und die Eigenkräfte der Familie hinweist (vgl. MERCHEL

1984, S. 302).

Das Subsidiaritätsprinzip hat also eine gesellschaftlich-politische und eine sozial¬

ethische Komponente. Die erste entstammt dem Gedankengut der Staats- und Ge¬

sellschaftstheorien des Liberahsmus, die zwischen öffentUcher und privater
Sphäre, d.h. zwischen Staat und Gesellschaft trennen. Das bürgerliche Gesetz¬

buch, das am 1.1.1900 in Kraft getreten ist, spiegelt dies in den ihm zugrundelie¬
genden Auffassungen deutlich wider.

Zeithch später ist die zweite Wurzel anzusiedeln. Sie stammt aus der katholischen

Soziallehre. In der Sozialenzyklika von 1931 QUADRAGESIMO ANNO heißt es:

„Wie dasjenige, was derEinzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eige¬
nenKräften leisten kann, ihmnicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeitzuge¬
wiesenwerden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren

und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können,
für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zu¬

gleich ist es überaus nachteiligundverwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jed¬
wede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen nach subsidiär..." (zit. in: MÜN¬
DER u.a. 1985, S. 112).

Die folgendenÜberlegungen hegen hier zugrunde: Jeder Mensch ist mit einem be¬

stimmten Lebensentwurfund einer nur ihm eigenen Würde ausgestattet, der Ent¬

faltung seiner Persönlichkeit sollte mogüchst viel Raum gegeben werden (Perso¬

nalitätsprinzip). Aus diesemAnspruch heraus entsteht eine Spannung mit der Ge¬

meinschaft anderer Menschen, der Gesellschaft, auf die der einzelne nicht nur an¬

gewiesen, sondern für die er auch verantwortlich ist (Solidaritätsprinzip). Im

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Zweifelsfalle garantiert nun die Subsidiarität, daß die Würde des Einzelnen der

Solidarität zur Gemeinschaft übergeordnet ist (vgl. DEUTSCHER VEREIN FÜR

ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE (Hrsg.) 1980, S. 746).

Die gegenwärtige Regelung, die sich das partnerschaftliche Verhältnis von öffent¬

lichen und freien Trägern angelegen sein läßt, die Gesamtverantwortung aller¬

dings den öffenthchen Trägern zuspricht, ist das Ergebnis eines langen histori¬

schen Prozesses, der in kurzen Zügen aufgezeigt werden soll.

Die Geschichte derZusammenarbeitvonfreienund öffentüchen Trägernhatnach

HAPPE zwei Ursprünge, einen sozialen und einen pädagogischen, beide sind im

ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts in Preußen beheimatet (vgl. HAPPE. In:

HAMANN 1978, S. 50). Den sozialen Ursprung stellt die Verkündung des preußi- 163

sehen Gesetzes über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juü 1900 dar,

das den Begriff "Zwangserziehung" eüminierte und zu einer Grundlage des späte¬

ren Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes wurde. Der pädagogische Ursprung ist der

Jugendpflege-Erlaß von 1911, der den BegriffJugendpflege zum ersten Mal recht¬

lich verankerte.

Beide Erlasse basieren auf der freiwilligen Tätigkeit (vor allem der Kirchen) auf

dem Gebiet derArmen- undJugendfürsorge, die schon lange bestand, ehe der Staat

tätigwurde. Diestaatlichen Erlasse versuchteneinerseits, vorhandeneTätigkeiten

zusammenzufassen, andererseits eine größtmögliche Koordination nach be¬

stimmten Regeln zu erreichen.

Im ReichsjugendwohlfahrtsgesetzderWeimarerRepubhk sollte die Einheit derJu¬

gendhilfe begründet werden, d.h. das inhaltliche Zusammenwirken von Jugend¬

fürsorge und Jugendpflege, aber auch das Zusammenwirken der freien und öffent¬

lichen Träger im Sinne einer Gesamtverantwortung.

Bei den Beratungenzum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurde lange um einen für

alle tragfähigen Kompromiß gerungen. Es gelang jedoch nicht, den Vorrang frei¬

williger Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt im Gesetz festzuschreiben,

wie die freien Verbände erwartet hatten (vgl. SCHÄFER 1982, S. 38).

Im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurde das Schwergewicht vorsichtig zugun¬

sten der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, die aber stets auf eine gute Zusamme¬

narbeit bedacht sein solle. § 6 RJWG stellt die Zusammenarbeit dar:

„Das Jugendamt hat die freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohlfahrt

unterWahrungihrer Selbständigkeitund ihres satzungsgemäßen Charakters zu

unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr zum

Zwecke einesplanvollen Ineinandergreifens aller Organe undEinrichtungen der

öffentlichen und privaten Jugendhilfe und der Jugendbewegung zusammenzu¬

wirken".

Gertrud BÄUMER wägt die Vorteile der freien Wohlfahrt gegenüber der behördli¬

chen ab und stellt die Absicht des Reichsgesetzes fürJugendwohlfahrt klar heraus:

Es sei an ein partnerschaftliches, sich ergänzendes Verhältnis gedacht. „Die freie

Wohlfahrtspflege ist stets eine Überschußleistung der sittlichen Energie der Be-
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völkerung. Es kann mit ihr nicht im gleichen Sinne wie mit der öffentlichen Für¬

sorge gerechnet werden.... Sie ist einerseits beweglicher, in ihrer geistigen Art

mannigfaltiger, den verschiedenen geistigen Strömungen des Volkslebens näher

..., andererseits aberwenigergeeignet, feste Formen zu schaffen... So hat sich das

Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt die Aufgabe gestellt, die freie Tätigkeit mit der
amtlichen in der Einheit des Werks der Jugendhilfe so zu verbinden, daß beides

zugleich zu seinem Recht kommt: Die größere Beweglichkeit der mannigfaltigen
freien Arbeit mit dem Vorzug der Stetigkeit und der Systematik der öffentlichen

Leistungen" (BÄUMER. In: NOHL/PALLAT 1929 a), S. 10 f.).

Für die Jugendpflege hat sich im Laufe ihrer Geschichte nicht nur die Zusamme¬

narbeit mit freien Trägem als ein Balanceakt erwiesen, sondern vor allem die Zu¬

sammenarbeit mit ehrenamtüch Tätigen, die einerseits mit großem Engagement,
Phantasie und Bewegüchkeit seit jeher mithelfen, die aber andererseits einer kon-

tinuierüchen fachhchen Entwicklung und einer Professionalisierung - wie dies

andere soziale Bereiche erfahren haben - im Wege stehen (vgl. BOHNISCH 1972,
S. 209).

Im Dritten Reich war am 1.6.1933 ein Runderlaß des Ministeriums des Innern er¬

schienen über das „Zusammenwirken von öffentlicher und freier Wohlfahrts¬

pflege", in dem das Scheitern der staathchen Wohlfahrtspflege in der Weimarer

Republik bedauert wurde. Eine Neugestaltung zugunsten der freien Wohlfahrts¬

pflege wurde dringend empfohlen. Die Führung der freien Wohlfahrtspflege war
allerdings zuvor auf die neu gegründete nationalsozialistische Volkswohlfahrt

(NSVW) übergegangen (WENDENBURG 1933, S. 1017 f.).

Im Nachrichtendienstdes deutschen Vereinsfüröffentliche undprivate Fürsorge,
dem führenden Blatt der freien Wohlfahrtspflege, wurdenim Juli 1933 Argumente
und Überlegungen angeboten, die eine Umstellung leicht machten. Es wird von ei¬

ner sich wandelnden "Zeitbedingtheit" des Verhältnisses von öffentlicher und
freier Wohlfahrtspflege gesprochen, von "neuen Erfordernissen" der Gegenwart:
„Jede Zeit erfordert, ermöglicht aber auch ihre eigene Lösung" (ÖFFENTLICHE
UND FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE. In: NACHRICHTENDIENST, XTV, 7, Juli 33,
S. 138).

Für die Gegenwart gelte, daß sich die Zielsetzungen und die Hilfsmöglichkeiten
der Fürsorge geändert hätten und die bestehenden Gesetze dem anzupassen seien

(vgl. WENDENBURG 1933, S. 1017 ff.; vgl. DIE GESTALTUNG DER FÜRSOR¬
GEERZIEHUNG. In: JUGENDWOHL 1933, S. 207 ft.).

Nach dem zweiten Weltkrieg flammte in der Adenauer-Zeit die Diskussion zur

freien und öffentlichen Jugendhilfe emeut auf. Das noch in der ursprünglichen
Fassung vorliegende Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurdenun entsprechend den
zeitgemäßen Bedürfnissen in Richtung aufeine Vorrangstellung der freienJugend¬
wohlfahrt neu bedacht und dies anläßlich der Novelle zum Reichsjugendwohl¬
fahrtsgesetz im Jahr 1953 auf Antrag der CDU/CSU quasi gesetzgeberisch durch
eine Entschließung des Deutschen Bundestages sanktioniert (vgl. SCHÄFER 1982,
S. 38).
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Hierin wird ausgeführt, daß „das Jugendamt Mittel und Sammelpunkt aller Be¬

strebungen aufdem Gebiet der JugendwohlfahrtunterWahrung des Grundsatzes

der Subsidiarität der öffentlichen Jugendhilfe sowohl gegenüberden Erziehungs¬

aufgaben der Familie als auch gegenüber der freiwilligen Tätigkeit der Jugend¬
wohlfahrtsverbände" sei, und daß das Jugendamt seine Aufgaben nach dem Sub¬

sidiaritätsprinzip erfülle (zit. in: MÜNDER u.a. 1985, S. 111).

Im Kommentar von POTRYKUS heißt es anläßüch der Novelle von 1953, daß

durch die Aufhebung der Einführungsverordnung zum RJWG von 1924 ledighch
der den Absichten der Schöpfer des RJWG entsprechende Rechtszustand wieder

hergestellt worden sei. „An dem Grundsatz der Subsidiarität der öffentlichen Ju¬

gendhilfe ist dagegen nichts geändert worden" (POTRYKUS 1953, S. 38). 165

Die Entschheßung des Bundestages wurde jahrelang kontrovers diskutiert und

schlug sich imJugendwohlfahrtsgesetz von 1961 in der Weise nieder, daß den Trä¬

gern der freienJugendhilfe bewußt der Vorrang eingeräumt wurde. Im heute noch

gültigen § 5 Abs. 3 JWG heißt es: „Das Jugendamt hat unter Berücksichtigung der

verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung daraufhinzuwirken, daß die für

die Wohlfahrt der Jugend erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen
ausreichend zur Verfügung stehen. SoweitgeeigneteEinrichtungen und Veran¬

staltungen der Träger derfreien Jugendhilfe vorhanden sind, erweitert oder

geschaffen werden, ist von eigenen Einrichtungen und Veranstaltungen des

Jugendamtes abzusehen ..."(Hervorheb. v. d. Verf.).

Das Jugendamt darf damit nur tätig werden, wenn keine Einrichtungen von freien

Trägern vorhanden sind. Die Zusammenarbeit von freien und behördlichen Trä¬

gem ist in § 7 JWG seit 1961 ebenfalls gesetzlich geregelt: „Das Jugendamthatüber

die Verpflichtungennach §5... hinaus die freiwillige TätigkeitzurFörderung der

Jugendwohlfahrt unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihres satzungsgemä¬
ßen Charakterszu unterstützen, anzuregenund zur Mitarbeit heranzuziehen,um

mit ihr zum Zwecke eines planvollen Inemandergreifens aller Organe und Ein¬

richtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe zusammenzuwirken".

Seit der Novelle von 1961 sind auch die Träger der freien Jugendhilfe im JWG

genannt:

,.§5

(4) Träger der freien Jugendhilfe sind

1. freie Vereinigungen der Jugendwohlfahrt,
2. Jugendverbände und sonstige Jugendgemeinschaften,
3. Juristische Personen, deren Zweck es ist, die Jugendwohlfahrt zu fördern,

4. die Kirchen und sonstige Religionsgesellschaften öffentlichen Rechts".

Für den Bereich derJugendpflege sind dies Jugendringe,Jugendgruppen als einge¬
tragene Vereine sowie Jugendverbände der Kirchen und Wohlfahrtsverbände.

3.2. Öffentliche und freie Trägerschaft



Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 1967 in einem förmlichen Normenkon¬

trollverfahren die Rechtmäßigkeit der vorgenannten gesetzlichen Regelung, gegen
die die Städte Dortmund, Darmstadt, Frankfurt und Herne Verfassungsbeschwer¬
de eingereicht hatten. Auch von den Ländern Hessen und Niedersachsen sowie

von den Hansestädten Bremen und Hamburg war ein Normenkontrollverfahren

beantragt worden (vgl. ZUR VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT. In: KLEINERE

SCHRIFTEN Nr. 27, 1967).

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat wie gewöhnlich zu einer allgemei¬
nen Beruhigung geführt. Seither wird von "partnerschaftlicher Zusammenarbeit"

geredet, wobei die behördhchen Träger die Gesamtverantwortung tragen sollen.

Wenn das in der Praxis dazu geführt hat, „
daß im Bereich der Jugendhilfe - im Un¬

terschied etwa zu dem Sozialisationsfeld Schule - gesellschaftlichen Gruppen
und freien Vereinigungen der Jugendhilfe eine außerordentlichgroße Bedeutung
zukommt, während öffentliche Träger über weite Strecken nur sehr zurückhal¬

tend als fördernde und leistungsanbietende Institutionen in Erscheinung treten"

(MÜNDER u.a. 1985, S. 88), darfman allerdings fragen, ob Behörden mit einer sol¬

chen Praxis die Absicht des Gesetzgebers nicht unterlaufen.

Das Gegensatzpaar "frei" (nichtbehördlich) und "öffentUch" (behördlich undneu¬

tral) mag einst zu einerinhalthchenAbgrenzungbeigetragenhaben, heute sind die

Begriffe für beide Träger unbefriedigend (vgl. DEUTSCHES ARCHIV FÜR JU¬
GENDWOHLFAHRT (Hrsg.) 1926). Die freien Träger sind wie die öffentlichen ge¬

meinnützig und nehmen auch öffentliche Aufgaben wahr. Die öffentüchen Träger
beanspruchen, ebenfalls "frei" zu sein, insbesondere wegen der Ermessensspiel¬
räume, die einen Großteil ihrer Arbeit auszeichnen. Frei sind sie allerdings nicht

bei derÜbernahme gesetzlich vorgeschriebenerJugendhilfeaufgaben (vgl. HAPPE

In: HAMANN 1978, S. 43).

Die Termini weisen heute lediglich auf organisatorische und rechtliche Eigenhei¬
ten der Träger hin. Im Hinbhck aufvorgegebene weltanschauliche Positionen der

freien Träger und ihre Abhängigkeit von öffentlichen Geldern sind ihrer Freiheit

deutliche Grenzen gesetzt (vgl. MERCHEL 1984, S. 307; vgl. BAUER 1978, S. 40).

Aus einem Überblick, wie erim folgendenabgedmckt ist, geht die Problematik, die

im Augenblick zur Diskussion steht, sicherlich nicht hervor.

Abbildung 3.2: Zusammenarbeit von freier und ÖffentUcher Jugendhilfe
Siehe Abbildung 3.2 folgende Seite

Wie der Überblick zeigt, findet die Zusammenarbeit der freien und öffentlichen

Träger auf Bundesebene im Bundesjugendkuratorium, auf Landesebene im Lan-

desjugendwohlfahrtsausschuß, auf der örtlichen oder regionalen Ebene in den

Stadt- und Kreisjugendwohlfahrtsausschüssen statt. Hier werden aktuelle Fragen
der Jugendhilfe diskutiert und dazu Beschlüsse gefaßt. Die Jugendwohlfahrtsaus¬
schüsse beschließen „im Rahmen der von der Vertretungskörperschaftbereitge¬
stellten Mittel". Die Abgrenzung zwischen Jugendwohlfahrtsausschuß und Ver-
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waltung des Jugendamtes ist gesetzlich nur unscharf formuhert. So liegen Ent¬

scheidungen über die Gewährung von Einzelfallhilfen ausschheßüch in der Zu¬

ständigkeit der Verwaltung des Jugendamtes, während Grundsatzfragen, Projekt¬
planung usw. der Beratung und Entscheidung des Jugendwohlfahrtsausschusses
vorbehalten sind. Dies führt in der Praxis häufig zu einem Konflikt zwischen Fach-
Uchkeit und Partei- sowie Verbandsinteressen. An der Stelle von klaren Entschei¬

dungen zum Wohle der Jugend stehen oft umständliche Verfahrensregelungen,
zeithche Verzögerungen und gelegentüch auch wenig fachgerechte Kompromisse
(vgl. SENGLING1980,5.433; vgl. MÜNDERIn: HANDBUCHDESGESAMTENJU¬
GENDRECHTES 1986, S. 23 ff.).

3.3 Organisationsformen der behördlichen Jugendpflege
3.3.1 Kaiserreich

SchonJahre vor derVerkündung der preußischen Erlassegab es zahlreiche Diskus¬

sionen, Aktivitäten und Überlegungen zu möglichen Organisationsformen einer

Fürsorge für die schulentlasseneJugend. 1897 fertigte der BerlinerLandgerichtsrat
Dr. FELISCH im Auftrag des Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohltätig¬
keit einen Bericht zu diesem Thema. Wer heute über die Frage der schulentlasse¬
nen Jugend öffentUch rede, sei der Beweisführung über die Notwendigkeit einer
solchen Arbeit enthoben, so offenkundig notwendig sei sie, so FELISCH. Seine

Überlegungen faßte er in drei Sätzen zusammen, die anzunehmen und umzuset¬

zen er dem Deutschen Verein empfahl:

I. Die Fürsorge für die schulentlassene Jugend solle intensiviert werden;
in erster Linie solle sie sich den Verwaisten und Verlassenen zuwenden.

II. Die Fürsorge sei auf dem Pflegersystem aufzubauen, d.h. durch persönliche
Zuwendung auszuüben. Neben der finanziellen Unterstützung solle die
Gesundheit gekräftigt und die berufliche Ausbildung gefördert werden.

III. Die Fürsorge solle sich auf mindestens 4 Jahre nach der Schulentlassung
erstrecken (vgl. FELISCH 1897, S. 19).

1909 wurde bei der dritten Konferenz der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in
Darmstadt die Frage der „Organisation der Fürsorge für die männlichen Schu¬
lentlassenen, insbesondere das Zusammenwirken deraufdiesem Gebiete tätigen
Korporationen untereinander und mit der Fortbildungsschule, sowie Förderung
dieser Bestrebungen durch kommunale und staatliche Behörden" diskutiert.

Fünf Leitsätze einer mögüchen Organisation wurden aufgestellt:
1. Alle auf dem Gebiet der schulentlassenen Fürsorge bestehenden Einrich

tungen und Veranstaltungen sind zu unterstützen und zu fördern, ehe
neue geschaffen werden.

2. Jugendvereinigungen sind ideell und materiell zu fördern, besonders
durch die Gebildeten und Besitzenden, aber auch durch kommunale und
staatliche Behörden.

3. Jugendfürsorge- und Jugendwohlfahrtsvereine, die sich der schulentlasse¬
nen Jugend widmen, sind zu unterstützen, neue Vereine zu gründen, die
von namhaften Persönlichkeiten getragen werden sollen.
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4. Alle in der Schulentlassenenpflege tätigen Vereine sind auf der Orts- und

Bezirksebene zusammenzufassen, um eine gemeinschaftliche Tätigkeit zu

ermöglichen und eine Zersplitterung der Mittel zu vermeiden. Mit den

Fortbildungsschulen, den öffenthchen Organen und Behörden soll

kooperiert werden.

5. Alle öffentüchen Stellen haben eine besondere Verantwortung in der

Pflege der Schulentlassenen zu übernehmen, indem sie "Räumüchkeiten,

Turnhallen, Spielplätze" überlassen; indem sie "Jugend- und Volks¬

heime" erstellen, "Geldmittel" zuwenden und "Persönüchkeiten" für

deren Erziehung interessieren.

„Bei allen ist der Gesichtspunkt der Vorbeugung in den Vordergrund zu

stellen und eine Eingliederung aller Bestrebungen in die kommunale

und staatliche Verwaltungstätigkeit und öffentliche Wohlfahrtspflege
anzustreben" ( RECKE 1909 c), S. 254 f.).

Auf der 30. Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Armenpflege und

Wohltätigkeit am 15. und 16. September 1910 in Königsberg referierte die Ge¬

schäftsführerin der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge, Dr. Frieda DUEN-

SING, über eine verbesserte Organisation derfreienJugendfürsorge. UnterPunkte)

empfahl sie die Bildung von Vereinigungen zur Pflege und Fördemng der schul¬

entlassenen Jugend, die, nach männlich und weiblich getrennt, die Tätigkeit der

Fortbildungsschulen unterstützen sollten. Sie sollten die folgenden Aufgaben
wahrnehmen: „Unterstützung bei der Berufswahl, Stellenvermittlung, bessernde

Beeinflussung des Schlafstellenwesens, Sorge für die zu- und abziehenden ju¬

gendlichen Arbeitskräfte und Rechtsschutz durch ein gemeinsames Jugendsek¬
retariat. Beschaffung von Räumlichkeiten, Turnhallen, Spielplätzen; Einrich¬

tung volkstümlicher Spiele, Einrichtungvon Wandervorträgen und - Vorstellun¬

gen,vonZentralbibliotheken,vonLehrmittelsammlungen, ev. ErrichtungvonJu¬

gendhäusern" (DUENSING 1911, S. 26).

Auch der Rektor Franz PAGEL, Vorsitzender der "Zentrale zur Begründung von

LehrstellennachweisenundJugendclubs" forderte aufderimJuni 1911 stattgefun¬
denen 9. Generalversammlung des preußischen Rektoren-Vereins in Berlin neben

der Erziehung der Kinder in der Volksschule und der heranwachsendenJugend in

der Höheren Schule das "Muß" einer öffentlichen Erziehung der gewerblichenJu¬

gend. Eine zweckentsprechende Organisation der mannigfachen Einrichtungen
und Veranstaltungen sei die Grundlage und erste Vorbedingung für den weiteren

Ausbau der Jugendpflegeaktivitäten (vgl. PAGEL 1911, S. 515 ff.).

Die preußischen Jugendpflege-Erlasse enthalten keine weiterführenden Gedan¬

ken zu organisatorischen Fragen, sie empfehlen ledighch die Bildung von Orts-,

Kreis- und Bezirksausschüssen, um Bestehendes oder Neuentwicklungen zweck¬

mäßig zusammenzufassen (vgl. JUGENDPFLEGE 1914, S. 15 f.; vgl. SIEMERING

1931 a), S. 391 f.).
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Erst mit der Eingliedemng in das Reichsjugendwohlfahrtsgesetzhat die behördli¬

che Jugendpflege ihre "amtliche" Organisationsform gefunden.

Zuvor hatten einzelne Länder, angeregt durch die preußischen Erlasse, unter¬

schiedüche Organisationsformen - meist freier oder halbamtlicher Art - erprobt,
die dann 1924 die im Gesetz von 1922 geforderte Neuorganisation mitbestimmten.

3.3.1.1 Preußen

Die staathche Spitze für die Jugendpflegeorgane war bis 1918 das Ministerium der

geisthchen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. Für die Städte wurden

Stadt- bzw. Ortsausschüsse gegründet, für die kleineren Gemeinden Kreisaus¬

schüsse. In diesen Ausschüssen waren alle Jugendvereinigungen vertreten.
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Ausgeschlossen waren solche Vereine, die staatsfeindüche Ziele verfolgten. Die

staathchen Jugendpfleger hatten ledighch eine beratende Funktion. Es war die

Aufgabe der Orts-und Kreisausschüsse, überFragen derJugendpflegezu informie¬
ren undzuberaten sowie Förderanträge zu begutachten (vgl. Rderl. v. 18. Jan. 1911

und Erl. v. 30. April 1913; vgl. SIEMERING 1914a), S. 46; vgl.JUGENDPFLEGE
1914, Fußnote S. 15).

Daneben bestand die halbamthche Zentralstellefür Volkswohlfahrt, die sich ne¬

ben anderen Wohlfahrtsaufgaben mehr und mehr der Jugendpflege annahm und
bis zu ihrer AuflösungimJahr 1920 aufdiesem Gebiet große Verdienste erwarb. Ih¬

re Aktivitäten haben sicherhch Entscheidendes für die schnelle Umsetzung der

preußischen Erlasse geleistet. Die Zentralstelle hat durch Untersuchungen den

neuenErziehungsbereichJugendpflege wissenschaftlichbegleitet und einen nicht

unerhebhchen Teil der grundlegendenjugendpflegerischen Fachliteratur heraus¬

gegeben.

Sie veranstaltete zahlreiche Konferenzen, bereits 1901 fand die erste zum Thema

"Fürsorge für die schulentlassene männüche Jugend" statt; auf die Darmstadter

Tagung - die für die spätere hessische Organisation der Jugendpflege mitentschei¬
dend war - von 1909, aus der die ersten Überlegungen zu Organisationsfragen her¬

vorgingen, wurde bereits verwiesen. Später veranstaltete die Zentralstelle jährli¬
cheJugendpflegertagungen, und von ihr gingen auch grundlegendeÜberlegungen
für die Ausbildung von Jugendpflegern und Jugendpflegerinnen aus. Namhafte

Vertreter der ersten Stunde der behördlichen Jugendpflege, auch Dr. Hertha SIE¬

MERING, waren in leitender Funktion in der Zentralstelle tätig.

RobertvonERDBERGhat die Zentralstelle in demvon SIEMERING 1918 herausge¬
gebenen Handbuch 'Die deutschenJugendpflegeverbände. Ihre Ziele, Geschichte
und Organisation" in einem umfassenden Beitrag gewürdigt. Darin wird auch die

sogenannte "halbamtliche" Organisationsform dargestellt, die nach den Umbrü¬

chen des Ersten Weltkriegs dazu führte, daß die Jugendvereinigungen, die im Sog
der Jugendbewegung immer mehr erstarkten, in dieser Zentralstelle nicht mehr

die autonome Einrichtung verwirklicht sahen, die sie inzwischen forderten.

Zur Beurteilung dieser Einschätzung: Die Zentralstelle erledigte sich ihrer Aufga¬
ben in folgenden Gremien und Arbeitskreisen: Der Generalversammlung (Vertre-
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ter der angeschlossenen Vereine, Körperschaften und Behörden), dem Vorstand

(24 Mitgheder aus der Generalversammlung, 3 vom Reich, 5 von Preußen, 1 Ge¬

schäftsführer), dem Beirat (53 Mitgheder, die der Vorstand benannte, 14 vom

Reich, 15 von Preußen) und den Fachkommissionen, die beratende Funktion hat¬

ten und sich aus Mitgliedern des Beirats sowie aus behebig sich hinzuzuziehen¬

den Sachverständigen zusammensetzten. Die Geschäftsführung hatte 5 Abteilun¬

gen, denen je ein Dezernent vorstand. Für die Jugendpflege waren 2 Abteilungen

zuständig; Abteilung 2: sittUche Fürsorge, Pflege der männlichen Jugend; Abtei¬

lung 5: Pflege der weibhchen Jugend (vgl. v. ERDBERG. In: SIEMERING (Hrsg.)

1918, S. 438 ff.).

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichthch, daß in den Entscheidungsgremien, 171

dem Vorstand und dem Beirat, die Regierungen so dominierend vertreten waren,

daß sie nicht überstimmt werdenkonnten. Laut Satzungwaren die Fachreferenten

aus den Ressorts des Reiches und der Bundesstaaten zu den Sitzungen der Fach¬

kommissionen ebenfalls einzuladen. Die Beschlüsse der Fachkommissionen wa¬

ren für die Entscheidungen des Vorstandes jedoch nicht bindend. Dies führte da¬

zu, daß aus der gewöhnlichen "Halbamthchkeit" bei wichtigen Entscheidungen
"Amtlichkeit" wurde.

Schon während des Krieges kam Unzufriedenheit auf über die Dominanz staatü¬

cher Stellen, vor allem von den Jugendverbänden. Im Zuge der Umgestaltung des

Behördenapparates des Reiches und der Länder nach der Revolution wurde es

deutüch, daß die sogenannte Halbamtlichkeitnicht mehr zu halten war. Es wurde

daran gedacht, sie zu einerprivaten Körperschaft umzugestalten, aber die Reform¬

pläne scheiterten, und so wurde die Zentralstelle für Volkswohlfahrt schheßhch

am 31. Dezember 1920 aufgelöst (vgl. SIEMERING. In: Dies. 1923 b), S. 200 f.; vgl.
auch Kap. 3.3.2.3).

Aus derErfahrung des Krieges und des Mißbrauchs dervaterländischen Erziehung
in diesem Zusammenhang ist es verständüch, daß die Jugendverbände nach dem

staathchen Neubeginn von 1919 mit der traditionellenRegelung ihrer Angelegen¬
heiten nicht länger einverstanden waren.

3.3.1.2 Württemberg, Baden, Hessen

Während einige Länder vor dem Kriege die Jugendpflegearbeit nach dem preußi¬
schen Vorbild organisierten (Sachsen-Weimar, Sachsen-Altenburg, Hamburg, El-

sass-Lothringen), überließen andere die Führung der Jugendpflegearbeit der In¬

itiative eines Verbandes: Württemberg, Baden und Hessen dem Jungdeutschland¬
bund, Sachsen der Deutschen Turnerschaft. Eine dritte Gruppe von Ländern

wandte sich erst nach dem Inkrafttreten des Jugendwohlfahrtsgesetzes den öffent¬

hchen Aufgaben der Jugendpflege zu (vgl. SIEMERING 1931 a), S. 418).

DerJungdeutschlandbund wurde am 13. November 1911 durch die aufEinladung
des Generalfeldmarschalls Freiherr von der Goltz zusammengetretene Versamm¬

lung gegründet. Das oberste Ziel war, „die Volks- und Wehrkraft der Jugend zu

stärken" durch körperliche und sittUche Erziehung im vaterländischen Geiste
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(von BAILER. In: SIEMERING 1918, S. 43 ff.). Eingeübt wurden diese Fähigkeiten
durch Gelände-und Kriegsspiele. Im erstenWeltkrieg verlor derJungdeutschland¬
bund denn auch die meisten seiner Mitgheder einschheßhch seines Begründers
auf dem Schlachtfeld.

Nach dem Krieg, aus Anlaß des 10jährigen Bestehens 1921, erfolgte eine Neuorga¬
nisation unter zwei Leitgedanken:

- Überwindung der Klassengegensätze zur HersteUung einer wahren Volks¬

gemeinschaft,
- Liebe zur Heimat, zum Volkstum und Vaterland

(vgl. WÜLLENWEBER. In: SIEMERING 1923 b), S. 7 ff.).

1924 schheßhch wurde der Jungdeutschlandbund zu einer Arbeitsgemeinschaft
aller großen vaterländischen Jugendorganisationen neu organisiert. In Lagern und
überbündischen Lehrgängen sollte dieJugend aus demganzenReich, auch aus den
besetzten Gebieten „zu körperlich und geistig gleich wehrhaften Deutschen erzo¬

genwerden, die aufihrDeutschtum stolz sind, ohne Überhebungüberandere Na¬
tionen, aber mit geschichtlich begründeten, daher berechtigtem Selbstbe¬

wußtsein" (VOGT. In: SIEMERING 1931 a), S. 28).

Man sieht in beiden Fällen, wie die Katastrophe des Zusammenbruchs der deut¬

schen Kriegsführung neben anderen gesellschaftlichen Einrichtungen auch Ju¬
gendverbände und deren Dachorganisationen zur Umorientierung zwang.
Der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Repubhk erfolgte nicht bmchlos,
was bei der Tragweite der historischen Veränderung von 1918/19 auch nicht ver¬

wunderlich ist.

3.3.2 Weimarer Republik

3.3.2.1 Preußen

1919 wurden die Angelegenheiten der Jugendpflege vom Kultusministerium auf

das neu gegründeteMinisterium für Volkswohlfahrt übertragen. Die vorhandenen
Orts-, Bezirks- und Kreisausschüsse fürJugendpflege büeben bestehen, neu gebil¬
det wurden Dezernate für Jugendpflege und Leibesübungen bei den Bezirksregie¬
rungen (vgl. HTRTSIEFER1930, S. 3 ff.). Außerdem wurde 1922 ein "Landesbeirat
für Jugendpflege, Jugendbewegung und Leibesübungen" gegründet, eine Körper¬
schaft mit einerReihe vonUnterausschüssen, derenAufgabe es war, das Ministeri¬

um in Angelegenheiten der Jugendpflege, Jugendbewegung und Leibesübungen
zu beraten (vgl. SIEMERING 1931 a), S. 393).

Eine Abgrenzung zwischen Bezirksausschüssen der Jugendpflege und den durch
das 1924 in Kraft getretene Reichsjugendwohlfahrtsgesetz neu geschaffenen Lan¬
desjugendämtern wurde derart vorgenommen, daß die Bezirksausschüsse regi¬
onale und die Landesjugendämter überregionale Aufgaben wahrnahmen sowie

Aufgaben, die zu einer VereinheitÜchung führen sollten (z.B. Errichtung von Ju¬
gendherbergen, Jugendbüchereien, Lichtbildstellen, die Veranstaltung von Lehr¬

gängen usw.) (vgl. ebd., S. 404 f.).
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3.3.2.2 Bayern, Baden, Württemberg, Hessen

Bayern hatte nach 1924 keine staatüche Organisation der Jugendpflege. Das Mini¬

sterium für Unterricht und Kultus war für Angelegenheiten der Jugendpflege zu¬

ständig. Es hörte den Landesausschuß der bayerischen Jugendverbände in allen

grundsätzüchen Fragen. Das Landesjugendamt, in dem die Jugendverbände ver¬

treten waren, unterstand dem Ministerium des Innern. Die Jugendvereine erhiel¬

ten Räume in staathchen Gebäuden (vgl. SIEMERING 1931 a), S. 418).

Baden unterhielt zwei selbständige Spitzenverbände:

- den Badischen Landesausschuß für Leibesübungen und Jugendpflege,
- die Zentralkommission fiir Körperkultur und Jugendpflege.

Sie standen in enger Verbindung mit dem Referat für Leibesübungenund Jugend¬

pflege beim Ministerium des Kultus und Unterrichts (vgl. ebd., S. 421).

Württemberg hatte seit 1920 einen württembergischen Ausschuß für Jugendpfle¬

ge, der mit dem Kultusministerium eng verzahnt war. Der Vorsitzende war Sach¬

bearbeiter fürJugendpflegeim Kultusministerium. Die Geschäfte führte ein Beam¬

ter des Kultusministeriums. Dem Landesausschuß gehörten die Landesvereini-

gungen und Landesverbände der Jugendpflege an, außerdem je ein Vertreter des

Kultusministeriums und der Oberschulbehörden, einVertreter des Landesjugend¬
amtes und der Vorstand der Landesturnanstalt (vgl. ebd., S. 420).

Hessen, das wie Baden und Württemberg vor dem Krieg die Organisation der

Jugendpflegeaktivitätenweitgehend demJungdeutschlandbund überlassenhatte,

gründete 1919 die "Staatliche Zentralstelle für freie Volksbildungsarbeit", die spä¬
ter zur "Zentralstelle zur Förderung der Volksbildung und Jugendpflege in

Hessen" wurde. Sie war beim Landesamt für das Bildungswesen angeghedert. Der
Landesausschuß für Volksbildung und Jugendpflege, der der Zentralstelle ange¬

hörte, tauschte Informationen zwischen Zentralstelle und Ortsausschüssen aus.

Ihm gehörten Vertreter der politischen Parteien, der Berufs- und Standesorganisa¬
tionen, der gewerbhchen und industriellen Verbände, der caritativen Vereinigun¬
gen, der Bildungsorganisationen, der Verbände und Vereine für Leibesübungen,
Wandern, Jugendpflegeund der Sängerbünde an. Die ZentralsteUe gab VeröffentU-

chungen heraus und bot Vorträge, Lehrkurse, Wanderführertagungen, Jugendmu¬
siktagungen, Freizeiten usw. an. Sie beriet Volks- und Jugendbibhotheken, unter¬

hielt eine Wanderbühne und eine staatüche Bildstelle (vgl. ebd., S. 422 f.).

3.3.2.3 Der Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände und die

Zentralstelle für Volkswohlfahrt

Bereits 1917 regte die Geschäftsführung derZentralstelle fürVolkswohlfahrt einen
Zusammenschluß der Jugendverbände an. Auch die Entwicklung der Jugendbe¬
wegung legte einen autonomen Zusammenschluß nahe. Aber erst aus der Erfah¬

rung des Krieges und wegen des Mißbrauchs der vaterländischen Erziehung für

den Krieg waren die Jugendverbände nach dem staathchen Neubeginn 1919 mit

der traditionellen Regelung ihrer Angelegenheiten nicht länger einverstanden

und übernahmen ihre eigene Organisation und Interessenvertretung.
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173



174

Sie gründeten 1919, zunächst als Glied der Zentralstelle für Volkswohlfahrt, den

"Ausschuß der deutschen Jugendverbände", der 1921, nachdem die Zentralstelle

1920 aufgelöst worden war, eine selbständige Körperschaft wurde. Im Jahre 1926

wurde er in "Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände" umbenannt (vgl.
SIEMERING 1923 b), S. 200 ff.; vgl. ebd. 1931 a), S. 357 ff.).

Jeder Jugendverband, gleich welcher Weltanschauung, konnte Mitglied werden,

- wenn er mindestens 50 Ortsgruppen und 1000 Mitglieder zwischen
14 und 25 Jahren nachweisen konnte,

- wenn er es als seine Hauptaufgabe ansah, die Jugend körperlich, geistig
und sitthch zu bilden und

- wenn er den Weimarer Staat und seine Organe achtete.

DerAusschuß wollte sich nicht als Jugendparlamentverstanden wissen, der durch
MehrheitsbeschlüssezuEntscheidungen oderEntschließungen kam. Er legte Wert
auf den Charakter der Arbeitsgemeinschaft, die durch Aussprache, Klämngs- und

Überzeugungsarbeit zu Einheitsbeschlüssen gelangte. Obwohl in ihm um etwa

40% derJugendhchen organisiert waren, erhob er denAnspruch, auch die Interes¬

sen der nichtorganisiertenJugend zu vertreten, wo es ummaterielle Belange derJu¬
gend ging, vornehmlich in Fragen des Arbeits- und Jugendschutzes: „Für die er¬

werbstätigen Jugendlichen, die als unmündiger Teil unseres Volkes ihre eigenen
Angelegenheiten nicht selbst vertreten können, setzen wir als die Gesamtvertre¬

tung der Verbände der Jugend uns als ihre Fürsprecher ein" (MAASS. In: DAS

JUNGE DEUTSCHAND 1931, S. 147, zit. nach ZWERSCHKE 1963, S. 109).

Zum Beispiel machte sich der Ausschuß bei der geplanten gesetzlichen Neurege¬
lung des Arbeitsrechts Anfang der 20erJahre zum Fürsprecher für die nichtorgani-
sierte erwerbstätige Jugend. In der mehr als gespannten wirtschaftslichen Lage im
Herbst 1923 war jedoch mcht daran zu denken, weitere soziale Fortschritte zu er¬

reichen. Der Arbeitsausschuß sah sich in seinem jugendpflegerischen Auftrag be¬
hindert und erhob Einspruch gegen die den Jugendschutz einengenden Arbeits¬

zeitverordnungen vom 21.12 1923.

1925 formulierte der Ausschuß zwei Entschließungen, die von allen Jugendver¬
bänden getragen wurden. Sie nahmen SteUung zur Urlaubsfrage, zur Arbeitszeit

und zur Erhöhung des Schutzalters - die Forderungen waren nicht neu, sondern

seit 1922 immer wieder einmal an das Reichsinnenministerium gerichtet worden

(vgl. ZWERSCHKE 1963, S. 120 ff.).

Widerstände gegen die Forderungen des Ausschusses kamen hauptsächlich aus

Wirtschaftskreisen. Deren Einwände waren nicht betriebs- und volkswirtschaftli¬

cher Art, sondern sie bedienten sich pädagogischer Argumente: Jugendliche wüß¬
ten nichts mit noch mehr Freizeit anzufangen, da es ihnen an konstruktivem Be¬

schäftigungssinn mangele. Vermehrte Freizeit stelle eine moralische Gefahr dar,
weil sie durch den Konsum von Alkohol, Schundfilmen bzw. -literatur und ande¬

rem gefüllt werde. Die Jugendverbände müßten erst einmal die Garantie für eine

sinnvolle Verwendung erweiterter Freizeit einbringen. Im übrigen werde doch ju-
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gendlicherseits immer über einen Mangel an Jugendführern und einer genügen¬

den Anzahl jugendpflegerischer Einrichtungen geklagt - wie also werde wohl die

Freizeit verbracht werden? (Vgl ebd.).

Der Reichsausschuß änderte angesichts solcher Argumente seine Strategie, und

versuchte, durch intensive Offenthchkeitsarbeit Bündnispartner zu gewinnen. Er

bemühte sich in Zukunft, seine Argumente und Forderungen statistisch zu bele¬

gen. Beides geschah unter großer Beteiligung und Anteilnahme der Bevölkerung,

wie unter anderem die Ausstellung "Das junge Deutschland" beweist, die der

Reichsausschuß in den Jahren 1927/28 als Wanderausstellung ausrichtete, (vgl.

Kap. 5.2.2.).

Bei der Ausstellung "Das junge Deutschland" gab der Reichsausschuß folgende 175

Mitgliedsverbände und Mitgliederzahlen an:

Tabelle 3.4: Mitglieder der dem Reichsausschuß der deutschen Jugendver¬
bände angehörenden Bünde 1927

Verbandsgruppe Zahl der Mitglieder im In von 100 v.H.

Verbände Alter bis 25 Jahren der Gesamtsumme

Evangelische Jugendbiinde 16 638.600 11,58

Katholische Jugendbünde 11 1.200.550 21,76

Jüdische Jugendbünde 6 5.150 0,09

Sozialistische Jugendbünde 2 57.600 1,05

Parteipolitische Jugendbünde 2 50.850 0,92

Bünde der freien

Jugendbewegung 14 38.150 0,69

Berufsständische JugendbUnde 9 849.900 15,41

Jugendbünde für Leibesübungen 5 2.118.250 38,40

Sonstige JugendbUnde 9 557.150 10,10

Insgesamt 74 5.516.200 100,00

Quelle: Führer durch die Ausstellung "Das junge Deutschland", Berlin 1927, S. 8

Bei der Zählung im März 1927 wurden 74 Jugendverbände mit insgesamt ca. 5,5

Milhonen Mitgliedern im Alter bis zu 25 Jahren erfaßt. Beachtenswert ist die Zu¬

nahme der Mitglieder in Jugendverbänden gegenüber der Vorkriegszeit. War da¬

mals in der Literatur von maximal 20% der JugendUchen die Rede, die in Jugend¬
verbänden organisiert waren, so betrug die Zahl der Mitglieder 1927 bei einer Ge¬

samtzahl von etwa 9,1 Millionen JugendUchenim Alter von 14 bis 21 Jahren 41%.

Davon waren 54% männliche und 26% weibliche Jugendliche (vgl. ebd.).

Den höchsten Anteil an der Gesamtmitgliederzahl konnten die Jugendbünde für

Leibesübungen für sichbeanspruchen (38,4%). Addiertman die Mitgliederzahlen
der konfessionellen Jugendbünde, so erreichen sie offensichtlich eine ähnliche

Bedeutung (33,4%), gefolgt von denberufsständischen Jugendbünden, die sich an
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den Mittelstand und die christüchen Gewerkschaften anlehnten (15,4%). Partei¬

politische Jugendbünde konnten nur etwa 2% der Mitgheder an sich ziehen, da¬

von 1,05% die sozialistischen.

PEUKERT legt für das Jahr 1926 die vonMEWES erstellte Statistik vor. Sie weicht

gegenüber der vom Reichsausschuß veröffentlichten in einigen Daten ab. Die Dif¬

ferenzen zwischen denbeiden Statistikenzum selben Thema im selbenJahr erklä¬

ren sich, weil, wieMEWES berichtet, für die Ausstellung "Das junge Deutschland"

nachträghch viele Berichtigungen vorgenommenwurden sowie dadurch, daß der

Reichsausschuß auch die 21-25jährigen Jugendlichen einbezogen sehen wollte,

die in der ursprünglichen Erhebung nicht erfaßt waren (vgl. MEWES 1929

176 c), S. 158 f.).

Tabelle 3.5: Die Mitglieder in den Jugendverbänden, die dem

Reichsausschuß am 31. März 1926 angeschlossen waren

Tabelle siehe folgende Seite

„Bei allen Gegensätzenweltanschaulicher Art und politischen Willens" - so ist in

denMateriaüenzu der Ausstellung weiterzu lesen, gebe es für dieJugendverbände
„doch ein Zusammenfinden zurGemeinsamkeit in Abwehrund Aufbau" (Führer
durch die Ausstellung. In: JORDAN/MÜNDER (Hrsg.) 1987, S. 9). Die Gemeinsam¬

keiten werden in einfache Kompromißformeln gekleidet.

(Die Selbstdarstellung der deutschen Jugendverbände findet sich auf der über¬

nächsten Seite.)

Der Reichsausschuß stellt an die erste Stelle die persönliche Verantwortung für

das eigene Leben und das zwischenmenschliche Handeln. Er verweist die Jugend
auf die FamiUe als den Raum, der SelbstverwirkUchung von Mann und Frau am

wirksamsten ermögliche, bestärkt in beruflicher Hinsicht die Suche nach dem

Traumberuf, der ein „harmonisches Übereinstimmen von Beruf und Lebensauf¬

gabe" in Aussicht stelle und betont die völkische Bindung der Jugend. Dazu tritt

die Forderung, daß Recht und Freiheit „eine neue Ordnung der Dinge" sichern

müßten - in diesem Sinne suche die Jugend Beziehungen zu und Zusammenarbeit

mit anderen Völkern.

Ob solche Bemühungen 1928 tatsächlich im Geiste „der Hochachtung vor den

anderen" erfolgten, ist zu bezweifeln. Auch "Recht und Freiheit" des deutschen

Volkes konnten 1928 sehr unterschiedlich interpretiert werden. Selbstverwirkli¬

chung in der Famihezu suchen und auch demNächstengegenüber verantwortlich
zu handeln, legt den Rückzug in die Privatsphäre nahe und vermeidet peinlich je¬
de Aufforderung, sich politisch zu engagieren, für individuelleRechte oder für die

Staatsform der Demokratie sich einzusetzen und in den Auseinandersetzungen
der Zeit Partei zu nehmen. Ob der Reichsausschußgut beraten war, 1928 das Welt¬

bild vom "unpolitischenDeutschen" zu verkünden, ob es tragfähig sein konnte an¬

gesichts der kommenden Herausforderungen, ist fraglich.
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„Das Wollen der deutschen Jugendverbände

Du bist verantwortlich für Dich und Deinen Nächsten!

Dieses Bewußtsein ist der Grundton und die Grundhaltung
in allen Lebensfragen. Es ist entscheidend für die ganz eigenartige

Prägung eines neuen Kulturwillens.

Familie

Die Familie ist der Jugend nicht wirtschaftliche Einrichtung
oder rechtliche Institution, sondern die Form des Lebens, in der

sich Mann und Frau am stärksten und tiefsten auswirken können.

Beruf

Der Jugend tiefstes Wollen ist harmonisches Übereinstimmen
von Berufund Lebensaufgabe zur Verwirklichung des Kulturwillens

im Werk und in der tätigen Arbeit.

Volk

Die Jugend sucht Volkstum und Volk. Für sie ist das Volk

eine untrennbare Einheit. Recht und Freiheit müssen die Grund¬

forderungen für eine neue Ordnung der Dinge sein, wenn wirklich

Volk werden soll.

Weltordnung

In dem Willen einer kulturellen Zusammenarbeit der Völker,
in der Hochachtung vor den anderen und in dem Ringen um Ver¬

ständnis für die Verantwortung der Menschheit bejaht die Jugend
die Beziehungen von Volk zu Volk" (ebd., S. 35).

RückbUckend kann die Geschichte der Zentralstelle für Volkswohlfahrt und ihre

Auflösung als bedeutsames Ereignis für die weitere Entwicklung der behördlichen
Jugendpflege gesehen werden. Hat die Zentralstelle die behördlichen Aktivitäten

wohlwollend gedanklich vorbereitet, unterstützt und öffentlich vertreten, hat sie
- viele Jahre mit Erfolg - versucht, die freien Jugendverbände mit in die Gestaltung
des neuen Erziehungsbereichs einzubeziehen, so ist mit der Bildung des (Reichs-)
Ausschusses der deutschen Jugendverbände und der Auflösung der Zentralstelle
eine integrative Entwicklung staatlicher, verbandlicher sowie fachlicher Interes¬

sen abgebrochen worden. Der Tendenz nach war eine Bürokratisierung der Ver¬

bände die Folge und eine Politisierung der Mitglieder.

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Es gilt allerdings zu berücksichtigen, daß die öffenthche Erziehung im Kaiserreich

unter dem Leitbild der "vaterländischenErziehung" es einfach hatte, weil andere

- nicht nur mögliche, sondern real existierende Leitbilder - zur öffentlichen Dis¬

kussion und Fördemng nicht zugelassen waren: Das gilt besonders für sozialisti¬

sche (der Begriffwurde recht weitgehend ausgelegt), pazifistische und hberale, die

allesamt mit Dekadenzerscheinungen in Zusammenhang gebracht wurden. In der

Weimarer Repubhkmußten diesebisher abschätzig bewerteten Leitbilder zugelas¬

sen werden, nachdem der Verfassungsrahmen einmal so liberal gestaltet worden

war, daß er sogar die Abschaffung der Verfassung aufParlamentsbeschluß zugelas¬
sen hätte. In ähnlicher Weise, wie die Verfassungsgeber es versäumt hatten, die

Aufgabe der Parteien festzulegen, wurde nicht daran gedacht, die Bedingungen
und Zwänge pluraüstischer und hberaler Kompromißfindlingen zu reflektieren.

Ungeübt in denUmgangsformen der Demokratie konnten sich die heterogenen In¬

teressenvertreter der verschiedenen weltanschauhchen Gruppierungen selten auf

überzeugende Kompromißformen und nicht mehr auf tragfähige gemeinsame
Leitbilder einigen.

Integrative Jugendpolitik untersolchen Bedingungenist objektiv nurschwer reali¬

sierbar.

Abschheßend sei noch auf die von der Zentralstelle für Volkswohlfahrt herausge¬

gebene Zeitschrift "Ratgeber für Jugendvereinigungen" hingewiesen. Der

"Ratgeber" entstand im Jahre 1907 aus demMitteilungsblatt für Leiter von Jugend¬

vereinigungen, "Der Jugendklub". Die Zeitschrift stellt seitdem, wenn auch unter

verändertem Namen, die wichtigste pädagogische Informationsquelle für Jugend¬

pfleger und in der Jugendarbeit Tätige dar.

1907 bis 1924: Ratgeberfür Jugendvereinigungen
bis 1920 Hrsg. ZentralsteUe fiir Volkswohlfahrt;

bis 1924 Hrsg. Ausschuß der deutschen Jugendverbände.

1925 bis 1943: Das Junge Deutschland

1925 Hrsg. Ausschuß der deutschen Jugendverbände
1926 bis 1. Heft 1933 Hrsg. Reichsausschuß der

deutschen Jugendverbände
2. Heft 1933 bis April 1943 Hrsg. Jugendführer des Deutschen Reiches

Ab 1953: deutschejugend
die einzige nicht an eine bestimmte Institution gebundene Fachzeitschrift

für das Praxisfeld Jugendarbeit.

Diese Pubhkationen werden im 5. Kapitel ausgewertet.
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3.3.3 Die zentrale Organisation der Jugendpflege im Dritten Reich

Wie bereits mehrfach erwähnt, bheb das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, hier §4,

während des Dritten Reiches in Kraft. Eine Reihe von Erlassen und Gesetzen (vgl.

Kap. 2.3) gestatteten jedoch eine organisatorische Regelung an den eigenthchen

Jugendpflegebehörden vorbei und machten diese schheßhch durch Verordnung
des Reichsministers des Innern vom 11. November 1939 zu nachgeordneten
Dienststellen des Jugendführers des Deutschen Reiches (vgl. SCHMIDT 1943,

S. 137).

Die staathche Jugendpflege wurde von folgenden Personen und Ämtern wahrge¬
nommen:

1. Dem Dezernenten für Jugendpflege und körperliche Erziehung bei der

Regierung;

2. der Bezirksjugendwartin;

3. der Bezirksarbeitsgemeinschaft für Jugenderziehung außerhalb der

Schule, ferner dem Kreisjugendwart, der Kreisjugendwartin und den

Kreis-(Stadt-)Arbeitsgemeinschaften für Jugenderziehung außerhalb der

Schule (vgl. KAUFMANN 1939 a), S.200).

Das Dezernat erfaßte die folgenden Aufgabengebiete:

1. Den Staatsjugendtag;

2. die staathch zu fördernde Jugenderziehung außerhalb der Schule im all¬

gemeinen;

3. die Organisation der Jugenderziehung außerhalb der Schule (Jugendwar¬
te);

4. die körperUche Jugenderziehung (Heime, Jugendherbergswerk, Turnhal¬

len, Badeeinrichtungen),

5. die geistige Jugendpflege (Laienspiel, Musik, Rundfunk, Schund- und

Schmutzbekämpfung),

6. Angelegenheiten der weibhchen Jugendpflege (vgl. ebd., S. 202).

Der Hitlerjugend gelang es weitgehend, den den von ihr bei der Machtübernahme

der NSDAP erhobenen Totalitätsanspruch durchzusetzen:

1. in der Ausschaltung allerJugendvereinigungen und Organisationen
(ausgenommen die katholischen Jugendbünde),

2. in der Übernahme möglichst aller Bereiche der Jugendpflege (vom

Sport bis zur Jugendsozialarbeit, vom Musischen bis zur Jugendgerichts¬
barkeit), in der nationalsozialistischen Sprachregelung "Gleichschal¬

tung" genannt,

3. in dem Bestreben nach Erfassung möglichst allerfugendlicher in der

Hitler-Jugend (vgl. KLÖNNE 1956, S. 17 f.).

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Zu 1.: Ausschaltung aller Jugendvereinigungen

Abbildung 3.3:

Bestand der Jugendverbände aus nationalsozialistischer Sicht 1933
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Quelle: v. SCHIRACH, DIE HITLER-JUGEND, o. S.

Beachtenswert ist die Anordnung der einzelnen Verbände: Von Schirach nimmt

eine ideologische Zuordnung im Verhältnis zur Hitlerjugend vor, entsprechend
der Kampfparole derNSDAP: „DerFeind steht hnks!" Ganz hnks, nochjenseits der

kommunistischen Verbände, finden sich die jüdischen Verbände wieder, entge¬

gen jeder berechtigten historischen Zuordnung. Das Schaubild ist ideologisch zu

lesen, von hnks nach rechts, die Gegnerschaft zur HJ verringernd.

Abbildung 3.4:

Bestand der Jugendverbände aus nationalsozialistischer Sicht 1934

Quelle: ebd.
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1934 sind die meisten Verbände in die Hitlerjugend eingegüedert. Die katholi¬

schen Verbände behalten durch das Reichskonkordat von 1933 einen Sondersta¬

tus, die volksbürgerüchen Verbände sind im Moment nicht integrierbar, eines¬

teils, weil die Bündnispoütik der NSDAP mit den Traditionsverbänden des alten

Kaiserreiches dies nicht opportun erscheinen läßt, anderenteils weil die Aus¬

landsdeutschen (VDA) noch nicht ins Reich heimgeholt werden können. Die jüdi¬
schen Verbände sollten sicher zu keinem Zeitpunkt in die Jugendorganisation des

Dritten Reiches integriert werden.

Am 5. April 1933 Ueß Baidur vonSCHIRACH 50HitlerjugendmitgUederin die Ber-
liner Geschäftsstelle des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände ein-

182 brechen, sicherte wichtiges Material über Stand, Führung und Anschriften der Ju-

gendverbände. Der Vorsitzende des Reichsausschusses, gleichzeitig Vorsitzender
des Jungdeutschlandbundes, General Vogt, trat seinen Platz an von SCHIRACH ab

und arbeitete in der HJ mit.

Unter Zuhilfenahme der widerrechtlich angeeigneten Informationen gelang es re¬

lativ rasch, die einzelnen Verbände zur Eingliederung in die HJzubewegen (vgl. v.

SCHIRACH 1934, S. 32 f.). Dieevangeüsche Jugendarbeit wurde durch einAbkom¬
men mit dem damaUgen Reichsbischof Ludwig Müller geregelt. Das Abkommen
beschränkte sie auf den rein seelsorgerischen Bereich, allerdings konnten nur HJ

Mitgheder im evangelischen Jugendwerk mitarbeiten.

Im Juni 1933 wurde von SCHIRACH zum Jugendführer des Deutschen Reiches er¬

nannt. Ihm waren somit auch die Jugendverbände unterstellt (vgl. ebd., S. 38 ff.).
Die Auflösung des großdeutschen Bundes, in dem sich die bündischen Jugendor¬
ganisationen gegen die HJ zusammengeschlossen hatten, stellte die erste

Amtshandlung des Jugendführers dar (vgl. ebd., S. 36; vgl. HASENCLEVER 1978,
S. 136; vgl. KLÖNNE 1956, S. 14). Eine Eingüederung der katholischen Jugend in

die Hitlerjugend gelang nicht. Ab 1934 wurden vermehrt Terrorakte und propa¬

gandistische Maßnahmen, regionale Verbote, Arbeitsbeschränkungen usw. als

Druckmittel gegen sie eingesetzt (vgl. KLÖNNE, ebd., S. 14 f.).

Ähnlich wie der Reichsausschuß wurde auch der Reichsverband der deutschen

Jugendherbergen von HJ-Angehörigen besetzt (vgl. v. SCHIRACH 1934, S. 33).

Die Hitlerjugend erhielt somit rechtlich und faktisch eine Monopolstellung im Be¬

reich der Jugendpflege. Sie hatte die Dominanz im Bereich der Jugendverbände
und die wesenthchen Aufgaben der behördhchen Jugendpflege übernommen.

Aus der folgenden Darstellung läßt sich bereits 1933 der umfangreiche Organisati¬
onsplan für die Jugendpflege und Jugendverbandsarbeit der deutschenJugend er¬

kennen.

Interessant ist, wieman sich zunächst die Einbeziehung derJugendverbände in ih¬

rer vorhandenen Struktur vorgestellt hatte.

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Abbildung 3.5:

Geplante Integration der Jugendverbände in die

ReichsjugendfUhrung 1933

Jugendverbände

Jugendführer des

Deutschen Reiches

Länder-Beauftragte
I

~

Kreis-Beauftragte
I

Orts-Beauftragte

Quelle: ebd.

„FüreinekurzeZeitnurschien es, als ob dieReichsregierungnichtbeabsichtigte,

diesen Ausschüssen als einer Zusammenfassung der Vertreter aller Jugendver¬

bände die Grundlage für eine gemeinschaftliche Arbeit zu entziehen..." (KAUF¬

MANN 1939, S. 200).

In Wirkhchkeit war wohl schon immer eine Organisation geplant, wie sie der

folgende Organisationsplan zeigt.

Abbildung 3.6:

Organisation der deutschen Jugend 1933

Abbildung siehe folgende Seite

Quelle: Das Junge Deutschland 1933, o. Seitenangabe

Zu 2.: Übernahme möglichst aller Bereiche derJugendpflege
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1934 veröffentlichte Baidur von SCHIRACH einen weiteren Organisationsplan,

diesmal für die Reichsjugendführung:

Abbildung 3.7:

Organisation der Reichsjugendführung 1934

Abbildung siehe folgende Seite

Es ist ein für eine Behörde typischer Organisationsplan mit hierarchischer Gliede¬

rung und entsprechenden Fachabteilungen. Das ReferatJugendpflege, das hier der

Abteilung III zugeordnet war, hatte für die „praktische Durchführung der sich aus

der GesundheitsfÜhrung ergebenden Maßnahmen zur Förderung der gesunden

Jugend zu sorgen" (v. SCHIRACH 1934, S. 122).

Der Organisationsplan der Reichsjugendführung im Krieg zeigt die neu hinzuge¬

kommene eigene Gerichtsbarkeit der Hitlerjugendund die Aufwertung des Presse¬

referenten, dessen Planstelle aus den Abteilungen (Ämtern) in die Leitung rückte.

Der BegriffJugendpflegekam ab jetzt nicht mehr vor. Die Befehlsstellenstandenje¬

weils mit dem Überwachungsdienst in direkter Verbindung.

Am 1. September 1940 wurde Baidur von SCHIRACH vom Leiter der ehemahgen

Abteilung III, dem 27jährigen Artur Axmann, abgelöst, der unter anderem der Or¬

ganisator des Reichsberufswettkampfes war. Er selbst wurde zum Gauleiter von

Wien ernannt (und behielt seine Position als "Reichsleiter für die Jugenderzie¬

hung der NSDAP" bei) (vgl. KLÖNNE 1956, S. 21).

Abbildung 3.8.:

Organisationsplan der Reichsjugendführung im Krieg

Abbildung siehe übernächste Seite

Zu 3.: Erfassung möglichst aller Jugendlicher

Tabelle 3.6:

HJ-Mitglieder von 1933 bis 1939

Jahr Gesamtzahl der Davon Mitgheder %

10- bis 18jährigen in HJ und BdM

1933 7.529.000 2.300.000 30.55

1934 7.682.000 3.500.000 45.56

1935 8.172.000 3.900.000 47.72

1936 8.656.000 5.400.000 62.38

1937 9.060.000 5.800.000 64.02

1938 9.109.000 7.000.000 76.85

1939 8.870.000 8.100.000 91.32

(bei Jahresbeginn 1939)

Nach KLOSE, GeneraUon im Gleichschritt, S. 272

3.3 Organisationsformen
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Tabelle 3.6 zeigt die Hitlerjugend in ihrem Anspruch, möglichst alle Jugendlichen
in der HJ zu erfassen, ziemhch erfolgreich.

Das Hitler-Jugend-Gesetz von 1936 hat hierzu den rechtlichen Weg geebnet. Auch

wenn erst am 25. März 1939 durch die "2. Durchführungsverordnung zum Gesetz

über die Hitler-Jugend" dieJugenddienstpfhcht direkt ausgesprochen wurde, war

sie bereits 1936 formuhert. Das Prinzip der Freiwilligkeit der Jugendpflege war

dem Zwangsprinzip gewichen, „entweder ganz oder gar nicht" (v. SCHIRACH

1934, S. 35 f.).

3.3.4 Organisationsformen in der Bundesrepublik Deutschland

Im Nachkriegsdeutschland stand für die behördhche Jugendpflege erneut ein gro-
188 ßer - wenn auch andersgearteter - Handlungsbedarf. War er im Dritten Reich aus

dem ideologischen Postulat gefolgt, wer die Jugend habe, dem gehöre die Zukunft,

sowie aus dem praktischen Erfordernis, genügend soldatischen Nachwuchs für

die Kriegsführung des Reiches zur Verfügung zu haben, hatte dieser Krieg inzwi¬

schen zu anderen Sachzwangen geführt: Flüchthnge, Tod der Eltern, Hunger,

Wohnungsnot, fehlende Ausbildungsstätten, Arbeitslosigkeit, erlittene Traumata

usw. Diesen Handlungsanforderungen gegenüber fehlten qualifizierte Fachkräfte

(die ideologisch nicht ins Dritte Reich eingebunden gewesen waren); fehlten jegli¬
che Voraussetzungen institutioneller Art in denJugendämtern, derenJugendpfle¬

ge-Abteilungen praktisch leergefegt waren. Vor allen Dingen fehlte eine pädagogi¬
sche Vorstellung über das, was nachdemHolocaustzu tun wäre, und bei vielen die

Bereitschaft, den eigenen Anteil an der Geschichte aufzuarbeiten.

Was im folgendenanOrganisationsformenvorgestellt wird, ist das Endergebnis ei¬

nes langwierigen Prozesses, der in der unmittelbaren Nachkriegszeit begann, sich

in der Adenauer-Zeit auf die Ziel- und institutionellen Vorgaben des Reichsju-

gendwohlfahrtsgesetzes besannundinden 60erJahrenversuchte, sich denverän¬

derten Bedingungen der Industriegesellschaft und den neuen Erscheinungsfor¬
men derJugendkulturund der sich allmähhch festigenden demokratischenpohti¬
schen Kultur anzupassen.

Die genannten Zahlen und Organisationsformen stammen aus den 70er Jahren, in

denen die behördhche Jugendpflege bundesweit institutionalisiert war.

Für die Durchführung derimJugendwohlfahrtsgesetz geregeltenJugendpflegeauf¬

gaben sind die kommunalen Jugendämter verantwortlich. In der Bundesrepublik

gibt es nach Angaben des 3. Jugendberichts 643 Jugendämter.

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Tabelle 3.7:

Die Jugendämter in der Bundesrepublik Deutschland nach Gemeinde- bzw.

Gebietsgrößenklassen 1971

Gemeinde- bzw. Gebietsgrößenklassen Jugendämter

Kreisfreie Städte unter 100.000 Einwohnern 78

Kreisfreie Städte mit 100.000 Einwohner und mehr 58

Kreisangehörige Städte, Gemeinden und Ämter

(unter 100.000 Einwohnern) 101

Landkreise unter 50.000 Einwohnern 112

Landkreise mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern 172

Landkreise mit 100.000 Einwohnern und mehr 122

Insgesamt 643

Quelle: Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.): 3. Jugendbericht, S. 36

Für die einzelnen Bundesländer ergibt sich die folgende Verteilung:

Tabelle 3.8:

Jugendämter nach Bundesländern und Gemeinde- bzw. Gebietsgrößenklassen
1971

Abbildung siehe folgende Seite

Die Jugendämter zeigen dem Beobachter in der Wahrnehmung und Organisation
ihrer Jugendpflegeaufgaben ganz unterschiedhche Gesichtszüge. Während sich

im Bereich derJugendfürsorge, die gesetzlich detailliert geregelt ist, vergleichbare

Organisationsformen herausgebildet haben, ist die Jugendpflege durch historisch

gewachsene orts- und länderspezifisch unterschiedhche Organisationsformenge¬
kennzeichnet.

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit stellen zu wollen, gibt es derzeit die fol¬

genden Organisationsformen:

1. Die Zuordnung der Jugendpflegeabteilungzum Jugendamt

Die Integration in die Verwaltungsabteilungen des Jugendamtes ist die am häufig¬
sten vorzufindende Organisationsform. Je nach Größe des Jugendamtes ist die Ju-

gendpflegeabteilung entweder den „allgemeinen Angelegenheiten" zugeordnet
oder den Fachabteilungen, dem Sportamt unterstellt, oder sie bildet eine eigene

Abteilung. In der Regel sind die Jugendpfleger bei dieser Organisationsform
hauptamthche sozialpädagogisch oder in der Verwaltungslaufbahn ausgebildete
Kräfte.

Einzelne Jugendämter, meist kleinerer Städte oder Landkreise, übertragen die Ju¬

gendpflegeaufgaben ehrenamtlichen Mitarbeitern, wobei der Jugendamtsleiter
selbst die Sachbearbeitung durchführt (vgl. 3. JUGENDBERICHT, S. 45 ff.).
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2. Delegation derJugendpflegeaufgaben

§ 18 JWG gestattet die „Übertragung der Erledigung von Jugendamtsaufgaben"

widerruflich an andere Institutionen, wie z.B. „freie Vereinigungen der Jugend¬

wohlfahrt, Jugendverbände oder einzelne in der Jugendwohlfahrt erfahrene und

bewährte Männer und Frauen". Vor allem in den Bundesländern Baden-Würt¬

temberg und Bayern kommt es häufig vor, daß Jugendämter keine eigene Jugend¬

pflegebetreiben. Kleinere Kreis- und Stadtjugendämtersehen sich finanziell über¬

fordert, einen oder mehrere hauptamthche Jugendpfleger einzustellen und treten

die Jugendpflege an die Jugendringe oder Jugendorganisationen ab (vgl. ebd.).

3. Sonderkonstruktionen

Je nach örthcher Gegebenheitwurden Sonderkonstruktionen entworfen. In diesen
,91

Fällen tritt das Jugendamt meist die inhalthche Seite der Jugendpflege an einen ge¬

eigneten Träger ab, gestaltet aber die Personalpolitik und dadurch indirekt auch

die Inhalteund die Ziele (vgl. ebd.). EinBeispiel dafürist der Stadtjugendausschuß

Karlsruhe e.V., der als eingetragener Verein eine eigenständige Jugendpflege be¬

treiben kann. Da jedoch die Mitarbeiter Angestellte der Stadt Karlsruhe sind, fin¬

det hier durch die Personalpolitik eine indirekte Einflußnahme statt.

Weit mehr Freiräume hat die Stadt Stuttgart ihrer Übertragungsinstitution, dem

Stuttgarter Jugendhaus e.V., eingeräumt. Sie hat außer über die Höhe des Haus¬

halts weder bei inhaltlichen noch bei personellen Entscheidungen ein Mitspra¬

cherecht.

4. Städte und Gemeinden ohne Jugendamt

Sie unterstellen die Jugendpflege häufig der Verwaltungszentrale (z.B. dem Ober¬

bürgermeister oder dem Landrat). In diesen Fällen wird es in der Regel so sein, daß

die praktizierte Jugendpflege den politischen Interessen des Oberbürgermei¬

sters/Landrats entgegenkommt (vgl. ebd.).

5. In manchen Städten oder Gemeinden wird die Jugendpflege anderen Refera¬

ten der kommunalen Verwaltung, meist dem Schul- oder Sportreferat, zugeord¬

net.

Dabei könnten sich Kooperationsformen, z.B. zwischen Schule und Jugendpflege,

herausbilden, die für beide Abteilungen vorteilhaft wären; in der Praxis ist dies,

von wenigen Ausnahmen abgesehen, selten geschehen (vgl. ebd.).

Es sind keine Untersuchungen bekannt, die die Auswirkungen der unterschiedli¬

chen Organisationsformen auf die fachgerechte Wahrnehmung der Jugendpflege¬

aufgaben zum Gegenstand haben. Es ist aber erlaubt, Überlegungen in der genann¬

ten Richtung anzustellen.

Zu 1.: Das Jugendamt mit dem direkten gesetzlichen Auftrag zur Wahrnehmung

der Jugendpflegeaufgaben hat sicherlich den zur Vertretung und Durchsetzung

von Interessen von Kindern undJugendhchen erforderhchen Status. In der Praxis

wird aber gerade bei dieser Organisationsform die Jugendpflege oft in eine Rand¬

stellung gedrängt.
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Zu 2.: Die Delegation der Jugendpflegeaufgaben an Jugendverbände, Jugendringe
usw. erscheint als eine sinnvolle Lösung, da diese außerhalb der Verwaltungshier¬
archie einer Behörde stehen. Sie könnten den Bedürfnissen der Jugend näher ste¬

hen. Mangelnde finanzielle Ausstattung, damit aber nicht oder nicht ausreichend

qualifiziertes Personal, auch mangelnde Anerkennung in der Öffentlichkeit, ma¬
chen diese Organisationsform jedoch in Krisenzeiten - die zusätzhche finanzielle

Kürzungen mit sich bringen - besonders anfällig für Kritik.

Zu 3.: Die Sonderkonstruktionen scheinen in der gegenwärtigenPraxis mehr poli¬
tische und mehr fachliche Freiräume zu besitzen. Sie wirken im Schutz des

Jugendamtes, das sich in hohem Maße mit dieser Institution identifiziert.

Zu 4.: In diesem Fall ist die Praxis der Jugendpflege personenabhängig: von der

Person des Landrats oder des Oberbürgermeisters und der Person des Jugendpfle¬

gers. Diesermuß es verstehen, seinen Dienstvorgesetzten die pädagogischen Ziele

undMethoden derJugendpflege deutlichzu machen und ihnen als verfolgenswert
erscheinenzu lassen. Jene könnenauch denbestenJugendpflegerin seinenPlänen
oder zumindest in der Verwirklichung seiner Absichten hemmen. Sie können der

Jugendpflege positiv gegenüberstehen - und ihre guten Absichten bleiben wir¬

kungslos ohne den Jugendpfleger, der zu ihren Personalentscheidungen paßt.

Zu 5.: Auch hier ist ein gelungenes Verhältnis zwischen Schule und Jugendpflege
der Person des Jugendpflegers zuzuschreiben und seiner Fähigkeit, die Jugend¬
pflegeaktivitäten der Schule gegenüber transparent zu machen.

3.4. Aufgaben der behördlichen Jugendpflege

Die Aufgaben der behördhchen Jugendpflege sind in den jeweils geltenden Erlas¬

senbzw. Gesetzen genannt. Sie unterscheiden sich von anderen Jugendhilfeaufga¬
ben darin, daß sie nur "bedingte Pflichtaufgaben" darstellen, d.h. daß sie nicht in

jedem Fall, an jedem Ort, im vollen Umfang ausgeübt werdenmüssen. Jugendpfle¬
ge ist Prophylaxe - Verhinderung eines möglicherweise eintretenden Entwick¬

lungsschadens und Erweiterung von Lebenschancen - und als solche zwar ohne

Schwierigkeiten pädagogisch zu begründen, ihre "Ergebnisse" und "Resultate"

sind im einzelnen jedoch schwer nachzuweisen.

Welche Aufgaben von der Jugendpflege wahrgenommen werden, hängt von der

Bewertung der prophylaktischen pädagogischen Arbeit durch die entscheiden¬

den Personen oder Gremien ab und von den dafür bereitgestellten Mitteln, auf die

kein rechtlicher Anspruch besteht. Beides - Bewertung und Mittelbereitstellung -

wird im nächsten Abschnitt behandelt werden; hier sollen die eigenthchen ju¬
gendpflegerischen Aufgaben vorangeschickt werden, die über die untersuchte

Zeitspanne keinem nennenswerten Wandel unterlagen: Schwerpunkte der be¬

hördhchen Aktivitäten hegen in der Motivation, der Bereitstellung von Mitteln

und unter Umständen auch in der Durchführung neuer Projekte. Noch einmal

praktisch: Behördenvertreter leiten aus gesellschaftlichen Veränderungen einen

aufgabenspezifischen Handlungsbedarf ab. Sie entwickeln Ideen für ein Projekt,
das sie Sozialarbeitern und Jugendpflegern an der Basis vermitteln. Sie begleiten
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und fördern das initiierte Projektbis zum Punkt, an dem es von den Praktikernund

derZielgruppeangenommenwird. Daraufhinziehensiesichzurückundtragenim

wesenthchen nur noch für die Bereitstellung angemessener Mittel Sorge.

3.4.1. Kaiserreich

Die GRUNDSÄTZE UND RATSCHLÄGE des preußischen Jugendpflege-Erlasses

von 1911 nennen unter Punkt 5 die Rahmenbedingungen für die Aufgaben der Ju¬

gendpflege. Die Aufgaben ergeben sich

aus dem Ziel, das erreicht werden sollte;

aus der „sorgsamen Berücksichtigung der Eigenart, der Bedürfhisse

und der jeweiligen besonderen Verhältnisse" der Jugend;

und aus dem Freiwilligkeitsprinzip der Teilnahme.

Jugendpflege allgemein hatte daher die Aufgabe, die geistige und sitthche Bildung

zu fördern, wozu musische, kulturelle, literarische, geselhge und rehgiöse Aktivi¬

täten gleichermaßen beitragen konnten. Als besonders wichtig wurde die staats¬

bürgerliche Erziehung angesehen, die u.a. Georg KERSCHENSTEINER in einer

preisgekrönten Schrift zu begründen und didaktisch umzusetzen versuchte (vgl.

KERSCHENSTEINER 1901).

Eine weitere Aufgabe derJugendpflege bestand in der Pflege von Leibesübungen,

die Turnen, Spiel, Sport und militärische Geländespiele beinhaltete. Selbständige

sportliche Betätigung in Arbeitersportvereinen waren auf dem Weg der Gesetzge¬

bung oder durch restriktive Maßnahmen der Verwaltungsorgane verhindert;

Sportlehrer verloren ihre Lizenz, wenn sie in Arbeitersportvereinen Turnstunden

leiteten (vgl. WILDLING. In: SIEMERING 1931 a), S. 21 ff.).

Auch die „wirtschaftliche Förderung der Jugendlichen" - Berufsberatung, Ar¬

beitsnachweise, Lehrstellenvermittlung - gehörte zu den Aufgaben der Jugend¬

pflege im Kaiserreich (vgl. HANDBUCH FÜR JUGENDPFLEGE 1913, S. 550 ff.).

Die drei genannten Aufgabenbereiche sollten von staatlicher Seite initiiert sowie

ideellundmateriellunterstütztwerden. Dies geschahinFormvonBeratung durch

nebenamthch tätige, staatlich bestellte Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen,
durch finanzielle Unterstützung genehmer Aktivitäten und vor allem durch die

Bereitstellung von Räumen, in denen die oben genannten Aufgaben wahrgenom¬

men werden konnten. Im einzelnen waren dies Jugendheime, in denen Jugendh¬
cheihre Freizeitverbringenkonnten, Jugendbüchereien, Werkstätten, Spielplätze
und Sporthallen (vgl. GRUNGSÄTZE UND RATSCHLÄGE, Pkt. 7).
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3.4.2 Weimarer Republik

Dieses Grundverständnis von öffentlicher Jugendpflege fand Eingang in den Pa¬

ragraphen 4 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, das die Aufgaben der Jugend¬
pflege für das Jugendamt nach Altersstufen ordnet:

„§4

Aufgabe des Jugendamtes ist ferner, Einrichtungen und Veranstaltungen anzure¬

gen, zu fördern und gegebenenfalls zu schaffen für:

1. Beratung in Angelegenheiten der Jugend;

5. Wohlfahrt der im schulpflichtigen Alter stehenden Jugend außerhalb des Un¬

terrichts;

6. Wohlfahrt der schulentlassenen Jugend.

Das Nähere kann durch die oberste Landesbehörde bestimmt werden".

Die Aufgabenbeschreibung ist sehr allgemein formuliert, und Gertrud BÄUMER

stellte 1923 treffend fest: „Es gibt imRahmen der Jugendhilfe nichts, das nicht un¬

ter den § 4 fallen könnte" (BÄUMER u.a. 1923, S. 44).

Auchwenn die Einzelregelungen den Ländern vorbehalten warenund das Einfüh¬

rungsgesetz zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 14. Februar 1924 die Durch¬

führung der Aufgaben des § 4 zeitlich unbefristet freistellte, lohnt sich ein Blick in

den ersten Kommentar zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Hier ist über die

„Beziehungen des Jugendamts zur Jugendpflege und Jugendbewegung" zu lesen,
daß das Jugendamt angesichts der „starken Gefährdung auch der normalen Ju¬

gend" den Bestrebungen der Jugendpflege und Jugendbewegungen mit besonde¬

rem Interesse begegnen solle, seine eigenen Aktivitäten jedoch „im Sinne des

preußischen Erlasses von 1911 möglichst aufFörderung und Unterstützung der

privaten Arbeit" werde beschränken müssen (FRIEDEBERG/ POLLIGKEIT 1923,

S. 372).

3.4.3 Drittes Reich

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz war so auslegungsfähig, daß es im Dritten

Reich, entgegen der ursprünglichen Pläne, nicht durch ein neues Gesetz ersetzt

wurde. Die Erklärung heferte Dr. H. WEBLER in der Ausgabe des Gesetzestextes

von 1935: „Wir... wollen nicht vergessen, daß sich notfalls auch mit schlechten

Gesetzen gut regieren läßt. Es kommt auf den Geist an, in dem sie gehandhabt
werden. Die nationalsozialistische Weltanschauung lehrt die Praxis der Jugend¬
hilfe, auch mit diesem Gesetz neue Wege zu gehen" (WEBLER 1935, S. VII).

Die Herausnahme der Jugendpflege aus dem Jugendamt in die von der HJ geleitete
Reichsjugendführung war ein solcher neuer Weg. Sie bedeutete das Ende der Auf¬

fassungvom individuellen Wohl derJugend. Nicht mehr das Schicksal des Einzel¬

nen interessierte, sondern entscheidend war „der ideenmäßige Primat des Gan¬

zen vor den Teilen". Das Volk umschließe seine Jugend, und die Jugend finde

ihren Lebenssinn nicht in ihrem eigenen Lebensplan und Lebensglück, sondern
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„in dienender und opfernder Hingabe" an den Staat. „Indem sie beansprucht

wird, findet sie sich selbst" (STAHL 1933, S. 10).

Unter "Beanspruchung" darfman sich in erster Linie Arbeit vorstellen. An die Er¬

ziehung der Jugend waren deshalb folgende Forderungen zu stellen:

„Der Jugendliche hat

1. ein Recht auf Arbeit und auf Schutz in der Arbeit;

2. ein Recht aufAnerkennung seiner Arbeitsleistung, als einer Leistung
für das Ganze der Volksgemeinschaft;

3. ein Recht auf körperliche Entwicklung als Grundlage eines gesunden

Selbstbewußtseins, das dadurch zum Volksbewußtsein emporwachsen
kann"

(FRANZEN-HELLERSBERG 1934, S. 24).

Die "neue" Jugendpflege, definiert als „produktive Arbeit an einer neuen Volks¬

gemeinschaft" (ebd., S. 7), hatte im Sinne dieser Erziehung drei wesentliche Auf¬

gaben zu erfüllen:

„ a. Die Überwindung falscher Humanität,

b. die Überwindung liberalistischer Auffassung,

c. die Überwindung des individualistischen Bildungsideals" (ebd., S. 7 ff.).

In diesem Sinne konnten die Nationalsozialisten über die Eingangstore der Kon¬

zentrationslager, in denen die Umerziehung fehlgeleiteter Individuen erfolgen

sollte, schreiben: "Arbeit macht frei".

Die Trainingslager der HJ standen, die antihumanistische Zielsetzung der NS-Be-

wegung verschärfend, unter dem Leitspruch: „Wirsind geboren, für Deutschland

zu sterben" (PAETEL, 1954, S. 43).

Rechtzeitig vor Kriegsbeginn wurde die dienende und opfernde Hingabe der Ju¬

gend durch die Jugenddienstverordnung vom 25. März 1939 zur Pflicht gemacht

(vgl. Kap. 2.3).

Ein Gang durch Soldatenfriedhöfe aus dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Frank¬

reich, bezeugt, wie vieleJugendliche gelebt haben, um für ihr Volk zu sterben - wie

sie es gelernt hatten.

3.4.4 Bundesrepublik Deutschland

Dj'e Jugendämter

Durch die Novelle von 1953 wurde § 4RJWG in seiner Fassung von 1922 wieder in

Kraft gesetzt. Auch die alten Ausführungsgesetze und Ausführungsbestimmun¬

gen der Länder aus den 20er und 30er Jahren behielten zunächst ihre Gültigkeit.
Neuformuliert wurden allerdings die Kommentare. Liest man z.B. 1953 bei POT¬

RYKUS den Kommentar zum Jugendpflegeparagraphen, so findet sich zu den

"Aufgaben" (Ziffer 6) keine Aussage. Bei Ziffer 5 wird die AbgrenzungvonJugend¬
amt und Schule in Fragen der außerschulischen Erziehung besprochen. Ledighch
die große Not der Nachkriegsjugend wird in der Erläuterung zu Ziffer 7 (Berufsbe¬

ratung) erwähnt (vgl. POTRYKUS 1953, S. 39).

3.4. Aufgaben der behördhchen Jugendpflege
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Wo sind die Vorstellungen über jugendpflegerische Tätigkeiten nach dem Krieg?
Wie soll das Wohl der Jugend jetzt und in Zukunft aussehen? Wie sollen Jugend¬
pfleger an ihre Aufgaben herangehen? Sollen sie an Gesetze aus den Vorkriegsjah¬
ren anknüpfen, als ob nichts geschehen wäre?

Durch die Novelle vom 11. August 1961 wird das Reichsgesetz für Jugendwohl¬
fahrt zum Gesetz fürJugendwohlfahrt und § 4 wird § 5. Aufgaben werden genannt
und differenziert: Erholung, Freizeithilfen, pohtische Bildung und internationale

Begegnung. Neu sind Ziffer 7 (Jugendsozialarbeit) und Ziffer 8 (Jugendschutz).
Neu ist ebenfalls, daß auch Personen über 18 Jahre zum Kreis der Jugendpflege-
Empfänger gehören können. Gemeint sind mit dieser Erweiterung überwiegend
Jugendleiter von Jugendverbänden.

Die Kommentare der 60er Jahre geben der Jugendpflege eine deuthche Aufwer¬

tung. Bei RIEDEL ist nachzulesen: Der begrifflichen Abgrenzung der einzelnen

Aufgaben komme keine besondere Bedeutung zu, was durch das Wort "insbeson¬

dere" ausgedrückt werde. Man wolle ledighch auf einen umfassenden Aufgaben¬
bereich verweisen, den jeweils zu bestimmen Aufgabe der Pädagogik sein müsse

(vgl. RIEDEL 1963, S. 107). Überdies wird aufeine Bundestagsdrucksache aus dem

Jahr 1949 verwiesen, in der die bei vielen Jugendämtern verbreitete Auffassung
kritisiert wurde, daß Jugendpflegeaufgaben „von geringerer Bedeutung seien und

deshalb insbesondere bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu¬

rückzustehen hätten" (zit. in: ebd., S. 102).

JANS/HAPPE wollen den neuen Paragraphen 5 JWG so verstanden haben, daß es

eine "Kernaufgabe" des Jugendamtes sei, Jugendpflege zu treiben: Das Jugendamt
wird „immer aufder Suche nach neuen Wegen sein müssen. Es soll beobachten

und prüfen, aber auch beraten, handeln und mitgestalten. Es soll Freiheit lassen,
erforderlichenfalls aber auch eingreifen können" (1963, S. 95).

In einem Kommentar aus dem Jahr 1975 wird einerseits auf den 3. Jugendbericht
verwiesen, der die Randstellung der Jugendpflege im Jugendamt betont, anderer¬

seits auf die geplante - und 1980 gescheiterte - Reform des Jugendhilferechts abge¬
hoben (vgl. HILL 1975, S. 36 f.). Jugendpflege sollte im Referentenentwurf durch

die Formel "Allgemeine Förderung junger Menschen durch außerschulische

Jugendbildung" ersetzt werden. Die anvisierten Förderungsbereiche sind klang¬
voll und umfassend:

Vorbereitung auf Ehe und Famihe,

pohtische Bildung,
internationale Begegnungen,
kulturelle Bildung,
natur-technische Bildung,

Förderung des sozialen Engagements,
Geselligkeit, Spiel, Sport und Erholung,
Angebote für sozial Benachteiligte (vgl. ebd. 1975, S. 36 f.).

ImKommentarvonMÜNDERu.a. werdenpolitische Bildung, offeneJugendarbeit,
Sport und Jugendsozialarbeit als "Felder der Jugendarbeit" genannt.
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Pohtische Bildung

In der Kaiserzeit habe die staathche Jugendpflege den angepaßten staatstreuen

jungen Menschen zum Ziel gehabt; daher gehe behördhche Jugendpflege mit poli¬
tischer Bildung immer noch skeptisch um. Es folgt eine Definition und Beschrei¬

bung von politischer Jugendbildung des Berhner Senators für Familie, Jugend und

Sport:
„Politische Bildung ist ein notwendiger Bestandteil empanzipatorischer Erzie¬

hung. Sie kann dabei nicht als bloße Institutionskunde oder popularisierte Ver¬

waltungskunde verstanden werden. Politische Bildung orientiert sich an gesell¬
schaftlichen Konflikten, den Schnittpunkten verschiedener miteinander kon¬

kurrierender Interessen. Sie muß die Einsicht in die Veränderbarkeit gesell¬
schaftlicher Verhältnisse erschließen. Dazu muß sie an Informationen anknüp¬
fen, die dem Jugendlichen geläufig sind, sie muß diese mit kritischem Orientie¬

rungswissen verbinden und zu einem Wissen verdichten, aus dem heraus gesell¬
schaftliche Aktionen möglich sind. Politische Bildung muß dabei auch die enor¬

menHemmnisse fürpolitischesund sozialesLernenberücksichtigen, die sich aus
dem familiären und gesellschaftlichen Verhaftetsein der Jugend ergeben. Gerade

die Einbeziehung des Jugendlichen in die familiären Wertvorstellungen und Ver¬

haltensregelnmachtes erforderlich, in die didaktischen undmethodischen Über¬

legungen derpolitischenBildung auch die Eltern einzubeziehen. Dabeimuß man

freilich kritisch sehen, daß die meistenEltern sichkaum ampolitischen Leben be¬

teiligen und daß wiederum auch den Jugendlichen deutlich ist, wie gering derpo¬
litische Einfluß ihrerEltern ist" (SENATORFÜRFAMILIE,JUGENDUND SPORT

über die Situation und Planung im Sektor "Jugendpflege", zit. in: MUNDER u.a.

1985, S. 102).

Offene Jugendarbeit

Die offene Jugendarbeit in Freizeiteinrichtungen sei eines der schwierigsten Ar¬

beitsfelder der Jugendhilfe. Sie sei aus dem Reedukationsprogramm nach dem

Zweiten Weltkrieg entstanden und seitdem durch mannigfaltige Probleme ge¬

kennzeichnet. Die Einrichtungen erreichten nur einen beschränkten Kreis von Ju¬

gendlichen und würden nur von wenigen wahrgenommen. Die Jugendzentrums¬

bewegung in den 60er Jahren habe nur vorübergehend zur Besserung beigetragen,
trotzdem müßten sinnvolle Ansätze weitergeführt werden. Einige Ziele der inter¬

nationalen Jugendarbeit werden aufgeführt und ihre Bedeutung wird herausge¬
stellt.

Sport

Hier seien pädagogisch orientierte Sportangebote angesprochen (Fußballgruppen
in Jugendhäusern, Begegnungen mit anderen Gruppen usw.), die einerseits die

Möghchkeit der Förderung und der Erhaltung der "Sportmotivation" der Kinder

und Jugendhchen böten, andererseits aus der Enge sportpraktischer Tätigkeiten
herausführten und neue Aktions- und Erfahrungsfelder öffneten.
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Jugendsozialarbeit

Jugendsozialarbeitwerde als Berufshilfe verstanden und sei zwischenJugendpfle¬

ge und Jugendfürsorge angesiedelt. Ihre historische Bedeutung, z.B. bei der Be¬

treuung von jugendhchen Arbeitslosen nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Ein-

ghederungshilfe für Aussiedler sowie gegenwärtig bei der Betreuung ausländi¬

scher Kinder und Jugendhcher wird hervorgehoben (vgl. ebd., S. 104).

1984 wurde eine erneute Novellierung ("Entwurf eines 4. Gesetzes zur Änderung
des Jugendwohlfahrtsgesetzes") ins Auge gefaßt, die inzwischen zu den Akten ge¬

schrieben wurde. Immerhin ist es interessant nachzuprüfen, inwieweit sich die

jahrelangen Änderungsbemühungen vieler Praktiker und Experten präzisieren

198 heßen.

Im neuesten Entwurf von 1988 soll der Begriff Jugendpflege zugunsten von

Jugendarbeit aufgegeben werden. Anstelle von "Aufgaben" wird im Referente¬

nentwurf von "Angeboten" der Jugendarbeit gesprochen. Es sind dies:

„ 1. Die politische Bildung,

2. Die kulturelle Bildung,

3. Die Förderung sozialen Engagements,

4. Die ökologische Bildung,

5. Die naturwissenschaftlich-technische Bildung,

6. Die Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,

7. Die Jugendarbeit in Geselligkeit, Spiel und Sport,

8. Die Kinder- und Jugenderholung,

9. Die internationale Jugendarbeit,

10. Die Jugendberatung" (BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE,

FRAUENUND GESUNDHEIT, Sozialgesetzbuch (SGB) - Jugendhilfe - (überarbei¬

teter Rohentwurf), Stand 10.6.1988, S. 6).

Die Landesjugendämter

Die Landesjugendämter leiten ihren Auftrag der Jugendpflege aus den Paragrap¬

hen 19, 20 und 23 JWG ab. Es lassen sich die folgenden Aufgaben formulieren:

§19 (1): Sicherung einer gleichmäßigen Erfüllung der behördhchen

Jugendpflege,

§ 20 (2): Beratung, Vermittlung von Erfahrungswerten

(3): Durchführung von Veranstaltungen

(7): Zusammenarbeit mit freien Trägern

(8): Heimaufsicht

§ 22: Abwicklung der Förderprogramme der Obersten Landesbehörde

§ 23: Offenthchkeitsarbeit

(2): Zusammenarbeit mit anderen Trägern

(3): Fortbildung, Beratung, Förderung.
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Wie die kurze Aufgabenzusammenstellung zeigt, sind die Tätigkeiten der Landes¬

jugendämter koordinierend, beratend sowie in der Fort- und Weiterbildung. Die

Landesjugendämter besitzen gegenüber den Jugendämtern aber kein Weisungs¬

recht, sie können nur durch den Erlaß von Richthnien für eine einheitliche Tätig¬

keit der Jugendhilfe in ihrem Bereich sorgen (vgl. MÜNDER u.a. 1985, S. 162).

Die obersten Landesbehörden

Die obersten Landesbehörden sind keine Leistungsbehörden in dem für die

Jugendämterund Landesjugendämter hier genannten Sinne. Sie haben einen poh¬

tischen Auftrag - die Gestaltung der Jugendpohtik eines Landes. Daneben sollen

sie die Aufgaben besonders anregen, „die im Lande von Bedeutung sind", die die

Jugendhilfe weiterentwickeln und „besondere Notstände" beheben können (§ 22

JWG). Auch sollen sie die Öffentlichkeit über die Lage der Jugend unterrichten

(§ 23 JWG).

Die Aufgabenstellung derJugendpflege warim Kaiserreich auf die Lebensumstän¬

de der erwerbstätigen jungen Menschen zugeschnitten. Sie sollten geistig und sitt¬

lich gebildet, durch Leibesübungen gekräftigt werden und Hilfe bei der Berufs¬

wahl und Arbeitsplatzsuche erhalten.

In der Weimarer Republik stand das Wohl jedes einzelnen Kindes und Jugendh¬

chen im Sinne der persönlichen Selbstverwirkhchung als Richthnie im RJWG.

Im DrittenReich wurden die Berufsberatungund die Stellenvermittlung an die Ar¬

beitsämterabgegeben. Die Aufgaben derJugendführung, wie dieJugendpflegenun

hieß, bestanden im Gegensatz zu den humanitären der Weimarer Repubhk in der

totalen Hingabe an den Staat.

Die mühsamen Versuche der Bundesrepubhk Deutschland, bundesweit jugend¬

pflegerische Aufgaben gesetzhch festzuschreiben, sind aus der genannten histori¬

schen Situation zu verstehen. Die Unzufriedenheit derPraktiker, miteinem Gesetz

aus den 20er Jahren an der Schwelle des 21. Jahrhunderts arbeiten zu müssen, hat

zwar in regelmäßigen Abständen zeitgemäßere Entwürfe für eine Gesetzesreform

hervorgebracht, es konnte doch letztlich kein Konsens hergestellt werden.

3.5 Einrichtungen der Jugendpflege

Bei den jugendpflegerischen Aktivitäten derKommunen hat die Finanzierung von

Jugendheimen von Anfang an eine bedeutsame Rolle gespielt. Ein großer Teil der

Jugendpflegemittel floß und fließt in Bedarfsfällen in den Bau und den Unterhalt

solcher Einrichtungen. Aus der zahlenmäßigen Darstellung von Jugendheimen
läßt sich zwar keine Aussage über die Quahtät der pädagogischen Arbeit, die in

den Häusern geleistet wird, machen; die Entwicklung zeigt jedoch eine zuneh¬

mende Bereitschaft, Bauten und Plätze für die Freizeitnutzung junger Menschen

zu finanzieren. Mit der Bereitstellung von Jugendhäusern wird immerhin eine

Voraussetzung für eine gute Jugendpflegearbeit geschaffen.

3.5 Einrichtungen der Jugendpflege



3.5.1 Kaiserreich

Der Landesausschuß für Jugendpflege im Königreich Sachsen berichtet in seinem

"Zweiten Bericht über die Tätigkeit des Landesausschusses ..." von 1915 und als

Ergebnis einer im gleichen Jahr durchgeführten Befragung, daß die Jugendheime
in Sachsen mehr als verdoppelt wurden, nämhchvon 170 im Jahr 1911 auf 378 im

Jahr 1915 aufgestockt wurden (vgl. SIEMERING 1916 a), S. 9).

Die Jugendverbände hatten 1900 92 Jugendheime, wovon 40 auf evangelische, 17

aufkatholischeund 35 aufberufsständischeVerbände entfielen; von 1901 bis 1918

wurdenweitere 201 Jugendheimeerworben, überwiegendwiederumvon denkon¬

fessionellen Verbänden. Neu sind 10 Heime der soziahstischen Verbände und 3

200 des Verbandes der bündischen Jugend (vgl. MEWES 1929 c), S. 168).

Mit diesen Zahlenangaben müssen wir uns fiir das Kaiserreich hier begnügen.
Über die Ausstattung, Größe usw. der Heime hegen keine Angaben vor. SIEME¬

RINGberichtet, daß die Tendenz dahingehe, daß jeder Verein, besonders natürlich

die großen, ein eigenes Heimbeanspruche, mit dem sich dieMitgheder identifizie¬

ren könnten. Schlechte Erfahrungen habemanindes mit sogenannten "neutralen"

Jugendheimen gemacht, die besonders den nicht in Jugendverbänden organisier¬
ten Jugendhchen zugedacht seien. Als Treffpunkt würden sie von diesen in der

vorhegenden Form kaum angenommen (vgl. SIEMERING 1916 a), S. 26).

Auch dieWander-bzw.Jugendherbergen standen in der Gunst der staathchenund

kommunalen Förderung. Für das Jahr 1911 wies das Reichsherbergsverzeichnis 17

Jugendherbergen mit insgesamt 3.000 Übernachtungen aus, 1913 waren es 83 Ju¬

gendherbergen mit 20.000 Übernachtungen und 1920 bereits 700 mit 186.000

Übernachtungen. Es stieg also nicht nur die Zahl derJugendherbergen an, sondern

sie wurden auch von Jahr zu Jahr stärker in Anspruch genommen (vgl. MEWES
1929 c), S. 180).

3.5.2 Weimarer Republik

Jugendheime wurden erstmals 1927 statistisch erfaßt. Der Reichsausschuß der

deutschen Jugendverbände befragte nicht nur 42 Verbände (davon 34 Mitglieds¬
verbände), sondern bezog auch 163 Gemeinden in die Erhebung ein (vgl. MEWES
1929 c), S. 3 f. und S. 146 ff.).

Aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des preußischen Ministeriums für Volks¬

wohlfahrt wurde 1929 zudem ein Überblick über geförderte Einrichtungen derJu¬
gendpflege inPreußenveröffentlicht. Das Ministerium förderte in denJahren 1919
bis 1929 987 Heime und 274 Jugendherbergen mit Beihilfen zwischen 1.000 bis

20.000RMaus dem Zentralfonds; von denRegierungspräsidenten erhielten außer¬
dem zwischen 1925 und 1928 2.313 Heime und 194 Jugendherbergen Beihilfen

(vgl. HIRTSIEFER 1930, S. 30 f.).

Aufschlußreicher sind die Ergebnisse der Befragung des Reichsausschusses. Ju¬

gendheime wurden nach ihrer Lage in Stadt-, und Landjugendheime aufgeglie¬
dert. Stadtjugendheimewaren dadurchgekennzeichnet, daß sie sich innerhalb der

Stadtgrenzen befanden und Aufenthalts- sowie Tagungsräume enthielten; selte-

3. Organisation der behördhchen Jugendpflege



ner auchÜbernachtungsgelegenheiten. Die Öffnungszeiten richteten sich danach,

ob der Hauswart haupt- oder ehrenamtlich tätig war. Im letzteren Fall waren sie

nur abends geöffnet.

Landjugendheime waren außerhalb der Städte gelegen und boten Jugendlichen

mehrtägige Erholungsaufenthalte. Oft hatten sie Grundbesitz und betrieben Vieh¬

haltung. Stadtheim bedeutete in den seltensten Fällen "Haus"; meistens waren

Räume innerhalb größerer Gebäude angemietet.

Jugendheime, die täghch zur Freizeitgestaltung genutzt werden konnten, standen

in der Weimarer Republik also nur den Stadtbewohnern zur Verfügung. Dies galt

sowohl für die Heime der Gemeinden als auch für die der Jugendverbände. Die

Heime der Wohlfahrtsverbände, die vermutlich ähnhche Strukturen aufwiesen,

konnten vom Reichsausschuß wegen lückenhafter Angaben nicht in die Auswer¬

tung einbezogen werden.

Tabelle 3.9:

Verwaltung und Einrichtung der im Besitz der Gemeinde befindlichen

Stadt- und Landjugendheimen 1927

Abbildung siehe Seite 202

Tabelle 3.10:

Gründung, Verwaltung und Einrichtung der den

Jugendverbänden gehörenden Stadtheime 1927

Abbildung siehe Seite 203

Tabelle 3.11:

Einrichtung der den Jugendverbänden gehörenden
Landheime 1927

Abbildung siehe Seite 204

Vergleicht man die Stadtjugendheime der Gemeinden (163 wurden in die Befra¬

gung einbezogen) mit denen der Jugendverbände (911 wurden ausgewertet), so

zeigt sich, daß die Heime der Gemeinden mit Ausnahme der kleinsten Gemeinden

überwiegend von besoldeten Hauswartenbetrieben wurden. Entsprechend hatten

auch die meisten (126 von 163) am Tage und amAbendgeöffnet. Etwas weniger als

die Hälfte der gemeindlichen Heime bot Übernachtungsmöglichkeiten an, bei den

Jugendverbänden waren dies weniger als ein Viertel. 84 von 163 Heimen der Ge¬

meinden hatten Spielplätze, bei den Jugendverbänden waren es 235 von 911 Hei¬

men.

3.5 Einrichtungen der Jugendpflege
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Bei den Heimen derJugendverbände wurde auch das Gründungsjähr ermittelt so¬

wie die Besitzform. Weit über die Hälfte (558) wurde in der Nachkriegszeit, d.h.

von 1919 bis 1926, gegründet. Ein Drittel derHeime war in öffenthchenund kirch¬

lichen Gebäuden untergebracht, ein weiteres Drittel im bundeseigenen und ein

Drittel in privaten Gebäuden.

Ein Bhck auf die Spalte "Beleuchtung" zeigt interessante Unterschiede. Während

die gemeindeeigenen Heime fest zu 100% elektrisch oder mit Gas beleuchtet wa¬

ren, hatten nicht wenige der verbandlichen Heime Petroleumlampen. Bezeich¬

nenderweise hatte weniger als die Hälfte der Heime der bündischen Jugend elek¬

trisches Licht, dafür ein Drittel Petroleumlampen und etwa 10% Kerzenlicht.

Tabelle 3.13:

Größe der städtischen und privaten Stadt- und Landjugendheime 1927

Abbildung siehe folgende Seite

In Tabelle 3.13 wird die Größe der gemeindhchen und verbandhchen Heime dar¬

gestellt. Von 838 Stadtjugendheimenhatten lediglich 34 mehr als 10 Räume. Diese

Häuser lagen überwiegend in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und wur¬

den in der Regel von den Gemeinden betrieben, die diese wohl eher finanzieren

konnten. Die größten Landjugendheime gehörten weder den Gemeinden noch den

Jugendverbänden, sondern Wohlfahrtsorganisationen, deren Zweck es war, Ju¬

gendheime zu unterhalten (vgl. MEWES 1929 c), S. 71).

Der Reichsverband für Jugendherbergen zeigte in der Weimarer Zeit ebenfalls ho¬

he Zuwachsraten auf.

Tabelle 3.12: Jugendherbergen 1920 bis 1927

1920 700 Jugendherbergen 186.000 Übernachtungen
1925 2.100 Jugendherbergen 1.400.000 Übernachtungen
1926 2.300 Jugendherbergen 2.100.000 Übernachtungen
1927 2.383 Jugendherbergen keine Angaben

Quelle: MEWES, ebd., S. 180
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Tabelle 3.13

Größe der städtischen und privaten Stadt- und Landjugendheime 1927

a= Jugendheime der Gemeinden,
b= Heime der Jugendverbände, die dem R.d.dJ. angeschlossen sind,
c= Jugendheime, die anderen Verbanden gehören.
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Gemeinden

ö
t-t o

¦8'S t5 ta

|a
8 s

davon mit Räumen
11
gl

8% Auf
ein

Heim

entf.

durchschn. Räume
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 über

10

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

über 100.000 Einw. a)

b)

c)

A .

23

45

4

S t a

58

249

10

dtj

19

160

4

u g e

11

46

3

a d h

4

17

e i m

5

8

2

B

9

5

1

10

13

374

821

39

6,4

3,3

3,9

Summe I.

20-100.000 Einw. a)

b)

c)

45

58

105

1

317

72

191

1

183

24

133

1

60

26

31

21

8

15

15

5

4

15

3

3

23

6

5

1234

333

490

2

3,9

4,6

2,6

2,0

Summe II.

5-20.000 Einw. a)

b)

c)

138

47

91

264

50

96

158

32

66

57

13

20

23

3

8

9

2

6

2

11 825

120

207

3,1

2,4

2,1

Summe TTT.

unter 5.000 Einw. a)

b)

c)

130

35

74

1

146

35

75

1

98

26

51

1

33

5

18

11

4

5

2

1

2

-

327

71

162

2

2,2

2,0

2,2

2,0

Summe IV. 110 11 78 23 9 1 . - 235 2,1

Stadtjugendheime ges. 423 838 517 173 64 27 23 34 2621 3,1

Landjugendheime

a) 4 5» 1 - - - 1 3 50 10,0

b) - 262 40 63 52 25 12 70 2366 9,0

c) - 20 1 1 4 3 - 11 311 15,5

Landjugendheime insges. - 287 42 64 56 28 13 84 2727 9,5

!' Für ein Heim fehlen die Angaben über die Zahl der Räume.

Quelle: MEWES 1929 c, S. 176
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3.5.3 Drittes Reich

Für das Dritte Reich hegen keine statistischen Erhebungen zur Zahl und Ausstat¬

tung derJugendheime vor. Heime stellten für die HJ eine wichtige Grundlage ihrer

Gemeinschaftsarbeit dar und der 1936 eigens zur Planung vonHeimen und Schu¬

len gegründete "Arbeitsausschuß für die Hitler-Jugend-Heimbeschaffung" hatte

die architektonische Gestaltung und Inneneinrichtung zu konzipieren. Neben den

Räumen für den allgemeinen Dienst war ein Feierraum vorgesehen, Bastei- und

Werkräume mußten für die Jüngeren eingerichtet werden, und um das Heim her¬

um sollte nach Möglichkeit genügend Sportgelände, d.h. auch ein Schwimmbad,

vorgesehen werden. „Es soll wie Rathaus und Kirche Mittelpunkt des gemeindli¬

chen Lebens sein und als ein Wahrzeichen der nationalsozialistischen Zeit dem

Gesicht der deutschen Gemeinde sein Geprägemitgeben"(KAUFMANN 1940,

S. 143).

So durften nur die Heime die Bezeichnung "Heim der Hitler-Jugend" führen, die

vom Arbeitsausschuß den Bauschein erhielten. Der Jugendführer des Deutschen

Reiches stiftete 1937 eine "Hitler-Jugend-Heimplakette" für namhafte Persönlich¬

keiten, diedenBauderHeimeförderten. JedeGemeindeüber300Einwohnersollte

ein Heim erhalten, bei 38.000 Gemeinden im Altreich wäre das ein Bedarf von et¬

wa 40.000 Heimen gewesen (vgl. KAUFMANN, ebd., S. 145).

Die Realität sah dannetwas anders aus. Wieviel Heime tatsächhch gebaut wurden -

darüber gibt es unterschiedliche Angaben. KAUFMANN (ebd., S. 148) nennt für

März 1939 6.000 in der Planung und 1.200 als fertiggestellt. Die Zeitschrift "Das

Junge Deutschland" spricht 1943 von 2.000 geplanten und 1.071 fertiggestellten
Heimen. Viele HJ-Mitgliedermüßten immernoch inunwürdigen Unterkünften ta¬

gen. KAUFMANN beziffert 1939 die Zahl auf 36.000 bis 40.000 Unterkünfte, die

nicht den Anforderungen entsprächen (vgl. KAUFMANN 1939 a), S. 204; vgl. HIT¬

LER-JUGEND 1933 bis 1943, S. 29).

Der neu errungene Urlaub der jungen Erwerbstätigen wurde in Zelten und Jugend¬

herbergen verbracht. Jugendherbergen, die nun auch durch die HJ organisiert und

geführt wurden, waren nicht mehr billige Übernachtungsstätten, sondern wurden
zu nationalsoziahstischen Erziehungsheimen umgestaltet. Mädchen wurden

meist in Jugendherbergen untergebracht, während die Zeltlager überwiegend den

männlichen Jugendhchen vorbehalten waren. Für das Jahr 1936 werden 1.977

Zeltlager genannt (vgl. KAUFMANN 1937b, S. 360 ff.).

Die Entwicklung derJugendherbergen von 1933 bis 1938 stellt Kaufmann wie folgt
dar: 500 Jugendherbergen wurden wegen ihres unwürdigen Zustandes geschlos¬
sen. An Neubauten entstanden insgesamt 288, wie Tabelle 3.14 zeigt.
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Tabelle 3.14: Jugendherbergen 1933 bis 1938
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Bauten Übernachtungen

1933 29 4.630.683

1934 35 5.888.744

1935 48 6.537.508

1936 49 7.468.778

1937 62 7.761.321

1938 65 8.720.731

Summe 288 41.007.765

Quelle: KAUFMANN 1940, S. 351

Im Vergleich zur Weimarer Zeit ist der Zuwachs an Jugendherbergen gering, je¬
doch wurden die Jugendherbergen weit intensiver genutzt.

Über die Ausgaben der Jugendpflege wurden während des Dritten Reiches eben¬

falls keine statistisch abgesicherten Zahlen veröffentlicht. Baidurvon SCHIRACH,

der Reichsjugendführer und Günter KAUFMANN, Pressereferent des Reichslei¬

ters für die Jugenderziehung und Kommentator des Hitlerjugend-Gesetzes, geben
Hinweisezu Mitteln und Anzahl der geplantenJugendheime. Während die Heime

weitgehend durch die Gemeinden zu finanzierenwaren, sollten die Jugendherber¬

gen allein aus Spenden der Bürger aufgebracht werden (vgl. von SCHIRACH 1938,

S. 81). Von SCHIRACH beziffert die Ausgaben für den Bau von Jugendherbergen
im Jahr 1936 auf 3,7 Mio. Mark und den Planungsansatz für 1937 auf 10,5 Mio.

Mark. Die Spendenfreudigkeit der Bürger muß wohl hinter den Erwartungen zu¬

rückgebheben sein. Deshalb waren weitere Geldquellen demJugendherbergswerk
willkommen: Mitgliederbeiträge, Schulpfennig, Zuschüsse des Reichs, der Län¬

der, Provinzen, Kreise, Landesversicherungsanstalten und anderer Körperschaf¬
ten des öffenthchen Rechts. Außerdem trugen die Beiträge aus Industrie und Wirt¬

schaft zur Finanzierung derJugendherbergsbautenbei (vgl. KAUFMANN 1939 a),
S. 205).

3.5.4 Bundesrepublik Deutschland

Vorläufer der Jugendhäuser, die in der Bundesrepublik ab 1953 wieder in eigener
Trägerschaft errichtet und betrieben werden konnten (vorher wurden Genehmi¬

gungen von den Besatzungsmächten nicht oder nur sehr zögernd erteilt), waren
die in der amerikanischen Besatzungszone innerhalb des GYA (German Youth

ActivityJ-Programmes entstandenen Jugendheime, die allen Jugendlichen, auch

den nicht verbandlich organisierten offenstanden (vgl. ARBEITSGEMEIN¬

SCHAFT FÜR JUGENDPFLEGE UND JUGENDFÜRSORGE (Hrsg.) 1955, S. 19).
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Über die Anzahl finden sich in der Literatur unterschiedliche Angaben. HEIGERT

berichtet 1953 in Heft 6 des 1. Jahrgangs der Zeitschrift "deutsche jugend" von 73

Jugendhäusern. 35 davon seien nach Abschluß des GYA-Programmes in deutsche

Hände übergegangen - unter der Voraussetzung, daß sie Häuser der offenen Tür

blieben,- 22 wurden von den amerikanischen Truppen weitergeführt, 14 seien ge¬

schlossen worden, und das Schicksal von zwei Häusern sei noch ungewiß (vgl.

HEIGERT 1953, S. 8-10).

BOHNISCH nennt eine Zahl von 246 Jugendhäusern, die es im Dezember 1950 in

der amerikanischen Besatzungszone gegeben habe. Er bezieht sich dabei auf eine

1984 im Deutschen Jugendinstitut München erschienene Untersuchung von

W. ROSENWALD und B. THEIS (vgl. BOHNISCH 1984, S. 461).

FALTERMAIERzählt 1983 300 GYA-Heime, die kurz nach Kriegsende entstanden

seien (vgl. FALTERMAIER 1983 b), S. 16).

WILD und SCHUBERT schheßhch geben für Ende 1947 323 GYA-Einrichtungen

an. Sie berufen sich auf die sogenannten OMGUS-Akten (Office of Military Go¬

vernment), in denen sie Mitte der 80erJahre recherchierthatten (vgl. WILD/SCHU¬

BERT 1986, S. 18).

Wieviel Heime bis 1953 auch außerhalb der amerikanischen Zone existierten,

zeigt eine empirische Erhebung. Im Herbst 1953 wurde im Auftrag der Arbeitsge¬

meinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge eine bundesweite Erhebung

überHeime der offenen Tür durchgeführt. Sie mußten die folgenden vierMerkma¬

le aufzeigen:

„Die Zulassungvon Unorganisierten, das VorhandenseinvonRäumen für diese

Besucher, regelmäßige Öffnungszeiten bis in den Abend hinein und Möglich¬
keiten der Freizeitbetätigung" (ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜRJUGENDPFLE¬
GE UND JUGENDFÜRSORGE (Hrsg): 1955, S. 25).

Von 550 Heimen, die den Fragebogen erhalten hatten, wiesen nur 110 die genann¬

ten Merkmale auf und nur diese gingen in die Untersuchung ein.

Tabelle 3.15:

Die Gemeinden mitHeimen der Offenen Türnach Gemeindegrößenklassen 1953

Gemeinden mit... Einwohnern Zahl der

Gemeinden

Wohnbevölkerung
in Tausend

Gemeinden

mit Heimen

der Off. Tür

überh. vH überh. vH überh. vH

unter 3.000 Einwohner 22 156 91,6 16 417,8 32,5 10 16,7

3.000 bis unter 10.000 1537 6,4 7 773,3 15,4 14 21,7

10.000 bis unter 20.000 251 1,0 3 410,1 6,8 2 3,3

20.000 bis unter 50.000 146 0,6 4 458,6 8,8 7 10,0

50.000 bis unter 100.000 38 0,2 2 666,4 5,3 5 8,3

100.000 und mehr Einwohner 48 0,2 15 753,0 31,2 24 40

Bundesgebiet und Westberlin 24 176 100,0 50 479,2 100,0 60 100,0

Quelle: ebd., S. 31
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Wie die Tabelle zeigt, hatten 1953 nur 60 voninsgesamt 24.176 Gemeinden Häuser

der Offenen Tür. Über die Hälfte der Großstädte verfügte über mehrere Häuser der

Offenen Tür, jedoch nur 10 von 22.156 Gemeinden (= 0,005%) mit weniger als

3.000 Einwohnern konnten ein offenes Jugendhaus vorweisen.

Tabelle 3.16:

Verteilung der Häuser der Offenen Tür aufdie Großstädte 1953

Westberhn 22 Heime

Bremen 8 Heime

Bremerhaven 4 Heime

Hamburg
Nürnberg
Köln / Rh.

8

4

3

Heime

Heime

Heime

Karlsruhe 3 Heime

Mannheim - Heime

München 2 Heime

Duisburg
Frankfurt a.M.

2

2

Heime

Heime

Regensburg 2 Heime

Quelle: ebd., S. 31

Tabelle 3.17:

Regionale Verteilung der Heime der Offenen Tür 1953

Land

Zahl der

Heime

regelmäßige
Besucher

tägliche
Besucher

überh. vH überh. vH überh. vH

Bayern 27 24,6 3 690 17,50 3 235 22,3

Berlin (West) 22 20,0 3 748 17,70 2 907 20,1

Bremen 12 10,9 2 770 13,10 2 354 16,3

Hamburg 8 7,3 970 4,10 1130 7,8

Hessen 12 10,9 858 4,00 705 4,9

Niedersachsen 1 0,9 55 0,30 55 0,4

Nordrhein-Westfalen 12 10,9 3 410 16,10 1570 10,9

Rheinland-Pfalz 1 0,9 10 0,05 10 0,1

Schleswig-Holstein 3 2,7 365 1,30 245 1,7

Württemberg-Baden 12 10,9 5400 25,40 2 240 15,5

zusammen 110 100 21276 100 14 451 100

Quelle: ebd., S. 34
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64 von 110 Heimen lagen in Großstädten. Häuser der Offenen Tür waren 1953 ein¬

deutig eine großstädtische Angelegenheit. Von den Ländern hatte Bayern die mei¬

stenHäuserderOffenenTür(27) aufzuweisen. DanachkamenHessen, Nordrhein-

Westfalen, Baden-Württemberg mit je 12 Häusern, Schleswig-Holstein mit drei,

Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit je einem Haus der Offenen Tür. 70% der

Heimebefanden sich inkommunaler Trägerschaft, wie die folgende Tabelle zeigt:

Tabelle 3.18: Träger der Heime 1953

Kommunale Träger 77 Heime oder 70,0 v H.

Freizeit- und Jugendpflege-Vereine 11 Heime oder 10,0v H.

Katholische Träger 7 Heime oder 6,4 v H

Evangelische Träger 3 Heime oder 2,7 v H.

Sonstige Träger (auch Nachbarschaftsheime; 12 Heime oder 10,9 v H.

zusammen 110 Heime oder 100,0v. H.

Quelle: ebd., S. 37

Tabelle 3.19 zeigt die Entwicklung der Jugendfreizeitstätten, wie die Häuser der

Offenen Tür und die Häuser der Jugend auch genannt werden, in den 60er, 70er

Jahren und für 1980. Die zahlenmäßig größte Zunahme erfolgte in den 60erJahren:

2.355 neue Jugendfreizeitstätten wurden errichtet. In den 70erJahrenwurden wie¬

derum 1.686 neue Häuser in Betrieb genommen. 1980 gab es 134 Häuser weniger

als 1977.

Tabelle 3.19

Jugendfreizeitstätten, Heim der Offenen Tür, Haus der Jugend 1963 -1980

Abbildung siehe folgende Seite

Betrachtet man die einzelnen Bundesländer, so steht Nordrhein-Westfalen 1980

an der Spitze mit 1.472 Jugendhäusern, am unteren Ende das Saarland mit 43 Häu¬

sern. Während alle Länder, außer Nordrhein-Westfalen und Bayern, in den 70er

Jahren noch expandierten, taten dies 1980 nur noch Rheinland-Pfalz, Baden-

Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Andere haben die Zahl ihrer Jugend¬
häuserzum Teil stark reduziert: Schleswig-Holsteinvon 718 auf 212, Hessen von

474 auf 421 und Berlin-West von 351 auf 244.

Beachtenswert ist die Zunahme der freien Trägerschaft. Befanden sich 1953 70%

der Häuser (vgl. Tab. 3.18) in öffentlicher Trägerschaft, so waren es 1963 46%,

1977 nur noch 41% und 1980 wieder 49%. Nur in Bremen befanden sich über die

gesamte Zeitspanne mindestens 90% der Häuser in öffentlicher Trägerschaft. Ber¬

hn-West, das 1968 alle Jugendhäuser in öffentlicher Trägerschaft hatte, paßte sich

in den Folgejahren dem bundesweiten Trend an.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren hingegen die Jugendherbergen an Bedeu¬

tung. Warenwährend des Krieges ca. 2.500Jugendherbergenintensiv genutzt wor¬

den, waren 1947 nur noch 275 geöffnet. 1952 gab es 609 Jugendherbergen, 1963

655. Trotz Modernisierung und internationalem Jugendtourismus mußten bis

1980 106 Jugendherbergen schließen (vgl. MEHRINGER1953, S. 218; vgl. STATI¬

STISCHES BUNDESAMT, Öffenthche Jugendhilfe, Einrichtungen 1963, 1977,

1980).

3.6 Förderprinzipien und Bereitstellung von Mitteln

Der Schwerpunkt der behördhchen Tätigkeit hege darin, wurde gesagt, Gemein¬

den, Städte, Kreise usw., kommunale Träger also, zurJugendpflege zu motivieren,

erfolgversprechende Aktivitäten finanziell zu unterstützen und selbst nur dann

Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen, wenn sich kein anderer Träger für

eine amtlicherseits gewünschte Vorgabe finden läßt.

Man könnte eine solche Aufgabenstellung so verstehen, daß in erster Linie anpäd¬

agogische Arbeit zu denken wäre. Tatsächhch wirkt die behördliche Jugendpflege
viel eher dadurch, daß sie die Fördermittel kontrolliert, ohne die den Trägern der

Jugendarbeit ihre jeweilige Tätigkeit erschwert oder unmöglich gemacht wird.

Um die Art und Weise der Vergabe öffentlicherMittelzum Zwecke derJugendpfle¬

ge richtig zu verstehen, ist es hilfreich, die Einrichtung der Fondsverwaltung in

den Umrissen ihrer Entstehungsgeschichte zu kennen und außerdem klar im Ge¬

dächtnis zu behalten, daß "staatserhaltende" Tätigkeit von Anfang an als Voraus¬

setzung fiir die Förderwürdigkeit von Jugendpflegeaktivitäten angesehen wurde.

3.6.1 Förderprinzipien

In der Fondsverwaltung hat der preußische Staat zu Beginn dieses Jahrhunderts
ein politisches Instrument entwickelt, das es ihm ermöglichte, über die gesetzli¬
chenund verfassungsrechtlichenNormen hinausgehende Verwaltungsinitiativen
zu entwickeln (KEIL 1969a), S. 54 f.). Damit war ein rasches und flexibles Reagie¬
ren aufgesellschaftliche Strukturveränderungen möghch geworden, ohne daß die

gesetzlichen Grundlagen dem jeweiligen Wandel angepaßt werden mußten.

Jugendpflegemittel wurden - damals wie heute - in Form eines Subventionsfonds

vergeben. Die Mittelempfänger erhalten seither Zuschüsse zur Erreichung eines

öffentlichen Zweckes (Wohlfahrt der Jugend), sie müssen nur dann zurückgezahlt
werden, wenn sie zweckentfremdet verwendet worden sind. Die Fondsverwal-

tung wird also nicht direkt durch den Gesetzgeber autorisiert, sondern die Regie¬

rungen, Länder, Gremien gewähren der Verwaltung finanzielle Hilfen nach Maß¬

gabe der verfügbaren Haushaltsmittel - zumindest in Zeiten, die nicht als Notzei¬

ten anzusehen sind, sind damit weite Spielräume freien Ermessens gegeben. Auf

Zuwendungen von Jugendpflegemitteln an Dritte besteht kein Rechtsanspruch,
unter anderem, weil sich nach Wahlen oder in Krisensituationen die pohtischen
Prioritäten verändern können (vgl. ebd. 1969 b), S. 355; vgl. VERWALTUNGSGE¬

RICHTSURTEIL GELSENKIRCHEN v. 18. Sept. 1986).

3.6 Förderprinzipien
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Durch eine entsprechende Vergabepraxis, die im Erlaß von 1911 in den "Grund¬

sätzen und Ratschlägen" sowie in den "Grundsätzen über die Verwendung der

Mittel des staatlichen Jugendpflegefonds vom 22.4.1913" ausführlich diskutiert

wurde, blieb der Ermessensspielraum sowohl der zuteilenden als auch der vertei¬

lenden Behörden gewahrt. So werden bis heute grundsätzlich nur einmalige Bei¬

hilfen gewährt, um die Mittel nicht auf Dauer festzulegen; Mustereinrichtungen
und Sonderprogramme werdenbevorzugtgefördert; dabei müssen die Zwecke der

Jugendpflege eingehalten werden (die aber können durchaus nach Opportunität
definiert werden). Die bestehenden Gesetze lassen Änderungen, Schwerpunktset¬

zung usw. ohne weiteres zu. Nach der Vergabe der beantragten Mittel sind die

Empfänger verpflichtet, Verwendungsnachweise zu erbringen, eventuelleAbwei¬

chungen von der Antragstellung zu begründen und, soweit möglich, in eine päda¬

gogische Reflexion der eigenen Arbeit einzutreten (vgl. KEIL, ebd., S. 2 7). Dabei in¬

teressiert verwaltungstechnisch vor allem, ob die Mittel für die Zwecke eingesetzt

worden sind, für die sie beantragt wurden.

Dergrundsätzlichen Bedeutung des Dokuments wegen sei es im Anschluß in Aus¬

zügen mitgeteilt:

„Grundsätze über die Verwendung der Mittel des staatlichen Jugendpflegefonds.
Vom 22. April 1913

1.... Die Bewilligung von Beihilfen erfolgt... durch die Regierungspräsidenten,
und zwar in der Regel nach Anhörung der zuständigen Jugendpflegeausschüs¬
se.

9. BeiUnterstützungvon Vereinigungen ist zu beachten, daß Beihilfen nuran Ver¬

eine des betreffenden Regierungsbezirks zu gewähren sind....

11. Aus den Anteilen der Regierungspräsidenten an dem Jugendpflegefonds sind

Beihilfen wederzu Vergütungen für nebenamtliche noch zu Gehältern für haup¬
tamtlich angestellte Jugendpfleger und -pflegerinnen zu gewähren ...

13. Damit nicht die Staatsmittel für bestimmte Einzelzwecke ein für allemal fest¬

gelegt werden, empfiehlt es sich, in der Regel nur einmalige Beihilfen zu

gewähren.
Beihilfen für Bauten im Interesse der Jugend werden... zunächst nur in Aussicht

zu stellen und erst bei wirklicher Inangriffnahme des Baues zu zahlen sein.

14. Vor Bewilligungvon Beihilfen zu Einrichtungen im Interesse der Jugendpfle¬

ge ist ihre dauernde sowie möglichst umfassende und vielseitige Benutzung für

diesen Zweckin geeignet erscheinender Weise sicherzustellen. Es empfiehlt sich,

die Staatsbeihilfe... Körperschaften mit öffentlich-rechtlichem Charakter zu ge¬

währen.

7. Es ist unzulässig, für Zwecke, die mit der Jugendpflege gar nicht oder nur ganz
lose zusammenhängen, eine staatliche Zuwendung zu machen. Handelt es sich

um Schaffung von Einrichtungen, die nicht nur der Jugendpflege, sondern auch

anderen Zwecken dienen sollen, so ist dies bei Bemessung der zu bewilligenden
Beihilfe zu berücksichtigen....
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2. Selbstverständliche Voraussetzung... für die Entscheidung darüber, ob und

wieweitPrivatvereinigungen usw. bei ihren Jugendpflegebestrebungen zu unter¬

stützen sind... ist... daß diese Vereinigungen aufstaatserhaltendemBoden stehen

und sich den nach Maßgabe des Runderlasses vom 18. Januar 1911 gebildeten

oder noch zu bildenden Organisationen... anfügen sowie an der Förderung des

Zweckes derselben wirklich mitarbeiten.

3.... (Es) ist... weiterhin daran festzuhalten, daß der Staat nur unterstützend und

ergänzend mit seinen Beihilfen eintreten kann. Es wird erwartet, daß die als ei¬

gentliche Träger der Jugendpflege in Frage kommenden Dritten nach Maßgabe

ihrer Leistungsfähigkeit dazu beisteuern.

4. Bei jederBewilligung ist im Auge zubehalten, daß mitHilfe der staatlichen Mit- 215

tel die Gebefreudigkeit von Privaten, Vereinen, Gemeinden usw. verstärkt ...

wird. Nurwo solche Steigerung der Leistungen nach Umfang und Tiefe zu erwar¬

ten ist, rechtfertigt sich die Gewährung von Staatsbeihilfen. Diese sollen bei¬

spielsweise keineswegs dazu dienen, einem Verein lediglich die bequeme oder

kostenlose Ergänzung seiner Ausstattung zu ermöglichen ...

8. Zur Verhütung einer Zersplitterung der Staatsmittel sind die entsprechenden

Bestimmungen des Runderlassesvom 18. Januar 1911 und Nr. 16 der "Grundsät¬

ze und Ratschläge" sorgfältig zubeachten" (GRUNDSÄTZEÜBERDIE VERWEN-

DUNC.In: Grundlegende Erlasse ... 1920, S.20).

Die Grenze des Ermessensspielraums der verteilenden Verwaltung warim Kaiser¬

reich dort gezogen, wo Jugendvereinigungen nicht auf staatserhaltendem Boden

vermutet wurden. Was darunter zu verstehen war, ist in dem Erlaß sowie in den

Grundsätzen und Ratschlägen von 1911 ausgeführt. Bezeichnenderweise waren

die sozialdemokratische und die gewerkschaftliche Jugendbewegung von der

staatlichen Unterstützung bis nach dem Ersten Weltkrieg ausgeschlossen, obwohl

der Jugendpflege-Erlaß ausdrücklich für die schulentlassene arbeitende Jugend

gedacht und formuliert worden war.

Nach der Revolution von 1918 mußten auch die Organisationen der Arbeiterschaft

anerkannt werden. Da aber das Einführungsgesetz zum RJWG von 1922 die Ge¬

meinden bekanntlicherweise nicht verpflichtete, „Bestimmungen... durchzufüh¬

ren, die neue Aufgaben..." enthielten, war es ins Ermessen der kommunalen Trä¬

ger und der Behörden gestellt, wie weit sie legitime Interessen der Arbeiterjugend

berücksichtigenwollten. Viele Forderungen, wie sie 1928 im Rahmen der Ausstel¬

lung "Das junge Deutschland" erhoben wurden, sprechen in dieser Hinsicht für

sich.

Das Dritte Reich kehrte in neuer Weise zum Grundsatz derstaatserhaltenden Tätig¬
keit zurück, indem es die Staatsjugend den Staatsinteressen gänzlich dienstbar

machte. Die Gemeinden wurden durch das Reichsgesetz zur Förderung der "Hit¬

lerjugend-Heimbeschaffung" von 1939 verpflichtet, die Heime der Hitler-Jugend
zu errichten und zu unterhalten. Auch die Schulung von HJ-Führern und die

Durchführung von Lehrgängen erfolgte weitgehend auf Kosten und unter Mitwir¬

kung der Behörden (vgl. Kap. 5.1.3).

3.6 Förderprinzipien



Aber selbst in die Novelle des Jugendwohlfahrtsgesetzes von 1961 ist ein Para¬

graph aufgenommen worden, der die öffenthche Anerkennung der Träger der frei¬

enJugendhilfe regelt. Träger der freien Jugendhilfe dürfen üur unterstützt werden,

„wenn sie die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit

und für eine sachgerechte, zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwen¬

dung der Mittel bieten sowie öffentlich anerkanntsind" (§ 9 Abs. 1 JWG). In Abs. 2

ist die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung Grundsätze für die¬

se Anerkennung festzulegen. Davon hat sie bisher keinen Gebrauch gemacht. Die

Ausführungsgesetze der Länder zum JWG oder die Länderrichthnien sehen Zu¬

ständigkeiten und Voraussetzungen der öffentlichen Anerkennung vor.

2^4
Man kann argumentieren, dieser Paragraph müsse vor allem eine Handhabe lie-

fern, um eine Neuauflage der Selbstauflösung der Demokratie wie in Weimar zu

verhindern oder einen Rückfall in pervertierte Formen der Jugendpflege unmög¬
lich zu machen, wie sie das Dritte Reich kennzeichneten -, man kann aber auch in

der bindenden Formulierung des Gesetzes die Fortführung des Gedankens der

staatserhaltenden Tätigkeit sehen.

Die Anerkennung der Förderungswürdigkeit erfolgt in einem besonderen behörd¬

hchen Verfahren. Dazumuß ein schriftlicher Antrag mit den erforderlichenNach¬

weisen eingereicht werden. Dies sind z.B. Name und Anschrift der Organisation,
Ziele und Aufgaben, Leiter, Mitgliederzahl, Räume, Satzung usw. Je nachdem, ob

der Träger im Bereich mehrerer Landesjugendämter oder Regierungsbezirke tätig

ist, entscheidet das Landesjugendamt über die Anerkennung, ist er nur im örtli¬

chen Bereich tätig, so entscheidet das Jugendamt.

Die Anerkennung hat neben der Förderungswürdigkeit, die auch gegenüber der

Bundesregierung gilt, weitere Auswirkungen: Ein anerkannter Träger

- kann Mitglieder in den Jugendwohlfahrtsausschuß vorschlagen

( § 14 Abs. 1 Nr. 2 JWG),
- kann Aufgaben nach §18 JWG delegiert bekommen,
- kann Jugendgruppenleiterausweise für Bahnfahrten und Jugendherbergen

erhalten,
- kann Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen (z.B. Umsatz- und

Vergnügungssteuer) (vgl. GERNERT 1978, S. 59 f.).

Die beigefügte Umfrage des LandesJugendamtes des Saarlandes aus demJahr 1986

zeigt die von den Ländern unterschiedlich geregelte Anerkennungspraxis. Ledig¬
lich in Berhn, Hamburg und Niedersachsen können auch Jugendgruppen geför¬
dert werden, die nicht öffentlich anerkannt sind.

3. Organisation der behördlichen Jugendpflege



Darstellung 3.1:

Öffentliche Anerkennung von Jugendverbänden und

Jugendgemeinschaften, Umfrage vom 22.1.86

(Landesjugendamt des Saarlandes)

Wer führt die Anerkennung
durch?

Können nicht anerkannte

Jugendgruppen und Jugendge¬
meinschaften seitens des Landes

gefördert werden, wenn sie

MaBnahmen im Sinne der

Richtlinien durchführen?

Berlin, Senator für Jugend und
Familie

Niedersachsen, Bezirksregierung
Braunschweig

Bremen, Der Senator für Jugend
und Soziales

Hamburg, Behörde für Arbeit

und Soziales

Amt für die Jugend

Niedersachsen

Bezirksregierung
Hannover

Landesjugendamt

Nach § 17 Niedersächsisches

Gesetz zur Ausführung des JWG:
Sitz und Tätigkeitsbereich des

Antragstellers entscheiden

Landesjugenwohlfahrtsausschuß
für das Land Bremen; Jugend¬
wohlfahrtsausschüsse der Städte

Bremen und Bremerhaven für

diese Städte

Landesjugendamt

Landkreise, Kreisfreie Städte,

Kreisangehörige Städte

Ja

Nein

Nein

Ausnahme:

Internationale Begegnungen

Im Einzelfall

Ja

la
Maßnahmen des Internationalen

Austausches von Schulklassen

und Studenten werden nicht ge¬
fördert
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Baden

Landeswohlfahrtsverband

Württemberg,
Landeswohlfahrtsverband

Württemberg-Hohenzollern

Schleswig-Holstein,
Landesjugendamt Kiel

Nordrhein-Westfalen.Land-
schaftsverband Rheinland

Landesjugendamt

Rheinland-Pfalz, Landesamt für

Jugend und Soziales, Mainz

Bayern, Bayerisches Staatsmi¬

nisterium für Unterricht und

Kultus

Saarland, Landesjugendamt
Saarbrücken

Hessen, Landesjugendamt
Wiesbaden

Jugendamt, wenn Träger nur im Nein

Bereich des Jugendamtes tätig
sind, 2. Landesjugendamt, wenn

Träger im Bezirk meherer Ju¬
gendämter tätig ist, 3. Kultusmi¬

nisterium, wenn Träger in den

Bezirken beider Jugendämter tä¬

tig ist.

vgl. Baden Nein

vgl. Baden Nein

vgl. Baden, außer 3. der Arbeits- Nein

und Sozialminister

vgl. Baden, außer 3. Ministerium Nein

für Soziales, Gesundheit und

Umwelt

vgl. Baden, außer Nein

3. Staatsministerium

Landesjugendamt Nein

Oberste Landesjugendbehörde Nein
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Die behördlicheJugendpflegehat sich eine Förderpraxis geschaffen, die es ihrge¬

stattet, in Anlehnung an bestehende Erlasse und Gesetze weitgehend autonome

Mittel einmalig, zweckgebunden und an genau definierte Empfängerzu verteilen.

Sie kann Einfluß nehmen, wenn sie es für angemessen hält, sich zurückziehen,

wenn sie fachlichen oder politischen Druck ausüben möchte. Aus der Sicht der

Behörden ist das Förderinstrument insofern optimal, als es keine Rechtsan¬

sprüche begründet und stets den Erfordernissen entsprechend eingesetzt werden

kann. Aus der Sicht der Mittelempfänger entstehen Abhängigkeiten, was Inhalte,

Methoden und Personalpolitik anbetrifft. Öffentliche Jugendpflegemittel zu er¬

halten, ist trotz beachtlicher Höhe der verteilten Mittel keine Dienstleistung, auf

die ein Anspruch besteht, sondern eine Subvention, die jederzeit gestrichen wer¬

den kann.

3.6.2 Bereitstellung von Mitteln

Über die Höhe der seit 1911 verteilten Mittel für die behördliche Jugendpflege
sollen die folgenden exemplarisch ausgewählten und zusammengestellten An¬

gaben der Statistik Auskunft geben:

Preußen 1911 bis 1932

Gemeinden und Städte des Reichs 1926 bis 1928

Bundesjugendplan 1950 bis 1980

Landesjugendplan Baden-Württemberg 1952 bis

1982

öffentliche Fördermittel Bundesgebiet 1955 bis

1980

3.6.2.1 Staatliche und kommunale Förderung in Preußen und im Reich

Preußen

Tabelle 3.20:

Jugendpflegefonds Preußen 1911 -1916

1912

1,5 Mio.

1914

3,5 Mio.

1915/16

3,5 Mio.

Quelle: Fortschritte der deutschen Jugendpflege von 1913-1916, S. 5
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Vergleicht man Vorkriegs- und Nachkriegszahlen bis 1928, so hatten Jugendpfle¬
gemittel 1921 ihren höchsten Stand erreicht, 1924 den niedrigsten, und erst 1927

konnte an die Vorkriegsleistungen angeknüpft werden. Die Zahlen täuschen je¬
doch. Im Jahr 1921 war die kriegsbedingte Inflation schon so weit fortgeschritten,
daß schwer abzuschätzen ist, wieviel Kaufkraft die eingesetzten Mittel tatsächlich

hatten. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Behörden den Forderungen der Sozial¬

demokratie, die denbisherigen staatstragenden Kräften die Revolution erspart hat¬

ten, nicht wenigstens in den ersten Jahren nach der Einführung der neuen Verfas¬

sung entgegenkamen. Die 1924 eingesetzte Summe zeigt vermuthch ganz reali¬

stisch, wozu Reich, Länder und Gemeinden nach dem Krieg und derEnde 1923 er¬

folgten Währungsumstellung aus eigener Kraft zu leisten in der Lage waren. Ob die

wachsenden Zuweisungen der folgenden Jahre ohne den ständigen Zustrom ame¬
rikanischen Kapitals aus den Abmachungen des Dawes-Planes von 1924 möglich
gewesen wären, ist fraglich. Andererseits ist erstaunlich zumindest den Zahlen

nach, wie lange die sozialen Einrichtungen der Weimarer Republik in der großen
Krise seit 1930 noch funktioniert haben. Erst mit den Notverordnungen des Jahres
1931 kommt die Jugendpflege angesichts der allgemeinen Not und gravierender
politischer Probleme zum Erliegen, (vgl. GEHSE 1932, S. 6 ff.; vgl. HENTSCHEL
1983, S. 128 ff.).

Tabelle 3.21:

Bereitgestellte Jugendpflegemittel Preußen 1930-1932

Jugendpflege¬ Beihilfen Darlehen Leibes¬ Erwerbslose

fonds übungen Jugendliche

1930 3.000.000 900.000 1.000.000 -

1931 3.000.000 - 500.000 1.000.000

1932 850.000 - 125.000 50.000

Quelle: Josepha FISCHER, Die Jugendpflege in den Haushaltsplänen der Länder. In: Das Junge
Deutschland 1932, S. 188 f..

Bei dieser Tabelle handelt es sich nicht um ausgeschüttete, sondern lediglich um
bereitgestellte Mittel. Trotz der verstärkten Beanspruchung derJugendpflegemaß¬
nahmen wurden von dem Haushaltsansatz von 193125% nicht ausgezahlt. Außer¬
dem wurden in Preußen 19 von 52 Bezirksjugendpflegerstellen abgebaut und die

Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich arbeitenden Jugendpfleger von 300

RM auf 100 RM herabgesetzt (vgl. ebd.).

Generell gilt leider, daß das soziologisch statistische Instrumentarium in den 20er-

und 30erJahren noch nicht genügend verbreitet war, so daß entweder keine zuver¬

lässigen statistischen Unterlagen überliefert sind oder, daß ihre Angaben schwer

vergleichbar sind, weil die Erhebungen nach unterschiedlichen Kategorien durch¬
geführt wurden.

3.6 Förderprinzipien
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Gemeinden und Städte des Reichs 1926 bis 1928

Abbildung 3.9:

Anteilige Ausgaben der Gemeinden für Jugendpflege 1926

jJ 3,8% ||
m «¦¦«¦¦¦¦if

24,7%ÖL L

Beihilfen an Unfall- und Haft-

Jugendverbände Pflicht¬
versicherung

Jugend'
büchereien

Jugendheime

25,2%

Jugend¬

herbergen

26,2

Sonstiges,
Künstlerische

Veranstaltungen,
Kurse, Jugend¬

pflege für

Erwerbslose
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Quelle: MEWES, Die erwerbstätige Jugend, S. 132

Aus der Abbildung ist ersichtlich, daß die Jugendverbände 1926 etwas mehr als

18% der gemeindlichen Jugendpflegemittel erhielten, die Unterstützung von Ju¬
gendheimen und Jugendherbergen insgesamt 50%der Gesamtmittel betrug.
Für die Jahre 1927 und 1928 wurde der folgende Zuschußbedarf in den Haushalts¬
plänen veranschlagt:

Tabelle 3.23:

Zuschußbedarf öffentlicher Mittel für Jugendpflege und

Leibesübungen 1927,1928

Städtegruppe 1927

Zuschußbedarf

in Mio. RM

je Kopf der

Bevölkerung

1928

Zuschußbedarf RM je Kopf der

in Mio. RM Bevölkerung

Städte mit mehr als

200.000 Einwohnern 6,5 0,74 9,4 1,0

Städte mit 100.000

bis 200.000 Einwohnern 0,9 0,36 1,5 0,58

Städte mit 50.000 bis

100.000 Einwohnern 1,4 0,59 1,8 0,63

Quelle: MEWES, Die finanziellen Leistungen der Gemeinden auf dem Gebiete der Jugendpflege
und Leibesübungen. In: Das Junge Deutschland, 1929d), S. 177.

3.6 Förderprinzipien
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Beispielhaft seien einige Städte herausgegriffen:

Tabelle 3.24:

Öffentliche Fördermittel für Jugendpflege einiger Städte 1928

Städte Jugendpflegefonds und

Leibesübungenin Mio RM

RM je Kopf der

Bevölkerung

Fürth 0,006 0,04

Kassel 0,06 0,036

Berlin 4,3 1,02

Potsdam 0,2 2,2

München 1,7 2,45

Frankfurt 1,4 2,53

Quelle: SIEMERING, Die deutschen Jugendverbände 1931a), S. 395 ff.

Für die folgenden Jahre (1929 bis 1932) haben die Gemeinden keine Einzelausga¬

ben auf dem Gebiet der Jugendpflege und Leibesübungen, sondern lediglich die

Gesamtausgaben für die Jugendwohlfahrt veröffentlicht (vgl. MEWES 1930,

S. 306).

Es kann davon ausgegangen werden, daß sie weiter gekürzt wurden. Josepha FI¬

SCHER gibt dazu in einem 1932 veröffentlichten Beitrag folgende Hinweise: Die

Mittel der Länder und Kommunen würden zum großen Teil für die Betreuung der

erwerbslosenJugend verwendet. FürMusik, Tanz, Laienspielwürden keine Mittel

mehr bereitgestellt. Für Tagungen und Einrichtungen von Heimen und Jugend¬

plätzen erhielten nur noch die großen Verbände Beihilfen; für die Errichtung neu¬

erJugendheimeundJugendherbergenwürdengrundsätzlich keine Mittel mehrbe¬

willigt (vgl. FISCHER 1932, S. 189).

Die aufgeführten Tabellen zeigen auch große regionale Unterschiede in der För¬

derpraxis der Gemeinden. Die Pro-Kopf-Aufwendungen variieren von 0,04 RM

(Fürth) bis 2,53 RM (Frankfurt). Obwohl seit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
die Gemeinden (Jugendämter) die wesentlichsten Träger der Jugendpflege gewor¬
den sind, wurde sie - wie das Einführungsgesetz es ja gestattete - nur auf dringen¬

den Bedarf ausgebaut. Wo Jugendpflege anderweitig wahrgenommen wurde (etwa

durch Jugendverbände), waren die Gemeinden nicht aktiv, ebenso nicht, wenn

vermeintlich keine Nachfrage nach Jugendheimen oder ähnlichem bestand (vgl.
MEWES 1929 d), S.177).
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Im Funkkolleg "Jahrhundertwende" berichtet Detlev J.K. PEUKERT in der Sen¬

dung "Jugend zwischen Disziplinierung und Revolte" von den grundsätzhch ver¬

schiedenen Lebensbedingungen der Jugend in den Städten und auf dem Land

während der Zeit der Weimarer Repubhk und des Dritten Reiches. JEG-

GLE/SCHLÖR/ BRÜGGEMEIER verstärken und bekräftigen diese Beobachtung in

der Sendung "Provinz und Umwelt" dahingehend, daß in der Provinz zum Teil

noch lange Lebensweisen des 19. Jahrhunderts lebendig gebheben waren. Nur in

denMetropolenhätten Lebensbedingungen gegolten, die aufderHöhe der Zeit wa¬

ren (vgl. JEGGLE u.a. 1988, S. 114). In dem oben angeführtengeringfügigen statisti¬

schen Material findet man die genannten Tendenzen bestätigt. Nur die großen
Städte scheinen die Bedeutung der Jugendfrage erkannt zu haben und reagieren
mit modernen wohlfahrtsstaatlichen Mitteln; die Provinzstädte überlassen die Ju¬

gendpflege den traditionellen Institutionen wie der Kirche, denJugendverbänden

und vor allem den Famihen und wenden dementsprechend wenig pro Kopf der

Bevölkerung auf.

Der Nationalsozialismus hat - vorbehaltlich seiner langfristigen Ziele - den Ju¬

gendlichen in der Stadt, und vor allem auf dem Land all das großzügig angeboten
und verschafft, was zögerlicheVerwaltungspohtikund restriktives staathches Kri¬

senmanagement einem immer größer werdenden Teil der deutschen Bevölkerung
seit dem Ende der 20er Jahre vorenthalten oder wieder genommen hatte.

Über die Höhe der Fördermittel hat der Nationalsoziahsmus keine nachprüfbaren

Mitteilungen gemacht. Zwar wurden anläßlich entsprechender Unternehmungen
und bei den vielen Feierlichkeiten des Regimes gelegentlich Zahlen genannt, aber

es existieren keine wissenschaftlichen Veröffenthchungen statistischen Materials

mehr. Für Bereiche, in denen dem Nationalsoziahsmus Statistiken wichtig waren,

gibt es sie sehr wohl, auf dem Feld der Jugendpflege aber scheint die grundsätzh¬
che ideologische Wissenschafts- und Methodenfeindlichkeit der nationalsoziali¬

stischen Führungspersönlichkeiten sich durchgesetzt zu haben.

Auch in den Nachkriegsjahren sind keine statistischen Daten erhoben worden. In

diesem Fall ist es jedoch offensichthch, daß es nach 1945 weit wichtigere Proble¬

me als das korrekte Führen von Statistiken gegeben hat und daß öffenthche Mittel,

sofern sie zu Gebot standen, für dringlichere Aufgaben als die Jugendpflege einge¬
setzt wurden. Staat und Kommunen verließen sich in der Nachkriegszeit auffami¬
liäre Selbsthilfe und Unterstützung durch die Besatzungsmächte und humanitäre

Hilfsorganisationen.

3.6 Förderprinzipien
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3.6.2.2 Staatliche und kommunale Förderung in der

Bundesrepublik Deutschland

Die unmittelbare Nachkriegsphase war durch leere Staatskassen gekennzeichnet,
die für die "Fördemng der Jugendpflege" nur bescheidene Ansätze gestattete.

Bundesjugendplan

Die "Initialzündung" für eine umfassendere staatliche Hilfe wurde durch den

1950 verkündeten Bundesjugendplan, der beachtliche 18 Millionen DM zur Ver¬

fügung stellte, gegeben. Die Bundesländer zogen dann mit Landesjugendplänen
nach.

Der erste Bundesjugendplan sah zwei Drittel der zur Verfügung gestellten Summe
zur Behebung der Jugendberufsnot vor. Der Rest war für folgende Bereiche ausge¬

wiesen, für die sich die Bundesregierung zuständig machte: die staatspolitische
Erziehung, für die der Bundesjugendplan seitdem Mittel bereitstellt, für den inter¬

nationalenJugendaustauschund zentrale Führungsaufgaben derJugendverbände.
Die geförderten Programme haben sich kontinuierlich erweitert, wie Abbildung
3.10 zeigt.

Abbildung 3.10:

Förderschwerpunkte des Bundesjugendplanes

Abbildung siehe Seite 225

Der Bundesjugendplan ist ein Förderinstrument, das Aufgaben der Jugendpflege
fördert, die über die Verpflichtungen der Länder und Gemeinden hinausgehen
und die diese oft nicht erfüllen könnten.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Bundesjugendplanes von 1950 bis

1977 und seine jeweilige Schwerpunktsetzung. Die letzte Spalte "Diverse andere

Programme" enthält u.a. Modell- und Projektförderungen, wodurch aktuelle Ent¬

wicklungen und Notstände (Ausländer, Arbeitslosigkeit, soziales Engagement
usw.) aufgegriffen werden können.

Tabelle 3.25:

Bundesjugendplan 1950,1960,1970,1975,1977 und

Programmschwerpunkte der Förderung ab 1970

Tabelle siehe Seite 226

Vergleicht man die Aufwendungen des Bundesjugendplanes mit den öffentlichen

Gesamtaufwendungenfür die Jugendpflege (vgl. Tab. 3.28, Seite 230), so deckt der

Bundesjugendplan in denJahren 1970 und 1975 ca. 50%, 19771/3 der Gesamtmit¬

tel der Jugendpflege ab.
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Abbildung 3.10:

Förderschwerpunkte des Bundesjugendplanes

BUNBESJUGENDPLAN

Instrument der Jugendfördemng durch den Bund

Förderung zur Verwirkhchung der Aufgaben der Jugendhilfe soweit sie

über die Verpfhchtung der Länder und Gemeinden hinausgehen

Geförderte Programme

Pohtische Bildung

Internationale Jugendarbeit

Kulturelle Jugendbildung

Jugend und Sport

Soziale Bildung

Programme zum Ausgleich
sozialer Benachteiligung

Zentrale Jugendverbände

Zentrale Fachorganisation
der Jugendhilfe

Wirkungsanalysen und Weiter¬

entwicklung der Jugendarbeit

Bundesjugendplan
Sonderplan Berhn

225

Formen der Förderung

Projektförderung oder

Institutionelle Fördemng

Direktverfahren

Für Empfänger institutioneller

Förderung Anträge direkt beim

BMJFG

Länderverfahren

Anträge über

Länderbehörden

Zentralstellenverfahren

Antragstellung über zentrale

Zusammenschlüsse freier

Träger

Quelle: Internationaler Jugendaustausch und Besucherdienst der

Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Verbände und

Institutionen der Jugendarbeit in der Bundesrepublik

Deutschland, S. 18
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Landesjugendpläne

Als Beispiel für die Fördemng der Länder sei der Landesjugendplan von Baden-

Württemberg von seiner Entstehung im Jahr 1952 bis 1982 angefügt.

Schwerpunkte der Fördemng:

Errichtung von Bauten

Durchführung von Erholungsmaßnahmen

Bildungsaufgaben

z.B. Berlin-Fahrten

Musikschulen

Tabelle 3.26:

Landesjugendplan Baden-Württemberg von 1952 bis 1980

227

Jahr Ausgaben in DM

1952 1.493.800

1956 2.927.500

1960 4.151.000

1964 9.058.000

1968 7.356.000

1972 11.141.000

1976 18.523.000

1980 37.537.000

Quelle: Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg, Abteilung Jugendpflege

Im Gegensatz zum Bundesjugendplan werden hier -

ganz im Sinne der preußi¬
schen Jugendpflege-Erlasse - auf den ersten Bhck unpohtische Schwerpunkte ge¬
setzt und gefördert.

Nach dem Ende der 50er Jahre, als der wirtschafthche Aufschwung der Bundesre¬

pubhk gesichert schien, konnte man daran gehen, die längst fälhge Novellierung
des RJWG auf den Gesetzesweg zu bringen. Den Parlamentariern standen die fol¬

genden Zahlen zur Verfügung, die das statistische Bundesamt für die Jahre 1955-

1958 als Ausgaben der Länder und Gemeinden für die Jugendpflege auswies (In:
MATERIALIEN ... 1963, S. 28)

Öffentliche Fördermittel Bundesgebiet 1955 -1980

Tabelle 3.27:

Aufwand aus öffentlichen Mitteln für die Jugendpflege im Bundesgebiet 1955 -

1958 in Mio. DM

Tabelle siehe folgende Seite

3.6 Förderprinzipien



Tabelle 3.27:

Aufwand aus öffentlichen Mitteln für die Jugendpflege
im Bundesgebiet 1955 -1958 in Mio DM

Aufgabengebiet Jahr Bund Länder Stadtstaaten Gemeinden Zusammen

Leibesübungen 1955 24,1 60,4 20,4 91,9 196,8

und Jugendpflege 1956 33,0 79,6 28,6 109,8 251,0

1957 49,7 93,8 28,9 121,3 293,7

1958 66,4 121,0 33,8 135,9 357,1

Davon Jugendpflege 1955 23,2 21,0 8,0 - 52,2

1956 32,0 27,9 9,4 - 69,3

1957 47,1 30,2 10,9 - 82,2

1958 58,6 32,1 13,0 - 103,7

Jugendhilfe 1955 9,8 47,6 96,0 206,0 359,4

1956 5,1 57,2 127,8 231,2 421,3

1957 4,5 72,7 138,0 238,0 453,2

1958 6,7 87,8 149,3 272,7 516,5

Prozentualer Anteil 1955 14,52

Jugendpflege 1956 16,45

Jugendhilfe 1957 18,13

1958 20,07

Quelle: MATERIALIEN... 1963, S. 28

Diese Tabelle zeigt, daß die Gemeinden die Aufwendungen für Jugendpflege und

Leibesübungen nicht getrennt aufführten, wodurch eine zuverlässige Aussage zu

den Aufwendungen für Jugendpflege nicht gemacht werden kann. Geht man nur

von den Mitteln der Länder und des Bundes aus, so betrug der prozentuale Anteil

der Jugendpflege an der Jugendhilfe in den genannten Jahren 14,5% im 1955 und

nur 8,73% im Jahr 1958.



Eine Statistik der öffentlichen Jugendhilfe wird erst seit 1963 (GESETZ ÜBER DIE

DURCHFÜHRUNG VON STATISTIKEN auf dem Gebiet der Sozialhüfe, der

Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe vom 15. Januar 1963 (BGBL I, S. 49) und
GESETZ ZUR ÄNDERUNG STATISTISCHER RECHTSVORSCHRIFTEN vom 14.

März 1980 (BGBL I, S. 301) vom Statistischen Bundesamt geführt. Daraus lassen

sich für den untersuchten Zeitraum nurwenig differenzierte Daten über Mittel der

Jugendpflege entnehmen. Bis zumJahr 1982 erschienen die Ausgaben derJugend¬
ämter für jugendpflegerische Aktivitäten in der Statistik pauschal als "Erholungs¬
pflege", "Freizeithilfen", "außerschulische Bildung" und ohne Hinweis, „in wel¬
cher Form und Quahtät, in welchem Umfang und welchem Personenkreis die ein¬

zelnen Hilfen geleistet werden" (VOIT1972, S. 232; vgl. 3. JUGENDBERICHT, S. 84

f.; vgl. ARBEITSGEMEINSCHAFTFÜRJUGENDPFLEGEUND JUGENDFÜRSOR¬
GE, H. 59, Mai 1970).

Nach dieser Statistik ergibt sich der folgendeAufwand aus öffenthchenMitteln für

die Jugendpflege in der Bundesrepublik.

Tabelle 3.28:

Aufwand aus öffentlichen Mitteln für Jugendpflege im Bundesgebiet in den

Rechnungsjahren 1963,1965,1970,1975,1980, nach Hilfearten in DM

Abbildung siehe Seite 230

Die Tabelle zeigt einerseits, daß die Jugendpflegemittel von 1963 bis zumJahr 1980
absolut kontinuierlich zugenommen haben. Vergleicht man den Aufwand von

Mitteln für die Jugendpflege mit den Mitteln für die Jugendhilfe insgesamt, so be¬

tragen sie im Jahr 1963 nurnoch ca. 18% und sinken danach trotz absoluterZunah¬
me kontinuierlich bis 1975 auf weniger als 9% der Gesamtjugendhilfemittel ab.

Abschheßend und zusammenfassend werden die Prinzipien der öffenthchen Be¬

reitstellung von Mitteln im historischen Überblick dargestellt.

Darstellung 3.2:

Prinzipien der öffentlichen Förderung der Jugendpflege von 1911 bis 1980

(Quellen: jeweils angegeben)

Siehe Seite 231
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Darstellung 3.2: Prinzipien der öffentlichen Förderung der Jugendpflege
von 1911 bis 1980

Förderung Preußen WeimarerRepublik Bundesgebiet

Bewilligung

Zielgruppen

• Regierungspräsiden¬
ten nach Anhörung
der Jugendpflegeaus¬
schüsse

¦ Reichsregierung,
Länder und

Gemeinden

Privatvereinigungen,
sofern sie auf staatser¬

haltendem Boden ste¬

hen und Mitglieder
der Jugendpflegeaus¬
schüsse sind bzw. in

Ihnen mitarbeiten

ÖffenÜich-rechtliche

Körperschaften

• Jugendwohlfahrtsaus¬
schüsse, Regierungs¬
präsidien, Richtli¬

nienkommission des

Bundesministeriums

Jugend, Familie und

Gesundheit; Beratung
durch das Bundesju-
gendkuratorium

Behördlich anerkann- • Öffentlich anerkannte

te Jugendverbände,
d.h. solche, die in den

Jugendpflegeaus¬
schüssen zusammen¬

gefaßt sind und damit

den Nachweis erbrin¬

gen, auf staatserhal¬

tendem Boden zu ste¬

hen

freie Träger der Ju¬

gendhilfe nach § 9

Abs. 1 JWG

Form • Ergänzende Förde- • Beihilfen für Einrich- • Einmalige Zuschüsse,

rung, keine aus¬

schließliche Förde¬

rung

Einmalige Beihilfen

tungen, Zuschüsse zu

Lehrgängen, Förde¬

rung des Jugendher¬
bergswesens, Über¬

weisungen an Landes¬

jugendämter, Darle¬

hen

Fördergrundsätze
nach § 8 JWG

Ziel

Gegenstände

Ausdehnung und Ver¬

tiefung der Jugend¬
pflege

Integration der
Verbandsvielfalt in

das Volksganze

Mustereinrichtungen, • Jugendheime und -

Bauten in Interesse

der Jugendpflege,
Bahnfahrten und Ver¬

sicherungen

• Förderung der

Jugendwohlfahrt

herbergen, Sport¬
anlagen, Lehrgänge
und Kurse, Fahrpreis¬
ermäßigungen,
Steuererleichterungen
für anerkannte Ver¬

bände

1 Jugendpflegemaßnah¬
men laut Aufgabenka¬
talog in § 5 JWG

Ausschluß Wanderfahrten, Fest¬

lichkeiten und Perso¬

nalkosten

Quelle:
Grundsätze über die

Verwendung der Mit¬

tel des staatlichen

Jugendpflegefonds
vom 22. April 1913

Laufende Kosten,

Instandhaltung,
gleichartige Einrich¬

tungen am selben Ort

Quelle:
Reichsgesetz für

Jugendwohlfahrt vom
9. Juli 1922

• Variabel, nach politi¬
schen Schwerpunkt¬
setzungen und verfüg¬
baren Mitteln

Quelle:
Gesetz für Jugend¬
wohlfahrt vom 11.

August 1961
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Die Darstellung zeigt, daß sich die Vergabeprinzipien in über 70 Jahren kaum ge¬

ändert haben. Jugendpflege schöpft ihre Mittel aus einem Subventionsfonds, der

einen erheblichen SpielraumfürErmessensentscheidungen der verteilenden Be¬

hörde zuläßt; einmal, was die Höhe der aufzuwendenden Mittel anbetrifft, zum

anderen, welche Maßnahmen jeweils gefördert werden. Heute wie damals werden

einmalige Beihilfen gewährt, um die von Jahr zu Jahr neu zu kämpfen ist. Die Mit¬

tel stehen nur öffentlich anerkannten Jugendpflegeverbänden zur Verfügung, die

sich bereits bewährt haben. Neue Initiativen fallen daher gewöhnlich aus der För¬

demng heraus. Das Ziel - heute "Wohl derJugend" genannt - hat eine eher nach¬

rangige Bedeutung, was die Höhe der eingesetzten Mittel betrifft. In Krisenzeiten,

von denen junge Menschen erfahrungsgemäß besonders betroffen sind, sind Ju¬

gendpflegemittel immer zuerst gekürzt worden. Bedarf und Förderang haben da¬

her nie korreliert: Jugendpflege erhält im wesentlichen die Mittel, die in den öf¬

fentlichen Haushalten entbehrlich oderzur eigenen Selbstdarstellung von Bedeu¬

tung sind.

3.7 Zusammenfassung

Die Schwerpunkte der behördhchen Jugendpflegeaktivitäten liegen im organisa¬

torischen Bereich. Dies mag verwunderlich erscheinen, wenn man davon ausgeht,

daß die behördliche Jugendpflege zu Anfang des Jahrhunderts keine eigene Orga¬

nisation aufbauen, sondern sich anbewährte und vertraute Gesellungsformen, wie

sie die Jugendvereine oder Schulen anbieten konnten, anlehnen wollte. Anderer¬

seits ist der Vorsatz selbst noch erstaunlicher. Zu einer Zeit, zu der auch außerhalb

des staathchen Bereichs die Zauberformel "Organisation" zu lautenbegann- deut¬

hch erkennbar in den Konzentrationsprozessen im Wirtschaftsbereich und an der

sich ständig erweiternden Zahl der dort tätigen Angestellten - als die Prinzipien
der Administration und Rationalisierung wissenschaftlich erforscht werden soll¬

ten, wollte sich die behördhche Jugendpflege zur Organisationslosigkeit beken¬

nen. Der Vorsatz mußte ein wenig erfolgreiches Unterfangen bleiben.

In demMoment, in dem sie öffentlich wirksamwerden wollte, mußte die behördli¬

che Jugendpflege zweckdienliche Organisationsformen schaffen, um den neuen

öffentlichen Erziehungsbereich ausgestalten zu können. Organisationstypische

Fragen, wie die nach der Trägerschaft, mußten entschieden werden, nach den Pro¬

grammen und den Programmverläufen der Jugendpflege, nach der Aufgabenver¬

teilung der einzelnen Abteilungen des Jugendpflegeapparates, nach den Leistun¬

gen der behördlichenJugendpflege sowie den typischen Tätigkeitsmerkmalen der

in ihr Beschäftigten. Entscheidend war schließlich die Frage der Finanziemng.

Als Träger der Jugendpflege wurden vor 1922 Personen, Institutionen, Verbände

usw. bezeichnet, die die Jugendpflege freiwillig ideell, durch persönliches Enga¬

gement oder materiell unterstützten. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von

1922, das 1924 in Kraft trat, bestimmte dieJugendwohlfahrtsbehördenzu Trägem
der Jugendpflege im Sinne von verantwortlichen Leistungsträgern. Für die be¬

hördliche Jugendpflege bahnten sich dadurch zwei Konfliktbereiche an, die heute

noch spürbar sind, obwohl sie von der gesetzlichen Seite als gelöst betrachtet wer¬

den können.
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Es ist dies erstens die Abgrenzung von den freien Trägern sowie die Zusammenar¬

beit deröffenthchen mit denfreien Trägern. Letztere haben als die historisch Älte¬

ren den Anspruch einer bevorzugten Behandlung im Reichsjugendwohlfahrtsge¬
setz gestellt, der in derWeimarer Republik abgelehnt und erst mit der Gesetzesre¬

form von 1961 teilweise befriedigt wurde. Das Bundesverfassungsgericht legte im

Jahr 1967 den Konflikt in der Weisebei, daß eine partnerschaftliche Zusammenar¬

beit gefordert wurde, bei der die öffenthchen Träger die Gesamtverantwortung für

die Erfüllung der gesetzlichen Normen zu tragen haben.

Der zweite Konfliktbereich betrifft die Verpfhchtung der Gemeinden, jugendpfle-

gerisch aktiv zu werden. Die Jugendpflegewurde - im Gegensatz zurJugendfürsor¬

ge
- durch dieEinführungsverordnungzumReichsjugendwohlfahrtsgesetzimJahr 233

1924 zur freiwilligen Aufgabe der Jugendämter gemacht. Die finanzielle Situation

nach dem verlorenen Krieg machte diese Einschränkung in der Meinung der Ge¬

setzgeber erforderlich. Die bestimmung von 1922 galt bis 1937, dann wieder von

1945 bis 1953.1937 bis 1945 verpflichtete der Staat die Gemeinden zur Finanzie¬

rung der Jugendpflege durch Erlaß, später durch Gesetz; ab 1953 war die Jugend¬

pflege "bedingte Pfhchtaufgabe" der Kommunen. Dies bedeutet, daß es immer

noch weitgehend im Ermessen der Jugendämter hegt, ob und wie sehr sie sich in

der Jugendpflege engagieren.

Die großen regionalen Unterschiede in der Ausgestaltung der Jugendpflege kön¬

nen u.a. durch dieunterschiedhcheBereitschaft der öffenthchen Träger, Mittel für

die Jugendpflege bereitzustellen, erklärt werden.

Für die meisten Länder war Preußen Vorbild für die praktizierten Organisations¬

formen. Die zahlreich gegründeten Orts- und Bezirksjugendpflegeausschüsse
koordinierten die Jugendpflegeaktivitäten der Vereine, der Gemeinden und des

Staates. Die halbamtliche Zentralstelle für Volkswohlfahrtgab fachhche Anregun¬
gen durch zahlreiche Veröffentlichungen, führte Konferenzen und Tagungen
durch und trug so zu einer Qualifizierung der Jugendpflege und einer guten Zu¬

sammenarbeit von Behörden und Jugendverbänden bis zu ihrer Auflösung imJahr
1920 bei.

Württemberg, Baden und Hessen übertrugen die Jugendpflege dem vaterländisch

orientierten Jungdeutschlandbund; in Sachsen wurde die Jugendpflege von der

Deutschen Turnerschaft wahrgenommen. Andere Länder betrieben im Kaiser¬

reich keine behördliche Jugendpflege. In der Weimarer Zeit versuchten sich die

vorhandenen Jugendpflegeorganisationen von den durch das Reichsjugendwohl¬
fahrtsgesetz neu geschaffenen abzugrenzen. Da die Gemeinden sich auf die Frei¬

willigkeitsklausel zurückziehen konnten, geschah von behördhcher Seite wenig.
Um so selbstbewußter waren die Jugendverbände geworden. Sie schlössen sich

1919, zunächst als Glied der Zentralstelle für Volkswohlfahrt, zum Ausschuß der

deutschen Jugendverbände zusammen. Ab 1921 fungierte er als selbständige Kör¬

perschaft und nannte sich ab 1926 Reichsausschuß der deutschen Jugendverbän¬
de. 41% der 14- bis 21jährigen waren zu dieser Zeit in Jugendverbänden organi¬
siert.
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Es ist dahernicht verwunderlich, daß die Reichsjugendführung, die ab 1933 derHJ

die gesamte Jugendarbeit Übertrag, als erstes die Ausschaltung möglichst aller Ju¬

gendverbände zum Ziel hatte, dann alle Bereiche der Jugendpflege, auch die be¬

hördhche, übernehmenwollte, um endlich alle Jugendhchenin derHJzu erfassen.

Daß dies weitgehend gelang, kann nicht bestritten werden.

Nur langsam konnte sich die behördliche Jugendpflege nach dem Zweiten Welt¬

krieg wieder etablieren. Erst in den 60er Jahren wurde sie im Rahmen des Jugend¬

wohlfahrtsgesetzes neu organisiert. Eine Vielfalt von Organisationsformen wurde

praktiziert: Die Zuordnung der Jugendpflege zum Jugendamt, die Delegation der

Jugendpflege auf einen freien Träger, eine Kombination der beiden vorgenannten

234 Möglichkeiten, die Leitung der Jugendpflege durch den Oberbürgermeister oder

den Landrat in Städten oder Gemeinden ohne Jugendamt oder die Zuordnung zu

anderen Referaten der Verwaltung.

Die unterschiedhchenOrganisationsformen derbehördlichen Jugendpflege geben
eine weitere Erklärung für ihre vielfältige und von Ort zu Ort andersartige Praxis.

Schon während des Kaiserreichs hatte man sich darauf geeinigt, daß die Tätigkeit
der Behörden in der Motivation zur Jugendpflege, in der finanziellen Unterstüt¬

zung, in der Bereitstellung von Räumen und allenfalls in der Durchführung kurz¬

fristiger Projekte liegen solle. Die Behörden sahen und sehen ihren Auftrag darin,

die Rahmenbedingungen zu schaffen, um die im Gesetz formulierten Aufgaben
von der örtlichen Jugendpflege durchführen zu lassen. Waren dies im Kaiserreich

die Förderung der geistigen und sitthchen Bildung, die Pflege der Leibesübungen
und die wirtschafthche Förderung der Jugend, so stand in der WeimarerRepublik
"das Wohl" der schulpflichtigen und schulentlassenen Jugend im Vordergrund.
Im Dritten Reich war die Schaffung einer neuen Volksgemeinschaft gefordert, in

den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg griff man dann bis zur Reform von 1961

aufdie Weimarer Formulierung zurück. 1961 wurdenneue konkreteAufgaben for¬

muliert: Erholung, Freizeithilfen, pohtische Bildung und internationale Begeg¬

nung. Auch der Jugendschutz und die Jugendsozialarbeit wurden als Jugendpfle¬

geaufgaben im Gesetz verankert. Novellen und Gesetzentwürfe, die zuerst von der

sozialliberalen Koalition in den 70erJahren, dann auch von der CDU-Regierung in

den 80er Jahren vorgelegt wurden, sahen jeweils veränderte Aufgabenstellungen
vor, konnten jedoch erst 1990 verabschiedet werden. Jugendlichen werden ledig¬
hch noch Angebote gemacht, und die Jugendpflege ist in Jugendarbeit umbenannt

worden.

Die Finanzierang und der Bau von Einrichtungen der Jugendpflege stellt einen

Schwerpunkt der behördhchen Tätigkeit dar. 1918 gab es etwa 300 Jugendheime
und 83 Jugendherbergen. NeunJahre später hatten die Gemeinden 215 und die Ju¬

gendverbände 911, insgesamt also 1.126, Jugendheime errichtet. 1927 gab es 2.383

Jugendherbergen. Von 1933 bis 1939 wurden etwa 1.000 Jugendheime und 288 Ju¬

gendherbergen gebaut, viele der älteren renoviert und modernisiert. Die Bundesre¬

pubhk schheßhch hat 1980 4.017 Jugendfreizeitstätten aufzuweisen (in dieser

Zahl sind die Räume und Häuser derJugendverbände nicht enthalten) und 549 Ju¬

gendherbergen.
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Bewertet man diese Zahlen, so läßt sich einerseits eine zunehmende Bereitschaft

der Träger feststellen, JugendhchenRäume zu errichten, in denen sie ihre Freizeit

verbringen können. Dem Ansprach der Jugendpflege, für alle Jugendhchen da zu

sein, wird das Angebot allerdings nicht annähernd gerecht. 1980 gab es in derBun¬

desrepublik Deutschland ca. 13.740.000 Jugendhche. Würden von diesen 10 -

15% die Jugendhäuser besuchen, wie behauptet wird, so müßten sich ca. 400 Ju¬

gendhche ein Jugendhaus teilen.

Die behördliche Förderung der Jugendpflege erfolgt seit 1911 aus einem soge¬

nannten Subventionsfonds; d.h. jährlich werden in den Haushalten der Regie¬

rangspräsidien nach pohtischenund wirtschafthchenErwägungenMittel in einer

bestimmten Höhe bereitgestellt:

1911 (Preußen) 1,5 Mio. RM

1915/16 (Preußen) 3,5 Mio. RM

1921 (Preußen) 7,8 Mio. RM

1927 (Preußen) 3,7 Mio. RM

1932 (Preußen) 0,9 Mio. RM

1955 (Bundesrepublik) 52,2 Mio. DM

1963 (Bundesrepubhk) 105,3 Mio. DM

1975 (Bundesrepublik) 299,4 Mio. DM

1980 (Bundesrepubhk) 580,7 Mio. DM

Die Mittel des Bundesjugendplanes sind in den obengenannten Summen enthal¬

ten, ebenso schließen sie die Fördermittel der Länder - die Landesjugendpläne - so¬

wie die Aufwendungen der Kommunen ein.

Die Verteilung der Mittel erfolgt in Form von einmaligen Beihilfen, die an Träger
der freien Jugendhilfe nur vergeben werden, wenn diese staatserhaltend tätig und

wenn sie öffentlich anerkannt sind. In der Regel müssen die Subventionen nur zu¬

rückgezahlt werden, wenn die geplanten Aktivitäten nicht stattgefunden haben,

oder wenn keine Verwendungsnachweise vorgelegt wurden.

Diese Förderpraxis gibt den Behörden erhebhche Ermessensspielräume, um auf

veränderte Situationen in der Jugendpflege reagieren zu können, aber auch, um

unangenehme Antragsteller auszuschließen. Für die empfangende Seite bedeutet

die Pflicht zur jährlichen Antragstellung wiederkehrende Unsicherheit und ver¬

hindert eine längerfristige, nach fachlichen Kriterien ausgerichtete Planung.

Die Stellung der Jugendpflege imJugendamt läßt sich aus dem Verhältnis der Mit¬

tel ableiten, die jeweils für die Jugendpflege und für die Jugendfürsorge vergeben
werden: Seit 1953 hat die Jugendpflege nie mehr als 20% - in der Regel weit weni¬

ger
- der gesamten Jugendhilfemittel erhalten; d.h., sie ist für Politiker zunehmend

bedeutungsloser geworden.
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4. Institutionalisierung in der behördlichen Jugendpflege
Jugendpfleger, Ausbildung und Behörde

4.1 Die Rolle des Jugendpflegers

4.1.1 Jugendpfleger im Kaiserreich

„Die Arbeit an der Jugendpflege ist in der Regel ehrenamtlich" (Nr. 3 der Grund¬

sätze und Ratschläge für Jugendpflege, 1911). Diese erste amtliche Aussage zur

Tätigkeit in der Jugendpflege hat das Berufsbild, den Status des Jugendpflegers
und seine Stellung in der amtlichen Bürokratie bis in unsere Zeit entscheidend

geprägt. Bringt man die Forderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Zusammen¬

hang mit den hoffnungsgeladenen Vorstellungen, die man sich von der Jugend-
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pflege im Kaiserreichmachte, so wird das Rollendilemma, in dem sichJugendpfle¬
gerinnen und Jugendpfleger seither befinden, deuthch: Ihre Rolle ist begleitet von
hohen Erwartungen an die persönlichen und fachhchen Fähigkeiten und einer

geringen Bereitschaft amthcherseits, diese Fähigkeiten durch Status und Besol¬

dung zu honorieren. Typisch für die Stellungnahme der Bürokratie ist folgende
Äußerung: „Da im übrigen die Erfolge der Jugendpfleger wesentlich von ihrer

Persönlichkeit abhängen, wird ihre Berufung nur dann angebracht sein, wenn

die Persönlichkeit des Betreffenden die sichere Gewähr dafür bietet, daß durch

ihn die mit seiner Berufung verfolgten Zwecke tatsächlich erreicht werden"

(Fußnote IV. Erlaß betreffend Jugendpflege v. 18. Januar 1911 In: JUGENDPFLEGE
1914, S. 18).

Wie man das von den preußischen Erlassen geforderte Engagement ehrenamtlich

erbringenkönne, wurde nicht reflektiert. SIEMERING berichtet daher bereits 1914

von der Überlastung und Überforderang, nach und neben der Berufstätigkeit
jugendpflegerisch tätig zu sein: „... wir müssen fürchten, die..., die nebenamtlich

in der Jugendpflege helfen, nun wieder um dieser neuen Arbeit willen ... in den

Strudel der Unrast hineinzuziehen, sie einem derÜbel auszusetzen, vor dem wir

unsere Jugend bewahren wollen..." (SIEMERING 1914a), S. 20).

1916, in der Bewertung der bisherigen Leistungen der Jugendpflege, setzte sich

zögernd die Einsicht durch, daß die behördliche Jugendpflege und auch die

Jugendvereine auf die Dauer mit ehrenamtlichen Kräften nicht auskommen

würden, wenn die Jugendpflege „dauernd wirklich Erhebliches leisten" solle

(SIEMERING 1916a), S. 18).

Die ersten behördlichen Jugendpfleger waren dennoch, gemäß der amtlichen

Forderung, nicht hauptamthch tätig: In den Bezirksausschüssen wurden neben¬

amtlich Bezirksjugendpflegerinnenund Bezirksjugendpfleger eingesetzt, die dem

Regierungspräsidenten bzw. dem Jugendpflegedezernenten unterstellt, und in

den Kreisausschüssen ehrenamtliche Kreisjugendpflegerinnen und Kreisjugend¬
pfleger, die dem Landrat bzw. dem Bürgermeister unterstellt waren.

Ihre Arbeit war dadurch gekennzeichnet, daß sie zwar amtliche Funktionen

ausübten, aber keiner Dienstvorschrift verpflichtet waren, damit sie auf keinen

Fall bürokratisch und behördlich bevormundet ausgeführt würde. Durch eine
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derartige Regelung wurde den in der Jugendpflege amthch Tätigen ein großer
Vertrauensvorschuß eingeräumt, der nur für uneingeschränkt vertrauenswürdige
Persönlichkeiten in Frage kam. Für das, was im Kaiserreich als uneingeschränkt

vertrauenswürdig gelten konnte, hatten die führenden Schichten klar umrissene

Vorstellungen: Sie wurden in der Armee erworben bzw. im Studium.

Der Erlaß vom 18. Jan. 1911, die Jugendpflege betreffend, macht denn auch deut¬

hch, daß es „vor andern des Wohlwollens und der opferwilligen Mithilfe aller

Vaterlandsfreunde in allen Ständen und Berufsklassen" bedürfe (vgl. Kap. 2.1.2).
In der Anlage zum Erlaß werden die Patrioten, die als Persönlichkeiten in Frage
kommen könnten, ausdrücklich aufgeführt: „Lehrer, Ärzte, Geistliche, Richter

und Anwälte, Landwirte, Gewerbetreibende, Ingenieure, Offiziere" (Grundsätze 237

und Ratschläge, Pkt. 11). Mit Landwirten und Gewerbetreibenden sind hier

vornehmlich Grundbesitzer und Geschäftsleute gemeint.

Wieman sieht, wurde die relative Freizügigkeit nur bei zuverlässiger staatsbürger¬
licher Gesinnung und klarer Interessenlage gewährt.

Trotz hoherAnforderangen und vielfältiger Schwierigkeiten, die wohlmeinenden

Absichten angesichts der rückständigen Infrastruktur auf dem Land, beschränkter

finanzieller Mittel und knapper Freizeit der ehrenamtlich Tätigen in die Praxis

umzusetzen, nahm die Zahl der Jugendpfleger ständig zu.

Uns stehen für das Kaiserreich nur wenige Date zur Verfügung. Sie sind aber

gerade im Vergleich zu den Erwartungen des Ministeriums interessant und

aufschlußreich genug. Für die Kurzeinführungslehrgänge für Jugendpfleger in

Preußen interessierten sich besonders Lehrer der V ilks-, Real- und F' bildungs-
schulen, also eher Beamte mit geringerem Sozialp iuge und gleichet g solche,
die mit der Zielgruppe direkten Kontakt hatten. Geistliche, Beamte unt, Angehö¬
rige anderer Berufe zeigten deutlich weniger Neigung für die vom Ministerium

erwartete „warmherzige Liebeund opferwillige Begeisterung", zu dem „persönli¬
chen Dienste an der Jugend", der als die „eigentliche Hauptarbeit" der Jugend¬
pflege angesehen wurde (Erlaß vom 18. Jan. 1911).

1912 waren von den insgesamt 22.139 Teilnehmern 11.755 Lehrer, 2.870 Lehre¬

rinnen, 277 Schulaufsichtsbeamte, 686 Geistliche, 834 Beamte aller Art und ein

Rest von unterschiedlichen Berufen (vgl. HANDBUCH FÜR JUGENDPFLEGE
1913, S. 846). Vor Beginn des Ersten Weltkrieges sah man für Offiziere auf dem

Gebiet der Jugendpflege ein besonderes Betätigungsfeld, um dem Sinken der

Wehrkraft und der Wehrhaftigkeit entgegenzuwirken (vgl. WIEMANN 1914,
S. 114 ff.).

Es zeigte sich, daß Jugendpflege zwar Erziehung war, aber nicht eine Erziehung,
wie sie z.B. die Schule bot, „sondern eine Erziehung des ganzen Menschen, die

mit ganz anderen Mitteln arbeiten muß wie die Schule" (vgl. ebd., S. 845). Und so

war es nicht verwunderlich, daß „sonst tüchtige Pädagogen" in der Jugendpflege¬
arbeit oft versagten (ebd.).

4.1 Rolle im Kaiserreich



Die von behördhcher Seite engagierten Bezirks- und Kreisjugendpfleger wurden

für ihre Aufgaben stundenweise abgeordnet, später auch vereinzelt hauptamthch

eingestellt. Vielen gelang es jedoch nicht, sich in den Gemeinden die Autorität zu

verschaffen, die ihnen das Amt ausdrückhch vorenthielt. „Nur wo sie aufGrund

persönlicher Eigenschaften die sichere Gewohnheit, andere zu leiten, mit¬

brachten, schufen sie sich u.W. schnell eine gute Stellung" (SIEMERING 1916a),
S. 21).

Auch die „verschwommene Aufgabe des Förderns und Anregens" trag nicht

unerheblich zur Unsicherheit des behördhchen Jugendpflegers hinsichtlich

seiner Rolle bei. Als Abhilfe für die zukünftige Ausgestaltung des Berufs des

238 Jugendpflegers stellte SIEMERING drei Forderungen an die Tätigkeit des behördli-

chen Jugendpflegers:

- Zuordnung von fest bestimmten, demJugendpflegerallein zu übertragenden

Aufgaben;
- eine qualifizierte Vorbildung;
- ein festes Amt, das dem Jugendpfleger nach außen hin Autorität verlieh

(vgl. SIEMERING 1916a), S. 21).

Die Frage der Professionalisierung und Institutionalisierung der behördlichen

Jugendpflege war damit gestellt; sie wurde im Kaiserreich keiner Lösung zuge¬

führt.

Ebenso ungeklärtbheb die Frage, welche Funktion die Frauen in der behördhchen

Jugendpflege übernehmen sollten. In der ersten Stunde der behördhchenJugend¬
pflege waren vor allem Frauen - auch in leitender Funktion - aktiv tätig, und die

grundlegende, noch heute spannende Literaturwurde von Frauen geschrieben. In

der Praxis an der Basis waren trotzdem vor allem Männer beschäftigt.

Auch die Einführang des Erlasses zur „Pflege der schulentlassenen weibhchen

Jugend" (1913) änderte an der Regel wenig, daß in den Ortsausschüssen „ein Mann
nochbevorzugt wird", und die „Stimme der Frau... noch verhältnismäßigwenig
ins Gewicht fällt" (SIEMERING 1914a), S. 47).

„Um die Einheitlichkeit des Werkes nicht zu gefährden", wurde amtlicherseits

darauf hingewiesen, die Pflege der schulentlassenen weiblichen Jugend an die

schon bestehenden und bewährten Prinzipien und Einrichtungen für die Pflege
der schulentlassenen männlichen Jugend anzulehnen. Allerdings unterschied

sich die Rolle der Jugendpflegerin insofern deuthch von der Rolle ihres männli¬

chen Kollegen, als sie daraufhin arbeiten sollte, bei ihrer Zielgruppe geschlechts¬
spezifische Merkmale zur Geltung zu bringen und zu vertiefen. Nach dem Willen

des Ministeriums mußte eine „gesunde und innerlich gefestigte weibliche

Jugend" mit dem Wissen und Können ausgerüstet werden, das für ihren zukünf¬

tigen Berufals „Gehilfinnen desMannes, alsErzieherinnenderKinder, alsPflege¬
rinnen des Familienglücks, als Trägerinnen und Hüterinnen guter Sitte unent¬

behrlich" war (Erlaß vom 30. April 1913). Die häushchen Tugenden sollten also

gefördert werden, und von daher war es wichtig, durch die Einrichtung geeigneter
Räume die Voraussetzung für spezifisch weibhche Jugendpflege zu schaffen.
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Die Anforderungen, die hinsichthch der beruflichen Quahfikation an Frauen

gestellt wurden, sind lediglich mit der Formel umschrieben: In der Jugendarbeit

erfahren und im übrigen geeignet, auch andere für diese Tätigkeit anzuregen (vgl.

ebd.).

Faßt man zusammen, hatten die preußischen Jugendpfleger und Jugendpflege¬

rinnen folgende Funktionen:

- Jugendpfleger sollten Werbung für die Jugendsache betreiben, und zwar

sowohl unter nichtorganisierten Jugendhchen als auch in den Kreisen der

oberen Mittelschichten und Oberschichten.

- Im Zusammenhang damit sollten neue Mitarbeiter gefunden und Lehrgänge
und Kurse unter Heranziehung geeigneter Dozenten organisiert werden.
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- An geeigneten Orten war zu überprüfen, wie eine Zusammenarbeit mit

Schulen aussehen könnte.

- Eine wesentliche Aufgabe bestand in der Kontaktaufnahme und Zusammen¬

arbeit mit kirchlichen und Sportvereinen, wie überhaupt die Verbreitung

gesunder Leibesübungen in jeder Form im Mittelpunkt jugendpflegerischer

Überlegungen zu stehen hatte.

- Um die organisatorische Arbeit sicherzustellen, hatten sich Jugendpfleger
um den Aufbau von Orts-, Kreis- und Bezirksausschüssen zu kümmern; die

Hauptaufgabe der Bezirksausschüsse bestand in der Beschaffung von Förder¬

mitteln von privaten Gebern.

- Um das Ansehen und die Erfolge der Jugendpflege zu erhöhen, war auf wirk¬

same Offenthchkeitsarbeit zu achten.

- Vor Ort trugen die Jugendpfleger die Verantwortung für die Beschaffung von

Mitteln, geeigneten Anlagen und Räumlichkeiten sowie deren Ausstattung;
mit staathchen Beihilfen war dabei vorsorghch und sparsam umzugehen.

- Im Laufe der Zeit war der Aufbau von Jugendbüchereien stärker zu berück¬

sichtigen und vor allem auf die Belange und die besondere Lage der weibh¬

chen erwerbstätigen Jugend zu achten: Ihnen waren besondere Räume einzu¬

richten und Tätigkeitsfelder zu erschheßen, die der dominierenden gesell¬
schaftlichen Interpretation der weiblichen Natur entsprachen.

- Die Arbeit mit Mädchen mußtevonJugendpflegerinnen geleistet werden. Sie

setzten Schwerpunkte in der Anleitung zur Haushaltsführung, zur Hygie¬

neerziehung, zur Bewahrung deutscher Werte in der Erziehung und zur För¬

derung musischer Bildung.
- Ausdrückhch war allen Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern aufge¬

tragen, für Wochenendbeschäftigung ihrer Schützlinge Sorge zu tragen, die

sie auch, soweit wie möglich, zur Selbstverwaltung anleiten und zur aktiven

Teilnahme an den Aktivitäten der Jugendpflege bringen sollten.
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- Vor allem das letztere schien nur möghch über das persönhche Vorbild; ganz

generell wollte das Ministerium der geeigneten Persönhchkeit die freie

Entfaltung ihrer individuellen Kräfte unter Vermeidung jeder bürokrati¬

schen Schablone gestatten, so daß sie ungehindert das gewünschte patrioti¬
sche Vorbild entfalten konnte.

4.1.2 Jugendpfleger in der Weimarer Republik

Durch die Revolution und die Beteihgung der bisher von verantwortlicher Pohtik

ausgeschlossenen Vertreter der Arbeiterschaft ergaben sich Änderungen für den

Auftrag derJugendpflege und die Aufgaben derJugendpfleger im demokratischen

System von Weimar.
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zu erblicken,daß sie... zurWiederherstellungder innerenEinheit unseresVolkes

beizutragen und ... einen einmütigen brüderlichen Geist unter der heranwach¬

senden Jugend zu fördern sucht" (Erlaß v. 17. Dez. 1918). Daraus leitete sich eine

der dringendsten Aufgaben der Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger in der

Weimarer Repubhk ab: Alle Jugendvereinigungen, „auch die freireligiösen und
sozialdemokratischen" (ebd.) in die bestehende Organisation derJugendpflege zu

integrieren. Praktisch hieß das, daß die Zusammensetzung der Ausschüsse geän¬
dert werden mußte. Wenn gleichzeitig die Vereine und Verbände ihre volle Selb¬

ständigkeit behalten sollten, hef das auf eine Schwächung der behördlichen

Jugendpflege hinaus, wenn es ihren Mitarbeitern nicht gelang, die bekannten

Gegensätze unter den Trägern der freien Jugendpflege auszugleichen.

Im Erlaß vom 22. Nov. 1919 werden die alten Mitarbeiter aufgefordert, ihre Arbeit

im alten Geiste fortzuführen. Der Minister bittet um Verständnis dafür, daß von

nun an jede „ernstgemeinte Jugendpflege" zu fördern sei. „Für den richtigen
Gebrauch der weitgehenden politischen Freiheit" sei Voraussetzung, diese

Freiheit auch morahsch recht zu verstehen, sich nicht in ihrer Ausübung „der
Herrschaft niederer Triebe" zu überlassen; dabei hätten Jugendpflegerinnen und

Jugendpfleger den Heranwachsenden beizustehen - wo immer die Familie in

dieser Aufgabe versage.

Die bewährten Mittel der Jugendpflege bittet der Minister weiterhin zur Anwen¬

dung zu bringen und verweist auf die „vorzügliche Berücksichtigung" der weibli¬

chen erwerbstätigen Jugend.

Damit war das Problem des Pluralismus und Liberalismus, das durch die neue

Verfassung entstanden war, nicht gelöst. Als Beispiel sei der Erlaß vom 2. März

1923 erwähnt:

„Die mit der Förderung der Jugendpflege betrauten Orts-, Kreis- und Bezirksaus¬

schüsse für Jugendpflege habenbishergute Dienste geleistet Gleichwohl ist nicht

zu verkennen, daß die Zusammensetzung dieser Ausschüsse nicht überall

zweckmäßig ist. Daraus erklärt es sich auch, daß in manchen Gegenden die

Jugendpflege nicht die wünschenswerte Entwicklung gezeigt hat. Der Zusam¬

mensetzung der Ausschüsse wird daher besondere Aufmerksamkeit zuzu-
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wenden sein. Wo erforderlich, ist die Neu- bzw. Umbildung dieser Ausschüsse

baldigst in die Wege zu leiten. Als Mitglieder sind solche Persönlichkeiten zu

wählen, die Interesse und Verständnis für die Jugendpflege haben und dies auch

durch ihre bisherige Tätigkeitbewiesen haben. Auch ist zu berücksichtigen, daß

alle Richtungen, soweit sie auf ernste Jugendpflegearbeit ausgehen, in den

Ausschüssen vertreten sind" (In: HTRTSIEFER 1930, S. 8).

Wie man sieht, mußte die Konsequenz aus der veränderten Rechtslage vom Mini¬

sterium ausdrückhch per Erlaß gezogen und durchgesetzt werden. Trotz aller

Appelle an den Willen zur Einheit und zur Überwindung von Gegensätzen

ergaben auch die Diskussionen im Parlament im Zusammenhang mit der Verab¬

schiedung eines Reichsjugendwohlfahrtgesetzes keinen konstruktiven Kompro- 241

miß. Die §§ 4, 5, 6 und 11 RJWG reduzieren und formalisieren die behördhche

Jugendpflege im Vergleich zum Kaiserreich. „Die eigentliche Jugendpflegearbeit
ist Sache der Vereine und Verbände für Jugendpflege und Leibesübungen. Mit

ihnen müssen... die Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen in enge Fühlung zu

kommen suchen. (HIRTSIEFER 1930, S. 14). Aus dem eingeschränkten gesetzli¬
chen Auftrag lassen sich folgende Funktionen der Jugendpflegerinnen und

Jugendpfleger in der Weimarer Republik ableiten:

Sie waren Berater ihrer Vorgesetzten in Fragen der Jugendpflege; sie

hatten sich stets über geschaffene Einrichtungen der Jugendpflege zu

informieren und darüber zu berichten; sie erledigten die anfallende

Verwaltungsarbeit.

Sie planten notwendige Einrichtungen und sollten die leitenden Stellen

von der „Notwendigkeit des Ausbaus der Jugendpflegestätten" über¬

zeugen.

Sie planten die Finanzierungund gabenRatschläge über die Aufbringung
der Kosten.

Sie berieten Jugendvereine in der Planung und Durchführung von

Veranstaltungen und in Förderfragen.

Sie rekrutierten Ehrenamtliche, die sich um die Belange der nicht

organisierten Jugendlichen, speziell auf dem Lande, kümmern sollten.

Sie pflegten Kontakte zu Jugendlichen und zur Lebensumwelt, in der sie

standen. Sie sollten sich um deren berufliche und soziale Verhältnisse

kümmern und bei Arbeitgebern, Berufs- und Arbeitsvermittlung auf

Abhilfe drängen, wenn sie Mißstände beobachteten.

Sie leisteten Aufklärungsarbeit und warben durch Feste und

Veranstaltungen für die Sache der Jugendpflege (vgl. ebd., S. 13 ff.).
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Besondere Schwierigkeiten erwuchsen aus dem Problem der weiblichen Jugend¬
pflege. „Sie mußte sich in steigendem Maße aufdie Berufsfrau und auch aufdie

zukünftige Hausfrau und Mutter einstellen. Sie mußte neue Formen der Lebens¬

gestaltung pflegen und fördern" (ebd., S. 204). Auf diese neuen Aufgaben war die

behördhche Jugendpflege nach Auskunft von Mitarbeiterinnen des Ministeriums

auch gegen Ende der Repubhk nicht vorbereitet. Sie beklagen, die behördliche

Jugendpflege stehe nicht genügend im Leben, den Jugendpflegerinnen fehle es an

wichtigen Kenntnissen über die moderne Welt und die moderne Jugend. Oft

urteilten sie nach Kriterien der älteren Generation, anstatt die Vielgestaltigkeit des

Lebens und die Interessen derJugend anzuerkennen. Jugendpflege habe nicht nur

zu sorgen, daß das Alte gepflegt wird, sondern das Neue Halt und Kräftigung
findet. So sei etwa die "Bewahrungspolitik" früherer Zeiten überholt; man könne

Mädchen dem Gefahrenkreis des heutigen Lebens nicht mehr entziehen (vgl. ebd.,
S. 204 ff.).

Man kann aus all dem schließen, daß die Jugendpflegerinnen einem historisch

überholten Rollenverständnis anhingen.
Es war aus dem Kaiserreich übernommen und galt nicht mehr für die jüngere
Generation:

„Die Erreichung eines festgesetzten, betont weiblichen Bildungszieles erscheint

im Augenblick, vom Standpunkt der Jugendpflege aus, äußerst problematisch....
Die Mädchenbildung ist allgemein in einem Übergangsstadium... Zu der eigenar¬
tigen Situation des Bildungsobjektes kommen starke Einflüsse der Umgebung.
Weithin sind Kino und Illustrierte das Bildungsmittel moderner weiblicher

Jugend. Sie wird zu Hause, auf der Straße und an der Arbeitsstätte "gestaltet".
Ihre frühe wirtschaftliche Selbständigkeit und die Sucht, ein gewisses Minder¬

wertigkeitsgefühl zu überwinden, führt sie zur Vermännlichung ihres Wesens

und ihrer Lebensformen... Die größte Umwälzung weiblichen Jugendlebens war
der Eintritt in Erwerb und Beruf" (ebd., S. 225).

Einen weiteren wichtigen Fortschritt bedeutete die von den Fachkräften gefor¬
derte Professionalisierung von Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern. Sie war
in § 9 RJWG niedergelegt:

§9

... In das Jugendamt sollen hauptamtlich in der Regel nur Personen berufen

werden, die eine für die Betätigung in der Jugendwohlfahrthinreichende Ausbil¬
dung besitzen, die insbesondere durch eine mindestens einjährige praktische
Arbeit in der Jugendwohlfahrt erworben ist..." (RGBl. I, S. 634).

Sie erreichte jedoch nie annähernd das gewünschte oder benötigte Ausmaß. Bis

zum heutigen Tage, bedauert das Ministerium 1930, habe sich „die hauptamt-
licheAnstellung der Bezirksjugendpfleger und -pflegerinnen
trotz fortgesetzter nachdrücklicherBemühungen des Ministeriums und jährlich
wiederholter Annahme dahingehender Anträge durch den Landtag noch nicht

durchsetzen lassen... Noch viel weniger konnte... an die hauptamtliche Anstel-
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lung von Kreisjugendpflegern und -pflegerinnen gedacht werden, obgleich erst

durch sie die Gewähr geboten wäre, daß die Jugendpflege des Kreises sich

lebendig entwickelt" (HIRTSIEFER 1930, S. 16 f.).

Betrachtet man die Rolle des Jugendpflegers und der Jugendpflegerin im Zusam¬

menhang mit der Entwicklung der sozialpädagogischen Berufe, so wird deuthch,

daß durch die Einführang der Jugendpflege erstmals ein pädagogisches Betäti¬

gungsfeld für Männer im außerschuhschen Bereich geschaffen wurde. Die ehren¬

amtliche Betätigung in der Jugendpflege des Kaiserreichs ist auch unter dem

Aspekt zu sehen, daß damals die drei sozialpädagogischen Berufe für die Jugend,
die Hortnerin, die Jugendleiterin, die Jugendfürsorgerin, ausgesprochene Frauen¬

berufe waren. Sie waren von Frauen fiir Frauen der bürgerlichen Schichten
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geschaffen worden. Die Ausbildung erfolgte zum Teil auf besonderen Frauen-

hochschulen.

1920 wurden die Ausbildungsbestimmungen dahingehend geändert, daß auch

Volksschülerinnen zugelassen wurden und daß die Ausbildung in den Wohl¬

fahrtsschulenin die Fächer Gesundheits-,Jugend-und Wirtschaftsfürsorge dreige¬
teilt wurde. Erst durch die Bestimmungen des § 9 RJWGimJahr 1922 öffneten sich

die sozialpädagogischen Berufe den Männern für eine hauptamtliche Betätigung.
In erster Linie interessierten sich Männer, die aus der Jugend- und Arbeiterbewe¬

gungkamen, für dieJugendpflege. Sie hatten in der Regel ein niedrigeres Bildungs¬
niveau als Frauen. Die Ausbildungssituation sah für Männer in der Weimarer

Republik so aus, daß es 1927 „erst ein oder zwei soziale Schulen für Männer und

erst ganz zaghafte Anfänge zu gemischten Schulen" gab (HASENCLEVER 1957,

S. 3). Die Stellen für hauptamtliche Jugendpfleger, soweit es sie in der Weimarer

Zeit schon gab, wurden daher von Personen mit verschiedenen Berufen - Lehrern,

Fürsorgerinnen und Fürsorgern, Jugendleiterinnen sowie pädagogisch nicht

Vorgebildeten - besetzt.

Wenigstens eine Tabelle gibt uns Auskunft über die professionelle Entwicklung
der Jugendpflege in Preußen von 1919 bis 1929.

Tabelle 4.1:

Bezirksjugendpfleger/pflegerinnen, Kreisjugendpfleger/pflegerinnen
in Preußen von 1919 bis 1929

1919 1925 1926 1927 1928 1929

Bezirksjugendpfleger 4

Bezirksjugendpflegerinnen 1

Kreisjugendpfleger 325

Kreisjugendpflegerinnen 62

27

15

648

279

27

15

686

332

30

16

688

350

34

19

687

352

34

20

659

362

Summe 392 969 1.060 1.084 1.092 1.075

Quelle: HIRTSIEFER 1930, S. 16
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Sie läßt im Zusammenhang mit dem Bedauern des Ministeriums erkennen, wie

gering der Zuwachs an ausgebildetenJugendpflegerinnen und Jugendpflegern im

Reichsgebiet gewesen sein muß (Preußen war führend in der Jugendpflege).

Im HANDBUCH DER JUGENDPFLEGE von 1932 finden wir bei RICHTER eine

kompetente Abgrenzung von Jugendpflegern(innen) und Jugendführern(innen):
„Unter ersteren versteht man hauptsächlich die von Amts oder Vereins wegen

bestellten Leiter und Leiterinnen von Jugendvereinen und Jugendgruppen, die

z.T. hauptamtlich tätig sind. Sie sind vielfach auch die ruhenden Pole in der

Fluchtderstets wechselndenjüngeren Vereinsmitglieder. Die Jugendführerund -

fuhrerinnen dagegenwerden nicht bestellt undgerufen, sie werden im Kreise
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der Jugendlichen von selbst zu Führern und Führerinnen, sie folgen einem

inneren Rufe und setzen sich durch ihre Persönlichkeit und ihre Leitung durch.

Das bedeutet aber nicht, daß die Jugendpfleger (-innen) etwa pedantische Schul¬

meister sind, die keine lebendige Fühlung mit der Jugend haben. Sie sind viel¬

mehr die älteren Freunde und Freundinnen der jungen Vereinsmitglieder. Viele

von ihnen sind aus derJugendbewegung hervorgegangen. Die Grenzen sind auch

hier fließend" (RICHTER 1932, S. 19 f.).

Möglicherweise haben Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger eben doch

Probleme gehabt, von der Jugend anerkannt zu werden. Weiter oben wurde von

Jugendpflegerinnen berichtet, denen es wegen ihres altmodischenWeltbildes und

Rollenverständnisses schwerfiel, mit Jugendhchen in der richtigen Weise umzu¬

gehen. RICHTER weist unter der Überschrift "Die Situation der Jugend" auf die

allgemeine Auflehnung gegen den Autoritätsgedanken hin, der die jüngste

Vergangenheit gekennzeichnet habe und aufdie Reaktion dagegen, die Sehnsucht

nach dem Führer: „Diese Jugend empfindet, daß sie sich selbst nicht zu halten

vermag, und sehnt sich daher nach dem Führer, der ihr - fern von allen Kompro¬
missen - den Weg zu einem festen Ziele zeigt, wobei sie weder prüfen will noch

kann, ob die großen Worte des Führers auch Erfüllungsmöglichkeiten in sich

bergen" (ebd., S. 3).

Hier interessiert nicht das scharfsichtige historische Urteil, sondern die Konse¬

quenz der Aussage für Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger: Ihre Tätigkeit für

eine Behörde legte sie aufNeutralität und die Rolle des Unparteiischen fest. Geför¬

dert durch die Erwerbstätigkeit hatte sich die Jugend aber inzwischen soweit poli¬
tisiert, daß Unparteiische denkbar wenig attraktiv erschienen. Hinzu kommt ein

weiterer Umstand, auf den RICHTER hinweist: Hatten sich früher Jugendliche in

verhältnismäßig kleinen Grappen zusammengeschlossen, zu denen Jugend¬
pfleger leichter persönlichen Kontakt aufnehmen konnten, waren inzwischen

große Organisationen entstanden, zu denen Zugang zu finden Jugendpflegern
schwerfiel, auch weil sie in militärischen Formen erfolgten, bei denen die große
Masse der Mitgheder aufWeisung oder Befehl handelte. In solche Organisationen
einzudringen hätte politisch aufklärerisches Geschick oder Identifikation mit

deren Zielen verlangt. Beides vertrag sich nurbedingt mit den Erwartungen, die an

die Jugendpflegerrolle in der Weimarer Zeit geknüpft waren (vgl. ebd., S. 2-6).
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4.1.3 Jugendpfleger im Dritten Reich

Die behördhche Jugendpflege nach dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz konnte

der Nationalsozialistin L. FRANZEN-HELLERSBERGzufolge keine andere als die

oben beschriebene Rolle des behördlichen Jugendpflegers hervorbringen, da

ihr die einheitliche Idee hinter den gesetzlichen Bestimmungen abging,
ihr die Kraft fehlte, gesetzgeberische Bestimmungen in der Praxis

durchzusetzen und die Ausführung der behördlichen Aktivitäten

wirksam zu kontrollieren;

ihr es „an richtigem Instinkt für das Gesunde, für das Normale und

das Natürliche" fehlte

(FRANZEN-HELLERSBERG 1934, S. 6). 245

Gefordert wurde ein „anderer Typ von Mitarbeiter", der von seiner Pflegerrolle
Abschied nehmen müsse - gemäß der Aussage Hitlers, daß "soziale Tätigkeit ...

nicht Gnaden verteilen, sondern Rechte herstellen" solle (ebd., S. 31). Der neue

Jugendpfleger sollte körperhch und seehsch frisch sein, der Jugend mit Humor

begegnen, selbst gesunde Körperübung betreiben und die biologischen Quahtäten
und die körperlichen Bedürfnisse der Jugend richtig einschätzen (vgl. ebd.).

Darüber hinaus finden sich in der Literatur nur verstreute Angaben zur Rolle von

Jugendpflegerinnen und Jugendpflegern im Dritten Reich. Im Interesse der neuen

Regierung lag es nicht mehr, zu Themen der Jugendhilfe in der hergebrachten
Weise zu veröffentlichen. Unter Leitung der NSDAP war der gesamte Bereich der

Jugendpflege umstrukturiert und die Machtverhältnisse zugunsten der Hitler-

Jugend verschoben worden. In Übereinstimmung mit ihrem Programm der natio¬

nalen Revolution lehnten sie die Jugendpflege des parlamentarischen Systems
vonWeimarab und griffen die schonin der Weimarer Zeit diskutierten Ideen einer

einheithchen deutschen Jugendführung auf. Behördliche Jugendpflege führte

bloß noch ein Dasein am Rande und brachte keine neuen Ideen zustande, die für

veröffentlichungswürdig befunden wurden. Über personelle Kontinuität oder

Diskontinuität sind keine zuverlässigen Aussagen möghch, da Akten aus der Zeit

des Dritten Reichs vernichtet oder nur vereinzelt veröffentlicht sind.

Um doch wenigstens ein Beispiel zu geben, sei der Lebensweg von Hermann

Maaß nach einem Beitrag seines Sohnes in der "DEUTSCHEN JUGEND" von

1954 mitgeteilt.

„Hermann Maaß wurde am 23. Oktober 1897 als Sohn eines Bahnbeamten in

Bromberg geboren. Er besuchte die Oberrealschule und legte 1916 die Reifeprü¬
fung ab. Im Kriegsdienst stand er in Frankreich und Belgien und wurde nach

einer Gasvergiftung in die Heimat entlassen. Später bezog er die Berliner Univer¬

sität und studierte dort Philosophie, Psychologie und Soziologie. Er legte eine

Lehrprüfung ab und besuchte dann die Wohlfahrtsseminare an der Hochschule

für Politik in Berlin. Nach dem Praktikum in thüringischen Fürsorgeheimen
meldete er sich zur Fürsorge-Prüfung, die durch die damalige Ministeralrätin im

Reichsinnenministerium, Dr. Gertrud Bäumer, vorgenommen wurde. Seine
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Prüfungsarbeit befaßte sich mit dem Problem der Asozialen. Auf Grund dieser

Arbeit erhielt er ein Angebot, in der praktischen Jugendarbeit tätig zu sein, und

bald darauf, im Jahr 1925, finden wir ihn als Geschäftsführer im damaligen
"Ausschuß der Deutschen Jugendverbände", der später in "Reichsausschuß"

umbenannt wurde.

Eine Ausstellung unter dem Thema "Das Junge Deutschland", die 1926/27 in

Berlin gezeigt wurde, ist das WerkvonHermann Maaß. Durch sie wollte er nicht

zuletzt einen Beitrag zurFrage der gesetzlichen Urlaubsregelung für Jugendliche
leisten. Der Katalog der Ausstellung ist erhalten. Weniger leicht fällt es dagegen,
heute noch einige Jahrgänge der Zeitschrift "Das Junge Deutschland" zu

24^ beschaffen, die der "Reichsausschuß" monatlich herausgab und deren Chefred-

akteur Hermann Maaß gewesen ist.

Unmittelbar nach der "Machtübernahme" im Jahre 1933 wurde Hermann Maaß

durch Baidurvon Schirach fristlos aus seinem Amte entlassen. Aus dem freiwil¬

ligen Zusammenschluß der deutschen Jugendverbände wurde die "Reichsju¬
gendführung" gemacht, und die Zeitschrift "Das Junge Deutschland" wurde

umgestaltet zum NS-Organ.
Hermann Maaß war vorübergehend arbeitslos; später redigierte er, zusammen

miteinem Gesinnungsfreund, diebeiden Schriftenreihen "Jugend und Erziehung
im Ausland" und "Jugend und Erziehung in der Welt". Diese Veröffentlichungen
sollten dazu beitragen, den Kontakt mit ausländischen Jugendorganisationen
aufrecht zu halten und die deutsche Jugend über die Verhältnisse im "Dritten

Reich" aufzuklären. Die einzelnen Hefte erschienen unter großen Schwierig¬
keiten. Viele Tarnungsmanöver waren notwendig, um sie der Aufmerksamkeit

der Gewalthaber zu entziehen. Bei Kriegsbeginn mußte sie eingestellt werden.

Zweimalzwischen 1933 und 1938 erhieltHermann Maaß das Angebot, mit seiner
Familie zu emigrieren. Einmal war es eine Einladung der Harvard-University in

den Vereinigten Staaten, ein anderes Mal ein Angebot aus der Schweiz. Er hat

beide Einladungen ausgeschlagen, um sich seiner freiwillig gestellten Aufgabe in

Deutschland nicht zu entziehen. Seine Frau, Eva Maaß, eine Münchnerin, die

seine enge Mitarbeiterin in der Widerstandsbewegung war, mag ihn in dieser

Entscheidung bestätigt haben.

Nach seiner Entlassung aus dem Amt 1933 hatte Hermann Maaß sofort die

Verbindung mit den in Deutschland verbliebenen Führern seiner Partei aufge¬
nommen, soweit sie nicht im Gefängnis saßen. Der Kontakt mit Dr. Julius Leber
wurde durch dessenvierjährige Haft imKonzentrationslagerzeitweilig unterbro¬
chen. Seit 1935 datierte eine enge Beziehung zu Wilhelm Leuschner, dem Hessi¬

schen Innenminister der Jahre 1918 bis 1933. DieserManngehörte zu den fähigen
Köpfen der SPD; er widmete sich nach der "Machtübernahme" dem Aufbau der

illegalen Gewerkschaften und war der unbestrittene Führer dieser stärksten

Gruppe der Widerstandsbewegung. Seine Weigerung, sich in den Dienst der

"Deutschen Arbeitsfront" zu stellen wozu ihn Robert Ley bereits 1933 persönlich
aufforderte, hatte er mit zweijähriger Haft im Konzentrationslager büßen
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müssen. Nun eröffnete er, zusammen mit Hermann Maaß in Berlin eine Werk¬

statt, aus der sich eine kleine Aluminiumfabrik entwickelte, die während des

Krieges Rüstungsaufträge erhielt. Dieses Unternehmen schützte den ehemaligen
Geschäftsführer des "Reichsauschusses", jetzt 40 Jahre alt, vor der Einberufung

zum Kriegsdienst. Es bot aber auch die Möglichkeit, zur Finanzierung der ille¬

galen Gewerkschaften beizutragen und getarnte Besprechungen mit Angehö¬

rigen der verschiedenen zivilen und militärischen Widerstandskreise zu führen.

General Beck hat diese Werkstatt mehrmals, mit einer blauen Brille vor Augen,

besucht. Zahlreiche Fäden der politischen Gegenbewegung liefen hier zu¬

sammen; und seit Hermann Maaß, im Jahre 1940, die Aufgabe übernahm, die

Pläne der illegalen Gruppe seiner Partei und der illegalen Gewerkschaften mit
247

den der militärischen Widerstandskreisezu koordinieren, stand er auchmitGraf

Stauffenberg in enger Verbindung, der ihn mehrfach - besonders im letzten

halben Jahr vor dem Attentat des 20. Juli - in seinem Haus in Neu-Babelsberg
aufsuchte.

Inzwischen warHermann Maaß, vielleicht mit Hilfe befreundeter Offiziere, zum

"Wehrbeauftragten" der Aluminiumfabrik ernannt worden. Dank dieser Stel¬

lung konnte er in ganz Deutschland ungehindertreisen und so dazu beitragen, die

Fäden des Widerstandes gegen Hitler fester zu knüpfen. Mehrere Male nahm er

an der Besprechung des "Kreisauer Kreises" aufdem Gut des Grafen Helmuth

von Moltke in Kreisau teil. Mit dieser Verschwörergruppe waren seine Partei¬

freunde Julius Leber, Adolf Reichwein und Carlo Mierendorff eng verbunden.

Nach dem Zeugnis von Annedore Leber war Hermann Maaß aber vor allem der

VerbindungsträgervonWilhelmLeuschnerzum Militär" ("EINEM GRÖSSEREN

GESETZ als dem eigenen folgend": Hermann Maaß. In: deutsche jugend 1954,

S. 311 ff.).

Etwa drei Wochennachdem Scheitern des Attentates vom 20. Juli wurdeHermann

Maaß verhaftet. Im Gestapogefängnis, dem KZ Fürstenberg und vor dem Volksge¬
richtshof war er den Gewalthabenden, denen sein Widerstand galt, ausgeliefert.
Unmittelbar nach dem Schuldspruch des nationalsozialistischen Sondergerichts
wurde er am 23. Oktober 1944 in Plötzensee gehängt.

4.1.4 Jugendpfleger in der Bundesrepublik Deutschland

Die unmittelbare Nachkriegssituation in Deutschland war von einer beispiel¬
losen Not auch von Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet. Bombenkrieg,
Kriegseinsatz, Evakuierung, Kinderlandverschickung, Deportation, Flucht,

Vertreibung usw. hatten Familien zerstört und auseinandergerissen: Zehntau¬

sende vagabundierten ziellos auf den Straßen. Die Jugendämter, die ihre

jugendpflegerischen Aufgaben an die NSV und an die Hitlerjugend abgegeben
hatten, standen diesen Aufgabennun hilflos und allein gelassen gegenüber. Wo

überhaupt Finanzierungsspielräume bestanden, mußte häufig fachlich nicht

ausgebildetes Personal eingestellt werden. Die Militärregierungen schenkten

überdies der Jugendarbeit ihre besondere Aufmerksamkeit und Wachsamkeit.

Im Rahmen ihres Reeducation-Programmes unterstützten sie den Aufbau der
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Jugendarbeit; in der amerikanischen Zone (GYA - German Youth Activities)

wurden Jugendclubs und Jugendhäuser gebildet, in der britischen Zone Jugend¬
höfe undJugendgruppenleiterschulen (vgl. HASENCLEVER 1978, S. 158 f.). Trotz

dieser aktiven, wenn auch nicht immer wohlwollenden Unterstützung durch die

Militärregierung, dauerte es viele Jahre, bis in Deutschland in der Jugendpflege
wieder von qualifizierter Arbeit gesprochen werden konnte.

Die qualifizierte Arbeit sollte aufein Berufsbild mit klarenUmrissen aufbauen. Zu

diesem Zweckwurde 1957 eine Kommission damit beauftragt, zunächst ein Tätig¬
keitsbild des behördhchen Jugendpflegers zu geben. Seine Veröffentlichung
durch den Vorstand der AGJJ am 2. Juh 1958 hatte zum Ziel, „den Anstellungsbe-

24g
hörden beim Aufbau der Jugendpflege und bei der Auswahl von Bewerbern die

schon lange erwünschten Unterlagen für diesen Arbeitsbereich zurVerfügung zu

stellen und geeignete Kräfte aus der Jugendarbeit für den Beruf des Jugendpfle¬

gers zu gewinnen" (ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGENDPFLEGE UND

JUGENDFÜRSORGE 1958, S. 16).

Auf die übüche Herleitung behördhcher Maßnahmen wegen des Mangels „an

notwendigen erzieherischen Hilfen" für eine große Zahl von Jugendhchen folgt
die Spezifizierung des Auftrags: „Insgesamt gesehen wendet sich die Wirksam¬

keit des Jugendpflegersheute sowohl an die Jugend als auchum derJugendwillen

an die Erwachsenen" (ebd., S. 17).

In fünf Abschnitten wird das Tätigkeitsfeld abgesteckt:

Die Basis seiner Tätigkeit ist eine gründliche Situationsanalyse; er gewinnt
sie durch Beobachtung, in persönlichem Kontakt mit Jugendhchen, im

Gespräch mit den Jugendverbänden und unter Anwendung seiner fachli¬

chen Kenntnisse. „Der Jugendpfleger wird sich dabei auch darum

bemühen, echte und vermeintliche Bedürfnisse der Jugend sowie wert¬

volle und problematische Einflüsse auf die heranwachsende Generation

zu erkennen" (ebd.).

Aus den gewonnenen Einsichten entwickelt der Jugendpfleger in Verbin¬

dung mit den Behörden und Organisationen ein „zeitlich begrenztes

Jugend-Förderungsprogramm für seinen Bezirk" (ebd.). Es beschreibt die

Realisierungsmöglichkeiten, gibt methodische Hinweise zum Ablauf des

Programms und enthält Ratschläge für die Beschaffung und Vergabe der

Mittel.

Im Zentrum der Tätigkeit des Jugendpflegers steht die Forderung der

Zusammenarbeit von „erzieherisch tätigen Personen, Organisationen,

Gruppen und Einrichtungen" (ebd.), die Koordination und Synchronisa¬
tion aller auf Jugendhilfe gerichteten Anstrengungen in seinem Bezirk.

„Der Jugendpfleger versteht sich selbst als Mittler zwischen der Jugend
und den staatlichen und kommunalen Behörden, ohne jedoch in die

direktenVerbindungenzwischen ihnen und derjungen Generation einzu¬

greifen. Als Bediensteter der Verwaltung des Jugendamtes und... eng mit
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der Jugend verbunden, soll er, beiden Bereichen zugehörig, pädagogische

und organisatorische Initiative entwickeln" (ebd.)

Zweckmäßigerweise unterstützt der Jugendpfleger die bereits tätigen

Kräfte und Grappen und hat zu bedenken, daß er „den Kreis der in der

Jugendarbeit tätigen Menschen vergrößern, beleben und nicht an der

Erfüllung selbst gewählter oder übernommener Aufgaben hindern soll"

(ebd.). Seine persönhche Fähigkeit und Kraft verwendet er, wo es sinnvoll

erscheint, für „die individuelle Betreuung einzelner Jugendlicher" in der

Absicht, deren „Neigungen und Interessen" zu entwickeln (ebd.).

Einschränkend wird dem Jugendpfleger eingeräumt, auch selbst seiner

Persönhchkeit und seinen Neigungen entsprechend tätig sein und unter

den nachstehenden Aufgabengebieten Schwerpunkte setzen zu dürfen.

„Als Arbeitsgebiete sind inzwischen entstanden:

Förderung der Jugendgruppenarbeit - Freizeithilfen, musische Bildung,

Schrifttum, Film - Jugenderholung, Jugendsport, Jugendwandern - politi¬

sche Bildung - Internationale Jugendbegegnung - Jugendgruppenleiterbe¬

ratung - Jugendschutz - Erziehung zur Familie - Betreuung jugendhcher

Flüchtlinge - Berufshilfe, Berufsforderung - Bauten für die Jugend, Jugend¬

heime und Jugendfreizeitstätten, Jugendherbergen, Spiel- und Sport¬

stätten, Jugendbibliotheken, Ausbildungsstätten" (ebd.).

Der Jugendpfleger wird in der Vorlage als Beobachter, Anreger und Organisatior
der Jugendarbeit gesehen. Bestehendes unterstützt und verbessert er; wo Neues zu

tun ist, erprobt er es. Seine Hauptaufgabe ist aber die des Vermittlers zwischen

Personen, Gruppen und Organisationen unterschiedlicher Interessenlagen. Dabei

wirdihmuntersagt, in Streitigkeiten zwischen JugendundBehörden direktein¬

zugreifen, und bei der Einzelarbeit mit Jugendhchen soll er auf vernünftiges
Verhalten hinarbeiten:

„Es ist Aufgabe des Jugendpflegers, Neigungen und Interessen des Jugendlichen
zu entwickeln, die geeignet sind, ihmzu helfen, in der ständigen Auseinanderset¬

zung mit den Forderungen seiner Umwelteinen Standort zu gewinnen, den er als

Erwachsener einnehmen und bewahren kann" (ebd.).

Die Tätigkeit des Jugendpflegers ist praktisch auf das zurückgenommen, was der

unverändert geltende § 4 JWG angibt. Ob die Vermittlerrolle, die darüber hinaus

eingenommen werden soll, ohne Schaden für die persönhche Integrität des

Jugendpflegers einzunehmen ist, wäre zu fragen. Von Führungsaufgaben ist nicht

mehr die Rede, auch davon nicht, welche Entscheidungskompetenzen ein Jugend¬

pfleger hat.

1968 wurden die Ergebnisse der ersten statistischen Untersuchung vorgelegt, und

zwar im zweiten "Bericht über die Lage der Jugend und die Bestrebungen auf dem

Gebiet der Jugendhilfe". Darin wurden - 22 Jahre nach Kriegsende - katastrophale
Personalsituationen gemeldet: In Baden-Württemberg konnten viele Einrich¬

tungen wegen Mitarbeiter-Mangels nicht benutzt werden. In Bayern gab es in 93
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Jugendämtern keine Sozialarbeiter, in 52 Jugendämtern überhaupt keine Sachbe¬

arbeiter. Hessen hatte für 19.400 Einwohner nur einen ausgebildeten Mitarbeiter

im Jugendamt (vgl. FLITNER 1968, S. 26). Für die Jugendfreizeitheime galt ähnli¬

ches: Weniger als die Hälfte wurde von einer hauptamtlichen Kraft geleitet. Von

diesen hatte etwa die Hälfte eine sozialpädagogische, jugendpflegerische oder

erzieherische Ausbildung; Jugenddiakone, Werklehrer oder andere Lehrer

stellten ein Viertel, ein weiteres Viertel hatte keinerlei Ausbildung für den ausge¬

übten Bemf (vgl. GRAUER 1968, S. 95 f.).

Man kann aus der geschilderten Personalsituation 20 Jahre nach Kriegsende

erkennen, wie stark die Pohtik der Nationalsozialisten und die Entnazifizierungs-

250 programme in den Jugendpflegebereich eingegriffen hatten.

Als tarifliche Eingruppierung war für Heimleiter BAT V und BAT VI (heute IVb)

vorgesehen. Tatsächhch erhieltenweniger als 40% der Heimleiter die ihnen zuste¬

hende Bezahlung. Ein evtl. finanzieller Aufstieg war an eine bestimmte Besucher¬

zahl gebunden (vgl. ebd., S. 96).

Darüber befragt, wie sie ihre Arbeit selbst einschätzten, überwogen positive

Aspekte gegenüber den negativen.

Negativ wurde angemerkt, daß ihre Vorgesetzten denErfolg ihrer Arbeit mit hohen

Besucherzahlen in Zusammenhang brachten und an der Quantität statt an der

Qualität der Veranstaltungen maßen, die sie durchführten. Als negativ wurde

auch vermerkt, wenn in der Öffentlichkeit die Bedeutung der Freizeiterziehung
verkannt wurde, weil damit der Tätigkeit der Heimleiter geringe gesellschaftliche

Anerkennung entgegengebracht wurde - umso mehr, als in der umgebenden
Gesellschaft sozialer Aufstieg und wirtschaftlicher Erfolg den Wert der Persön¬

hchkeit markierten. Auf der positiven Seite wurden genannt:

- Sozialer Aufstieg gegenüber früheren Tätigkeiten,

- Unauffällige, anpassungsfähige Jugendhausbesucher; daher ein

Mindestmaß an Konflikten und Spannungen;

- Ein hohes Maß an Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Arbeit

(vgl. ebd., S. 98).

Aus dieser Bewertung kann man schließen, daß die Berufe, die Jugendpfleger vor

der Aufnahme jugendpflegerischer Betätigungen ausgeübt hatten, geringere
Vorteile und ein geringeres soziales Prestige aufgewiesen haben müssen als der

gegenwärtige Bemf. Die frühere Tätigkeit kann durch abhängige Arbeit bestimmt

gewesen sein. Möglich wäre auch, daß die Jugendpfleger nach längerer Arbeitslo¬

sigkeit die neue Tätigkeit aufgenommen haben.

Wie sich die Mitarbeiterzahlen von 1957/58 bis 1968 entwickelt haben, zeigt eine
Tabelle aus dem 3. JUGENDBERICHT, der 1972 veröffentlicht wurde.
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Tabelle 4.2:

In den Jugendämtern tätige Beschäftigte nach Gebietsgrößenklassen
1957/58 und 1968

Tabelle siehe Seite 252

In der Jugendfürsorge sind Stellen eingespart worden, die zum Teil den Jugend¬
pflegeabteilungen zugute kamen; hauptsächhch wurden jedoch die Stellen im

allgemeinen Verwaltungsdienst ausgebaut, d.h. die allgemeine Bürokratisierungs-
tendenz in der GeseUschaft zeigt sich auch in den Jugendämtern. Trotzdem läßt

sich beobachten, daß zwischen 1958 und 1968 Großstädte, Landkreise unter

50.000 Einwohnern und kreisangehörige Städte unter 100.000 Einwohnern besser 251

versorgt wurden, ländliche Regionen vermuthch wegen Unterversorgung, Groß¬

städte wegen steigenden Bedarfs aufgmnd des Zuzugs und der größeren Probleme
dort.

Insgesamt gibt die Tabelle über die Größe und Bedeutung der Jugendpflegeabtei¬
lungen in den Jugendämtern Auskunft.

Eine weitere Tabelle zeigt die absolute Zahl von hauptamtlichen Jugendpflegern
in der Bundesrepublik Deutschland. Vergleicht man sie mit den Zahlen für die

Weimarer Repubhk, ist die Versorgung mit hauptamtlichen Jugendpflegern deut¬

hch besser geworden. Nimmt man jedoch die Jugendpfleger im Bereich der

kommunalenJugendpflege, die nebenamthch arbeiten, hinzu sowie die pädagogi¬
schen Fachkräfte, die in jugendpflegerischen Einrichtungen derJugendämtertätig
sind, muß manzum Schlußkommen, daß die Bundesrepublik erst Anfang der 70er

Jahre in der Jugendpflege eine Versorgungsdichte erreicht hat, wie sie Preußen

schon am Ende der 20er Jahre aufweisen konnte.

Tabelle 4.3:

Hauptamtliche Jugendpfleger in den Jugendämtern der

Bundesländer und West-Berlins 1971

Tabelle siehe Seite 254

Man beachte die hohe Zahl von Jugendämtern ohne hauptamtlicheJugendpfleger.
Als gut versorgt können nur Nordrhein-Westfalen, Berlin und Niedersachsen

gelten. Von daher wird verständlich, wenn der damalige Bundesminister Dr.

BrunoHeck angesichts der Studenten- und Schülerunruhen aufdem 3. Deutschen

Jugendhilfetag 1968 von der Dringlichkeit der Reform sprach:

„Eine Öffentlichkeit, die sich daran gewöhnt hatte, in dieser Jugend ein Abbild

ihrer selbst zu sehen, horcht auf. Konnte diese Jugend doch zuvor als Gruppe
gelten, die sichzwardurchdas Lebensalterunterschied, imübrigen aberden glei¬
chen Zielen wie beruflichemErfolg, familiärerHarmonie und gesellschaftlichem
Wohlverhalten nachgeeiferthat. Nunwerden andereStimmen in der Jugend laut,
und andere Ziele von ihr formuliert... Die Jugendunruhen erweisen sich so als

Symptom für den Stand unserergesellschaftlichen Entwicklung. Das heißt nicht,
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daß die Gesellschaftskritik, wie sie von linksradikalen Revolutionstheoretikern

vorgetragen wird, zutreffend wäre oder daß überhaupt die vielen ausdrücklich

erhobenen Vorwürfe gegen Manipulation und autoritären Mißbrauch demokra¬

tischer Macht im einzeln stimmen müßten; das heißt jedoch, daß wir an einem

Punkt angelangt sind, an dem Reform notwendig wird, wenn das organische
Wachstum unserer Staatlichkeit und unserer gemeinsamen Menschlichkeit

nicht verknöchern und brüchig werden soll. Diese umfassende Aufgabe macht

jedoch Jugendpolitik nicht überflüssig. Im Gegenteil, sie wird als Mittlerin und

Brückenbauerin zwischen den Generationen wichtiger denn je. Sie muß die

Sprache der Jugend verstehen und sie den Alten verdeutlichen. Sie muß anderer¬

seits den Jungen klarmachen, daß ... die Institutionen des Staates und die Fülle

des Wohlstands nicht nur spontane Entwicklungen und Experimente am Beste¬

henden hemmen, sondernvor allem dochjenesMinimum an Freiheit und Würde

garantieren, ohne das jede Verführung und jeder Druck allzu leichtes Spiel
hätten. Jugendpolitik muß also die Gegensätze abbauen, zugleich aber die

Reformwünsche unterstützen" (HECK 1968, S. 15 ff.).

Bekanntlich hat die Reform in den 70er Jahren stattgefunden. Ihre Folgen zeigen
sich in Tabelle 4.4

Tabelle 4.4:

In der Jugendpflege tätige Personen nach Beruf und

Ausbildungsabschluß 1982

Tabelle siehe Seite 255

Als eigentliche Fachkräfte sind die Gruppen 1-3 anzusprechen. Verhältnismäßig
leicht einsetzen bzw. umschulen ließen sich Angehörige der Gruppen 4-7. Auch

Juristen und Verwaltungsberufe konnten ihre Ausbildung und berufliche Erfah¬

rung bevorzugt auf der Ebene der Landesjugendämter einsetzen (falls sie solchen

Tätigkeiten nicht gerade entkommen wollten). Bei den Gruppen 13 und 14 ist

ungewiß, ob es sich um fachlichen Nachwuchs handelt oder nicht. Die restlichen

Gmppen sind fachfremd.

Nach wie vor ist zu beobachten, daß sich im Berufsfeld Jugendpflege zahlreiche

Berufsgruppen betätigen. Die Zahl der fachlich ausgebildeten Kräfte hat sich

jedoch deuthch vergrößert. Auch Mitarbeiter, deren Ausbildung und Berufspraxis
in engerer Beziehung zur behördlichen Jugendpflege gesehen werden kann,
stehen zur Verfügung. Die Fachkräfte (Gruppen 1-3) addieren sich zu 7071, das

sind 40,96%; die Grappen 4-7 haben zusammen 1956, das sind 11,33%; die

Gruppen 8 und 10 haben zusammen 1009, das sind 5,85%; der nicht fachlich

ausgebildete oder zuordnungsfähige Rest entspricht 41,86% der Mitarbeiter, das

sind 7227 Personen. Nimmtman an, daß die nochinAusbildung Befindlichen eine

Fachqualifikation anstreben, kann man sagen, daß Anfang der 80er Jahre der Ju¬

gendpflege etwa so viele Fachkräfte wie Nicht-Fachkräfte zur Verfügung standen.

Interessant ist auch das Altersprofil der in der Jugendpflege Tätigen.

4.1 Rolle in der Bundesrepubhk Deutschland
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Tabelle 4.4:

In der Jugendpflege tätige Personen nach Berufund Ausbildungsabschluß 1982

Ausbildung Jugendarbeit Kinder- und Internationale Jugendbil¬ Jugendsozial¬ Allgemeine Insgesamt
Jugendpflege Jugenderholung Jugendarbeit dungsarbeit arbeit Jugendarbeit

1 Dipl.-Soz.-Pädagoge
Dipl.-Soz.-Arbeitei
(Fachhochschule,
Wiss.Hochschule) 1012 146 32 512 600 1662 3964

2 Dipl.-Päd. 135 11 4 147 57 177 531

3 Erzieher 736 463 6 210 246 915 2576

4 Medizinisch/

pflegerisch
therap.Ausbildung 110 359 1 85 23 85 663

5 Lehrer 216 54 6 508 72 204 1060

6 Sozial¬

wissenschaftler 39 5 7 47 16 29 143

7 Psychologe 18 8 - 23 20 20 89

8 Jurist 1 2 - 5 1 4 13

9 Sonstige
Hochschulabschluß 179 14 16 236 24 271 740

10 Verwaltungs-
Berufe 293 297 15 106 40 245 996

11 Handwerkliche

Ausbildung 324 257 9 323 91 389 1393

12 Sonstige 462 451 20 209 66 513 1721

13 Noch

in Ausbildung 556 326 10 244 192 984 2312

14 ohne

Abschluß 302 349 23 47 32 308 1061

Insgesamt 4383 2742 149 2702 1480 5806 17262

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe 1982, S. 66-69

Tabelle 4.5 zeigt, daß die Jugendpflege vor allem für jüngere Menschen attraktiv

ist. In der Gruppe der 20- bis 30jährigen überwiegen die Mitarbeiterinnen. In der

Kinder- und Jugenderholung bleibt die weibliche Überzahl durch alle Altersgrup¬
pen bestehen. Der Rückgang der Mitarbeiterinnen in der Altersgruppe 30 bis 40

Jahre ist vermutlich auf die Gründung einer eigenen Familie zurückzuführen. Be¬

trachtet man die männlichen Mitarbeiter, so zeigt sich eine große Abnahme ab et¬

wa dem 40. Lebensjahr.

Tabelle 4.5:

In der Jugendpflege Tätige nach Alter und Geschlecht 1989

Tabelle siehe folgende Seite

255
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Tabelle 4.5:

In der Jugendpflege Tätige nach Alter und Geschlecht 1989

256

Arbeits¬ unter 20 - 30 30-4G 40-50 50-60 60 Insgesamt

bereich ff ännlich weibl. männlich weibl. männlich weibl. inännlich weibl. männlich weibl.

Jugendarbeit

Jugendpflege 1067 1093 861 462 307 278 145 113 31 26 4383

Kinder- und

Jugenderholung 396 1026 158 304 123 314 100 242 21 58 2742

Internationale

Jugendarbeit 24 24 34 19 16 19 10 3 - 149

Jugendbildungs

arbeit 504 571 684 263 273 159 100 72 36 40 2702

Jugendsozial¬

arbeit 296 439 264 200 93 89 45 37 9 8 1480

Allgemeine

Jugendarbeit 1563 1621 1141 504 383 261 166 110 32 25 5806

Insgesamt 3850 4774 3142 1752 1195 1120 566 577 129 157 17262

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ginrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe 1982,

S. 62-65

Sie könnte auf Erschöpfung der Mitarbeiter zurückzuführen sein, aber auch die

verstärkten Aufwendungen für die Jugendpflege in den 60erJahren widerspiegeln
sowie die neu geschaffenen Stellen anschaulich machen.

Insgesamt zeigt die Tabelle die bessere Versorgung der Jugendpflege mit Mitarbei¬

tern seit Anfang der 70erJahre; auch dies ist eine Auswirkung derBildungsreform¬
diskussion. Die Ergebnisse, die sie auf dem Sektor der Jugendpflege hatte, sind in

den Blättern zur Berufskunde von 1978 nachzulesen.

Ehe die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale aufgelistet werden, erfolgt der Hinweis

aufdie außerordentlicheVielfalt sozialpädagogisch/sozialarbeiterischer Tätigkei¬
ten. Das Gesamtfeld sei so heterogen, daß es schwerfalle, es generell darzustellen.

Am ehesten lasse sich aber ein Bild gewinnen aus dem anschließenden Überblick:

„1. Das Ziel aller sozialpädagogisch/sozialen Arbeit ist: Menschen verschiede¬

ner Altersstufen in entwicklungs-, reife-, konflikt- oder notbedingten Situ¬

ationen so zu helfen, daß sie möglichst zur vollen Entfaltung ihrer Persön¬

lichkeit und all ihrer Kräfte und Möglichkeiten kommen, daß sie sich aus

unnötiger Abhängigkeit lösen und Sozialisationsdefizite wie Benachteili¬

gungen und Unterprivilegierungen überwinden können. Selbstbestim¬

mung, Mündigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und Ermöglichung eines der Würde
des Menschen entsprechenden Lebens sind in Gesetzen und Richtlinien fi¬

xierte Zielformulierungen und Prinzipien solcher Arbeit.

4. Institutionalisierung



2. Sozialpädagogisch/sozialeArbeitvollziehtsich immerimUmgangmitMen¬

schen:

mit einzelnen, mit Familien, mit Gruppen,
mit Menschen unterschiedlicher Altersstufen,

mit Menschen verschiedener sozialer Herkunft, Berufszugehörigkeit
sowie Klassen- und Schichtzugehörigkeit,
meist im unmittelbaren Kontakt von Mensch zu Mensch.

Aber auch da noch, wo sie am Schreibtisch (z.B. in der Verwaltung, in der Pla¬

nung, in der Öffentlichkeitsarbeit usw.) geleistet wird, ist sie aufbestimmte Men¬

schenund deren Lebenslage und Lebenssituation bezogen und aufderen positive

Veränderung gerichtet. 257

Ihr Interesse gilt immer

dem Menschen in seiner Gesamtsituation,

seinen körperlichen, seelischen, geistigen und gesellschaftlichen

Gegebenheiten, Bedürfnissen und Problemen,

seiner hierdurch bedingten Abhängigkeit, seinem Leiden, seiner Not,

seiner Einsamkeit, zugleich der Befreiung aus dieser Abhängigkeit,
den Strukturen seiner Umwelt in Familie, Beruf, Freizeit und

Öffentlichkeit und

der Veränderbarkeit und Veränderung dieser Strukturen zur

fortschreitenden "Befreiung aus Unmündigkeit", aus Not und

Unfreiheit, aus materieller und psychischer Verelendung"
(BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT (Hrsg.) 1978, S. 5 f.).

Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale fixieren die humanistische Zielsetzung der

Jugendpflege: Selbstbestimmung, Mündigkeit und die Ermöghchung eines der

Würde des Menschen entsprechenden Lebens. Wo immer die Arbeit des Jugend¬

pflegers erfolgt, hat sie auf den Menschen in seiner Gesamtsituation gerichtet zu

sein. Sie versteht sich als Hilfe zur Selbsthilfe, damit die Menschen, um die sie sich

kümmert, zur möghchst vollen Entfaltung ihrer Persönhchkeit kommen können.

Sozialpädagogische Arbeit kann emanzipatorischen Charakter tragen, wenn es

darum geht, ihre Khenten aus vielfach bedingten Abhängigkeiten zu befreien. Sie

bekennt sich offen zur „Veränderung des Menschen, seiner Lebenslage und Le¬

bensqualität und der sie bedingenden gesellschaftlichen Strukturen als Ziel des

beruflichen Handelns". Damit sei sozialpädagogisch/soziale Arbeit so vielseitig,

vielschichtig und verantwortungsvoll wie kaum ein anderer Beruf (ebd.).
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Die Beschreibung der Tätigkeiten hest sich dann wieder eher konventionell:

„
- informieren, aufklären,

erziehen, bilden, lehren,

befähigen, aktivieren,

mobilisieren, Partizipation ermöglichen und fordern,

beraten, behandeln, sozialtherapeutisch wirken,

verwalten, organisieren, planen,
materielle und finanzielle Hilfen bereitstellen und

einsetzen" (ebd.).

In den Ausführungen der BUNDESANSTALT FÜRARBEIT werden die Fähigkei-
258 ten nochmals genannt, die der Jugendpflegerbenötigt, um diesen Anforderungen

gerecht zu werden. Dem aufmerksamen Leser kann die Ähnlichkeit mit den preu¬

ßischenErwartungennicht entgehen: „Die Ziele der Jugendpflege fordernvom Ju¬

gendpfleger die Koordinierung vielfältiger Bemühungen und Projekte, Auffas¬

sungen und Hilfsangebote, Hilfs- und Geldquellen und Mitarbeiter verschieden¬

ster Bevölkerungsgruppen und die Zusammenarbeit mit vielen Stellen und Be¬

hörden, z.B. verschiedenen Jugend- und Wohlfahrtsverbänden, Jugendringen,
dem Jugendwohlfahrtsausschuß, Elternversammlungen, Jugend-, Arbeits-, Ge¬

sundheits- und Schulamt, Kirchen, Gewerkschaften, Fraktionen der Gemeinde-

und anderer Parlamente usw. Ein erheblicher Teil seiner Zeit ist deshalb mit Be¬

ratungen, Besprechungen und Verhandlungen und Gesprächen aller Art ausge¬

füllt, in denen ervermitteln und anregen,zurMitarbeit auffordern undzurUnter¬

stützung, auch finanzieller Art, bereit machen, um Verständnis werben und zur

Zusammenarbeit und Koordinierung gewinnen muß" (BUNDESANSTALT FÜR

ARBEIT (Hrsg.) 1975, S. 17).

Überprüft man die Tätigkeiten und Aufgaben des Jugendpflegers, die die Blätter

zur Berufskunde 1975 noch detailliert auflisten, bestätigen sich beide Beobach¬

tungen: Sozialpädagogische Arbeit ist gleichzeitig vielseitig, vielschichtig und

konventionell (vgl. BUNDESANSTALTFÜRARBEIT (Hrsg.) 1975, S. 14 f.). Ob sie

prinzipiell verantwortungsvoll ausgeübtwerden kann, wäreimEinzelfall zu über¬

prüfen.

Immerhin zeigt ein Blick aufdie Tätigkeitsmerkmale des Jugendpflegeberufs, daß

im Laufe der letzten 10 Jahre eine diversifizierte Dienstleistungsorganisation auf¬

gebaut wurde.

Den in der Jugendpflege Tätigen bietet der Staat die attraktiven Formen der Da¬

seinsvorsorge und sozialen Absicherung, die der öffentliche Dienst in der Ge¬

schichte der Bundesrepublik Deutschland durch gewerkschaftlichen Kampf er¬

worben hat. Die mit derberufhchen Tätigkeitverbundenen Karrieremöglichkeiten
sind für die meisten Mitarbeiter gering, führen aber in eine gesicherte Angestell¬
ten- oder beamtete Stellung.

Die möghchen Berufspositionen sind ebenfalls in den Blättern zur Berufskunde

von 1975 dargestellt (in den späteren Auflagen wurden sie wesentlich gekürzt).
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Anlage 4.1: Ausübungs- und Aufstiegsformen für Jugendpfleger

„Stadtjugendpfleger

Kreisjugendpfleger

Bezirksjugendpfleger

Landesjugendpfleger

Jugendpfleger im Amt

für Jugendförderung

Leiter

Mitarbeiter

Geschäftsführer

Referent

Tutor

Jugendpfleger

Jugendpfleger

Jugendpfleger

Stadtverwaltung

Landkreis

Regierungspräsidium

Landesregierung

Großstädte, besonders

Stadtstaaten

Haus der Offenen Tür

Jugendfreizeitheim

Nachbarschaftshaus

Jugendverbände,

freie Wohlfahrtsver¬

bände

angestellt

oder beamtet

beamtet

oder Bezirksregierung

beamtet

angestellt

oder beamtet

angestellt

angestellt

259

angestelltGewerkschaften,

Stadt-, Kreis-,

Bezirks-, Landes-,

Bundes-Jugendring

Jugendseelsorge angestellt

der Kirchengemeinde,

der Stadt bzw.

des Landkreises,

der Landeskirche,

des Bistums usw.

Betriebliche Jugend- angestellt

pflege großer Industrie-

und Wirtschafts¬

unternehmen

Kommerzielle Jugend- angestellt

arbeit

Jugendreiseunternehmen

Jugendtanzklubs und

-schulen

Jugendzeitschriften
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Dozent Fachschulen für angestellt

Sozialpädagogik oder beamtet

Fachhochschulen für oder neben-

Sozialarbeit/Sozial- amtlich auf

Pädagogik Honorarbasis

Jugendleiterschulen

Jugendhöfe

Akademien

Volkshochschulen

Heimvolkshochschulen

Fortbildungswerke und

-akademien"

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit (Hrsg.) 1975, S. 10

DerBayerischeJugendring verlangt von seinenMitarbeitern weitgefächerte Quali¬
fikationsnachweise mit deuthchem Schwerpunkt auf sozialwissenschafthchem

und sozialpsychologischem Gebiet. Kommunalpolitisches Wissen und kommu¬

nalpolitische Erfahrung sind ebenso wichtig wie Kenntnisse im einschlägigen
Recht und der Verwaltung. Bei den persönlichen Fähigkeiten des Jugendpflegers
werden Dispositionsfälligkeitund Flexibilität besonders hervorgehoben. Schheß¬

hch wird vonihm erwartet, daß er sich in seinerberufhchen Arbeit auf die Interes¬

sen derJugend einlassenkannund „die Bedingungen ihrersozialen Entwicklung"
fördern und verbessern hilft. Aus den konkreten Aufgaben, die von dem genann¬

ten allgemeinen Ziel abgeleitet werden, geht hervor, daß derJugendpfleger auf der

Seite dervonihmbetreuten Jugend zu sein hat, sich fürihre Belange einsetzenmuß

und zwar soweit, daß er auch „sozialen Benachteilungen entgegenzuwirken"

vermag (vgl. BAYERISCHER JUGENDRTNG 1983 o.S.).

Zum ersten Mal in der Geschichte der Jugendpflege geht hier eine Berufsbildbe¬

schreibung über den Zielrahmen SIEMERINGS von 1916 hinaus. Der Jugendpfle¬

ger hat nicht mehr in erster Linie einen staatsbürgerlichen Auftrag, auch nicht

einen bildungspolitischen, wie man heute sagen würde, vielmehr ist er dazu auf¬

gerufen, eine Art Anwalt der Jugend zu sein, den seine wissenschaftliche Qualifi¬
kation, sein kommunalpohtisches und verwaltungstechnisches Wissen lediglich
optimal in die Lage setzen sollen, in einem schwierigen amtlichen Vermittlungs¬
prozeß sich für die Interessen seiner Klienten einzusetzen. Das Berufsbild des Ju¬

gendpflegers hat deuthch therapeutische Züge gewonnen.

Allerdings ist derJugendpflegerein "Therapeut" in prekärer Lage: Sind Therapeu¬
ten üblicherweise mit hoher Autorität ausgestattet, wird ihnen ein ziemlich großer
Vertrauensvorschuß gewährt, handeln sie selbständig und bestimmend, und wer¬

den ihre Maßnahmen wenigstens zunächst in der Regel hingenommen, geht dem

Jugendpfleger der autoritative Nimbus des medizinisch-psychologischen Thera¬

peuten oder auch des technischen Experten ab. Statt dessen ist er in ein Einfluß¬

netz von Amtsträgern, Kollegen, gesetzlichen Vorgaben und rasch wechselnden

Interessen seiner Klienten sowie der Politiker eingebunden, das nur mit größtem
Geschick ungezwungene Bewegungen erlaubt.
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4.1.5 Das gegenwärtige Selbstverständnis der Jugendpfleger

Unterschiedhche Arbeitsfeldstrukturen, die sich aus regionalen Besonderheiten

und kulturellen Traditionen ergeben, tragen mit der Vielfalt der fachhchen Quali¬
fikationen der Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger zur Unabgegrenztheit des

Berufsbildes bei.

Welches Berufsverständnis Jugendpfleger von sich haben, ist aus Tagungsberich¬
ten und gelegentlichen Veröffenthchungen zu entnehmen. So gibt es Jugendpfle¬
ger, die ihre Tätigkeit als eine „Anknüpfung an die bündische Tradition der Ju¬

gendbewegungzurZeit derWeimarerRepublik" verstehenund sich "aus demPo¬

litischen raushalten", während andere - meist jüngere - die Vorstellung empanzi-
patorischer Bildungsarbeit verwirkhchen wollen (vgl. JUGENDPFLEGER - VIEL 261

VERWALTUNG, WENIG POLITIK 1980, S. 45 ff.). Ein Berliner Jugendpfleger be¬

zeichnete seine berufliche Tätigkeit zuzeiten als eine „Gratwanderung zwischen

Pädagogik und Jurisdiktion", zuzeiten als „Spaziergänge im Tal" (DITTNER

1976, S. 63).

Zudem sind die Erwartungen von Jugendhilfeträgern, die Jugendpfleger einstel¬

len, nicht leicht umzusetzen. So wird der Jugendpfleger z.B. als ein „ehrlicher

Maklerzwischen den WünschenundInteressen derHilfesuchendenund den Lei¬

stungs- und Hilfemöglichkeiten des Staates" bezeichnet (ARBEITSGEMEIN¬
SCHAFT FÜT JUGENDHILFE (Hrsg.) 1978, S. 5).

Bei einer im Jahre 1980 durchgeführten Befragung von 1.500 Anstellungsträgern
in der Bundesrepubhk ergaben sich Persönhchkeitsfaktoren, die eine bunte Palet¬

te von z.B. Beharrlichkeit, Stehvermögen, persönhche Ausstrahlung, geordnete
Lebensverhältnisse, Frustrationstoleranz, Durchsetzungsvermögen, Charakterfe¬

stigkeit, pädagogisches Können usw. anbieten (KLAPPROTT 1984, S. 49).

Zur Vorbereitung des 3. Jugendberichtes wurde vom Deutschen Jugendinstitut
eine empirische Untersuchung zur "Problematik derJugendpflege imJugendamt"
durchgeführt, die zeigte, daßJugendpflegersich in ihren Handlungsvorstellungen
von den "fremdbestimmten" institutionellen Bedingungenihrer Organisation lei¬

ten heßen, sie wurden als "außengeleitet" bezeichnet und sahen sich häufig im
Vorfeld derJugendfürsorge angesiedelt. Als Konkurrenzwurden die Schule mit ei¬

nem klaren Bildungsauftrag und die kommerziellen Freizeitanbieter erlebt. Der

Öffentlichkeit gegenüber trete derJugendpfleger sozial verbindhch aufund orien¬

tiere sich häufig an der "Berufsrolle des Managers", der alles könne, organisiere
und Konflikte durch Aktivitäten übergehe (vgl. BOHNISCH 1972, S. 356 ff.). Bei ei¬

ner Fachtagung des LANDSCHAFTSVERBANDES WESTFALEN-LIPPE für Ju¬
gendpfleger stellte sich ein 44 jähriger Jugendpfleger „als Verbindungsmann, als

Interessenvertreterbeider Seiten [Stadt und Jugendliche] gegeneinander und ge¬
gebenenfalls als Übersetzer in die jeweils andere Sprache dar" (LANDSCHAFTS¬
VERBAND WESTFALEN-LIPPE (Hrsg.) 1983, S. 23).

4.1 Rolle in der Bundesrepublik Deutschland



Das Verhältnis zu den einzelnen Bezugsgruppen ändert sich im Laufe der Berufs¬

jahre. Das Jugendamt oder die anstellende Behörde werden zunächst als undurch¬

schaubar erlebt: „Niemals hatte ich einen Haushaltsplan in derHand gehabt, und
auch andere Arbeitsvorgänge wie z.B. Haushaltsüberwachungslisten, Magist¬
ratsvorlagen, Aktenvermerke, Buchungsvorgänge, Umgang mit anderen Ämtern

warenNeuland fürmich" (JUGENDPFLEGER - VIELVERWALTUNG, WENIGPO¬

LITIK 1980, S. 49).

Pädagogische Intentionen und Aktivitäten werden, soweit sie vom Nichtpädago-
gen als problematisch aufgefaßt werden könnten, gegenüber der Behörde „abge¬
schirmt" oder „verschlüsselt" (BOHNISCH 1972, S. 361). Da dies aber nur be-

262 grenzt möghch sei, erfolge eine Anpassung an behördhche Arbeitsbedingungen
und meist ein Rückzug auf traditionelle Verhaltens- und Angebotsmuster (vgl.
ebd.). Für die Parteien und auch die Vereine, die behördhche Jugendpflege oft als

ihre Konkurrenz erlebten, soll der Jugendpfleger „Orientierungsfigur" sein, die

den Jugendlichen die "richtigen" Werte und Verhaltensweisen vermittle (vgl. JU¬
GENDPFLEGER - VIEL VERWALTUNG, WENIG POLITIK 1980, S. 48). Nicht un¬

problematisch sei auch das Verhältnis zu denJugendhchen, als deren Anwalt man

sich zunächst verstehe, die aberbald als fordernd, anspruchsvoll, undankbar usw.
erlebt würden (vgl. ebd.).

Konflikte sind also von Anfang an mit der Arbeit des Jugendpflegers program¬

miert. Heißt es im Kommentar zu § 5 JWG, daß die Jugendarbeit auszurichten sei

an Formen, „die es erlauben, daß die einzelnen Jugendlichen sich selbst betätigen
können, die Möglichkeithaben, ihre eigenen Interessenzu artikulieren und nicht

durch vorgegebene Organisationsstrukturen und einheitliche Bestimmungen be¬

reits verbindlich festgelegt sind" (MÜNDER u.a. 1985, S. 101), so muß er diesen

Anspruch mit dem „aufbehördliche Neutralität festgelegten politischen Selbst¬

verständnis der meisten Jugendämter und (dem) Prinzip der administrativen

Letztverantwortlichkeit" in Einklang bringen (BOHNISCH 1972, S. 361).

Schheßhch hat er mit dem Widerspruch umzugehen, daß er gegenüber Jugendli¬
chen konfliktbereitund konfliktoffen sein soll undbei den Konflikten, die sein Tä¬

tigkeitsfeld zwangsläufig mit sich bringen, erlebt, „daß Konflikte... in bürokrati¬

schen Organisationen und damit auch im Jugendamt kaum öffentlich und for¬

mell ausgetragen (werden)" (ebd.). Ob Jugendpflege daher tatsächlich „ein Lern¬

feld eigener Art" ist (MOLLENHAUER 1983, S. 8), hängt letztlich davon ab, „wie

konzeptionelle Entwürfe institutionell umgesetzt werden können" (BOHNISCH
1972b, S. 362).

Trotz vieler Ungereimtheiten und Schwierigkeiten ist der Beruf des Jugendpfle¬
gers bis heute für viele Jüngere attraktiv geblieben und mit einer relativ hohen Be¬

rufszufriedenheit verbunden. Oft sind die Motive, die jüngere, gelegentlich auch
ältere, Menschen aus anderen Berufen in die Jugendpflege wechseln läßt, aus der

Verarbeitung der eigenenJugendphasebzw. deren Wiederaufleben und den damit

gemachten Erfahrungen abzuleiten. Häufig lagen in den zuvor erlernten Berufen

kreative Fähigkeiten brach; das Bedürfnis nachneuen Selbstverwirklichungsmög-
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hchkeiten scheint ein entscheidender Beweggrund für viele Jugendpfleger gewe¬
senzu sein. Dann spielen idealistische und ethische Vorstellungen eine Rolle (von

dem, was Jugend sein könnte oder sein sollte) - ebenfalls Vorstellungen davon, wie

der Staat oder Politiker Jugendhchen gegenüber handeln sollten. Je nach Lebens¬

geschichte und dem Verständnis der eigenen Bürgerrolle können sich Jugendpfle¬

ger als loyale Mitarbeiter oder Opponenten der öffenthchenGewalt verstehen. Die

dominierenden Gefühle der Berufsrolle und der jeweiligen Tätigkeit gegenüber
wechseln gelegenthch rasch: Auf das befreiende Gefühl, nach einem z.B. stark

fremdbestimmten Beruf selbstbestimmte Freiräume in der Jugendarbeit gefunden
zu haben, kann schnell Frustration als Folge neuer, z.B. administrativer Sach-

zwänge folgen oder Enttäuschung darüber, daß Jugendhche die Angebote der Er¬

wachsenen nicht annehmen. Schon mit der nächsten Idee, die dankbar aufgenom¬
men wird, ergibt sich wieder eine positive Resonanz, die die Möglichkeit zur eige¬
nen Kreativität bestätigt.

Als positiv besetzte Aspekte ihrer Arbeit nennen Jugendpfleger:

die Zielgruppe (Kinder, Jugendhche, evtl. auch Erwachsene),

sogenannte "sozial Gesunde";

die Freizeitpädagogik, die abwechslungsreich, lustorientiert und

erlebnisreich sei;

den Kontakt zu vielerlei Gruppen, der sich zwangsläufig ergebe
(Behörden, Geschäftsleute, Eltern, Veranstalter usw.);
den Angebotscharakter ihres Tuns, der sie motiviere, attraktiv zu sein.

Alle Jugendpflegeangebote seien freiwillig, so daß diejenigen, die sie

aufgreifen, dann gern dabei blieben;

daß sie ihre Organisations- und Management-Talente einsetzen

könnten, um erfolgreich zu sein. Sie seien bekannt, gut in die

Gemeinde integriert und hätten selten Langeweile (vgl. Ergebnisse
zweier Fortbildungstagungen des Landesjugendamtes Baden zum
Thema "Älter werden in der Jugendarbeit"; vgl. "Äußere und innere

Faktoren der Jugendpflege", beides 1985, beides unveröffentlicht).

Abschließend sei das Zeugnis eines langjährigen Mitarbeiters in der Jugendpflege
mitgeteilt.

Anlage 4.2: Interview

Das folgende Interview wurde imJahr 1987 mit einem leitenden Jugendpflegerge¬
führt, der seit über 30 Jahren in der Jugendpflegeabteilung eines größeren Jugen¬
damtes tätig ist.

Können Sie die Einbettung derJugendpflege in dasJugendamt Ihrer Stadt darstel¬

len?

„DieAnzahl der Mitarbeiter imJugendamt insgesamt im Verhältnis zurAnzahl der

Mitarbeiter der Jugendpflege beträgt etwa 10:1, d.h. die Jugendpflege beschäftigt
1/10 der Mitarbeiter des Jugendamtes. Die Einrichtungen der Jugendpflege belau¬
fen sich auf 9 Häuser für Freizeitangebote".
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Me erfolgt die pädagogische und finanzielle Planung der Jugendpflege in Ihrer

Stadt?

„Abteilungsleiter und Mitarbeiter vertreten die fachliche Kompetenz; Amtsleiter

undDezernent versuchen, die Fachlichkeitmit jugend-und sozialpolitischen Vor¬

stellungen zu vermischen und solchen, die gerade opportun sind. Die Planung un¬

terhegt häufig tagespohtischen Situationen und dem Zeitgeist. Was die Mittel an¬

belangt, werden diese unter veränderten ökonomischen Bedingungen zu Lasten

derJugendpflege umgesetzt. Fachhch läßt sich dies nicht begründen. Die Tendenz
ist eine Rückentwicklung kommunaler Jugendpflege aus einer Fehleinschätzung
der Leistungsfähigkeit der freien Träger".

264 Können Sie die Jugendpflegeaufgaben, die Ihre Abteilung gegenwärtig wahr¬

nimmt, nennen?

„Betreibung von Jugendhäusern, Angebote außerhalb von Jugendhäusern (Spiel¬
mobil, Seminare, Lehrgänge), zentrale Sommerferienangebote für Kinder und Ju¬

gendliche der ganzen Stadt, gesetzhcher Jugendschutz, Integration ausländischer
Kinder und Jugendlicher".

Ist es schwer, die genannten Aufgaben in IhrerMeinungnach sehrwichtige, wich¬

tige, weniger wichtige Aufgaben einzustufen?

„Die Betreibung von Jugendhäusern halte ich für weniger wichtig, da meines Er¬

achtens hier der Anspruch des JWGnicht mehr eingelöst wird. In den Jugendhäu¬
sern wird häufig Sozialarbeit geleistet, was zu einer Selektierung und Ghettobil¬

dung von bestimmten Jugendhchen führt und die Mitarbeiter vom eigentlichen
Auftrag der Jugendpflege entfremdet.

Die Angebote außerhalb von Jugendhäusern halte ich für sehr wichtig, da sie eine

große Zahl vonJugendhchen und Famihen ansprechen; da sie an keinen Standort

gebunden sind, können sie schnell und flexibel eingesetzt werden.

Zentrale Sommerferienangebote halte ich für sehr wichtig. Sie fördern soziales

Lernen, aktivieren im Gegensatz zu vielen kommerziellen Angeboten, tragen zur

Selbstfindung bei und bieten meines Erachtens die Möglichkeit zur aktiven De¬

mokratie.

Die Ausländerarbeit halte ich für sehrwichtig, da die behördlicheJugendpflege sie

bisher weitgehend ignoriert hat.

Den gesetzlichen Jugendschutz halte ich für weniger wichtig, da er dem kurzlebi¬

gen Zeitgeist unterworfen ist. Unabhängig vom Zeitgeist gibt es keine allgemein
akzeptierte Linie, die definiert, wie Jugend geschützt werden soll. Der gesetzliche
Jugendschutz erfüllt für viele Politiker eine Alibifunktion. Zur Zeit wird er sehr

restriktiv behandelt, während andererseits dem Video-, Alkohol- und Tabak-Kon¬

sum, gesellschaftlich gesehen, alle Tore geöffnet werden ".
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Wer unterstützt Sie in Ihrer Arbeit?

„Niemand. Begründung:

Die Durchführung der Jugendpflege unterhegt
weitgehend dem Freiwilligkeitsprinzip.
In wirtschafthchen Krisenzeiten werden der Jugendpflege
die Mittel am ehesten gekürzt.
Die behördliche Jugendpflege hat im politischen Raum
keine Lobby mehr.

Die behördhche Jugendpflege hat sich inhaltlich nicht

weiter entwickelt. Veränderungen wurden und werden zu

spät wahrgenommen". 265

Woher kommen Schwiengkeiten?

„Zuerst aus den Anforderungen aus dem Bereich der Jugend- und Sozialpolitik,
die durch die Unverbindlichkeit derJugendpflege nicht eingelöstwerden können.
Dann durch die Ausbildung der Mitarbeiter zum Sozialarbeiter. Ich frage mich, ob
sie den Anforderungen an die Jugendpflegearbeit gerecht wird? Auch wird die be¬

hördliche Jugendpflege durch ihre Einbettung in restriktives Verwaltungsdenken
unflexibel. Eine überspitzte Handhabung von Vorschriften verhindert zeitgemä¬
ßes Reagieren und kreative Ansätze".

Me sehen Ihre Kontakte zu anderen Jugendpflegern und Kollegen im Jugendamt
aus?

„Meine persönlichen Kontakte sind sehr gut; die institutionellen sind weniger gut,
weil möglicherweise nicht gewollt. Die Kontakte zu anderen Kollegen im Jugen¬
damt sind indifferent und wenig gut, da diese eine grundsätzhch unterschiedhche

Ausgangsposition vertreten".

Was schätzen Sie an derjugendpflegerischen Tätigkeit besonders?

„Selbstbestimmte Arbeit, Freude an der Arbeit (die im Laufe derJahre gelitten hat),

Gestaltungsmöglichkeiten, Verwirklichung in einem kreativen Prozeß. Wissen,
was Jugend denkt, Kontakte zu ihr, Erkennen von Entwicklungen".
Wasfinden Sie an derjugendpflegerischen Tätigkeit unangenehm?

„ 1. Die Unfachlichkeit aus der Politik und ihr mangelndes Eingehen auf fachliche
Kriterien. 2. Legitimationszwang in Richtung der Unfachlichkeit und gegenüber
einer unfachlichen Bürokratie. 3. Unregelmäßige Arbeitszeit. 4. Älterwerden als

Jugendpfleger. Schließlich ist im Vergleich mit ähnlichen Positionen die Position

des Jugendpflegers in der Verwaltung unterbezahlt".

Wasfür eine Motivation braucht man, um in der behördlichen Jugendpflege tätig
zu werden?

„Man braucht einen jugendpolitischen Standort und ein Mindestmaß an positi¬
vemGlauben an dieJugend. Nötig sind Phantasie und Kreativität sowie Freude am

Organisieren und Planen, natürlich auch konkrete fachliche Kenntnisse. Die Tä¬

tigkeit kann einen Hauch von unbürgerlicher Lebensweise beinhalten, den ich

schätze".

Interview



WelcheFähigkeiten sind IhrerAnsichtnachfüreinen behördlichenJugendpfleger

besonders wichtig?

„Vorerfahrungen in der Jugendverbandsarbeit, pohtische Standpunkte, der Ju¬

gend "helfen" wollen, mit der Bürokratie klarkommen".

Besteht zwischen Jugendpflege und Politik ein Zusammenhang?

„Es besteht ein enger Zusammenhang".

Ist die behördliche Jugendpflege in ihrer jeweiligen Ausprägung die praktische

Anwendung der Jugendpolitik eines Landes?

„Nein. Das Jugendamt untersteht der kommunalen Selbstverwaltung. Bei der An-

266 wendung von Erlassen haben kommunale Traditionen immer schon eine große
Rolle gespielt, besonders in Ballungszentren".

Hat die behördliche Jugendpflege unsererZeit IhrerMeinung nach ein pädagogi¬
sches Konzept?

„Nein. DerbehördhchenJugendpflege fehlt die gesellschafthche Verankerung. Sie

ist im Vergleich zur Schule z.B. durch einen Mangel an Gesetzen gekennzeichnet.
Ihr fehlt eine prägende Tradition".

Entfaltet die behördliche Jugendpflege Ihrer Ansicht nach pädagogische Wirkun¬

gen?

„Bezogen auf die Situation derJugend halte ich die pädagogischenWirkungen der

behördhchenJugendpflege für wenig wirksam und wenig attraktiv. Dem behördli¬

chen Jugendpfleger werden in unserer Zeit pädagogische Handlungsspielräume
mehr und mehr eingeengt. Der Versuch, einen eigenständigen Erziehungsbereich
zu begründen, ist - wenn überhaupt - nur in Ansätzen gelungen. Diese Ansätze

werden unter den gegenwärtigen Bedingungen weiterreduziert. Es fehlt ein dieJu¬

gendpflege klar umreißendes Gesetz, das unter anderem oder insbesondere die fi¬

nanzielle Mindestausstattung der Jugendpflege zu regeln hätte".

Würden Sie sich zutrauen, die Leistungen der behördlichenJugendpflege auchfür
die Vergangenheit abzuschätzen - für das Kaiserreich, die Weimarer Republik
usw.?

„Im Kaiserreich: Die behördliche Jugendpflege war ein zentralistisches Instru¬

ment, staathche Jugendpohtikdurchzusetzen. Die Entwicklung alternativer Grup¬

pen war nicht erwünscht.

WeimarerRepublik. Wie auch im Kaiserreich wurde die bürgerliche Jugendarbeit
gefördert, während die Arbeiterjugend weniger begünstigt wurde. Rückblickend

hängt das aus meiner Sicht damit zusammen, daß sich die Arbeiterbewegung we¬

niger gut darstellen konnte und daß sich weit weniger Autoren für sie interessier¬

ten.

Drittes Reich: Außerhalb der Hitler-Jugend haben einige Organisationen der Partei

(z.B. die NSV) Erholungsangebote für junge Menschen gemacht. Meines Wissens

hatten die meisten Jugendämter damals keine Abteilung für Jugendpflege.
Nachkriegsphase 1945 bis 1961: Die behördliche Jugendpflege leistete einen
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wichtigen Beitrag, Jugendliche in den neuen Staat zu integrieren durch Angebote
und konkrete Hilfen zur Überwindung der Nachkriegszeit.
In unsererZeit: Ich beobachte einen langsamen Rückzug. Die behördhcheJugend¬

pflege wird, wenn kein Wundergeschieht, zur Bedeutungslosigkeit herabsinken".

Sehen Sie keine Perspektiven für die behördliche Jugendpflege mehr?

„Keine. Den Versuch der Behörden, die Jugendpflege den freien Trägern zu über¬

lassen, halte ich für untauglich".

4.2 Die Ausbildung der Jugendpfleger

4.2.1 Die Ausbildungssituation im Kaiserreich
267

Mit der Einrichtung der behördlichenJugendpflege wurden zugleichAnstrengun¬

gen unternommen, einen eigenen Ausbildungsgang aufzubauen. Die Vorreiterrol¬

le übernahm Preußen, das schon 1912 landesweit Kurse für Bezirks- und Kreisju¬

gendpfleger anbot. Obwohl das preußische Territorium über 60% der Fläche des

deutschen Reiches einnahm, konnte dieses erste Angebot nicht flächendeckend

sein. Zudem gilt es von vornherein zu berücksichtigen, daß Preußen nurvierJahre
Zeit blieben, dann zog die Kriegführung alle verfügbaren nationalen Energien an

sich.

Zur ersten Orientierung dienten die evangelischen Jugendvereine, dieDiakone in

siebenmonatigenKursenzu hauptamtlich tätigenJugendpflegern ausbildeten. Die

Ausbildung bestand vormittags aus einem theoretischen Teil: Psychologie des Ju¬

gendalters, Rolle des Jugendpflegers, Vereinsorganisation, Geschichte, Kultur

usw.. Nachmittags schloß sich ein praktischer Teil an, der der körperlichen Er¬

tüchtigung diente und handwerkliche sowie musische Fertigkeiten vermittelte.

Der Tag schloß mit einem geselligen Teil, an dem die Kursteilnehmer am Vereins¬

leben verschiedener Gruppen teilnahmen (vgl. JAEGER. In: HANDBUCHFÜRJU¬
GENDPFLEGE 1913, S. 835 ff.).

Von staatlicher Seite wurdenimJahr 1911366, imJahre 1912 434 zehntägige Kurse
für Jugendpfleger durchgeführt, davon 178 Turn- und Spielkurse. Staathche und

Kreisbehörden sowie Gemeinden waren die Veranstalter und übernahmen auch

die Kosten. Sie beliefen sich für einen lOtägigen Kurs (Honorar 20 Mark/Materia¬

lien/Druckkosten/ Porti) aufinsgesamt etwa 700 Mark. Die Kursgröße variierte,
28 Kurse hatten mehr als 100 Teilnehmer, einige über 600! Die hohe Teilnehmer¬

zahl erklärt sich durch die Anwesenheit von "Gästen" und "Zuschauern", die gern

geduldet waren, da sie so die "Arbeit an denJugendlichen" kennenlernen und Vor¬

urteile abbauen konnten. Geleitet wurden die Kurse in erster Linie von Lehrern,
daneben von Geistlichen, Landräten, einem Fortbildungsschuldirektor, einem

Kreiswiesenbaumeister, einem Vice-Admiral z.D., einem Amtsgerichtssekretär,
einem Beigeordneten und einem Stadtrat. Die Inhalte waren denen der kirchli¬

chen Veranstalter ähnlich, allerdings gab es weniger musische und Werkangebote,
dafür das Thema "Kriegsspiel" - praktischund theoretisch. Die Sonntage waren für

Vorführungen derJugendvereine reserviert. Für die bereits in derJugendpflege Tä-
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tigen wurde im Winter 1913 erstmals ein Fortbildungskurs mit dem Schwerpunkt
"Praktische Betätigung" durchgeführt (vgl. SAMTER. In: HANDBUCH FÜR JU¬

GENDPFLEGE 1913, S. 844 ff.).

Mit Kriegsbeginn wurden die Anstrengungen zugunsten derbehördlichenJugend¬

pflege zunächst sogar verstärkt, um auch bei der erwerbstätigen Jugend die nati¬

onale Begeisterung anzufachen und wachzuhalten.

Als der Krieg länger andauerteundamEnde verlorenging, stand auch die behördli¬

che Jugendpflege vor einem Neubeginn.

4.2.2 Die Ausbildungssituation in der Weimarer Republik

In den Erlassen von 1918 und 1919 wurde der Jugendpflege sofort wieder eine

wichtige Aufgabe zugewiesen: Sie sollte mithelfen, die deutsche Jugend nicht der

Depression anheimfallen zu lassen, sondern sie stark, gesund und freudig für ein¬

en neuen Aufstieg zu machen. Aber die ministeriellen Appelle können nicht dar¬

über hinwegtäuschen, daß dieJugendpflege in der Republik aufeine neue Basis zu

stellen sein würde.

Entscheidend für die Gewinnung und Ausbildung von Jugendpflegern in der Zu¬

kunft würde die Beantwortung der Frage werden, wie „ein vertrauensvolles Zu¬

sammenarbeiten der beteiligten Vereinigungen und Verbände untereinander so¬

wiemit allen in Frage kommendenBehörden und... dem... Ministerium" (Erlaß v.

22. Nov. 1919) zu erreichen war. Bei dem bekannten Zerwürfnis der Verwaltung,
der Parteien und Verbände war das RJWG mit seinem Kompromißcharakter in

wichtigen Fragen der Jugendpflege die Antwort.

Die Jugendverbände standen der behördhchen Jugendpflege distanziert gegenü¬
ber, was sie durchihren Dachverband, denReichsausschuß der deutschen Jugend¬
verbände, offen zum Ausdruckbrachten. In der Praxis konkurrierten freie und be¬

hördliche Träger, obwohl nach dem Willen des Gesetzgebers die Jugendpflege ins

Jugendamt zu integrieren war.

Wichtige Fragen waren nach derVerkündung des RJWGunbeantwortet geblieben:

- Sollte es in Zukunft einen staatlich anerkannten Ausbildungsgang zum

Jugendpfleger bzw. zur Jugendpflegerin geben?

- Wie waren dann Ehrenamtliche im Verhältnis zu den Hauptamtlichen zu

behandeln?

- Welche Entscheidungskompetenzen sollten Haupt- und Ehrenamtliche im

Jugendamt haben?

- Welche Aufstiegs- und Umsetzungsmöglichkeiten sollten qualifizierte
Jugendpfleger im Jugendamt haben?

- Welche Anforderungen sollten an die berufsqualifizierenden Lehrgänge
gestellt werden?

(Vgl. DERSCHAU 1976; vgl. PFAFFENBERGER 1978; vgl. BÄUMER In:

NOHL/PALLAT (Hrsg.) 1929c)).

4. Institutionalisierung



Es gab Verbände, die den Behörden Kompetenz in Ausbildungsfragenrundweg ab¬

sprachen: „Sie lassen sich dabei leiten von derErkenntnis, daß erfolgreiche Erzie¬

hungsarbeit letzten Endes nur aufGrund einer bestimmten Weltanschauung ge¬

leistet werden könne, und verlangen infolgedessen, daß die Behörden die Lehr¬

gangstätigkeit ihnen allein überlassen soll" (RICHTER 1932, S. 47).

Der zuständige Minister HIRTSIEFER war aus Anlaß des 10-jährigen Bestehens

seines Ministeriums bemüht, nachzuweisen, daß seine Dienststellen alles Mögli¬
che getan hätten, „um die Erziehung der unter so schwierigen Verhältnissen her¬

anwachsenden schulentlassenen Jugend zu körperlicher, geistiger und sittlicher

Tüchtigkeit zu fördern" (HIRTSIEFER 1930, S. 53). Insbesondere verwies er auf

die zahlreichen Lehrgänge, die für Jugendführer und -pfleger zwischen 1919 und
269

1928 in Preußen stattgefunden hätten.

Tabelle 4.6:

Bezirks- und Jugendpflegelehrgänge in den

Rechnungsjahren 1919-1928 nach Regierungsbezirken

Tabelle siehe Seite 270

Addiert man die Teilnehmerzahlen aus den Tabellen 4.6 und 4.7, so haben in Preu¬

ßen in denJahren 1919 -1929 7612 Jugendpflegelehrgänge mit insgesamt 567.078
Teilnehmern und Teilnehmerinnen stattgefunden. Das Schwergewicht hegt bei

den Leibesübungen, dem entsprechen die Ausbildungskurse zu Sport- und Turn-

warten(-innen). Annähernd attraktiv waren Volkstanz und Handfertigkeit. Spe¬
ziell zur Pflege der weiblichen Jugend wurden 723 Kurse abgehalten. Insgesamt
wurden 979 Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen aus- und fortgebildet (manbe¬

achte auch die Schwerpunktprogramme).

Tabelle 4.7:

Bezirksjugendpflegelehrgänge im Rechnungsjahr 1929

Tabelle siehe Seite 272

Der Referent am Ministerium, Dr. K. RICHTER, hat der Aus- und Fortbildung im

Jugendpflegebereich ein eigenes Heft des Handbuchs derJugendpflege gewidmet.
Er sieht einen dringenden Bedarf für eine besondere Ausbildung: „Das ist umso

notwendiger, als gerade in der Jugendpflege die eigentümliche Tatsache besteht,
daß in ihr zahlreiche Personen erziehend und bildend tätig sind, die keine eigent¬
liche Ausbildung für diese besondere Tätigkeit mitbringen. ... Denn der Volks¬

schullehrer z.B. hat es im wesentlichen doch mit dem schulpflichtigen Kinde zu

tun, die schulentlassene Jugend stellt aber den Jugendpfleger und die Jugendpfle¬
gerin vor ganz neue, besondere Aufgaben, und die Lehrerschaft der höheren

Schulen wird im allgemeinen die schulentlassene berufstätige Jugend auch nur

wenig kennen. Bei den Geistlichen liegt es ähnlich, wenn auch in mancher Bezie¬

hung etwas günstiger" (RICHTER 1932, S. 19).

4.2. Ausbildung in der Weimarer Republik
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Bei der überragenden Bedeutung, die ihrer Aufgabezukomme, „konnte die Staats¬

regierung es nichtvertreten, diese Dinge ausschließlich den Gemeinden oder der

privaten Initiative zu überlassen, sie mußte vielmehr anstreben, führend und

richtunggebend zu wirken" (ebd., S. 20).

Die Aus- und Fortbildung gliederte sich in allgemeine Themen und Sonderkurse:

„Die Sonderkurse sind einem bestimmten Teilgebiete der Jugendpflege gewid¬
met. Da ist zunächst das weite Gebiet derLeibesübungen zu erwähnen. Diese wer¬

den in den Lehrgängen entweder zusammenfassend in Referaten behandelt, in

Erörterungen besprochen und durch praktische Übungen ergänzt, oder ein Son¬

dergebiet, z.B. Fußball, Leichtathletik, Geräteturnen, Turnspiel, Schwimmen,

Rudern usw., wird nach derselben Methode in denMittelpunkt des Lehrgangs ge- 271

stellt. Zahlreiche Kombinationen der einzelnen Teilgebiete finden gleichfalls
statt, auch die Jugendpsychologie wie überhaupt auch Fragen der geistigen und

sittlichen Führung finden mehrund mehrBerücksichtigung. Die anderen Zweige
der Jugendpflege erfahren dieselbe Behandlung. Da gibt es Lehrgänge über das

neue Jugendrecht und den Jugendschutz, über Hygiene, wobei Alkohol, Nikotin

und Geschlechtskrankheiten in gebührendem Ausmaße behandelt werden, über

Staatsbürgerkunde, über Volkswirtschaftliches, Berufsberatung, über das gute
Buch und Schund- und Schmutzschriften, über Laien- und Jugendspiel, Tanzen,

Singen, Zimmerspieleundnochmanches andere,wozu für die Mädchennoch die

Kurse für Säuglingspflege, Hauswirtschaft, Heimgestaltung, Flicken, Nähen, We¬
ben und ähnliches treten. Auch bei ihnen wird, soweit es erforderlich und mög¬
lich ist, die Theorie mit derPraxis verbunden. Ebenso werden manche dieserEin¬

zelgebiete miteinander verbunden. In neuester Zeit sind die Lehrgänge hinzuge¬
treten, die sich auf die Betreuung erwerbsloser Jugendlicher beziehen. Ganz

überwiegend ist manwohl heute dazu übergegangen, in alle diese verschiedenen

Lehrgänge irgendeine Artvon Leibesübungen, insbesondere gymnastischeÜbun¬

gen und Wanderungen, einzubauen, um dadurch bei allen Lehrgangsteilneh¬
mern die Erkenntnis zu wecken oder zu stärken, daß ein bestimmtes Maß von re¬

gelmäßiger körperlicher Betätigung für alle jungen Menschen unerläßlich ist"

(ebd., S. 22 f.).

Es folgt eine detaillierte Darlegung der ministeriellen Richtlinien für die Planung,
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Lehrgängen, die jeder mo¬
dernen Kritik in didaktisch methodischer Hinsicht standhalten könnte (vgl. ebd.,
S. 2 2-42). Die Themen der Lehrgänge waren vielfältig undbedeutungsvoll mit star¬

ker Betonung politischer, ethischer und psychologischer Fragen. Als Beispiel mö¬

gen die Sonderkurse für Mädchen und Frauen dienen.

„a) Allgemeiner Art

Die Psychologie des Jungmädchens. Das Mädchen in der Reifezeit. Hygiene der

Reifezeit. Die Frauenbewegung. Die Gleichstellung der Frau als Staatsbürgerin.
Die Frau als Gattin undMutter. Die Frau in WirtschaftundPolitik. Frauund Wirt¬

schaft. Die Lebenswelt der weiblichen Berufe. Die Erziehung zum Frauentum.

4.2. Ausbildung in der Weimarer Republik
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Die Körpererziehung der Frau. Frauenart und Leibesübungen. Die physiologi¬

schen Grundlagen des Frauentums. Die Stellung der Frau zum Jugendwandern.
Die Frau als Führerin. Der Jungmädchenverein,

b) Sonderlehrgänge

Sie erstrecken sich besonders auf Säuglingspflege, Stricken, Weben, Nähen,

Flicken, Hauswirtschaftskunde, Kochen und Backen, dazu solche für die einzel¬

nen Sondergebiete der Leibesübungen einschließlich der Gymnastik"

(ebd., S. 45 f.).

Die Durchführung der Lehrgänge lag bei freien und behördlichen Trägern. In der

Streitfrage, bei wem die Fortbildung liegen solle, nahm das Ministerium den

Standpunkt ein, daß es eine wichtige Aufgabe sei, die Nichtorganisierten zu be¬

treuen, die im Durchschnitt mindestens 60% der Jugendlichen ausmachten. Da

die Verbände im allgemeinen nur Lehrgänge für Mitglieder ihrer Organisation ver¬

anstalteten, müsse der Staat vorzüglich für das Gemeinwohl tätig werden. Des¬

gleichen „müßte denvom Staatebzw. denKommunenundKommunalverwaltun¬

gen angestellten oderbestellten Jugendpflegernund -pflegerinnen Gelegenheitzu

ihrer Fortbildunggeboten werden." Aber auch davon abgesehen sei es notwendig,
Führer und Führerinnen verschiedener Richtung zu gemeinsamer Ausbildung,

Aussprache und Fühlungnahme zusammenzubringen, weil der Staat das Recht

und die Pflicht habe, Brücken zu bauen zwischen den Vertretern der verschiede¬

nen Richtungen, die ja im beruflichen und politischen Leben auch zusammenar¬

beiten müßten. Gerade die Führerund Führerinnen derJugend müßten lernen, die

Meinung eines Andersgerichteten ruhig anzuhören und ihr mit Achtung zu begeg¬
nen. Dadurch solle nicht etwa eine Verwischung der gegensätzlichen Anschauun¬

genbezweckt werden, vielmehr solle jeder frei und offen seine Anschauungenbe¬

kennen. Er werde gerade dadurch, daß er sie vor Andersdenkenden ansprechen
müsse, gezwungen sein, sie klar zu durchdenken und zu formulieren (vgl. ebd.,
S. 47 f.).

Diese Passage mag zusammen mit dem folgenden "Ausblick" die vorbildliche Li¬

beralität und Professionalität des Referenten verdeutlichen, wie sie sich schon bei

der Erörterung des Problems der Koedukation gezeigt hatte (vgl. ebd., S. 28 f.).

»So wertvolle Dienste diese Lehrgänge auch leisten können, so darf doch nicht

verkannt werden, daß sie, besonders wenn sie nurvon kürzerer Dauer sind, nur

Notbehelfe sind. Die Jugendpflege ist ein Gebiet, das sich heute weit über seinen

ursprünglichen Inhalt undUmfang hinaus entwickelt hat. Sie steht in Beziehung
zu mannigfachen Zweigen der Wissenschaft, insbesondere der Psychologie und
der Pädagogik, der Kunst, der Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie des prakti¬
schen Lebens. Dahermuß eine längere wissenschaftliche und praktische Einfüh¬

rung in dieses weite Arbeitsgebiet in besonderen Anstalten, die vom Staate oder

von freien Organisationen einzurichten wären, - Seminaren, Akademien oder

wie man sie sonst benennen will - das Ziel derFührerschulungbleiben. Für dieje¬

nigen, die die Arbeit in der Jugendpflege als Beruferwählen, bieten heute schon

die staatlich anerkannten Wohlfahrtsschulen (sozialen Frauenschulen) sowie ei-
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nige von Verbänden eingerichtete Lehrstätten die Möglichkeit, Jugendwohl¬
fahrtskunde als Hauptfach zu wählen. Die so ausgebildeten Besucher der Wohl¬

fahrtsschulen, die heute z.T. auch Männer aufnehmen, finden Anstellung bei Ju¬

gendämtern und Organisationen. Für die ehren- odernebenamtlichTätigen fehlt

abernoch die Bildungsstätte. Wohlwerden schon aufdenPädagogischen, Berufs¬

pädagogischen und Sozialpädagogischen Akademien die Studierenden auch in

die Jugendpflege eingeführt, wie es bei den Hochschulen für Leibesübungen
schon immergeschieht. Aber es fehlt noch die Krönung des Ganzen: eigene Aus¬

bildungs- und Forschungsstätten für die Jugendkunde und die Jugendführung,
die in einemZeitraumvon etwa zwei Jahren hauptamtliche und in kürzeren Kur¬

sen ehrenamtliche Führer und Führerinnen der schulentlassenen Jugend nach

Art derHochschulen aus- undweiterbilden. Die Ungunst der Zeiten macht es vor¬

läufig unmöglich, diesen Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen. Als Ziel darf

er nichtsdestoweniger nicht aus dem Auge gelassen werden" (ebd., S. 60).

Besondere Aufmerksamkeit widmet RICHTER der Bedeutung des Führerpro¬
blems:

„Wenn die Führer, denen die Jugend unbedingte Gefolgschaft zu leisten heute

mehr denn je nur allzusehr geneigt ist, sich ihrer ungeheuren Verantwortung
nicht bewußt und wenn sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, so beschwören

sie ernsteste Gefahren für das ganze Volk herauf4 (ebd., S. 7).

„Es ist auch kein Zufall, daß zahlreiche große Organisationen militärisches Äu¬

ßeres, militärischeFormenundOrdnungsowie militärischeDisziplin aufweisen.
Schon der äußere Halt, den die Gemeinschaft dadurchbekommt, wirkt im höch¬

sten Maße anziehend aufdiese Jugend, die so sehr eines Halts bedarf. Nach Füh¬

rungundGemeinschaftsehnt sie sich. Beides findet sie besonders auchbei den ra¬

dikalen Parteien, die zudem auch jedes Kompromiß ablehnen" (ebd., S. 6).

Diesem Gefährdungspotential möchte sich das Ministerium mit seinem Fortbil¬

dungsprogramm entgegenstellen:
- Es möchte selbst Führer für die Jugendpflege heranbilden, die sich der

Ideale bewußt sind, für die sie arbeiten, und der Mittel, deren sie sich be¬

dienen können, ohne die Rechte anderer zu verletzen.

- Von einer Führungspersönlichkeit erwartet es Wahrhaftigkeit; sie muß,
was sie als richtig erkannt hat, mitteilen und in die Tat umsetzen kön¬

nen, muß vorleben können, was sie von anderen verlangt.
- Sie soll bereit und fähig sein, Nachwuchs heranzuziehen; der Führer soll

möglichst Vieles an Unterführer delegieren. Ihre Aufträge müssen sie

selbständig erledigen dürfen, damit Verantwortungsgefühl und Arbeits¬

freudigkeit entstehen und erhalten bleiben. Im Interesse seiner Ideale ha¬

be ein Führer grundsätzlich zu bedenken, daß er zu ersetzen sein müsse.
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- Ein guter Führer braucht Menschenkenntnis, fundiertes Wissen und Ein¬

fühlungsvermögen, um seine Aufgaben effektiv wahrnehmen zu können,

soviel wie möglich soll er von andern lernen, nicht sich selbst verausga¬

ben, damit er den Kopf freihält, um planvoll und im rechten Moment

handeln zu können. Unter dem Begriff "Wirklichkeitssinn" faßt das Mi¬

nisterium diese Befähigungen zusammen.

- Die Führerpersönlichkeit muß kritikfähig sein: Sie selbst darf nicht unge¬

prüft Traditionelles übernehmen, aber sie muß ebenso andere Kritik an¬

nehmen. Wenn sie kritisiert, verletzt sie nicht, sondern sucht mit andern

eine bessere Lösung.

- Sie orientiert sich zuerst am Wohl anderer und beobachtet sich selbst kri- 275

tisch, ob sie nicht ihre Macht zugunsten egoistischer Ziele mißbraucht.

Zu ihren Untergebenen sucht sie ein vertrautes Verhältnis durch freund¬

liche Anteilnahme und kluge Distanz; erotische Empfindungen, die eige¬
nen und die anderer, lenkt sie auf das gemeinsame Ziel.

- So sind die wichtigsten Eigenschaften des Führers Disziplin und verant¬

wortungsbereite Reife. Die Disziplin zeigt sich in Selbstkontrolle und

Selbstkritik sowie im Mut, einen ethisch gerichteten Willen mit fester

Überzeugungskraft zur Geltung zu bringen (vgl. ebd., S. 7-13).

Zum ersten und zum einzigen Mal findet sich hier in der Literatur ein Anforde¬

rungsprofil, das die Eigenschaften der Führerpersönlichkeit zusammenstellt und
sie Jugendpflegern als Ideal vorhält.

4.2.3 Die Ausbildungssituation im Dritten Reich

Die fruchtbare Entwicklung, die auch international Beachtung gefunden hatte,
wurde durch die Machtübertragung an die Nationalsozialistische Partei 1933 ab¬

gebrochen. Was die demokratischeDiskussion angeregt hatte, galt den Nationalso¬

zialisten als kategorisch falsch, westlich-dekadent und undeutsch. Es war nur so¬

weit verwendbar, wie es widerstandslos dem völkischen Denken eingefügt wer¬

den konnte. Gut zu beobachten ist dies bei der Anwendung des Führerprinzips
durch die Nationalsozialisten. Wie man bei RICHTER und anderen Autoren sehen

konnte, bewegte der Führergedanke die Zeitgenossen. Ohne Zweifel gab es auch

ein starkes Bedürfnis, geführt zu werden und ein ebensolches Bedürfnis nach

kompetenten Führern, die die deutsche Situation zu Beginn der 30er Jahre hätten
besser meistern können. Daß die Nationalsozialisten und wie sie den Führerge¬
danken mißbraucht haben, erkannten die meisten zu spät.

Während des Dritten Reiches wurde der gesundheitspflegerische Aspekt in den

Wohlfahrtsschulen, die nun "Volkspflegeschulen" hießen, zum Schwerpunkt der

Ausbildung. Die Fürsorgerinnen wurden meist ins Gesundheitsamt versetzt und

durch einen Erlaß zu Gehilfinnen des Arztes abgewertet. „Die Männerverschwan¬
den so gut wie ganz aus der Ausbildung und zum Teil auch aus dem Beruf

(HASENCLEVER 1957, S. 3).
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Das Gefüge und die Organisation der sozialen Dienste zerbrach schnell. Die füh¬

renden Köpfe gingen der deutschen Sozialarbeit durch Emigration oder innere

Emigration verloren, anpassungsbereite Fachkräfte wurden den Gesundheitsäm¬

tern zugeordnet oder in die NSVW überführt (vgl. PFAFFENBERGER1978, S. 48).

Die Jugendpflege wurde der Jugendorganisation der NSDAP unterstellt, die die

Ausbildung nach ihren Grundsätzen ausrichtete. Die Nationalsozialisten verfoch¬

ten die Theorie, daß Jugend von Jugend geführt werden sollte; sie sahen deutlich

die pädagogischen Möglichkeiten einer solchen Anleitung und Führung und hiel¬

ten das Prinzip auch praktisch erstaunlich weitgehend durch. Nur in der oberen

Führungshierarchie sorgten Erwachsene dafür, daß der Führerwille in konkretes

276 Handeln an der Basis umgesetzt wurde - die für diese Aufgabe eingesetzten Er-

wachsenen qualifizierten sich durch pubertären Habitus (vgl. THAMER1986, S.

400-416; vgl. LANG 1988; vgl. v. SCHIRACH 1934, S. 107 ff.).

Um dem Anspruch nach jugendlicher Führung gerecht zu werden, wurden große
Zahlen von Führern weltanschaulich geschult. Damit der Bedarf hinreichend ge¬

deckt werden konnte, mußten zunächst Kurzlehrgänge angeboten werden. Ange¬
strebt wurden Führerschulungskurse von 1/4 Jahr für die Gebiete und von 6-12

Monaten für die Reichsjugendführer und -führerinnen. Neben „guten histori¬

schen, politischen und rassebiologischen Kenntnissen" wurde vor allem „ein be¬

achtliches Körpertraining" und das Wissen über die Leistungsfähigkeit der ein¬

zelnen Altersstufen gefordert. Lehrer und Schüler sollten während der Ausbil¬

dungsgänge „in ständiger Gemeinschaft zusammenleben" (v. SCHIRACH 1934,

S. 107 ff.).

Wiemansieht, haben die neuen Ausbildungsinhalte mit der Fortbildung im Geiste

der Weimarer Zeit nur noch wenig gemein. Die Besonderheiten der Jugendpflege
im Dritten Reich sind an anderer Stelle behandelt.

4.2.4 Die Ausbildungssituation in der Bundesrepublik Deutschland

Die fürsorgerischen Ausbildungsgänge konnten nach dem Zweiten Weltkrieg an

eine Tradition aus dem Kaiserreich und aus der Weimarer Republik anknüpfen,
die Jugendpflege stand vor der Aufgabe, Ausbildungswege erst auszubauen. Einst¬

weilen wurden nach 1945 Jugendpflegestellen mit hauptamtlichen Kräften be¬

setzt, die keine spezielle Vorbildung hatten. Einige Länder versuchten, sie durch

Nachschulungen oder Sonderkurse zu qualifizieren. In den fünfziger Jahren
bemühtensich einige Wohlfahrtsschulen, z.B. die Wohlfahrtsschule für Männer in

Köln und die gemischte Schule der Arbeiterwohlfahrt in Mannheim, um eine Ju-

gendpflegerausbildung. Die staatlichen Regelungen von Berlin und Bayern wur¬

den bereits erwähnt.

1957 gab es in der Bundesrepublik 170, zum Teil sehr kleine, sozialpädagogische
Schulen (Kindergärtnerinnenseminare, Jugendleiterinnenseminare) und Wohl¬

fahrtsschulen. Die Träger warenüberwiegend freie Verbände.Um eine Vereinheit¬

lichung (der Lehrpläne usw.) herzustellen, waren mehrere Reformschritte not¬

wendig. Am 13./17. März 1967 wurde aber endlich von den Kultusministern der
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Länder eine Rahmenvereinbarung über sozialpädagogische Ausbildungsstätten
beschlossen, die beinhaltete, daß die Jugendleiterinnenausbildung zu einer

grundständigen Ausbildung wurde. Das bedeutete, daß nun auch Männer, die bis¬

her durch das Erfordernis der vorausgegangenen Kindergärtnerinnenausbildung
von diesen Schulen ausgeschlossen waren, zugelassen werden konnten (vgl. HA¬

SENCLEVER 1957, S. 3 ff.).

Die erste gesetzhche Regelung datiert auf das Jahr 1957, als in West-Berlin ein

förmlicher Ausbildungsweg für Jugendpfleger verordnet wurde, der zur staath¬

chen Anerkennung und zum Recht auf Führung der Bezeichnung "Staatlich aner¬

kannter Jugendpfleger" führte (vgl. BERLINER VERORDNUNG ÜBER DIE AUS¬

WAHL UND AUSBILDUNG VON JUGENDPFLEGERN 1957, S. 15).

Der Ausbildungsgang konnte grundständig oder berufsbegleitend durchgeführt
werden und dauerte 2 (oder 2 1/2) Jahre. Er war auch als Weiterbildung oder Um¬

schulungsgang konzipiert. Es galten die folgenden Zulassungsvoraussetzungen:

Anlage 4.3:

Berliner Verordnung über die Auswahl und Ausbildung von

Jugendpflegern 1957

„Die Zulassung zur Ausbildungais Jugendpfleger wird auf Antrag ausgespro¬

chen, der 2 Monate vor Ausbildungsbeginn beim Senator für Volksbildung einzureichen

ist.

Allgemeine Zu lassungs- Vor au »Setzungen sind:

Der Bewerber muß

1. bei Beginn der Ausbildung das 21. Lebensjahr vollendet, darf aber das 35. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben;

2. die Gewähr dafür bieten, daß er für den demokratischen Rechtsstaat und die verfas¬

sungsmäßige Ordnung eintritt;

3. vertrauenswürdig sein und seine persönliche und pädagogische Eignung bewiesen ha¬

ben;

4. eine Prüfung seines Schulwissens vor einer vom Senator für Volksbildung einberufenen

Kommission bestanden haben. Diese Kommission besteht aus mindestens drei Mitglie¬
dern. Ihr gehören ein Vertreter des Senators für Volksbildung als Vorsitzender und der

Lehrgangsleiter an. Unter den Mitgliedern müssen mindestens zwei Fachlehrer sein. Von

dieser Prüfung ist befreit, wer die 10. Klasse der Oberschule Technischen Zweiges erfol¬

greich abgeschlossen hat;

5. eine dreijährige Berufstätigkeit oder eine abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen;

6. mindestens drei Jahre an verantwortlicher Stelle in der freien Jugendgruppenarbeit mit¬

gewirkt haben.

Besondere Zu lassungs-Voraussetzungen sind:

Der Bewerber muß während seiner Tätigkeit in der freien Jugendgruppenarbeit
mindestens folgende Bedingungen erfüllt haben:

1. Verantwortliche Mitarbeit in einem hierfür geeigneten größeren Kinder- oder

Jugendlager;

2. Teilnahme an einem anerkannten Jugendgruppenleiterlehrgang;
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3. Leitung einer Jugendgruppenfahrt und Fertigung eines Fahrtenberichtes;

4. Erwerb des Rettungsschwimmerzeugnisses;

5. musische oder sportliche Betätigung in der Jugendgruppenarbeit;

6. Ausbildung zum Sanitäter in einem Vollkursus;

7. Mitarbeit in einer Rettungsstation der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft oder einer

Unfallstelle.

Die Bedingungen zu 1., 2. und 3. sollen nach Möglichkeit im letzten Jahr der Tätigkeit in der Ju¬

gendgruppenarbeiterfüllt sein. VonderBedingungzu 4. kannderBewerber aus gesundheitlichen

Gründen befreit werden. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist nachzuweisen. Der Zulas¬

sungsantrag wirdvonVertretern des Senatorsfür Volksbildunggemeinsam mitVertretern des Se¬

nators für Jugend und Sport geprüft, wobei der Leiter der Ausbildungsstätte und der Lehrgangs¬
leiter hinzugezogenwerden. Werden die Voraussetzungen als erfüllt angesehen, so ist derBewer¬

ber zu einer Aufnahmeprüfung zuladen; sie besteht aus einem schriftlichenund mündli¬

chen Teilund wirdvoreinemPrüfungsausschuß abgelegt, der sich ausden ebengenannten Perso¬

nen zusammensetzt. Die gegebenen Themen für die schriftliche Arbeit können allgemeiner Art

oder Fragen der Jugendarbeit gewidmet sein; in dermündlichen Prüfung ist aufdie bisherigen Er¬

fahrungen des Bewerbers in der Jugendgruppenarbeit, auf Allgemeinbildung und auf Tagesfra¬

gen einzugehen. Nach Bestehen der Prüfung wird der Bewerber zur Ausbildung zugelassen. Die

Ausbildung soll mindestens 1800Unterrichtsstunden dauernund ist in einem zweijährigen Lehr¬

gang für Nichtberufstätige und in einen 2 l/2jährigen Lehrgang für Berufstätige gegliedert"

(BERLINER VERORDNUNG. In: Recht der Jugend, 1,1957, S. 15).

Nach der bestandenen Abschlußprüfung war ein einjähriges Praktikum abzulei¬

sten.

In den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen sind die bewährten Qualifikati¬

onsanforderungen der Weimarer Republik erkennbar; die besonderen Zulas¬

sungsvoraussetzungenmachen deutlich, daß die anvisierten jugendpflegerischen

Tätigkeiten sich an Zielen und bewährten Aktivitäten der Jugendbewegung orien¬

tieren sollten: DerJugendpfleger sollte Fahrten organisieren und leiten, als Anima¬

teur geeignet sein, um den modernen Begriff zu verwenden, und im Notfall Hilfe

leisten können, sollte es zu für seinen Beruf typischen Unfällen kommen.

Seit 1971 hat sich auch Berlin dem allgemeinen bundeseinheitlichen Trend nach

generalisierter statt spezialisierter Ausbildung angeschlossen (vgl. ABGEORDNE¬

TENHAUS VONBERLIN 1971, S. 31). Dies hatte für den sozialpädagogisch ausge¬

bildeten Jugendpfleger tarifrechtliche Vorteile, da er den Sozialarbeitern/Sozial¬

pädagogen gleichgestellt wurde. Auch mochte es seine Einsatzmöglichkeiten für

eine andere Tätigkeit im Jugendamt erhöhen, z.B., wenn er älter wurde.

In Bayern bestanden seit 1950 bis zum Jahr 1971 zwei Ausbildungswege für Ju¬

gendpfleger:

a) Höhere Fachschulen für Sozialarbeit/Sozialpädagogik.
Einzelne von ihnen hatten den Schwerpunkt Jugendpflege.
Die Ausbildungsdauer betrug 6 Semester plus 1 Jahr Berufspraktikum.
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b) Institut für Jugendarbeit des Bayerischen Jugendrings in Gauting.
Hier fanden spezielle, an den Berufsaufgaben des Jugendpflegers
orientierte Ausbildungskurse statt, die vor allem für Personen mit

mehrjähriger praktischer Erfahrung in der Jugendarbeit gedacht
waren. Inhaltlich entsprachen sie einer dreisemestrigen Fachschul¬

ausbildung.

Beide Ausbildungsgänge erloschen durch das Inkrafttreten des Bayerischen Fach¬

hochschulgesetzes vom 1. August 1971 (vgl. BAYERISCHERJUGENDRING 1983,

S. 23).

Unabhängig von dieser Regelung müssen sich seit 1958 alle in Bayern in der Ju¬

gendpflege Tätigen einer Sonderprüfung unterziehen, die einmal jährlich im Bay¬
erischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus unter Beteihgung des Bay¬
erischen Jugendringes durchgeführt wird. Die Vorbereitung auf die Sonderprü¬

nmg führt der Bayerische Jugendring durch, ab 1979/80 in zwei getrennten Kur¬

steilen von je einwöchiger Dauer. Die erste Woche dient der Prüfungsvorberei¬

tung. Sie umfaßt folgende Themen:

Anlage 4.4:

Mögliche Themenstellungen für die Sonderprüfung zum staatlich anerkannten

Jugendpfleger

„1. Jugendrecht

Grundkenntnisse des Aufbaus des Rechtssystems und der Verwaltung

GG Art. 1, 2, 3, 6, 20 und 28

Bayer. Verf. Art. 83

Bayer. Gemeindeordnung Art. 57

Bayer. Landkreisordnung Art. 51

JWG §§ 1-23

JAG Art. 1 -16

Verfahren "Öffentüche Anerkennung"

Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit

Grundzüge des Jugendschutzgesetzes

Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit

Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften

Aufsichtsrecht / Haftung / Rechtsstellung des ehrenamtlichen Jugendleiters

. Aufbau und Organisation derJugendarbeit in Bayern

Aufbau, Organe (Funktionen) und Aufgaben des Bayerischen Jugendrings (Satzung)

Funktion des BJR als "Körperschaft des öffentlichen Rechts"

Aufnahmeverfahren in den Bayerischen Jugendring

Verhältnis öffentliche • freie Träger der Jugendarbeit (Subsidiarität)

Jugendverbände in Bayern

Stellung des kommunalen Jugendpflegers
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3. Planung in derJugendarbeit

Was gehört zur Infrastruktur der Jugendarbeit?

Inhalte, Ziele und Methoden kommunaler Jugendpläne

Einbindung kommunaler Jugendpläne in übergreifende Planungsvorgänge

(Regional- und Landesplanung)

Ansatz und Möglichkeiten der Jugendarbeit bei der Bauleitplanung

Probleme des Planens in der Jugendarbeit

4. Haushalt- und Förderungswesen

Rahmen und Förderungsinhalt des "Jugendprogramms der

Bayerischen Staatsregierung"

280
. Förderungsrahmen der "Förderungsrichtlinien des BJR" - Gesichtspunkte für

kommunale Jugendförderung

Grundzüge kommunalen Haushaltswesens

Mögüchkeiten und Notwendigkeit der Eigenfinanzierung

5. Ausgewählte Inhalte und Methoden derJugendarbeit

Methoden, Inhalte und Begründung politischer Bildungsarbeit in der Jugendarbeit;
musische Bildung, Medien

Pädagogische und organisatorische Fragen im Zusammenhang mit Jugendzentren

Freizeitpädagogik

Sport und Jugendarbeit

Begründungen: z.B. • Wozu überhaupt Jugendarbeit?
• Rolle der Jugendarbeit im Sozialisationssystem"

Quelle: Bayerischer Jugendring 1983

Ein praxisnahes Anforderungsprofil zeigt die 1983 vom Bayerischen Jugendring

herausgegebene Arbeitshilfe "Der kommunale Jugendpfleger". Die Fähigkeiten
und Kenntnisse, die in der Arbeitshilfe genannt werden, sollen imRahmen länger¬

fristiger Fortbildung erarbeitet werden. Wie immer die generelle Qualifikation ei¬

nes Bewerbers um die Stelle des kommunalen Jugendpflegers in Bayern ausgese¬

hen haben mag, das Curriculum vermittelt ihm in angemessener Zeit die speziel¬
len Fähigkeiten, die er in seiner Arbeit braucht (vgl. ebd.).

Die unterschiedhchen Schulen und Schulungswege, die für die sozialen Tätigkei¬
ten vorbereiten, sind ab 1971 in Fachhochschulen zum Bereich Sozialwesen zu¬

sammengefaßt worden. Für die Jugendpflege gibt es seitdem keinen getrennten

Ausbildungsgang mehr (vgl. BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT (Hrsg) 1975, S. 30;

vgl. DERSCHAU 1976).

Das Ziel der Vereinheitlichung der sozialen Ausbildungsgänge und ihrer Anhe¬

bungzu Fachhochschulen, die in den 60erJahren- Stichwort Gesamtbildungsplan
- stark vorangetrieben wurde, war, die sozialpädagogische Berufsbildung in den

Gesamthochschulbereich zu integrieren und ihre Benachteiligung gegenüber an¬

deren Bildungsbereichen (z.B. gegenüber den Lehrerberufen) zu überwinden (vgl.
BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT (Hrsg) 1975, S. 30).
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Sichtet man die Flut von Veröffenthchungen zum Thema "Ausbildung im Sozial¬

bereich", die seitdem, vor allem in Fachzeitschriften, erschienen sind, so kann

man nur zu dem Ergebnis gelangen, daß es trotz Vereinheitlichung der Ausbil¬

dungsgänge nicht gelungen ist, dem Berufsbild des Sozialpädagogen/Sozialarbei¬
ters klare Konturen zu vermitteln.

In den Blättern zur Berufskunde heißt es 1978: „Alle Versuche, den sozialpädago¬

gisch/sozialen Berufsauftrag als einheitlichen darzustellen oder zu kennzeich¬

nen, bleiben deshalb notwendig abstrakt und auchvage. Konkretundgenauwäre

nur eine Aufzählung und Darstellung der einzelnen Berufsfelder und möglichen

Berufepositionen..." (ebd. 1978, S. 1). Die Arbeitsfelder der Jugendhilfe wurden

1972 von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter ausgearbeitet.
Das Arbeitsfeld "Jugendpflege und Jugendschutz" stellt innerhalb der Jugendhilfe
eines von 14 Arbeitsfeldern dar, wobei "Jugendpflege und Jugendschutz" zu den

"Besonderen Arbeitsbereichen" zählen (vgl. ebd., S. 3).

Auch das in den 60er Jahren von der BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT herausge¬

gebene Heft "Jugendpfleger" wurde nach 1975 nicht mehr aufgelegt (vgl.ebd.,

1975).

Mit der Entscheidung zur "Generalistenausbildung" in den 80er Jahren (WENDT

1982, S. 743), die den Studienabgänger „zur Wahrnehmung seines Berufsauftra¬

ges in allen Arbeitsfeldern der Sozialarbeit/Sozialpädagogik grundsätzlich

befähigt" (DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSOR¬

GE 1983, S. 135), ist die Frage nach den in der Ausbildung zu vermittelnden

"Kompetenzen" in den Mittelpunkt getreten.

Generelle Kompetenz sollen die in den Fachhochschulen ausgebildeten Sozialar¬

beiter/Sozialpädagogen in den Stand setzen, in jedem sozialpädagogischen Ar¬

beitsfeld, in jeder Behörde der sozialen Verwaltung verwendbar zu sein, mit Kin¬

dern, Jugendhchen, Erwachsenen gleichermaßen umgehen, in allen sozialen

Schichten sinnvoll intervenieren zu können und auch das nötige Rechts- und Ver¬

waltungswissen zur Verfügung zu haben.

Die Berufsakademien Baden-Württembergs treten bei der Nennung der von ihnen

zu vermittelnden Kompetenzen sympathisch bescheiden auf. Sie wollen Sozialar¬

beiter ausbilden, „die vorbereitet sind, mit Menschenund in sozialen Situationen

vielseitig tätig bzw. in verschiedenen Arbeitsfeldern und bei wechselnden Anfor¬

derungen eingesetzt zu werden" (WENDT 1982, S. 743).

In der bereits erwähnten Stellungnahme des DEUTSCHEN VEREINS werden fol¬

gende Kompetenzen im einzelnen angestrebt: „Vom Sozialarbeiter/Sozialpäda-
gogen wird ... erwartet, daß er bei der Ausübung seines Berufs in der Lage ist,

individuelle und soziale Situationen und Probleme in ihrem jeweiligen

Zusammenhang zu erfassen und zu verstehen

die sich für ihn daraus ergebenden Aufgaben zu erkennen und bei ihrer

Lösung die Einmaligkeit von Lebenssituationen ebenso zu berücksichti¬

gen, wie deren jeweiligen sozialen Zusammenhang
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die jeweils erheblichen rechtlichen Bezüge treffend zu würdigen

daraus Folgerungen zu ziehen hinsichtlich der Entwicklung von Ar¬

beitszielen, der Wahl angemessener Mittel und des Einsatzes entspre¬

chender Arbeitsformen/Verfahrenstechniken

das gegenwärtig Nötige und Mögliche zu tun, ohne dabei die Zukunft¬

sperspektiven, die zur Lösung der Aufgaben und Probleme erforderlich

sind, aus dem Auge zu verlieren

vertrauensvolle Beziehungen zu Menschen aufzubauen, durchzutragen
und zur rechten Zeit zu lösen

sich mit Zielen, Funktionen, Strukturen und Arbeitsweisen von Organi¬
sationen und Institutionen, die soziale Dienstleistungen anbieten, so

vertraut zu machen, daß er seinen eigenen Standort realistisch ein¬

schätzt und sein berufliches Handeln danach richtet

kooperative Arbeitsprozesse - mit Klienten/Betroffenen, Berufskollegen,
Vertretern anderer Berufsgruppen und ehrenamtlichen Mitarbeitern -

zu entwickeln und sich an ihnen verantwortlich zu beteiligen" (DEUT¬

SCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE 1983,

S. 131).

Bei einer Berhner Tagung, die 1980 unter dem Thema "Zum Berufsfeld von an

Fachhochschulen und Hochschulen ausgebildeten Sozialpädagogen und Sozial¬

arbeitern" stattfand, wurde eine alte Kompetenz, die sogenannte „Vermittlungs¬

kompetenz" neu aufgelegt, die „auch planende, vorsorgende, politische Fähig¬
keiten" einschließt (SEIBERTH 1982, S. 292).

Die Studienreform-Kommission von Nordrhein-Westfalen gelangt 1981 zu den

folgenden für die berufliche Praxis unabdingbaren Kompetenzen:

- „Wahrnehmungskompetenz, die Sensibilität für Handlungssituationen
als soziale Situationen und für die psychische Situation der Beteiligten,

- Interaktions- und Kommunikationskompetenz im Beruf,

- Reflexionskompetenz als Fähigkeit zu kritischem Denken (z.B. über

Wissenschaft und deren Grenzen) sowie zur »Selbstreflexion«, dem

Nachdenken über eigenes Handeln und dessen Bedingtheiten"
(SEIBERTH 1982, S. 291).

Schheßhch seien die von der ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGENDHILFE

(AGJ) formulierten Kompetenzen angeführt:

„Leitendes Ausbildungszielmuß dieFähigkeit sein, imHandlungsfeld Jugendhil¬
fe selbständig und fachqualifiziert tätig zu sein. Diese in Ausbildung und Prakti¬

kum zu erwerbende Handlungskompetenz ist allgemein zumindest bestimmt

durch drei sich gegenseitig bedingende Anforderungen:

- Durch die Entwicklung einerpersönlichen Kompetenz, d.h. der Fähig¬
keit, gesellschaftliche Abhängigkeiten und Widersprüche des jeweiligen
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beruflichen Handelns zu erkennen, soziales Engagement und Einfüh¬

lungsvermögen für die Bedürfhisse der Betroffenen, der Fähigkeit, in

schwierigen Berufssituationen Zielkonflikte und Spannungen (z.B. zwi¬

schen institutionellen und individuellen Interessen) auszuhalten;

- Durch die Entwicklung einer Fachkompetenz, d.h. der Fähigkeit, indi¬

viduelle und soziale Problemlagen im beruflichen Alltag fachlich ange¬

messen zu analysieren, Sachverhalte zu belegen, Problemlösungen zu

entwickeln und angemessene Umsetzungsvorschläge zu machen;

- Durch die Entwicklung einer administrativen Sachkompetenz, d.h. der

Fälligkeit, bei der Arbeit im Bereich der Jugendhilfe organisatorische
und verwaltungspraktische Grundsätze unter Berücksichtigung der

rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe anzu¬

wenden" (AGJ: Beschlußvorlage (B 13/85), S. 6; unveröffentlicht).

Sind die speziellen Befähigungen, die in der Stellungnahme des DEUTSCHEN

VEREINS gefordert werden, noch konkret genug, um sie auf die praktischen Ar¬

beitsbedingungenrelativ irrtumsfreianwendenzu können, so muß manbei derEx¬

pertise der Studienreform-Kommission des Landes Nordrhein-Westfalen vom

Jahr 1981 fragen, wie ein Jugendpfleger in der Praxis die dort von ihm geforderten
vier abstrakten Kompetenzen in alltägliche Arbeit umsetzen sollte. Es ist vermut¬

hch schon schwer genug, Fachkompetenz und administrative Sachkompetenz zu

erwerbenund diese relativ widerspruchsfrei mit der persönlichen Kompetenz, die

zu entwickeln wäre, zu verbinden (vgl. Richthnien der AGJ).

Versucht man rückblickend, aber auch mit Blick auf mögliche zukünftige Ent¬

wicklungen in der außerschulischen Lebenssituation junger Menschen eine spe¬

zialisierte Jugendpflegerausbildung mit einer generalisierten sozialpädagogi¬
schen zu vergleichen, so lassen sich einleuchtende Gründe für eine Vereinheitli¬

chung, im Hinbhck auf gesellschafthche Entwicklungen, aber auch leicht Argu¬
mente für eine Spezialausbildung finden. Wenn es z.B. zur Aufgabe der behördli¬

chen Jugendpflege würde, Träger, Vereine, Jugendgruppen, junge Menschen und

ihre Eltern in ihrer freien Zeit zu beraten, zu unterstützenund anzuregen
- so könn¬

te man argumentieren - müßten Jugendpfleger eine zukunftsorientierte freizeitpä¬

dagogische Ausbildung erhalten.

WolfgangNAHRSTEDT hat diese konzipiert und ein weitsichtiges Umdenken von
der Pädagogik gefordert. Seine Vorstellungen können hier nicht diskutiert wer¬

den. In den Zusammenhang der Jugendpflegerausbildung gehört jedoch eine

Orientierung über vorstellbare und zu erwartende Aufgaben und Möglichkeiten
einer Freizeiterziehung.

NAHRSTEDT faßt die Aufgaben einer solchen Pädagogik in 15 Thesen zusammen:

„1. Die Aufgaben der Freizeiterziehung werden durch Ergebnisse der

Futurologie maßgebend bestimmt.

2. Die Freizeiterziehung hat problemlösendes Lernen zu ermöglichen.
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3. Zunehmende Freizeit und wachsende Konsummöglichkeit stellen

grundlegende Ausgangspunkte für die Aufgabenbestimmung der

Freizeiterziehung dar.

4. Die Freizeiterziehung ist eine demokratische Friedenspädagogik.

5. Die Freizeiterziehung ist eine Emanzipationspädagogik.

6. Rekreation, Kompensation und Emanzipation stellen die Hauptaufga¬

bengebiete der Freizeiterziehung dar.

7. Die Freizeiterziehung trägt zur Bildung von Öffentlichkeit bei.

8. Die Freizeiterziehung wird in Alternative zur Arbeitspädagogik

284 ausgebildet:
Arbeitszeit Freizeit

Stadt Land

Arbeit Spiel
Ernst Spaß

Isolierung Geselligkeit
Statik Dynamik
- (Arbeitsplatz, Wohnung) - (Ausfahrt, Reisen)

Gehorsam Selbstbestimmung

9. Feierabend-, Wochenend- und Urlaubsfreizeit führen zur Ausbildung

spezieller Aufgabenstellungen für die Freizeiterziehung.

10. Die Freizeiterziehung sollte an die freizeitlichen Lernbedürfnisse der

einzelnen Bevölkerungsgruppen anknüpfen.

11. Die traditionellen wie modernen Möglichkeiten der Freizeit-

verbringung aller Kulturen der Erde werden zu potentiellen Inhalten

der Freizeitdidaktik.

12. Die Freizeiterziehung entwickelt emanzipative Lehr- und

Lernverfahren.

13. Die Freizeiterziehung schafft neue Lerninstitutionen und revolutioniert

die bisherigen.

14. Die Freizeiterziehung setzt eine mobile Raumplanung voraus.

15. Die Freizeiterziehung erfordert neue Ausbildungsgänge und Besol¬

dungsvorstellungen" (NAHRSTEDT 1974, S. 3 ff.).

Seit den 70er Jahren sind die Ausbildungsgänge auf allen Stufen des BildungsWe¬

sens vorhanden: aufdem Hochschulniveau (promovierter Freizeitpädagoge, Dip¬

lom-Freizeit-Pädagoge), aufdem Fachhochschulniveau (graduierter Freizeit-Päd¬

agoge) und auf dem Fachschulniveau (Freizeiterzieher) (vgl. ebd., S. 19). Die ge¬

setzliche Grundlage für eine solche Neuorientierung ist seit den 20er Jahren vor¬

handen.
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4.3 Die Einbindung der Jugendpflege in das Jugendamt

Nicht nur die Erwartungen an die Berufsrolle sowie ihre persönliche Einschätzung

durch den Jugendpfleger und die erhaltene Aus- und Fortbildung bestimmen das

Arbeitsfeld Jugendpflege, sondern auch die Strukturen der Organisation

"Jugendamt", in die die Jugendpflege seit Inkrafttreten des Reichsjugendwohl-

fahrtsgesetzes eingebettet ist.

Von den Vätern des RJWGwar vorgesehen, daß das Jugendamt eine Erziehungsbe¬
hörde sein sollte, die alle Aktivitäten auf dem Gebiet der Jugendhilfe, die vorher

von anderen Behörden nebenbei wahrgenommen wurden, unter dem Gesichts¬

punkt der Erziehung zusammenfassen sollte. Ein weiteres Kennzeichen sollte die

"kollegiale Leitung" sein (Zusammenarbeit von Beamten und gewählten Vertre¬

tern der Öffentlichkeit) (vgl. 3. JUGENDBERICHT, S. 22 ff.).

4.3.1 Die Einheit der Jugendhilfe

Das obengenannte Merkmal, unter dem Begriff "Einheit der Jugendhilfe" bekannt,

steht bis heute zurDiskussion. Da dieJugendpflege, wie bereits mehrfacherwähnt,

bis 1953 keine Pflichtaufgabe derJugendämter darstellte und imDritten Reich ins¬

gesamt aus dem Jugendamt ausgegliedert wurde, konnten sich die Jugendämter

lange Zeit weitgehend auf die Pfhchtaufgabe derJugendfürsorge beschränken und

ihre Tätigkeit als Behördentätigkeit der Verwaltung verstehen. Auchwenn die No¬

velle von 1953 die Jugendpflege dem Jugendamt wieder zur Pflicht gemacht hat,

besteht die "Einheit" bis heute aus zwei wenig miteinander verzahnten Säulen,

der Jugendfürsorge und der Jugendpflege. Die vom DeutschenJugendinstitut 1971

durchgeführte Befragung von 100 Jugendämtern ergab, daß trotz der vom Jugend¬

wohlfahrtsgesetz intendierten Vereinheitlichung von Jugendpflege und Jugend¬

fürsorge die beiden Bereiche „bei der Mehrzahl der Jugendämter in der BRD auf¬

gabenmäßig und vor allem organisatorisch weitgehend voneinander getrennt

(sind)" (BOHNISCH 1972a, S. 201).

Die Randstellung der Jugendpflege wirkte sich in den Ergebnissen der Befragung
so aus, daß Jugendpfleger dazu neigten, ihre eigene Arbeit gegenüber der jugend-
fürsorgerischen Tätigkeit aufzuwerten. Kooperationsformen wurden ledighch im

Bereich des präventiven Jugendschutzes festgestellt und im Verständms von so¬

zialer Gruppenarbeit, einer Methode, die sowohl von Jugendfürsorgern als auch

von Jugendpflegern angewandt wurde (vgl. ebd., S. 203).

4.3.2 Die kollegiale Behörde

Das zweite Merkmal des Jugendamtes, eine kollegiale Behörde sein zu sollen, wur¬

de imDrittenReich zugunsten des Führerprinzips aufgegeben. In der Novelle 1953

wurde es wieder aufgegriffen und neu geregelt. Die Behörde war nun in einen

"Jugendwohlfahrtsausschuß" und die "Verwaltung des Jugendamtes" zweigeteilt.
Hierdurch sollte die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lösung der Jugendpro¬
bleme gesichert und eine moderne, nach demokratischen Prinzipien organisierte
Behörde geschaffen werden. Darstellung 4.1 macht für die behördhche Gestaltung
der Jugendpflege deutlich, daß die Verwaltung des Jugendamtes, zu der die Ju-
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gendpflege-Abteilung gehört, die Funktion hat, die Beschlüsse des Jugendwohl¬

fahrtsausschusses auszuführen. Die Ideen für die konkrete Arbeit sollen aus dem

Ausschuß kommen; die Verwaltung hat nur beratende Stimme. Ihre fachliche In¬

itiative kann ledighch soweit gehen, wie die Ausschußmitgheder dies zulassen. In

derPraxis ist der Spielraum der Verwaltung allerdings größer, da s i e es ist, die die

Vorlagen zu den Ausschußsitzungen erarbeitet und meist auch die Themen vor¬

schlägt.

Darstellung 4.1:

Zusammensetzung des Jugendamtes (§ 13 JWG)

Darstellung siehe Seite 287

Das Beschlußrecht des Jugendwohlfahrtsausschusses ist zudem durch das soge¬

nannte Rückholrecht eingeschränkt. Damit ist gemeint, daß die Vertretungskör¬

perschaft befugt ist, Beschlüsse des Ausschusses zu blockieren, aufzuheben oder

durch eigene zu ersetzen (vgl. 3. JUGENDBERICHT, S. 57 f.).

Die IntegrationpädagogischerVorstellungen, die zeitgemäß und theoretisch abge¬

sichert sind, stößt also durch dieTrennung der Arbeit in jugendfürsorgerische und

jugendpflegerische aufgroße Schwierigkeitenund dadurch, daß die Jugendpflege¬
behörde nur soweit pädagogisch tätig werden kann, als dies vom Jugendwohl¬
fahrtsausschuß ermöghcht und getragen und durch das Rückholrecht der Vertre¬

tungskörperschaft nicht aufgehoben wird.

4.3.3 Der pädagogische Leitgedanke des Wohls

Ein weiteres historisches Erbe aus der Weimarer Zeit ist der Begriff des Wohls, der

beibehördhchen Überlegungen und Entscheidungen auchheute noch eine zentra¬

le Stellung hat und das Ziel der Jugendpflege im Amt angibt. Das "Wohl" ist die

oberste pädagogischeNorm derJugendhilfe - der juristische Terminus für einen in¬

terpretierbaren pädagogischen Sachverhalt.

Im modernen Sprachgebrauch hat das "Wohl" kein Äquivalent. Herman NOHL
hat bei einem Vortrag, den er am 21. Mai 1926 auf der Tagung des Bundes Deut¬

scher Sozialbeamter zum Thema "Der männhche Sozialbeamte und die Sozialpä¬

dagogik in der Wohlfahrtspflege"hielt, eine pädagogische Bestimmung versucht.

Das "Wohl" sollte demjungenMenschenFreiräumefürindividuelle Lebensgestal¬

tung sicherstellen. Im einzelnen führt NOHL aus: „Ziel ist nicht das Recht oder die

Gesundheit oder die wirtschaftliche Leistung oder das Seelenheil • das sind alles

nur Teilmomente - sondern eben das "Wohl". Es ist dies... der Genuß des Lebens

und diese Entfaltung der Kräfte, die ein Leben lebenswert machen... Die neue

Einstellung der Wohlfahrtspflege ist die Anerkennungdieses Lebensrechtesjedes

Individuums, zu seinem Wohlsein zu kommen. Sie tritt nicht bloß mit der Frage

irgendwelcher objektiven Werte fordernd an das Individuum heran, sondern

sieht sich zunächst dem armen hilflosen Ich gegenüber, das nach seinem Glück

strebt, und bejaht die Berechtigung seiner Triebe, zu wohnen und zu essen, zu ar¬

beiten und seine Muße zu haben wie ein Mensch, sein Liebesverlangen wie sein
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Darstellung 4.1:

Zusammensetzung des Jugendamtes ( § 13 JWG)

Die Organisation des Jugendamtes

-a

w £
oo 55
« OD

3 jo

<

Politische Vertretungskörperschaft

Stadtrat-Kreistag

i
Beschlußfassung über grundsätzliche Fragen

Satzung und Mittel des Jugendamtes

JUGENDAMT

Zusammensetzung nach § 13 JWG

JUGENDWOHLFAHRTSAUSSCHUSS
MITGLIEDER (§ 14 JWG)

Mitglieder der Vertretungskörperschaft
In der Jugendwohlfahrt erfahrene

Männer und Frauen

Vertreter der Jugendverbände
Vertreter der freien Wohlfahrts¬

verbände - mit Stimmrecht

Der Leiter der Verwaltung
der Körperschaft
Der Leiter der Verwaltung
des Jugendamtes
Ein Arzt des Gesundheitsamtes

Ein Vormundschafts- oder Jugendrichter
Vertreter

Vertreter der Kirchen und der jüdischen
Kultusgemeinden
Weitere Mitglieder nach Landesrecht

- mit beratender Stimme

Beschlußrecht (§15 JWG) über

Geschäftsordnung,

Angelegenheiten der

Jugendwohlfahrt,

MittelverwendungQ

VERWALTUNG DES JUGENDAMTES

(§16 JWG)

Der Leiter der Verwaltung der

Körperschaft oder in seinem Auftrag
Der Leiter der Verwaltung des Jugendam¬
tes 0ugendamtsleiter)

Sozialpädagogen, Sozialarbeiter

Verwaltungskräfte

Ausführung der Jugendwohlfahrts-
ausschuß-Beschlüsse (§16 JWG)

Quelle: 3. Jugendbericht, S. 30



Elternrecht, vorallem auchsein Recht, erzogen zuwerdenumseiner selbst willen

zur Entfaltung seiner Tüchtigkeit... das heißt für den Sozialbeamten der Respekt

vor dem Lebenswillen undLebensplandesIndividuums"(NOHL 1927 c), S. 19 ff.).

Es ist bezeichnend, daß das Jugendamt keine modernen Entsprechungen für das

inzwischen veraltete Wort "Wohl" kennt, diese stünden nämlich zur Verfügung.
Liest man die Ausführungen NOHLs aufmerksam und ist bereit, sie in die Gegen¬

wartzu übertragen, benennt ernämhchganz offensichthch als oberstes Ziel derbe¬

hördhchenJugendpflege etwas, was wirheute unter den Begriffen der Lebensqua¬
lität und der Selbstverwirklichung kennen. Dies demJugendhchenzuzugestehen,
so scheint es, dagegen sträubt sich auch der moderne "Sozialbeamte". Er hat noch
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nicht den erforderlichen und doch verfassungsrechtlich einforderbaren

"Respekt" vor dem Lebenswillen und Lebensplan des Individuums. WennNOHL

sagt, dieser Respektmüsse die obersteNormimJugendamt sein - kannmanihmwi¬

dersprechen?

4.3.4 Das Organ der kommunalen Selbstverwaltung

Das Jugendamt ist nach demJWG eine Angelegenheit der kommunalen Selbstver¬

waltung, dem vierten Merkmal, durch das die Tätigkeit des Jugendamtes gekenn¬
zeichnet ist. Es ist in seinerAusstattung und in seinen Leistungen von kommunal¬

politischen Rahmenbedingungen abhängig.

Darstellung 4.2:

Jugendpflegeabteilung der Stadt Kassel

Dienst- und

Fachaufsicht

L
\l

Magistrat

Dienst- und

Fachaufsicht

r
:achaufsicht /

4/de:

Leiterin

der Verwaltung
des Jugendamtes,

Leiter der Jugend¬
pflegeabteilung

Leiter der Hauser

der offenen Tür

Mitarbeiter in den Häusern

der offenen Tür

Jugend
Wohlfahrts¬

ausschuß

Jugend
Wohlfahrts¬

ausschuß

V

\ /\
Fachausschüsse

für Jugendpflege
und Jugendfürsorge

\
\

Quelle: päd. extra Sozialarbeit 7/8 1980, S. 62
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„Entsprechend unterschiedlicher Finanzkraft ('Leistungsfähigkeit') und diver¬

gierender kommunalpolitischer Prioritätensetzung ('Leistungswilligkeit') exi¬

stiert in derBRD eine sehrheterogene 'Jugendamtslandschaft'" (WAGNER In: EY-

FERTH/OTTO/THIERSCH (Hrsg.) 1984, S. 527). Dadurch sind - für dieJugendpfle¬

ge aus den genannten historischen Gründen in besonderem Maße - unterschiedh¬

che Arbeitsfeldstrukturen entstanden, die sich vor allen Dingen in einem deutli¬

chen Stadt-Land-Gefälle ausdrücken, wie die folgenden Beispiele zeigen: In größe¬

ren Städten sind Jugendämter mit personell gut ausgestatteten Jugendpflegeabtei¬

lungen mit mehreren Jugendpflegern die Regel. Eine solche großstädtische Ju¬

gendpflege kann z.B. wie gezeigt aufgebaut sein.
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Manche Landkreise haben mehrere Jugendpfleger eingestellt, die sich die Aufga-

bengebiete nach Regionen und Inhalten aufteilen. Ein Beispiel:

„JugendpflegerA - Koordinierungsaufgaben
- Durchführung von Schülerwochenseminaren im

Bereich des vorbeugenden Jugendschutzes
- Familienpädagogik und Elternarbeit

- Kulturarbeit

- Jugendhilfeplanung

JugendpflegerB:

Im wesentlichen

- Internationale Begegnungen
- Partnerschaften

- Jugendgruppenweiterbildung
- Unterstützung Kreisjugendring

Jugendpfleger C:

Im wesentlichen

- Freizeitstätten

- Koordinierung der offenen Jugendarbeit
- Jugendgruppenleiterschulung

JugendpflegerD:
Im wesentlichen

- Aufgaben der Jugendpflege im Sport
- Jugendleiterausbildung
- Betreuung von Sportgruppen
- Unterstützung des Kreissportjugendausschusses"

(LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE (Hrsg.): Mitteilungen des Lan¬

desjugendamtes Nr. 75, Juni 1983, S. 25).
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Kleinere bis mittlere Städte stellen häufig einen Jugendpfleger ein, der das Sachge¬
biet Jugendpflege mit der Leitung eines (des) Jugendhauses verbindet (vgl. LAN¬
DESJUGENDAMT HESSEN (Hrsg.) 1980, S. 4). Da Jugendhäuser in der Regel von
14 bis 22 Uhr geöffnet sind, stellt sich denJugendpflegern die Frage, wann sie ihre

Verwaltungs- und allgemeinen jugendpflegerischen Tätigkeiten erledigen - im Ju¬
gendhaus oder in der Freizeit? Häufig gibt es bei dieser Konstruktionkeinen weite¬
ren Mitarbeiter imJugendhaus. Diese Form ist in Baden-Württemberg relativ häu¬

fig anzutreffen.

AndereJugendpflegerwerden eingestellt, um neben dem SachgebietJugendpflege
eines oder mehrere selbstverwalteteJugendzentrenzu beraten. Hierwird zwar die

Verantwortung für das Geschehen im Jugendzentrum dem Jugendpfleger übertra¬
gen, die Entscheidungsbefugnisse hegen jedoch bei den Jugendlichen.
Wieder andere Jugendpfleger bieten Spiel- und Freizeitangebote an wechselnden
Orten an, während Kollegen imAmt mit Koordinierungsaufgaben beauftragt sind.

Zu nennen ist schließlich noch der für alles zuständige Jugendpfleger, der profes¬
sionelle Alleskönner. Er ist für die Freizeit von Kindern, Jugendhchen und Er¬

wachsenen verantworthch; für die Altenbetreuung, für die Ausländer - kurz, für
alle sozialen Probleme der Kommune (vgl. ebd.).
4.3.5 Die Freiwilligkeit des Angebots
Ein Hauptproblem derJugendpflegearbeit hängt mit der Freiwilligkeit zusammen;
es hegt sowohl amJugendpfleger, was er anbietet, wann er es anbietet, wie er es an¬

bietet oder jeweils anbieten kann, als auch daran, welche Klientel welches Ange¬
bot wann und unter welchen Umständen annimmt. Der Jugendpfleger kennt oft
nicht einmal die Namen derer, mit denen er es imJugendhaus oderbei anderen Ak¬
tivitäten zu tun hat. Seine Klientel wechselt, man bringt die Freunde mit, diese
führen ihre wiederum ein, alten Kunden ist es inzwischen langweilig geworden -

es ist außerordenthch schwierig, untersolchoffenen Bedingungenzielbewußtund
planvoll zu arbeiten. Es ist aber vor allem schwierig, diese Form der Arbeit einer
Behörde verständlich zu machen und sie als echte Arbeit auszuweisen. Ein Ju¬
gendpfleger führt keine Akten, bearbeitet keine Fälle, kann keine Vorgänge able¬

gen und weder Arbeitszeit noch Arbeitsergebnisse quantifizieren. Er muß unter

Umständen sehr schnell auf veränderte Gewohnheiten und die Fülle der markt¬
wirtschaftlich vermittelten Freizeitangebote reagieren, um für seine Jugendlichen
attraktiv zu bleiben - schon, daß er dem Zwang unterliegt, sich attraktiv zu machen
und attraktiv zu bleiben, hegt dem Behördendenken fern. Unhinterfragt versieht
ein Beamteroder Verwaltungsangestellterhoheitliche Aufgaben, tritt seinen Besu¬
chern oder "Fällen" mit autoritativen Dienstleistungen nach gesetzlich festgeleg¬
ten Anspruchskriterien gegenüber, die er auch tatsächlich in jedem aktenkundi¬
gen Einzelfall penibel überprüft und bearbeitet. Das alles bewirkt, daß die Jugend¬
pflege im Jugendamt als Fremdkörper erlebt wird und der Jugendpfleger als nicht
wirklich kompetent und effizient.
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4.3.6 Die behördenfernen Arbeitszeiten

Dazu tragen noch die manchemMitarbeiter imJugendamt "exotisch" anmutenden

Arbeitszeiten eines Jugendpflegers bei. Dieser arbeitet viel am Abend bis spät in

die Nacht hinein, häufig an Wochenenden, und in den Schulferien oft rund um die

Uhr. Das letztere wird selten gesehen, das erstere nicht als Arbeitszeit betrachtet,

sondern als eine öffenthch subventionierte Form des privaten Vergnügens oder

zumindest leichter Muße: Man läßt Musik laufen, schwätzt mit dem und jenem,

bringtmal einbißchen Schwung in den Laden und schaut, daß nichts geklaut wird.

Wie schwierig es ist, unter denArbeitsbedingungen, die imJugendhaus herrschen,

konzentriert zu arbeiten und ständige Dienstaufsicht zu üben, kann sich der

durchschnitthche Behördenmensch nur schwer vorstellen. Ihn ärgert, wenn er

seine Kollegen von der Jugendpflege während der Kernarbeitszeit nur unter An¬

strengungen erreicht - was muß das für eine Arbeit sein?

Vergleichtman rückblickend die charakteristischen Merkmale des Jugendpfleger¬
berufes hinsichtlich seiner vielfältigen praktischen Ausdrucks- und Anforde¬

rungsmöglichkeiten mit der juristischen Einbettung des Berufsbildes in die Ver¬

waltungsbehörde Jugendamt, fällt sogleich auf, daß es hier zu systembedingten

Reibungsflächen und Mißverständnissen kommen muß. Ist z.B. für den Jugend¬

pfleger die oberste Norm seines Handelns und Richtlinie seines Verhaltens das

Wohl der ihm anvertrauten Jugendlichen, nach moderner Terminologie deren

Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und -anspräche, stößt er bei der Umsetzung
dieses zentralen Begriffs mit dem hoheitlichen Bewußtsein zusammen, daß es

nicht die Aufgabe einer Behörde sein könne, Zeit und Geld für Selbstverwirkli-

chungsansprüche von Jugendlichen einzusetzen, zumindest nicht der Jugendh¬
chen, mit denen das Jugendamt üblicherweise in Kontakt kommt - allerhöchstens

kannman sich dazu verstehen, durch öffenthche Förderung fürmehr Lebensquali¬
tät zu sorgen. Eine solche Interessenkollision prägt dann und erschwert die Arbeit

der "kollegialen" Behörde.

Im Amt sind die Vertreter der Jugendpflege zahlenmäßig unterrepräsentiert.
Schon von daher erscheinen sie als Anhängsel der Jugendfürsorge; die Jugendfür¬

sorge ihrerseits kann durchaus nach bürokratischen Gesichtspunkten erfolgen,
muß es wohl auch. Sollen jetzt im Jugendwohlfahrtsausschuß pädagogische Pro¬

jekte, vor allem neuartige, durchgesetzt werden, liegt ein Verzögerungsmoment
schon darin, daß die vortragenden Behördenvertreter aus dem Bereich derJugend¬
pflege in ihren Vorlagen die Mehrheitsverhältnisse und Denkgewohnheiten im Ju¬

gendwohlfahrtsausschuß bereits einkalkuliert haben; mit anderen Worten, weit¬

gehende pädagogische Initiativen sind nicht zu erwarten, das hat mit Erfahrung in

der Gremienarbeit zu tun und mit Ängstlichkeit gegenüber der Hierarchie. Sollten

Entscheidungen im Jugendwohlfahrtsausschuß der Verwaltung zu weit gehen,
kann sie über das Recht der Vertretungskörperschaft die betreffenden Beschlüsse

des Jugendwohlfahrtsausschusses übergehen. Sie kann aber auch amtsinternWei¬

sung an ihre nachgeordneten Stellen ergehen lassen, die Umsetzung unliebsamer

Projekte hinauszuzögern oder unmöglich zu machen (vgl. MÜNDER. In: HAND¬

BUCH DES GESAMTEN JUGENDRECHTS 1986, S. 23 ff.).
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In der Verwaltungspraxis ergibt sich so eine Kolhsion zwischen administrativ ge¬

schulten Vertretern der Jugendfürsorge und pädagogisch ambitionierten Vertre¬

tern der Jugendpflege sowie insgeheimes Mißtrauen zwischen Behördenvertre¬

tern und den gewählten Vertretern der Offenthchkeit - die einen wollen sich nicht

in die Karten schauen lassen, die anderen vermuten meistens grundsätzlich, daß

Behördenvertreter etwas zu verbergen hätten. Die kollegiale Leitung des Jugend¬
amtes, wie sie den Vätern des RJWG vorgeschwebt hatte, ist unter den geltenden

Organisationsbedingungen eine Illusion. Auch der andere Grundsatz, daß alle Ak¬

tivitäten auf dem Gebiet der Jugendhilfe unter dem Gesichtspunkt der Erziehung

erfolgen sollen, scheitert daran, daß Behördenvertreterhäufig eine restriktive Vor¬

stellung mit dem Begriffverbinden, junge Jugendpfleger aber eine oft emanzipato¬
rische. "Einheit der Jugendhilfe" wird unter solchen Voraussetzungen zu einem

beschönigenden Gemeinplatz. Die Vielfältigkeit des jugendpflegerischen Tätig¬
keitsfeldes schheßhch führt zu weiteren Mißstimmigkeiten im Amt. Zum einen

wird insgeheim der Arbeitsplatz des Jugendpflegers als interessanter bewertet,

zum anderen der Sicherheit und Bestimmtheit des eigenen Arbeitsplatzes im Kon¬

trast zur chaotischenUnbestimmtheit derJugendpflege der deutlicheVorzug gege¬
ben.

Der sozialpädagogische Arbeitsauftrag und die Unterordnung unter verwaltungs-
und ordnungsrechtliche Kontrollprinzipien im Amt stellen einen nicht auflösba¬

ren Widerspruch dar (vgl. BOHNISCH 1972b), S. 356).

So scheint es, als ob die Eingliederung derJugendpflege in den Bereich derJugend¬
hilfe keine glückliche Lösung sei.

Die Schule, um einen Vergleich mit der anderen pädagogischen Einrichtung zu

machen, von der sich die Jugendpflege in den 20er Jahren absetzen wollte, hat der

Pädagogik einenhohen Stellenwert eingeräumt, hat sich laufend verändert und ist

erstaunlich zeitgemäß geworden. Während sie sich anregen ließ durch Jugendbe¬

wegung, Reformpädagogik und amerikanische Vorbilder, indem sie pädagogisch¬

psychologische Forschungsergebnisse in das Unterrichtsgeschehen integrierte
und in ihren außerunterrichtlichen Vorhaben neue Zielvorgaben zu verwirkh¬

chen im Begriffist, dringt sie weit in das Arbeitsgebiet derJugendpflege vor und ist

dort sehr erfolgreich.

Die behördliche Jugendpflege hingegen hat sich in ihrer 70jährigen Geschichte

mehr und mehr in pohtische und bürokratische Zusammenhänge verzahnt - nicht

ganz ohne Schuld der Jugendpfleger - und dadurch die pädagogische Eigenstän¬

digkeit und Initiative weitgehend eingebüßt, die zu erkämpfen sie sich einst vorge¬

nommen hatte.

4.4 Zusammenfassung
Die Tätigkeit derbehördhchenJugendpflegerist erheblich von den Strukturen der

Behörde Jugendamt geprägt. Einige Merkmale wurden herausgegriffen. Die

"Einheit der Jugendhilfe" wäre dann erreicht, wenn Jugendpflege und Jugendfür¬
sorge so zusammenarbeiten könnten, daß eine ganzheitliche Sicht der Entwick¬

lungschancen und -Schwierigkeiten von Kindern undJugendhchen durch die Ak-
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tivitäten des Jugendamtes möghch würde. Bis heute stellen sich jedoch Jugend¬

pflege und Jugendfürsorge vielfach noch als zwei unterschiedliche und wenig in¬

tegrierte Arbeitsgebiete dar.

Als Ideal wurde aus den zwanziger Jahren die Vorstellung eines "kollegialen

Jugendamtes" übernommen. Gemeint ist eine Behörde, bei der pädagogische Fra¬

gestellungen gleichrangig mit verwaltungstechnischenbehandelt und eine hierar¬

chische Durchghederung auf ein Minimum beschränkt würden. Gegenwärtige

Entwicklungen sind eher gegenläufig.

Das "Wohl" gilt als die oberste Norm der Jugendhilfe. Es wurde mit den zeitgemä¬
ßen Begriffen Selbstverwirklichung und Lebensqualität umschrieben. Hier schei¬

nen Amtsträger eher der Auffassung zu sein, dem Anspruch auf Selbstverwirkli¬

chung, wie er heute vorgetragen werde, sei entgegenzutreten.

So ist es bis heute nicht gelungen, die von den Initiatoren des RJWG angestrebte
"Einheit der Jugendhilfe" herzustellen. Die Begründung findet sich in der unent¬

schiedenen Frage, ob Jugendhilfe in erster Linie Fürsorge sein müsse, für die es

operationalisierbare amtliche Richthnien gibt, oder vielmehr Pflege nach pädago¬

gischen Gesichtspunkten unter einem übergeordneten, wohldefinierten Erzie¬

hungsgedanken. Die Anerkennung einer pluralistischen Gesellschaftsordnung er¬

scheint zudem als generelles Hindernis für die Verwirklichung einereinheitlichen

Erziehungsidee, derWunsch nach Einheit als Widerspruch in sich selbst. So ist es

nicht verwunderlich, wenn man dem einheithchen Erziehungsgedanken im Kai¬

serreich und im Dritten Reich am nächsten war - unter Preisgabe der Meinungs¬
und Gestaltungsvielfalt von Individuen und ihre selbstgewählten Zusammensch¬

lüsse.

Das demokratisch inspirierte Ideal der "kollegialen Behörde" ist Illusion gebhe¬
ben; es war von der Verwaltung nie gewollt und wurde von ihr mit Mitteln der Ge¬

schäftsordnung behindert. Der pädagogische Leitgedanke des Jugendwohls fand

aus demselben Grund keinen Eingang in die Praxis der Ämter. Entgegen den Hoff¬

nungen der Theoretiker der Jugendwohlfahrt erwies sich die Einbindung der Ju¬

gendpflege in das Jugendamt als nachteilig. Offenbar hatte man die Beharrungs¬
kraft der öffentlichen Verwaltung, eines ihrer Organisationsmerkmale, und die

prägende Wirkung bürokratischer Vorgänge falsch eingeschätzt. Ein der Verwal¬

tung eigenerHang zurVereinheitlichung und Generalisierung steht den Forderun¬

gen der Jugendpflege nach pädagogischer Offenheit und experimentellem Erpro¬
ben, nach Adressaten-, Mitarbeiter- und Situationsorganisation entgegen. Das Be¬

sondere, die Vielfalt und das Ungeregelte, widerstrebt dem Amt.

Das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung hat zu einer heterogenen Jugend¬
pflegelandschaft geführt; zwar spiegelt sie mehr die örtlichen sozialpolitischen
Gegebenheiten wider, umfaßt aber auch vielseitige, personen-und situationsbezo-

gene Jugendpflegeaktivitäten und entspricht damit dem ursprünglichen Leitbild

derbehördhchenJugendpflege, Vorhandenes zu fördern undNeues anzuregen. Ju¬

gendpfleger kommen damit in der Praxis am besten zurecht.

Schon der ursprüngliche preußische Entwurf der Jugendpflege gewährte den Mit-
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arbeitern große pädagogische Freiheiten, vor allem in methodischer Hinsicht. Die

Zahl der in der Jugendpflege Tätigen nahm trotz der Ehrenamthchkeit des Ge¬

schäfts zu. Da bis in die Gegenwart die Gestaltungs- und Selbstverwirklichungs¬

möglichkeiten für den Jugendpflegerbesonders hervorgehoben werden, darf man

annehmen, daß hierin die besondere Attraktivität des Berufes zu sehen ist. Die an¬

deren Wurzeln des Berufes scheinen im sympathetischen Gefühl für Jugendliche
und imhumanistischen Engagement für Benachteiligtezu hegen. Auch solche Be¬

gründungenfinden sich durchgängig in den Selbsteinschätzungen derJugendpfle¬

ger. Seit der demokratischen Öffnung in der Weimarer Zeit, vor allem aber nach

dem Zweiten Weltkrieg, zeigt sich Jugendpflege dem Betrachter zunehmend auch

als Brotberuf.

Die Ehrenamthchkeit, die am Beginn der Jugendpflegetätigkeit stand, hat das Be¬

rufsbild und die späteren Auseinandersetzungen darum entscheidend geprägt.

Zum Problem wurde sie, je mehr abzusehen war, daß rechtverstandene Jugend¬

pflege nicht nebenbei zu erledigen war, sondern ganzen Einsatz, einschließlich

entsprechender Ausbildung, forderte. Zum Problem wurde sie auch in dem Maß,

wie sich die Laufbahn der Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger nach der Revo¬

lution von 1919 für neue Schichten öffnete, und die Jugendpflege per Gesetz ins Ju¬

gendamt eingegliedert wurde - jetzt zählten Kompetenz-, Status- und Besoldungs¬

fragen. Das preußische Ministerium durfte diesem Aspekt der Tätigkeit ursprün¬

glich geringe Bedeutung zumessen, brachten die Ehrenamtlichen aus den Mittel¬

schichten und gelegenthch aus der Oberschicht Kompetenz, Status und Gehalt

doch mit - ihr patriotischer Idealismus fand regelmäßigen Beifall und damit Lohn.

Die Tätigkeit derJugendpflegewurde von Anfang an als wichtigerDienst an derJu¬

gend und somit an der Zukunft des Deutschen Volkes angesehen. Abermanwar im

Kaiserreichzunächst nicht bereit, diese Tätigkeit finanziellzu honorieren. Jugend¬

pflegetätigkeit s o 111 e in der Regel ehrenamtlich sein. Die Rolle des Jugendpfle¬

gers wargekennzeichnet durch hohe, idealisierte Erwartungen an persönhche Fä¬

higkeiten einerseits und durch geringes behördhches Prestige andererseits. Ob¬

wohl bereits 1916 erkannt wurde, daß dieses Rollenkonzept unrealistisch war,

bheb die Jugendpflegetätigkeit seit der Weimarer Zeit behaftet von der Vorstel¬

lung, daß der Jugendpfleger und die Jugendpflegerin bereit sein müßten, sich mit

ganzer persönlicher Kraft aus Liebe an derJugend zu engagierenund mit einem be¬

scheidenen Einkommen und einer Randstellung im Jugendhilfesystem zufrieden

zu sein.

Es hat sich gezeigt, daß es nie einfach war, für die sichwandelnden Anforderungen
an die Jugendpflegetätigkeit eine angemessene Ausbildung zu konzipieren. Erste

Ansätze im Kaiserreich orientierten sich an kirchlichen und militärischen Vorbil¬

dern. Die Kurzlehrgänge zur Qualifizierung und Weiterbildung, die im Kaiser¬

reich üblich waren, wurden aus Kursen der evangelischen Jugendverbände ent¬

wickelt. Nach der von der Machtübergabe an die Sozialdemokraten erzwungene

Neubegründung des Deutschen Reiches konnte es dabei nicht bleiben.

Zwarwaren durch das neugeschaffene Gesetzvon 1922 Jugendpfleger undJugend-
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pflegerinnen vornehmlich vage auf die Tätigkeit des "Anregens und Förderns"

eingeschränkt, aber die zurückhaltende Formulierung des Gesetzestexts konnte

nicht verhindern, daß von allen Seiten Forderungen gestellt wurden: Bürgerliche

und sozialistische Reformer riefen nach berufsqualifizierenden Ausbildungsgän¬

gen, um gut ausgebildete Fachkräfte auf die drängenden Probleme der Jugendar¬

beit ansetzen und ihren Einsatz nicht nur ideell, sondern auch materiell angemes¬

sen vergüten zu können und die neuen Berufe hinsichthch Besoldung, Prestige

und Aufstiegsmöglichkeiten dem Berufsbeamten anzunähern, kurz: Es ging um

die Frage der Professionalisierung.

Die Frauenberufe im Umkreis der Fürsorge waren hier im Vorteil: Erst gegen Ende

der 20erJahre öffneten sich vereinzelt ihre Schulen auch für Männer. Andererseits
,_5

waren aufdem eigentlichen Gebiet derJugendpflege für die männhchen Schulent-

lassenen die Vorstellungen von kompetenterAus- und Fortbildung für Mitarbeiter

weiter gediehen. Vorbildhchwirkten die Richthnien des Ministeriums für Volks¬

wohlfahrt, die 1932 im HANDBUCH DERJUGENDPFLEGE öffenthch zugänghch

gemacht wurden. Sie waren gemeinwohlorientiert, problembewußt, wissen¬

schaftlich und ethisch fundiert und von einer pohtischen Tendenz, die die besten

Traditionen Weimars zum Ausdruck brachte - versuchten allerdings durchweg,
ein hohes Anforderungsniveau zum Tragen zu bringen. Die Jugendpflegerinnen¬

fortbildung befand sich am Ende der Weimarer Republik noch in der Phase der

Umorientierung, weil ihr Angebot die Zielgruppe nicht in der wünschenswerten

Weise erreichte; zu langeund ohne rechtzeitiges Verständnis für die Veränderun¬

gen in Wirtschaft und Gesellschaft war an der Weitergabe eines Frauenbildes fest¬

gehalten worden, das die Mädchen in ihrer weiblichen Rolle als "Gehilfinnen des

Mannes" und "Hüterinnen der guten Sitte" im Geiste der Kaiserzeit zu bewahren

beabsichtigte.
Als Höhepunkt der Diskussion in der Weimarer Repubhk erscheint der Versuch,

die in der Jugendarbeit Tätigen auf ein öffentliches Ideal festzulegen, nämlich

"Jugendführer" im besten Sinne des Wortes zu sein oderzu werden. Damit einher¬

gehend und das Material bereitstellend, haben die Sozialwissenschaften begon¬

nen, mit modernen Methoden Argumentationsgrundlagen zu schaffen.

Die Aufgaben und Fähigkeiten der Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen waren

im Alltag der Weimarer Republik nicht so sehrverschiedenvon denen kaiserlicher

Zeiten: So waren etwa die Schwierigkeiten der weiblichen Jugendpflege nur aus

dem Versuch entstanden, mit bewährten Kräften, Mitteln und Zielen die freiwilli¬

ge Teilnahme von Mädchen zu erreichen, die das Angebot der behördhchen Ju¬

gendpflege für unzeitgemäß hielten. Die Konkurrenz zwischen öffenthchen und

freien Trägern sowie den Medien wirkte sich hier besonders stark aus. Trotzdem

hatten die im Aufbau begriffenen sozialen Berufe Zulauf, was sich z.B. an der ho¬

hen Zahl von Aus- und Fortbildungskursen für Preußen ablesen läßt.

Jugendpfleger sollten nachwie vorüberihr persönliches Vorbild wirken, Kontakte

knüpfen, die Organisation der Jugendpflege vergrößern, Maßnahmen und Mittel

organisieren und durch Öffentlichkeitsarbeit für die Jugendsache werben. Gemäß
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dem Kompromißcharakter der Weimarer Reichsverfassung und des RJWG waren

die gesetzlichen Formulierungen unbestimmt - festgeschrieben war jedoch die

Neutralität und Unparteilichkeit der behördhchen Jugendpfleger.

Als die behördhche Jugendpflege nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einsetzte,

knüpfte sie an die Errungenschaften der WeimarerRepubhk an, soweit es möglich

war. Erkennbar ist es daran, daß die Beschreibung von Aufgaben und Fähigkeiten,
die in der behördlichen Jugendpflege verlangt sind, sich in der Lesart von 1958

nicht unterscheiden vom obigen Bestand. Auch beim JWG von 1961 handelt es

sichum eine Fortschreibung des RJWGvon 1922. DerNeuaufbau derJugendpflege
muß mühsam gewesen sein, denn die Situation unmittelbar nach dem Zweiten

Weltkrieg wargekennzeichnet von einergroßenJugendnot, d.h. einem dringenden
Bedarf an Jugendpflegern auf der einen Seite, und fehlendem Personal sowie feh¬

lenden Mitteln in denJugendämtern auf der anderen Seite. Noch 1968 hatte weni¬

ger als die Hälfte der Jugendamtsmitarbeiter eine qualifizierte, davon nur etwa die

Hälfte eine pädagogische Ausbildung, d.h. nur ein Viertel der Jugendamtsmitar¬
beiter hatte eine pädagogische Quahfikation.

Durch die Novelle von 1953 war die Jugendpflege im RJWG wieder aufgewertet
worden. Damit verbunden waren auch Überlegungen zur Berufsrolle des Jugend¬

pflegers in einer sich modernisierenden Gesellschaft. Gesellschaftlicher Wandel,

der sich unmittelbar auf die Lebenssituation junger Menschen auswirke, würde

auch das Verständnis von Jugendpflege und ihren Aufgaben ändern müssen. Ein¬

heitliche Vorstellungen über das Tätigkeitsfeld des Jugendpflegers konnten aber

nicht entstehen, weil die Jugendpflege als Teil derkommunalen Selbstverwaltung

stark von örtlichen Gegebenheiten und Traditionen geprägt ist. Einstweilen wur¬

den länderspezifische Lösungen entwickelt.

In einer in verschiedenen Punkten vergleichbaren Situation erinnerte sich die be¬

hördhche Jugendpflege an Ziele, Aktivitäten und alte Tugenden der Jugendbewe¬

gung: Sie dominierten in den 50er und frühen 60er Jahren. Als berufsspezifische

Kompetenz wurde eine besondere Vermittlerrolle betont, die die Berufsrolle si¬

cher nicht einfacher machte. Die Professionalisierung des Berufes setzte im Zu¬

sammenhangmit der Bildungsreformdiskussionein; aber erst Anfang der 70erJah¬

re war die Versorgungsdichte der WeimarerRepublik wieder annähernd erreicht -

von einer halbwegs zufriedenstellenden Versorgung kann erst seit kurzer Zeit die

Rede sein. Die Statistik von 1982 weist 17.262 Personen auf, die in der Bundesre¬

pubhk in der Jugendpflege tätig sind, von denen etwa die Hälfte eine qualifizierte

pädagogische Ausbildung vorweisen kann und die andere Hälfte aus anderen Be¬

rufen, meist handwerklicher oder künstlerischer Art, rekrutiert wurde. Etwa 6%

der Mitarbeiter in der Jugendpflege hatten 1982 keine Ausbildung.

In den sechzigerJahren konnte man sich dahingehend einigen, daß alle sozialpäd¬

agogischen und sozialarbeiterischen Ausbildungsgänge zusammengefaßt werden

sollten. Der erste Schritt war die Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonfe¬

renz aus dem Jahr 1967: Alle sozialpädagogischen Bereiche wurden in höheren

Fachschulenzu einem 6-semestrigen Studium (plus einJahr Berufspraktikum) zu-
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sammengefaßt. Erstmals wurden zu diesen Schulen auch Männer zugelassen, die

bisher nur die sog. Wohlfahrtsschulen absolvieren konnten. Der zweite Reform¬

schritt erfolgte 1971: Die Fachschulen wurden in 8-semestrige Fachhochschulen

umgewandeltund Wohlfahrtsschulen mit ihnenzusammengeführt. Dadurch soll¬

te die Durchgängigkeit zwischen den unterschiedhchen Arbeitsfeldern der Ju¬

gendhilfe verbessert und das Niveau der Ausbildung vereinheitlicht werden.

Seit den Bemühungen um die Bildungsreform hat man in der BRD versucht, den

durch das Dritte Reich verlorengegangenen Anschluß an internationalen wissen¬

schaftlichen Standard wiederzugewinnen. Auch in der Ausbildung zur Sozial¬

pädagogik und Sozialarbeit hat dieser Versuch zu hohem Abstraktionsniveauund

verwissenschaftlicher Terminologie geführt, deren Nutzen für die Praxis in vielen

Fällen zweifelhaft ist. Im Streit um eine Ausbildung, die eher generahsiertes oder

eher spezialisiertes Wissenund Kenntnisse zu vermitteln sich angelegen sein läßt,

haben sich mittlerweile die Generalisten durchgesetzt, was sich im entsprechen¬
den Lehrangebot der Fachhochschulen zeigt. Ob Generalisierung oder Spezialisie¬

rung der Tendenz nach der sinnvollere Weg ist, hängt wohl davon ab, welchen

Weg die Jugendpflege zukünftig gehen wird. Sicher schädhch wirkt sich ein Ab¬

straktionsniveau aus, das die Mitarbeiter an der Basis überfordert. Vielleicht wei¬

sen die berichtetenbayerischen Ansätze oder das Konzept der Berufsakademienin

die gesuchte Richtung oder das als Alternative zu den rein sozialpädagogisch
orientierten Ausbildungsgängen vorgestellte Konzept, das eine noch zu ent¬

wickelnde Pädagogik für die Konsum- und Freizeitgesellschaft zugrundelegt.

Das gültige Berufsbild ist seit 1975 festgeschrieben und halb bildungspolitisch,
halb freizeitpädagogisch ausgelegt:

Sozialpädagogisch/soziale Arbeit darf als therapeutisch-erzieherischer Beruf gel¬

ten,

- dem das Wohl seiner Klienten als Ziel gesetzt ist;

- ihren individuellen Anlagen und berechtigten Bedürfnissen hilft sie im

Rahmen des Möghchen zur Entfaltung;
- sie versucht, ihre Lebensbedingungen und gesellschafthche Abhängigkeit

durchschaubar zu machen und Mut zu machen zur Veränderung;

- sie beschränkt sich auf Hilfe zur Selbsthilfe und bescheidet sich mit die¬

ser Vermittlerrolle.

Nach wie vor steht dem in der behördlichen Jugendpflege Tätigen die einge¬
schränkte Entscheidungskompetenz entgegen und die damit einhergehende An¬

fälligkeit für Rollenkonflikte und Motivationskrisen: Der behördhche Jugendpfle¬

ger ist in ständiger Gefahr, zwischen den Ansprüchen seiner Khentel, den Be¬

schränkungen der Behördeund seinen eigenen Bedürfnissen zermürbt zu werden.
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5. Ausgewählte Beiträge zur behördlichen Jugendpflege
aus zwei gängigen Fachzeitschriften

Vom Jugendpfleger müsse verlangt werden, meint ein Theoretiker Ende der 60er

Jahre, „daß er das ganze Geflechtvon Abhängigkeitenund Bedingungen instituti¬

oneller Artund die gesellschaftliche Situation mit ihren Implikationen in seinen

Denkhorizonteinbezieht und daraus seine Entscheidung ableitet" (HORNSTEIN

1967, S. 544).

Diese Aufgabekönnte selbst eine hochqualifizierte sozialpädagogische Fachhoch¬

schulausbildung nicht leisten, geht es doch hierbei vor allem um die praxisange¬

messene Umsetzung vielfältiger Kenntnisse, die in den Curricula der Fachhoch¬

schulen oft nur eine Randstellung einnehmen (vgl. TEICHGRÄBER 1980). Die Ein¬

satzorte der künftigen Jugendpfleger sind so unterschiedlich, daß es auch von da¬

her unmöglich wäre, sie alle curricular zu erfassen. Mit der Vielgestaltigkeit der

Arbeitsfelder ist das Problem der institutionellen Orientierung verbunden. Um

das "ganze Geflecht..." durchschauen undbegreifen zu können, müßten die jewei¬

hgen Amtsleiterbzw. Träger die relevanten Informationen weitergeben. Jede Fort¬

bildungsveranstaltung zeigt indessen, wie wenig das in der Praxis geschieht - auf

der bewußten Ebene verläßt man sich offenbar auf die Fortbildung, auf der unbe¬

wußten Ebene geht es wohl insgeheim darum, das Wissen, das den Zugang zur

Macht sichert, zurückzuhalten.

Jugendpflegern bleibt der Griff zu Fachpubhkationen, die in der Regel an den Ar¬

beitsplätzen zugänghch sind. Die meisten behördhchen Arbeitgeber stellen we¬

nigstens zwei Periodika entweder kostenlos zur Verfügung oder empfehlen ihre

regelmäßige Benutzung.

Für die vorliegende Untersuchung ist bei den im folgenden behandelten Zeit¬

schriften von besonderem Interesse, daß sie über den gesamten untersuchten Zei¬

traum fortbestanden haben und den Behörden tatsächlich verfügbar waren.

Es sind dies das:

- ZENTRALBLATT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESEN, JUGENDGERICHTE

UNDFÜRSORGEERZIEHUNG - in der Folge abgekürzt als ZENTRALBLATT -,

das hauptsächhch über rechtliche Fragen informiert und überwiegend von in

der Jugendhilfeverwaltung Tätigen gelesen wird und der

- RATGEBER FÜR JUGENDVEREINIGUNGEN - in der Folge abgekürzt als

RATGEBER -, der vor allem von Praktikern der Jugendpflege gelesen wird,

weil hier die aktuellen Fragen der Praxis und ihre Perspektiven diskutiert

werden.

Die Kontinuität des ZENTRALBLATTS ist über den gesamten Untersuchungszei¬
traum gegeben, der Titel hat sich dreimal geändert. Vom ZENTRALBLATT FÜR

VORMUNDSCHAFTSWESEN, JUGENDGERICHTE UND FÜRSORGEERZIE¬

HUNGwurde es 1925 zumZENTRALBLATTFÜRJUGENDRECHTUNDJUGEND¬

WOHLFAHRT, nannte sich von 1937-1944 DEUTSCHE JUGENDHILFE und ab

1950 wieder ZENTRALBLATT FÜR JUGENDRECHT UND JUGENDWOHL¬
FAHRT.
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Inhaltlich deckt das ZENTRALBLATT in erster Linie die relevante Rechtsmaterie

ab, wobei gelegentlich auch Beiträge zu pädagogischen, psychologischen und so¬

ziologischen Fragestellungen veröffentlicht werden.

Der RATGEBER FÜR JUGENDVEREINIGUNGEN wurde von 1907 als neue Folge

der Zeitschrift JUGENDCLUB bis 1920 von der halbamtlichen Zentralstelle für

Volkswohlfahrt herausgegeben und allen behördlichen Jugendpflegern zunächst

kostenlos, dann gegen eine geringe Gebühr, zur Verfügung gestellt. Ab 1921 war

derAusschuß der deutschenJugendverbändeHerausgeber. Ab 1925, mit demAus¬

scheiden von Dr. Hertha SIEMERING als Schriftleiterin, hieß die Zeitschrift "Das

junge deutschland" (ab 1929: Das Junge Deutschland) - in der Folge: DAS JUNGE

DEUTSCHLAND. Die Umbenennung 1925 in "Das junge Deutschland" sollte zum 299

Ausdruckbringen, so lesen wir im ersten Heft der neuen Folge, daß die Zeitschrift

die Meinung des größeren Teiles der deutschen Jugend vertrete.

1933 übernahm zunächst Baidur von SCHIRACH, dann generell der Jugendführer

des Deutschen Reiches die Herausgabe. Reichsinnenminister Dr. Frick empfahl

1933 „allen mit der Bearbeitungvon Jugendangelegenheiten befaßten Dienststel¬

len", die Zeitschrift DAS JUNGE DEUTSCHLAND zu halten (In: DAS JUNGE

DEUTSCHLAND 1933, S. 190). Die Juh/Aug. Ausgabe 1944 ist die letzte Nummer

des JUNGEN DEUTSCHLAND vor Kriegsende.

Im April 1953 erscheint die "deutsche jugend" neu als Zeitschrift fürJugendfragen

und Jugendarbeit, die sich in der geistigen Tradition des JUNGEN DEUTSCH¬

LAND bis 1933 versteht (vgl. Vorwort zum 1. Heft 1953, S. 2). Die "deutsche

jugend" - in der Folge: DEUTSCHEJUGEND - veröffentlicht programmatische Lite¬

ratur, Praxiserfahrungen, aber auch theoriebezogene Diskussionen.

Die Zeitschrift wird vor allem von Praktikern gelesen. Amtlicherseits wurde sie

1955 den Behörden als „wichtige Jugendzeitschrift" empfohlen, die „auf große

Leistungen verweisen" könne und „Gutes für die folgenden Jahrgänge" verspre¬

che (MITTEILUNGSBLATT der Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Ju¬

gendfürsorge, Nr. 11,1955, S. 23).

Die Untersuchung und Interpretation der ausgewählten Zeitschriftenjahrgänge

wird, wo dies möglich ist, dem folgenden Raster folgen:

- Die Begründung der Jugendpflege aus beunruhigenden Formen gesell¬

schaftlichen Wandels

Die AnpassungdesRechtsrahmens an die gesellschaftlich-politischen Ver¬

andemngen

DieInstitutionalisierung derJugendpflegeund ihreAbgrenzung zu konkur¬

rierenden Einrichtungen

Das Arbeitsfeld und die Berufsrolle behördlicher Jugendpfleger

Die pädagogischen Konzepte
- Die fachspezifische Reflexion



Es wurden überwiegend Jahrgänge ausgewählt, die zeitlich in der Nähe gesetzge¬

berischer Aktivitäten zur Jugendpflege hegen, weil davon ausgegangen wurde,

daßin der FachliteraturzuVorgängen, die in diejugendpflegerischeArbeitgrund¬

legend eingreifen, Stellungnahmen zu finden sind. Die weitergehende Vermu¬

tung, daß parallel dazu auch inhalthche, sowohl pädagogische als auchjugendpo¬
litische Fragestellungenhäufiger als in anderen Jahren diskutiert werden, hat sich

bei näherer Nachforschung nicht immer bestätigt.

5.1 Kaiserreich

Untersucht werden:

der RATGEBER

sowie

das ZENTRALBLATT;

insbesondere die Jahrgänge 1911 bis 1914.

5.1.1 Ergebnis

Die Auswertung der Beiträge des ZENTRALBLATTS und des RATGEBERS zeigt

für die Zeit vor dem 1. Weltkrieg eine positive Bewertung der staatlichen Aktivitä¬

ten . Behördhche Jugendpflege sei nicht nur wegen dergroßen Zahl von erwerbstä¬

tigen Jugendhchen notwendig geworden, sondern vor allem, weil gerade sie kei¬

nen Zugangzu denbestehendenJugendvereinigungen gefundenhätten. Als weite¬

rer Gmnd wurde die Zunahme der Berufstätigkeit der Frau und ihre Überforde¬

rung durch Erwerbs- und Hausarbeit genannt. Der Gefahr der Kriminahsierung
der Jugendhchen und ihrer Abwanderung zur Sozialdemokratie sollte durch

Sport, Wandern und andere jugendgemäße Freizeitangebote vorgebeugt werden.

1913 wurden auch Mädchen in die Jugendpflege einbezogen. Die Zählung von

1907 hatte ergeben, daß etwa 30% der 14-16jährigen und über 40% der 16-

20jährigen außer Haus arbeiteten, d.h. möglicherweise ohne Familienanschluß

lebten.

Vielerorts wurdenJugendpflegeausschüsse gebildet, die im Sinne des Erlasses von

1911 mit angesehenen Persönlichkeiten besetzt waren.

In der Regel wurden die in der Jugendpflege Tätigen durch Kurzlehrgänge in ihr

Arbeitsfeld eingeführt. Ein einjähriger Kursus z.B., der kriegsbedingt nicht zustan¬

de kam, wollte Jugendpfleger durch eine Verknüpfung von Theorie und Praxis mit

der Lebenswirklichkeit der Jugendhchen qualifiziert auf ihre Tätigkeit vorberei¬

ten; die Kursteilnehmersollten in Arbeiterfamilien untergebracht und sowohl von

Lehrern als auch vonjungen Männern der gewerbhchen JugendVereinigungen un¬

terrichtet werden.

Das oberste pädagogische Ziel war die staatsbürgerliche Erziehung auch der ar¬

beitenden Jugend, darüber bestand in konservativen Kreisen weitgehend Einig¬
keit. Schwierigerwar die Umsetzung, daJugendhche an theoretischen Darbietun¬

gen kaum interessiert waren. Da bot sich methodisch das Kriegsspiel an, um Ju¬

gendhchen etwas anzubieten, sie zu aktivieren und vaterländische Gefühle erle¬

ben zu lassen.
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Pädagogische Probleme entstanden aus den Erkenntnissen der jungen Entwick¬

lungspsychologie sowie aus der Lebensumwelt der Arbeitergroßstadtjugend, die

der evangehsche Pfarrer Dehn aus Aufsätzen von Berhner Fortbildungsschülern

erschloß: Der BerhnerJugendliche - so zeigte sich - wuchs heimatlos in ständigem

Lärm, ohne Schutz, ohne Geborgenheit, inmitten von Elend und den Sensationen

der Großstadt auf. Daß Jugendverbände nicht die geeigneten pädagogischen Be¬

treuer für diese Jugendhchen sein konnten, war für Dehn keine Frage. Ob und in¬

wieweit das pädagogische Konzept der Behörden von den geschilderten Jugendh¬

chen eher akzeptiert werden würde, war allerdings auch fraglich.

5.1.2 Darstellung
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Die Notwendigkeit von Jugendpflege über die bestehenden Jugendvereinigungen

hinaus wirdimRATGEBERschonJahre vor derVeröffentlichungdespreußischen

Jugendpflegeerlasses gesehen. Allein 5 Millionen junger Männer im Alter von 14-

20Jahren, von denen 4 Millionen als Lehrlinge, Gehilfen oder Arbeiter im gewerb¬

lichen Leben stehen, mußten betreut werden, heißt es in der August-Ausgabe von

1908. 80-90% seien von den Jugendvereinen und -heimen nicht erfaßt, und nur

wenigebesuchten die Fortbildungsschule (vgl. RECKE 1909a), S. 118). „Sie halten

sich von diesen Bestrebungen fern oder wissen nichts von ihnen oder es ist kein

Verein da, derderJugend dient". Fürvielevonihnenkäme dieVereinsarbeit auch

nicht in Frage, da die persönlichen Voraussetzungen für geregelte Zusammen¬

künfte nicht gegeben seien. Als tiefere Ursache wird die Desorganisation der Fami¬

he infolge Frauenarbeit gesehen"... „weil derMann krank, siech oder tot, arbeits¬

los oder faul ist oder im Gefängnisse sitzt..." (ebd., S. 120). Ihre wirtschafthche

Not, undschheßhchihre UnfähigkeitzurErziehung derKinder, aber auchdieHab¬

gier der Eltern werden genannt. Das moderne Leben wecke darüber hinaus in der

Arbeiterjugend neue geistige Bedürfnisse, die nicht ohne Anleitung befriedigt

werden könnten; und dann weckten Maschinen am Arbeitsplatz Kräfte, die - am

besten durch „die eifrige Pflege kräftiger Leibesübungen im Freien" - kanalisiert

werden müßten (vgl. VERHANDLUNG der III. Konferenz der Zentralstelle für

Volkswohlfahrt 1909, S. 36 ff.).

Von fachlicher Seite waren die Argumente für die Schaffung eines neuen Erzie¬

hungsbereichs bereitgelegt, allerdings in erster Linie für die männlichen Schulent¬

lassenen. DerpreußischeJugendpflegeerlaßvomJanuar 1911 wurde spontan und

begeistert aufgegriffen. In den untersuchten Zeitschriften werden die pädagogi¬

schen Imphkationen nach 1911 nur unter der erwarteten positiven Lösung des Ar¬

beiterjugendproblems behandelt. Die politische Komponente des Erlasses - näm¬

lich das Verbot politischer Betätigung innerhalb der behördhchen Jugendpflege -

wird ausführlich diskutiert. UnterdemThema "DerKampfderParteienumdieJu¬

gend" veranstaltete die Deutsche Zentrale fürJugendfürsorge am 13. März 1912 ei¬

ne Tagung, deren Tenor war, die Parteien dazu zu bewegen, die Pohtik aus der Ju¬

gendarbeitauszuklammern. Große Zustimmung erfuhr derDiskussionsbeitrag des
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Reichstagsabgeordneten Georg KERSCHENSTEINER, der die Erziehung zur Ar¬

beit als Alternative zur Politisierung der Jugend empfahl (vgl. ZENTRALBLATT

1912, S. 12).

Wenige Tage später - am 26. März 1912 - hielt der Kultusminister v. TROTT ZU

SOLZ vor dem preußischen Abgeordnetenhaus eine Rede, die eine geschlossene
Phalanx der bürgerlichen Parteien gegen die Angriffe der Sozialdemokraten for¬

derte und die Förderung der "sonstigen Ideale" bei derJugend, wie „Freude an al¬

lem Schönen und Guten, Gottesfurcht, Vaterlandsliebe, Heimatliebe, Tapferkeit,

Ehrlichkeit, Entschlossenheit, Reinheit, Zuverlässigkeit..." empfahl (In: RATGE¬

BER, Mai 1912, S. 132).

Die Mädchen waren bis 1913 von der behördhchen Jugendpflege als Zielgruppe

ausgeschlossen. Ab 1911 bis zum Kriegsbeginnwurde das Themainmehreren Bei¬

trägen im RATGEBER diskutiert. Das ZENTRALBLATT berichtete

ledighch 1912 von einer Konferenz der Zentralstelle fiir Volkswohlfahrt (16.-19.

Juh) in Danzig zum Thema. Zur Diskussion standen die schlechte Gesundheit der

Mädchen, die Bedeutung der Berufsberatung und die Verbesserung des "hausmüt¬

terlichen Sinnes" bei den Mädchen (In: ZENTRALBLATT 1912, S. 105).

Im August 1913 veröffentlichte der RATGEBER einen statistischen Beitrag: „Die

schulentlassene weibhche Jugend in der Statistik". Dieser Aufsatz analysiert die

Berufstätigkeit derjungenFrauenundkommtzu demErgebnis, daß die stärkstebe¬

rufliche Tätigkeit der Frauen - anders als bei den Männern - im Alter von 16 bis 20

Jahren lag (74%) und danach stark abfalle (34,8%).

Fast die Hälfte der 16- bis 20jährigen Mädchen war außer Haus tätig, d.h. lebte

möglicherweise ohne Familienanschluß und in den Zerstreuungen der Großstäd¬

te. Jugendpflegerische Angebote seien also dringend geboten, vor allem, um die

Mädchen aufihre Doppelrolle als Erwerbstätige und späterEhefrauen und Mütter

vorzubereiten (vgl. GNAUCK-KÜHNE 1913, S.223-225). H. SIEMERING legte ih¬

rem Vortrag "Voraussetzungen für eine gedeihliche Jugendpflege-Arbeit" 1914

Zahlenmaterialzugrunde. ImJahre 1911 gab es demnachimAltervon 14-20 Jahren
4.398.482 Mädchen. Nurwenigebesuchten höhere Schulen, nämhch nur 230.000

Mädchen aller schulpflichtigen Jahrgänge (vgl. SIEMERING 1914b), S. 19). Ziel

der weibhchenJugendpflege sollte nach SIEMERING sein, die Mädchen ganzheit¬
lich zu begleiten und sie zu tüchtigen Bürgerinnen zu machen, in ihrer Erwerbstä¬

tigkeit, aber auch in ihrer Rolle als Hausfrau zu festigen.

Anpassung des Rechtsrahmens

Der preußische Jugendpflegeerlaß von 1911 wurde im ZENTRALBLATT abge¬
druckt, nicht im RATGEBER; der Erlaß von 1913 betr. weibliche Jugendpflege er¬

schien dagegen in keiner der beiden Zeitschriften.

1914 wurden in derAugust-Ausgabe des RATGEBERS zwei Erlasse veröffentlicht,

"betr. Unfallentschädigung der Mitglieder von Jugendvereinen" (Juni 1914) und

"betr. die militärische Vorbereitung derJugend während des mobilen Zustandes"

vom 16. August 1914.
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Zur Fördemng der Jugendpflegeaktivitäten sind ledighch dem ZENTRALBLATT

Hinweise zu entnehmen. So wird von einem preußischen Etat in Höhe von 1 Mio

RM. im Jahre 1911 berichtet, der wie folgt verteilt wurde:

Veranstaltungen Dritter 784.800,-

Ausbildung von für die

Jugendpflege geeigneten
Personen 118.681,10

Nebenamtliche

Bezirksjugendpfleger 15.310,-

Konferenzen und Kurse 52.784,60

(vgl. ZENTRALBLATT 1912, S. 284).

Die Mittel für die weiblicheJugendpflege werdenzwar erwähnt, nicht jedoch wird

die Summe genannt (vgl. ZENTRALBLATT 1912, S. 213).

Die Institutionalisierung derJugendpflege

In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg wird in der Jugendpflegenteratur häufig von

Jugendpflegeausschüssen berichtet, die vielerorts im Sinne der Erlasse gegründet

worden seien. Dies galt amtlicherseits als Erfolgsmeldung und als Anregung für

Städte und Gemeinden. Auch das ZENTRALBLATTerwähnt derartige Organisati¬

onsformen. In Preußen entstanden sie diesen Berichten zufolge bereits 1911 „in

großer Zahl" (ZENTRALBLATT 1911,3, S. 45), zu sehr „von oben her... nach dem

Bauplan des Ministers" wie ein „hervorragender Sachverständiger", der seinen

Namen nicht nennen wollte, in derselben Nummer kritisch anmerkt (S. 77).

Im Fürstentum Waldeck wurde ein Beirat für Jugendpflege gebildet, der sich laut

Satzung folgendermaßen zusammensetzte:

Aus l. dem Referenten für das Schulwesen,

2. dem schultechnischen Berater,

3. den Kreisamtmännern,

4. den Kreisschulaufsehern,

5. dem Oberlandphysikus,

6. den Kreisphysikern,

7. Vertretern der Lehrerschaft....

8. Vertretern der im Lande bestehenden Turn- und Sportvereine,

9. aus sonstigen um die Jugendpflege verdienten Personen"

(ZENTRALBLATT 1911, S. 190).
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Aus Hessen wird 1912 von der Bildung eines Landesausschusses fürJugendpflege

berichtet, der sich aus Jugendvereinigungen, die „aufnationalem Boden" stehen,

zusammensetzt sowie aus verdienten Persörüichkeiten der Jugendfürsorge (ZEN¬

TRALBLATT 1912, S. 289). Im Kreis "Herrschaft Schmalkalden" wurden unter¬

schiedhche Erfahrungen mit der Bildung von Ausschüssen gemacht, vor allem in

den ländhchenRegionen. Nicht immer sei es sinnvoll, daß der Landrat an der Spit¬

ze stehe. Derbehördhche Einfluß, wenntaktvoll ausgeübt, sei aber gerade auf dem

Land nicht zu unterschätzen. Für eine kontinuierliche Arbeit wird empfohlen, zu¬

mindest für die Arbeit am Sonntagnachmittag eine Entschädigung zu zahlen

(ZENTRALBLATT 1911, S. 153).
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Von Bedeutung für die weitere Entwicklung derbehördhchenJugendpflege ist die

Gründung des Jungdeutschlandbundes zur Arbeit an der schulentlassenen Ju¬

gend am 13. November 1911. Der Initiator war der 67jährige Generalfeldmarschall

v. der Goltz. Ziel des Bundes war unter anderem, „die reichen Lehrkräfte, die in

der Armee und ihrem Beurlaubtenstande enthalten sind, für die praktische Ar¬

beit an der Jugendpflege zu gewinnen" (ZENTRALBLATT 1911, S. 188).

ImRATGEBERberichteteDr. F. REIMERS imJuni 1914 überschwenghch von der

ersten öffenthchen dreitägigen Tagung des Jungdeutschlandbundes in Stuttgart,

wo nach zweitägigem Vortragsprogramm die schwäbischen Vereine vor dem

Schloß Solitude ein Kriegsspiel demonstrierten. „Es war ein bezaubernd schöner

Anblick, als die Angreifer ringsum zum entscheidenden Sturme vorsprangen.

Der nimmer ersterbende furor teutonicus wie einst in den Alemannenschlach¬

ten!" (RATGEBER 1914, S. 91 ff.).

Arbeitsfeld und Berufsrolle

Das Diakonissenhaus "Ev. Magdalenenstift zu Berlin-Teltow" eröffnete am 15.

Oktober 1911 ein "Frauenseminar für Erziehungsarbeit und Jugendpflege", das

vormittags aus theoretischem Unterricht und nachmittags aus der praktischen Ar¬

beit im Heim bestand. Über die Dauer des Seminars wird nichts ausgesagt (vgl.
ZENTRALBLATT 1911, S. 104 f.).

In Charlottenburg begannzurgleichen Zeit ein Ausbildungskursus fürJugendpfle¬

ge, den der Magistrat mit demHauptausschluß fürJugendpflege veranstaltete (vgl.

ebd., S. 129). Der Kurs wurde von über 200 Teilnehmern besucht und in Form ei¬

nes Buches dokumentiert (Alte und neue Wege zur Förderung unserer schulent¬

lassenen Jugend, Jena 1912; vgl. ZENTRALBLATT 1911, S. 119).

1914 wird im RATGEBER ein einjähriger Kurs angeboten und zur Diskussion ge¬

stellt. Für die Teilnahme waren vorgesehen:

Akademiker und Lehrer

Junge Männer aus der gewerbhchen Jugend, die mehrere

Jahre in einem Verein mitgearbeitet haben.
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Von der Bewerbern wurde erwartet, daß sie ihre Fertigkeiten im Lesen, Schreiben

und Rechnen auffrischten, ehe sie sich anmeldeten; daß sie ein vorgefertigtes Refe¬

rat über ein Buch nach Absprache mit dem Vereinsleiter einreichen soUten, ein

Zeugnis über ihrVorleben erbrachten - und daß sie sportliche Fälligkeitenbesaßen

(z.B. Führen eines Ruder- oder Segelbootes, Durchführung einer sechstägigen

Wanderung usw.). Außerdemmußte derAngemeldetemit Wäsche für einJahr aus¬

gerüstet sein und mit Kostenvon 1200-1300RMrechnen. Die Kursteilnehmer soll¬

ten in Arbeiterfamilien untergebracht werden (vgl. CLASSEN 1914, S. 26).

Es ist zu vermuten, daß der Beginn des Weltkriegs die Diskussion, Durchführung
und Dokumentation dieses Kurses verhindert hat.

Pädagogische Konzepte

Das Kriegsspiel stand bei vielen Verfechtern der Jugendpflege in hohem Ansehen.

Der im RATGEBER im August 1911 veröffentlichte Beitrag von Dr. REIMERS ist

ein Beispiel dafür. Das Kriegsspiel, z.B. Räuberund Soldat, wurde als eine hervor¬

ragende Methode der Jugendpflege gesehen; es aktiviere Jugendhche, bereite ih¬

nen Spaß und halte sie in Spannung. Der Autor wurde nicht müde, pädagogische

Begründungen für das Kriegsspiel zu nennen: „Wagelust, kühnes Draufgehen,
kecke Initiative, Geistesgegenwart und Entschlußkraft" würden gefördert; auch

die Selbständigkeit, das Hineingestelltsein in einen lebendigen Organismus und

das Gehorchen. Es könne soziale Unterschiede überbrücken und sei daher von

„unübersehbarem sozialen Wert" (REIMERS 1911, S. 31 ff.).

Die staatsbürgerliche Erziehung als Ziel und Ideal derJugendpflege ist ein wieder¬

kehrendes Thema. 1912 hielt H. SIERCKS einen Vortrag im Berhner Fortbildungs¬
schulverein zum Thema, der im RATGEBER veröffentlicht wurde. Nach einem

einleitenden Angriff auf die humanistische Bildung der Deutschen, die sie von

den Anfordemngen der Reahtät fernhalte, setzt sich SIERCKS mit dem Begriff, der

Aufgabe und dem Ziel der staatsbürgerlichen Erziehung auseinander. Der Jugend
solle nicht nur das nötige Wissen über den Staat vermittelt werden, sondern vor al¬

lem auch der Respekt vor dem Gewordenenund vor der Erfahrung der Vorfahren.

Im Sinne SCHLEIERMACHERS solle die Jugend tüchtig werden einzutreten für

das, was sie vorfinde, aber auch tüchtig, in die sich darbietenden Verbesserungen
mit Kraft einzugehen. Die Mittel seien Belehrung und Gewöhnung. Kinder sollten

nicht nur Wissen memorieren, sondern das Gelernte einüben und verstehen, was

sie tun. Dies sagte er mit Hinweis auf das amerikanische Schulsystem.

In den Vorkriegsjahrenwurden psychologische Darstellungen und Begründungen
des Jugendalters beliebt. Das ZENTRALBLATT faßt einen 1912 von Wilham

STERN in Mannheim gehaltenen Vortrag zum Thema "ModerneJugendpsycholo¬
gie in ihrer pädagogischen Bedeutung" (S. 191) zusammen. STERN ging in seinem
Referat auf die Probleme ein, an denen die moderne Jugendpsychologie arbeite.

Dies seien didaktische Probleme - aufgezeigt am Beispiel des Auswendiglernens -,

Erziehungsprobleme - aufgezeigt an der Psychologie der Lüge -, Entwicklungspro¬
bleme - aufgezeigt an Unterrichtsmethoden, die dem jeweiligen Entwicklungs¬
stand des Kindes angepaßt sein sollten und schließlich das Problem der Differen¬

zierung - aufgezeigt an Begabung und Intelligenz.
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Der evangelische Pastor G. DEHN, der durch seine Betrachtungenüber die Jugend
Berhns bekannt wurde sowie durch zahlreiche Aufsätze zur Jugendpflege, veröf¬

fentlichte 1913 einen zweiteiligen Beitrag unter dem Titel "Die Psychologie der

männlichen großstädtischen Arbeiterjugend" (DEHN 1913, S. 155 ff. und S. 199

ff.). Die gegenwärtige Arbeiterjugend Berhns - so DEHN - stelle die erste Arbeiter¬

großstadtjugendgeneration dar und unterscheide sich dadurch grundsätzhch von
ihren Vätern. Aus der Fülle seiner Beobachtungen seien wichtige Thesen über die

soziale Lage der Arbeiterjugend mitgeteilt:

-

„ Das Großstadtkind hat keine Heimat...

Seine Heimat ist nichts weiter als eine Gelegenheit zum
306 Schlafen und Wohnen geworden ...

Die Großstadt verschlingt das Besondere ...

Die Masse ist seine Heimat...

Die Proletarierjugend wächst in Religionslosigkeit auf. Eins der

ersten Dinge, das der zuziehende Tagelöhner ablegt, ist die

kirchliche Sitte...

Die Jugend wächst auf im Lärm ...

Der ständige Lärm... macht unempfänglich für feinere Reize und

erweckt das Verlangen nach immer kräftigeren Sensationen ...

Es gibt... nichts, was so ein Kind nicht alles schon gesehen hat...

Die Großstadtjugend wächst viel mehr unter dem Eindruck des

Ernstes des Lebens auf als die Jugend anderswo ...

Die Großstadtjugend ... ist demokratisch. Dieses Volk sieht nur sich

selber. Es sieht einen großen Haufen von Gleichberechtigten, aus dem

jeder auf eigene Faust versucht, seines Glückes Schmied zu werden.

Als gute Demokraten denken diese Menschen vollkommen

unhistorisch...

Die Sozialdemokratie hat hier ... unleugbare Verdienste. Sie hat... den

ganzen vierten Stand zum politischen Denken angeregt...

Die Großstadt vernichtet die Begeisterungsmöglichkeiten ...

Man hat es meines Erachtens bisher auch noch nicht verstanden, den

Nationalitätsgedanken in Beziehung zu setzen zu der eigenen
Gedankenwelt des Arbeiters..."

(gekürzt nach DEHN, ebd., S. 155 ff.).

Im zweiten Teil des Beitrags unterteilte DEHN die großstädtische Jugend in vier

Gruppen:

die "Halbstarken",

die ungelernten Arbeiter,

die Handwerkerlehrlinge und

die jungen "Kaufmänner."
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Im Gegensatz zu Pastor Clemens SCHULTZ, - er hatte 1912 ein Buch "Die Halbstar¬

ken" herausgegeben - der diese Jungen hebte, wäreDEHNam glückhchsten, wenn

er sie nicht sähe. Sie befänden sich auf einer geradezu animalischen Stufe und

seien den Reizen der Großstadt willenlos und schlaffunterlegen. „DerHalbstarke

ist im Grunde ohne Besinnung zu jedem Unfuge bereit. Er macht Spektakel,

schlägt Fenster ein, quält Tiere, stiehlt, legt Feuer an usf. Versteht man es, seiner

Großmannssucht zu schmeicheln, so kann man alles Böse mit ihm anstellen"

(ebd., S. 199).

Neben diesen relativ harmlosen Halbstarken schilderte DEHN eine „Abart des

Halbstarkentums, ein echtes Großstadtgewächs ... Ich habe schon Schüler ken¬

nengelernt, denen man es ansah, daß sie Feinde des Menschengeschlechts wer¬

den sollten. Sie erschienenmireinstweilennochwie unterentwickelte Raubtiere,

die nur auf den Augenblick warteten, wo man sie auf die Menschheit loslassen

würde" (ebd., S. 200 f.). Es verstehe sich, daß die Halbstarken für denJugendverein
nicht geeignet, d.h. nicht gewollt seien. Der Vereinsleiter und die Besucher atme¬

ten auf, denn meistens schauten sie sich den Verein nur einmal von innen an.

Die Masse der ungelernten jugendlichen Arbeiter hätte meist nur zwei Jahre Schu¬

le aufzuweisen und sei durch besondere Familienverhältnisse auf sofortigen Ver¬

dienst angewiesen. Sie werden mit „einem Rudel junger Hunde" verglichen. Sie

kämen in den Verein, aber nur, um zu stören. Sobald sie älter seien, wendeten sie

sich dem weiblichen Geschlecht und anderen Vergnügungen zu, um dann als Fa¬

milienväter unter der Last des proletarischen Lebens stumpf dahin zu vegetieren
und sich gelegenthch durch einen „Alkoholexzeß oder eine Kinoaufführung" ei¬

nen „bescheidenen Lebensgenuß" zu verschaffen (ebd., S. 202).

Die Schicht derHandwerkerlehrlinge stufteDEHNamhöchsten ein; sie seien auch

am ehesten bereit, in einen Jugendverein einzutreten. Sie seien die eigentliche

Zielgruppe der Parteien, die um die Jugend kämpften. Die intelligenteren von ih¬

nen würden leider oft ins sozialistische Lager abwandern, während die übrigen zu

„Kleinbürgern mit einem starken Stich ins Spießbürgerliche ohne jede Weite des

Horizonts und ohne jedes öffentliche Interesse" würden (ebd., S. 203).

Derjunge Kaufmann schheßhch, der sich für den Feinsten halte, komme meist aus

ordentlichen Familienverhältnissen; sein Beruf bringe es aber mit sich, daß er

oberflächlich und leichtsinnig werde. Für den Jugendverein sei der junge Kauf¬

mann jedoch zu haben; er sei vor allem an Ämtern wie Vorstand, Kassier usw. in¬

teressiert, führe Protokolle, stelle Anträge, gründe auch neue Vereine, um seinem

Betätigungsdrang gerecht zu werden. Die berufliche Situation der jungen Kaufleu¬
te sei allerdings nicht beneidenswert, müßten sie doch vielfach 12-14 Stunden am

Tag arbeiten, so daß sie oft in jungen Jahren an Überanstrengung stürben (vgl. ebd.,
S. 204 f.).

Fachspezifische Reflexion

In beiden Zeitschriften sind neben den Beiträgen Pastor DEHNS Anregungen zu

finden, die eine berufsspezifischeReflexionund Evaluierungvornehmen. DerMa¬

rinepfarrer Hans WEICKER schlägt z.B. vor, daß alle in der Jugendpflege Tätigen
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Tagebuch führen sollten, und zwar besonders über das Verhalten der Jugendh¬
chen. Diese Aufzeichnungen könnten dannzum einen dereigenenBesinnung die¬

nen, zum anderen sollten sie in regelmäßigenAbständen an die Schriftleitung des
RATGEBERS eingesandt werden. Diese sollte die Aufzeichnungen redaktionell

überarbeiten und als Materiahen für die Praxis und Theorie der Jugendpflege ver¬

öffentlichen. So entstünde im Laufe der Zeit eine Psychologie des Jugendalters
(vgl. WEICKER1912, S. 385 ff.).

5.2 Weimarer Republik

Untersucht werden:

der RATGEBER, ab 1925 DAS JUNGE DEUTSCHLAND;
sowie

das ZENTRALBLATT,

insbesondere die Jahrgänge 1920 bis 1924;

ergänzend die Jahrgänge 1930 bis 1932

5.2.1 Ergebnis

Faßt man die Zeitschriftenbeiträge zusammen, war die Lebenssituation der Ju¬
gend in der Weimarer Repubhk gekennzeichnet durch lange Zeiten hoher Be-

schäftigungslosigkeit, durch schlechten Gesundheitszustand der Jugendhchen
beiderlei Geschlechts, problematische Familienverhältnisse, ein lähmendes Ge¬

fühl der Hoffnungslosigkeit, ein Drogenproblem (Alkoholismus/Kokainis¬

mus/Rauchen) und, vor allem in den Großstädten, durch ein verführerisches Kon¬

sumangebot, das mit einer Verwilderung der Sitten und Kriminalität einherging.
Die aufwendige Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Reichsjugendwohl¬
fahrtsgesetz wirkte sich kaum auf die Jugendpflege aus. Der Ausgang des Krieges
mit den durch ihn verursachten wirtschafthchen und pohtischen Folgen war da¬

für verantworthch: Zum einen weil er die Finanziemng des Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetzes schwer machte, zum anderen weil die Eliten des Kaiserreiches, die

weitgehend in ihren Positionen gebheben waren, Fortschritte, die sie der Sozial¬

demokratie zuschrieben, offenbar zu behindern entschlossen waren. Es ist frag¬
lich, ob in denÄmtern der Wille da war, die gesetzhcheNorm des RJWGmit Leben

zu füllen.

Die Ausbildung der Jugendpfleger etwa kam in den ersten Jahren der Repubhk
nicht über das Erprobungsstadium hinaus; eine Tätigkeit hauptamthcher Jugend¬
pfleger im Sinne des RJWG war nicht einmal im Jugendamt gefragt. Erst gegen En¬

de der Weimarer Zeit hatte sich die Aus- und Fortbildungslage gebessert. Die Pro¬

fessionalisierung des Berufes, die die Reformer gefordert hatten, gelang allerdings
nicht. So muß sich die behördlicheJugendpflege der Weimarer Republik den Vor¬

wurfgefallen lassen, daß sie in einer an sozialpädagogischen Ideen überaus rei¬

chen Zeit am pädagogischen Fortschritt wenig teilhatte. Tatsache ist, daß der Ju¬
gendpfleger die gesuchte Hilfe in den Fachzeitschriften nicht erfuhr.
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Wie sehr die Traditionen des Kaiserreiches nachwirkten, zeigt auch eine Befra¬

gung vonJugendhchen aus demJahr 1920, die eine hohe Bereitschaft jugendhcher
Arbeiterinnen verzeichnete, sich konservativ zu orientieren, während junge Ar¬

beiter ihre Identifikationsfiguren in der Arbeiterbewegung suchten.

Die großangelegte Untersuchung des Reichsausschusses der deutschen Jugend¬
verbände im Jahre 1927 kam zum Ergebnis, die Arbeitsverhältnisse junger Men¬

schen machten es zunächst erforderlich, materielle Forderungen zu stellen und

durchzusetzen: gesunde Unterbringung, kürzereArbeitszeiten und geregelte Frei¬

zeit, um die dringendsten Verbesserungen zu nennen. Darüber hinaus wurde ein

Bedürfnis nach Einheit und Zukunftsoptimismus laut.

5.2.2 Darstellung

Begründung der Jugendpflege

In den zwanzigerJahren waren der schlechte Gesundheitszustand der Jugend und

ihre hohe Arbeitslosigkeit wichtige Themen. 47% der volksschulentlassenenJun¬

gen und 57% der Mädchen in Berlin fanden z.B. 1923 weder eine Stelle noch eine

Ausbildung (vgl. GAEBEL 1923, S. 145).

Zur ersten Konferenz des "Ausschusses der deutschen Jugendverbände" am 21.

und 22. Juni 1922 in Braunschweig referierte Direktor FREY vom Reichsgesund¬
heitsamt in Berlin über "Die körperhche Verfassung der Jugend". Als besondere

Gefährdungen nannte er Kleinwuchs und Tuberkuloseerkrankungen. Außerdem

seien Geschlechtskrankheiten, Alkoholismus, Tabakrauchen und Cocainismus

besondere Gefahrenherde (vgl. ZENTRALBLATT 1922, S. 118).

Eine Umfrage des Jugendamtes Halle ergab, daß die meisten Schüler kein warmes

Essen erhielten. Auch in kleineren Städten und aufdem Land hätten die Unterer¬

nährung der Kinder (etwa 36%) und Folgeerkrankungen stark zugenommen (vgl.
ZENTRALBLATT 1923, S. 121).

Über die Gedankenwelt der Berhner Arbeiter-Jugend berichtet ein Beitrag von

GünterDEHNund Ernst LAUimRATGEBER 1920. DEHNund LAU führtenin Ber¬

liner Fortbildungsklassen bei etwa 600 Schülerinnen und Schülern "Ausfragun¬

gen" durch zur bemflichen Situation, zur Lebenssituation, zu beruflichen Zu¬

kunftsvorstellungen, zum Verhältnis gegenüber Vorgesetzten sowie zu sozialen

und pohtischen Fragen. Die Autoren waren sich dermethodischen Mängel der Be¬

fragungbewußt - vor allem der Beeinflussung der Antworten durch die Person des

Fragenden und die Art der Fragestellung. Die Ergebnisse zeigen u.a. Einstellungen
von Arbeiter/innen, die auch heute noch von Interesse sind. Obwohl die meisten

ungelerntenArbeiter/innen angaben, gerne einen richtigen Beruferlernt zu haben,
waren sie mit der monotonen Arbeit (z.B. Zigaretten in Schachteln stellen) durch¬

aus zufrieden und wünschten sich keinen Wechsel. Die Gelernten hatten ein aus¬

geprägteres Selbstbewußtsein und distanzierten sich von den Ungelernten. Den

Vorgesetztengegenüber zeigten vor allem Mädchen großes Interesse und Respekt.
Der Chef, den siebewunderten, gehörte für sie zu den „fabelhaften Wesen". Pohtik

und soziale Fragen interessierten indes Arbeitermädchen kaum, über aktuelle Er-
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eignisse waren sie im Gegensatz zu den Jungen kaum interessiert. Hier war die

Tendenz: je größer der Betrieb, desto größer das Interesse an pohtischen Fragen.
Als berühmteste Persönhchkeit der Zeit nannten Mädchen Hindenburg, die Jun¬

gen Liebknecht und Luxemburg.

In fast allen Arbeiterhaushalten wurden Zeitungen gelesen, in der Mehrzahl je¬
doch bürgerhche Zeitungen. Politisch interessierte Famihen hielten mehrere Zei¬

tungen, um besser informiert zu sein, da in den soziahstischen Blättern nicht ge¬

nug drin stehe (vgl. DEHN/LAU 1920, S. 82 ff.).

Eine weitere Erhebung wurde im Frühjahr 1927 vom Reichsausschuß der deut¬

schen Jugendverbände durchgeführt. 200.000 Berufsschüler aus allen Teilen

310 Deutschlands wurden über ihre Lebens- und Arbeitsverhältnisse befragt. Die Er¬

gebnisse - die ersten einer repräsentativen Erfassung jugendhcher Lebensverhält¬

nisse in Deutschland - wurdenin übersichthchenTabellen vonDr. B. MEWES aus¬

gewertet und interpretiert und in DAS JUNGE DEUTSCHLAND in mehreren Bei¬

trägen veröffentlicht -1929 auch als Buch unter dem Titel "Die erwerbstätige Ju¬

gend". Sinn und Zweck der Befragung war, mit einerWanderausstellung „den Ge¬

danken einer ausreichenden Freizeit für die erwerbstätige Jugend in der Öffent¬
lichkeit durchzusetzen" (MAASS 1928a), S. 29).

Zu diesem Zweck wurde gefordert:

EinfÜhmng der 48-Stunden-Woche;

Verbot der Nachtarbeit;

Gewährung eines freien Samstagnachmittags;

Gesetzhche Verankerung eines dreiwöchigen Jahresurlaubs.

Die Ausstellung fand in den Jahren 1927-1928 in den Städten Berhn (vom 12.8.-

25.9.1927), Leipzig (7. Jan. - 5. Febmar 1928), Hannover (19.5.-19.6.1928), Dort¬

mund (14. Juh - 5. Aug. 1928) und Altona (1.-30. Sept. 1928) statt. Sie bestand aus

den Selbstdarstellungen der regionalen Jugendverbände und dem statistischen

Stammaterial, in dem die Bevölkerungsschichtung der Jugend, ihre Wohnungs¬
und gesundheitlichen Verhältnisse, die Gliederung der Verbände im Reichsaus¬

schuß sowie die Zahl der Stadt- und Landjugendheime dargestellt wurden. Die

Ausstellungwurde in allen StädtenüberErwarten gut besucht (über 300.000 Besu¬
cher) und in der Presse mit größtem Lob bedacht. In Dortmund wurde sie von E.

OLLENHAUER, der damals 1. Vorsitzender des Reichsausschusses war, eröffnet.
Zum Abschluß der Tagung veranstaltete der Reichsausschuß am 24. Nov. 1928 im

großen Sitzungssaal des Reichswirtschaftsrates in Berhn eine Kundgebung an die

Adresse des Reichstags. Die Kundgebung fand ihre Krönung in einer Ansprache
des preußischen Ministers für Volkswohlfahrt, Dr. HIRTSIEFER, in der er sich hin¬
ter dieForderungen des Reichsausschusses stellte: „Ichbin... mit Ihneneins in der

Überzeugung, daß derWegzum Wiederaufstiegunseres Vaterlandesnurüber die
Schaffung einwandfreier Arbeits- und Lebensbedingungen
für diese Jugend führt" (REDE des preuss. Min. für Volkswohlfahrt am 24.11.28.

In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1928, S. 54).
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Anpassung des Rechtsrahmens

Die Entstehung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes wird in beiden Zeitschriften

ausführlich dokumentiert. Zentrale Themen waren der Zeitpunkt des Inkrafttre¬

tens sowie die Finanzierbarkeit der gesetzlichvorgeschriebenenMaßnahmen (vgl.
ZENTRALBLATT 1922, S. 101 ff.; vgl. DER KAMPF um das Reichsgesetz für Ju¬

gendwohlfahrt, In: ZENTRALBLATT 1923, S. 141 ff.; vgl. WEBLER 1923, S. 161

ff.).

Im RATGEBER wurden 1920 der "Entwurf eines Reichsjugendwohlfahrtsgeset¬
zes" sowie 1924 eine kritische Stellungnahme zum Einführungsgesetz zum RJWG

(S. 7 ff.) veröffentlicht.

Die Darstellung des Aufwandes für die Jugendpflege in denJahren 1924undl925

in DAS JUNGE DEUTSCHLAND zeigt die großen regionalen Unterschiede in der

öffentlichen Fördemng. An der Spitze stand Preußen mit einem Pro-Kopf-Auf¬
wand für die Jugendpflege von 2.49 Mark (bei einem Volkseinkommen je Einwoh¬

ner von 1.210 RM; vgl. PETZINA u.a. 1978, S. 79).

Institutionalisierung derJugendpflege

Nach dem Inkrafttreten des RJWG und der damit erfolgten Eingliederung der Ju¬

gendpflege in das Jugendamt standen die Orts-, Kreis- und Bezirksausschüsse für

Jugendpflege unter dem Druck, ihr eigenes Selbstverständnis neu zu definieren

und Abgrenzungen gegenüber dem selbstbewußtgewordenen Aussenuß der deut¬

schen Jugendverbände und den Jugendämtern vorzunehmen.

Der "Landesverband der Bezirks- und Kreisjugendpflegerfinnen) in Preußen" or¬

ganisierte seine Vorstellungen zur Zusammenarbeit mit dem Ausschuß der deut¬

schen Jugendverbände in der ab sofort gemeinsamen Herausgabe des RATGE¬

BERS.

Der RATGEBER sollte auch das Organ des preußischen Landesverbandes behörd¬

hcher Jugendpfleger sein; in jeder Nummer der Zeitschrift standen dem Landes¬

verband bis zu vier Seiten zur Verfügung. Im Gegenzug sollten alle behördlichen

Jugendpfleger verpflichtet werden, den RATGEBER zu abonnieren (RATGEBER

1924, S. 15 f.).

Zur Klamng des Verhältnisses von Jugendpflegeausschüssen und Jugendämtern
fand am 4. Okt 1924 im Wohlfahrtsministeriumin Berhn eine Tagung des Landes¬

verbandes der preußischen Jugendpfleger mit dem Ministerium statt, bei der fol¬

gender Beschluß gefaßt wurde:

Die Jugendpflege soll durch zweckdienliche Ausführungsbestimmungen zum

RJWG eine feste Grundlage erhalten; es sollen hauptamtlicheJugendpfleger einge¬
stellt werden, die pädagogische Fachkräfte sein müssen; JugendpflegeundJugend¬

fürsorge sind inhaltlich scharf zu trennen (RATGEBER 1924, S. 214 f. und S. 241

ff.; vgl.: WODTKE1925, S. 19 ff. und S. 52 ff.). Die bestehenden Kreis- und Ortsaus¬

schüsse für Jugendpflege sollen ihre organisatorische Selbständigkeit behalten,

mit denJugendämternzusammenarbeiten, sich ihnenjedoch keinesfalls unterord¬

nen (Das VERHÄLTNIS der Kreis- und Ortsausschüße für Jugendpflege zu den Ju¬

gendämtern In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1925, S. 111 f.).
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Arbeitsfeld und Berufsrolle

Mit Bhck auf einen vermuthch erhöhten Bedarf an Jugendpflegern durch das

RJWG stellte H. SIEMERING 1920 im RATGEBER (S. 10 ff.) den Lehrplan der Ju¬

gendpflegeschule in Berhn vor. Sie wurde seit 1918 von der Zentralstelle für

Volkswohlfahrt, der Deutschen Zentrale für Jugendfürsorge und der sozialen Ar¬

beitsgemeinschaft Berhn-Ost betrieben. Die Ausbildungsdauer betrug 6 Monate

für hauptamtlich tätige Jugendpfleger und weit weniger für nebenamtlich Tätige.

Die Kurse waren für Frauen und Männer offen.

Die grundsätzhche Frage, ob die Jugendpflegerausbildung vom Allgemeinen (Ju¬

gendwohlfahrtspflege) zum Speziellen (Jugendpflege) führen oder als Spezialaus-

312 bildung durchgeführt werden sollte (ohne das Allgemeine zu vernachlässigen),
wurde zugunsten der Spezialausbildung entschieden. Die Ausbildung umfaßte

demnach 3 Schwerpunkte: Grundlagen für die Arbeit an der Jugend (Jugendve¬

reinsleitung und Jugendlichenpädagogik); Jugendfürsorge (Vermittlung von

Kenntnissen über Fehlentwicklungen usw.); Jugendpflege (Entwicklung u. Leben

der Jugendhchen, Arbeitsfrage, rechtliche Fragen, Sozialpolitik usw.).

G. BÄUMERhieltbei der Konferenz derDeutschenZentrale fürJugendfürsorgeam

12. und 13. Juni 1922 in Berhn ein Plädoyer für die Pädagogisierung der Tätigkeit
im Jugendamt. Die Ausbildung der Beamten solle und müsse in Zukunft ihr

Schwergewicht im „sozialen und sozial-psychologischen Elemente" haben und

Wert auf eine „ausreichende geistige Beweglichkeit" legen, wie dies „durch den

einheitlichen sozial-pädagogischen Charakter der Aufgaben des Jugendamtes"

gefordert sei (BÄUMER 1922, S. 95).

Pädagogische Konzepte

Die pädagogischen Entwürfe der Sozial- und Reformpädagogik, die gerade in der

Weimarer Zeit die Pädagogik befruchtet hatten, haben in die untersuchten Zeit¬

schriften keinen Eingang gefunden. Sichtetman die untersuchten Jahrgänge nach

pädagogischen Ideen zur behördlichen Jugendpflege, so ist das Ergebnis äußerst

dürftig. Im ZENTRALBLATT erschien ledighch 1922 ein Beitrag, "Die Reifezeit",

in dem der Amtsgerichtsrat Francke zwei Bücherzu diesem Thema bespricht, und

zwar "Die Reifezeit" von Jugendrichter W. Hoffmann und Charlotte Bühlers "Das

Seelenleben des Jugendhchen" (vgl. ZENTRALBLATT 1922,14. Jgg., S. 6 ff.).

Auch der RATGEBER und ab 1925 DAS JUNGE DEUTSCHLAND sind nicht ergie¬

biger. Zu erwähnen ist ledighch der Beitrag "Wandlungen" von H. SIEMERING.

Dort spricht sie davon, daß nach Inkrafttreten des RJWG der Jugendpflegebegriff
differenziert werden müsse. 1925 erschien ein Beitrag "Öffentliche Jugendpflege
und ihrePraxis" (WINTER 1925, S. 241 ff.), beschrieben wurde dieJugendpflegear¬
beit der Stadt Recklinghausen, die sich noch kaum von den Anfängen der Jugend¬

pflege zu Beginn des Jahrhunderts unterschied.

Zu einer berufsspezifischen Reflexion der Tätigkeit der Jugendpflege kommt es in

den untersuchten Zeitschriften nicht.
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5.3 Drittes Reich

Untersucht werden:

DAS JUNGE DEUTSCHLAND

sowie

das ZENTRALBLATT; hier besonders die Jahrgänge 1933/34 und 1936 bis 1943

5.3.1 Ergebnis

An pädagogischen Ideen fehlte es der Jugendpflege der Hitlerjugend nicht. Die

Freizeit- und Urlaubsregelungen, die der Reichsausschuß der deutschen Jugend¬

verbände 1927 gefordert hatte, waren bald gesetzhch verankert und konnten für

die Erziehungsvorstellungen der HJ genutzt werden. Sie dienten jetzt vorrangig ei¬

nem anderen Ziel. War es den Reformern in der Weimarer Repubhk um die Ge¬

sundheit der einzelnenJugendhchengegangen undum ausreichende Freizeit zur

Selbstfindung, sollte die Freizeit nach nationalsoziahstischer Vorstellung der

körperlichen Ertüchtigung und charakterlichen Schulung, und damit der Steige¬

rung derLeistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dienen. Dafürwurden zahlreiche

Zeltlager errichtet, Jugendherbergen erbaut und bestehende nach ästhetischen

Gesichtspunkten der NS-Bewegung renoviert und modernisiert. In den Kriegsjah¬

ren wurde die Kinderlandverschickung zu einerbedeutenden Propagandaaktion.

In abgelegeneren ländhchen Regionen wirkten sog. "Wanderjugendführer", die

man heute als mobile Jugendpfleger bezeichnen würde. Sie hatten keine feste

Dienststelle, sondern waren für eine bestimmte Zeit an einem Ort eingesetzt, um

dort Aktivitäten anzuregen und dann an eine neue Einsatzstelle weiterzuziehen.

Nach 10JahrenHitlerjugend-Arbeit war derReflexion einganzes Heft desJUNGEN

DEUTSCHLANDimJahr 1943 gewidmet. Sie war angesichts des immer zerstöreri¬

scher werdenden Krieges eine sicher beschönigende, reine Erfolgsbilanz der Hit¬

lerjugend. Dennoch lassen sich aus der Hitlerjugend-Bewegung pädagogische
Ideen herausfiltern, die, wenn sie nicht losgelöst von verbindhchen ethischen

Überlegungen praktiziert worden wären, in keinerJugendarbeit fehlen dürften. Es

sind dies:

die Bedeutung der Gruppe für den Heranwachsenden, in der

Zugehörigkeitgefundenundegoistische Verhaltensweisenüberwunden

werden können und

das Ernstnehmen jugendlichen Bedürfnisses nach Wagnis,

Erlebnis und Abenteuer.

Beide Elemente wurden zwar der Jugendbewegung enthehen, von der Hitlerju¬

gend jedochfürjedermann anwendbar und verfügbar gemacht; Jugendarbeit ver¬

lorihren elitärenGruppen- sowie den sozialen Klassencharakter. SeltenbekamJu¬

gend auch so viel Verantwortung übertragen, auch wenn die Gefahr des Miß¬

brauchs (etwa bei Disziplinarverfahren) groß war. Unter diesen Bedingungen war

dieJugend auchbereit, nicht das Ich, sondern das Ganze zu sehenund sich mit ihm
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zu sohdarisieren. Den Zwangscharakter bekam die staatliche Jugendbewegung
erst allmähhch, als sich für die Reichsjugendführung herausstellte, daß nurunter

Zuhilfenahme des Freiwilhgkeitsprinzips die deutscheJugend nicht zu formieren

war.

Spätestens der Krieg machte aus der Jugendarbeit eine vormilitärische Schule; sie

wurde ab 1939 zur Pflicht. Das Versprechen einer frohen, strahlenden und schö¬

nen Jugend wurde von einer Realität eingeholt, die Überforderung, Entbehrung,

Hunger, Elend und für viele den Tod bedeutete.

Der Nationalsoziahsmus war äußerst erfolgreich gewesen in der Propagierung sei¬

ner Ideale, weil er in einer bisher nicht erprobten Weise die neuen Medien, insbe-

314 sondere den Rundfunk, die Wochenschau und den Film für seine Zwecke einsetz¬

te. Die Wirksamkeit derneuen Technik zeigte sich deutlich im Werbeeffekt für die

Jugendarbeit in der Hitlerjugend. Mit den ständig wiederholten Bildern von Frei¬

zeit, Abenteuer, Aktivität von Jugendhchen für Jugendliche und Verantwortung
im gemeinsamen Dienst an der Gemeinschaft gelang den Führern der neuen Ju¬

gendbewegung die Verführung eines beträchtlichen Teiles der jungen Generation.

Mit derAnpassung des Rechtsrahmens an die neuen Gegebenheiten hatten die Na¬

tionalsozialisten keine Probleme - ihre Skrupellosigkeit in dieser Hinsicht zeigte
sich mit der Auslegung der ersten Notverordnung in ihrer Regiemngszeit. Das be¬

stehende Recht (RJWG) war nie außer Kraft, sondern anihm vorbei wurden schritt¬

weise auf dem Erlaß- und Verordnungsweg neue Tatbestände geschaffen, die die

in der Praxis bereits eingeschlagene Richtung im Nachhinein absicherten. In ver¬

gleichbarer Weise entzog die Regierung den bisherigen Trägern der Jugendpflege
die Entscheidungskompetenzen.

Gebraucht wurden die Träger noch für die Bereitstellung von Räumen, für die Fi¬

nanzierung von Neubauten und Renovierungsmaßnahmen der Hitlerjugend-Hei¬
me sowie für die Durchführung von Schulungskursen für die nun in großer Zahl

benötigten Jugendführer. Hierzu stellten die Behörden, wie an einem Beispiel ge¬

zeigt wird, Personal, RäumeundMateriahenzur Verfügung. Ab 1936 waren die ei¬

gentlichen Jugendpflegebehörden der Reichsjugendführung nachgeordnet.

5.3.2 Darstellung

Begründung derJugendpflege

Im Juliheft 1933 wurde unter "Amtliche Bekanntmachungen" die Auflösung des

Großdeutschen Bundes mit seinen Unter- und Teilorganisationen
Freischar junger Nation,

Deutsche Freischar,

Deutscher Pfadfinderbund,

Die Geusen,

Ringgemeinschaft deutscher Pfadfinder,

Ring deutscher Pfadfindergaue,
Deutsches Pfadfinderkorps,
Freischar evangelischer Pfadfinder
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zum 17. Juni 1933 mitgeteilt. Ebenso wurde derReichsausschuß der deutschen Ju¬

gendverbände aufgelöst und sämtliche Jugendorganisationen verpflichtet, sich

„dem Jugendführer zu melden" (Anordnung 2. In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND

1933, S. 188 f.).

Somitwar die Entscheidungüber denvonW. FLITNER angesprochenen drittenJu¬

gendweg gefallen. „Die öffentliche Volkserziehung hat das Rückgrat aller Erzie¬

hung zu bilden" (GOLDMANN 1933, S. 327 ff.). Dafür war die Hitlerjugend vorge¬

sehen, die Gemeinschaft, die neben Famihen- und Berufsgemeinschaft zu der ei¬

gentlichen Erziehungsgemeinschaft der Jugend werden sollte.

In der Gemeinschaft derHitlerjugend fand jeder deutscheJugendlicheseinenPlatz

und eine Aufgabe in „Treu und Glauben an den Führer". Diese öffenthche Erzie¬

hung zu begründen und zu erläutern, wurden die Ideologen und Pädagogen des

neuen Regierungssystems nicht müde. Sie argumentierten sachhch und fachhch

scheinbar kompetent und nahmen die Jugend ernst, wie die exemplarisch ausge¬

wählten Beiträge aus der Zeitschrift DAS JUNGE DEUTSCHLAND zeigen.

Die Fordemngen nach besseren Arbeitsbedingungen für die Jugend, die schon der

ehemahgeReichsausschuß gestellt hatte, wurden nun konkretisiert. Jeder Jugend¬

liche erhielt seinen Urlaub und zwar nicht als Belohnung für erbrachte Arbeitslei¬

stungen, sondern „im Interesse der Erhaltung seiner Gesundheit und seiner Lei¬

stungsfähigkeit" (RÜHMANN 1936, S. 15). Erhielten 1933 noch45% derJugendh¬

chen keinen Urlaub, so bekamen imJahr 1935 32% bereits 10-12 Tage Urlaub, und

für das Jahr 1937 bestanden die folgenden Vorstellungen:

Bis zum 16. Lebensjahr 18 Arbeitstage

Bis zum 17. Lebensjahr 15 Arbeitstage

Bis zum 18. Lebensjahr 12 Arbeitstage (vgl. ebd., S. 19).

DerUrlaub war eingebettet in die Erziehungskonzeption der Hitlerjugend, denn er

sollte überwiegend in den Lagern und Fahrten der HJ „zweckentsprechend" ver¬

bracht werden.

Neun Tage nach Verkündigung des Hitlerjugend-Gesetzes im Jahr 1936 hielt der

Reichsjugendführer über alle Rundfunksender eine Rede, die an die deutsche El¬

ternschaft gerichtet war. Sie hatte die künftige, jetzt durch Gesetz verankerte, Er¬

ziehung derJugend zumThema. Wichtige Aussagen dieserRede wurdenimJanu¬

arheft 1937 des JUNGENDEUTSCHLAND abgedmckt. „Als Treuhänder der deut¬

schen Elternschaft" erläuterte von SCHIRACH den Eltern die wichtigsten Gedan¬

ken der HJ-Jugenderziehung. Zunächst hob er die körperliche Schönheit der neu¬

enJugendhervor, dienichtbravim Sinne einesvergangenenErziehungsideals sei,

sondern „selbstbewußt, froh und strahlend". Diese „schöne Jugend ... gibt unse¬

rem ganzen deutschen Vaterland einen neuen Glanz ..." (Die neue HITLER-JU¬

GEND. In: DASJUNGE DEUTSCHLAND 1937, S. 43 ff.). Alsdann erläuterte er den

Unterschied zwischen Schule und Hitlerjugend. Die HJ-Mitglieder sollten durch

Auslandsfahrten und Jugendaustausch mit anderen Ländern einen weiten Hori¬

zont bekommen. Nicht als "Propagandisten für eine Weltanschauung" sollten die
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deutschen Jugendhchen im Ausland auftreten, sondern als gute Kameraden. Das

Grundprinzip sei "Führung der Jugend aus der Jugend heraus". Deshalb würde

auf die Ausbildung der Führer besonderer Wert gelegt, auch auf ihren taktvollen

Umgang mit neu in die HJ-Eintretenden und im Hinbhck auf vergangene Ausein¬

andersetzungen. Besonders hob v. SCHIRACH die positiven Eigenschaften vonJu¬

gendlichen hervor, die „im Augenblick noch" konfessionellen Vereinigungen an¬

gehörten. Er warb um sie, indemjeder, der in die HJ eintrete, nicht nur aufdie Fah¬

ne schwören müsse, sondern das Gelöbnis mit einem „So wahr mir Gott helfe" be¬

kräftigen dürfe.

Anpassung des Rechtsrahmens

316 Wie mehrfach erwähnt, bheb das RJWG während des Dritten Reiches formal in

Kraft. Die Jugendpflege wurde de facto jedoch bereits 1933 durch die Einrichtung
einer Dienststelle des Reiches mit der amtlichen Bezeichnung "Jugendführer des

Deutschen Reichs" organisatorisch aus dem Jugendamt herausgelöst, de jurel936
durch das "Gesetz über die Hitler-Jugend"; weitere Schritte waren das "Reichsge¬
setz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung" von 1939 sowie zwei

Durchführungsverordnungen, ebenfalls von 1939, zum Hitler-Jugend-Gesetz.

Konzeptionell waren diese Schritte längst vorbereitet und wurden von vielen für

die Jugendhilfe zuständigen Stellen mitgetragen. Bereits 1933 sprach Hans MU-

THESIUS vom RJWG als einem Gesetz, „das innerlich weithin seiner Kraft be¬

raubt ist und äußerlich sicher bald abgeändert werden wird". Zur Methode

schlug er „jenen bekannten Federstrich des Gesetzgebers" vor oder - als noch wir¬

kungsvoller - „eine innere Umstellung des Gesetzgebers ..., aus der heraus das

neue Denken ein altes Gesetz auch ohne formelle Änderung jeglicher Kraft be¬

raubt". Auch ohne Reichsgesetzblatt könnten Gesetze „außer Kraft treten" (MU-

THESIUS 1933, S. 73 u. 76).

Die Unzufriedenheit vieler über die Entwicklung der Jugendämter und die Unzu¬

länglichkeiten des RJWG, die von den Nationalsozialisten mediengerecht und öf¬

fentlichkeitswirksam verbalisiert und zum eigenen Vorteil genutzt wurden, tru¬

gen dazu bei, daß die Behörden die Demontage derJugendpflege nicht nur nicht zu
verhindern suchten, sondern selbst aktiv unterstützten (vgl. KAUFMANN 193 7a),

S. 2 ff.)

Im Organ der Reichsjugendführung, zu dem Baidur von SCHIRACH DAS JUNGE
DEUTSCHLAND gemacht hatte, wurden die neuen Gesetze abgedmckt und aus¬

führlich begründetbzw. erläutert. Günter KAUFMANN, Chef des Presse-und Pro¬

pagandaamtes der Reichsjugendführung, sagt hier deuthch, daß die sozialpoliti¬
schen Jugendgesetze des Nationalsoziahsmus keine Rahmengesetze seien, son¬

dern „bis ins einzelne sozialpolitische Neuerungen begründen" (In: DAS JUNGE
DEUTSCHLAND 1936, S. 4). Der Schwerpunkt der Arbeit lag zunächst beim Aus¬
bau der Organisation sowie der weltanschauhchen und sachlichen Schulung der

Mitarbeiter, die nicht mehrnebenamtlich, sondern hauptamtlich tätig sein sollten.
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Das Jahr 1937 wurde zum "Jahr der Heime" erklärt: Da die gesamte deutsche Ju¬

gend in die Hitler-Jugend integriert werden sollte, benötigte sie Einrichtungen, in

denen sieihre Arbeit durchführenkonnte. DemNeujahrsaufrufdesJugendführers

des Deutschen Reichs an die Gemeinden, den Heimbau ideell und vor allem mate¬

riell zu unterstützen (In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1937, S. 4), folgte die Be¬

kanntgabe, daßbereits am2. Okt. 1936 einArbeitsausschuß gegründetworden sei,

als dessen Aufgabe „die Einrichtung bzw. Erbauung der H.J-Heime, H.J-Führer-

schulenund dergleichen imgesamten deutschen Reichsgebiet" bestimmt worden

war. Eine Werbeaktion Mitte Januar 1937 führte zu der Meldung im Februarheft,

daß alle Erwartungen übertroffen worden und „fast alle führenden Gemeindever¬

treter" mit der Heimbeschaffungsaktion befaßt seien. (In: DAS JUNGE DEUTSCH¬

LAND 1937, S. 68 f.). Unter "Amtliche Bekanntmachungen" folgen der "Aufrufdes

Führers zur Heimbeschaffung", ein "Appell des Reichsjugendführers", "Aufrufe

der Reichsminister zur H.J.-Heimbeschaffung", ein Aufruf des Reichsbauernfüh-

rers, des Ministerpräsidenten und schheßhcheine Pressemeldung des Arbeitsaus¬

schusses durch Stabsführer LAUTERBACHER. LAUTERBACHER erläutert die

Baupläne des Arbeitsausschusses: „Die Heime der HJ sollen ebenso emfach wie

klar sein, ebenso schön wie dauerhaft und praktisch". Trotz aller Bemühungen

und Mithilfenbestehe ein großer Bedarfan Heimen, erst ein Drittel der deutschen

Jugend sei bisher in Heimen untergebracht (LAUTERBACHER 1937, S. 90 f.).

Das "Reichsgesetz zur Förderung der Hitler-Jugend-Heimbeschaffung" vom 30.

Jan. 1939überließ dieFördemng desHeimbauskonsequenterweisenicht mehr der

Freiwilligkeit, sondern machte ihre Errichtung und Unterhaltung zur Pflicht der

Gemeinden (In: DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1939, S. 129). Das Gesetz stellte die

H.J.-Heimbeschaffung „auf eine Stufe mit dem Volksschulbau" (Kaufmann

1939a), S 225). Die Finanziemng der Heime könne durch Überlassung von Grund¬

stücken für Neubauzwecke, durch Abtretung von Haushaltmitteln, die für die Ju¬

gendpflegebereitgestellt waren, und durchErhöhung derAnsätze für die Jugend¬

pflege sichergestellt werden (vgl. FRICK 1937, S. 289 ff.).

Die Mitgliedschaft in der HJ wurde 1939 zur Dienstpflicht; außerdem entwickelte

die HJ eine eigene Disziplinargerichtsbarkeit. Bis 1935 waren Disziplinarangele-

genheiten im Personalamt der Reichsjugendführung bearbeitet worden. Seit 1935

gab es schon ein Referat "HJ-Gerichtsbarkeit"; 1937 wurde die HJ-Gerichtsbarkeit

ein eigener Amtsbereich, der unmittelbar dem Reichsjugendführer unterstellt

war. Ihn leitete Obergebietsführer Heinz JOHN, der außerdem Chef des Personal¬

amtes blieb. Die Disziplinarverordnung des Reichsjugendführers vom 8. Oktober

1936 in der Fassung vom 20. Januar 1939 sah vor, daß die Einheitsführer „eine ge¬

wisse, mitderHöhe der Dienststellen wachsende, Disziplinarbefugnis" erhielten.

Volle Disziplinarbefugnis hatten nur die HJ-Gerichte, die in zwei Instanzen arbei¬

teten.
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Die Disziplinarmittel waren:

„1. Verwarnung.

2. Verweis.

3. Verbot, Fahrtenmesser und Schulterriemen zu tragen ...

4. Strafbeurlaubung...

5. Degradierung.

6. Aberkennung der Fähigkeit, Jugendführer zu sein.

7. Streichung aus den Listen der Hitler-Jugend ...

8. Ausscheiden...

9. Ausschluß".

Oberster Entscheidungsgesichtspunkt sollte der Schutz der Gemeinschaft, nicht

Individualrecht sein. Im übrigen gab es keine kodierten Normen für die einzelnen

Vergehen. „Die Rechtsfindung erfolgt vielmehr freischöpferisch aus dem natio¬

nalsozialistischen Gewissen heraus" (JOHN 1939, S. 123 ff.). Schheßhch wurde

grundsätzhch am Sonntag während des Kirchgangs kein Dienst angesetzt, so daß

jeder Jugendhche die Kirche seiner Wahl besuchen könne (vgl. ebd., S. 46).

Institutionalisierung der Jugendpflege

Die Hitlerjugend hatte ihren Organisationsplan bereits 1933 veröffentUcht (vgl.

Kap. 3.3.3). Die Abgrenzung gegenüber den Jugendpflegebehörden, den Jugend-
und Landesjugendämtern, erfolgte erst 1936 durch das Hitler-Jugend-Gesetz. Mit
dem Erlaß über "Grundsätze für die körperhche Erziehung der Jugend außerhalb

der Schule" war 1935 die Verantwortlichkeit für die Jugendpflege noch nicht rest¬

los in die Hände der HJ übergegangen. Zuständig waren in den Landkreisen die

Landräte, in den Stadtkreisen die Oberbürgermeister, in den Regierungsbezirken
die Regierungspräsidenten, in Berhn der Staatskommissar. Auch bestanden noch

Jugendpflegeausschüsse, denen Vertreter derHJ, des BDM, des Reichsbundesfür
Leibesübungen, der SA, derSS und derNS-Frauenschaft angehörten. Das Reichs¬

gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dez. 1936 legte schheßhch die gesamten Ju¬

gendpflegegeschäfte in die Hände des Jugendführers, der die Stellung einer ober¬

sten Reichsbehörde erhielt. Damit war die öffentliche Verwaltung den Dienststel¬

len des Jugendführers nachgeordnet. Die staatlichen Jugendpflegeorganisationen
für Preußen wurden am 31. April 1937 vom Reichs- und Preußischen Minister für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung aufgehoben (vgl. KAUFMANN

1939a), S. 200 ff.).

Arbeitsfeld und Berufsrolle

Das Landesjugendamt der Rheinprovinz veröffentlichte 1937 einen Bericht über

seine Jugendpflegeaktivitäten, die von der Schriftleitung des JUNGENDEUTSCH¬
LAND als beispielhaft für das Zusammenwirken von Behörden und Hitlerjugend
bezeichnet wurde. Der Bericht liefert für die Fragestellungen dieserUntersuchung
interessante Hinweise über die Schulung von Führungskräften für die HJ, die im
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Dienstbereich des benannten Landesjugendamtes ausschließhch von diesem

durchgeführt und finanziert wurde. Ein Stabsleiter der Hitlerjugend war als Lan-

desjugendpfleger eingestellt und mit den Aufgaben der Führerschulung und

Durchfühmng von Lehrgängen beauftragt. Neben den finanziellen Mitteln stand

somit der gesamte Behördenapparat des Landesjugendamtes zur Verfügung.

Im einzelnen wurden vom 1. Sept. 1933 bis Ende 1936 46 zentrale Lehrgänge mit

insgesamt 1385 Teilnehmern und Teilnehmerinnen durchgeführt. Um dieser um¬

fangreichen Aufgabe gerecht werden zu können, förderte und bezuschußte das

Landesjugendamt 13 Führer- und Führerinnenschulen sowie technische Schu¬

lungsstätten. Außerdem wurden 1935 375 Wochenendlehrgänge sowie 30 haus¬

wirtschaftliche Lehrgänge für die Landjugend durchgeführt, an denen etwa 1100 319

jungeMädchenteilnahmen. Einebesondere Rolle spielte die Wanderschulung des

BDM, die ab 1936 erprobt wurde. Ihr lag der Gedanke zugrunde, „wandernde" Mä-

delfünrerinnen zu schulen, die von Ort zu Ort reisten und jeweils etwa zwei Wo¬

chen als Multiphkatoren tätig waren. Sie mußten mit den Eltern in Kontakt treten

und lernten dadurch die örtlichen Verhältnisse aus erster Hand kennen (vgl. JU¬

GENDPFLEGEAUFGABEN eines Landjugendamtes. In: DAS JUNGE DEUTSCH¬

LAND 1937, S. 302 ff.).

Zeltlager und Heime stellten die wichtigsten Einrichtungen der Hitlerjugend dar.

DieZelte warendermännlichenJugend vorbehalten, während dieMädcheninJu¬

gendherbergenuntergebrachtwurden. ImJahr 1934bestanden450 Lager, 1935 gab
es bereits 1789 und 19361977 Zeltlager. Die Gesamtzahl der Teilnehmer habe sich

von 1934 bis 1936 vervierfacht auf 561.764 Jugendhche, behauptet KAUFMANN.

Pro Lager sollten nicht mehr als 300 bis 1000 Jungen betreut werden (vgl. KAUF¬

MANN 1937b), S. 360 ff.). Wenn diese Zahlen korrekt sind, so hätten 1936 mehr als

ein Zehntel aller Jugendlichen eine Zeltfreizeit verbracht.

Was die Heime anbetrifft, so soll der Heimbeschaffungsausschuß in den ersten

zwei Jahren seiner Tätigkeit 1000 Heime fertiggestellt und weitere 1000 begonnen
haben (vgl. KAUFMANN 1939a), S. 204), von denen allerdings kriegsbedingt nur

noch 71 fertiggestellt wurden (vgl. Hitler-Jugend 1933-1943. In: DAS JUNGE

DEUTSCHLAND 1943, S. 29).

Pädagogische Konzepte

Die Jugenderziehung der Hitlerjugend stand unter dem Grundsatz „Gesunderhal¬

tung der Gesunden und Leistungssteigerung der Leistungsfähigen" oder „totale

Leistungsfähigkeit der jungen Generation" (MÜLLER 1937, S. 193 ff.). Dies war

kühle Berechnung: Die Wehrmacht benötigte gesunden Nachwuchs, der Vierjah¬

resplan erforderte leistungsfähige Arbeiter, und die heranstehende Überalterung
der Gesellschaft machte Jugend zu einem kostbaren Gut.

Die erste Voraussetzung für die Erziehung war, die Leistungswilligkeit des Einzel¬

nen für die Gemeinschaft zu fördern und zu entwickeln, die zweite die richtige

Körperschulung und weltanschauliche Erziehung, die dritte schheßhch die

Abgrenzung der für diese Erziehung würdigen Jugend von der unwerten (vgl.
ebd., S. 195 f.).
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Die erste und die dritte Voraussetzung waren besonders eng miteinander verbun¬

den, wie der folgende Beitrag von H. LOTTIG zeigt: "Erbwert und jugendpflegeri¬
sche Maßnahmen" (LOTTIG 1937, S. 391 ff.). LOTTIG sagt deutlich, daß alle volks-

pflegerischen Maßnahmen, besonders die jugendpflegerischen, dem zur Selbst¬

verständlichkeit gewordenen nationalsoziahstischen Grundsatz zu entsprechen
hätten, im Einklang mit dem Nutzen zu stehen, den diese Maßnahmen in der

Volksgemeinschafthaben müßten. Nicht mehr die Schwachen und Minderwerti¬

gen würden im neuen Staat Beistand und Hilfe erhalten, sondern die, für die zu

investieren sich lohne.

LOTTIGbot zwei Bewertungsmaßstäbe an, die eineAussonderung von Wertvollen

320
und Minderwertigen gestatteten:

„1. Der Leistungswert des einzelnen, den er im Laufe seines

Lebens einsetzen und entwickeln kann ...

2. Der Erbwert des einzelnen, der sich ergibt aus seinem eigenen
Wesen und aus der Beschaffenheit seiner Sippe und der etwas dar

über aussagt, wie voraussichtlich seine Nachkommenschaft

beschaffen sein wird ..." (ebd.).

Würden beide Werte sorgfältig erfaßt und miteinander in Beziehung gesetzt, kä¬

men für „besondere Förderung und hohe Auslesezwecke" nur diejenigen in Fra¬

ge, bei denen beide Werte für günstig befunden würden. Bei allen anderen ent¬

scheide der Leistungswert über die Art der Förderung.

Auch der Jugendfürsorge empfahl LOTTIG eine Differenzierung nach Erb- und

Leistungswert. Für die Jugendfürsorge ergaben sich so drei Gruppen gefährdeter

Jugend, die entsprechend großzügig oder sparsam zu betreuen waren:

Gruppe 1: Gute Anlage, durch Milieuschäden gefährdet.

Empfehlung: Betreuung im Lehrlingsheim oder Kameradschaftsheim

der HJ.

Gruppe 2: Geistig und charakterlich nicht vollwertig.

Empfehlung: Pädagogisch zu ausreichender Leistungsfähigkeit fördern.

Gruppe 3: Wegen schwerer geistiger und charakterlicher Tiefstands

gefahr für die Volksgemeinschaft.

Empfehlung: Frühzeitige Absondemng und sparsame Betreuung

(vgl. ebd., S. 394 f.).

Fachspezifische Reflexion

In Heft 1/2 des Jahres 1943 lieferte die Schriftleitung des JUNGEN DEUTSCH¬

LAND auf64 Seiten eine Rückschau aufdie Leistungen der Hitlerjugend seit 1933.

Das Quellenmaterial wurde vom Reichsinstitut fiir nationalsozialistische Jugend¬
arbeit in der Reichsjugendführung zur Verfügung gestellt. Auch wenn zu Beginn
des Beitrags eher bescheiden gesagt wird: „Jugendarbeit ist kein geschäftliches
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Unternehmen, das mit Bilanz und Abschlußbericht Rechenschaft geben könnte

über Investitionen und Gewinn" (Hitler-Jugend 1933-1943. In: DAS JUNGE

DEUTSCHLAND 1943, S. 3), so tut der Bericht dochgenau das: er zieht Bilanz - ei¬

ne Bilanz allerdings, die nur Aktiva aufweist. Selbst der Krieg wird amEnde als ein

Ereignis dargestellt, das für die Jugend von größter Bedeutung sei. „Die Jugend

muß ihm (Hitler) dafür ewig dankbar sein" (ebd., S. 64).

Jedes Jahr der Jugendarbeit in der Hitlerjugend wurde rückbUckend unter ein be¬

stimmtes Motto gestellt, das die schwerpunktmäßigen Aktivitäten der betreffen¬

denJahre mit denübergreifendenund nachwie vor gültigen Grundsätzen der nati-

onalsoziahstischen Jugendarbeit verbinden sollte.

„Die GrundsätzederSelbstführung, derTotalität, derfreiwilligen Zugehörigkeit, 321

des Bekenntnisses zum Sozialismus und zur Leistung für die Gemeinschaft und

der Gegnerschaft gegenüber konfessionellen Spannungen haben ihre formende

Kraft seither unverändert beibehalten" (ebd., S. 17).

Wieunschwerzusehenist, waren die Nationalsozialisten völhghemmungslos im

öffentlichen Gebrauch der Lüge.

Ob dieserWeg der von FLITNER 1933 gewünschte "dritte Weg" derJugendpflege

gewesen ist, sei dahingestellt. Vielleicht ist es gut, ihn im Überbhckund im Wort¬

laut darzustellen: So faßten NationalsoziaUsten die Aufgabe fachspezifischer Re¬

flexion auf.

1933

„Der Jugendführer des Deutschen Reichs steht an der Spitze aller Ver¬

bände der männlichen und weiblichen Jugend, auch der Jugendorgani¬

sationen von Erwachsenenverbänden. Gründungen von Jugendorgani¬

sationen bedürfen seiner Genehmigung. Die von ihm eingesetzten

Dienststellen übernehmen die Obliegenheiten der staathchen und ge¬

meindlichen Ausschüsse, die ihre Aufgaben unter unmittelbarer Mit¬

wirkung der Jugendorganisationen vollziehen" (Erlaß des Führers vom

17. Juni 1933. In: ebd., S. 14).

„Gegen Ende des Jahres standen der Hitler-Jugend, abgesehen von ei¬

ner Gruppe unbedeutender Verbände ... lediglich noch die beiden gro¬

ßen konfessionellen Gruppen der evangelischen und katholischen Ju¬

gend gegenüber" (ebd.).

„Im Dezember 1933 wurde die Eingliederung der evangelischen Ju¬

gend in die Hitler-Jugend Tatsache. Baidur von SCHIRACH selbst er¬

klärt dazu in seinem Buch "Die Hitler-Jugend • Idee und Gestalt", »daß

die Hitler-Jugend glaube, durch dieses Abkommen mit dem Reichsbi¬

schofdie Richtung gezeigt zu haben, in der eine spätere Verständigung

auch mit den katholischen Jugendverbänden möglich wäre«

(ebd., S. 15).
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1934

„Auch nach der Eingliederung der ev. Jugendverbände hatte der Zu-

drang zur Hitler-Jugend angehalten ... Am 15. Juni 1934 erfolgte eine

Mitgliedersperre, von der nur Angehörige der katholischen Jugendver¬
bände sowie der Turn- und Sportorganisationen ausgenommen waren

..." (ebd. S. 17).

„Aufdem Gebiet der sozialen Arbeit reiht sich in diesem Jahr ein Er¬

folg an den anderen. Die Gesundheitsführung wird weiter ausgebaut
und verfeinert... Auch die Rechtsarbeit festigt sich. Es werden Rechts¬

referenten der Gebiete und Banne eingesetzt und Jugendbeauftragte an

322 die Brennpunkte der praktischen Rechtspflege entsandt. Rechtspoli¬
tisch heben sich schon die drei großen Gebiete des Jugendarbeitsrechts,

Jugendpflege- und Jugendstrafrechts heraus... Der Entwurf eines Be¬

rufsausbildungsgesetzes ist bereits fertig, ein solches über den Jugend¬
schutz wird vorbereitet..." (ebd. S. 19).

1935

„Die Jugendherbergen sind unter nationalsozialistischer Führung zu

wirklichen Erholungsstätten geworden" (ebd., S. 24).

„Jährlich wurden etwa 600 Hitler-Jugend- und Schulfunksendungen
über den Rundfunk gegeben, unter ihnen vor allem die "Stunde der

jungen Nation" als wöchentliche Reichssendung der Hitler-Jugend,
ferner seit 1935 die sonntäglichen Morgenfeiern der Hitler-Jugend, die

Vorbild für die nationalsozialistische Feiergestaltung überhaupt gewor¬

den sind" (ebd., S. 24).

„Durch eine Allgemeinverfügung des Reichsjustizministers vom 30.

Mai 1935 erfuhr dann auf dem Gebiete der praktischen Jugendrechts¬

pflege die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden und der Hit¬

ler-Jugend ihre grundlegende Regelung, und seitdem ist die Hitler-Ju¬

gend bei allen Verfahren der Justiz gegenüber ihren Angehörigen einge¬
schaltet" (ebd., S. 26).

„Von größter Bedeutung für die Jugendarbeit aber war die Wiederein¬

führung der allgemeinen Wehrpflicht am 16. März und die Schaffung
der Reichsarbeitsdienstpflicht am 26. Juni 1935" (ebd.).

1936

„Das Gesetz über die Hitler-Jugend vom 1. Dez. 1936, von dem Baidur

von SCHIRACH sagte, die Nachwelt werde es einmal zu den größten
Taten AdolfHitlers zählen, besteht aus vier kurzen Paragraphen, die

an sich nur eine bereits vollzogene Entwicklung bestätigen ..."

(ebd., S. 27).
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1937

1938

„Aus der Feststellung, daß außer Elternhaus und Schule nur die Hit¬

ler-Jugend Erziehungsträger sei, ergaben sich in der Folgezeit die we¬

sentlichsten Konsequenzen ... der Jugenderziehung in Deutschland"

(ebd.).

„Zu den wichtigsten Ereignissen dieses Jahres aber gehörten die am 1.

September 1936 erfolgte Gründung eines Arbeitsausschussesfür die

Hitler-Jugend-Heimbeschaffung... Die der Hitler-Jugend übertragenen

Aufgaben waren ohne zahlenmäßig ausreichende gesunde und würdige

Heime der Jugend nicht mehr durchzuführen ..." (ebd., S. 29).

„So konnte der Führer mit Recht während einer Parteitagsrede im Jahr
323

1937 ausrufen:

»Noch niemals war in der deutschen Geschichte eine solche innere Ei¬

nigung in Geist, Willen, Bildung und Führung vorhanden. Das haben

viele Generationen vor uns ersehnt, und wir sind die glücklichen Zeu¬

gen der Erfüllung« (ebd., S. 33).

„Viele deutsche Gemeinden hatten sich schon in ihrem Hitler-Jugend-

Heim ein Denkmal der nationalsozialistischen Gesinnung gesetzt, ehe

das Jahr 1937 zum "Jahr der Heimbeschaffung" erklärt wurde" (ebd.,

S. 29).

„An der Spitze der Erfolge dieses Jahres... stand das von der Reichsre¬

gierung am 30. April verabschiedete »Gesetz über Kinderarbeit und

die Arbeitszeit der Jugendlichen«. Ein hundertjährigerKampfum Ju¬

gendschutz ging damit zu Ende... Vor allem verdankt die deutsche Ju¬

gend diesem Gesetz ein Urlaubsrecht, das den gesundheitlichen Anfor¬

derungen genügt und den Ansprüchen der Jugenderziehung den erfor¬

derlichen Spielraum gewährt. Dieser Jugendurlaub ist der erste reichs¬

gesetzliche Urlaub, den die deutsche Gesetzgebung kennt..."

(ebd., S. 35).

„Ab April 1938 fanden endlich zur Sicherung der Gesundheit der deut¬

schen Jugend alljährlich "Gesundheitsappelle" statt, die einen Über¬

blick über den Leistungszustand aller JugendUchen geben" (ebd.).

„An die Seite des Leistungssports ... trat schon in Friedenszeiten immer

stärker die Erziehung zur Wehrfreudigkeit und Wehrfähigkeit" (ebd., S.

37).

„Die Anerkennung des "Jugendführers" als Beruf... war die letzte Fol¬

ge einer Entwicklung in der modernen Jugenderziehung, die durch das

Wort von der Selbstführung der Jugend gekennzeichnet ist" (ebd.).
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„Zwischen dem politischen Dienst und dem wirklichen Leben dieser

Mädel sollte keine Kluft entstehen. Als Ziel wurde die "gemeinschafts¬

gebundene Persönlichkeit" herausgestellt" (ebd., S. 28).

1940

„So ist durch Erlaß des Reichsinnenministers vom 6. März 1940 end¬

lich die Einheit der Jugendgesundheitspflege Wirklichkeit geworden.
Sie umfaßt nunmehr nicht nur die schulpflichtige Jugend, sondern

sämtliche Jahrgänge zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr" (ebd., S. 45).

„Am 20. April 1940 wird unter Bezug aufdas Gesetz vom 1. Sept. 1936

erstmalig der Jahrgang 1923 zur Dienstpflicht aufgerufen. Wenige
324 Wochen zuvor hatte ein Erlaß des Jugendführers des Deutschen Reichs

bestimmt, daß alle Jungen und Mädel vom 10. bis zum vollendeten

18. Lebensjahr ... als jugenddienstpflichtig im Sinne des Gesetzes über

die Hitler-Jugend anzusehen sind" (ebd., S. 47).

„Mit Erlaß vom 16. Juni 1940 bestimmt der Reichsminister des Innern

ausdrücklich, daß es den Gemeinden auch während des Krieges unbe¬

nommen bleibt, der Hitler-Jugend Geldmittel zur Förderung der ihr

übertragenen Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Die Bestellung von

Hitler-Jugend-Sachbearbeitern, bei den Gemeinden, die das Zusam¬

menwirken von Jugendführung und Jugendpflege bestärken soll, wird

nach einem Erlaß des Jugendführers des Deutschen Reichs vom 20.

Aug. 1940 in allen Gemeinden mit über 5000 Einwohnern eingeleitet"

(ebd., S. 49).

1941

1942

„Die Kinderlandverschickung baut sich auf der freiwilligen Meldung
der Eltern auf. Die Verschickungsdauer beträgt mindestens sechs Mo¬

nate ..." (ebd., S. 53).

„Ende 1942 wird die Zahl der KLV-Lager mit rund 2000 angegeben, in

denen bis dabin etwa 100.000 Jungen und Mädel untergebracht sind.

Insgesamt haben zu diesem Zeitpunkt 600.000 Jungen und Mädel die

Lager der Erweiterten Kinderlandverschickung durchlaufen." (ebd.).

„Die Reichsverteidigung macht im Krieg eine Zurückstellung des Heim¬

baues notwendig" (ebd.).

„Ein Erlaß des Jugendführers des Deutschen Reichs vom 27. Mai 1942

regelt mit Zustimmung des Leiters der Parteikanzlei und im Einverneh¬

men mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und den sonst

beteiligten Stellen dieweitereDurchführung der Wehrertüchtigung...
Die Einberufung von Schülern in die Wehrertüchtigungslager erfolgt
nach Übereinkunft mit dem Reichserziehungsminister klassenweise..."

(ebd., S. 60).
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„Das Erholungswerk der Hitler-Jugend erhält die Aufgabe, die Entsen¬

dung der gesunden Jugendlichen zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit

und zur Förderung ihrer körperlichen Entwicklung vorzunehmen"

(ebd., S. 61).

„Die Zeit geht darüber hinweg, und der späteren Aufzählung verblei¬

ben nur einzelne Daten, sie kann nicht mehr festhalten, was wirklich

geschah und was das Geschehen für die Jugend bedeutete ... So würde

man doch das nicht fassen, was seinen Wert (den Wert des Kriegsein¬

satzes, d. Verf.) ausmacht: den inneren Gewinn für den einzelnen, der

sich daran beteiligt, die charakterliche Formung, die er daraus erfährt,

die Haltung und Gesinnung, die sich darin dokumentiert" (ebd., S. 3).

1943 und 1944:

Die Hefte dieser Jahre dienten fast ausschließlich der Kriegsberichter¬

stattung.

5.4 Bundesrepublik Deutschland

Es wurden untersucht:

die DEUTSCHE JUGEND

sowie das ZENTRALBLATT.

Dabei zeigte sich, daß die zunächst angewandten Auswahlprinzipien im Umfeld

der gesetzgeberischen Aktivitäten für die Bundesrepublik nicht ausreichend wa¬

ren. Die Fachdiskussion zur Jugendpflege verdichtete sich in den 50er und 60er

Jahren nicht, wie erwartet, um die Jahre der Gesetzesänderungen, sondern zeigte

eine eher kontinuierliche Entwicklung. Der wesenthche Grund dafür wird sein,

daß die Novellen von 1953 und 1961 keine grundsätzhche Änderung brachten. In

den 50er Jahren spiegelte die Diskussion die mühsame Suche nach dem neuen

Selbstverständnis; die Fachwissenschaft legte Ergebnisse vor, mit denen sie an die

vom Nationalsozialismus unterbrochenen Untersuchungsschwerpunkte der Ju¬

gendarbeit in der WeimarerRepubUk anknüpfte. In den 60er Jahren wurde mit zu¬

nehmenderIntensität die auch für andere Bereiche typische Diskussionum die Re¬

form der Gesellschaft geführt, wie sie sich in den Jahren des Wirtschaftswunders

entwickelt hatte. Und in den 70erJahren löste die Bildungsreformdiskussion auch

im außerschuhschen Bereich wissenschaftlich orientiertes Denken und Handeln

aus, so daß von der Basis her neue Ideen die Diskussion um die Jugendpflege vor¬

antrieben.

Aus diesen Gründenwurden für die Zeit ab 1953, dem ersten Erscheinungsjahr der

DEUTSCHEN JUGEND, weitere Jahrgänge der oben bezeichneten Zeitschriften

einbezogen.
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5.4.1 Die fünfziger Jahre

5.4.1.1 Ergebnis

In den 50er Jahren finden sich in den untersuchten Zeitschriften erste Veröffentli¬

chungen, die erkennen lassen, daß die behördliche Jugendpflege wieder von Ju¬

gendämtern wahrgenommen wurde. Als die Besatzungsmächte sich aus der Fi¬

nanzierung und Durchführung ihrer jugendpädagogischenProgramme zurückzo¬

gen, wurden die GYA-Heime 1953 der deutschen Verwaltung übergeben oder auf¬

gelöst. Ein ersterImpuls von staatlicher Seite war vom Bundesjugendplan ausge¬

gangen, der 1950 beachtliche 18 Mio. auswies. Die Novelle des Reichsjugend¬

wohlfahrtsgesetzes im Jahr 1953 stellte den gesetzlichen Rahmen für die Jugend-
326 pflege wiederher: Sie war über den Kompromiß von 1924 hinaus nun nicht mehr

eine Kann-Aufgabe des Jugendamtes, sondern eine bedingte Pflichtaufgabe; d.h.

die Kommunen waren verpflichtet, die Jugendpflege nach den örtlichen Erforder¬

nissen zu gestalten.

Dennoch wurde damit nur zögernd begonnen - es fehlte das Fachpersonal, und es

fehlten vor allem pädagogische Ideen - auch wie mit den Erfahrungen des Dritten

Reiches umzugehen wäre und welche Zukunftsperspektive die Jugendpflege zu

entwickeln hätte. Die gesetzliche Grundlage für eine Pädagogik war noch immer -

oder wieder - die Wohlfahrt der Jugend, nur bestand bei den Behörden große Zu¬

rückhaltung, sich über die Wohlfahrt der Jugend und ihre pädagogische Umsetz¬

ung Gedanken zu machen. Auch bei den Jugendlichen und deren FamiUen war -

trotz hoherArbeitslosigkeit und Berufsnot -das InteressefürbehördlicheAngebo¬
te gering. Die Jugend - Kinder des Dritten Reiches - interessierte sich wenig für Po¬

litik und gesellschafthche Belange, sie zog sich in den Privatraum der Familie zu¬

rückund entwickelte, wie im Elternhaus gelernt, materialistische Interessen:Kar¬

riere und Konsum standen für viele bei der Planung und Gestaltung ihres Alltags
an prominenter Stelle.

Die Freiwilligkeit derJugendpflege war wieder hergestellt; doch mußtenJugendli¬
che erst lernen, mit der Freiheit der Freiwilligkeit umzugehen. Eines war bald zu

erkennen, die staatspolitische Erziehung, von der die Rede - oder wieder die Rede

- war, interessierte die Besucherder Häuser der offenen Tür nicht. Sie erwarteten

andere Inhalte und Methoden von der Jugendarbeit.

5.4.1.2 Darstellung

In der Erstausgabe der neuen DEUTSCHEN JUGEND vom April 1953 heißt es:

„Man hatsich in Deutschland allmählich daran gewöhnt, daß alleswiederseinen

gewohnten Laufnimmt. DerKarren, der aus den Schienen gekipptwar, ist wieder

flottgemachtund rollt seine gewohnteBahn. Man hatsich so sehr daran gewöhnt,
daß man kaum noch aufeinen möglichen Kurswechsel achtet, daß in aller Stille

Entscheidungen heranreifen und fallen, ohne daß jene, die es betrifft, sich darü¬

ber klar geworden sind oder gar darauf Einfluß genommen haben" (FALTER¬

MAIER, 1953a), S. 1).
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Diese AussagenM. Faltermaiers können als kennzeichnendfür die pohtische Situ¬

ation und für die Jugendarbeit der 50er Jahre gesehen werden.

Begründung der Jugendpflege

Die Lebenssituation der Jugendlichen in den 50er Jahrenbot genügend Anlaß und

gute Gründe für einen Neuanfang der behördlichen Jugendpflege.

So hatte, um nur den Grundsachverhalt zu erwähnen, die Zahl der Schulentlasse¬

nen 1953, dankHitlers Geburtenförderungspolitik, in der Gesamtzahlund als An¬

teil an der Bevölkerung einen seit 1938 nicht verzeichneten Höchststand erreicht.

Zu der erwarteten Zahl von 910 000 Schulentlassenen, die auf den Arbeitsmarkt

drängten, kamenetwa 140 000, die in den vergangenenJahren keinen Arbeitsplatz

gefundenhatten. Dazu müssen dieKinderderHeimatvertriebenenund -flüchtigen

gerechnet werden, die in die begünstigteren Westzonen strömten, solange die

Grenzen noch durchlässig waren. Für sie wurden seit einiger Zeit Berufsförde¬

rungseinrichtungen unterschiedhchster Art wie Jugendaufbauwerke, Jugend¬

hilfsdienste, Jugendwohnheime und dergl. eingerichtet (vgl. MEIS 1953, S. 7 ff.).

Die jungen Menschen, die ihre Kindheit im Dritten Reich verlebt und von denen

zahllose den Vater oder gar beide Elternteile im Kriege verloren hatten, und von

denenviele Bombenangriffe, Angst, Krankheit, HungerundNot aus eigenemErle¬

benkannten, vor allem die, welche aufder Fluchtgewesen waren, wurdenvon den

damitbefaßtenWissenschaftlern nach dem Krieg als "Unbekannte Jugend" (DAN¬

NENMANN) oder als "Ohne-Uns-Jugend" (KLUTH) apostrophiert.

Die Älteren waren irritiert, nicht nur, weil die Denk-und VerhaltensweisenderJu¬

gendhchen anders waren als erwartet. Die deutscheJugend lebe „außerordentlich

wirklichkeitsnah... sie schätzt wenig das Wort, hinter dem keine Tat oder keine

Wirklichkeit steht", nicht Systeme stünden zur Diskussion, sondern die Anstän¬

digkeit der Menschen in den Systemen (DANNENMANN, 1953, S. 11 ff.).

Eine weitere Analyse galt der Familie der Nachkriegszeit. Helmut SCHELSKY

stellte in einem Beitrag mit dem Thema "Der junge Mensch in der Famihe" fest,

daß die Autonomie der Jugendwelt, die durch die Jugendbewegung geschaffen,
durch die Umwälzungen der Kriegs- und Nachkriegszeit zerstört worden war. Die

Menschen, die durch Kriegsschicksale erschüttert und durch den Zusammen¬

bruch aller staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen und Ordnungen auf

sich selbst zurückgeworfen worden waren, erlebten die FamiUe, oder was davon

gebUeben war, als letzten Stabilitätsrest und sozialen Halt. Einerseits führte diese

Entwicklung zu einem weiterenRückzug ins Private und andererseits zu einer An¬

näherung der Generationen. „Die Familie isoliert sich als kleine, solidarisch zu¬

sammenhaltende Gruppe ... in einer Abwehr- und Vorwurfshaltung gegenüber
der Öffentlichkeit, andererseits in stets wachsenden Vorsorge- und Fürsorgean¬

sprüchen gegenüber der Gesamtgesellschaft und ihren Organen" (SCHELSKY

1953, S.14). So wie sich das Elternhaus enttäuscht und verbittert vielfach allen öf¬

fenthchen Ansprüchen entziehe, „treten auch bei einem sehr großen Teil der Ju¬

gendlichen die Interessen an Beruf, an Ausbildung und persönlichem Fortkom-
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men in starkenMaße in den Vordergrund. Die Familien setzen ihre ganzeEnergie
für den sozialen Aufstieg oder Wiederaufstieg ein, und der Jugendliche wird von

diesem Streben voll mit ergriffen und von ihm erfüllt" (ebd., S. 15).

Heinz KLUTH argumentierte, daß die Indifferenz derJugend gegenüber allem Öf¬

fenthchen und PoUtischen die Indifferenz der Erwachsenen spiegle. Die Jugendh¬
chen fänden kein Verhältnis zu den gegenwärtigen Formen des gesellschaftlichen
und pohtischen Lebens. Die parlamentarische Demokratie bleibe ihnen weitge¬
hend verschlossen. „DerentscheidendeEinflußwirdzunächstimElternhaus aus¬

geübt" (KLUTH 1953, S. 12f.). Für denJugendUchen, in der in die Gesellschaft hin¬

einwachsen müsse, entstehe ein Konflikt, weil er in der Familie gelernt habe, die-
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ser Gesellschaft gegenüber ablehnend zu sein, sie werde ihm fremd. Das Fremd-

heitserleben werde daher sein künftiges Verhalten in der Gesellschaft bestimmen

und sei die Grundlage für das Verlangen nach "Ordnung" und Orientierung. Al¬

lerdings befriedige die Demokratie, die als "Antithese zur politischen Diktatur"

eingeführt worden sei, dieses Bedürfnis nicht (ebd, S. 16).

Auch die von den Besatzungsmächten angebotenen Einrichtungen zur Umerzie¬

hung, bheben diesem Mißtrauen der Jugend und den Vorbehalten ihrer Eltern¬

häuser gegenüber erfolglos.

Anpassung des Rechtsrahmens

Nach Kriegsende hatten die Siegermächte die gesetzhchen Grundlagen der Ju¬

gendpflege aus der Zeit der WeimarerRepubUk wieder für gültig erklärt (vgl. Kap.
2.4). Am 29. Sept. 1953 erst trat die NovellezumRJWGin Kraft. Für dieJugendpfle¬

ge war bedeutsam, daß die Verordnung über das Inkrafttreten des RJWG aus dem

Jahre 1924 aufgehoben und §4 nun tatsächUch Pfhchtaufgabe des Jugendamtes
wurdenach dem Grundsatz der Subsidiarität. Die öffenthche Jugendhilfe bheb ei¬

ne Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie

erhielt auch wieder den kollegialen Charakter der Weimarer Zeit; man sprach jetzt

gerne vom "lebendigen" Jugendamt, das all seine Aufgaben mit Engagement erfül¬

len könne (vgl. RIEDEL 1953, S. 5ff; vgl. ENGLERT 1953, S. 33 ff.).

Dennoch kam bei den mit der Jugendpflege befaßten keine rechte Freude auf, wie

viele Gespräche und Diskussionen zeigten (vgl. SCHLAG 1953, S. 17). Die Jugend¬
pflege warin den Gesetzestexten wiederin dieNähe derJugendfürsorgegerückt; es

wurde weniger von Erziehung als von „vorbeugenden Maßnahmen" gesprochen:
„... es fehlt eine eindeutig pädagogische Akzentuierung", um die die preußischen
Erlasse einst gemngen hatten (ebd.; vgl. STETTNER 1953, S. 18 ff.; vgl. FALTER¬
MAIER 1953b), S.5ff).

Auchwar ein Streit entstanden, ob die Jugendpflege den Kultus- oder Sozialmini¬

sterien der Länder zugeordnet werden sollte (vgl. KÖPPLER 1953, S. 16). Wie in

den 20er Jahren stand die Frage der Finanziemng zur Debatte sowie die Personal¬

frage, die in den 50er Jahren verständlicherweise besondere Probleme bereitete.

Folgerichtigfinden sich in den untersuchten Zeitschriftenfür die 50erJahre keine
nennenswerten Beiträge zu Institutionalisierung sowie zum Arbeitsfeld und der

Berufsrolle des behördlichen Jugendpflegers.
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Pädagogische Konzepte

Von politischer Seite wurde "staatspolitische Erziehung" gefordert und seit 1950

durch den Bundesjugendplan auch gefördert. Sie wurde in den 50er Jahren zu ei¬

ner zentralen Aufgabe der Jugendarbeit. Die "Ohne-Uns"-Generation sollte durch

entsprechenden Unterricht befähigt werden, sich im Sinne der Demokratie

"selbst zu regieren" (vgl. FAUTH 1953, S. 21 ff.).

Man sieht an der Variation des Begriffes aus der Kaiserzeit, wie hilflos die verant¬

wortlichen Behördenvertreter waren und mit welcher Vorsicht sie es vermieden,

sich prononciert zu äußern.

„Staatspolitische" Erziehung anstelle von "staatsbürgerlicher" - war das etwas an¬

deres?
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So blieb es letztUch bei den Reeducation-Programmen der Besatzungsmächte, die

ab 1953 langsamin eigenständigeProgramme derJugendpflege umgewandelt wur¬

den.

Aus ihnen entstand das Konzept der offenen Jugendarbeit, das der Freizeitgestal¬

tungund außerschuhschenErziehung dernicht inJugendverbändenorganisierten

Jugend galt. JungeMenschen sollten in diesen Häusern, unterAnleitung vonPäda¬

gogen, demokratisches Verhalten kennen- und erproben lernen. Jeder konnte

kommen, seine Bedürfnisse artikulieren und den eigenen Interessen nachgehen.

Das Zusammensein der Kinder und Jugendlichen sollte im Sinne der amerikani¬

schen "groupwork" gestaltet werden. Im Mittelpunkt der Tätigkeitstanden gleich¬

geartete Interessen, woraus sich Gemeinschaften unterschiedUcher Art entwi¬

ckeln konnten. Im gemeinsamen Tun sollten Kinder undJugendliche lemen, mit

ihren Rechten und Pflichten umzugehen. Durch kreative Aufgaben sowie durch

Formen der Selbstverwaltung sollte die individuelle Selbständigkeit gefördert
werden (vgl. KOSMALE 1953; S. 58 ff.; vgl. HEIGERT 1953, S. 8 ff.; vgl. MOLT

1953, S. 40 f.). Die "Jugendhöfe" der britischen Besatzungszone verfolgten diesel¬

be Zielsetzung.

Man sieht, wie die Amerikaner und Engländer vor allem das Rechtsstaatsbewußt¬
sein und das Bewußtsein individueller Verantwortlichkeit neu zu begründen ver¬

suchten, Werte, die tatsächlich in der NS-Zeit verloren gegangen waren. Die Ver¬

drängung dieses Wertbewußtseins war mit schuldig an der bereitwilligen Zustim¬

mung zu dem Verbrechen des Regimes gewesen und hatte auch zum Schleier des

Nichtwissens beigetragen, mit dem sich so viele Deutsche geschützt hatten.

Fachspezifische Reflexion

Die Wohlfahrt der schulentlassenen Jugend, zu der sich der Staat 1953 durch die

Novelle des RJWGgesetzlich verpflichtet hatte, indem er Einrichtungen und Ver¬

anstaltungen fördern wollte oder schuf, griff den Leitbegriff des Jugendwohls wie¬

der auf. „Die Erklärungen zu dem Begriff der Wohlfahrt, würden sie überhaupt
erstversucht, würden wohl sehr verschieden ausfallen. Darumhält man es meist

für besser, sich bei dieser Frage gar nicht erst aufzuhalten und so zu tun, als ob

man sich selbstverständlich darüber einig wäre. Stattdessen spricht man dann

5.4.1 Fünfziger Jahre



330

gleichvon den einzelnenMaßnahmen, vonEinrichtungenundvor allemvon Ver¬

anstaltungen, dennhierist manmitten drinnen in der'praktischen Arbeit' und im
•Betrieb'" (FALTERMAIER 1953c), S. 33).

Rückkehr zu den Traditionen der Weimarer Republik in diskreter Unbestimmt¬

heit, das war der Neubeginn der behördlichen Jugendpflege nach dem Zweiten

Krieg.

5.4.2 Die sechziger Jahre

5.4.2.1 Ergebnis

In den 60er Jahren mußte sich die behördliche Jugendpflege zahlreichen geseU¬
schafthchen Verandemngen und einer veränderten Jugendszene stellen. Die Re¬

staurationspolitikderAdenauerzeit hatte Spannungen erzeugt, die gegen Ende der

60er Jahre ihren Ausdmck auch in einer rebellierenden Jugend fanden. Eine neue
Generation hatte es satt, Objekte derErziehung, der Verwaltung und derPolitikzu

sein, Ueß die Anpassung hinter sich und löste mit respektlosem, aggressivem Ver¬

halten bei vielen Erwachsenen Panik oder wenigstens Unmut aus. Der Generati¬

onskonfliktwurde im öffentlichen Bereich wie im privaten Raum der Familie aus¬

getragen. Kritisiert wurden die verkrusteten Institutionen der Gesellschaft und die

unverarbeitete Vergangenheit der Eltern. Die Jugend forderte die Einlösung des

Demokratiegedankens. Protest und Kritik gingen von den Hochschulen aus, wo sie

sowohl vom Lehrkörper als auch von der Studentenschaft getragen wurden. Sie

heßen sich ihrem Ziel nach unter dem Schlagwort Emanzipation zusammenfas¬

sen.

Auch die Jugendarbeit, sowohl die öffentliche als auch die der Verbände, sah ihr

traditionelles Selbstverständnis in Frage gestellt und mußte neue Orientierungs¬
punkte finden. Die Diskussion über eine Theorie der Jugendarbeit, über ihre Ziele

in der modernen Gesellschaft und über Möghchkeiten der didaktischen Umsetz¬

ung entzündete sich am Beispiel der offenen Jugendarbeit.
Ob und wie die neuerdings ausgesprochenen pädagogischen und pohtischen For¬

derungen in das bestehende System der Jugendhilfe integriert werden könnten,
darüber machte man sich nur am Rande Gedanken.

Studenten des Sozialwesens und Wissenschaftler stellten die Ausbildungsgänge
zum Sozialarbeiter/Sozialpädagogen in Frage und forderten eine an neuen wis¬

senschafthchen Erkenntnissen orientierte Ausbildung. Die veränderten Vorstel¬

lungenvon qualifizierter Sozialarbeit machten die Fort- und Weiterbildung älterer
Mitarbeiter zu einem drängenden Problem.

Von namhaften Pädagogen kamen zunehmend Stimmen, die derJugendpflege ei¬

nefehlende wissenschaftliche Reflexion vorwarfen. Zu diesem Zweck müßten Ju¬
gendpflege und Jugendfürsorge jedoch zuerst Gegenstand wissenschafthcherUn¬

tersuchung werden, außerdem hätte eine Einigung über den Fachbereich zu erfol¬

gen, dem die Jugendhilfe wissenschaftlich zuzuordnen wäre. Die von der Bundes¬

regiemng ab 1961 nach § 25 JWGgeforderten Berichte überLeistungenund Bestre¬

bungen der Jugendhilfe deuteten auf die Entwicklung einer eigenständigen Ju¬
gendhilfeforschung hin.
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5.4.2.2 Darstellung

Begründung der Jugendpflege

Nach der "Ohne-Uns"-Jugend (KLUTH), dem "Rückzug der Jugend ins Private"

(SCHELSKY) und nach der "skeptischen Generation" (SCHELSKY) war Mitte der

60er Jahre eine Jugend herangewachsen, die rebelherte. W. Loch bezeichnete die

Rebelhon als eine "neue Jugendbewegung". Als Merkmale derneuenJugendbewe¬

gung zählte er auf:

das Echo und die große Anzahl der Mitmacher und Mitläufer unter den

Gleichaltrigen;

das Gezielte und Geplante sowie die Hartnäckigkeit der Aktionen;

die internationale Verbreitung auf nahezu alle Industrieländer;

die hohe Beteihgung von Studenten und jugendUchen Intellektuellen;

die weltweite Identität der Protestobjekte (Vietnam, Atombewaffnung,
autoritäre Maßnahmen von Hochschul- und Schulverwaltungen usw.).

Die Protestaktionen der neuen Jugendbewegung richteten sich gegen

bestehende Machtverhältnisse und Herrschaftsformen;

erfolgten im Namen der Demokratie;

vollzögen sich bewußt außerhalb der dafür vorgesehenen Bahnen -

und bheben weitgehend wirkungslos, riefen aber den Unwillen weiter Gesell¬

schaftsschichten hervor; besonders bei Berufen, die sich mitJugendbefaßten (Leh¬

rer, Jugendarbeiter, Richter, Schulverwaltungsbeamte usw.), hätten sie Reaktio¬

nen des Unverständnisses zur Folge, die gelegenthch „geradezu kopflos und hy¬
sterisch" seien (vgl. LOCH 1968, S. 209 ff.).

LOCH sieht in derjugendlichen Kritik eine Chance zurDemokratisierung derbun-
desdeutschen Gesellschaft, in der die ältere Generation bedenkenlos über die jün¬

gere geherrscht und das „schleichende Unbehagen der Jugend hinter ihrerMaske

derAngepaßtheit" nicht bemerkt habe. In einer Gesellschaft des raschenWandels,

in der "JugendUchkeit" zu einem sozialkulturellen Leitbild geworden sei und die

Vätergeneration ihre Erziehungsfunktion nur noch sehr reduziert wahrnehme,

müßten Diskussionsräume zwischen den Generationen geschaffen werden, in de¬

nen über den Wandel der Lebensbedingungen, den Wechsel des pohtischen Sy¬
stems, über berufliche Belastung und Kriegserfahrungen „herrschaftsfrei" gespro¬
chen werden könnten (ebd., S. 216).

Für die Jugendverbände, deren Arbeit von H.-G. BINDER als „vergesellschaftet"
oder „integriert" bezeichnet wurde, sei die jugendliche Rebellion, die sich gänz-
üch außerhalb der organisierten Jugendorganisationen abspiele, ein Aufruf zur

Rückbesinnung auf ihren eigentlichen Auftrag und zu einer neuen Standortbe¬

stimmung. Hatten sich die Jugendverbände in einem Grundsatzgespräch in St.

Martin (Pfalz) 1962 in 10 Thesen zu "Selbstverständnis und Wirkhchkeit der heu¬

tigen Jugendverbandsarbeit" geeinigt, stand 1968 vor allem These 1 der Gmnd
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Satzvereinbarung zur Diskussion: „Die Jugendverbände verstehen sich als Glie¬

der der Gesellschaft. Sie sehen ihr Aufgabenfeld im außerschulischen Erzie¬

hungs- und Bildungsbereich. Sie erfüllen bewußt eine ergänzende Erziehungs¬
funktion neben Elternhaus und Schule und isolieren sich dabei nichtvom gesell¬
schaftlichen Leben. Ein autonomes Jugendreich wird nicht angestrebt" (Zit. in:

BINDER 1968, S. 220).

ZwanzigJahre nach Kriegsende waren die etablierten Kräfte gefordert, von der Ba¬

sis her.

Anpassung des Rechtsrahmens

Bhckt man auf die rechtUche Ausgestaltung der Jugendpflege, sieht es aus, als ob
332 sich im Verhältnis zu den fünfziger Jahren wenig geändert hätte.

Am 16.8.1961 wurde eine erneute Gesetzesnovelle verkündet. Das Reichsgesetz
für Jugendwohlfahrt hieß nun GesetzfürJugendwohlfahrt. Eine umfassende Neu¬

ordnung war vorgeschlagenund debattiert worden, hatte sich aber nicht durchset¬

zen können. „Die Mehrheitgingvon der Überzeugung aus, das seit über35 Jahren
geltende RJWG müsse in seinen Grundzügen erhalten bleiben" (ROTHE 1961, S.

189). Den Minderheitenvertretern, die ein völlig neues Jugendhilfegesetzvorgezo¬
gen hätten, bheben kritische Stellungnahmen (vgl. BOKLER u.a. 1961, S. 16 ff.).
Außerdem wirkte sich für die weitere Gestaltung der Jugendpflege die auch bei

dieser Novelle nicht geregelte Finanziemng der Aufgaben aus; d.h. Jugendpflege
bhebbedingte Pflichtaufgabe derJugendämter und somit abhängig von derVerfüg¬
barkeit von Mitteln in den Haushalten der Gemeinden (vgl. ebd., S. 20).

Der Gesetzesnovelle lag eine empirische Untersuchung zur Arbeit des Jugendam¬
tes zugmnde, die im Auftrag des Deutschen Vereins für öffenthche und private
Fürsorge durchgeführt worden war (vgl. DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLI¬
CHE UND PRIVATE FÜRSORGE 1960; vgl. VOGEL 1960).

Aus der Untersuchung war hervorgegangen, daß die pädagogischen Arbeitsberei¬

che des Jugendamtes, z.B. die Jugendpflege, einer gesetzlichen Neuformulierung
bedürften; die Gesetzgeberkonnten sich dazu nicht durchringen. Ob es in erster Li¬

nie Kostengesichtspunkte gewesen waren, ob die traditionelle Abneigung der Ver¬

waltungsjuristen gegenüber der Pädagogik eine Rolle spielte, oder die ängstliche
Erinnerung an die nationalsozialistische Pädagogik, ist schwerzu entscheiden. In

einem im ZENTRALBLATT veröffentlichten Artikel kommentiert der auch aus

dem Dritten Reich bekannte Jurist und Herausgeber der Zeitschrift, WEBLER, die

Untersuchung kritisch. Sie habe Bereiche herausgegriffen, die wie die Jugendpfle¬
ge keine Kernstücke der Jugendamtsarbeit seien, sondern von der Sache her nur

„peripher" und „ersatzweise" wirkten (vgl. WEBLER 1961, S. 33 ff.).

Arbeitsfeld und Berufsrolle

Die zunehmende theoretische Auseinandersetzung mit Gmndlagen, Zielen und

Inhalten der Jugendarbeit waren begleitet von der längst fälligen Frage nach der

Qualifikation derMitarbeiter. Drei Grundanforderungen standen in den Fachzeit¬

schriften bei der angestrebten Reform im Vordergrund:
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1. Die Anhebung derAusbildung der Erzieherinnen, um sie den veränderten

Anforderungen an eine qualifizierte Arbeit anzupassen;

2. Eine Vereinheitlichung der verschiedenen sozialpädagogischen

Ausbildungswege;

3. Die Schaffung eines sozialpädagogischen Bemfes, der auch Männern

offenstand (vgl. HASENCLEVER 1965, S. 259 ff.).

VonPraktikernwurde die gegenwärtigeLage derMitarbeiter in derJugendarbeit so

dargestellt, daß den Mitarbeitern die öffenthche Anerkennung, vergleichbar der

eines Lehrers, weitgehend versagt bleibe; Jugendarbeit als "dritterpädagogischer
Faktor" neben Elternhaus und Schule musste sich stets auf eine Zweitrangigkeit
verweisen lassen und daher eine „bedeutsame soziale Rolle ohne soziale Aner- 333

kennung spielen" (KLIEME1965, S. 272 ff.). Viele Utten darunter, daß sie als Ein¬

zelgänger, d.h. ohne auf ein Team zurückgreifenzu können, ihre Arbeit verrichten

müßten. Daher falle es ihnen oft schwer, ihre Arbeit in größere sachUche Zusam¬

menhänge einzuordnen. Die raschen Verandemngen im Leben junger Menschen

und ihrer Sicht der Lebenswirklichkeit führe ohne anthropologische und gesell¬

schaftspolitische Kenntnisse zu einer ständigen Überforderung (vgl. ebd., S. 273

ff.). Es müsse daher eine berufsbegleitende Weiterbildung und der Beruf rechtlich

besserabgesichert werden. Eine wichtige Frage seien auch die Zukunftsaussichten

der älter werdenden Mitarbeiter (vgl. ebd., S. 276).

GIESECKE definiert Fortbildung als die „didaktisch geplante Teilnahme am wei¬

teren Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse, insofern sie die eigenen
sozialen Rollen und Aufgaben mittelbar oder unmittelbar betreffen". Er plädiert
für eine lebenslange Fortbildung, die in unserer „wissenschafthchen Zivilisation"

nur durch „wissenschaftlich kontrollierbare und mitwissenschaftlichen Metho¬

den überprüfbare Erkenntnisse" durchgeführt werden könne. Genau hierdurch

entstehe die größte Schwierigkeit, da Mitarbeiter in der Jugendarbeit „chronisch

unterausgebildet" seien und die Größe des Ausbildungsdefizites direkt mit der

Abwehr gegen die Fortbildung korreliere. Deshalb sei die Schaffung der „Fortbil¬

dungsbereitschaft" zunächst bei jeder Fortbildung wichtigstes Thema (GIESECKE

1967b), S. 107 ff.).

In einer vom Senator für Jugend und Sport, Berlin, und der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendpflege und Jugendfürsorge veranstalteten Tagung zum Thema "Inhalt,

Methode, Ziel und Probleme der Fortbildung für Fachkräfte derJugendhilfe" vom

11.-13. Jan. 1967 trafen sich Fortbildner für Fachkräfte der Jugendhilfe, um sich

über Probleme der Mitarbeiter-Fortbildung auszutauschen. Es wurden neun

Punkte zur Fortbildung herausgearbeitet, über die ein Konsens erzielt wurde.

Zwei grundsätzliche Probleme konnten nicht gelöst werden: „Wie können die

Fachkräfte der Jugendhilfe zum selbständigen Denken angeregt werden? und:

Wie können Haltungs- und Einstellungsänderungen erzeugt werden?" (KENT-
LER 1967, S. 105 f.).
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Walter ROSENWALD legte 1969 Ergebnisse einer Befragung von 18 Häusern der

offenen Türin Großstädten Hessens vor. Befragt wurden dieHeimleiter zur Perso¬

nalsituation, über Ziele und Aufgaben der offenen Jugendarbeit, über das Pro¬

gramm, die Ausstattung der Häuser, die Interessen der JugendUchen, deren Mit¬

wirkung bei der Gestaltung des Programmes und über die "Frankfurter Richth¬

nien" zur offenen Jugendarbeit. Einige wichtige Ergebnisse seien festgehalten, da
sie ein gutes Bild von der Arbeit in den sechzigerJahrengeben. Nurzwei Leiterstel¬

len konnten mit Sozialpädagogen besetzt werden, da sich von der offenen Jugend¬
arbeit viele Sozialpädagogen nicht angesprochen fühlten. 16 der Leiter hatten vor

ihrer Tätigkeit imJugendhaus einen anderen Beruf. Über die Ziele ihrerArbeit be¬

fragt, konnten die meisten keine Auskunft geben. Man wolle sich nur nach den

Wünschen der Jugend richten und halte wenig von einerpädagogischen Konzep¬
tion. Die gestellten Aufgaben könnten nur schwer erfüllt werden, da zu wenig Per¬

sonal und zu wenig Mittel zur Verfügung stünden. Auch würde den Mitarbeitern

zu wenig Vorbereitungszeit eingeräumt und die Häuser seien unzweckmäßig ge¬
baut und zu ungemüthch. 13 der Leiter bezeichneten Werken als einen Schwer¬

punkt der Arbeit, obwohl immerwenigerJugendhche sich dafür interessierten. Es

fehlte jedoch an Ideen, was an die Stelle des Werkens gesetzt werden könne.

DenbefragtenLeitern schien es sehr schwerzu fallen, JugendUche zurMitwirkung
bei der Programmgestaltung und -durchfühmng zu bewegen. Die Mitarbeiterlehn¬
ten in der Regel die Bedürfnisse der JugendUchen ab, weil sich die zum Ausdruck

gebrachten Wünsche ledigUch auf den Konsum von Filmen und Musik bezögen.
Über die Zielsetzung der Arbeit in den Häusem der offenen Tür, die 1955 in den

Frankfurter Richthnien formuliert worden waren, waren nur vier von 18 Heimlei¬

tern informiert. Die anderen hatten sich nie damit befaßt, da sie sie nicht kannten

(vgl. ROSENWALD 1969, S. 491 ff.).

Institutionalisierung

Während des Dritten Reiches war die Jugendpflege für einige Zeit nahezu unab¬

hängig von derJugendfürsorge und weitgehend außerhalb des Jugendamtes betrie¬

ben worden. Nach der Wiederaufnahme der Grundsätze derWeimarer Zeit kamen

alte Themen neu zur Diskussion: die Abgrenzung zwischen Jugendpflege und Ju¬
gendfürsorge sowie die Abgrenzung von der Schule.

Dazu erschienen in derDEUTSCHENJUGEND drei Beiträge aus der Sicht von Ver¬

tretern der Schule. Helmut WIESE wollte zeigen, daß Schule undJugendpflege ge¬
setzlich nicht in der Weise zu trennen seien, wie das im JWG vorgesehen sei; daß
nämlich Schule für den Unterricht da sei und Jugendpflege „außerhalb des Unter¬
richts" einzurichten. Der Auftrag der Schule reiche weiter und über die Zeit des

Unterrichts hinaus; Schule sei also der übergeordnete Bereich und Begriff. Die

Schule bilde in Anlehnung an LANGEVELD den "Weg des Kindes" zum Erwach¬

senen und sie habe auch die Aufgabe, dem Kind das "Freizeitverhalten" zu vermit¬

teln. Jugendpflege sei nach dem neuen JWG „ein Sammelbegriff, der völlig offen

läßt, welchen Weg wir die Jugend führen wollen und wo das Ziel liegt." Daher
könne auch niemand „Jugendpflegen" (WIESE 1961, S. 61 ff.).
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Im zweiten Beitrag von Karl SEIDELMANN "Höhere Schule und Jugendpflege"
wird eine Wechselwirkung zwischen pädagogischen Elementen der Jugendpflege
der zwanziger Jahre und Methoden des Gymnasiums gesehen. Jugendpflege, ur-

spriingUch eine "Erfindung" für junge Menschen, die dem Arbeitsleben in jungen

Jahren schutzlos ausgesetzt wurden, sei „im Wirkhchkeitsbereich der Schule"

kaum unterzubringen. Dennoch hätten gerade Gymnasiallehrer sich bis in die

Weimarer Republik in großer Zahl für die Belange der Jugendpflege engagiert und

so durch ihre Erfahrungen und ihr Interesse an der Jugendbewegung und Reform¬

pädagogik zu einem Wandel des schulpädagogischen Klimas beigetragen. Seit

dem Dritten Reich und besonders in der Nachkriegsphase habe sich das Gymnasi¬
umvon derJugendpflege distanziert, womit dieNähe zur Lebenswelt derJugendh¬
chen vielfach wohl verlorengegangen sei. Jugendpflege habe der Schule voraus,

daß sie nur überleben könne, wenn sie wirkhch und gegenwärtig sei; umgekehrt
könne Jugendpflege in der Erfüllung ihres Bildungsauftrags vom Gesprächmit der

Schule nur gewinnen (vgl. SEIDELMANN 1961, S. 255 ff.).

Die Bemfsschule - so der dritte Beitrag - könne für die Arbeitswelt nur ausbilden,

wenn sie auch den Gegenpol der Arbeit, die Freizeit, mit einbeziehe. Insofern finde

im richtig geführten Klassenzimmer der Berufsschule immer schon Jugendpflege
statt. Erzieherische Aufgaben, auch die Freizeiterziehung, ließen sich nicht ein¬

fach nach Zuständigkeit aufteilen. Eine bessere Zusammenarbeit von Berufsschu¬

le undJugendpflege könne dazu führen, daß Schule, Leben, Berufund Freizeit von

Jugendhchenganzheitlichund nicht, wie heute vielfach, als divergierende Einhei¬
ten erlebt würden (vgl. THURNREITER1961, S. 321 ff.).

Pädagogische Konzepte

Der Beginn der 60er-Jahre stand weitgehend unter methodisch/didaktischen Fra¬

gestellungen. 1961 erschien dazu in derDEUTSCHENJUGEND ein Beitrag "Erfah¬

rungen mit einer Gmppe" von O. POLEMANN und L. RÖSSNER, in dem das Ein¬

gebundensein in eine Gmppe für gefährdete JugendUche in der offenen Jugendar¬
beit reflektiert wurde; weiter ein Beitrag von Hans TIETGENS "Schwierigkeiten
und Möglichkeitenpohtischer Bildung", der den erfahrungsbezogenenAnsatz po¬
litischer Bildung in der außerschuhschen Jugendarbeit im Gegensatz zum wis¬

sensvermittelnden Ansatz der Schule herausarbeitete; schließlich ein Referat von

PAULHEIMANNzumThema "Fernsehenund Jugendarbeit", das vor demvon der

Bundesregierung berufenen Aktionsausschuß für Jugendfragen gehalten wurde.

HEIMANN bespricht darin die Gefahr des Fernsehens hauptsächhch für Kinder,
die vorzeitig in die Welt der Erwachsenen hineingezogen würden. Sie und die

Gruppe der älteren Menschen seien die Hauptkonsumenten von Fernsehprogram¬
men, während Jugendhche von allen Altersgruppen am wenigsten Zeit (6-7 Wo¬

chenstunden) vor dem Fernsehapparat verbrächten. Gerade im Jugendalter könne

jedoch das Fernsehen zu einer realistischen Wahrnehmung des Weltgeschehens
führen, die mit den eigenen Lebenserfahrungen zu einem neuartigen Bewußtsein

verschmelzen könne. Das Fernsehen biete die in der modernen Welt verlorenge¬
gangene Möghchkeit dergemeinsamen -wenn auchsekundären - Erfahrungen von
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jungen Menschen und Erwachsenen und die Chance, das Gespräch zwischen bei¬
den anhand deram Bildschirm gelebten Situationen wiederzubeleben (vgl. HEIM¬
ANN 1961, S. 116).

1964 war im Juventa Verlag das Buch "Was ist Jugendarbeit? Vier Versuche einer

Theorie" von MÜLLER/KENTLER/MOLLENHAUER/GIESECKE erschienen. Da¬
mit hatte in der Literatur die Theoriediskussion begonnen, die bis weit in die 70er

Jahre anhielt. Im Jahrgang 1965 der DEUTSCHENJUGEND wurde der Diskussion
dieses Buches sehr viel Raum gewährt. Namhafte Pädagogen nahmen dazu Stel¬

lung. In dem Buch hatten die Autoren versucht, die außerschulische Jugendarbeit
als eigenen Erziehungsbereich theoretisch von der Pädagogik der Schule abzu-

336 grenzen. Die außerschulische Jugendarbeit unterscheide sich von der Schule

durch die FreiwilUgkeit der Veranstaltungen;
durch ihre Begrenzung auf den Raum der Freizeit;

durch die Heterogenitat ihrer Teilnehmer und Mitarbeiter/innen;

durch ihren Geselligkeitscharakter;

durch das Fehlen vorgegebener Inhalte (vgl. WILHELM 1965, S. 13 ff.).
Von den kritischen Stellungnahmen zum Buch seien hier einige herausgegriffen.
Walter HORNSTEIN sieht die Problematik der vier Versuche vor allem darin, daß
sie nicht aus der vorfindbaren Praxis entworfen worden seien, sondern im Angriff
gegen eine schlechte Praxis, die jeder der Autoren in einem anderen Bereich erfah¬
ren habe. Das habe dazu geführt, daß unterschiedliche Prämissen, die überdies
nicht offengelegt worden seien, zur Formulierung einer verfrühten Theorie ge¬
führt hätten.

Eine Verständigung über Ziele und Zeitvorstellungen der offenen Jugendarbeit sei

jedoch die erste Vorbedingung für ihre theoretische Einbindung (vgl. HORNSTEIN
1965, S. 219 ff.).

M. R. VOGEL bemängelt die ausgesprochen „pädagogische" Verortung der Theo¬
rieansätze. Ihre Einbettung in ein pohtisches System, ihre Abhängigkeit von der

Subventionierung, von unterschiedlicher Trägerschaft, Probleme wie Professio¬

naUsierung usw. würden kaum berührt (vgl. VOGEL 1965, S. 115 ff.).
In ähnlicher Weise argumentiert Th. WILHELM. Gerade dort, wo die von den Au¬
toren als Wesenselement der außerschulischen Jugendarbeit gesehene „Freiheit"
(der Inhalte, der Zielgruppen) zur Diskussion stehe, machten sich gesellschaftli¬
che Zwänge „möglicherweise strenger geltend als in dersachbestimmten Ordnung
der Schule" (WILHELM 1965, S. 21). Auchwenn es in der außerschuUschen Päda¬
gogik keinen festen Lehrplan gebe, so müßten doch bestimmte Orientierungs¬
punkte erkennbar sein. „Erziehung als Improvisation" könne zu ernsthaften theo¬
retischen und praktischen Konflikten führen, z.B. dazu, daß sich die wissenschaft¬
liche Pädagogik wieder mehr der Schulpädagogik zuwende (vgl. ebd., S. 15 f.).
M. FALTERMAIER, damahger Schriftleiter der Zeitschrift, gibt schUeßlich zu be¬
denken, daß die Jugendarbeit, die sich selbst als Erziehungsraum verstehe, inner-
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halb der Erziehungswissenschaft möglicherweise nicht sinnvoll zu verorten sei.

„Nehmen wir aber einmal an, es gäbe heute bereits eine Freizeitwissenschaft...

und eine solche junge Freizeitwissenschaft würde eine Theorie der Jugendarbeit
entwerfen, würde sich diese Theorie dann nicht in mancher Hinsicht von einer

Theorie derPädagogen unterscheiden? So ergiebig zum Beispiel der den Pädago¬

gen naheliegende Vergleich der Jugendarbeit mit der Schule sein mag, er eröffnet

andere Perspektiven als das Verhältnis der Jugendarbeit zu anderen Freizeitan¬

gebotenund Freizeitaktivitaten, deren Verwandtschaft und deren Konkurrenz in

der Praxis ja viel hautnäher ist als die Nachbarschaft zu anderen Bildungsveran¬

staltungen" (FALTERMAIER 1965, S. 454).

Das Gedankengut der 68er Studentenbewegung ging an derJugendarbeitnicht vor- 337

bei, und es begann die Zeit der emanzipatorischen Jugendarbeit, die gedankUch
vor allem vonH. GIESECKE (Die Jugendarbeit, 1. Aufl 1971) aufbereitet wurde. Die

DEUTSCHEJUGEND veröffentlichte zum erstenMal 1969 Beiträge zu diesem The¬

ma, und zwar "Jugendarbeit mit emanzipierter Jugend" (S. 201 ff.) von Helmut

KENTLER, eine Erwiderung daraufvonArno F. KOSMALE "Emanzipiertoder ver¬
wahrlost?" (S. 395 ff.) und schließlich von H. GIESECKE "Emanzipation - ein neu¬

es pädagogisches Schlagwort?" (S. 539 ff.). KENTLERvertrat in seinem Beitrag die

These, daß eine an jugendpflegerischen Grundsätzen orientierte Jugendarbeit für

viele junge Menschen untaughch geworden sei, da es zahlreiche politisch enga¬

gierte Schüler- und Lehrlingsgruppen gebe, die den Status des Erwachsenen -

Emanzipation in rechtlicherund finanzieller Hinsicht - bereits erreicht hätten. An

zwei Beispielen aus Berhn, einem kommunalen Jugendclub, der schheßhch von

der Polizei geschlossenwurde, und einem selbstverwalteten Schüler- und Jugend¬
zentrum zeigte er auf, wie die Jugendarbeit der Zukunft auszusehen habe. Emanzi¬

pierte Jugendhche benötigten Jugendhäuser, in denen „sie unkontrolliert über

sich selbst verfügen können" (KENTLER 1969, S. 204), und sie brauchten den Er¬

wachsenen, „der sie als mündige Menschen anerkennt und der ihnen bei ihren

Versuchen hilft, sich selbst und die Gesellschaft zu verändern, indem überflüssi¬

ge Herrschaftsverhältnisse abgebaut werden" (ebd., S. 201). KOSMALE, damals

Leiter der Abteilung Allgemeine Familien- und Jugendhilfe beim Senator für Fa¬

milie, Jugend und Sport in Berlin, ging auf KENTLERs Provokation ein, indem er

die Konsequenz für die öffentlichen Förderer der Jugendarbeit zeigte, nämhch die

eigene Position kritisch zu überprüfen. Es gehe darum, „experimentierfreudiges
und reformwilliges verantwortliches pädagogisches Handeln zu unterscheiden

von unverantwortlicherManipulationmit Kindern und Jugendlichen" (KOSMA¬
LE 1969, S. 399).

H. GIESECKE setzte sich in seinem Beitrag zunächstmit dem BegriffEmanzipation
auseinander. Auf die Jugendarbeit bezogen, sollten Erwachsene die politischen
Rahmenbedingungen für eine emanzipatorische Jugendarbeit schaffen. „Intern"
bedeute dies die Befreiung von Rechtsvorschriften „durch eine andere Ressortie-

rung der Jugendarbeit" und „extern" der Schutz der Jugendarbeit vor politischen,
wirtschaftUchen Pressionen (GIESECKE 1969, S. 544). Dazu müßten erstens die
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„pädagogischen" Einwände als Interessenstandpunkte entlarvt und zweitens eine

pädagogische Theorie, Strategie und Didaktik von „Emanzipation" entwickelt

werden (vgl. ebd.).

Fachspezifische Reflexion

Im Febmarheft 1963 veröffentlichte H. GIESECKE eine Kritik der verbandlichen

und behördUchen Jugendarbeit (vgl. GIESECKE 1963, S. 61 ff.). Die Gesetzesre¬

form habe die wahren Probleme der jugendpflegerischen Arbeit nicht zur Kennt¬

nis genommen. Die Jugendpflege der Nachkriegsjähre sei in einen „vordergründi¬
gen Praktizismus" verfallen, da sie über ihre gesamtgesellschaftliche Stellung
nicht reflektiert habe. So sei die Jugendarbeit organisatorisch schon längst Be-

338 standteil der „Vergesellschaftung" geworden. Neben den Verbänden, die in erster

Linie an der Erhaltung des Mitgliederbestandes arbeiteten, werden die Behörden

als kleinbürgerlichkonform und pädagogisch unfrei bezeichnet. „Nicht zu verges¬
sen die unwürdige gesellschaftliche Einschätzung des behördlichen Jugendpfle¬
gers, der sich, meist schlecht besoldet, zwischen kommunaler Verwaltungsbe¬
schränkung und kleinbürgerlichen Vorurteilen der Bevölkerung durchlavieren

muß und so notwendigerweise seine Arbeit gerade mit solchen ideologischen At¬
titüden überhöht, die ihren Sinn gefährden" (ebd., S. 65). Für die Praxis fordert

GIESECKE:

1. Jugendarbeit muß eine Beziehung zur „heute gültigen komplizierten
Kultur der Erwachsenen" herstellen und nicht zu „irgendeiner
Jugendkultur".

2. Die InstrumentaUsierung von Kulturellem muß vermieden werden

(z.B. man singt, weil es Spaß macht und nicht, damit Gemeinschaft

entstehe).

3. Jugendarbeit muß für die Besten interessant sein, die anderen kommen

dann von selbst.

4. Die bei JugendUchen vielfach herrschende Animosität gegen

„gutes Benehmen" sollte sorgsam auf ihren kritischen Kern hin überprüft
werden.

5. Die Jugendarbeit soll Sicherheit im Unterscheiden lehren.

6. Von Gruppenleitern darfman keine Aufgaben fordern, die sie nicht leisten

können.

7. Ein Grundsatz muß sein: Nichts selbst veranstalten, was an anderer Stelle

besser gestaltet werden kann.

8. Alle geselligen Formen des jugendUchen Zusammenseins sind als

Vorformen geseUschafthchen Verhaltens in der Erwachsenenwelt

anzusehen (gekürzte Wiedergabe, ebd., S. 69 ff.).
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W. HORNSTEIN beklagt in einem 1967 veröffenthchten, zweiteiligen Beitrag die

mangelnde Wissenschaftsorientierung derJugendhilfe. Die Praxis derJugendhilfe
sei auf eine Reihe wissenschaftlicher Disziplinen angewiesen, z.B. die Medizin,

die Psychiatrie, die juristischen Wissenschaften, die Humanbiologie und die ver¬

schiedenen Sozialwissenschaften. Wie deren Erkenntnisse, die primär auf theore¬

tisches Wissen abzielten, in die Praxis umgesetzt werden könnten, sei nur unzu-

länghch bekannt, da eine eigenthche Jugendhilfeforschung fehle. Deshalb wüß¬

ten wir wenig über die Motive, von denen sich Praktiker leiten heßen, über ihre

Handlungsmaximen und über die Prinzipien, die sie anwendeten. Auf die Ju¬

gendpflege angewandt, müsse man fragen dürfen, von welchen wissenschaftli¬
chen Einsichten sich ein Verband oder eine Verwaltung z.B. leiten ließen, wenn

sie sich fürodergegen bestimmteProgramme oderAktivitäten entschieden. Es lä¬

gen keine Untersuchungen vor, warum bestimmte Programme erfolgreich seien

und andere scheiterten. Ursachen könnten die MentaUtät der JugendUchen oder

die mangelnde Berücksichtigung ihrer Interessenlage sein; die Angebote könnten

sich aber auch gegenüber der geseUschafthchen Situation als unangemessen er¬

weisen. Ursachen könnten in institutionellen Vorgegebenheiten zu finden sein,

die die Lösung von Aufgaben erschwerten oder vielleicht sogar unmöglich mach¬

ten. HORNSTEINfordert eine spezifischeJugendhilfe-Forschung, die nicht bei der

Jugend, sondern bei der Praxis und dem System der Jugendhilfe einsetzen müsse.
Nur dann könnten Aussagen gemacht und Entscheidungen gefällt werden zu den

Fragen, ob die Aufgaben, die der Jugendhilfe durch gesellschafthche Entwicklun¬

gen zugewachsen seien, unter den herkömmlichen Zielvorstellungen überhaupt
zu verwirklichen seien. Eine solche Jugendhilfe-Praxis-Forschung könne dann

auch zu einer angemessenen Entscheidung kommen über das, was der Praktiker

zur Erfüllung dieser Aufgaben eigentlich brauche (vgl. HORNSTEIN 1967, S. 495-

504 und S. 541-551).

5.4.3 Die siebziger Jahre

5.4.3.1 Ergebnis

Die Jugendzentrumsbewegung, die aus der Jugendrevolte gegen Ende der 60er

Jahre entstanden war, muß als Kritik an einem EntwurfderJugendpflege gesehen
werden, die auf das legitime Bedürfnis nach Selbstbestimmung und freien Ent¬

wicklungsräumenfürfugendliche nichtgenügendeingegangen war. An vielen Or¬

ten der BundesrepubhkgingenJugendhäuser in die Selbstverwaltung von Jugend¬
hchen über. Viele allerdings nur für wenige Monate, da die neuen Verwalter von

den AUtagsproblemen beim Betrieb eines Jugendhauses überfordert waren.

Die ausgewählten Zeitschriftenbeiträge zeigen, daß sich die Jugendpflege in den

siebziger Jahren auf Jugendliche einstellen mußte, die in den Jahren des Wohl¬

stands aufgewachsen und an denKonsum von Mode, Medien undMusikgewöhnt
waren, gleichzeitig aber auf eine andere Besuchergruppe, die Kinder ausländi¬

scherFamilien. Die daraus entstehendenProbleme sind bis heute nicht gelöst, un¬
ter anderem deshalb nicht, weil in den Lebenserfahrungen der Kindervon Mitbür¬

gern islamischer Religion außer Haus verbrachte Freizeit bislang unüblich gewe-
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sen war. Auf der anderen Seite haben deutsche Jugendliche Schwierigkeiten, das

fremde Wertbewußtsein der ausländischen Minderheiten zu akzeptieren. So wa¬

ren die gerade erst erprobten pädagogischen Konzepte bereits wieder überholt,

ehe sie sich in der Praxis durchsetzen konnten.

Auch dem antikapitalistischen Ansatz, der seit 1970 öffenthch diskutiert und in

den folgenden Jahren weiterentwickelt wurde, war unter den obengenannten Be¬

dingungen wenig Erfolg beschieden. Kritisiert wurde er vor allem von GIESECKE.

AntikapitalistischeJugendarbeitwende sich nur an wenige Jugendliche und miß¬

brauche sie in der Regel für pohtische Ziele der Pädagogen. Selbstkritisch merkte

GIESECKE 1980 an, auch die Forderung nach Emanzipation, als Richtziel derJu-

340 gendarbeit, sei durch dasKonsumverhalten derBevölkerungund die Entwicklung
der Werbestrategien weitgehend überholt.

Welche pädagogischen Konzepte ausländischen Jugendlichen den Weg zur Inte¬

gration in das Alltagsleben der Bundesrepublik erleichtern könnten, war Thema

vieler Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen. Ein Konsens konnte zwischen
den Trägern der Jugendpflege nicht hergestellt werden.

Erstmals findet sich in derDEUTSCHENJUGEND eine sozialwissenschaftlich fun¬

dierte Aussage zur Freizeitpädagogik, die das schichten- und geschlechtsspezifi¬
sche Freizeitverhalten der modernen Jugend darstellt.

Die Arbeit in den siebzigerJahren wurde durch das Warten aufein neuesJugend¬
hilfegesetz, das 10 Jahre lang unter großem Einsatz und Engagement von Behör¬

den- und Verbandsvertretern formuliert und diskutiert worden war, geprägt. Für

die Jugendpflege hätte das neue Gesetz den lange geforderten und längst fälligen
Finanzierungsanspruch geregelt und eine Gleichstellung mit der Jugendfürsorge
sichergestellt. Aber gerade daran scheiterte es im Bundesrat, nach seiner Verab¬

schiedung im Parlament; es ging um die Frage, ob und inwieweit die Jugendpflege
als Teil des Bildungswesens in die Gesetzgebungskompetenz des Bundes falle.

Der Bundesjugendplan konnte 1970 auf ein zwanzigjähriges Bestehen zurück¬

schauen. Dies war auch Anlaß zur Kritik an der Förderpraxis, die sich an juristi¬
schen und poUtischen Kriterien orientiere und sich die Frage stellen lassen müsse,
inwieweit dabei die objektiven Interessen von Kindern und Jugendlichen berück¬

sichtigt würden.

Eine Betrachtung derZukunftsperspektiven der Jugendpflege beschließt die Zeit¬

schriftenauswahl. In dem Beitrag wird die Entwicklung der Jugendhilfe zu einer

eigenständigen Sozialisationsagentur festgestellt. Die Praxis der Jugendhilfe habe
den politisch vorgegebenen Rahmen längst gesprengt und sei aufdem Weg zu ei¬

nem System sozialerDienstleistungen, das von Kindern, Jugendlichen und Eltern

nach Lust und Bedarf beansprucht werden könne.

5. Beiträge aus Fachzeitschriften



5.4.3.2 Darstellung

Begründung der Jugendpflege

Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Famihen hatte in der Bundes¬

repubhk 1973 die Zahl von 4,1 Mio. erreicht. In den industriellen Ballungszentren
bestanden Schulklassen oft bis zu 20-30% aus ausländischen Kindern. Die beson¬

deren Schwierigkeiten, denen ausländische KinderundJugendliche in ihrem All¬

tag zwischen deutscher Schule und türkischem Familienleben ausgesetzt sind,

wurden von der behördlichen Jugendpflegenurzögernd zurKenntnis genommen.
Das Deutsche Jugendinstitut veröffentlichte 1977 Ergebnisse eines Projektes, das

die Aktivitäten von Initiativgruppen unter demAspekt der außerschuhschen För¬

derung ausländischer KinderundJugendhcher begleitete. Hierin wurde den Prak- 341

tikern ein sozialpädagogischer Handlungsansatz, der auf die besonderen Bedürf¬

nisse ausländischer Kinder und Jugendhcher zugeschnitten war, angeboten. Er

sollte die Entwicklung von Modellen zur Ausländerarbeit ermöghchen. Ihre Pra¬

xishilfe geht von folgenden pädagogischen Anfordemngen an die Ausländerar¬

beit aus.

Ziel der pädagogischen Arbeit muß die Vermittlung von individuellen

und gesellschaftlichen Handlungsfähigkeiten sein;

sie muß als ganzheitliche und problemorientierte Zielgruppenarbeit

erfolgen;

der soziokulturelle Hintergrund der Zielgruppen muß einbezogen werden;

die pädagogischen Strategien müssen gemeinwesenorientiert sein

(vgl. BENDIT/LOPEZ-BLASCO/VINK 1977, S. 313 ff.).

Anpassung des Rechtsrahmens

Die folgenden Ausführungen beruhen auf zwei Beiträgen von SCHLTPPHAKund

WIESNER, die 1980 im ZENTRALBLATT erschienen sind und einen zusammen¬

fassenden Uberbhck über die Entwicklung des Jugendhilferechts geben, vor allem
über die genau ein Jahrzehnt dauerndeDiskussionum ein neues Jugendhilferecht.

ImJuli 1970 beriefder Bundesminister fürJugend, Famihe und Gesundheit - so die

Ausführungen - eine aus unabhängigen Sachverständigen bestehende "Kommis¬

sion zur Reform des Jugendhilferechts".

Am 12. Mai 1971 überreichte der deutsche Verein für öffenthche und private Für¬

sorge Frankfurt/Main nach jahrelangen Vorarbeiten dem Bundesminister für Ju¬

gend, Familie und Gesundheit 48 Grundthesen, die in einem neuenJugendhilfege¬
setz berücksichtigt werden sollten. Für die Jugendpflege war von Bedeutung, daß

die "Einheit der Jugendhilfe" durch ein einheitliches Leistungsrecht, d.h. durch

eine gesicherte Finanzierung, rechthch abgesichert werden sollte.

Die Vorstellungen der 1970 einbemfenen "Kommission..." wurden im April 1973
vom BUNDESMINISTERIUM FÜR JUGEND, FAMILIE UND GESUNDHEIT als

"Diskussionsentwurf veröffentUcht.
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ImMärz 1974 legte das BMJFG einen ersten Referentenentwurfvor, der die bis da¬

hin eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigte, im August 1974 dann einen

zweiten Referentenentwurf, der weitere Stellungnahmen verarbeitet hatte. Ende

Oktober 1977 wurde eine neue Fassung erarbeitet und am 14.2.79 schUeßlich - in¬

zwischen lagen 5800 Seiten Stellungnahmen vor - nach nochmaliger Überarbei¬

tung als Bundesregierungsentwurfund als 8. Buch des Sozialgesetzbuches in den

Bundestag eingebracht. Es sollten damit folgende Ziele erreicht werden:

„Durcheine Verbesserung der Förderungsangeboteund derHilfen zurErziehung
will Jugendhilfe beitragen zur

- Verwirklichung des Rechts jedes jungen Menschen auf freie Entfaltung
342 seiner Persönlichkeit und Achtung der Menschenwürde,

- Stärkung der Erziehungskraft der Familie,

- Beseitigung oder Verminderung sozialer Benachteiligung und zur

Verbesserung der sozialen Teilhabe für Benachteiligte"
(SCHLIPPHAK 1980, S. 473).

Die Kosten, die durch das Gesetz entstehen würden, wurden wie folgt geschätzt:

Einmalige Mehrkosten in Höhe von 112,9 Mio. DM und ab 1987 jährlich laufende

Mehrkosten in Höhe von 783,3 Mio. DM, die überwiegend auf die Länder und

Kommunen entfallen würden (vgl. ebd.).

Der Bundesrat hatte zuvor, am 21.12.78, den Regierungsentwurfberaten und zahl¬

reiche Änderungen empfohlen, z.B.:

- Der Regierungsentwurf gehe zu sehr in die Einzelheiten.

Es solle statt dessen verstärkt auf Generalklauseln zurückgegriffen werden.

- Dem Bund stehe die Gesetzgebungskompetenz nur für die öffenthche

Fürsorge zu. Eine Änderung im Bereich der Jugendpflege dürfe keine Regeln
enthalten, die als Teil des Bildungswesens unter die Gesetzgebungskompe¬
tenz der Länder fallen (vgl. ebd., S. 474).

Unter Berücksichtigung dieser Änderungsvorschläge legte der Bundesrat am

1.3.1979 einen Gesetzesantrag des Landes Baden-Württemberg "Entwurf eines

Gesetzes zur VerbesserungderJugendhilfe
"

vor, der anstelle von 143 Paragraphen
des Regierungsentwurfes nur noch 59 Paragraphen enthielt.

In der ersten Lesung am 15. März 1979 zeigten sich ähnliche Meinungsverschie¬
denheiten unter den Parteien wie im Bundesrat.

Zur Überbrückung der unterschiedlichen Auffassungen wurde der Regierungs¬
entwurfzurweiterenBeratung demAusschußfürJugend, Famiheund Gesundheit

federführend, dem Rechtsausschuß, dem Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung
und dem Haushaltsausschuß mitberatend, überwiesen.
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Bezüglich der Jugendpflege ergab sich nach den erneuten Beratungen folgende

Übereinstimmung:

- Die Jugendpflege sollte in das Gesetz einbezogen werden. Nur wenn das

Jugendamt Angebote der Jugendpflege für die gesamte Jugend seines

Bereichs mache, beziehe es auch die gefährdeten Jugendlichen mit ein.

- Oberster Grundsatz für die Förderung im Bereich der Jugendpflege
müsse sein, daß die erforderlichen Einrichtungen und Veranstaltungen für

alle Grundrichtungen zur Verfügung stünden. Freien Trägern sollte ein

"Förderungsanspruch" zuerkannt werden (vgl. ebd., S. 475 ff.).

Im Leistungsteil waren für die Jugendpflege die folgenden sieben Felder

vorgesehen, auf die jedoch kein Rechtsanspruch bestand:

- Politisch bildende Jugendarbeit,

- kulturelle Jugendarbeit,

- arbeitsweltbezogene Jugendarbeit,

- Jugendarbeit in Gesellschaft, Spiel und Sport, Jugenderholung,

- Jugendarbeit zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen,

- Jugendberatung,

- Internationale Jugendarbeit (vgl. WIESNER 1980, S. 462).

Der Gesetzentwurfwurde am 23. Mai 1980 im Bundestag verabschiedet (vgl. ebd.,

S. 475 ff.).

Der Bundesrat verweigerte nach zweimaliger Vertagung am 4. Juh 1980 dem Ge¬

setz die Zustimmung (vgl. WIESNER, S. 455). Das Gesetz war an der Auseinander¬

setzung zwischen Bundesregierung und Landesregierungen über die Aufgaben
der Jugendpflege und Fragen der Finanzierung gescheitert (vgl. SCHLIPPHAK,
S. 480).

Institutionalisierung

Die Reformpläne für das Schulwesen haben in den 70er Jahren für die Jugendpfle¬

ge erneut die Frage einer Zuordnung bzw. Abgrenzung zur Schule aufgeworfen.
Sollte sie sich entsprechend dem in den vergangenen Jahren diskutierten Selbst¬

verständnis emanzipatorischer und kompensatorischer Bildung, zu einem eigen¬

ständigen Bereich entwickeln - oder sollte sie der Kulturhoheit der Länder unter¬

stellt und von deren Kulturpolitikabhängig sein? Undwie sollte in einem föderali¬

stischen Staat der Rechtsrahmen ausgebildet sein (vgl. WESTPHAL 1971, S. 303

ff., vgl. DAMM 1971, S. 312 ff.).

Als derDeutsche Bundesjugendring 1972 eine Befragung seinerMitgliedsverbän¬
de durchführte, um seinen Standort zum Bildungsgesamtplan festzulegen, ergab
sich kein einheitliches Meinungsbild, ob die Jugendarbeit eher der Jugendhilfe
oder eher dem Schulwesen zuzuordnen wäre. Das Interesse der Jugendverbände
galt ihrer Finanzierung und dem Erhalt ihrer Eigenständigkeit, wo immer diese

ressortmäßig garantiert würde (vgl. MERFELD 1972, S. 319 ff.).
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Diefür die Schule geplanten Reformen, vor allem die Ganztagsschule, bedrohten
die Jugendpflege empfindlich. Zum ersten Mal erhielt die Schule einen Zugriff
zum "Terrain der Jugendarbeit", nämhch zur Freizeit der Schulkinder.

So war z.B. in die Planung der Mittelstufenzentren in BerUn ein Jugendfreizeit¬
heim baulich integriert (vgl. FALTERMAIER 1983a), S. 350 ff.).

Die Verantwortlichen derJugendarbeit waren schockiert, daß trotz vorhergegange¬
nerDiskussionen im neuen "StrukturplanfürdasBildungswesen" dieJugendhilfe
offensichtlich übersehen worden war. Erst als die Bund-Länder-Kommission für
die Bildungsplanung den neuen Bildungsgesamtplan ausarbeitete, wurde noch
ein Abschnitt über die Jugendpflege, die hier "außerschulische Jugendbildung"

344 genannt wurde, eingefügt (vgl. Vorbemerkung zu H. WESTPHAL "Jugendpolitik.
In: DEUTSCHE JUGEND, 7,1971, S. 303).

Unter Berufung auf den Eigenwert derJugendarbeit haben einzelne Bundesländer
in der Folge Jugendbildungsgesetze verabschiedet, womit die Autonomie der Ju¬
gendarbeit auch auf dem Bildungssektor rechtlich sichergestellt werden sollte.

Arbeitsfeld und Berufsrolle

In den Häusern der offenen Tür und anderen Jugendeinrichtungen trafen sich die

JugendUchen, die aufeine Kindheit ingewissemWohlstandzurückschauen konn¬
ten. Sie waren geübt im Musik- und Filmkonsum und gewohnt, daß ihre Wünsche
meist in Erfüllung gingen. Mit solchen Erwartungen kamen sie in die Jugendhäu¬
serund waren schnell enttäuscht, weil hier kritische Diskussionen und aktives En¬

gagement erwartet wurden. Ebenso frustriert waren die Pädagogen, die sich viel¬
fach von der neuen Jugendgeneration überfordert und ihr gegenüber fremd fühl¬
ten.

In der Fort- und Weiterbildung waren neben Selbsterfahrungsseminaren Metho¬
den zur Freizeit- und Kommunikationsberatung sehr gefragt. Die Akademie für
musische Bildung und Medienerziehung Remscheid, die sich auf solche Themen

spezialisiert hatte, wurde im Bereich der Jugendarbeit zu einem der führenden
Fort- und Weiterbildungsinstitute der Bundesrepublik.
Für ein gänzlich neuesBerufsbild des "Freizeitberaters", das an den Bedürfnissen
der Konsum- und Wohlstandsgesellschaft zu orientieren sei, plädierten namhafte
Freizeitforscher, so H. W. OPASCHOWSKIund W. NAHRSTEDT. Die DEUTSCHE

JUGEND gab die Diskussion in drei Beiträgen wieder, die 1971 und 1972 erschie¬
nen sind (vgl. OPASCHOWSKI 1971, S. 521 ff.; vgl. KIRCHGÄSSNER 1972b, S. 35
ff.; vgl. NAHRSTEDT 1972b), S. 228 ff.).

Schon Ende der sechziger Jahre standen im Sog der Studentenrevolte auch die
Häuser der offenen Tür im Kreuzfeuer der Kritik. „Hinter dem nach außen vorge¬
zeigten Unverbindlichkeitscharakter des offenen Angebots in den Heimen der of¬
fenen Tür verbarg sich ein entwickelter Zielkatalog ("Umerziehung", präventi¬
ver Jugendschutz, Befriedung) und ein pluralistisches, überparteiliches, integra-
tionistisches Erziehungsziel" (KAMP/SCHÖN/WALTER 1977, S. 351 ff.). Kriti¬
siert wurde also der manipulative Gebrauch des vorgeblichen „offenen" Konzepts
der behördlichen Jugendpflege.
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Die weiter vorn angeführte Untersuchung von ROSENWALD über die Arbeit der

Häuser der offenen Tür gestattet allerdings auch eine andere Interpretation der Kri¬

se offener Jugendarbeit: Wenig qualifizierte Mitarbeiter, die von den geforderten
Inhaltenund den äußeren Rahmenbedingungen der offenenJugendarbeitzum Teil

völlig überfordert waren. Es lag im Zeitgeist, daß aktive Jugendliche, unterstützt

von pohtisch aktiven Studenten, mehr Mitbestimmung in den vorhandenen Ju¬

gendhäusern forderten und auch in ländlichen Gegenden, die noch keine Jugend¬
häuser hatten, Räume oder Häuservon den Gemeinderäten forderten, die sie in ei¬

gener Verantwortung führen wollten. Das sprunghafte Ansteigen von Häusern der

offenen Türin den 70erJahren (vgl. Kap. 3.5.4) ist zum großen Teil aufdieseForde-

rungen der JugendUchen zurückzuführen. In die Literatur sind diese Aktivitäten

als Jugendzentrumsbewegung eingegangen. Die erkämpften Häuser nannten sich

nun nicht mehr Häuser der offenen Tür, sondern Jugendzentren. In den Jugend¬
zentren wollten Jugendliche Emanzipation praktizieren (vgl. RÜDIGER 1969, S.

305 ff.). Wie das geschehen sollte, beschrieb Jürgen FIEGE 1972: „Was aber soll

nun das Jugendzentrum vor allem leisten? Selbstverständlich kann es unter an¬

derem auch die genannten Aktivitäten - Diskothek, Hobbyräume, Bildung - an¬

bieten. Diese Aktivitäten dürfen aber nicht Selbstzweckbleiben, sondern müssen

methodisch eingesetztwerden fürein didaktisches Ziel, das sichgrobgesprochen
mit den Begriffen politische Bildung, Erziehung zum demokratischen, sozialen

und solidarischen Verhalten und zur Befreiung von nicht freiwillig akzeptierten
Autoritäten umschreiben läßt" (FIEGE 1972, S. 560).

DiethelmDAMMverlangte 1975, folgende Kennzeichen selbstverwalteter Jugend¬
zentren anzuerkennen:

1. Jugendzentren in Selbstverwaltung „können keine jugendpflegerischen
Angebote sein, sondern nur Ergebnisse des Kampfes jugendlicher

Initiativgruppen...".

2. Jugendliche bestimmen selbst über Inhalte, Methoden und Organisations¬
formen.

3. Den inhaltUchen Ansprüchen muß die Organisationsform entsprechen,
z.B. sollen Behörden oder sonstige Zuschußgeber keine Einspruchsrechte
haben.

4. Die Jugendlichen haben das Recht, die finanziellen Mittel selbst zu

verwalten.

5. Hauptamtliche Mitarbeiter werden von denJugendlichen ausgewählt, von
ihnen angestellt und von ihnen kontrolliert (vgl. DAMM 1975a), S. 69 ff.).

Über die genaue Zahl derJugendzentren liegen keine Statistiken vor. Viele von ih¬

nen hielten sich nur kurze Zeit, manche wurden bald wieder geschlossen bzw.

wieder von den Kommunen übernommen und durch hauptamtliche Mitarbeiter

geführt.

5.4.3 Siebziger Jahre



Welche Gründe zum Niedergang der Jugendzentrumsbewegung geführt haben

müssen, deutet eine Untersuchung des Bundeslandes Schleswig-Holstein aus

dem Jahr 1974 an, in die alle selbstverwalteten Jugendzentren des Landes eingin¬
gen; dies waren 22 Jugendzentren, die länger als 4 Monate bestanden. Hier die

wichtigsten Ergebnisse:

Es hatten sich drei Organisationsformen herausgebildet:
a) eingetragene Vereine mit JugendUchen als festen Mitgliedern, deren

Vorstände Verträge mit den Gemeinden schlössen; b) ausdrückliche

oder stillschweigende Nutzung der Räume durch Jugendhche; c) ein

hauptamthcher Mitarbeiter, der sich freiwillig den Jugendlichen unter-

346 steUte;

die Jugendzentren waren für JugendUche „nicht besonders attraktiv",
obwohl sie in Gegenden lagen, in denen es keine konkurrierenden Frei¬

zeitangebote gab;

die Häuser waren spartanisch eingerichtet und mit einem geringen Etat

ausgestattet; 18% erhielten keine öffenthchen Mittel;

die von den Selbstverwaltungsgremien getroffenen Entscheidungen
„reichten in ihrer Tragweite nicht über die Aufrechterhaltung des All¬

tagsbetriebes hinaus";

die aktiven JugendUchen, die das Zentrum erkämpft hatten, fanden sich

nach der Eröffnung als Aufseher wieder „sowie als Amateur-Sozialpäda¬
gogen" für die schwierigsten Jugendhchen der Gemeinde;

die selbstverwalteten Jugendzentren befriedigten vorwiegend Freizeitbe¬

dürfnisse; die Auseinandersetzung mit der sonstigen sozialen Umwelt,
vor allem der Arbeitswelt der JugendUchen, war gering (vgl. GOSCHLER
1975, S. 543 ff.).

Wie die Untersuchung zeigt, hätte es eines längeren Lernprozesses bedurft, damit

Jugendhche die von ihnen erkämpftenJugendzentren auch selbständigzu verwal¬

ten gelernt hätten. Dazu war jedoch weder die Bereitschaft bei den Erwachsenen

vorhanden, noch bei den Jugendlichen selbst. So ging es in erster Linie um einen

Machtkampf mit den Trägern, Geldgebern und auch Pädagogen, in dem die mei¬

sten Jugendzentren in Selbstverwaltung rasch unterlagen.

Pädagogische Konzepte

Vom 11.-24. Jan. 1970 hatte im Institut für außerschuUscheJugendarbeit des Baye¬
rischen Jugendrings in Gauting eine

Tagung stattgefunden, die gemeinsam von der Victor-Gollancz-Akademie für Ju¬
gendhilfe und dem Deutschen Bundesjugendring veranstaltet wurde. Teilnehmer
waren hauptsächlich Bildungsreferenten aus Jugendverbänden und Jugendbil¬
dungsstätten. Diese Tagung wurde als Plattform benützt, um eine neue Theorie
der Jugendarbeit zu lancieren: die antikapitalistische Jugendarbeit.
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Die antikapitalistische Jugendarbeit ging davon aus, daß es keine einheitliche

Konzeption von Jugendarbeitgeben könne, da das Ziel, Integration in die Gesell¬

schaft und Herstellung von Chancengleichheit, niemals erreicht werde. Jugend
stelle keine homogene Gruppe von Menschen dar, sondern sei schichtenspezi¬
fisch geghedert (vgl. LIEBEL 1972, S. 28 ff.). Zielgruppe für die antikapitahstische

Jugendarbeit sei die arbeitende Industriejugend. AntikapitaUstische Jugendarbeit

heiße, „in unserer spätkapitalistischen Gesellschaft den realen Interessen der Ju¬

gendlichen dienen ... gesellschaftskritisch und - transzendierend" vorgehen

(BRÜHL u.a. 1970, S. 228 ff.).

Im Gautinger Seminar wurden acht Thesen zur antikapitahstischen Jugendarbeit

aufgestellt, die hier gekürzt wiedergegeben werden:

Antikapitahstische Jugendarbeit „... muß die Auswahl ihrer Adressaten nach

strategischen Gesichtspunkten treffen..., ist klassenspezifisch..., antiautoritär...,

stützt sich aufeine klassischeTheorie, deren Vermittlung sie sich zur Aufgabe ge¬

setzt hat...,muß versuchen, politisch relevante Praxis zuvermitteln ....exempla¬
risch sein... (und) hat sich selbst einerpermanentenEffektivitätskontrolle zu un¬

terwerfen" (ebd., S. 228 ff.).

Didaktisch könnten diese Thesen bei einer Jugendveranstaltung etwa wie folgt

umgesetzt werden:

„1. Einstieg: Herstellung von Ich-Beteiligung durch

Betroffenheits- oder Befreiungserlebnisse;

2. Problematisierung: Herausarbeitung und Verschärfung
der erfahrenen Probleme;

3. Theorievermittlung: gesellschaftskritische und

historische Reflexion der herausgearbeiteten Probleme;

4. Praxisbezug: Anwendung neuerworbener Erkenntnisse,

Einstellungen und Verhaltensweisen auf die eigene

Lebenspraxis" (ebd., S. 233).

Aus diesen Thesen geht hervor, daß hier der emanzipatorische Ansatz weiter ent¬

wickelt werden sollte, speziell auf der pohtischen, nicht mehr aufder individuel¬

len Ebene. Die Prinzipien der Jugendpflegearbeit mußten zurückgelassen werden,
um mit ausgewählten Jugendhchen „pohtische Aktion" zu betreiben. Die daraus

resultierenden Probleme wurden in einer Kritik des GautingerPapiers von LIEBEL
1974 in dem Buch LESSING/LIEBEL "Jugend in der Klassengesellschaft" themati¬

siert, das insgesamt eine radikalisierte Fortentwicklung der antikapitalistischen
Jugendarbeit vertritt, (vgl. Kap. 6.1.4.3).

Zur Freizeitpädagogik findet sich 1971 erstmals eine sozialwissenschaftlich fun¬

dierte Aussage in der dreiteiligen Abhandlung: "Sozialwissenschaftliche Grund¬

lagen einer modernen Freizeitpädagogik" von R. M. HANSEN und H. LÜDTKE.

Darin werden theoretische Ansätze und empirische Befunde der Freizeitfor¬

schung zu folgenden Punkten behandelt:

5.4.3 Siebziger Jahre



1. Zum Begriff der Freizeit,

2. Das "Freizeitproblem" in soziologischer Sicht,

3. Die Problematik der Konsumenten und

4. Zur Freizeitorientierung von JugendUchen.

Zum hier interessierenden vierten Punkt werden die für die Freizeiterziehung
wichtigen Randbedingungen genannt, die der Pädagoge zu berücksichtigen habe,
wenn er Freizeiterziehung betreiben wolle. Zu diesen Randbedingungen gehören
nach HANSEN/LÜDTKE:

a) Die altershomogenen Gruppen.

Sie manifestieren sich überwiegend im Freizeitsektor und
348 erleichtern durch Orientierungen und Beziehungen den

Übergang in die Erwachsenengesellschaft.

b) Altersgleiche als Bezugsgruppe der Freizeitorientierung.
In der Freizeit fungieren für JugendUche fast ausschließhch

die Gleichaltrigen als normative und informierende

Bezugsgruppe; was in der Freizeit als aktuell und bedeut¬

sam gilt, entzieht sich weitgehend der elterlichen Kontrole.

c) Dominanz der geselligen Kommunikation.

Am attraktivsten sind Situationen, die vielfältige Erfahrungen,
verschiedene Objekte und Motive des Handelns zur Geltung
kommen lassen (Party, Disco, Gammeln).

d) Beherrschung der Spielarten des Konsums.

Von allen Erwachsenenrollen beherrschen Jugendhche
die Konsumentenrolle am ehesten und sichersten.

Auch werden sie als Käufer von der Freizeitindustrie wie

Erwachsene behandelt.

e) Unvollständige Sozialisation.

Wenn Jugendhche aufgrund einer unvollständigen SoziaUsation

Neuerungen im Bereich der Mode, des Genusses, der sexuellen

Normen usw. relativ problemlos übernehmen, werden sie dafür

leicht kritisiert. Diese negativen Bewertungen führen dazu, daß

Jugendliche genau diese Verhaltensmuster als Symbole des

Protests einsetzen.

f) Demonstrativer Symbolismus.

Damit ist die Überbetonung von äußerem Habitus, von Gütern,
von Zeichen der Gruppenzugehörigkeit, von Idolen usw. gemeint.
Dies erleichtert in einer Zeit der Statusunsicherheit die

Identifikation mit ihresgleichen.
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g) Schichtspezifische Freizeitmuster.

Die Teilnahme an der geselligen Kommunikation ist schichtspezifisch
verteilt, ebenso ein Teil der sporthchen Aktivitäten. Erhebhche

Differenzen bestehen bei Hobby, Bildung, musischen Tätigkeiten,
Wandern u.a. Ausgeprägt sind auch die Geschlechtsspezifischen
Freizeitmuster (stark gekürzt; ebd., S. 513 ff.).

Punkt vier der Untersuchung von HANSEN/LÜDTKE über die Freizeitorientie¬

rung vonJugendUchen stellt die BedeutungderPeer Groupfür die Orientierung in

derFreizeit heraus; dergeselligen Kommunikation müssein derFreizeitarbeitge¬

nügend Raum gelassen werden, da Jugendliche sich hier am aktivsten betätigten.

Freizeitgestaltung sei, wie die Bildung, weitgehend schicht- und geschlechtsspe- 349

zifisch orientiert. Von den Erwachsenen würden Jugendhche als Konsumenten

ernst genommen, andererseits dafür kritisiert, daß sie sich unkritisch Modetrends

unterwürfen.

Fachspezifische Reflexion

Für die fachspezifische Reflexion der theoretischen Ansätze zur Jugendarbeit so¬

wie der Auswirkungen dieser Ansätze auf den Fortgang der Professionalisierung
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden zwei Beiträge aus der DEUTSCHEN

JUGEND von 1980 ausgewählt. Die erste Abhandlung ist vonH. GIESECKE: "Theo¬

rie und Professionahtat in der Jugendarbeit", die zweite von SCHEFOLD/MÜL-

LER-STACKEBRANDT/BÖHNISCH: "Einige Befunde und Perspektiven eingangs
der achtziger Jahre".

GIESECKE bringt die seines Erachtens wichtigsten theoretischen Ansätze zur Ju¬

gendarbeit, das emanzipatorische und das antikapitalistische Konzept, aus der

zeithchen Distanz von über 10 Jahren zum kritischen Vergleich.

Beim emanzipatorischen Ansatz stellt er seinen eigenen zur Diskussion, den er als

historisch-kritisch bezeichnet. Die Hinwendung zu den Individuen, zur Stärkung
ihrer Fähigkeitenund ihres Selbstbewußtseins, sei wegen des Schwindens der tra¬

ditionellenJugendarbeit erforderlichund möghch geworden. Emanzipation in hi¬

storisch-kritischem Sinn setze eine hohe Vergesellschaftung des Menschen vor¬

aus, als Bedingung von Selbstbestimmung und SelbstverwirkUchung. Sie be¬

schränke sich auf das "Wovon" und mache keine konkreten Angaben über das

"Wozu", nur daß in dem freigewordenen Raum nun Selbstbestimmung möglich
würde. Insofern als Emanzipation nur kritische Reflexionund Korrektur derbeste¬

henden Sozialisation sein sollte, stelle sie kein geschlossenes Erziehungskonzept
dar und könne jeweils nur Theorien mittlerer Reichweite zustande bringen, die

ständig überprüft werden müßten. ImMittelpunkt des Konzeptes stehe das Indivi¬

duum, die Entfaltung seiner Fähigkeiten und Qualitäten. Das Konzept könne hi¬

storisch überflüssig werden, wenn seine Prämisse, das Bedürfnis nach individuel¬

ler Selbstbestimmung, nicht mehr zutreffe. Die in den 60er Jahren zu leistende

Emanzipation von Familie, Schule und Kirche sei aus modemer Sicht weitgehend
bedeutungslos geworden. Angesichts der Vermarktung des Jugendalters durch die
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Massenmedien würden andere Anfordemngen an "Emanzipation" gestellt. Der

Begriffmüsse neu präzisiertwerden, z.B. wärezu klären, ob eine Befreiung aus den

Zwängen des Konsums und der Medien überhaupt ein Bedürfnis von JugendU¬
chen sei und wie sie gegebenenfalls pädagogisch bewerkstelligt werden könnte.

Das antikapitaUstische Konzept von LESSING/LIEBEL, das in der Zwischenzeit

mehrmals überarbeitet wurde, wolle diese Offenheit gerade nicht, da Jugendarbeit
nicht der Selbstbestimmung dienen solle, sondern mit dem Ziel betrieben werde,
die kapitalistischen Prinzipien der Gesellschaft zu überwinden. Sie müsse aufhö¬

ren, Freizeiterziehungzu sein. Da nur der Pädagoge dieWege, Strategien und Ziele

kenne, sei es eine "lehrerzentrierte" Pädagogikund gerate somit in den Bereich der

350 normativen Pädagogik mit der Gefahr, daß Jugendhche mißachtet und für eine be-

stimmte Idee mißbraucht würden.

Konzepte oderTheorien dieserArt, dies gelte für die emanzipatorische und antika¬

pitaUstische, dienten in erster Linie der Legitimation der Praktiker, die ihre verän¬

derte Praxis begründen und rechtfertigen müßten. Andererseits habe die zuneh¬

mende Professionahsiemng der Jugendarbeit ein anderes berufliches Selbstver¬

ständnis erforderlichgemacht. Die "Theorien" der 60erJahre seiennochvonAuto¬
ren formuhert worden, die selbst in der Praxis gestanden hatten und sich inhohem

Maße mit ihren Theorien identifizierten. Inzwischen entstehe durch zunehmende

akademischeAusbildung derpädagogischen Mitarbeiterdie Gefahr, daß die The¬

orien der Alltagsrealität in derJugendarbeitfem seien. Problemdefinitionen des

Feldes Jugendarbeit erfolgten in den Hochschulen und führten zu einer immer

größeren Distanz zwischen Wissenschaftlichkeit und dem Bedarf der Praxis, ei¬

nem Problem, das noch nicht hinreichend untersucht worden sei (vgl. GIESECKE
1980b), S. 443-455).

Im zweiten Beitrag reflektieren SCHEFOLD/MÜLLER-STACKEBRANDT/BÖH-
NISCH die Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe. Sie seien wesentli¬

che Instrumente der staatlichen Jugendpolitik, bildeten heute ein sozialstaatli¬

ches Leistungssystem, das einerseits Sozialisationsdefizite aus Familie, Schule

und Wohnwelt kompensieren solle, andererseits Angebote mache, um strukturel¬

le Defizite der Sozialisationsinstitutionen und geseUschafthchen Verhältnisse

auszugleichen, welche die Lebenssituationvon Kindern undJugendUchen beein¬

flussen. Dadurch sei die Jugendhilfe zu einem eigenständigen Angebot im Leben

von Kindern und Jugendhchen geworden. Kommunale Jugendpflege, die einst

den Verlust an Gesellungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zu kompensieren hatte,
sei heute für viele Jugendliche zu einem selbstverständlichen Angebot geworden
(vgl. SCHEFOLD/ MÜLLER-STACKEBRANDT/BÖHNISCH 1980, S. 508).

Jugendhilfepolitik vermöge heute wenig mehr als Rahmenbedingungen, d.h. Ge¬

setzgebung und Fördemng, zu gewährleisten. Die Förderungsinhalte, z.B. des

Bundesjugendplanes, seien über Jahre hinaus weitgehend unverändert geblieben.
„Konzeptionelle Absichten sind kaum auszumachen" (ebd.). Die Fördermodali¬
täten jedoch, die Fonds- bzw. Modellförderung, lasse Innovationen aus der Pra¬

xis derJugendarbeit ohne weiteres zu, wasjedoch weitgehendnichtgeschehe. För¬

demng werde als Instrument eingesetzt, um Infrastrukturdefizite auszugleichen.
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Nur selten hätten sich jugendliche Interessen gegenüber der Administration

durchsetzen können. Eine Ausnahme sei die Jugendzentrumsbewegung gewesen.
Auch dieJugendverbände, deren Existenz von derstaatlichen Förderung abhängt,
bemühten sich kaum um die KlärunggrundsätzlicherFragen derJugendhilfe. Ei¬

ne weitere Schwierigkeit entstehe durch das in der Jugendhilfe übhche Prinzip
derkommunalen Selbstverwaltung. Dadurch verblieben die meisten Probleme im

Rahmen der örtlichen Macht- und Einflußstrukturen.

Jugendhilfe sei inzwischen eine Soziahsationsagentur eigener Art geworden. Der

Ausbau der Jugendpflege in den siebziger Jahren sei unter bildungspoUtischen
Vorzeichen ("soziales Lernen") in WirkUchkeit unter sozialpoUtischen Funkti¬

onszuweisungen (Auffangen von sozialen Problemen im Stadtteil) erfolgt, wenn 351

auch nach außen hin mit pädagogischen Formeln verbrämt (Emanzipation, Enga-

gement usw.).

All die Bemühungen, Kindern undJugendhchen dazu zu verhelfen, mit ihrenPro¬

blemen selbst fertig zu werden (Schulstreß, Mangel an Ausbildungsplätzen, Ar¬

beitslosigkeit), stellten tatsächhch eine „latente Funktionalisierung" der Jugend¬
hilfe dar.

Die Jugendhilfe der Zukunft müsse sich von ihren verwaltungsbezogenen Hand¬

lungsmustern wegzu einemSystemsozialer Dienstleistungen entwickeln, das von

Famihen, KindernundJugendhchennachBedarfundnach eigenen Vorstellungen

beanspmcht werden könnte, (vgl. ebd., S. 512).

5.5 Zusammenfassung

Wollte ein Jugendpfleger das „ganze Geflecht von Abhängigkeiten und Bedingun¬
gen" (HORNSTEIN), die geseUschafthche Situation vonJugendhchen mit den ge¬

samtgesellschaftlichen Zielsetzungen und pädagogischen Absichten seiner Inter¬

ventionen in Einklang bringen, fand er in den untersuchten Zeitschriften des Kai¬

serreichs tatsächUch Entscheidungshilfen und praktische Anleitung.

Allerdings war die Vermittlungsaufgabe, dieihm abverlangtwurde, verhältnismä¬

ßig leicht wahrzunehmen, da über die gmndsatzhchen Ziele derJugendpflege un¬
ter bürgerlichen Schichten leicht Einvernehmen herzustellen war: Die schulent¬

lassene Jugend sollte zur Vaterlandsliebe und zur Arbeit erzogen werden. Pohti-

siemng wartunlichst zu vermeiden; dieJugend sollte mit denDemokratisierungsi¬
deen der Sozialdemokratie gar nicht erst Bekanntschaft machen, lieber mit den er¬

lebnispädagogischen Inhalten des Kriegsspiels, die die erwünschten konservativ-

nationalen Werte mit Spaß und Spiel affektiv verankerten.

Die konservative Ausrichtung der Jugendpflege zeigte sich auch in der Hintanset¬

zung der weibhchen erwerbstätigen Jugend, deren Gefährdung offenbarwegen der

auf die Bemfstätigkeit folgendenEhe (unter Disziplinargewalt des Mannes) als ge¬

ringer eingeschätzt wurde. Eine fortschritthchere Meinung wurde von SIEME¬

RING vertreten, die es für wichtig hielt, die Mädchen frühzeitig aufihre Mehrfach¬
rolle als Erwerbstätige, Hausfrau und Mutter und schließlich Staatsbürgerin vor¬

zubereiten.
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Die Ausbildung zum Jugendpfleger befand sich noch in den Anfängen; entspre¬
chend wenigwarzur Berufsrolle oderzu denArbeitsfeldern auszusagen. Die weni¬

gen Beispiele führen national- und problembewußt, praxisnah und experimen¬

tierfreudigvorgehende Pilotprojekte vor - einschheßUchdes Hinweises aufdie nö¬

tige fachspezifische Reflexion.

Aufgrund einer ersten an Berhner Verhältnissen gewonnenen Situationsanalyse
der Bedingungen der Jugendpflege kam DEHN zu einer pessimistischen Einschät¬

zung der Erziehungs- und Beeinflussungsmöglichkeit weiter Teile der schulent¬

lassenen erwerbstätigen Jugend - zum Teil sah er Schuld bei der Sozialdemokratie

und ihrer Agitation, den größeren Anteil aber in den Lebensbedingungen der Ju-

352 gendUchen hegen.

Er scheute sich dennoch nicht, die Jugendlichen, die er vorfand, nach Gemeinge-
fährlichkeit und Brauchbarkeit zu kategorisieren; dabei erwiesen sich für die Ju¬

gendarbeit junge Kaufleute und Handwerkslehrlinge als brauchbar, ungelernte
Arbeiterund "Halbstarke" indessen als wenig Hoffnung erweckend. Die Denkwei¬

se kann als typisch für weite Kreise des Bürgertums gelten.

Insgesamt haben diepreußischenBehörden mit der Idee derbehördlichen Jugend¬
pflege einen durchdachten und sozial verantwortlichen Versuch zur Lösung oder

zumindest Linderung von Problemen vorgelegt, von denenJugendhche durch die

Auswirkungen,der Industrialisierung im Kaiserreich stark betroffen waren. Die

Hoffnungen der Behörde knüpften sich vor allem an die pädagogische Beeinflus¬

sung der erwerbstätigen männlichen Jugend.

Der militärische Zusammenbruch und, damit zusammenhängend, das Schwin¬

den der Legitimationsbasis der alten Regierung bheben nicht ohne Auswirkung
aufdiebehördUche Jugendpflege. Zum einen hatte sie in der Republikneue Mitar¬

beiter aufzunehmen, die, aus anderen Schichten und Lebensverhältnissen kom¬

mend, auch andere Vorstellungen von Jugendpflege mitbrachten, die sie gerne

durchgesetzt hätten. Seit demMachtwechsel warenauch die Vorgaben andere, die

den in derJugendpflege Tätigen per Erlaß und GesetzRichthnien wurden. Als Ziel

galt ab 1922 die Wohlfahrt der Jugend, gegen Ende der Republikvom zuständigen
Minister als „Schaffung einwandfreier Lebens- und Arbeitsbedingungen" konkre¬

tisiert. In der Formuhemng zeigt sich der soziale Gestaltungswille der Sozialde¬

mokratie in Absprache mit dem aufgeklärten hberalen Bürgertum und Teilen der

Zentrumspartei.

Umgesetzt werden sollte dieses Ziel mittels des Reichsgesetzes für Jugendwohl¬
fahrt, aber sein spätes Inkrafttreten sowie die Gestaltung des § 4, der die behördli¬

che Jugendpflege nicht einmal zurbedingten Pflichtaufgabe macht, verweisen auf

die Widerstände starker gesellschaftlicher Kräfte gegen die neue Auffassung von
den Verpflichtungen des Gemeinwesens gegenüber der Jugend. In den ersten Er¬

lassen nach dem Krieg kann man denn auch geradezu die umgekehrte Verpflich¬
tung lesen, die die Jugend jetzt, nach dem verlorenen Krieg gegenüber der Nation

und für die Zukunft habe.
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Das neue staatsbürgerliche Ideal beschwor eine Einheit, Brüderlichkeit und Zu¬

sammenarbeit, die es im Alltag der Republik selten gegeben hat - so zum Beispiel
nicht zwischen den bestehenden Ausschüssen für Jugendpflege, den bestellten

Stellen im Jugendamt und den Vertretungen der Jugendverbände, die vertrauens¬

voll hätten zusammenarbeiten sollen - jeder verfocht die eigenen Interessen.

In der Ausbildung der Jugendpfleger setzte sich das DenkmodeU des speziellen

Trainings für das jugendpflegerische Arbeitsfeld durch - wohlnicht nur, um durch

kurze Ausbildungszeiten (6 Monate oder weniger) einen hohen Durchlauf an aus¬

gebildeten Kräften zu erreichen, sondern wohl vor allem, weil sich die Behörden¬

vertreter einer Pädagogisierung der Tätigkeit am Jugendamt widersetzten und

auch die Hochschulen keine entsprechenden Ausbildungsgänge anbieten moch-
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ten. Typisch ist hier, daß die Überlegungen der Sozial- und Reformpädagogik der

Weimarer Zeit keinen Eingang in die in den Ämtern vorhandenen Zeitschriften

der Jugendwohlfahrt gefunden haben.

Wenn BÄUMER forderte, die Ausbildung der Beamten in der Jugendwohlfahrt
müssein Zukunft ihr Schwergewicht im „sozialen und sozialpsychologischenEle¬
mente" haben, wenn sie „ausreichend geistige Beweghchkeit" verlangte und den

„einheitlichen sozialpädagogischen Charakter" der Aufgaben eines Jugendamtes
hervorhob, sah sie sehr klar, wo der Mangel der Konstruktion einer behördUchen

Jugendpflege zu finden war.

VonAnfang an hatten sich die materiellenProbleme derJugendpflege dergestalt in
den Vordergrund geschoben, daß die ideellen und pädagogischen Möglichkeiten
hinter den Sachzwangen des Alltags zurückgebheben waren: Am Ende der Wei¬

marer RepubUk warJugendpflege für die Jugend und für die maßgebUchen Behör¬

den ein Kampfum LebensquaUtät, den sie mit unterschiedUchen Methoden und

Zielen verfochten.

Wegen des grundsätzlichen Dissenses über Aufgaben und Ziele der Jugendpflege
war es fürJugendpfleger in der WeimarerRepubhk schwer, ihrer Tätigkeit den ver¬

mittelnden Charakter zu geben, den sie im Kaiserreich mit öffentlicher Billigung
gehabt hatte. Die SPD hat in Erinnerung an die Diskriminierung, die ihre Anhänger
im Kaiserreich erfahren mußten, den weiteren Ausbau des Fürsorgesystems mit

seinen konkreten materiellen Leistungen vorgezogen zur Behebung der Jugend¬
not. Die präventiven und korrigierenden Maßnahmen der behördhchen Jugend¬
pflege konnten die konservativen, zur Erhaltung der alten Gesellschaftsordnung
dienenden Integrationsziele nicht abschütteln. Den Prinzipien der alten Arbeiter¬

partei folgend, war es wichtiger und dringlicher, die erwerbstätigen Jugendhchen
besser zu versorgen, als sie in ihrer Freizeit zu erziehen, zumal man den Repräsen¬
tanten der alten Gesellschaftsordnung nicht grundsätzlich zutrauen durfte, im

neuen Staat im demokratischen Sinne zu wirken.

Die PoUtisierung der Jugendpflege war - trotz der ursprünglichen gegenteiligen
Absicht und trotz des Bekenntnisses zur parteipolitischen Neutralität - nicht zu

vermeiden. Daß sich am Ende der Repubhk die Befürchtungen der Arbeiterpar¬
teien bewahrheiten würden und mit dem Nationalsozialismus eine politische Be-
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wegung an die Macht kommen sollte, die es in Zusammenarbeit mit den alten Eli¬

ten verstand, die alten Werte und Ziele im neuen Gewand zu präsentieren, ver¬

weistzurück aufden Krieg, dessen Verlaufund Ausgang die normale Entwicklung
zur modernen Gesellschaft gestört hat.

Die Nationalsoziahsten machten die Organisation der behördUchenJugendpflege
bald obsolet. Ihre Angelegenheiten wurden nach und nach auf die Gesundheits¬

ämter und auf die Hitlerjugend übertragen, die Konstruktion der öffenthchen und

freien Jugendpflege, die sich ergänzend zuarbeiten sollten, zugunsten der einheit¬

hchen Staatsjugend abgeschafft.

Obwohl es behördUche Jugendpflege im Sinne des prinzipiell gültigen RJWG im-

354 mer weniger gab, muß man das nationalsoziaUstische Programm einer generellen
Jugendführung als pädagogischen Entwurf öffentlicher Jugendpflegearbeit ernst-

nehmen. Die Kompetenzverteilung gibt einen Hinweis auf die Schwerpunkte der

Jugendpflegeunter derneuenRegierung. Mittels einer Vielfaltvon Körperertüchti¬
gungsprogrammen wurde versucht, den oft beklagten schlechten Gesundheitszu¬
stand der deutschenJugend zu steuern; auch die Reduzierung der Arbeitszeit und

des schulischen Aufwandes sowie verschärfte Jugendschutzbestimmungen ziel¬

ten in diese Richtung. Gesundheitserziehung hieß der eine Schwerpunkt, der an¬

dere war die Erziehung zur Leistungsbereitschaft.

Die wohl wichtigste nationalsozialistische Entscheidung war, Jugendhchen mög¬
hchst viel Raum zur Selbstbetätigung und Selbstverantwortung zu lassen: Jugend
sollte von Jugend geführt werden.

Die Führerauswahl erfolgte über Leistung und Verdienst, was praktisch den Wett¬

kampfum Anerkennung installierte. Das Konkurrenzprinzip war Bestandteil aller

Aktivitäten der Hitlerjugend. Es war aber eingebunden in die Hierarchie, wie sie

aus dem Führerprinzip folgte: Man konkurrierte um die Anerkennung des Füh¬

rers, nicht mit dem Führer. Innerhalb der Gmppe von Führer und Geführten galt
das Prinzip der Disziphn, für die alle auf ihre Weise verantwortlich waren. Es war

nur folgerichtig, der Hitlerjugend deswegen eine eigene Gerichtsbarkeit zuzuge¬

stehen, die das Prinzip der Verantwortung verstärken half.

Die Partei nahm die Jugendnot und die Bedürfnisse der Jugendlichen tatsächlich

ernst. Sowohl durch die nationale Gemeinschaft der Hitlerjugend als auch später
durch das Heimbeschaffungsprogramm förderte sie die Bedürfnisse nach Räumen

der Geborgenheit, die durchaus bei zerrütteten Familien- oderHerkunft aus ärmli¬

chen Verhältnissen kompensatorisch wirksam sein konnten. Die NSDAP griff die
modernen Formen der Massenorganisation auf, wie sie andere fortschrittliche Le¬

bensbereiche prägten; sie fand Wege, Erwerbslose mit öffenthchen Aufgaben zu

beschäftigenund schaffte nach derMachtübernahme durch die Umstrukturierung
der Gesellschaft laufend neue Stellen. Indem es ihr gelang, ihr letztes Ziel, den

Krieg, vor der Offenthchkeit verborgen zu halten, entfalteten ihre aktivistischen

Programme eine Dynamik, die der verbreiteten Depression ein Ende setzten und

der Jugend neue Hoffnung gaben.
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Die nationalsoziahstische Propaganda betonte in allen Varianten den Lustcharak¬

ter des erneuerten nationalen Lebens, und nicht wenige heßen sich davon beein¬

drucken. Die Hitlerjugend hat aufdas jugendhche Bedürfnis nach Lusterlebnissen
sensibel reagiert, indem sie der Jugend Freiräume nach ihrem Geschmack schuf:

weniger Schule und Arbeit, mehr Urlaub und Sondemrlaub, Spiele und Wett¬

kampf, Lager und Fahrt - Aufregung und Abenteuer, Selbst- und Gruppenerfah¬
rung abseits der Erwachsenenwelt und doch als Einübung in sie, in eine andere,
scheinbarbessere, als sie die WeimarerRepubUkanzubietengehabt hatte. Das tref¬

fende Schlagwort für dieses Programm war denn auch: „Macht Platz, ihr Alten!"

Der lustvolle Aktivismus hatte seine Kehrseite in der Disziphnierung der deut¬

schen Jugend zu nationalsoziaUstischen Volksgenossen, die mit den Zielen und

Methoden ihrer Führer einverstanden sein mußten. Die Abgrenzung gegenüber
dem in Weimar gültigen oder zumindest möghchen Wertgefüge war einschnei¬

dend; deutlich wird dies etwa in den neuenRichthnien für die Gesundheitsbehör¬

den, die auch in der Hitlerjugend Anwendung fanden: Gefördert wurde nicht län¬

ger das Schwache und Bedürftige - der "Gesunderhaltung der Gesunden und Lei¬

stungssteigerung der Leistungsfähigen" galt jetzt die Jugendpflege und -fürsorge.
In Abgrenzung zum PluraUsmus der Weimarer RepubUk hat der Nationalsoziahs¬

mus der deutschen Jugend wieder eine verbindliche Ethik gegeben, eine mißver¬

standene und mißbrauchte Form des UtiUtarismus allerdings, die kein Korrektiv
in der Idee der Gerechtigkeit hatte - die Behandlung andersdenkender Gruppen
spricht für sich.

Jugendpfleger, die sich nach 1933 in den vertrauten Fachzeitschriften orientieren

wollten, wurden regelmäßig bedient; sie hatten sich nur auf die neuen Unterstel¬

lungsverhältnisse, die neuen Ziele und Methoden der Jugendpflege einzustellen,
wenn sie Gebrauch von den angebotenen Hilfen machen wollten: "Das Junge
Deutschland" und das "Zentralblatt ..." waren zu Propagandainstrumenten der

neuen Regierungspartei geworden. Insofern stellten sie etwas Neues dar im Ver¬

gleich zu früheren Zeiten; aufder anderen Seite standen sie unter neuer Schriftlei¬

tung in der Kontinuität der Tradition: Die staatsbürgerliche Erziehung, die das
oberste Ziel derJugendpflege gewesen war, wurde mit dem Ideal aus den Anfangs¬
jahren der Republik von der nationalen Notgemeinschaft zusammengeführt zum
Ziel der Erziehung zur schicksalshaften Volksgemeinschaft.
Die Methoden der Jugendpflege waren einerseits neu, andererseits der Jugendbe¬
wegung entlehnt: War Jugendpflege im Kaiserreich eine Veranstaltung von Er¬

wachsenen fürJugendhchegewesen, hatte sie sich in der WeimarerRepubUk nicht

entscheiden können, ob die Ausbildung von Jugendpflegern oder Jugendführern
größere Dringlichkeit haben müsse, sollte im Dritten Reich konsequent die erzie¬
herische Macht der Gleichaltrigengruppe wirksam werden.

Erst mit dem Kriegsbeginnzeigte sich für viele das wahre Gesicht des Nationalsozi¬
ahsmus und strafte die inFriedenszeiten mitbeeindruckendemMedieneinsatzbe¬
triebene Propaganda von einer neuen, unbeschwerten Zeit für die „schönere"
deutsche Jugend Lügen.
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Die Not der deutschen Jugend war nach dem zweiten Krieg ungleich größer als

nach dem ersten. Das Reich hatte mit der bedingungslosen Kapitulation und völli¬

gen Besetzung eine andere Niederlage hinnehmen müssen als 1918. Ein großer
Teil der Bevölkerung war durch Waffeneinwirkung, Flucht und Vertreibung hei¬

matlos geworden. Im Vergleich zum ersten Krieg war ein Mehrfaches an Opfern zu

beklagen, d.h., mehr unvollständige FamiUen als 1919 suchten ein Auskommen,
viel mehr JugendUche waren auch persönUch in den Krieg verstrickt. Daß die Ge¬

neration, die im Dritten Reich groß geworden war, sich nach dem Krieg mehrheit¬
hch tief enttäuscht und ernüchtert vom öffenthchen Leben zurückzog und mit

dem Standpunkt des "Ohne-uns" reagierte, darf nicht erstaunen.

356 DerRückzug ins Privatleben, der schon zur Zeit des Dritten Reiches begonnen hat-

te, setzte sich in der Nachkriegszeit ungehindert fort, begünstigt durch die Macht¬

losigkeit der Deutschen im öffenthchen Leben sowie durch die westUche Besat¬

zungspolitik, die eine Wiedereinbürgerung des verantwortlichen Individualis¬

mus unter den Deutschen gerne sahen.

Auch die Hochschätzung materieller Güter und das Streben danach ist in einer

Zeit des Elends kaum verwunderlich, zumal schnell deutlich wurde, daß nicht alle

Bevölkerungsgruppen gleich elend waren. Schheßhch ist es einleuchtend, wenn

eine Generation, von derbedingungsloser Einsatz und der bedingungslose Glaube
an die Richtigkeit einer staatstragenden Idee verlangt wurden, es vorzog, an nichts

mehr zu glauben als an das, was sie sich durch eigenes Zutun verschaffen konnte,
hatten sich doch nicht nur die Ideen, sondern auch der bedingungsloseEinsatz als

falsch erwiesen.

Was wirkhch in Erstaunen setzt, ist die Unsensibihtät der behördhchen Jugend¬
pflege und offiziellen Jugendpohtik, die als erstes nationales Ziel nach dem Krieg
„staatspohtische" Erziehung für dringend hielt.

Möghch wäre, daß sie damit dem Verlangen der Siegermächte Genüge tun wollte.

WahrscheinUcher ist allerdings, daß die behördhche Jugendpflege die Restaurati¬

on der Prinzipien aus der Weimarer Repubhk verfolgte, um einen möglichst gro¬
ßen Anteil nationalstaatlicher Gestaltung der Jugendpflege zu erhalten; ein sol¬

ches Vorgehen wäre in Übereinstimmung mit anderen Gmndsätzen Adenauer¬

scher Politik.

Für die Praxis der Jugendpflege waren zwei Dinge folgenreich: einmal der dünne

Personalbestand und zum anderen die Wiedereinsetzung der abstrakten Leitvor¬

stellung von der "Jugendwohlfahrt", ohne daß man sich derMühe unterzogen hät¬

te, nachdem Krieg möglicheneue Inhalte undMethoden derbehördUchenJugend¬
pflege zu reflektieren.

Prompt warfen die Vertreter der Jugendverbände der Jugendpflege vor, sie sei er¬

starrt und veraltet, in Bewegung befinde sich die Verbandsarbeit. Für die 50er Jah¬
re mag an diesem Vorwurf viel Wahres sein. Das Studium der Fachzeitschriften

weist tatsächUch nur wenige Veröffentlichungen zur Theorie und Praxis der be¬

hördUchen Jugendpflege aus.
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Jugendpfleger, die sich Hilfe und Anregungen für selbständiges Arbeiten unter

den neuen Arbeitsbedingungen versprachen, wurden dennoch nicht enttäuscht.

Regelmäßig nahmenAutorenzu aktueUen Themenwie z.B. der Notjunger Flücht¬

linge Stellung, diskutierten die Folgen des Eintritts in das nordatlantische Vertei¬

digungsbündnis für die Jugendarbeit und äußerten sich zu drohenden Verände¬

rungenim Zusammenhang mit derÜbemahme der amerikanisch geprägten Kultur

durch die junge Generation. Vor allem aber ist zu beobachten, daß die begleitende
Wissenschaft sich der Themen annahm, die, schon in der Weimarer Zeit als Pro¬

blem erkannt, durch die Zeit des NationalsoziaUsmus unerforscht gebheben wa¬

ren: der sozialen Situation weniger gut bekannter Gruppen der erwerbstätigen Ju¬

gend, hier besonders junger Arbeiterinnen und Angestellten sowie der Landju¬

gend.

Zu Beginn der 60er Jahre hatte sowohl die Wissenschaft wieder Anschluß gefun¬
den an die westeuropäisch-amerikanischen Standards als auch die Träger der öf¬

fentlichen und freienJugendpflege den Prozeß der Selbstverständigung soweit ge¬

trieben, daß sie in der Lage waren, ihr jeweiliges Selbstverständnis zu definieren.

Die behördlicheJugendpflege hielt, sich eins wissend mit der konservativen Parla¬

mentsmehrheit, am Bestand derJugendpflege fest; die Novelle des JWG fügte 1961
der Weimarer Gesetzgebung im wesenthchen ledighch die Finanzierung der Ju¬

gendpflege als bedingte Pfhchtaufgabe der Jugendämter an. Zu einer gesetzhchen

Verankerung der pädagogischen Aufgaben der Jugendämter konnte sich der Ge¬

setzgeber nicht entschheßen. Auch die Behörden hatten eine solche Änderung
nicht gewollt.

Die Mitarbeiter an der Basis nahmen zusammen mit den Experten an den Hoch¬

schulen den altenKampfum eine zeitgemäße und aufgabenorientierte Ausbildung
wieder auf und forderten die Gleichstellung ihrer Tätigkeit mit anderen pädago¬
gischen Berufen, z.B. dem Lehrerberuf; der Berufdes Jugendpflegers sollte endlich

den verdienten Status und die zugehörige rechtliche Absicherung erhalten. Die in

der Fachwissenschaft thematisierte Idee lebenslangen Lernens war speziell für die
Fort- und Weiterbildung älterer Mitarbeiter in der Jugendpflege fruchtbar zu ma¬

chen.

Zwischen 1963 und 1965 erschienen dicht gedrängt Veröffenthchungen, die der

Jugendarbeit eine theoretische Basis zu gebenbemühtwaren, ein Reflex der Theo¬

riediskussion in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften. Die Jugendverbän¬
de griffen die Hilfestellung der Pädagogen verhältnismäßig bereitwillig auf, nicht

so die behördUche Jugendpflege. Ihre Vertreter hatten Berufsrolle und Tätigkeits¬
feld nicht einmal soweit geklärt, daß sie sich hätten entscheiden können, ob sie

z.B. in den Häusern der offenen Tür sich nach den Wünschen der JugendUchen
richten wollten oder diese als ihnen fremd ablehnten. Abgrenzungsversuche wur¬
den vor allem hinsichthch der Schule gemacht, um deren klaren Erziehungsauf¬
trag sie beneidet wurde. Gleichzeitig meldete sich Furcht, daß die Schule, vor al¬

lem die Gesamtschule, in das Gebiet der traditionellen Jugendpflege eindringen
und dort erfolgreich sein könnte. Im Gegensatz zur Schule wurde auf die Freiwil-
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hgkeit der Veranstaltungen, aufihre Begrenzung aufdie Freizeit, die Heterogenitat
der Teilnehmer, den geselUgen Charakter der behördUchen Jugendarbeit und das

Fehlen vorgegebener Inhalte abgehoben. Ob diese Merkmale als Vorzüge anzuse¬

hen sind oderzum Vorteil derbehördUchenJugendpflege werdenkönnen, oderob

Schulen nicht in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften möglicherweise sinnvollere

jugendpflegerische Angebote machen können, konnte in den damaligen Diskussi¬
onen nicht entschieden werden.

Praktiker wie Theoretikerwurden von der unerwarteten Rebelhon der Jugend En¬
de der 60er Jahre überrascht. LOCHgab ihr die Bedeutung einer neuen, internatio¬

nalenJugendbewegung, unter deren Symbolen und Zielen sich unzufriedene, wa-

358 che und kritische Teile der Jugend zusammengefunden hätten. Ihre Protestaktio-

nen richteten sich gegen die seit dem Krieg etabliertenLeitUnien der PoUtik, wähl¬

ten bewußt unkonventioneUe Ausdrucksmittel und versuchten, die Grundsätze

derDemokratiemitLebenzu füllen. Die Rebelhon sei ein Signal, PoUtikund Alltag
aufberechtigte Quellen des Protests hinzu überprüfenund in einen Dialog mit der

in ihrer Angepaßtheit übergangenen Generation einzutreten.

Auch an denJugendverbänden, die sichbislang für fortschrittlich gehalten hatten,

ging die Rebelhon der Jugend zunächst vorbei und zwang sie zum Umdenken.

GIESECKE forderte mit Verweis auf frühere Veröffenthchungen, Jugendarbeit
müsse eine Beziehung „zur heute gültigen komplizierten Kultur der Erwachse¬

nen" herstellen, sie müsse für die Besten interessant sein und Kritikfähigkeit för¬

dern.

VonHORNSTEIN wurde die mangelnde Wissenschaftsorientierung des gesamten

Jugendhilfeapparates kritisiert, eine höfliche Umschreibung der eigentlich ge¬

meinten Rückständigkeit in Theorie und Praxis. Wie man sieht, stand die etablier¬

te Jugendpflege am Ende des Jahrzehnts unter Kritik von allen Seiten.

Die Bewegung, die seit den 60er Jahren in die deutsche Gesellschaft gekommen
war, erwies sich in allen Bereichen, die sie erfaßte, als wohltuend und nützlich.

Unter anderem sorgte sie dafür, daß ökonomisch und politisch bedingte Verande¬

mngen des Lebens nicht länger als schicksalhaft empfunden, sondern als bewußt

gestaltete und gestaltbare Vorgänge erlebt wurden. Damit konnte man schließlich

eine breite Offenthchkeit dafür gewinnen, in einem groß angelegten Gestaltungs¬
versuch der bundesrepublikanischen Gesellschaft und Geschichte ein neues, zeit¬

gemäßes Gesicht zu geben. Die Ideen dazu lagen bereit, das Mandat zu ihrer politi¬
schen Verwirkhchung erhielten in den 70er Jahren die Parteien der sozial-libera¬

len Koalition.

Entgegen aller Erwartungen kam es nicht zu einer Anpassung des Rechtsrahmens

und damit zu einer Neufassung des Jugendhilferechts. Es scheiterte an der födera¬

listischen Struktur der Bundesrepubhk mit ihrer konkurrierenden Gesetzgebung.
Aber auch die Verbände konnten sich keineswegs mit den Behörden darüber eini¬

gen, wohin speziell die Jugendpflege sich zu orientieren hätte: Wäre sie als Erzie¬

hungsaufgabe anzusehen und gehörte in den Bereich der Kulturhoheit der Länder

oder müßte sie sich doch eher in der Tradition der Fürsorge verstehen und wäre

dann dem Bereich des Bundes zu unterstellen?
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Aus dem Regierungsentwurf von 1979 geht hervor, daß die Regierung die Einglie¬

derung in das Sozialwesen vorgesehen hatteund es damit bei der problematischen
"Einheit der Jugendhilfe" belassen wollte; gleichzeitig hatte sie durch detaillierte

Aufgabenbeschreibungen versucht, die Kompetenzen der Mitarbeiter abzuklären.

Dagegen verwahrten sich die Länder, vornehmlich hinsichtUch geplanter Einzel¬

regelungen im Jugendpflegebereich. Einem Kompromißvorschlag zufolge sollte

auf die in einem gesonderten Leistungsfall ausgewiesenen Aufgaben der Jugend¬

pflege wiederum kein Rechtsanspruch bestehen; die Förderungswürdigkeit war

an General-klauseln gebunden - den freien Trägern sollte jedoch ein grundsätzli¬
cher Förderungsanspruch eingeräumt werden.

Vermuthch ist das Inkrafttreten des Gesetzes letztUch an Finanzierungsschwierig¬
keiten im Gefolge der Olpreisschocks und der wachsenden Staatsverschuldung

gescheitert.

DieJugendpflegehatte inzwischen lernenmüssen, daß sie es mit einerveränderten

KUentel zu tun hatte. Die Jugendlichen, um die es ihr zu tun sein mußte, waren in

einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen, an der sie zwar unterschiedUch par¬

tizipierten, die ihnen gleichwohl nivellierte Bedürfnisse mitgab. Sie waren kon¬

sumgewohnt mit einem starken Bedürfnis nach Selbstbestimmung und aufder Su¬

che nachihnennoch offenen Freiräumen. Völhg aus dieser Kategorie heraus fielen

die Kinder ausländischer Mitbürger, die wegen ihrer schieren Zahl, aber auch mit

demokratischer und humanistischer Begründung in die bundesrepublikanische
Gesellschaft integriert werden mußten. Die Wertmaßstäbe und famihären Ge¬

wohnheiten der beiden Gruppen waren aber so unterschiedlich, daß sie nicht sel¬

ten Jugendpfleger ratlos im Jugendhaus Ueßen.

Vor weitere Probleme sahen sich Mitarbeiter und Kommunen durch das Anwach¬

sen der Jugendzentrumsbewegung gestellt. Sie versuchte im Gefolge der Studen¬

tenbewegung, Ideen zu praktizieren und Experimente in Gang zu setzen, die als

Versuche zur Emanzipation verstanden werden können. Diese konnten unter¬

schiedlichste Formen annehmen, gemeinsam war ihnen jedoch, daß sie an der be¬

hördhchen Jugendpflege vorbei oder doch ohne amtliche Einmischung abliefen

oder ablaufen sollten. Größtes Gewicht wurde auf Selbstkontrolle gelegt, und die

Zielsetzung war immer politisch.

Die relative Kurzlebigkeit der Jugendzentrumsbewegung ist bezeichnend für den

Wandel, der sich in den 70erJahren in der Jugend vollzog. Die Projekte scheiterten

daran, daß die Initiatoren nicht bereit waren, sich längerfristig zu engagieren oder

gar die Arbeit eines Hauptberuflichen ehrenamtlich zu übernehmen. Die Räume

für Jugendzentren waren für die Besucher wie die Programme nicht attraktiv ge¬

nug; die politischen Zielsetzungen fanden nicht genügend Interesse, so daß vor¬

wiegend kurzfristige Freizeitbedürfnisse befriedigt wurden. Dies machte planvol¬
les, kontinuierliches Arbeiten unmöghch.
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Eine theoretische Erklärung für die relative Erfolglosigkeit derJugendzentrumsbe¬
wegung hat auch die Freizeitpädagogik anzubieten, die am Anfang der 70er Jahre
ernsthaft ins Gespräch kommt. Danach war die Jugendzentrumsbewegung richtig
in der Hinsicht, daß sie sich ganz auf die Gruppe der Gleichaltrigen gestützt hatte,
falsch aber in der Hinsicht, daß von der Zielsetzung her „gesellige Kommunikati¬
on" nicht dominant sein konnte. Der aufgeklärte Habitus der Initiatoren der Ju¬

gendzentrumsbewegung beinhaltete Kritik an Werten, die für Jugendhche große
Bedeutung haben: Konsumorientiertheit und Modebewußtheit. Langfristig hätte

sich auch von daher die Autonomiebewegung nicht halten können.

GIESECKE gelangt in der Kritik seiner eigenen Anschauungen zu Fragen, die in

3^0 dieselbeRichtung gehen. Als Ergebnis seinerÜberlegungenerscheint die Aufgabe,
ein neues theoretisches Konzept für die Jugendarbeit der 80erJahre zu suchen, das

sich an den Bedürfnissen der jugendhchen Individuen orientiere und an sozialpä¬
dagogischen Zielen, die aus der geseUschafthchen Entwicklung abzuleiten wären.

Konzepte wie etwa das antikapitaUstische verbieten sich seiner Ansicht nach so¬

wohl wegen derjugendUchen Interessen als auch wegen des gesetzhchen Auftrags
der Jugendpflege: Sie müsse grundsätzlich an der Entfaltung der Fähigkeiten und
Quahtäten des Jugendhchen interessiert bleiben und nicht an denen der Pädago¬
gen.

AndereAutoren sehen in denbestehenden EinrichtungenundMaßnahmen derJu¬
gendhilfe ein gut funktionierendes sozialstaatliches Leistungssystem. Seine För-

dermodahtäten lasse Innovationen ohne weiteres zu. Die Empfehlung müsse da¬

her dahingehen, die Jugendhilfe zu einem funktionalen System sozialer Dienstlei¬

stungen zu entwickeln. In der Ausbildung der Sozialpädagogen und Sozialarbei¬

ter, wie die behördUchen Jugendpfleger heute heißen, ist dieser Entwicklung ten¬

denziell vorgearbeitet, indem die Ausbildung seit dem Beginn der siebziger Jahre
nicht mehr eine SpeziaUsten-, sondern eine GeneraUstenausbildung ist.
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6. Diskussion der behördlichen Jugendpflege

Nachdem in den vorausgegangenen Kapiteln die institutionellen Rahmenbedin¬

gungen der behördhchen Jugendpflege untersucht wurden: Gesetzesnormen, Or¬

ganisationsmerkmale, AusbildungsrichtUnien, Bemfsbild und Tätigkeitsfelder
sowie die OrientierungsmögUchkeiten in der Fachpresse - soll im folgenden dis¬

kutiert werden, wie die Anstrengungen der behördUchen Jugendpflege im unter¬

suchten Zeitraum zu bewerten sind.

Als erstes wird der Frage nachgegangen werden, welchen Bewußtseinsstand und

welche Praxis die behördhche Jugendpflege in der Bundesrepubhk Deutschland

erreicht hat.

6.1 Behördliche Jugendpflege in der Bundesrepublik Deutschland

6.1.1 Fachausschuß II "Jugendpflege" der Arbeitsgemeinschaft Jugendpflege
und Jugendfürsorge (AGJJ) in den fünfziger Jahren

Der Fachausschuß für Jugendpflege war vor allem in den fünfziger Jahren für die

fachhche Orientierung und Weiterentwicklung der Jugendpflege von großer Be¬

deutung. Die Veröffenthchungen und Stellungnahmen des Fachausschusses hat¬

ten empfehlenden Charakter für alle Jugendpflegebehörden.

Die Beiträge, die der Fachausschuß in denJahren 1949-1957 gehefert hatte, waren

fachhch kompetent und richtungweisend gewesen. Seine wesenthchen Leistun¬

gen seien hier zusammengestellt:
- Er beteiligte sich aktiv an der Gründung und Ausgestaltung des Bundesju¬

gendplanes, dem wichtigsten staathchen Förderinstrument für die freie

und öffenthche Jugendpflege nach dem Zweiten Weltkrieg;
- er arbeitete früh darauf hin, in der Bundesrepubhk eine eigenständige

Jugendpflege zu schaffen;

- wichtige Empfehlungen aus seinen Stellungnahmen zu den Entwürfen

der Gesetzesänderungen des RJWG von 1953 und JWG von 1961 wurden

in die Novellen aufgenommen, wie z.B. der Katalog jugendpflegerischer
Aufgaben;

- er machte sich stark für eine fachhche und generalisierte Ausbildung der

Jugendpfleger(innen), entwarf auch ein Tätigkeitsbild der behördhchen

Jugendpfleger(innen); - er erklärte schheßhch die "Einrichtungen der of¬

fenen Tür" zum zentralen Handlungsfeld der behördhchen Jugendpflege.
Daraus resultiert die Beschreibung ihrer Aufgaben und Ziele. Er veranlaß-

te auch eine Befragung zur Arbeit in den Häusern der offenen Tür, deren

Ergebnisse 1955 unter dem Titel "Häuser der offenen Tür" veröffentlicht

wurden. Es ist beachtenswert, daß der Ausschuß die fachspezifische Re¬

flexion zur Richthnie seiner Arbeit machte, lange bevor dies Ende der

sechziger/Anfang der siebziger Jahre allgemein übUch wurde;

- die so gewonnenen Erkenntnisse führten zur FormuUerung der "Frankfur¬

ter Richthnien" von 1956.
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Die AGJJ wurde am 20.5.1949 in loser Anlehnung an die 1904 gegründete
"Deutsche Zentrale fürfugendfürsorge", die 1923 in die "Deutsche Zentrale für
freie Jugendwohlfahrt" überging, ins Leben gemfen. Der Deutschen Zentrale ge¬
hörten damals sämthche Zentralverbände der freien Wohlfahrtspflege und mehre¬
re Fachorganisationen wie z.B. der Deutsche Verein für öffenthche und private
Fürsorge (DV) an. Die AGJJ wollte in ähnlicher Weise die fruchtbare Zusammenar¬

beit aller staathchen Kommunalen und freien Kräfte fördern (vgl. PROTOKOLL
DERHAUPTVERSAMMLUNG 1950. In: Mitteilungsblatt, Nr. 1, März 1952, S. 1).
Gemäß diesem Anspmch konnte sie 1949 die folgenden Mitgheder aufweisen:

"1. die im Deutschen Bundesjugendring zusammengeschlossenen
Jugendverbände und Landesjugendringe,

2. Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege,
3. staatliche Behörden der Jugendpflege und Jugendfürsorge mit den

Landesjugendämtern,
4. kommunale Spitzenverbände,
5. Fachorganisationen für Aufgaben der Jugendwohlfahrt und

Jugendförderung" (ebd., S. 3).

In den Punkten 1, 3, 4 und 5 gelang es der AGJJ, über die Errungenschaften der

"Deutschen Zentrale" aus der Weimarer Zeit hinauszugehen. Wäre die Arbeitsge¬
meinschaft organisatorischin dieser Zusammensetzung von Dauer gewesen, hätte

sie einen wichtigen Schritt zur "Einheit derJugendhilfe" getan. Das Publikations¬

organ der Arbeitsgemeinschaft war das "MITTEILUNGGSBLATT DERAGJJ", das

erstmals im März 1952 erschien und 1975 in "FORUMJUGENDHILFE. AGJ-MIT-
TEILUNGEN" umbenannt wurde. Die fachhche Arbeit sollte außer in den Haupt¬
versammlungen in Fachausschüssen erfolgen, die als "Organe der AGJJ mit eige¬
nerGeschäftsordnung und Geschäftsführung" relativ selbständigeAufgabenberei¬
che hatten. Bei der Gründung wurden 13 Fachausschüsse gebildet, von denen

Fachausschuß II für Fragen der Jugendpflege zuständig war. Seine Aussagen hat¬

ten empfehlendenCharakter für alleJugendpflegebehörden.1957 forderte die Mit¬

gliederversammlung einen Verzicht auf ständige Fachausschüsse. Im Bedarfsfall

sollten stattdessen Kommissionen zur Bearbeitung besonderer Fragen eingesetzt
werden (vgl. ENGLERT 1982, S. 48).

Von Interesse für diese Untersuchung ist der Werdegang des Fachausschusses II

"Jugendpflege". Seine aktive Phase hatte er von 1949 bis 1957. Er verstand seine

Aufgabe in Übereinstimmung mit den Zielen, die sich die AGJJ 1950 bei der ersten

Hauptversammlunggesetzt hatte: Die behördhche Tätigkeit müsse für die Jugend¬
hilfe das lebendige Gewissen und die Stelle offener Kritik sein. Dabei habe sie sich

ihre innere Unabhängigkeit zu bewahren, ihr Gesetz sei allein die Verantwortung
der Jugend gegenüber (vgl. PROTOKOLL der 1. Hauptversammlung, April 1950,

Königswinter. In: ENGLERT 1982, S. 153). In diesem Sinne war das Jahr 1950 von
großer Aktivität bestimmt.

Der Fachausschuß Jugendpflege verfaßte im November eine Resolution, in der er

eine beschleunigte Durchführung des Bundesjugendplanes (BJP1) forderte: „Die
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Lage der deutschen Jugend, wie sie sich in sozialer, kultureller und staatspoliti¬
scherHinsichtentwickelt, machtesvonTag zuTagnotwendiger, endlich zu einer
wirksamenHilfezu kommen. Einebeschleunigte Durchführung derMaßnahmen

(BJP1) ist auch deshalb geboten, weil alle Anstrengungen gemacht werden müs¬

sen, umden intensiven Bemühungen ostzonaler Stellen zur Gewinnung der deut¬

schen Jugend für ihre andidemokratischen Ziele entgegenzutreten" (zit. in: ebd.,
S. 26). In den Folgejahren war der Fachausschuß zusammen mit dem Vorstand an

der Gestaltung des Bundesjugendplanes maßgebUch beteiligt (vgl. ebd., S. 34).

ZurJugendpohtik der Besatzungsmächte wurde bei der Goslarer Sitzung vom No¬

vember 1950 ein Beschluß gefaßt, der sowohl die Ziele als auch die dafür einge¬
setzten Mittel für wenig nützUch, wenn nicht „sogar zum Schaden der gesamten

Jugendarbeit" hielt (vgl. JUGENDPOLITIKDER BESATZUNGSMÄCHTE. In: ebd.

1982, S. 159f.).DieEntschheßung wurde mit demWunschnachmehrSelbständig¬
keit der deutschen Jugendpflegeorgane verbunden und mit den Jugendoffizieren
der Hohen Kommission abgesprochen, danach über den Vorstand an die Besat¬

zungsmächte, die deutschen Regierungsstellen und die deutschen Jugendverbän¬
de weitergeleitet - man sieht, wie schwierig eigenständige Arbeit kurz nach dem

Krieg in Deutschland war (vgl. MITTEILUNGSBLATT Nr. 1,1952, S. 9).

1950 erarbeitete der Fachausschuß "Jugendpflege" auch eine Stellungnahme zum
vorhegenden Entwurf eines neuen Jugendwohlfahrtsgesetzes. Einhellige Mei¬

nung war, daß eine grundlegende Neufassung des Gesetzes notwendig sei (vgl.
ebd.). Bekannthch ist es dazu nicht gekommen. Zu den Durchführungsbestim¬
mungen der Novelle zum RJWG von 1953 formuherte der Fachausschuß unter an¬

derem die Vorschläge, darauf hinzuarbeiten, daß Jugendamtsleiter eine jugend¬
pflegerische Vor- bzw. Ausbildung haben müßten und daß "Jugendbewegung"
grundsätzhch durch "Jugendverbände" abgelöst werden sollte (vgl. ebd., April
1952, S. 3).

1953 wurde auf der Grundlage des Jugendpflegerseminars in Bremen - einem

Nachbildungslehrgang für bereits im Bemf Tätige - eine Vollausbildung für Ju¬
gendpfleger gefordert. 1951 hatte der Ausschuß verlangt, daß für die Einstellung
eines hauptamthchen Jugendpflegers eine sozialpädagogische Fachausbildung
unerläßhch sei (vgl. ebd., Nr. 1,1952, S. 10). Um den gewünschten Ausbildungs¬
gang zu konkretisieren, heß er Vorschläge für Lehrpläne, Ausbildungsstätten und
Stipendienmöglichkeiten entwickeln (vgl. ebd., Nr. 6,1953, S. 3).

Die Diskussionen zu "Begriff und Aufgabenstellung der Jugendpflege" kamen
nach Verabschiedung der Novelle zum RJWG 1953 in Gang. Nun wurde es drin¬

gend für notwendig gehalten, den im Gesetz nicht berücksichtigten Aufgabenkata¬
log der Jugendpflege in die Ausführungsgesetze der Länder einzubringen; die

obersten Landesbehörden folgten diesem Vorschlag nicht. 1957 erstellte der Fach¬

ausschuß dann einen "Katalog jugendpflegerischer Aufgaben - aus ländlicher
Sicht -", in dem nach Aufgaben der Jugendverbände und der der Behörden unter¬

schieden wurde. Für letztere ergaben sich:
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„II. Amtliche Jugendpflege

a) Helfende und ergänzende Aufgaben:

Bereitstellung von Einrichtungen und Räumen, Bewilligung von
Zuschüssen für die freie Jugendpflege, Förderung der Jugendringe.

b) Eigene Maßnahmen:

Bereitstellung von ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Jugendpflegern,
Häusern der offenen Tür, Jugendhilfen, Jugendhäusern, - Landschulhei¬

men, Laienspielberatungsstellen, Jugendmusikschulen, Bild- und Film¬

stellen, Jugendwanderbüchereien, Sportplätzen, Schwimmbädern,
Turnhallen, Jugendbildungswerken" (ebd., Nr. 20, April 1957, S. 3).

Zum BegriffJugendpflege fand vom 26. bis 27. November 1956 in Mannheim eine

Sitzung des Fachausschusses statt, bei der der Wandel des Begriffes aufgezeigt
wurde. Ergebnis der Tagung war, daß mehrheithch der Feststellung zugestimmt
wurde, Jugendpflege habe einen ambivalenten Charakter erhalten.

Die damit zusammenhängende „Problematik der sozialpädagogischen Ausbil¬

dung für die Jugendhilfe" kam auf der Hauptversammlung der AGJJ in München

vom 11.-13. Juni 1957 zur Sprache. Es wurde beschlossen, ein Tätigkeitsbild des

behördUchen Jugendpflegers zu erstellen, aus dem die BerufsquaUfikationen er¬

sichthch seien, und das die erforderhchen Ausbildungsgänge deutlich machen

sollte. Die Vorschläge der zuständigen Kommission sind in Kap. 4.1.4 nachzule¬

sen. DerMaßnahmenkatalog fürjugendpflegerische Aufgaben ist Teil des Bundes¬

jugendplanes geworden (vgl. Kap. 2.4.1.5).

Die einzelnen Maßnahmen: Förderung der Jugendgruppenarbeit - Freizeithilfe,
musische Bildung, Schrifttum, Film - Jugenderholung, Jugendsport, Jugendwan¬
dern - pohtische Bildung - Internationale Jugendbegegnung - Jugendgruppenlei¬
terberatung - Jugendschutz - Erziehung zur FamiUe - Betreuung jugendUcher
Flüchtlinge - Berufshilfe, Berufsförderung - Bauten für die Jugend, Jugendheime
undJugendfreizeitstätten,Jugendherbergen, Spiel- und Sportstätten, Jugendbibli¬
otheken, Ausbildungsstätten. Neue Schwerpunkte müßten nach den Interessen

der JugendUchen gesetzt werden (vgl. ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGEND¬
PFLEGE UND JUGENDFÜRSORGE 1958, S. 16 f.).

Beurteilt man die Tätigkeit des Fachausschusses "Jugendpflege" vor dem Hinter¬

grund seiner Zeit: der Rekonstruktion der Demokratie aus dem Erbe der Weimarer

RepubUk bei gleichzeitiger Priorität des wirtschafthchen Wiederaufbaus, zeigt
sich in der Arbeit des Fachausschusses eine verantwortungsbewußte, gegenwarts-
und zukunftsbezogene, pädagogische organisatorische Initiative. Zielbewußt ging
er die dringendsten, noch aus der WeimarerZeit ungelösteninhaltlichen und orga¬
nisatorischen Probleme anund brachtees fertig, die neuen Fragen der Nachkriegs¬
zeit mit den Forderungen der Besatzungsmächte in Einklang zu bringen und

gleichzeitig nachRichthnienzu lösen, wie sie aus dem Kaiserreich vertraut waren:
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„Die behördliche Jugendpflege willvor allemimfreien ErziehungsraumHilfe lei¬

sten und diejenigen erfassen, die eine Bindung in den bestehenden Gruppen und
Bünden ablehnen" (MITTEILUNGSBLATT Nr. 1,1952, S. 10).

Das neue Angebot der öffenthchen Jugendpflege erhielt den Namen "Heime der

offenen Tür".

Obwohl die AGJJ sich 1950 noch von der pädagogischen Sozialarbeit distanziert

hatte, die von denAmerikanernin denGYA-Heimenpraktiziert wurde, kamin den

Beschlüssen der Gautinger Konferenz vom 29. bis 30.4.1953 ein Ansatz zum Aus¬

druck, der vergleichbar offen und gemeinschaftsbildend im Sinne einer demokra¬

tischen Wohlstandsgesellschaft sein konnte:

„Aufgaben und Bedeutung der Heime der Offenen Tür

Der Unterausschuß "Heime der Offenen Tür" imFachausschuß Jugendpflege der
Arbeitsgemeinschaft fürJugendpflege undJugendfürsorge,Hamburgund der Ar¬

beitskreisHeimund Freizeit, München, führten in ZusammenarbeitmitdemUN¬

ESCO-Institut der Jugend am 29./30.4.1953 im UNESCO-Institut in Gauting eine

Arbeitstagung durch. Aufgabe und Ziel waren, den Auftrag, den dasHeim der Of¬

fenen Tür im freien Erziehungsraumzu erfüllen hat, zu überprüfen und aufzuzei¬

gen, welcheBedeutung demHeim der Offenen Türin dergegenwärtigen Situation
zukommt.

I. Die Aufgaben des Heimes der Offenen Tür

Das Heim der Offenen Tür ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte im freien Erzie¬

hungsraumund ergänzt dieErziehung in Elternhaus, in der Schule und im Beruf.

Es dient dergesamten Jugend und muß allen täglich offenstehen. ImHeim der Of¬

fenen Tür soll derjunge Mensch der sozialen Gesamtheitbegegnen; deshalb muß
dasHeim der OffenenTür die soziale Struktur derGemeindeoderNachbarschaft

widerspiegeln. Das Heim der Offenen Tür vermittelt dem jungen Menschen das

Gemeinschaftserlebnis und weist ihm Wege zurWelt der Erwachsenen. Dadurch
lernt er, daß mit demErwerbvon Rechten auchdieÜbernahmevonPflichten ver¬
bunden ist. Diese Erkenntnisbildet die Grundlage für die Staats- und mitbürgerli¬
che Erziehung. Das Heim der Offenen Tür hat die Aufgabe, im jungen Menschen
die Kräfte zu wecken, die zu einer freien, selbständigen und selbstverantwortli¬
chen Persönlichkeit führen. Durch Interessengruppen und Arbeitsgemeinschaf¬
ten werden brachliegende Fähigkeiten und Neigungen erkannt und entwickelt.

Damit wirkt das Heim der Offenen Tür ausgleichend und fördernd zur Tätigkeit
in der Schuleund im Beruf. Die ErziehungsarbeitimHeim der Offenen Tür findet
da ihre Grenze, wo es um die Formung der Persönlichkeit unter weltanschauli¬
cher oder parteipolitischer Zielsetzung geht. Neben diesen allgemeinen Aufga¬
ben ergeben sich aus der jeweiligen sozialen undpolitischen Situation besondere
Aufgaben, für die das Heim der Offenen Tür geeigneter Träger sein kann.
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Aufbau und Organisation des Heimes der Offenen Tür

1. Trägerschaft

Träger des Heimes der Offenen Tür können Privatpersonen, Verbände,
Organisationen, Behörden und Institutionen werden, die bereit sind,
ein Heim im Sinne dieser Beschlüsse als Heim der Offenen Tür einzu¬

richten und zu führen.

Um dem Heim der Offenen Tür in der örtlichen Bevölkerung eine mög¬
lichst breite Grundlage zu geben, wird empfohlen, für jedes Heim ein

örtliches Kuratorium, einen Freundes- oder Förderkreis zu bilden. Die¬

ser Kreis soll sich zusammensetzen aus interessierten Persönlichkeiten,
366 z.B. Eltern, Lehrern, Pfarrern, Lehrmeistern, Unternehmern, Angehöri¬

gen von Verbänden des Jugendringes und der gemeindlichen Selbstver¬

waltung, die sich sowohl für die ideelle Arbeit als auch für die finan¬
zielle Sicherung des Heimes der Offenen Tür verantwortlich fühlen und

diese Verantwortung mehr und mehr in die Bevölkerung hineintragen.
Ein solches Kuratorium bzw. ein solcher Freundes- und Förderkreis
könnte gegebenenfalls auch verantwortlicher und rechtsfähiger Träger
eines Heimes der Offenen Tür werden.

2. Personal

Für die Leitung des Heimes ist eine fachliche ausgebildete Kraft vorzu¬

sehen, deren Ausbildung sozialpädagogische Kenntnisse, jugendpflege¬
rische Erfahrung, Organisationstalent, Kenntnisse und Erfahrungen auf
dem Gebiet der Gruppenpädagogik sowie der spezifischen Gestaltung
des Freizeitlebens und eine besondere persönliche Eignung für die Ar¬

beit im Heim der Offenen Tür einschließt.

Eine ausreichende Besetzung mit fachlich geeigneten Mitarbeitern ist

Voraussetzung für die Arbeit eines Heimes der Offenen Tür. Die Zahl
der Mitarbeiter richtet sich nach der Kapazität der Heime, der Anzahl,
dem Altersaufbau und der sozialen Struktur der Heimbesucher. Für
ausreichende Vertretung des Leiters und der Mitarbeiter (Urlaub und
regelmäßige Fortbildung) muß gesorgt werden.
Der Leiter sollte nach TO.A VIb mit Aufstiegsmöglichkeit nach V der
(oder die) Mitarbeiter nach TO.A VH mit Aufstiegsmöglichkeit nach VI

eingestuft werden. Dies sind Mindestforderungen, die weitergehende
freie Vereinbarungen nicht beeinträchtigen.

3. Besucher

Das Heim der Offenen Tür dient der gesamten Jugend, insbesondere
den Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 25 Jahren.
Interessen, Bedürfhisse und entwicklungspsychologische Gegebenhei¬
ten erfordern eine altersmäßige Gruppeneinteilung, ältere Jugendliche,
die aus der Gemeinschaft des Heimes herauswachsen, sollten als Helfer

gewonnen werden.
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Wird ein finanzieller Beitrag erhoben, so soll dies nur aus erzieheri¬

schen Gründen geschehen. Der Beitrag ist so zu bemessen, daß er von

jedem aufgebracht werden kann. Er sollte von den Jugendlichen mitver¬

waltet werden.

4. Programm und Methode

Die Programmplanung in einem Heim der Offenen Tür soll sich grund¬
sätzlich nach den Interessen der Heimbesucher richten.

Erfahrungsgemäß wird sich ein erfolgversprechendes Programm auf

folgende Gebiete erstrecken:

Lesen, Vorlesen, Erzählen und Diskutieren, Scharaden, Stegreif- und
Laienspiele, Psycho- und Soziodramen, Singen und Musizieren, 367

Bewegungs- und Gesellschaftsspiele, Sport, Turnen u. Gymnastik,
Werken und Modellbau, Berufsausbildende und berufsfordernde,
allgemeinbildende Arbeitsgemeinschaften, Natur- und Kunststudien,
Wandern, Zelten, Ausflüge, Besichtigungen, Feier- und Festgestaltung.
Die im Heim der Offenen Tür praktizierte Methode soll informal sein,
d.h. sie paßt sich den jeweiligen Gegebenheiten voraussetzungslos und
beweglich an. Die Heimbesucher werden an die Möglichkeiten der Frei¬

zeitgestaltung herangeführt, daran interessiert und dadurch angeregt,
sich dieser Möglichkeiten im Sinne einer Persönlichkeitsentfaltung zu

bedienen.

5. Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten sollten sich nach der Besucherzahl richten und den

Interessengruppen, die die Jugendlichen bilden. Das Raumbedürfnis ist
daher von vornherein nicht festzustellen. Es sollte bei der Einrichtung
eines Heimes der Offenen Tür dafür gesorgt werden, daß einem wach¬
senden Raumbedürfnis Rechnung getragen werden kann.

Junge Menschen sind besonders aufgeschlossen für sportliche Betäti¬

gung. Es empfiehlt sich daher, falls die sportlichen Anlagen nicht aus¬

reichen, diese im Zusammenhang mit dem Heim der Offenen Tür zu

schaffen.

Bund und Länder werden gebeten, die erarbeiteten Grundsätze und
Richtlinien bei der Verteilung von Mitteln zugrunde zu legen"
(ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGENDPFLEGE UND JUGENDFÜR¬
SORGE. "Unterausschuß Heime der Offenen Tür". In: Dies. (Hrsg.) 1955,
S. 163-165).

Das Dokument ist gut geeignet, die FortschrittUchkeit der Mitgheder des Fachaus¬
schusses und gleichzeitig einen ideahstischen Ulusionismus zu zeigen, der wohl
auch von den Beratern aus der Umgebung des UNESCO-Instituts geteilt wurde.
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Zunächst ist aufschlußreich, daß die westUchen Verbündeten deutschen Behör¬

den die Ausarbeitung eines so bedeutungsvollen Positionspapieres nicht allein

überUeßen: Die neue Erziehung, oder zumindest ihre Planung, erfolgte unter öf¬

fentUcher Kontrolle.

Man darfnichtvergessen, daß dieHeime der Offenen Türden offiziellen Gegenent¬

wurf zu den Heimen der Hitlerjugend darstellen; so ist der programmatische Hin¬

weis zu verstehen, die Programmplanung solle sich „grundsätzlich nach den In¬

teressen der Heimbesucher richten". Die "erfolgversprechenden" Programm¬

punkte vermeiden thematisch jede Assoziation mit dem Mihtarismus und Totali-

tarismus der Hitlerzeit: Daher soll die Methode der Jugendpflege „informal" sein,
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und die Heimbesucher werden an solche Möghchkeiten der Freizeitgestaltung

herangeführt, deren sie sich „im Sinne einerPersönlichkeitsentfaltung"bedienen

können: „Das Heim der Offenen Tür hat die Aufgabe, im jungen Menschen die

Kräfte zu wecken, die zu einer freien, selbständigen und selbstverantwortlichen

Persönlichkeit führen". Eine Formung der Persönhchkeit unter weltanschauli¬

cher oder parteipoUtischer Zielsetzung ist verboten.

DeutUch ist die Abkehr vom NationalsoziaUsmus zu erkennen. Wie allerdings ei¬

ne weltanschauhch neutrale Erziehungsarbeit möghch sein soll, diese Erklärung

bleibt der Entwurf schuldig. Ob eine ausschließliche „Freizeit- und Begegnungs¬

stätte" Erziehungsarbeit leisten kann, ist fraglich - die Heime der Offenen Tür sol¬

len aber die ErziehungimElternhaus, in der Schule und im Bemfergänzen und ei¬

nen viertenErziehungsbereich „im freien Erziehungsraum" einrichten. In diesem

freien Erziehungsraum soll „Staats- und mitbürgerliche Erziehung" statthaben.

Das Vorhaben ist widersprüchlich und ohne weltanschauliche Orientierung

schlechterdings unmöglich.

Aufgaben, Trägerschaft und Besucher stellen sich die Verfasser wie zu Zeiten der

Weimarer RepubUk vor. An das Personal werden hohe Ansprüche gestellt, nicht

nur was die Qualifizierung angeht, sondern auch die Zahl der Mitarbeiter. Wie in

Kap. 4.1.4 und 4.2.4 gezeigt wurde, bestanden dieVoraussetzungen für eine erfolg¬
reiche Umsetzung des Konzepts fast nirgendwo. Dennoch wurden Bund und Län¬

der gebeten, das Konzept der Heime der Offenen Tür bei der Verteilung von Mit¬

teln gebührend zu beachten.

Die Ernüchterung kam mit der ersten Befragung zur offenen Jugendarbeit in der

BRD im Herbst 1953. Die Ergebnisse der Befragung konfrontierten die Befrager mit

der Reahtät. Die Auswertung der Daten wurde 1955 veröffentlicht, wenn auch

„nicht ohne Zögern".

„Werglaubt, daraus ableiten zu dürfen, daß man "bisher alles falsch angegriffen"
habe und wer es "immer gewußt hat, daß es so nicht geht", möge zuerst den Be¬

weisdafürerbringen, daß ermitdennuneinmalvorhandenenMittelnundMen¬

schen Besseres zu leisten in der Lage ist", heißt es im Geleitwort abwehrend

(ARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDPFLEGE UND JUGENDFÜRSORGE (Hrsg.)

1955, S. 5).
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Als unreahsierbar hatte sich die „Offenheit" für alle erwiesen, gute Arbeit konnte

jeweils nur mit einigen geleistet werden. Der „sozialen Gesamtheit" waren die Be¬

frager in keinem Heim begegnet: Es fehlten die oberen Mittelschichten und die so¬

zialen Randgruppen. Der Mangel wurde entschuldigend kommentiert: „Eine Aus¬

weitung in den sozialen Raum" sei pädagogisch nicht beabsichtigt, da die ge¬

wohnte soziale Umgebung der Besucher nicht ohne größere Widerstände aufge¬

brochen werden könne. Die Erziehung zur selbständigen und selbstverantwortU-

chen Persönhchkeit stellte sich als kurzzeitig nicht erreichbares Ideal heraus.

„Man könnte dazu neigen, zufrieden zu sein, wenn es gelingen würde, den Ju¬

gendlichen zu helfen, in ihrer Freizeit etwas hinreichend Vernünftiges zu tun",

meint der Untersuchungsbericht verschämt (ebd., S. 150). Die Einbindung derHei¬

me in ihre Umgebung wurde als unzureichend bezeichnet; die Erklärung lautete:

„Die meisten Heime sind zu sehr mit organisatorischen und pädagogischen

Schwierigkeiten beschäftigt, als daß sie den BUck frei bekommen hätten für eine

Ausweitung ihrer Arbeit über das Heim hinaus" (ebd., S. 151). Die vorgesehene
"informale" Methode Ueß sich nur selten praktizieren. Die Besucher mußtenmüh¬

sam mit neuen Ideen bekannt gemacht werden. Endhch standen die Bedürfnisse

der JugendUchen meist im Konflikt mit der Zielsetzung der Heime.

Eine Tagung am 26. und 27. April 1956 im "Haus der Jugend" in Frankfurt zog die

Konsequenzenaus der kritischen Betrachtung. Die Ergebnisse der Tagung wurden

als "Frankfurter Richthnien" veröffentlicht.

„Frankfurter Richtlinien für die Einrichtung und die Arbeit der

"Heime der offenen Tür"

Der am 26. und 27. April 1956 im "Hause der Jugend" in Frankfurt am Main

aufVeranlassung des Fachausschusses Jugendpflege der Arbeitsgemeinschaft
für Jugendpflege und Jugendfürsorge tagende Unterausschuß für "Heime der

offenen Tür" hat Richtlinien für die Einrichtung und die Arbeit der "Heime

der offenen Tür" unter Berücksichtigung eines Jahrzehntes praktischer Erfah¬

rung, der "Gautinger Beschlüsse" und der "Untersuchung westdeutscher und

Westberliner Freizeitstätten" aufgestellt, die der Vorstand der AGJJ nach

Überarbeitung hiermit der Öffentlichkeit vorlegt. Bund und Länder werden

gebeten, die erarbeiteten Grundsätze und Richtlinien bei der Verteilung von
Mitteln zugrunde zu legen.

I. Die Aufgaben des Heimes der offenen Tür

1. Das "Heim der offenen Tür" ist eine Freizeit- und Begegnungsstätte
und ergänzt die Erziehung in Familie, Schule, Kirche und im Beruf.

Es dient der gesamten Jugend und muß allen Jugendlichen täglich
offen stehen. Im "Heim der offenen Tür" soll der junge Mensch der

sozialen Gesamtheit begegnen; deshalb muß das "Heim der offenen

Tür" die soziale Struktur der Gemeinde oder Nachbarschaft wider¬

spiegeln.
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2. Das "Heim der offenen Tür" will im jungen Menschen die Kräfte

wecken, die zu einer freien, selbständigen und selbstverantwortli¬

chen Persönlichkeit führen. Es soll dem jungen Menschen das Ge¬

meinschaftserlebnis vermitteln und ihm Wege zur Welt der Erwach¬

senen weisen. Dadurch lernt er, daß mit dem Erwerb von Rechten

auch die Übernahme von Pflichten verbunden ist. Diese Erkenntnis

bildet die Grundlage für die staatsbürgerliche Erziehung und politi¬
sche Bildung, für die sich das "Heim der offenen Tür" auf Grund

seiner Struktur als besonders geeignet erweist.

Es ist nicht Aufgabe des "Heimes der offenen Tür", die Jugendlichen
weltanschaulich oder parteipolitisch zu bestimmen. Es soll jedoch

Begegnungsmöglichkeiten mit weltanschaulichen oder parteipoliti¬
schen Gruppen ermöglichen.

3. Einrichtung und Methode des "Heimes der offenen Tür" müssen

dem einzelnen die Möglichkeit geben, brachliegende Fähigkeiten
und Neigungen in sich zu entdecken und zu entwickeln. Damit

wirkt das "Heim der offenen Tür" ausgleichend und fördernd zur

Tätigkeit in der Schule und im Beruf.

n. Aufbau und Organisation des "Heimes der offenen Tür"

2. Personal

Auch die Erfordernisse der Arbeit in den "Heimen der offenen Tür"

machen eine stärkere Berücksichtigung der Jugendpflege in der sozi¬

alpädagogischen und pädagogischen Gesamtausbildung notwendig.
Kräfte, die ihre Eignung für die Arbeit in den "Heimen der offenen

Tür" bewiesen haben, sind innerhalb dieser Arbeit denen mit einer

abgeschlossenen sozialpädagogischen oder pädagogischen Ausbil¬

dung gleichzusetzen. In jedem "Heim der offenen Tür" sollten so¬

wohl weibliche als auch männliche Mitarbeiter eingesetzt werden.

Für eine regelmäßige Fortbildung, genügende Freizeit und ausrei¬

chenden Urlaub der in den Heimen beschäftigten Mitarbeiter ist Sor¬

ge zu tragen. • Dem pädagogischen Personal muß ausreichend Haus¬

und Wirtschaftspersonal zur Seite gestellt werden.

Die Gesamtaufgabe des "Heimes der offenen Tür" verlangt eine ent¬

sprechende Vergütung. Die hauptamtlichen pädagogischen Kräfte

sollen deshalb in ihrer Entlohnung den Besoldungsvorschriften der

TO A VI b Verg. Gr. angegUchen werden.

Es sollte Vorsorge getroffen werden, daß die Erziehungskräfte zu ge¬

gebener Zeit an anderen geeigneten Stellen Verwendung finden. Der

Träger des "Heimes der offenen Tür" ist verpflichtet, das Personal

gegen Unfall und Haftpflicht zu versichern.
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Einstellung und Überwachung des Personals sollen nach den gesetz¬

lichen Vorschriften für das Personal in Kindergärten und Horten er¬

folgen.

Programm und Methode

Die Heimbesucher sollen an die Möglichkeit einer positiven Freizeit¬

gestaltung herangeführt und in ihrer staatsbürgerlichen Bildung ge¬

fördert werden.

Die Programmgestaltung in einem "Heim der offenen Tür" soll weit-

gehendst von den Interessen der Heimbesucher ausgehen.
Als Möglichkeit für ein erfolgversprechendes Programm wird auf 371

folgende Arbeitsgebiete hingewiesen:

Gesellschafts-, Volks- und Gemeinschaftstanz, Filmerziehung,

Sport, Turnen und Gymnastik, Bewegungs- und Gesellschaftsspiele,

Stegreif- und Laienspiele, Psycho- und Soziodramen,

Vorlesen, Erzählen und Diskutieren, Singen und Musizieren,

Werken und Modellbau, techn. Interessengemeinschaften,

Ausflüge und Besichtigungen (Natur- und Kunststudien),

Feier- und Festgestaltung.

Lage und räumliche Beschaffenheit des Heimes

Ein "Heim der offenen Tür" soll grundsätzlich im Zentrum eines

Wohnbezirks liegen. Dabei soll in der Großstadt berücksichtigt wer¬

den, daß von einem "Heim der offenen Tür" nur ein Besucherkreis,

der etwa 15 Minuten Gehweg entfernt wohnt, erfaßt wird. Bei der

Stadtplanung sollen von der Planungsbehörde die für die Jugendar¬
beit zuständigen Stellen herangezogen werden. Bei der Bauplanung
müssen unbedingt erfahrene Praktiker aus den "Heimen der offenen

Tür" sowie das zuständige Gesundheitsamt beratend beteiligt sein.

Das Raumprogramm des "Heimes der ofifenen Tür" verlangt einen

oder mehrere Clubräume für die erste Begegnung der Jugendlichen
untereinander. Darüber hinaus müssen zweckmäßig gestaltete und

eingerichtete Arbeitsräume für Interessengruppen vorhanden sein.

Dazu gehören insbesondere Räume für Werken, Basteln, Nähen, Fo¬

to, Bibliothek, Lehrküche, Sport usw. Besondere Räume sind erfor¬

derlich für Festveranstaltungen usw.

Um eine echte Begegnung mit den Jugendverbänden zu ermöglichen,
sollten jedem "Heim der ofifenen Tür" eine ausreichende Anzahl von

Gruppenräumen für die organisierte Jugend zur Verfügung stehen.

Diese Räume sind getrennt von den Räumen des "Heimes der offe¬

nen Tür" - aber mit gemeinsamem Eingang - im gleichen Hause un¬

terzubringen.
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Spiel-, Tummel- und Sportplätze müssen dem "Heim der offenen

Tür" zur unmittelbaren Benutzung zur Verfügung stehen.

EH. Anerkennung von "Heimen der offenen Tür"

Um Wesen und Aufgabe des "Heimes der offenen Tür" abzugrenzen
und zu bestimmen, sollten nur Einrichtungen, die diesen Richtlinien

entsprechen, als "Heim der offenen Tür" bezeichnet werden"

(FRANKFURTER RICHTLINIEN. In: Mitteilungsblatt Nr. 18,1956,

S. 9-11).

In der Neufassung der Richthnien für die Heime der offenen Türwird der Freizeit¬

charakter der Jugendbegegnungsstätten eindeutiger betont als im Gautinger Ent-
372 wurf. Aufgaben und Methode sind auf den Einzelnen zugeschnitten, dessen

„brachliegende Fähigkeiten und Neigungen" zu entdecken und zu fördern sind.

Daher soll die Programmgestaltung „weitgehendst von den Interessen der Heim¬

besucher ausgehen". Die am häufigsten artikulierten zeigen sich in der Neuord¬

nung der "erfolgversprechenden" Programmpunkte für Heime der offenen Tür:

Die Jugend verlangt nach Kursen „im Gesellschafts-, Volks- und Gemeinschafts¬

tanz"; sie will die Filme sehen, die der Nationalsoziahsmus ihr vorenthalten hat -

in den Richthnien erscheint das Bedürfnis unter der Überschrift "Filmerziehung"
- und sie meldet Interesse an technischen Gruppen und Kursen an.

"Wandern, Zelten, Ausflüge, Besichtigungen", die Markenartikel der NS-Bewe-

gung bzw. der Umerziehungsbehörden werden genauso zurückgewiesen wie „be¬
rufsausbildende und berufsfördernde, allgemeinbildende Arbeitsgemeinschaf¬
ten"; Sport und Spiele stehen dagegen hoch im Kurs.

,3s ist nichtAufgabe desHeimes der offenen Tür, die Jugendlichenweltanschau¬
lich oderparteipolitisch zubestimmen", heißt es ausdrückhch in den Richtlinien,
dahinter steht die Erfahrung, daßJugendUche sich jeder Form der Indoktriniemng
und zweckvoll bemfsweltbezogenen Ausbildung verweigert haben. Auch die Er¬

kenntnis, daß Jugendarbeit weltanschauUch nicht neutral sein kann, hat sich

durchgesetzt: „Es soll... Begegnungsmöglichkeiten mit weltanschaulichen oder

parteipolitischen Gruppen" geben.

Den überwiegenden Freizeitbedürfnissen der jugendUchen Besucher wird durch

die Anweisung an StadtplanerRechnung getragen, „daß von einemHeim der offe¬

nen Tür nur ein Besucherkreis, der etwa 15 Minuten Gehweg entfernt wohnt, er¬

faßt wird". Die Heime sollten grundsätzhch im Zentrum eines Wohnbezirks lie¬

gen und, um eine Begegnung mit den Jugendverbänden zu ermöglichen, der orga¬
nisierten Jugend „eine ausreichende Anzahlvon Gruppenräumen zur Verfügung
stellen".

Am augenfälligsten ist die Sorge für die Mitarbeiter. Die Richtlinien bestehen auf

möghchst qualifizierterAusbildung, angemessenerBezahlung, regelmäßiger Fort¬

bildung, genügend Freizeit, ausreichendem Urlaub, helfendem Haus- und Wirt¬

schaftspersonalsowiefürsorghchemSchutz derMitarbeiter: Das Personal ist nicht

nur gegen Unfall und Haftpflicht zu versichern, es ist darüber hinaus Vorsorge zu
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treffen, „daß die Erziehungskräfte zu gegebener Zeit an anderen geeigneten Stel¬

len Verwendungfinden". Kurz gesagt, fordern die FrankfurterRichthnien die Pro¬

fessionaUsierung der Jugendpflege und ein soziales Netz für die Mitarbeiter (vgl.

Kap. 4.1.4 und 4.2.4).

Ob sie mit diesen Forderungen für die damaUge Regierung und Behörden zu weit

gegangen waren, oder ob das Positionspapier eine zeitgemäße Fassung der Mög-
Uchkeiten und Ziele behördhcher Jugendarbeit an der Basis darstellte, ist schwer

auszumachen. Ahnlich wie beim Bundesjugendplan, dessen Richthnien seit dem

Ende der fünfziger Jahre für zehn Jahre praktisch fortgeschrieben wurden, findet

die Aktivität des Fachausschusses "Jugendpflege" 1957 ihr Ende. Erst im Februar

1976 wurde er unter der Bezeichnung "Jugendarbeit in der Jugendhilfe" wieder
373

ins Leben gerufen. In der Zwischenzeit wurde der Ausschuß nurim Bedarfsfall re-

aktiviert, z.B. zur Vorbereitung der seit 1964 von der AGJJ durchgeführten Jugend¬

hilfetage.

Die Arbeit des Fachausschusses "Jugendpflege" der Arbeitsgemeinschaft für Ju¬

gendpflege undJugendfürsorge hat - als wichtigstes Ergebnis für die Praxis - dazu

geführt, daß trotz örthcher Verschiedenheiten an der Basis ein gemeinsames

Handlungsfeld der behördhchen Jugendpflege gefunden werden konnte. Mit den

Heimen der offenen Tür wurde eine deuthche Abgrenzung der behördhchen Ju¬

gendpflegevon der der freien Träger möghch, denn in den sechzigerJahren wurde
die offene Jugendarbeit zum zentralen AnUegen der kommunalen behördUchen

Jugendpflege.

Aber auch in einer zweiten Hinsicht war die Tätigkeit der AGJJ bedeutsam, zeigte
sie doch, wie schnell und effektiv sichjugendpflegerische Bemühungenin die Pra¬

xis umsetzen Ueßen, so lange die Jugendverbände, die Spitzenverbände der freien

Wohlfahrtspflege, die kommunalen Spitzenverbände, die Fachorganisationen für

Jugendwohlfahrt und staathche Behörden zusammenarbeiteten.

Von Anfang an hatten die kommunalen Spitzenverbändejedoch Schwierigkeiten,
sich in die organisatorische Struktur der AGJJ einzuordnen. Ab 1964 gelang es

nicht mehr, die unterschiedUchen Interessen der Mitghederversammlung auszu¬

gleichen. Der Austritt der kommunalen Spitzenverbände (Deutscher Landkreis¬

tag, März 1964; Deutscher Städtetag, Juh 1964; Deutscher Gemeindetag, Febmar
1965) stellte zusammen mit dem Austritt des Deutschen Vereins für öffenthche

und private Fürsorge, April 1964, den „schwersten Einbruch in die Arbeit der

AGJJ seit ihrem Bestehen" dar (ENGLERT 1982, S. 64).

6.1.2 Die "Pädagogisierung" der Heime der offenen Tür

Daß sich in den sechziger Jahren die bundesrepublikanische Gesellschaft wandel¬

te und mit ihr die Jugendszene, ist auch an einem 1964 im Juventa Verlag unter

dem Titel "Was ist Jugendarbeit? Vier Versuche zu einer Theorie" erschienenen

Buch sowie an denweiten Kreisen, die seine VeröffentUchung zog, zu belegen. Die

aufsehenerregende Neuerscheinung faßte das Ergebnis zweier Tagungen zusam¬

men, die von der "deutschen jugend" veranstaltet worden waren. Im Vorwort zur
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6. Auflage 1972 Uest man, das Buch habe die Entwicklung der Jugendarbeit wie
keine andere Veröffentlichung beeinflußt. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzu¬

führen, daß sich namhafte Pädagogen (Theodor WILHELM, Walter HORNSTEIN

u.a.) sowohl würdigend als auch kritisch zu den Thesen der Autoren MÜL-

LER/KENTLER/MOLLENHAUER/GIESECKE geäußert haben. Durch diese Aner¬

kennung erst, so will es heute scheinen, wurde derJugendarbeit der Zugang zur er¬

ziehungswissenschaftlichen Fachdiskussion wieder eröffnet. Hermann GIESE¬

CKE (Jahrgang 1932) kam aus dem Bund der Deutschen KathoUschenJugend. An¬

fang der sechziger Jahre hat er als Dozent und später als Leiter imJugendhof Stein¬

kimmen gearbeitet. Helmut KENTLER (Jahrgang 1928) hatte im Rahmen der "Stu¬

dentischenJugendarbeit" mit Arbeiterjugendlichenaus derGroßindustrie jugend¬
bewegte experimentelle Erlebnisse gemacht. Klaus MOLLENHAUER (Jahrgang
1928) kam aus einer Gruppe der alten Bündischen Jugend und hatte als gelernter
Volksschullehrer inHamburgs Heimen der offenen Tür und in Ferienmaßnahmen

für Arbeiterjugendhche mitgewirkt. C. Wolfgang MÜLLER (Jahrgang 1928) kam
aus der Soziahstischen Jugend Deutschlands, hatte in der offenen Jugendarbeit in

Berhn Erfahrungen mit "unorganisierten JugendUchen" gesammelt und an ver¬

schiedenen Institutionen eine neue Pädagogik kennengelernt. Alle vier sind heute
in der universitären Ausbildung von Lehrern, Sozialpädagogen und Erziehern tä¬

tig (vgl. C. W. MÜLLER 1986, S. 7 ff.. Zur Besprechung des Buches vgl. Kapitel
5.4.2.2.).

Die Autoren versuchen, die gestellte Frage in vier sich ergänzenden Thesen¬
sequenzen als pädagogisches Problem zu erweisen. Ihre gemeinsame Basis ist eine

Auffassung vonJugendarbeit, die ganz von den Bedürfnissen der Betroffenen und
den als entscheidend empfundenen Zielen der Erzieher ausgeht. Das Besondere
derJugendarbeit sei also das pädagogische Verhältnis, nicht staatspolitische Er¬

wägungen und nicht sozialpoUtisches Engagement. Mit diesem Ansatz negieren
sie, zumindest derAbsichtnach, die Tradition behördlicherJugendpflege, wie sie
von der Zeit des Kaiserreichs ungebrochen in die bundesrepublikanische Gegen¬
wart reichte.

Im folgenden werden die Thesen im Überblick dargestellt; die Autoren sprechen
von "Versuchen ".

6.1.2.1 C. Wolfgang MÜLLER

MÜLLER unterscheidet zwischen "besonderer" und "allgemeiner" Jugendarbeit.
Während die "besondere" Jugendarbeit der Jugendverbände nur bestimmte
Schichten anspreche, fordere er von der "allgemeinen" Jugendarbeit - womit
MÜLLER das meint, was heute unter offener Jugendarbeit verstanden wird -, daß
sie allen Schichten zugänghch sei, und ihre Aufgabe in einer "allgemeinen geseU¬
schafthchen Erziehung" sehe. Sie solle sich weder an geseUschafthchen Notstän¬

den, noch an gesellschaftlichen TeiUnteressen orientierenmüssen. Eine solcheJu¬
gendarbeit zeichne sich durch institutionelle Offenheit und Unstetigkeit aus. Da

sie keine vorgegebenen Inhalte wie die Schule zu bewältigen habe, könne und
müsse sie bei den Erfahmngen der JugendUchen einsetzen und diese weitgehend
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in die Arbeit miteinbeziehen. Ein partnerschaftUcher Erziehungsstil könne dazu

beitragen, daß Jugendhche selbstbewußt würden und sich im gesellschaftlichen
Leben engagierten. Jugendarbeit müsse auf die WirkUchkeit des Lebens vorberei¬

ten und dies geUnge am besten, wenn die Jugendlichen die Gelegenheit erhielten,

sich zeitweise von der WirkUchkeit zu distanzieren.

Eine Theorie derJugendarbeit müsse von der Gruppe ausgehen, in der dereinzelne

sich geborgen fühlen könne, die vonihm aberauchAnpassungund soziale Verhal¬

tensweisen erwarte -, und vom „Stil als Qualität der Kommunikation". Damit

meint MÜLLER, daßJugendarbeit ihren erzieherischen Erfolg am ehesten aus dem

"Stil" ableiten könne, denn nicht, was mit Jugendhchen gemacht werde, sondern

wie es geschehe, sei entscheidend. Kommunikation sei eingrundlegendes jugend- 375
liches Bedürfnis, nämhch das Bedürfnis, andere Menschen kennenzulernen, sich

von ihnen anerkannt zu fühlen, sich mit ihnen zu messen usw. Kommunikation

solle den in der Jugendarbeit bisher üblichen vagen Begriff des "Miteinander" er¬

setzen. Durch eine stilvolle Kommunikation und ein Zulassen von Gruppenproz¬
essen würden die Formen des zwischenmenschlichen Miteinanders und des zwi¬

schenmenschlichen Gegeneinanders kultiviert. Dies müsse das Ziel allgemeiner
Jugendarbeit sein (vgl. MÜLLER. In: MÜLLER/ KENTLER/MOLLENHAU-

ER/GIESECKE 1964, S. 12-36).

6.1.2.2 Helmut KENTLER

Für KENTLER ist das wichtigste Ziel der Jugendarbeit „engagierte, kritische Auf¬

klärung" (KENTLER. In: ebd., S. 39). Eine Gesellschaft, die sich als offen und dy¬
namisch bezeichne und die für ihre Bürger politische Gleichberechtigung und

Mündigkeit fordere, könne daran gemessen werden, „ob sie Institutionen zuläßt

und selbst schafft, derenvornehmste Aufgabe darin besteht, Kritikan der GeseU¬

schaft zu üben und sich für die Durchsetzung des Besseren zu engagieren" (ebd.).
Die Aufklärung habe in derJugendarbeit von ihren ersten Ursprüngen an -

„wenn

auch ungeklärt und oft unbewußt und daher verborgen und fast wider den eige¬
nen Willen" eine gewisse Rolle gespielt, denn ihrgehe es wie derJugendarbeit um
die Autonomie des Menschen und eine bessere Gesellschaft. Deshalb könne sich

Jugendarbeit heute im Erziehungswesen der BRD als eine Institution verstehen,
die engagierte, kritische Aufklämng betreibt. Dies sei aus den Stmkturmerkmalen

der Jugendarbeit abzuleiten:

„1. Jugendarbeit ist eine Freizeitinstitution", d.h. Freizeit und Freiwilligkeit
konstituierten die Jugendarbeit als eine Erziehungsinstitution, deren wesent-
Uches Element die Freiheit sei.

„2. Jugendarbeit ist eine dritte Erziehungsinstitution".
Ihre Eigenständigkeit bestehe darin, daß das Leben in der Industriegesell¬
schaft eine Institution benötige, die zwischen der Erwachsenengesellschaft
und der Jugend angesiedelt sei und den Jugendhchen in seinem Alltag so zu

begleiten habe, daß er lerne, ein menschenwürdiges Dasein zu führen. Damit

werde aber die Gesamtgesellschaft zumProblemundJugendarbeitmüsse ihre

Rolle als „neutraler Vermittler" zwischenJugend und Erwachsenenwelt ver-
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lassenund sich fragen, ob sie sich nicht bewußt fürgesellschafthche Verände¬

rungen engagieren müsse, wenn dies für die Autonomie des mündigen Men¬
schen notwendig sei.

„3. Jugendarbeitgeschiehtim Wechselwirkungsfeld von GesellschaftundErzie-

hungsgefüge". Daraus folge, daß Jugendarbeit stets „ausfüllungs-, anpas-

sungs-, korrekturbedürftig" sei und sich nicht nur aufpädagogische Maßnah¬
menbeschränkenkönne, sondern auch jugendpolitisch tätig sein müsse. „Ei¬

ne kritisch-fragende Einstellungzur Gesellschaftwie zurErziehungund Bil¬

dung sind der Jugendarbeit inhärent".

„4. Jugendarbeit arbeitet an der Vermittlungvon Utopie und Wirklichkeit". Ju-
376 gendarbeit als engagierte kritische Aufklärung nehme sowohl die Wirklich¬

keit als auchjugendhche Utopie ernst undversuche, beide der Kritikzu unter¬

werfen. Nur so könnten Ansätze gefunden werden, „wo die Utopie wirkli¬

cher und die Wirklichkeit der Utopie gemäßer werden kann".

Als Bedingungen fiir eine so geforderte Aufklärung nennt KENTLER die Sprache
und eine große Mobilität. Sprache, d.h. geistige Auseinandersetzungen, müßten

am Anfang aller Jugendarbeit stehen und ihren Verlauf bestimmen. MobiUtät sei

erforderUch, damit die Jugendarbeit die jungenMenschen an den Schwellen ihrer

Lebensbereiche (Schule, Betrieb, FamiUe) aufsuche und sie in die Freizeitarbeit

einbeziehe.

Für die Theorie der Jugendarbeit seien "Strategie" und "Taktik" von Bedeutung,
da sie das methodische Instrumentarium seien, aufklärerischeProzesse in Gang zu

bringen. Strategiein derJugendarbeithabe die Aufgabe, „imjungenMenschen und
den ihn jeweils bedingenden Umständen Perspektiven zu entdecken, die derart

entwickeltwerden können, daß das Fernziel - seine Autonomie - etwas näher ge¬
rückt und leichter erreichbarwird" (ebd., S. 54). In der Taktik gehe es um das Pro¬

blem, wie die Kräfte zur Erreichung des nächstUegenden Ziels eingesetzt werden
können. Als Beispiel nennt KENTLER die Pädagogik Makarenkos, derim Umgang
mit jugendlichen Rechtsbrechern, d.h. mit Menschen, die „defektive Beziehun¬

gen" zu sich selbst, zu anderen Menschen und zur Umwelt hätten, gelernt habe,
daßmanan diesen Beziehungen arbeiten müsse, ehe eine Veränderung des Verhal¬

tens und des Bewußtseins eintreten könne. So könneJugendarbeit weder eine Evo¬
lution der Gesellschaftnoch einzelnerPersonen herbeiführen, sondern müsse sich

daraufbeschränken, Beziehungen zu beeinflussen und umzugestalten: Beziehun¬

gen zwischen Jungen und Mädchen, Beziehungen zur FamiUe, zur Schule, zum

Bemf, zum poUtischen Leben (vgl. ebd., S. 52 ff.).

Schheßhch fordert KENTLER ein Teamvon Mitarbeitern, das lebendige Beispiele
dafür setze, „wie menschenwürdige Existenz heute aussehen könnte: Ton, Takt

und Stil des Teams, seine Ordnung der sozialen Beziehungen, seine Erlebniswei¬

te, seine Fähigkeiten der Daseinsbewältigung wirken auf den jungen Menschen

provozierend, zwingen ihn zu Entscheidungen" (ebd., S. 69).

6. Diskussion



6.1.2.3 Klaus MOLLENHAUER

MOLLENHAUERvertritt in seinem Beitrag den Standpunkt, daß eine Theorie der

Jugendarbeit eine pädagogische Theorie sein müsse, da sie das Handeln junger

Menschen und das Handeln am jungen Menschenim Hinbhck aufHeranwachsen

undMündigwerdenund somit eindeutig pädagogische Fragestellungen beinhalte.

MOLLENHAUER bezieht seine Theorie auf Schleiermacher: Jugend benötige freie

Räume jugendhcher Gesellungen, in denen sie „nicht nur auf die Erhaltung des

bestehenden Guten, sondern aufseine Verbesserung, das heißtden gesellschaftli¬
chen Fortschritt vorzubereiten" sei (MOLLENHAUER. In: ebd., S. 93).

Jugendarbeitbringe in das traditionelle ErziehungssystemNeues einund sei daher

mehr als Bildung außerhalbvon Schuleund Famihe. Sie habe eigene charakteristi- 377

seheMerkmale, wie freie Formen der Geselhgkeit, offene Inhalte, die Selbstbeteili¬

gung der JugendUchen, variable Methoden, Bezogensein auf das Jugendalter. Ju¬

gendarbeit sei dementsprechend bestimmten Bedingungen unterworfen und von

einer Anzahl von Faktoren geprägt. Als Bedingungen nenntMOLLENHAUER die

freiwillige Teilnahme, das Eingehenkönnen auf die Bedürfnisse und die Interes¬

sen der JugendUchen. Die unterschiedhchen Bedürfnisse und Interessen könnten

nur deshalb entfaltet und relativ konfliktfrei ertragen werden, weil sich Jugendar¬
beit imRahmen der GeseUigkeit abspiele, in den man „ein- und austreten (könne),

ohne ihn zu gefährden und ohne sich selbst zu disqualifizieren" (ebd., S. 104).

Doch in dieses von Freiräumen gekennzeichnete Feld wirkten gesellschafthche
Faktoren hinein, die die ReaUsierung der Jugendarbeit mitbestimmten und auch

begrenzten. MOLLENHAUER nennt drei gesellschafthche Faktoren: Die Freizeit,

die zur Konsumzeit gemacht werde; daspolitischeKlima, das die Bereitschaft, Ju¬

gendarbeit zu fördern, beeinflusse und schheßhch soziale Konventionen, die als

Ideologien und Vorurteile in die Jugendarbeit hineinragten. Zusammenfassend

formuhert MOLLENHAUERvier Thesen, die das Charakteristische der Jugendar¬
beit beinhalten:

1. Jugendarbeit ist ein Feld kommunikativer Selbstregulierungen.
2. Inhalte der Jugendarbeit sind die Erfahrungen der

jugendhchen Teilnehmer.

3. Alle Methoden der Jugendarbeit sind klientenzentriert.

4. Der Erzieher ist Dramaturg des Erziehungsgeschehens (vgl. ebd., S. 108).

Schheßhch nennt MOLLENHAUER acht Modalitäten der Jugendarbeit, deren al¬

ler Grundmuster die Geselligkeit sei:

Jugendarbeit
ist Übung, Begleitung, Beratung, Information und Aufklärung;
erfordert Engagement;
sollte in Teamarbeit erfolgen und

- braucht Aktion (vgl. ebd., S. 109 ff.).

Wesenthcher Bestandteil einer so verstandenen Jugendarbeit sei die Offenlegung
des fundamentalen Konflikts, mit dem die junge Generation aufwachse, die Dis¬

krepanz zwischen einem von der Gesellschaft versprochenen, besseren freien
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Leben und der geseUschafthchen Wirkhchkeit. Jugendarbeit sei damit mehr als

Bildungund Erziehung, nämhch „Realisierung einer kritischen Theorie, Moment
des gesellschaftlichen Fortschritts" (ebd., S. 118).

6.1.2.4 Hermann GIESECKE

GIESECKE begründet den Bedarf einer Theorie für diejugendarbeit, die sich aus

der immer komplexer werdenden Organisation des gesellschaftlichen Lebens er¬

gebe, mit der Notwendigkeit, auch Jugendarbeit poUtisch zu planen; es müsse der

Gefahr begegnet werden, daß sie ihre Spontaneität und Dynamik verliere, und

schheßhch müsse eine neue Theorie die Tradition ablösen.

Weil in der bundesrepubhkanischen Gesellschaft der sechziger Jahre keine Not
378 der Jugend mehr bestehe, habe die außerschuhsche Pädagogik sich zu einer

„Luxuspädagogik" entwickelt, die sich neu legitimieren müßte. Nicht mehr "Hil¬

fe", "Not", "Gefährdung", "Verwahrlosung", "Schutz" - also das gesellschaftlich
Notwendige - seien die Aufgaben der Jugendarbeit, sondern das "individuell Be-

tiebige".

Da JugendUche außer der Zeit im Heim der offenen Tür mannigfachen Einflüssen

ausgesetzt seien, könne die Theorie der Jugendarbeit immer nur partielle Theorie
sein. Innerhalb der Bereiche der Jugendarbeit (Jugendverbandsarbeit; Jugendfrei-
zeitstättenarbeit; Jugendbildungsstättenarbeit; Jugendferienarbeit) seien spezifi¬
sche Theorien erforderlich.

Über die in den anderen "Versuchen" genannten Rahmenbedingungen der Ju¬
gendarbeit hinaus, definiert GIESECKE ihre allgemeinen Ziele:

1. Sie habe einen spezifischen Beitrag zum Erwachsenwerden zu leisten.

2. Sie habe die Aufgabe, „eine pädagogische Provinz"

bereit zu stellen und zu verteidigen; d.h., sie müssen Raum bieten für

Experiment, Risiko und Kritik.

3. Sie sei zuständig für Erziehungsdefizite, die sich im Verlauf der indivi¬

duellen Lebensgeschichte entwickelt haben und von der FamiUe nicht

ausgeghchen werden können.

Solche Defizite wären z.B. „sozial folgenloses Meinen" und Verhalten, wie es in

vielen Famihen übhch ist - eine wirksame und sinnvolle Auseinandersetzung mit
individuellen und kollektiven Konflikten sei auf einer solchen Basis kaum mög¬
Uch -, oder die Kenntnis bloß „intimer Kommunikation", nicht aber „nicht-intimer
Kommunikation", die erst diskussionsfahig und gesellschaftsfähig mache. Viele

Familien können auch keine soziale Geborgenheit vermitteln oder sinnvolle Akti¬
vitäten erleben, die eine Förderung besonderer Begabungen und Interessen her¬

vorrufen könnte. Ein wichtiges Verursachungsfeld hierfürwären Arbeitslosigkeit,
FlüchtUngsnot, Wohnraumnot und ähnliches (vgl. GIESECKE. In: ebd., S. 143 ff.).

GIESECKE begründet den Bedarf einer Theorie für die Jugendarbeit, die sich aus

der immer komplexer werdenden Organisation des gesellschaftlichen Lebens er¬

gebe, mit der Notwendigkeit, auch Jugendarbeit poUtisch zu planen; es müsse der
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Gefahr begegnet werden, daß sie ihre Spontaneität und Dynamik verhere, und

schheßhch müsse eine neue Theorie die Tradition ablösen.

Ohne wissenschafthche Überprüfung sei Theoriebildung nicht mögUch. Leider

habe sich die Wissenschaft bisher zurückgehalten, was wiederum nur beweise,

daß echte Theoriebildung in der Jugendarbeit nicht gefragt gewesen sei (vgl. ebd.,

S. 174 f.).

MÜLLERkommt es daraufan, einen neuen „kommunikativen Stil" in derJugend¬
arbeit zu verankern. Er wehrt sich mit dieser Forderung gegen die angepaßten Ge¬

wohnheiten einer immer noch autoritätsfixierten Gesellschaftsordnung, die er

von der nachwachsenden Jugendgeneration her partnerschaftlich und gemein-

schaftsbezogen verändern möchte. In der neuen Form derJugendarbeit erbUckt er 379

nicht nur eine gesellschaftliche Notwendigkeit, sondern räumt ihr auch gute Er¬

folgschancen ein, weil Kommunikation ein grundlegendes jugendliches Bedürf¬

nis sei. Für seinen Versuch, die junge Generation für einen neuen Kommunikati¬

onsstil zu engagieren, hält er die offene Jugendarbeit als Versuchsfeld für geeigne¬
ter als die an Verbandsinteressen orientierte Arbeit der Jugendverbände.

KENTLER ist in seinem Angriffgegen die verkrustete etablierte Nachkriegsgesell¬
schaft direkter und schonungsloser. Er weist auf die Diskrepanz zwischen den in

der Verfassung und den Reden der Pohtiker vorgetragenen demokratischen

Grundsätzen und dem dahinter zurückgebliebenen öffenthchen Bewußtsein und

alltägUchem Verhalten hin und stellt sich in die Tradition einer engagierten kriti¬

schen Aufklärung, wenn er dem Wahrheitsgehalt der herrschenden Welt- und Le-

bensanschauungennachspürt. In der Fähigkeit, Kritik zuzulassenundzu ertragen,
erblickt er den Prüfstein demokratischenBewußtseins und hält es für richtig, kriti¬

sche Aufklärung zu einer besonderen Aufgabe der Jugendarbeit zu machen. Diese

kritische Funktion lasse sich aus den strukturellen Merkmalen der Jugendarbeit
ableiten, die sich von anderen Soziahsationsinstanzen durch ihre Freiwilligkeit
und Freiheit unterscheiden und gerade deswegen erzieherisch wirken könne: Ju¬

gendUche hätten mehr Freiheit, Veranlassung und ein Recht auf Kritik als die Er¬

wachsenen, die, wohl eingerichtet in der Gesellschaft, durch ihre Entscheidungen
auch die Lebenschancen Jugendhcher vorbestimmten. Weil aber die Jüngeren in

einer sich schnell wandelnden Welt länger leben müßten, erlebten sie die Wech¬

selwirkung von Gesellschaft und Erziehungsgefüge intensiver als Erwachsene; sie

hätten das legitime Bedürfnis, Entwicklungen zu korrigieren und mit neuen Inhal¬

ten zu füllen. Eine „kritisch fragende Einstellung" sei naturhch und wünschens¬

wert. Auf sie hinzuarbeiten, vermittle "Utopisches" mit der Reahtät, was grund¬
sätzlich typisch sei für jugendUches Bewußtsein.

Das strategische Ziel könne nicht erreicht werden, ohne die Fähigkeit zu geistiger
Auseinandersetzung zu fördern und die Jugendarbeit "mobil" zu machen: Beide

Bedürfnisse, sich mit anderenzu messen und in Bewegungzu sein, seien Kennzei¬

chen jugendhchen Bewußtseins.

Das pädagogische Verhältnis müsse in Gang gesetzt werden von einem Mitarbei¬

terteam, dessen Stil Vorbildcharakter entfalten könne und die Jugendlichen aus
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den Beziehungen abholen müsse, denen sie entkommen wollten. Dann habe es al¬

lerdings gute Chancen, das Fernziel, die Autonomie des JugendUchen, durch ge¬

schickte Taktiken zu erreichen; sie könnten sich darauf beschränken, Beziehun¬

gen zu beeinflussen und umzugestalten.

KENTLERwird sich im Gegensatz zuMÜLLERkaum des Vorwurfs erwehren kön¬

nen, er manipuliere die Jugendhchen, deren Autonomie er doch wolle. Seine Ab¬

sicht, diewahren Verhältnisse in Theorie und Praxis aufzuspüren, wendet sich ge¬

gen ihn selbst, auch wenn sein Verständnis von Jugendarbeit diskutierbar ist. Im

Vergleich dazu ist MÜLLERs Versuchweniger anstößig, gemäßigter und mit weni¬

ger Einschränkungen akzeptabel. KENTLER muß wohlwollend gelesen werden.

330 Es ist sicher möghch, KENTLERs Ziele und Absichtenzu verfolgen, ohne das Ver-

trauensverhältnis zwischen ZögUng und Erzieher zu mißbrauchen; der Respekt
vor dem jugendhchen Anderen markiert die Grenzen der Beeinflussung. Aber es

ist grundsätzhch zu bezweifeln, ob ein theoretischer Ansatz von Jugendarbeit
übernommen werden kann, der nur bei vorbildUchem Verhalten des Erziehers Er¬

folge im Interesse des Zöglings hervorbringt.

MOLLENHAUERstimmt in prinzipiellen Fragen mit KENTLER überein, auch für

ihn ist Jugendarbeit mehr als Bildung und Erziehung, inhaltlich und methodisch:

„ReaUsierung einer kritischen Theorie, Moment des geseUschafthchen Fort¬

schritts" . Im Unterschied zu KENTLERrichtet er - im Sinne MÜLLERs - Jugendar¬
beit ganz auf die Jugendhchen aus: Ihre Erfahrungen sollen in die Inhalte der Ju¬
gendarbeit eingehen, ihre Kommunikation soll den Stil der Arbeit selbst regulie¬
ren, der Erzieher versteht sich nur als „Dramaturg des Erziehungsgeschehens",
d.h., er stellt das für die Inszenierungen derJugendarbeit erforderliche Wissen zur
Verfügungund kontrolliert die Ausführung auftheoretischeund methodischeAn¬
nehmbarkeit bin - schon der Hinweis, alle Methoden der Jugendarbeit hätten

„klientenzentriert" zu sein, gibt zu erkennen, wie die Rolle des Erziehers zu den¬

ken ist - mit deuthcher Anlehnung an die Rolle des Therapeuten.

Indem MOLLENHAUER die Jugendarbeit an die Tradition von SCHLEIERMA-

CHERs Geselligkeitspädagogik anlehnt und die Merkmale der offenen Jugendar¬
beit den Kennzeichen der amerikanischen sozialen Gmppenarbeit annähert, er¬

leichtert er die Übernahme seines Konzeptes der Jugendarbeit. Auch er benennt

die gesellschaftUchen Faktoren, die in den pädagogischen Raum derJugendarbeit
hineinreichen, auch er denkt und handelt in der Tradition der Aufklämng, aber er

provoziert nicht das historisch entstandene Gefüge der gesellschaftUchen Über¬
einkunft der Nachkriegszeit, sondern vertritt sachbezogen das Anliegen der Ju¬
gendUchen und der Gesellschaft, deren zukunftsorientierter Teil die Jugend ist.

GIESECKE hält die neuen Aufgaben ohne wissenschafthche Begleitung bzw. Vor¬

arbeit nicht für lösbar. Er hält es zudem für an der Zeit, die reale historische Ent¬

wicklung zur westdeutschen Wohlstandsgesellschaft auch behördhcherseits zur

Kenntnis zu nehmen und das Verhältnis zur fachhchen Arbeit und zur Tradition
neu zu bestimmen. Erstmals sei die Jugendarbeit der Bekämpfung unmittelbarer

Not von Jugendhchen ledig und habe ökonomischen und pädagogischen Hand-
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lungsspielraum. Er schlägt daher vor, der Jugendarbeit neue kompensatorische

Aufgaben zu geben, auf der Kommunikationsebene spezifische Sozialisationsde¬

fizite auszugleichenund angesichts ständig dichterbevölkerterLebensräume und

bürokratischer EinschränkungenJugendhchen Freiräume zu erhalten oder zu er¬

öffnen; in diesem Zusammenhang sei besonders wichtig, die Konsumanreize und

das Konsumverhalten, das von der Industrie mittels derWerbungzunehmendver¬

stärkt werde, durchschaubar zu machen.

Die Wirkungskraft der Vier Versuche erschheßt sich dem Verständnis eigenthch

erst, wenn sie in historischer Perspektive gesehen werden. Im Kaiserreich ist be¬

hördhche Jugendpflege Staats- und sozialpolitisch begründet worden. Die schul¬

entlassene Jugend sollte der alten Herrschaftsordnung nicht entfremdet werden; 381

dazu mußte eine Anzahl schwerwiegender Folgen der Industriahsierung gemil-
dert werden. Verwahrlosung bedrohte die Volksgesundheit sowie die Zufrieden¬

heit mit der herrschenden Ordnung. Daß Jugendpflege ein pädagogisches Ver¬

hältnis einschloß, fand erst in zweiter Linie Beachtung, aber insofern Eingang in

die grundlegenden Erlasse, als der Erfolg derJugendpflege geeigneten Persörüich¬

keiten zugeschrieben wurde, die ihre Tätigkeit ohne bürokratische Reglementie¬

rung ausüben sollten. Die Beamten derkaiserlichen Regierung vertrauten aufdas

loyale, vorbildhafte Wirken ihrer Jugendpfleger.

An dieserZweck-Mittel-Beziehunghat sich in der WeimarerRepublik, wiemanan

den Erlassen vor der Veröffentlichung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes sehen

kann, nichts geändert, im Gegenteil ist in den Nachkriegserlassen der staatserhal¬

tende Zweck und die integrative Vereinnahmung in den Vordergrund getreten.

Mit dem RJWG trat die sozialpolitische Komponente in den Vordergrund, festge¬

legt in der Definition der Jugendwohlfahrt. Wie die begleitenden Ausführungser¬
lasse beweisen, mußte Jugendpflege aber nicht anders praktiziert werden als im

Kaiserreich; das Jugendwohl konnte von Bürokraten wegen der Abstraktheit der

Begriffsbestimmung als Leerformel benützt werden. Nurvon wenigen Pädagogen
(NOHL) wurde sie im Sinne derBetroffenen im Hinblick aufmöglichst weitgehen¬
de Entfaltung derPersönlichkeit und derErmöglichung von Selbstverwirklichung

ausgelegt. Faktisch haben die Politiker in den Jahren der relativen Stabihtät der

WeimarerRepubhkJugendpflege als Sozialpolitik betrieben und die Not vieler Ju¬

gendhcher durch materielle Leistungen, die der Wiederherstellung der Arbeits¬

kraft und damit der Volksgesundheit dienlich waren, gesteuert.

Das pädagogische Verhältnis wird erst am Ende der Weimarer Republik Thema
der Veröffentlichungen des zuständigen Ministeriums. Es ist deuthch als Mittel

der Abwendung des neuen nationalsozialistischen Trends konzipiert, indem das

Verhältnis von Führerund Gefolgschaft nach den ethischenNormenbewußter Er¬

zieher und dem Verständnis hberaler Demokraten ausgestaltet ist.

Der Nationalsoziahsmus drängte das sozialpolitische Element der behördhchen

Jugendpflege nahezu gänzlich zurück, das pädagogische Verhältnis trat in den

Vordergrund, wurde aber sogleich im Sinne der nationalsozialistischen Lebens¬

raumideologie funktionahsiert. Die Ziele derErzieher wurden mit den Bedürfnis-
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sen der Zöglinge methodisch aber so geschickt vereinigt, daß die Jugendführer
und ihre Gefolgschaft starke Gefühle einer erfolgversprechenden und Identität

stiftenden Schicksalsgemeinschaft erlebten.

Nach dem Krieg löste sich dieses Verhältnis völhg auf, erzwungen von den Sieger¬
mächtenund auch aufgegeben von den Verführten. Die behördhche Jugendpflege
der fünfziger Jahre ersetzte es durch sozialpolitische Maßnahmen, die direkt auf

die Not derJugend nach demZweiten Weltkrieg reagierten, langfristig jedoch auch
staatserhaltende Absichten verfolgten, die eine Identifikation mit dem westhchen

Regierungs- und Gesellschaftssystem herbeiführen sollten. In den Heimen der of¬
fenen Tür, dem demokratischen Gegenentwurf zur Geselligkeitspädagogik der

332 Hitlerjugend, wurde das pädagogische Verhältnis stark zurückgenommen: Die

neuen Heime sollten vorwiegend Freizeit- und Begegnungsstätten sein, die den

aktuellen Bedürfnissen der jugendUchen KUentel angepaßt werden sollten, nach¬

dem das ursprüngliche Angebot der staatsbürgerlichen Umerziehung nicht ange¬
nommen wurde. ÖffentlicheJugendarbeit stagnierte in der Unbestimmtheit ihres

Angebots, bis die Thesen von MÜLLER/KENTLER/ MOLLENHAUER/GIESECKE
die radikale Umstellung der Jugendpflege auf eine moderne Jugendarbeit forder¬

ten, die theoretisch über dem pädagogischen Verhältnis einer demokratischen

Staats- und Gesellschaftsordnung zu errichten wäre.

Diese Entwicklung der Dinge rief sowohl das Interesse der Pädagogen, Psycholo¬
gen und Soziologen an derJugendarbeit wach als auch den Widerstand der traditi¬

onsverhafteten Bürokratie, die das pädagogische Verhältnis und kritische Kom¬

munikation auf der Beziehungsebene außer in der Heimerziehung mit schwerer¬

ziehbaren Jugendhchen, in der sie beides funktionell instrumentalisieren konnte,
nicht haben wollte. Schheßhchwirkte die Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse
der beiden Fortbildungsveranstaltungen von 1962 bei JugendpoUtikern wie ein

Angriffaufdie staatlicheJugendhilfepoUtik, die - entgegen dem Selbstverständnis

der Politiker - als bewußteRuhigstellungeiner Generation vonJugendhchen erlebt

wurde.

Da die Verbände sich im selben Jahr in den Thesen von ST. MARTIN (vgl. Kap.
5.4.2.2) mit der staathchen JugendhilfepoUtik einverstanden erklärt hatten, und
MÜLLER u.a. die Zukunft der Jugendarbeit bei den öffenthchen Trägern sahen,

reagierten auch die Jugendverbände gereizt: Was ist Jugendarbeit? hatte alle auf¬

geschreckt.

Entsprechend dem Ausmaß der Irritation verdichtete sich (erstmals in der Ge¬

schichte der behördhchen Jugendpflege) die Diskussion in den Fachzeitschriften

(vgl. Kap. 5.4.2). In den Fachorganisationen und der Bundesarbeitsgemeinschaft
derLandesjugendämterregte sich ebenso neues Leben wie in derExpertenkommi-
sion, die nach § 25 Abs. 2 JWG verpflichtet war, dem Gesetzgeber Berichte „über
die Lage der Jugend und über die Bestrebungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe"
vorzulegen.
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Marginalie:

Rund 20 Jahre später, im Jahr 1981, trafen sich KENTLER, MOLLENHAUER und

GIESECKE zu einem Rundgespräch im evangehschen Studienzentrum Josefstal

noch einmal unter der Fragestellung "Was istJugendarbeit?" In der Zwischenzeit

hatten sie der praktischen Jugendarbeit den Rücken gekehrt: KENTLERbildete als

Hochschullehrerin Hannover Berufsschullehrer aus; MOLLENHAUERund GIES¬

ECKE warenbeide Professoren für Pädagogik in Göttingen. Vom Optimismus, den

sie zwanzig Jahre zuvor im Buch "Was istJugendarbeit?" verbreitet hatten, war bei

diesem Rundgespräch nur noch wenig vorhanden. MOLLENHAUERplädierte für

dieAbschaffung derJugendarbeit: „Also, ichhalte längstnichtsmehrvondem Op¬

timismus im Hinblick darauf, daß Jugendarbeit etwas Sinnvolles ist, wie ich ihn
333

noch vor 20 Jahren hatte... das Beste, was man der jungen Generation und auch

dem Verhältnis der Generationen zueinander antun kann, ist, daß man die ganze

Jugendarbeit abschafft" (ARBEITSGEMEINSCHAFT DER EV. JUGEND (Hrsg.):

1982, S. 25 f.).

KENTLERbekannte aufAnfrage, daß er seinen Versuchzu einer Theorie nur so un¬

befangen habe abfassen können, weil er damals „wenig genug" von Pädagogikund

Erziehungswissenschaft verstanden habe (ebd., S. 22). GIESECKE gibt seine Mei¬

nung in der 6. Aufl. seines Buches "Die Jugendarbeit" wieder, die 1983 erschien:

Jugendarbeit habe ihre Attraktivität verloren, als sie damit begonnen hatte, ein

gleichartiges Angebot für alle Jugendlichen zu machen. So sei sie - um für alle at¬

traktiv zu sein, zur „Anbetung der Subjektivität" verkommen, zur „Identifikation

mit jedweder Stimmung und Unlust der jugendlichen Kunden". Im übrigen
brauchten die meisten Jugendhchen heute keine Jugendarbeit mehr, und wer sie

nicht inAnspruchnehme, sei „im allgemeinen nicht schlechtersozialisiertals an¬

dere" (GIESECKE 1983, S. 188).

6.1.3 Die Arbeitsgemeinschaft Jugendpflege und Jugendfürsorge in den

sechziger Jahren

Seit 1957 hatte die AGJJ aufständige Fachausschüsse verzichtet. Die Gründe dafür

sind aus der Fachliteratur nicht recht ersichthch. „Es ging um die Vertretung der

Landesjugendämter in der Hauptversammlung, um die Notwendigkeit der stär¬

keren Berücksichtigung der Jugendpflege und deren Auswirkung für die Arbeit

in den Ländern und Gemeinden, um Koordinierung und Arbeitsteilung mit dem

Deutschen Verein... (Es) wurde beschlossen, die ZusammenarbeitmitOrganisati¬
onen und Fachgremien zu überprüfenmitdem Ziel, Überschneidungen und Dop¬
pelarbeit zu vermeiden" (ENGLERT 1982, S. 48).

Geht man davon aus, daß ENGLERT in einer Festschrift konfliktträchtige Aussa¬

gen vermeidet, darf man in Kenntnis der poUtischen Einstellung der Mitglieder
der AGJJ doch annehmen, daß der Deutsche Verein (aufgrund seiner nationalen

Tradition), die Landesjugendämter (in ihrem bürokratischen Konservatismus),
die Gemeinden (in ihrer finanzpoUtischen Zurückhaltung und aus kommunalpo¬
litischer Rücksichtnahme) und die Fachvertreter der Jugendpflege (in ihrem sozi¬

aldemokratischenAktivismus) sich nicht länger über die künftigenAufgaben, Zie¬

le und Grenzen der Jugendpflege einigen konnten. Die Stellungnahme des Vor¬

stands im Mai 1957 spricht für eine solche Interpretation.
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„Eine gemeinsame Stelle der Begegnungen ist im Hinblick auf das Ausein¬

anderstreben der Kräfte und Richtungen der Jugendarbeit notwendig; die

AGJJ soll Arbeitsgemeinschaft sein und die gemeinsamen Anliegen aufbrei¬

ter Ebene nach außen vertreten, wobei Nuancen der Meinungen nicht unter¬

drückt werden; die AGJJ soll den Zusammenhang zwischen Jugendpflege
und Jugendfürsorge erhalten und daraufhinwirken, daß nicht nur die en¬

gen Verbandsaufgaben gesehen werden, sondern das Ganze der Jugendar¬
beit auch bei Einzelpersonen im Blickfeld bleibt; die Mitgliedsorganisatio¬
nen der AGJJ bearbeiten Fachfragen als Arbeitsgremien, sie beteiligen die

an den einzelnen Fragen interessierten Kreise der Jugendhilfe und unter¬

richten die AGJJ so vollständig, daß ihr ein Überblick über den Stand der

Jugendarbeit ermöglicht wird; zeitlich und thematisch begrenzte ad-hoc-

Kommissionen sollen aus der jeweihgen konkreten Situation sich ergebende
Probleme bearbeiten; die AGJJ befaßt sich selbst nicht mit Forschungsaufga¬
ben und wissenschaftlichen Untersuchungen, die von Instituten, Fachgre¬
mien, besonders vom Studienbüro für Jugendfragen, durchgeführt werden
sollen; Aufgabe des Vorstandes wäre es, die von den Mitgliedsorganisatio¬
nen als Fachgremien erarbeiteten Ergebnisse zur Aussprache vor das Fo¬

rum der Hauptversammlung zu stellen und als Aussage und Anliegen der

Jugendarbeit an die Öffentlichkeit zu bringen" (ebd.).

Der erste Abschnitt dokumentiert die Divergenzen innerhalb der Arbeitsgemein¬
schaft; der dritte Abschnitt faßt die Zugeständnisse an die Fachvertreter der Ju¬
gendpflege zusammen; dervierte und fünfte Abschnitt umreißen den Kompromiß,
der die Weiterarbeit der AGJJ ermöghcht; der zweite und der siebte Abschnitt be¬

schreiben die neue Zielsetzung der AGJJ; und der sechste Abschnitt grenzt das Tä¬

tigkeitsfeld aus, das offenbarzum Stein des Anstoßes geworden war, weil sich aus
den selbständigen Forschungsaufgaben und der wissenschafthchen Reflexion ein

Anspmch ableiten läßt, Richtlinien für die zukünftige Arbeit zu geben.
Diese Einschränkung der grundlegenden und erfolgreichen Arbeit der meisten

Fachausschüsse bis 1957 (vgl. ebd., S. 49) findet ihre Entsprechung darin, daß seit

Ende der fünfziger Jahre auch die Richthnien für den Bundesjugendplan nicht

mehr für prinzipiell änderungsbedürftig angesehen wurden.

„In seinem Rückblick auf die zehnjährige Tätigkeit der AGJJ stellte das

Gründungs- und langjährige Vorstandsmitglied Gustav von Mann kritisch

fest, daß es die 'Tragik der Verhältnisse" gewesen sei, die die AGJJ dazu ge¬

nötigt hätte, bei der Bewältigung vieler Aufgaben aufhalbem Wege stehen¬

zubleiben, und er fährt fort: „Es sieht zur Zeit beinahe so aus, als ob sie (die
AGJJ) nicht mehr recht weiterkomme, als habe sie ihre Stoßkraft eingebüßt
und sei nur noch als Sprechsaal übriggeblieben. Die hohe Politik hat sich
nicht immer einer zielbewußten Jugendpolitik hold gezeigt. Die Widerstän¬
de, noch mehr: fehlende Sachkenntnis und Uninteressiertheit der für die
Politik Verantwortlichen waren nicht zuletzt daran schuld, daß nur halbe
Arbeit geschehen konnte" (in: ebd., S. 51).
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Einen Ausweg aus der Situation sah der Vorstand darin, „Aussage und Anliegen
derJugendarbeitan die Öffentlichkeitzubringen". Aus denWortenHeinzWEST-

PHALs ist zu erkennen, daß die AGJJ nicht bereit war, sich einfach anzupassen:

„AlsAufgabe derAGJJwird es angesehen, ein ständig überprüftes Bild moderner

Vorstellung der Jugendhilfe in der Öffentlichkeit und vor allem in der Praxis

durchzusetzen. Dazu gehört der Einsatz für die Verwirklichung jugendpoliti¬
scher Vorstellungen, die von allen Mitgliedern gemeinsam befürwortet werden,

und die nüchterne Sacharbeit an Einzelproblemen in den Fachausschüssen"

(in: ebd., S. 54).

Einerseits legt der Sprecher des Vorstands Wert darauf, konsensfähige jugendpoli¬
tische Zielvorstellungen zu entwickeln, und zwar auf der Gmndlage nüchterner
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Sacharbeit in den Fachausschüssen, deren „moderne" Vorstellungen der Jugend-
hilfe andererseits, stets aufdem neuesten Stand, kontinuierlichin Praxis umzuset¬

zen seien.

An dieser unnachgiebigen Haltung scheiterte die weitere Zusammenarbeit mit

den kommunalen Spitzenverbänden und dem Deutschen Verein.

6.1.3.1 Die Deutschen Jugendhilfetage

Das Thema des ersten Deutschen Jugendhilfetages vom 10.-13.5.1964 in Berhn

"Verantwortliche Jugendarbeit heute" nimmt programmatisch Bezug auf die ak¬

tuellen Auseinandersetzungen. Der Deutsche Jugendhilfetag sollte keine Fachta¬

gung sein; „sein Sinn solltevielmehrvor allem darin liegen, sowohl denMitarbei¬
tern der Jugendhilfe selbst als auch der weiteren Öffentlichkeit zu zeigen, wie

vielfältig die Aufgaben gesellschaftlicher Hilfe für die Jugend sind und wie sehr

die, die diese Hilfe zu leisten haben, voneinander abhängig und aufeinander an¬

gewiesen sind" (Geschäftsbericht 1962. Zit. in: NOACK 1988, S. 17). Außerdem

sollte der Jugendhilfetag „der Begegnung und dem Gedankenaustausch der Mit¬

arbeiter dienen" (Geschäftsbericht 1964. Zit. in: ebd.).

Etwa 1200 Teilnehmer - überwiegend Mitarbeiter von Jugendämtern - hatten sich

zu dieser Tagung eingefunden. Die Hauptreferate hielten W. BREZINKA und E.

KAY. Für die Jugendpflege forderte KAY, daß sie Bestandteil eines jeden Jugend¬
amtes sein müsse: „Jugendamt ohne Jugendpflege ist unmöglich. Die Gemeinsam¬

keit der Arbeit zwischen Fürsorge und Jugendpflege ist das Gebot der Stunde"

(BREZINKA/ KAY 1964, S. 53).

Das Tagungsthema wurde in 13 Arbeitsgruppen diskutiert und vertieft; Arbeits¬

gruppe 9 hatte sich unter Leitung von Klaus MOLLENHAUER zum Thema „Ju¬

gendpflege, Jugendarbeit, Jugendfürsorge, Sozialarbeit - die sozialpädagogische
Fragwürdigkeit dieserUnterscheidungen" zusammengefunden und erfreute sich

größten Zuspmchs (vgl. ebd., S. 178).

Typischerweise ist von den "Sensationsautoren" von 1964 MOLLENHAUER ein¬

geladen werden, dessen Beitrag in "Was istJugendarbeit?" am ehesten konsensfä¬

hig gewesen war.
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MOLLENHAUER stellte in seinem Einführungsreferat die geschichthche Gewor-
denheit der Begriffe heraus und regte zu einer Revision der Unterscheidungen an.

Dazu gab er die folgenden Überlegungen zu bedenken. Jugendhilfe sei das kriti¬

sche pädagogischeBewußtsein der Gesellschaft, das zum Schutze der heranwach¬

senden Kinder eingeführt worden sei. Sie sei zur dritten großen Säule im Erzie¬

hungssystem geworden und beinhalte den sozialen Konflikt zwischen der Realität
der Gesellschaft und der besseren Möghchkeit für das Leben der jungen Generati¬

on. Die Unterscheidungen in Jugendfürsorge, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit
seien deshalb so praktisch, weil sie eine Differenzierung der Methoden, Zielgrup¬
pen, Inhalte und institutionellen Strukturengestalteten, die letztendlich aber dazu
führten, den sozialpädagogischen Fortschritt aufzuhalten. Dieser liege nun gerade
darin, daß die pädagogische Eigenart derJugendhilfe darin bestehe, daß alle Maß¬
nahmen der Jugendhilfe drei gemeinsame Elemente enthielten:
1. Die Planung und Einrichtung erziehender Institutionen,
2. Erziehungshilfe für den einzelnen und

3. Gruppenpädagogik als Methode.

So habe die Jugendhilfe einen neuen Erziehungsbegriff geschaffen, der über die

unmittelbar persönhche Einwirkung eines Erwachsenen auf einen jungen Men¬
schen hinausgehe. Diesen Begriff zu formulieren, sei die Aufgabe.
IndemMOLLENHAUERhier den Bezugsrahmen des traditionalenpädagogischen
Verhältnisses erweitert, bietet er einerseits allen Mitarbeitern der öffentlichen und
freien Jugendhilfe die MögUchkeit an, ihre Arbeit unter dem Dach eines einigen¬
den Begriffes zu verrichten, und weist andererseits dem traditionellen Selbstver¬

ständnis von Beamten der Sozialbehörde eine zeitgemäße, wissenschaftsgestützte
Richtung, Jugendhilfe beruhe immer auf einer pädagogisch-politischen Theorie;
die bestehende Trennung der Jugendpflege und der Jugendfürsorge sowie die be¬
stehende Unterscheidung von Erziehungs- und Verwaltungskräften sei nur über
die Anerkennung der für die Jugendhilfe grundlegenden Theorie zu überwinden

(vgl. ebd., S. 148).

„Nicht mehr nur die persönlichen Akte vom Erwachsenen zum Heranwachsen¬
den sind Erziehung zu nennen, sondern alle Maßnahmen, die auf das Mündig¬
werden desMenschengerichtet sind, also auch die entsprechenden Hilfen für die

Familie, die Unterstützung der Erziehungsfähigkeit von Gruppen und Institutio¬
nen usw." (in: ebd., S. 147), hielt die Arbeitsgruppe damals als Ergebnis der Dis¬
kussion fest - bei nochmaligem Lesen wird verständlich, wie inkompetent und
willkürUch einem Verwaltungsbeamten diese Definition seiner Tätigkeit schei¬
nen muß, der gelernt hat, nach juristisch verbindlichen Vorgaben die Zuteilung
von Steuergeldern nachbestimmten Verwaltungskriterienvorzunehmenund ihre

sachgemäße Verwendung zu überprüfen.
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Der zweite Deutsche Jugendhilfetag fand vom 22.-25.5.1966 in Köln statt. Das Ge¬

neralthema war: "Jugendhilfe und Bildungspolitik".

„Mit der Wahl eines Themas, das unter dem Motto "Bildungspolitik" steht,

will die Arbeitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfürsorge nicht et¬

wa nur einen weiteren Beitrag zu dem heute viel erörterten Thema

"Bildungsnotstand" geben, das längst nicht mehr allein die Fachkreise, son¬

dern die breiteste Öffentlichkeit beschäftigt. Mit dem Thema des 2. Deut¬

schen Jugendhilfetages möchte die AGJJ vielmehr zeigen, welchen Beitrag

die Jugendhilfe zur derzeitigen Diskussion um eine neue bildungspolitische

Konzeption leisten kann; denn mehr und mehr wird die Überzeugung zum

Allgemeingut, daß im Blick auf die Zukunft Erziehung, Bildung und Wis- 387

senschaft die wichtigsten Gemeinschaftsaufgaben unserer Zeit bilden (...)

Damit erfüllt der 2. Deutsche Jugendhilfetag zugleich auch eine Aufgabe ge¬

genüber der Öffentlichkeit, der der umfassende und unersetzliche Bildungs¬

auftrag, den die Jugendhilfe heute übernommen hat, noch weithin unbe¬

kannt ist" (ENGLERT 1982, S. 65).

Etwa 2200 Personen nahmen teil, 500 Teilnehmer von den Wohlfahrts- und Ju¬

gendverbänden, 400 von Kommunalverwaltungen, zehn Landtags- und Bundes¬

tagsabgeordnete, 50 Mitarbeiter von Ausbildungsstätten und etwa 800 Studenten

(vgl. HASENCLEVER 1966, S. 7 ff.); die Einfühmngsreferate hielten F. PÖGGELER

und C.W. MÜLLER, ein weiterer Prominenter von 1964. Eine Gruppe vertiefte das

allgemeine Thema unter der Vorgabe: "Der Bildungsauftrag der Häuser der offe¬

nen Tür". 90 Personen nahmen teil.

ZurEinführung in die Gruppenarbeit wurden den Teilnehmern unter anderem die

Ergebnisse der neuesten vom Erziehungswissenschaftlichen Institut der Universi¬

tät Hamburg durchgeführten Untersuchung zu Heimen der offenen Tür vorgetra¬

gen: Mittels teilnehmender Beobachtung wurden aus 1200 Heimen 75 als reprä¬
sentativ ausgewählt und dann über sechs Wochen besucht.

Wie bei der Untersuchung von 1953 fanden sich 1965 fast alle Häuser der offenen

Tür in industriellen Ballungszentren und großen Städten; in Landkreisen waren

sie nur spärlich vertreten. Auch die Besuchergruppen hatten sich kaum geändert:
Immernoch fehlten Mittel- und Oberschüler; neben Volksschülern, Handwerkern

und Arbeitern hatten allerdings die Besucher aus sozial schwachen Famihen zu¬

genommen. In den Häusern verstand man die Arbeit als „Freizeitgestaltung in In¬

teressen- und Hobby-Gruppen sowie in Kursen". Einen Bildungsauftragsahen die

meisten Mitarbeiter der Häuser für ihre Arbeit nicht (vgl. WEBER 1966, S. 107).

Die Diskussion in der Gruppe, die sich zur Frage entspann, ob die Häuser der offe¬

nen Tür überhaupt einen Bildungsauftrag zu erfüllen hätten, führte zum Ergebnis,
daß er nicht darin bestehen könne, jungen Menschen pohtisches Wissen zu ver¬

mitteln, sondern sie in der Einübung sozialer Verhaltensweisen zu unterstützen,

weil sie dadurch besser befähigt würden, sich mit ihrer Umwelt differenziert aus¬

einanderzusetzen und ihren Standort selbst verantworthch zu bestimmen

(vgl. ebd., S. 111).
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Deutlich ist erkennbar, wie der "neue kommunikative Stil" (C.W. MÜLLER) Ein¬

gang in die Praxis findet. KENTLERs "engagierte kritische Aufklärung" hat noch
keine überzeugten Anhänger, Jugendarbeit wird vorwiegend als "Freizeitinstituti¬
on" angesehen, ihre Erziehungsfunktion nur vermittelt im sozialen Gespräch er¬

lebt. Diese Sehweise ist MOLLENHAUERs Vorschlägen angenähert, derJugendar¬
beit als kUentenzentriertes „Feld kommunikativer Selbstregulierungen" definiert
hatte. Von GIESECKES „pädagogischer Provinz", die Raum bietet für „Experi¬
ment, Risiko und Kritik", ist noch nichts zu erkennen.

Weder die Qualität der behördlichen Jugendpflege in den Häusern der offenen Tür
noch die Bedürfnisse und Abneigungen der Besucher hatte sich seit den fünfziger

333 Jahren nennenswert geändert.

Bedeutsam ist jedoch die Verschiebung im Teilnehmerkreis zum zweiten Deut¬
schen Jugendhilfetag „zur Basis hin": wenigerJugendamtsmitarbeiter, dafür viele
Studenten und Teilnehmer aus den Jugendverbänden. Die AGJJ konnte mit Recht
einen Erfolg vermelden.

„Nachdem nunmehr zwei Jugendhilfetage stattgefunden haben, kann mit al¬
ler gebotenen Zurückhaltung sicher dies schon festgestellt werden: die Ju¬
gendhilfetage entwickeln sich zur zentralen Veranstaltung der Jugendhilfe.
Sie haben damit die Chance, repräsentative Plattform dafür zu werden,
Aufgaben und Probleme sowie bedeutende aktuelle jugendpolitische Anlie¬

gen einer breiteren Öffentlichkeit, insbesondere aber den Regierungen und
Parlamenten von Bund und Ländern hörbar vorzustellen. Neben diesen
fachlichen Aspekten spiegelten die Teilnehmer und Entsendestellen die
Vielfalt, aber auch die Zusammengehörigkeit und das Aufeinanderangewie-
sensein der verschiedenen Bereiche der Jugendhilfe und der Nachbarberei¬
che Schule und Arbeitswelt wider. Diesem Faktum ist weniger Demonstrati¬
onswert beizumessen; vielmehr ist in ihm ein sichtbarer Ausdruck des ei¬
nen Erziehungsauftrages der verschiedenen Bereiche an der einen Jugend
zu sehen" (ENGLERT 1982, S. 66).

Der dritte DeutscheJugendhilfetag vom 26.-29.5.1968 in Stuttgart brachte das Pro¬
blem "DerMitarbeiterin derJugendhilfe" zur Sprache. Eine Arbeitsgruppe befaß¬
te sich ausdrücklich mit den Mitarbeitern in Jugendfreizeitstätten. Die Jugendfrei¬
zeitstätten, die in der Nachkriegszeit keine Legitimationsschwierigkeiten gehabt
hatten („Jugend muß weg von der Straße"), bedurften 1968 einer neuen Begrün¬
dung, weil kommerzielle Angebote für Jugendliche, die eine über zehnjährige Er¬

fahmng in der "Wohlstandsgesellschaft" hinter sich hatten, zunehmend attrakti¬
ver geworden waren. MOLLENHAUER, MÜLLER und GIESECKE erhielten ge¬
meinsam Gelegenheit, für ihre Konzeption einer gesellschaftsbezogenen Freizei¬

terziehung zu werben, die von einer gesellschaftskritischen Position her- und
nicht aus den unreflektierten Traditionen der Jugendbewegung abzuleiten sei. In
der Diskussion zeigte sich jedoch, daß es den Teilnehmernwenigerauf die Reflexi¬
on des gesellschaftlichen und pädagogischen Auftrags der Jugendfreizeitstätten
ankam, sondern mehr auf die Wahrung der bemfspolitischen Interessen derMitar-
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beiter in derJugendarbeit gegenüber denTrägernund der Offenthchkeit: Gefordert

wurde eine bessere Ausbildung, bessere Arbeitsbedingungen, bessere soziale Ab¬

sicherung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen (vgl. GRAUER 1968, S. 93 ff.).

Wie unschwer zu sehen ist, wurden die weitgehenden pädagogischen Entwürfe

vonMÜLLER,MOLLENHAUERund GIESECKE durch die Resonanz, die sie in der

Praxis fanden, relativiert; KENTLERs Ideen standen noch gar nicht zur Debatte.

Den Mitarbeitern und künftigen Mitarbeitern in der Jugendarbeit ging es weit we¬

nigerum die idealistischenZielsetzungen, wie sie die Jugendpflege im Kaiserreich

und noch in der WeimarerRepubhk geprägt hatten (- auch noch in den ersten Jah¬
ren des Dritten Reiches), als um solche pragmatischen Besorgnisse wie ausrei¬

chende Berufsqualifikation, Anzahl der Arbeitsplätze und Freizeitregelung sowie 339

Auslandserfahrung.

Auch die Themen der ersten drei Jugendhilfetage sind konventionell zu nennen

und gehen über berufsspezifische Fragestellungen nicht hinaus, bearbeiten „zeit¬

lich und thematisch begrenzt... aus der jeweiligen konkreten Situation sich erge¬

bende Probleme" (vgl. ENGLERT 1982, S. 48).

Warum unter solchen Bedingungen die einheitliche Gestaltung der Jugendhilfe,
wie sie in den fünfziger Jahren praktiziert worden war, aufgegeben werden mußte,
ist rückbUckend schwer verständlich. Auch das letzte aufsehenerregende Ereignis
des dritten Jugendhilfetages zeigt eher die gemäßigte pohtische Linie, die die AGJJ
vertrat.

Um das Thema "DerMitarbeiterin derJugendhilfe" so zur Sprache zu bringen, daß

möglichst viele Betroffene sich äußern konnten, sollte die Tagung durch Podiums¬
diskussionen beschlossen werden. Das dritte der drei "aktuellen Gespräche" hatte

die "Rebellion derJugend - eine Herausforderung dervergesellschaftetenJugend¬
arbeit" zum Gegenstand; der Gesprächstermin lag zwei Tage vor der Verabschie¬

dung der Notstandsgesetze. Zur Überraschung der Veranstalter erzwangen De¬

monstranten eine Diskussion über die Notstandsgesetze und eine Resolution zur

Notstandsgesetzgebung (vgl. HASENCLEVER 1968, S. 17 f.).

Zumindest aus der zeitlichen Distanz erscheint es naiv, einExpertengesprächzum
Thema "Jugendrebellion" anzusetzen und dann erstaunt zu sein, wenn das Ge¬

spräch von rebellierenden JugendUchen umfunktioniert wird. Tatsache ist, daß

seit Stuttgart 1968 die Institution der Jugendhilfetage mit Kritik, vor allem von Be¬

hördenseite, rechnen mußte. Sowohl die Form wurde hinterfragt, die die Veran¬

staltung angenommen hatte, als auch die Notwendigkeit und Effizienz von Ju¬

gendhilfetagen bezweifelt (vgl. ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGENDHILFE
1985a), S. 2). Bezeichnend ist auch, wie wenig der soziale Protest der „neuen Ju¬

gendbewegung", der 1968 von LOCH immerhin schon in Fachzeitschriften be¬

schrieben werden konnte, Eingang in die Überlegungen der Mitarbeiter in der Ju¬
gendarbeit gefunden hatte: Auch sie scheinen das „schleichende Unbehagen der

Jugend hinter ihrer Maske der Angepaßtheit" (LOCH 1968, S. 216) nicht bemerkt

zu haben. Das Bewußtsein für das pädagogische Verhältnis zwischen erwachse¬

nen Erziehern und den Heranwachsenden kann bei der Mehrheit der Mitarbeiter
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noch nicht übermäßig sensibilisiert gewesen sein. „Die Entwicklung eines profes¬
sionellen Bewußtseins unter uns Sozialpädagogen", meint dementsprechend
C.W. MÜLLER in seinem Bericht vom dritten Deutschen Jugendhilfetag in Stutt¬

gart, scheine ihm „die wesentliche, die dominante Aufgabe und Herausforderung
dieses Jugendhilfetages zu sein" (ERGEBNISSE des 3. Deutschen Jugendhilfetages
1968 in Stuttgart. In: ENGLERT 1982, S. 178). Auf den ersten Blick sehe es so aus,

als ob man erfreulichweit aufdiesemWeg sei. Aber „zumprofessionellen Bewußt¬

sein des Sozialpädagogen gehört nicht nur die standesorientierte, syndikalisti¬
sche professionelle Identität, sondern gleichzeitig ein kritisches Selbstbewußt¬

sein der Rollen und Funktionen des Berufes im gesellschaftlichen Zusammen¬

hang" (ebd., S. 180). Dazu gehöre zu allererst „die Überprüfung seinerBereitschaft

und seiner Fähigkeit, gesellschaftliche Veränderungen und gesellschaftlichen
Wandel anzuerkennen und ihnen in kritischer Distanz zu folgen", sodann die

Selbstprüfung, „ob seine Vorstellungen von Erziehung und ob sein erzieherisches

Handeln tatsächlich Mündigkeit und Emanzipation befördern" (ebd.).

MÜLLER bewertet - im Gegensatz zur Einschätzung der Verfasserin - den Bewußt¬

seinsstand der Teilnehmer am dritten Deutschen Jugendhilfetag als vielverspre¬
chend:

„Die Arbeitsgruppe 10 ("Mitarbeiter in Jugendbildungsstätten") war offen¬

sichtlich an einem professioneUen Bewußtsein orientiert, das den Horizont

reinen Syndikalismus und gewerkschaftlicher Interessenvertretung über¬

schritt.

Der Schlußbericht dieser Arbeitsgruppe war getippt, noch ehe die Podiums¬

diskussion über "Die Rebellion der Jugend - als Herausforderung an die

vergesellschaftete Jugendarbeit" in der Liederhalle stattfand. Ich hatte den

Eindruck, der Go-in unserer Studenten hatte eine doppelte Funktion: ein¬

mal führte er zu einer zeitweisen Polarisierung unserer Konferenzteilneh¬

mer, die gutwilligen Kollegen sicher ebenso ungelegen kam, ja schmerzlich

war, wie dem Vorsitzenden des Bundesjugendringes Klaus Flegel. Zum an¬

deren politisierte er in - wie ich meine - notwendiger Weise die folgende
Diskussion.

Ich jedenfalls würde nach Abschluß des Podiums den studentischen Slogan:
"Bundesjugendhilfetag hilft der Jugend auch nicht mehr - die Tendenz: re¬

aktionär" abwandeln in: "Deutscher Jugendhilfetag hilft der Jugend allemal

- die Tendenz: war liberal", wobei ich einkalkuliere, daß der Markenname

"liberal" für Teile der jungen Generation eher ein Schimpfwort ist, ebenso

wie der Begriff "vergesellschaftete Jugendarbeit". Übrigens - auch dieser

Terminus scheint nicht mehr zu tragen. Jedenfalls hat die Arbeitsgruppe
11 offensichtlich den größten Schritt nach vorn gemacht. Die Mitarbeiter in

den Jugendverbänden formulierten: "Jugendverbände bejahen das Element
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der Bewegung und die sich daraus für sie ergebende Aufgabe, an der Ent¬

wicklung und Veränderung der Gesellschaft mitzuwirken. Dem stand bis¬

her der vielfach von Jugendverbänden und Jugendringen geübte Grundsatz

der Anpassung entgegen ... Wesentliche Aufgabe der außerschulischen Pä¬

dagogik besteht darin, dem jungen Menschen bewußt zu machen, daß in der

Auseinandersetzung mit den Konflikten eine Fortentwicklung der gesell¬

schaftlichen Ordnung zu sehen ist... Die finanziellen Mittel, die für Jugend¬

arbeit ausgegeben werden, werden bisher weniger aus Gründen der Ein¬

sicht in die Notwendigkeit der Jugendverbandsarbeit als einem dritten Er¬

ziehungsfeld, sondern als "Honorar" für Wohlverhalten gegeben. Diese Ein¬

stellung des Gebers sollte revidiert werden"" (ebd., S. 181 f.).

WennMÜLLERrecht hätte, und Sozialpädagogen, Erzieher und Sozialarbeiter das

postulierte kritische Bewußtsein entwickelten, wenn zudem die Jugendverbände

in den gesellschaftskritischen Tenor überzeugt einstimmten, wären wenigstens

die Befürchtungen von Politikern und Verwaltungsfachleuten nicht übertrieben

gewesen.

DieÄngste derBehördenmaterialisiertensich anläßlich des viertenDeutschenJu¬

gendhilfetages vom 10.-13.5.1970 in Nürnberg zum Thema "Kindheit undfugend

in der Gesellschaft". 2500-3000 Gäste nahmen teil, mehr als ein Viertel waren Stu¬

denten.

Der vierte Deutsche Jugendhilfetag hatte sich zum Ziel gesetzt:

„die gesellschaftlichen Strukturen (zu) analysieren, die das Leben von Kin¬

dern und Jugendlichen bestimmen; - das Bewußtsein von Mitarbeitern in

der Jugendhilfe für die gesellschaftliche Funktion der Jugendhilfe und für

gesellschaftliche Verhältnisse, in denen sie geübt wird, (zu) schärfen; - die

Rolle der Jugendhilfe neu (zu) überdenken und bestimmen (zu) helfen"

(HORNSTEIN 1970a), S. 15).

„Dieser Jugendhilfetag", so lesen wir weiter, „öffnetsichvorallem für kontrover¬

se Standpunkte, daVertreter kontroversergesellschaftlicher Gruppenbereits bei

derPlanung beteiligt wurden" (ebd.). Das Thema der Tagung wurde demgemäß in

sieben Konfliktfelder differenziert: Familie, Vorschulerziehung, Heimerziehung,

Jugendverbände, Schule und Betrieb, Freizeit, PoUtik. Auch die Arbeitsformen

gingen über das übliche - Referat und Arbeitsgruppen - hinaus. Es gab Forums- und

Plenumsdiskussionen, Hearings, Filme und Auftritte einer "sozialistischen Akti¬

on Jugendhilfetag", die insgesamt für einen „turbulenten Verlauf' sorgten, so daß

kaum eine Veranstaltung wie vorgesehen durchgeführt werden konnte - die Stu¬

dentenrevolte und die Aktionsformen der außerparlamentarischen Opposition

hatten die Jugendhilfe endlich erreicht. Die von den Universitäten her bekannten

Spiele wurden auch auf dem vierten Jugendhilfetag eingeübt.

Zum Abschluß der Veranstaltung distanzierte sich der Vorstand der AGJJ einstim¬

mig von während der Veranstaltung geäußerten Angriffen gegen die freiheitlich¬

demokratische Grundordnung sowie von Diffamierungen bestimmter Träger. Die
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Resolutionen seien Ergebnisse der Arbeitsgruppen und spiegelten nicht unbe¬

dingt die Meinung der AGJJ wider. Im September wurden anläßlich einer Vor¬

standssitzung diese Aussagen dahingehend zurückgenommen, daß der Vorstand
den vierten Deutschen Jugendhilfetag „als einen wichtigen und notwendigen
Schritt in Richtung aufeine bewußtere, die gesellschaftlich politische Dimension
stärker einzubeziehende und von der Gesellschaft ernster genommene Jugend¬
hilfepraxis" ansehe.

Er betrachte ihn als deutlichen Hinweis darauf, daß „im Falle der Jugendhilfe
und Jugendpolitik rasche und weitreichende Reformen unumgänglich sind"

(ebd., S. 186).

Um die Verstömng der Offiziellen zu verstehen, muß man einen Blick auf die Dis¬

kussionsergebnisse und Vorschläge der drei Arbeitsgruppen werfen, die sich zum
Konfliktfeld "Freizeit" aus 292 Teilnehmern gebildet hatten.

Die Arbeitsgruppe zum Thema "zwischen Gammeln und Gängeln" erregte Aufse¬
hen durch die Forderung nach pädagogischen Experimentierräumen innerhalb
der Angebote des Jugendtourismus. Die Urlaubszeit sei höchst geeignet, um Ju¬
gendUche neue Formen des Zusammenlebens erproben und erfahren zu lassen

(gemeint sind ausdrücklich auch sexuelle Kontakte); gerade im Urlaub wollten Ju¬
gendhche diese Chance zur Selbstverwirklichung so selbstverständlich wahrneh¬
men wie Erwachsene. Der Gesetzgeber müsse dieser Entwicklung Rechnung tra¬

gen (vgl. ebd., S. 171).

Die Forderung der Arbeitsgruppe "Underground-Pop-Subkultur" war vergleichs¬
weise bescheiden, wenn auch vom Titel her anstößig: Sie hielt es für wesentlich,
Medienerziehung mehr als bisher in Forschung, Ausbildung und Praxis zu be¬

rücksichtigen (vgl. ebd., S. 169 f.). Die Brisanz dieser Fördemng enthüllt sich,
wenn man sie im Zusammenhang mit der konkreten Erscheinung der Idole der

Pop-Underground-Subkultur sieht (Haartracht, Kleidung, Musik, Libertinage,
Drogen).

Der Arbeitsgruppe "Freizeitstätte - autonom oder ferngesteuert?" lag ein Arbeits¬

papier der Vorbereitungsgruppe der AGJJ zugrunde (unveröffentlicht); die Gruppe
stellte sich die Aufgabe, die Vorlage kritisch zu bewerten. Im Ergebnis wollte sie
das Arbeitspapier wie folgt verändert wissen:

- Jugendliche sind bei der Planung von Jugendhäusern einzubeziehen;

Freizeitstätten müssen eine aktive Beteiligung der Jugend an gesellschaft¬
Uchen Vorgängen ermöglichen;

- dafür müssen die Freizeitstätten als Orte definiert werden, an denen Ju¬
gendliche mit ihrer Freiheit experimentieren dürfen;

- um sachdienhche Hilfen geben zu können, müßten die Mitarbeiter im Ju¬
gendhaus als Freizeiterzieher ausgebildet werden;

- demgemäß hätten Wissenschaft und Forschung sich schwerpunktmäßig
auf Freizeiterziehung zu konkretisieren (vgl. ebd., S. 177 f.).
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Zu allem Überfluß warf P. FÜRSTENAUin seinemEinführungsreferat derbehörd¬

lichenJugendpflege das „atomistische Nebeneinander" von Jugendpflege und Ju¬

gendfürsorge vor. Die obersten und oberen Landeswohlfahrtsbehörden befolgten
den gesetzhchen Auftrag des JWG nicht ernsthaft, die Planungs- und Koordinie¬

rungsaufgabenverantwortUch wahrzunehmen, stattdessen erfolge die Subventio¬

nierung der Träger „nach zufälligen, undurchsichtigen Kriterien aufgrund der

Gepflogenheiten von Verbandsinteressenpolitik und Subventionspolitik" (ebd.,

S. 28).

Alles an diesem Jugendhilfetag mußte für die Behördenvertreter anstößig sein. Da¬

her ist es nicht verwunderlich, daß 1971 ein Fachausschuß 2 "Jugendpflege und

Jugendschutz" der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und
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überörtlichen Erziehungsbehörden gegründet wurde, um die fachliche Weiter-

entwicklung der Jugendpflege durch Richthnien, Empfehlungen und Stellung¬
nahmen zu unterstützen. Der hier behauptete Zusammenhang ist in der Fachlite¬

ratur und in den zugänglichen Akten nirgends dokumentiert. Da es keine Erklä¬

rung für den am 1./2. Juli 1971 konstituierten Fachausschuß 2 gibt, ebenso wenig
eine Notwendigkeit für seine Gründung zu dem Zeitpunkt, ist erlaubt, diesbezüg¬
liche Überlegungen anzustellen.

Die Beschlüsse der Bundesarbeitsgemeinschaft der LandesJugendämterund über¬

örtlichen Erziehungsbehörden (Landeswohlfahrtsverband Hessen) werden allen

Behörden der Jugendhilfe zur Kenntnis gebracht, in Fachzeitschriften veröffent¬

licht und, je nach Bedeutung, auch in der Presse bekannt gegeben. Die Vorlagen
werden in den Fachausschüssen erarbeitet. Von der Bundesarbeitsgemeinschaft

angenommen, haben sie für die nachgeordneten Behörden zwar nur empfehlen¬
den Charakter, sind aber als Orientierungshilfe durchaus von Bedeutung, auch

weil sich an ihnen der Konsens der Landesjugendämter ablesen läßt. Ein solcher

Konsens heß sich offenbar nur schwer herstellen. Erst 1975 hatte die Arbeit des

Fachausschusses ein erstes konkretes Ergebnis; bis 1980 konnten nur drei Emp¬

fehlungen an die Behörden weitergeleitet werden. Darauf wird noch näher einzu¬

gehen sein, im Moment kommt es ledighch darauf an zu zeigen, wie die oberen

Landesbehörden auf öffenthche Kritik von renommierten Wissenschaftlern (vgl.
Kap. 5.4.2.2) reagierten sowie auf Forderungen von der Basis, Jugendpflege in Zu¬
kunft in unbürokratischen Bahnen verlaufen zu lassen. Da die AGJJ sich nicht ein¬

deutig von den unliebsamen Vorfällen der Jugendhilfetage von 1970 distanziert

hatte, distanzierte sich die Bundesarbeitsgemeinschaft von ihr.

Um eine Urteilsbildung zu erleichtern, sei die Stellungnahme der vier unterzeich¬

netenErziehungswissenschaftlerzum Verhalten des Vorstands derAGJJ angefügt.

„Die unterzeichnenden Erziehungswissenschaftler, die am 4. Deutschen Ju¬

gendhilfetag in Nürnberg mitgewirkt haben, protestieren gegen die Ent¬

schließung, die der Vorstand der AGJJ als Veranstalter nach Beendigung
des Jugendhilfetags am 13. Mai 1970 veröffentlicht hat. Die Entschließung
erhebt gegen Gruppen von Teilnehmern den Vorwurf des Mißbrauchs von

Toleranz und der Manipulation der Veranstaltungen. Ferner distanziert sie
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sich von etwaigen Äußerungen der Kritik an der Verfassung der BRD und

von den Resolutionen der Arbeitsgruppen. Diese Stellungnahme der Ar¬

beitsgemeinschaft der die Jugendhilfe in der BRD tragenden Verbände und

Behörden scheint uns kennzeichnend für die politische Einstellung, die die

organisierte Jugendhilfe bis heute bei uns beherrscht. Die Entschließung dif¬

famiert die Analyse der die Jugendhilfe bestimmenden gesellschaftlichen

Kräfte, die Offenlegung und den offenen Austrag von Interessenkonflikten;

sie bekämpft die Auseinandersetzungen über eine Konkretisierung demo¬

kratischer Modelle der Jugendhilfe in der Gesellschaft und versucht, die

diesbezüglichen Arbeitsergebnisse des Jugendhilfetags um ihre politische

Wirkung zu bringen. Die Entschließung reagiert auf die große Zahl kriti¬

scher Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Studenten, für die der

4. Deutsche Jugendhilfetag ein erstes politisches Forum war, mit politischen

Verdächtigungen und formalen Verfahrensargumenten statt mit eigenen

Konzeptionen und Vorschlägen. Die Arbeitsgemeinschaft bestätigt damit die

Richtigkeit der Analysen, die einem großen Teil der Resolutionen des

Jugendhilfetags zugrunde liegen.

gez. Martin Bonhoeffer (Berlin)

gez. Prof. Dr. Peter Fürstenau (Gießen)

gez. Prof. Dr. Klaus Mollenhauer (Frankfurt/M.)

gez. Prof. Dr. Hans Thiersch (Kiel)" (In: ENGLERT 1982,

5. 77).

Kurze Zeit später antwortete der Vorstand der AGJJ mit der im Mai angekündig¬
ten Erklärung.

„Der 4. Deutsche Jugendhilfetag in Nürnberg sollte nach den Intentionen

des Veranstalters ein jugendpolitisches Forum und ein Jugendhilfetag der

Bewußtmachung von Konflikten, der Diskussion und der Auseinanderset¬

zung sein. Diese Diskussionen und Auseinandersetzungen haben stattgefun¬
den. Ihre besondere Schärfe und Bedeutung haben sie dadurch erhalten,

daß sie sich aufThemen bezogen, die in der bildungs- und jugendpoliti¬
schen Diskussion der Gegenwart einen besonderen Rang einnehmen. Der

Jugendhilfetag hat darüber hinaus gezeigt, wie weitgehend die Mitarbeiter

der Jugendhilfe Zusammenhänge zwischen der eigenen Praxis und den Ver¬

säumnissen der Jugendpolitik in Bund und Ländern erkennen und bereit

sind, sich für Veränderungen zu engagieren und sich nicht mehr mit den

Unzulänglichkeiten der Praxis abzufinden.

Der Jugendhilfetag hat in seinem Verlauf aber auch deutlich gemacht, wie

groß die Spannungen zwischen einzelnen Gruppen der Jugendhilfe sind.

Dies gilt nicht nur für Spannungen zwischen den seit langem im Bereich

der Jugendhilfe tätigen Verbänden und Organisationen einerseits und den

neu in diesem Felde in Erscheinung tretenden Gruppen andererseits. Auch

bei den Mitarbeitern in den Organisationen der Jugendhilfe selbst zeigen
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sich spürbare Spannungen zwischen den seit vielen Jahren in der Arbeit

stehenden Praktikern und den mehr wissenschaftlich-theoretisch orientier¬

ten jüngeren Mitarbeitern. Der Jugendhilfetag hat ein wichtiges Ziel er¬

reicht, indem er dies alles deutlich und zum ersten Male auch einer breite¬

ren Öffentlichkeit bekannt gemacht hat: er hat damit zu einer bewußteren

Einschätzung der vorhandenen Konflikte geführt und auch die unausweich¬

liche Notwendigkeit von Veränderungen und weitreichenden Reformen

nachhaltig sichtbar gemacht.

Der Vorstand der AGJJ würde es außerordentlich bedauern, wenn die auf

dem Jugendhilfetag sich abzeichnende Polarisierung zwischen "revolutio- 395

nären" Gruppen und den bisher in der Jugendhilfe tätigen Gruppen künftig
eine rationale Auseinandersetzung innerhalb der Jugendhilfe verhindern

würde. Er ist vielmehr der Auffassung, daß dieser Jugendhilfetag nur dann

seine Funktion erfüllt, wenn die in Nürnberg begonnenen Diskussionen und

Auseinandersetzungen in versachlichter Form fortgesetzt werden und wenn

sie auch in den Verbänden und Organisationen der Jugendhilfe Anstöße zur

Weiterentwicklung der eigenen gesellschafts- und jugendpolitischen Kon¬

zeption geben." ... (Zum 4. Deutschen Jugendhilfetag 1970 in Nürnberg. In:

ENGLERT 1982, S. 182 f.).

6.1.3.2 Die Bedeutung der AGJJ für die behördliche Jugendpflege

In programmatischer Füllung ihres Namens hat die Arbeitsgemeinschaft Jugend¬

pflege und Jugendfürsorge seit den fünfziger Jahren und, in anderer Form, in den

sechziger Jahren versucht, die "Einheit der Jugendhilfe" von einer theoretischen

Forderung der verantwortlichen Jugendpflege der Weimarer RepubUk zur gesetz¬
lichenund organisatorischen Wirkhchkeit für die Sozialarbeitund Fürsorge in der

Bundesrepublik Deutschland werden zu lassen. Sie hat dieses Ziel nicht erreicht,

obwohl sie immer neue Impulse in die gewünschte Richtung gegeben hat. Dem di¬

stanzierten Beobachter will es so scheinen, als ob die Jugendwohlfahrtsbehörden
den Plan vereitelt hätten; es wäre aber durchaus möghch, daß Jugendfürsorge und

Jugendpflege aus organisationstechnischen Gründen nicht vom selben Amt unter

gleichwertiger Gewichtung der beiden Bereiche betrieben werden kann.

Der Versuch der AGJJ, ihr Anliegen in den sechziger Jahren einer größeren Öffent¬

lichkeit bekannt zu machen und dabei in den Tagungsthemen die wichtigsten
strittigen Themen zur Sprache zu bringen, hat nur teilweise erwünschte Wirkun¬

gen gezeigt: Einerseits trieben die Deutschen Jugendhilfetage sicher die Professio¬

nalisierung der sozialen Berufe voran und führten die Studenten an die Probleme

und Konflikte des Alltags heran, sorgten die Medien für eine eingeschränkte Öf¬

fentlichkeit -die eigentliche Aufmerksamkeit haben die spektakulären studenti¬

schen Protestformen erregt.
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Als die Studenten des Fachbereichs Sozialwesen die aufsehenerregenden Akti¬

onsformen auf die Deutschen Jugendhilfetage übertrugen, sahen sich die kommu¬

nalen Spitzenverbände und der Deutsche Verein für öffentliche und private Für¬

sorge in ihrer Entscheidung von 1964/65 bestätigt, die gemeinsame Arbeitsplatt¬
form zu verlassen; gegen Ende der sechziger Jahre erwogen auch die oberen Lan¬

desbehörden die Art ihrer Mitarbeit zu überdenken - trotz der "maßvollen libera¬

len Politik" (C.W. MÜLLER), deren sich der Vorstand der AGJJ befleißigt hatte, so¬

weit es in seiner Macht stand. Offenbar schreckten sie vor der Politisierung des Ju¬
gendhilfebereiches zurück.

Aus der Sicht der Behörden kamen die Störenfriede aus den Reihen der Jugend¬
pfleger. Diese Wahrnehmung führte zu einer weiteren Stigmatisierung, obwohl sie

auf einem gmndsatzhchen Mißverständnis beruht: Jugendpfleger stören Behör¬

den deswegen mit neuen Ideen auf, weil sie durch ihren direkten Kontakt mit Ju¬
gendhchen die neuesten Entwicklungen sofort und aus erster Hand erfahren. Sie

bringen nicht die irritierendenEntwicklungen auf, sondern sie überbringen sie ins

Amt. Man hat es hier mit einem klassischen Fall der Bestrafung des Überbringers
der schlechten Botschaft zu tun, anstatt ihm dankbar dafür zu sein, die wichtige
Nachricht früh genug zu erhalten. Im Amt haben die gesellschaftlichen Verände¬

rungen der sechziger Jahre, die mit veränderten Bewußtseinslagen bei den Mitar¬

beitern in den Jugendhäusern einhergingen, zur Ghettoisierung der Jugendpflege
beigetragen. Je unruhiger die Jugendarbeit und je beunruhigender die neue Ju¬
gendbewegung wurden, desto mehr versuchte man, störungsfreie Zonen im Ver¬

waltungsablauf zu sichern.

Vergleicht man die Initiativen zur Weiterentwicklung der behördlichen Jugend¬
pflege, die von denoberen Behörden ausgingen, mit den Vorschlägen, die die AGJJ
machte oder die von der Basis kamen, schneiden die Behörden schlecht ab: Sie rea¬

gierten im wesenthchen und mußten zu weiterer Mobilität gezwungen werden.

Dieses Widerstreben, die anfangs der sechziger Jahre erreichte Position noch ein¬

mal zu verlassen, wird auch an anderer Stelle kritisiert (vgl. Kap. 2.4.3.1 und

5.4.3.2).

Im übrigen muß daran erinnert werden, daß derJugendpflegebereich nur einer von
vielen Arbeitsbereichen der AGJJ darstellt, in denen wichtige und erfolgreiche Ar¬
beit geleistet wird. Zur Information anbei das Organisationsschema der AGJ, wie

die AGJJ seither firmiert.

Abbildung 6.1:

Organisationsschema der AGJ. Stand 1980

Abbildung siehe folgende Seite
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6.1.4 "Progressive" Theoriebildung in den Häusern der offenen Tür

In Fortführung der Gedanken und Ideen vonMÜLLER, KENTLER, MOLLENHAU¬
ERund GIESECKE entwickelten sich in den späten sechziger und siebzigerJahren
Theorien für die offene Jugendarbeit, die die traditionalistische Jugendarbeit nach
dem Vorbild der Jugendverbände ablösen sollten. Kennzeichnend für diese Theo¬

rien ist ein Selbstverständnis von Theoretikern und Praktikern, das Theorie und

Praxis, angelehnt an eine Grundvorstellung marxistischen Denkens, "vermitteln"

möchte. Zwar darf die Theorie der Praxis "vorauseilen", sie soll es aber nur inso¬

weit, als die Theorie noch einholbar bleibt durch die Praxis. Dieses Theoriever¬

ständnis würde als "utopisch" bezeichnet werden. Die zweite Möglichkeit, zur

398 Theorie zu gelangen, ist, sie über einer schon bestehenden Praxis zu formulieren.

In diesem Fall erweist es sich zunächst als Hauptaufgabe der Theorie, die Praxis zu

definieren, danach durch kritische Anstrengung "gute" Praxis von "schlechter"

Praxis zu scheiden. Ist die Scheidung erfolgt, bedarf es des politischen Engage¬
ments für die als gut erkannteund des Kampfes gegen die als schlecht erkannte Pra¬

xis. Um den theoretischen Teil richtig zu behandeln, wird ein Instrumentarium

zur Geltung gebracht und werden Maßstäbe gesetzt, die ein "kritisches" Urteil er¬

möglichen. Inhalte, Methoden und Kriterien der Theorie müssen "intersubjektiv
überprüfbar" sein und geeignet, die "implizitengesellschaftlichen Interessen" der

"Interaktionsteilnehmer", die ins Auge gefaßt sind, offenzulegen. Praktisch folgt
daraus die Betonung eines "aufgeklärten Vernunftbegriffs", dem es darum geht,
sachlich nicht gerechtfertigte Herrschaftsstrukturen zu überwinden und den Indi¬

viduen zur Selbstentfaltung und möghchst weitgehender Freiheit zu verhelfen.

Ein solches Theorieverständnis hat man kritisch genannt, und es ist nie verkannt

worden, daß beide Varianten in engem Zusammenhang zueinander stehen.

Bei der Anwendung dieses Theorieverständnisses und über seine Anwendbarkeit
ist grundsätzlich scharfer Streit entstanden. Zum einen ist der Anspruch kritisiert

worden, WissenschaftUchkeit komme erst in diesem Verständnis zu sich selbst,
zum anderen ist die Einseitigkeit des "marxistischen Standpunktes" moniert wor¬

den, die nahezu zwangsläufig zu einer Verurteilung "bürgerlicher Praxis" führen

müsse. Daran ist richtig, daß kritische Theorie einen Interessenstandpunkt zur

Geltung bringt, der, geleitet von der Idee der Gerechtigkeit, grundsätzlich die Legi¬
timität von Privilegien hinterfragt, um Besitz, Macht und Herrschaft im Interesse

der Nichtprivilegierten so einzuschränken, daß die Mehrheit mit der ungleichen
Verteilung der Güter einer Gesellschaft einverstanden sein kann, weil sie ander¬

weitig Vorteile für sie mit sich bringt. Diese Überlegung ist aber nicht "marxi¬

stisch"-Marx, ein bürgerlicher Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, hat lediglich
bürgerliche Ideen konsequent weitergedacht und sie auf die soziale Wirklichkeit
seiner Zeit angewendet. Die eben skizzierte Grundüberlegung ist heute Gegen¬
standbürgerlicher Ethiken, wie sie etwa der UtiUtarismus in der angelsächsischen
Welt bis in die Gegenwart entwickelt hat - die international diskutierte "Theorie
der Gerechtigkeit" von J. RAWLS ist das prominenteste Beispiel.
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Im bürgerhch-liberalen Verständnis entscheiden über die Annehmbarkeit von

Theorien Vernunftkriterienund die Zustimmung der Betroffenen aufdemWeg de¬

mokratischer Mehrheitsbeschlüsse. Wie die poUtische Praxis zeigt, orientieren

sich die Programme, die von Parteien angeboten werden, immer sowohl an mögli¬

chen Bedürfnissen von Wählern als auch an Werten und Prinzipien. Einer dieser

Werte kann durchaus Emanzipation sein - und zwarnicht nur in "linken" Kreisen,

sondern sehr wohl auchin konservativen. Wie weit sie gehensoll odergehenmuß,

hängt von der individuellen Lebensgeschichte und den Lebenszielen in ihrem so¬

zialen Kontext ab und selbstverständhch von der Definition und Reichweite des

Begriffes. Daß das Freiwerden von sachhch nicht begründbaren Zwängen zeitwei¬

lig ein Grundbedürfnis des Menschen ist, zeigt jede famihäre Erziehungserfahrung
sowie der durch den Einsatz technischer Mittel verstärkte Hang zur Bequemlich¬

keit, der kennzeichnend ist für entwickelte Gesellschaftsordnungen: Seit Jahrhun¬

derten befreit uns Technik von der Herrschaft unmittelbar naturgegebener Zwän¬

ge.

Wenn ein Theoretiker oder Praktiker über Jugendarbeit in einer veränderten Welt

neu nachdenkenmöchte und dabei aufdie Idee verfällt, emanzipatorischeJugend¬
arbeit betreiben zu wollen, ist daran nichts Anrüchiges.

6.1.4.1 Emanzipatorische Jugendarbeit

H. GIESECKE bemühte sich erstmals 1969 in seinem Aufsatz "Emanzipation - ein

neues pädagogisches Schlagwort" (In: deutsche jugend 1968, S. 539 ff.) darum,

den Gedanken der Emanzipation für die Pädagogik der Jugendarbeit fruchtbar zu

machen. 1971 entfaltete er in "Die Jugendarbeit" auf etwa 70 Seiten die Theorie,

die er "Aspekte einer emanzipatorischen Jugendarbeit" nannte. Sie enthält man¬

che Idee, die üblicherweise mit der Studentenbewegung von 1968 in Zusammen¬

hanggebrachtwird und versorgte eine Generationvon Sozialpädagogen in derJu¬

gendarbeit (- deren durchschnitthche Verweildauer in der Jugendarbeit ca. 2-5

Jahre beträgt) mit einem Richtziel fiir ihre pädagogischen Vorstellungen von offe¬

ner Jugendarbeit.

In derAusgabe von 1971 nennt GIESECKE drei theoretische Eckpfeiler derJugend¬
arbeit: Die „junge Jugendpsychologie", die bis zum ZweitenWeltkrieg die Begrün¬

dung für die Jugendpflege geliefert habe; die „soziologische Betrachtungsweise",
die 1957 mit SCHELSKYs Buch "Die skeptische Generation" den Begründungszu¬

sammenhang erweitert habe und schheßhch EISENSTADTs "Von Generation zu

Generation", das die "Bedeutung der Gleichaltrigengruppe" deutlich gemacht ha¬

be. Der Begriff derEmanzipation, derursprünghch ein politischer sei, werde päda¬

gogisch dann relevant, wenn gesellschaftliche Lernziele so definiert würden, daß

eine zunehmende Demokratisierung der Gesellschaft erwünscht sei. Emanzipati¬
on greife über Mündigkeit hinaus, die immer schon ein pädagogisches Ziel gewe¬

sen sei, die aber - im Gegensatz zur Emanzipation - gesellschafthche Veränderun¬

gen pädagogisch nicht thematisiert habe, wenngleich das Recht dazu dem "mün¬

digen" Bürger durchaus zugestanden wurde. Emanzipation als Erziehungszielim-
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pliziere also, „daß so früh wie möglich im Sozialisationsprozeß reale Mitbestim¬

mungsmöglichkeiten geschaffen werden, deren Ausnutzung weder sozial noch

psychologisch (etwa durch Liebesentzug) verboten werde" (GIESECKE 1971,

S. 150).

Emanzipatorische Jugendarbeit gehe von einem Verständms jugendlicher Soziali¬

sation aus, die sich „als individuelle Kombination ... allgemeiner Konflikte" be¬

schreiben lasse (ebd., S. 153), und sie habe die Aufgabe, „den Jugendlichen plan¬
mäßige Lernhilfen für die erfolgreiche Bearbeitung solcher Konflikte im Sinne

der Emanzipation anzubieten" (ebd., S. 154). GIESECKE führt beispielhaft acht

solcher Konflikte auf:

400 Der Widerspruch zwischen

- Jugendlicher- und Erwachsenenrolle;
- Pflichten und Rechten;
- Triebbedürfhis und -befriedigung;
- Lust und Leistung;
- ideologische und reale Lebensperspektive;
- Bedürfnissen und ökonomischen Chancen;
- Mitbestimmung und Herrschaft (vgl. ebd., S. 155 ff.).

Im Gegensatz zu anderen Soziahsationsinstanzen imJugendalterhabe die emanzi¬

patorische Jugendarbeit die Aufgabe, alle Sozialisationswirkungen einer kriti¬

schen Überprüfung zu unterziehen.

Diese zentrale Aufgabe der Jugendarbeit - Konfliktverarbeitung durch die Jugend¬
lichen selbst - lasse sich in vier Dimensionen beschreiben, nämhch in der lebens¬

begleitenden, der korrigierenden, der aktuellen und der solidarischen Dimension.

Unter „lebensbegleitend" sei im Gegensatz zu „lebensvorbereitend" (wie Jugend¬
arbeit oft verstandenwürde) gemeint, daß sich die Themenund Inhalte aus den Le¬

benszusammenhängen der Jugendlichen ergeben müßten. „Korrigierend" bedeu¬
te eine Infragestellung bisheriger Sozialisationsergebnisse sowie eine Korrektur

des Bewußtseins und der Realität.

„Aktualität" müsse subjektiv und objektiv hergestellt werden, aus den Bedürfnis¬

sen und Interessen der Jugendlichen sowie aus aktuellen politischen, kulturellen

und gesellschaftlichen Ereignissen. Schließlich sei die „Solidarisierung" der Ju¬
gend mit ihrer Gleichaltrigengruppe zu unterstützen, nicht nur im politischen,
sondern auch im geselligen Raum (vgl. ebd., S. 162 ff.).

Um emanzipatorisch arbeiten zu können, müsse das pädagogische Feld Jugendar¬
beit möglichst frei sein von fremdbestimmenden Lernansprüchen, frei sein von

Sanktionen, und es dürfe nur ein Minimum anRepression herrschen. Emanzipato¬
rische Pädagogik habe Selbsterfahmngen, wie die Erfahrung verminderter Repres¬
sion, die Erfahrung von Verhaltensalternativen, die Erfahmng verminderten Lei¬

stungszwanges, die Erfahrung kollektiver Problemlösungen, die Erfahrung unver¬
muteter Erfolge und die Erfahrung als Subjekt zuzulassen.
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Das Bemfsverständnis des Jugendarbeiters müsse andererseits gekennzeichnet

sein durch Solidarität mit den Lebensinteressen der jugendhchen Partner und Zu¬

wendung durch eine Form von Beratung, die den JugendUchen die meiste Ent¬

scheidungsfreiheit überlasse (vgl. ebd., S. 184 ff.).

DeutUch erscheinen in der beschriebenen pädagogischen Theorie nicht nur GIES-

ECKEs, sondern auch MÜLLERs Ideen eines neuen kommunikativen Stils, part¬

nerschaftlicher Umgangsformen und solidarischer Aktionen sowie MOLLEN-

HAUERs Ideen der sich selbst reguherenden Kommunikation, bei der der Erzieher

ledigUch als „Dramaturg des Erziehungsgeschehens" gebraucht werde und dabei

strikt klientenzentriert arbeite, mit deuthcher Erinnerung an C. ROGERs humani¬

stische Psychologie. 40 ]

Der Aktuahtätsbezug pädagogischerTheorien für die Jugendarbeit heße sich nicht

schöner demonstrieren als durch GIESECKEs Revision seiner eigenen Theorie in

"Die Jugendarbeit" in der 5. Auflage 1980: Auf 8 Seiten läßt sich das Konzept der

emanzipatorischen Jugendarbeit nun darstellen, und es steht nahezu gleichbe¬

rechtigt zwischen denen der traditionalistischen und der antikapitahstischen Ju¬

gendarbeit. GIESECKE stellt ausdrückhch das Mißverständnis richtig, man könne

diese Konzepte Entwicklungsphasen oder gar einer Entwicklung des Fortschritts

in der Jugendarbeit zuschreiben - immer seien diese Konzepte nebeneinander

praktiziert worden und brächten die für die Jugendarbeit in der Bundesrepubhk

typische Pluralität der Weltanschauungen zum Ausdruck.

1980 hat sich, um GIESECKEs Terminologie zu benützen, die lebensbegleitende
Dimension der Pädagogik der Jugendarbeit geändert, die aktuelle Dimension be¬

schreibt sich anders: Die Bedürfnisse und Interessen derJugendUchen haben sich

ebenso verändert wie die prägenden geseUschafthchen, kulturellen und politi¬
schenEreignisse - und die Bedürfnisse, Ziele undAbhängigkeitendes Pädagogen.

Zunächstkritisiert GIESECKE seine Theorie, weil sie pädagogisch zugegriffen und

damit zu kurz gegriffen habe: „"Reine" pädagogische Vorstellungen ohne politi¬
sche Implikationen zu vertreten" (GIESECKE 1980a), S. 105), sei unmöglich. So

habe das in den sechziger Jahren formulierte Konzept der emanzipatorischen Ju¬

gendarbeit nur entstehen können, weil der soziale und gesellschaftliche Wandel

dies zugelassenhabe; d.h. dieemanzipatorischeJugendarbeithabe denemanzipa¬
torischen Spielraum nicht erfunden oder geschaffen, „sondern nur aufgegriffen
und pädagogisch thematisiert". Die neue Pädagogik sei also „in Begleitung eines

gesellschaftlichen Wandels entstanden", dem sie „einen positiven politisch-päd¬

agogischen Sinn" zu geben versuchte (ebd., S. 108). Der von ihm damals kritisch

historisch gefaßte Begriffsei durchgängig sinnvoll nur unter anfechtbaren Prämis¬

sen anwendbar: er setze eine Klientel mit angreifbarer autoritärer SoziaUsation

voraus, deren Elternhäuser aus einem stark vergesellschafteten Miheu stammten

und die zugleich die Fähigkeit zu kritischer Reflexion und selbstbewußter Korrek¬

tur des Bestehenden hätten - eine Konstruktion der Unwahrscheinhchkeit. Über¬

dies müsse man sich fragen, „ob Selbstbestimmung in jedem Falle, zu jeder Zeit

und in jedem Lebensalter die wirklichen Bedürfnisse ausdrücke" (ebd., S. 111).
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Naturhch könne man mögliche Gründe dafür untersuchen, warum Jugendliche,
die man in denJugendhäusern treffe, nicht das Bedürfnis nach Selbstbestimmung
hätten, aber man könne ein solches Defizit nicht mit pädagogischen Mitteln besei¬

tigen. Es sei nicht Aufgabe der Pädagogen, Jugendlichen ihre Einsichten über ge¬

sellschafthche Zusammenhänge beizubringen, allenfalls könnten sie kommuni¬

kativ eingebracht werden.

Gegenwärtig könne man den Eindruck gewinnen, daß das Jugendalter weitgehend
befreit sei von unsachgemäßenZwängen, da wederKirchenoch Schule oder Fami¬

he grundsätzhche schwerwiegende Konfliktzonen für die Jugend darstellten. Bei

näherem Hinsehen stelle man jedoch fest, daß die Zwänge sich verschoben hätten.

402 Heute liege das Problem in der Vermarktung durch die Massenmedien und dem

Zwang zum Konsum. Allerdings fehle ein zuverlässiger Maßstab zur Beurteilung
des stets wechselnden Konsumstandards. Emanzipatorische Pädagogik müsse in¬

zwischen ihre Ziele, Inhalte und Methoden neu bestimmen, wenn man sie beibe¬

halten wolle. Selbst dann könne sie zwar Selbstbestimmung und Mitbestimmung
„im Rahmen der als eigen erkannten Bedürfnisse" fördern und aufrechterhalten,
ob das Ausleben dieserBedürfnisse jedochzu einerReform oderzurFörderung des

poUtischen Systems führten - „kann im emanzipatorischen Konzept als einem

pädagogischen nicht antizipiert werden" (ebd., S. 115).

Klingt das nach Einsicht in alte Fehler und Illusionen odernach Resignation ange¬
sichts der Komplexität des zur Diskussion stehenden Sachzusammenhangs und

des Tempos, mit dem sich gesellschaftlicher Wandel inzwischen vollzieht? Man

könnte sich jedenfalls leicht vorstellen, wie ein ähnlich selbstkritischer GIES¬

ECKE mit nochmals zehnJahren Abstand die anfechtbaren Generalisierungen von
1980 kritisiert sowie die Hilflosigkeit einer Theorie, die noch immer zu weit von

der Lebenswirkhchkeit (der aktuellen Dimension) der Besucher von Jugendfrei¬
zeitstätten entfernt ist.

Sie sind in der Regel nicht die emanzipierten oder die emanzipationslustigen Ju¬

gendUchen der Theorie; zurEnttäuschung mancher Sozialarbeiter waren viele Ar¬

beiterjugendliche unpolitischer und konsumorientierter als Gleichaltrige aus ge¬
bildeteren Miheus. Zudem hatten Mitarbeiter in Jugendhäusern Schwierigkeiten,
die Theorie emanzipatorischer Jugendarbeit didaktisch umzusetzen. Für sie er¬

wies sich ein modifiziertes Konzept praktikabler, das Ende der 70er Jahre theore¬

tisch ausformuliert wurde.

6.1.4.2 Bedürfnisorientierte Jugendarbeit

Nachzulesen ist das Konzept in den Büchern "Politische Jugendarbeit" (1975),
"Die Praxis bedürfnisorientierter Jugendarbeit" (1980) und "Wenn der Alltag zur

Sprache kommt" (1981). Der bedürfnisorientierte Ansatz wurde von Diethelm

DAMM in Projekten erprobt, methodisch ausgewertet und so in eine theoretische

Handlungsanweisung überführt. DAMM geht davon aus, daß „Jugendliche an Ju¬

gendarbeit stets ein ganzes Bündel von Interessen herantragen" (DAMM 1981b),
S. 354), die völlig ausreichten, um daraus gute und sinnvolle Jugendarbeit zu ma¬

chen.
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Grundsätzhch solle „was los sein"; die Besucher derJugendhäuserwollten einer¬

seits etwas gebotenbekommen oder spontan tun können, wozu sie gerade Lust ha¬

ben; sie möchten sich entspannenund ausruhen können; sie suchen eine Gruppe,

von der sie akzeptiert werden und in der sie Anerkennung finden können, auf die

sie sich verlassen können, die sich für sie interessiert; sie sind gespannt auf neue

Leute und, wenn es ganz gut geht, erwarten sie, einen Freund bzw. eine Freundin

kennenzulernen (vgl. ebd.).

Nach DAMM sind diese Bedürfhisse normal, altersgerecht und bedeutsam. Das

Warten, das so typisch sei für die AtmosphäreimJugendhaus, zeige immerhin eine

Erwartungshaltung gegenüber dem Leben. Die jugendhchen Bedürfnisse seien

subjektiv erlebt, aber objektiv vermittelt, also historisch und gesellschaftlich ge- 403

formt. Aus denErfahrungen, die sie bisher in ihremMiheu gemachthaben, hätten

sie Lebensstile und Verhaltensformen entwickelt, die ihre Bedürfnisse zugleich

ausdrückten und, wie geschickt oder ungeschickt auch immer, befriedigten.

Der erste Schritt der bedürfnisorientierten Jugendarbeit und ihre wirkliche An¬

strengung bestehe darin, die Lebenswelt derJugendUchengut genug kennenzuler¬

nen. Dabei entstehe dann das Vertrauensverhältnis zwischen dem ErzieherimJu¬

gendhaus und den Besuchern. Erst wenn dieses Verhältnis gesichert sei und man

sich gegenseitig respektiere, könne der Sozialpädagoge herangehen, an den Be¬

dürfnissen der Jugendhchen anknüpfend, emanzipatorische Möghchkeiten zu er¬

öffnen.

Das Konzept beruht auf der Prämisse, daß subjektiven Bedürfnissen objektive In¬

teressen unterhegen; man kann das für alle weiter oben genannten Interessen ge¬

danklich durchspielen. Das Bedürfnis, etwas zu erleben, das von manchen Päda¬

gogen für oberflächlich gehalten würde, enthalte zum Beispiel das Interesse nach

anregenden, neuartigen und unbekannten Erfahrungen als Alternative zu den üb¬

lichen Lebensgewohnheiten, zur „Öde des vermarkteten Alltags"; dem Bedürfnis

nach Selbstbestimmung hege, sei es auch nur als unbewußter Impuls, das objekti¬

ve Interesse zugrunde, auch einmal „Subjekt statt Objekt des historischen Prozes¬

ses" zu sein (ebd., S. 355).

Fortschrittliche Jugendarbeit müsse versuchen, emanzipatorische Strategien zu

entwickeln und im Einzelfall Jugendarbeit in Jugendsozialarbeit zu überführen,

das pädagogischeVerhältnis imUmkreis desJugendhauses nichtendenzu lassen,

sondern die Hilfeleistung in die Lebenswelt des JugendUchen hineinzuverlän-

gern, sofern er ein Bedürfnis danach ausspricht. Für den Jugendarbeiter ergäben
sich dann möglicherweise dieselben objektiven Barrieren (Elternhaus, Schule, Be¬

trieb), die sich denJugendhchen entgegenstellten und ernehme teil an den subjek¬
tiven Ängsten, die eine verändernde Praxis bei den Betroffenen oft auslöse. So ver¬

standene Jugendarbeit verlange psychologisch, gruppendynamisch, pohtisch
feinfühlendes und geschicktes Vorgehen, wennman den Bedürfnissen allerBetei¬

ligten Rechnung tragen wolle und die parteiUchen Entscheidungen überlegt und

ausgewogen ansetze.
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Wieman sieht, erscheint wieder deutlich das "klientenzentrierte" Leitbild des So¬

zialarbeiters als Sozialtherapeuten. Die "kritische Theorie" ist bei DAMM eher

praxis- als theoriebezogen. Er gibt die methodisch entscheidende Hilfe, den ju¬
gendUchen Bedürfnissen die ihnen bislang unerkannten möglichen Interessen ab¬

zugewinnen. Mit seinen Vorschlägen, seinen Alternativen, seiner Sehweise der

Dinge läßt er JugendUchen die Freiheit, wählend zu experimentieren; er steht ih¬

nen dann schützend zur Seite, wenn sie in Not sind. Methodisch orientiert sich
DAMMs Vorgehenan derteilnehmendenBeobachtung. Er verlangt keinen "beson¬
deren" Jugendlichen, das Verfahren funktioniert bei jeder neuen Jugendgene¬
ration. Der Spaß des Jugendpflegers ergibt sich aus der teilnehmenden Beobach¬

tung, auch wenn er sie nicht, im strengen methodischen Sinn, schriftlich fixiert.
Der Spaß der JugendUchen ergibt sich daraus, daß sie sein dürfen, wie sie sind.
Auch an der Entwicklung, die DAMMs Buchtitel anzeigen, wird deuthch, wie,
ausgehend von "politischerJugendarbeit" der Respekt für die anderen und ihre Le¬

benserfahrung zunimmt. Problematisch für die Praxis im Jugendhaus werden die
"Bedürfnisse": Der Jugendpfleger kann seine eigenen zu wenig reflektieren, die
vieler JugendUchen können so diffus sein, daß sie nur schwer verbalisierbar sind,
oder die vielen unterschiedlichen lassen sich kaum organisieren; dann dominie¬
renhäufig die artikulierten Bedürfnisse wenigerBesucher die unausgesprochenen
Bedürfnisse der anderen, und Fmstration kehrt ein. Dieses Problem ist jedoch ty¬
pisch für jede Jugendarbeit und so zentral, daß es schwerpunktmäßig berücksich¬
tigt werden müßte in der Ausbildung zu allen sozialpädagogischen Berufen: Um¬

gang mit Frustration.

Eine klar abgrenzbare Theorie des Umgangs mit Frustrationbildet die "antikapita¬
hstische Jugendarbeit" an.

6.1.4.3 Antikapitalistische Jugendarbeit

Das Konzept insgesamtbemht auf der Enttäuschung über systembedingte Defizite
und offene Ungerechtigkeiten der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Die Fm¬
stration soll nicht in Resignation enden, sondern aggressiv in den politischen
Kampfgegen die Gesellschaftsordnungeinmünden. Antikapitalistische Jugendar¬
beit wird in doppelterHinsicht als kompensatorisch verstanden: Sie will Jugendli¬
che aus den benachteihgten Arbeiterschichten durch solidarische Praxis im

Kampf gegen die Vemrsacher ihres Elends (marxistisch gedacht) für die Enttäu¬

schungen ihrer Lebens- und Arbeitswelt entschädigen und Hoffnung wecken auf
eine bessere und gerechtere Zukunft - damit ihrem Leben Perspektive und Sinn ge¬
ben -, und sie will die "Arbeiterbewegung" und die "proletarische Kultur" wieder
ins Leben mfen, die in der Zeit des Nationalsozialismus zerstört worden und wäh¬
rend der Restaurationsperiode der bundesrepublikanischen Geschichte nicht wie¬
dererstanden ist.

Hellmut LESSING und Manfred LIEBEL haben in dem 1974 in erster Auflage er¬

schienenen Buch "Jugend in der Klassengesellschaft" in einer Reihe von Aufsät¬
zen, die in denJahren 1969 -1973 verfaßt und in Zeitschriften vorab veröffentlicht
wurden, versucht, „theoretische Grundlagen für die Entwicklung sozialistischer
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Handlungsstrategien im Erziehungs- und Jugendsektor schaffen zu helfen, die

sich am Emanzipationsinteresse der Arbeiterklasse und ihres Nachwuchses

orientieren" (LESSING/LIEBEL 1975, S. 7). Der Ansatzwendet sich gegen ein Kon¬

zept von Jugendarbeit, das sich als Freizeiterziehung versteht: „gegen die... klas¬

senspezifischen und reformistischen Traditionen und Tendenzen einer aus¬

schließlich als Freizeiterziehung sich verstehenden Jugendarbeit" (ebd., S. 17).

Jugendarbeit habe ein Synonym zu sein für die auf der Grundlage der autonomen

Arbeiterbewegung sich organisierenden dialektischen Einheit von politischem
Kampf- und Lernprozeß (vgl. ebd., S. 8).

Für die Darstellung der Theorie in ihren Grundzügen werden zwei Beiträge LIE-

BELs Verwendung finden: "Überlegungen zum Praxisverständnis antikapitalisti- 405
scher Jugendarbeit" sowie "Aufgaben und Probleme sozialistischer Pädagogen in

selbstverwaltetenJugendzentren"; dem schheßt sich eine kritische Würdigung der

antikapitahstischen Jugendarbeit an, die in der fünften Auflage von GIESECKEs

"Die Jugendarbeit" aus dem Jahr 1980 zu finden ist.

Antikapitalistische Jugendarbeit müsse vorrangig proletarischeJugendarbeit sein,
das heißt, sie könne nurmit Industriearbeitern stattfinden, die sich „primärals ab¬

hängig von der Arbeit" (im Unterschied zu Schülern und Studenten, die von der

Famihe abhängig seien), in einer permanenten Ernstsituation befänden und sich

in ihrem Arbeitstag in keinen Schonraum zurückziehen könnten (vgl. LIEBEL

1975b), S. 163 ff.). Deshalb dürfe antikapitahstische Jugendarbeit nicht mehr Frei¬

zeiterziehung sein, sondern müsse sich aufArbeitsplatz und Schule beziehen. Der

Beteiligung an betrieblichen Kämpfen komme eine entscheidende Bedeutung zu

(vgl. ebd., S. 174). Schheßhch werde antikapitalistischeJugendarbeit nicht primär
von Pädagogen getragen und von pädagogischen Überlegungen bestimmt: „Sie ist

notwendiger Teil derpolitischenPraxis derer, deren objektives Interesse aufeine

Umwälzung der kapitalistischen Klassenherrschaft abzielt" (ebd., S. 178). Ju¬

gendliche sollen lernen, wie sie die kapitahstische Klassenherrschaft bekämpfen
können, und zwar in der Form, daß ihre Aktivitäten „den Erfordernissen derpoli¬
tischen Praxis untergeordnet"bleiben (ebd., S. 178). Organisiert werden müsseJu¬
gendarbeit von den politischen Kämpfern; die Pädagogen hätten die Funktion,
diese zu unterstützen.

Wie die Funktion der Pädagogen aussehen könne, schildert LIEBEL im genannten
zweiten Beitrag. Die JugendUchen seien für den Pädagogen nicht mehr Objekt des

Handelns, umbestimmte Ziele zu erreichen; vielmehr ergäben sich die Zielsetzun¬

gen aus der Lebenslage und den Erfahrungen derJugendhchen. Der Pädagoge habe
immer parteiisch zu sein, deshalb sei auch ein Beratungskonzept abzulehnen, in

dem der Pädagoge außerhalb des Handlungszusammenhanges bleibe. Im antikapi¬
talistischen Konzept müsse er aktiv an den Aktivitäten der Jugendlichen teilneh¬

men. Die sich hieraus ergebenden Risiken für den Pädagogen seien mitunter

schwerwiegend: Die Abhängigkeit von den Trägern und die damit einhergehende
Mittelschichtorientierung fielen dabei weniger ins Gewicht als Sanktionenbei un¬

erwünschtem Verhalten, wie Disziplinierung, Entlassung und Berufsverbot.
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LIEBEL kann sich deshalb sozialistische Pädagogen auch nur in selbstverwalteten

Jugendzentren vorstellen, die so organisiert sind, daß die Mitarbeiter nur von den

JugendUchen selbst abhängig sind, also eingestellt und entlassen werden können.
Diese Gefahr entstehe nämhch hier, daß Jugendliche so selbständig werden könn¬

ten, daß sie hauptamthche Mitarbeiter nicht mehr zu brauchenglauben, obwohl es

doch die Hauptaufgabe der Pädagogen sei, bei Konflikten in Jugendzentren oder

mit den Institutionen außerhalb des Zentrums die politische Dimension der Kon¬
flikte zu reflektieren und den Jugendhchen zu vermitteln, damit sie die Bedin-

gungszusammenhänge ihrer Probleme erkennen und daraus ihre eigenen Interes¬

sen durchsetzen lernten (vgl. LIEBEL 1975a), S. 249 ff.).

40$ An LIEBELs theoretischem Entwurf ist interessant, wie sich die Pädagogik vom
theoretischen Ziel, zwar klassenspezifisch zu arbeiten, aber doch Jugendarbeit zu
betreibenund sich mit denJugendlichenzu identifizieren, entfernt zu praktischen
taktischenÜberlegungen, welche Arbeitsplätze den soziahstischen Pädagogen ge¬
sichert werden könnten. Die "Subjekte" der antikapitalistischen Jugendarbeit ver¬

schwinden nahezu angesichts der Dominanz des politischen Kampfes mit seinen

strategischen und taktischen Manövern.

Eine solche Theorie kannmanwohl nur in zufriedenerUnkenntnis der "kritischen
Theorie" und Tradition der behördlichen Jugendpflege und ihrer aktuellen gesetz¬
hchen Grundlage schreiben. Es besteht inzwischen ein gesicherter Konsens über
den Charakter offener Jugendarbeit: Sie hat weltanschaulich offen und allen Ju¬
gendUchenzugänghch zu sein. LIEBEL verwechselt die freie Verbandsarbeit eines

soziaUstischen Trägers mit der grundgesetzlichen Verantwortung eines öffentli¬
chen. Der Gedanke, die Arbeiterbewegung wiederzubeleben, ist ehrenwert, aber,
in Häusern der offenen Tür als verbindliche Pädagogik praktiziert, fehl am Platz.

Behördhche Jugendpflege kann als antikapitalistische Jugendarbeit nicht betrie¬
ben werden, weil ihr die gesetzhche Grundlage fehlt.

GIESECKE sieht in LIEBELS radikalisiertem Konzept nicht mehr die Weiterfüh¬

rung, sondern die Preisgabe des ursprünglich emanzipatorischen pädagogischen
Konzepts. Bei der Umsetzung in die Praxis, die nur in Ansätzen gelungen sei, habe
sich vor allem ein didaktisches Problem ergeben: „den Widerspruch zwischen
den empirisch vorfindbaren Bedürfhissen und Interessen der Jugendlichen und
den politischen Intentionen (der Pädagogen) zu erklären und dann praktisch zu
lösen" (GIESECKE 1980a), S. 119). Zwei methodische Vorgehensweisen seien er¬

probt worden, das dozierende "Beibringen" des richtigen Bewußtseins durch Er¬

klärungen und Vorträge, und der sogenannte "erfahrungsbezogene" Ansatz, in
dem die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge auf dem Hintergrund der ju¬
gendlichenErfahmngeninterpretiert würden (vgl. BELARDI 1975). Da die gesamt¬
gesellschaftliche Interpretation dem Konzept vorgegeben sei, könne sie pädago¬
gisch nicht mehr hinterfragt werden. Interpretiert werden könnten lediglich die

Erfahrungen und somit sei die pädagogische Kommunikation an wichtigen Punk¬
ten nicht offen. Die Erfahrungen der Jugendlichen seien also nur Aufhänger für ei¬
ne von vornherein feststehende Interpretation. Dadurch nehme die Manipulati-
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onsmöglichkeit zu und die Gefahr, der Reahtät Stereotype aufzusetzen. Die Miß¬

achtung des Individuums, seiner Lebensgeschichte und Konflikte sei die Gefahr,

die dem erfahrungsbezogenen Ansatz innewohnten. Die antikapitahstische Ju¬

gendarbeit gerate somit in das Dilemma aller normativ orientierten weltanschauh¬

chen Pädagogiken: „Die Lernergebnissestehen nicht zurDisposition; die Vermitt¬

lungsprozesse wie das pädagogische Verhalten überhaupt haben daran gemes¬

sen lediglich taktische Bedeutung; der Pädagoge handelt nicht als Person, son¬

dern als "priesterlicher" Funktionär der Idee einer Gruppe bzw. eines sonstigen
"Über-Ichs" (GIESECKE 1980a), S. 122 f.).

Im Gegensatz zu Jugendverbänden, die sich in deuthch unterscheidbaren Organi¬
sationen präsentieren, und woJugendhche in etwa wissen, was sie erwartet, wenn

sie beitreten, hefte sich antikapitahstische Jugendarbeit an Einzelpersonen, die

keine verantwortliche Organisation repräsentieren, sondern mißbräuchlich kom¬

munale Einrichtungen umfunktionierten.

Insgesamt zieht GIESECKE aus Theorie und Praxis der antikapitalistischen Ju¬

gendarbeit die Lehre, daß sie zugunsten des pohtischen Kampfes pädagogische
Kommunikation tendenziell übergehe; Solidarität schließe nur die „eigenen Leu¬

te" ein, im übrigengehe es „umWerbung,um Agitation,umÜberredungund Täu¬
schung, um Machtbildung und Machterhaltung in der eigenen Gruppe, um Tak¬

tik, Kalkül und Disziplin" (ebd., S. 125).

Eine solche Praxis zu decken, soweit würde der Gesetzgeber nie gehen können,

auch wenn, wie die Bundesministerin für Jugend, Famihe und Gesundheit, Käthe

Ströbel, 1970 versichert hatte, „die Fortentwicklung unserer Verfassung... selbst¬

verständlich" sei und „kein Verharren im Bestehenden" gefordert werde (vgl.
Kap. 2.4.3.2).

Nicht zuletzt ist antikapitalistische Jugendarbeit als fortschrittliche Theorie auch

deswegen verfehlt, weil sie am wenigsten sich vom Vorbild traditionalistischerso¬

zialistischer Jugendarbeit lösen konnte.

Es ist auch widersinnig, jetzt in historischer Perspektive gesehen, das System, das

erstmals in der Geschichte der behördlichen Jugendpflege einen genügend weiten

Finanzierungsspielraum für die Jugendarbeit anzubieten bereit war, auf diese un¬

bedachte Weisegrundsätzhch in Frage stellen oderunverschämtbenutzen zu wol¬
len. Von dieser Sehweise her ist es nur gerecht, wenn der Jugendzentrumsbewe¬

gung, die häufig mit antikapitalistischen Ansätzen operierte, nur geringer und

zeitweiliger Erfolg beschieden war.

Antikapitalistisches Denken war zwar bei der akademischen Jugend im Gefolge
der 68er-Bewegung Mode geworden; es hatte sich aber bei den Jugendlichen, wie
sie mehrheitlich die Jugendhäuser besuchten, nicht durchsetzen können und war

daher ein "pädagogisches" Angebot an den Bedürfnissen derMehrheit derJugend¬
Uchen vorbei.

Vor dem Hintergrund der Tradition der behördhchen Jugendpflege sind auch die

Konzepte der emanzipatorischen und bedürfnisorientierten Jugendarbeit proble-
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matisch; insofern markieren sie etwas wirklich Neues in der Geschichte der be¬

hördlichen Jugendpflege. Von Anfang an hatte sie und sollte sie einen sozial-inte-

grativen Charakter haben, selbst in der Weimarer Republik: Emanzipation von

sachhch nicht gerechtfertigten Zwängen, diese Überlegung hat nicht zum festen

Bestandteil des Behördendenkens gehört, sondern Versöhnung mit den Verhält¬

nissen, Milderung der negativen Folgen der Lebenswelt, Regeneration für die Ar¬

beitswelt und damit Heranführung an das ökonomisch politische System. Der Be¬

zugspunkt kann nur in der Bedürfnisorientierunggefunden werden, weil behörd¬

liche Jugendpflege immer versucht hat, den jugendlichen Bedürfnissen pädago¬
gisch entgegenzukommen, um die Ziele ihrer Veranstaltungen akzeptabel zu ma¬

chen. Insofern sich seit Ende der sechziger Jahre jedoch Bedürfnisse äußerten, die

sich zu den oben genannten Zielen selbst skeptisch und kritisch verhielten, wurde
es für traditionell denkende BehördenVertreter auch schwierig, Bedürfnisse zu ak¬

zeptieren, die von ihren Vorstellungen abwichen. WennJugendlichezum Beispiel
das Jugendhaus als Konsumangebotbetrachteten, mit dessen Hilfe sie ihre Freizeit

attraktiver zu gestalten dachten, ging dieser Wunsch am Grundsatz der behördli¬
chen Jugendpflege vorbei, daß sie einen „dauernden Gewinn für Leib und Seele"

zur Folge haben sollte und nicht „aufbloße Vergnügung der Jugend" hinauslaufen
dürfe (vgl. Kap. 2.1.2). Andererseits wäre es der Mühe wert, zu erwägen, ob auf ei¬

ner Gesellschaftsstufe, die sich tatsächlich mehr und mehr von Zwängen befreit,
eine pädagogisch wohlbegründete emanzipatorische Jugendarbeit nicht sozial-in-

tegrativer und re-kreativer wirken würde als jedes traditionelle Konzept der Ju¬
gendarbeit. Für die siebziger Jahre ist leider die Ablehnung und Zurückdrängung
jugendlicher Bedürfnisse noch typischer gewesen für die behördliche Jugendpfle¬
ge als das Eingehen darauf. Jugendamt und Landesjugendamt wußten sich hier ei¬

nig mit den obersten Landesbehörden und den Politikern der großen Parteien, daß

es zunächst darauf ankomme, das Anwachsen antiparlamentarischer Opposition
zu verhindern und radikalen Konsequenzen in den Anfängen zu wehren. Dieses

Bestreben zeigt sich in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes in den siebzi¬

ger Jahren, im gemeinsamen Beschluß der Ministerpräsidenten zum Problem von
"Extremisten im öffentlichen Dienst" und den panischen Reaktionen der Öffent¬
lichkeit anläßlich der Terrorakte der "Roten-Armee-Fraktion": Verunsicherung
und Besorgnis, verstärkt durch wirtschafthche Krisen, die ein Ende des Wirt¬

schaftswunders signalisierten, schränkten die Reformbereitschaft der Bevolke¬

mng ein, die, wie THRÄNHARDT schreibt, „eine gewisse Angstfreiheit voraus¬

setzt" (THRÄNHARDT1986, S. 200; vgl. zum vorigen ebd., S. 191 ff.). Davon kon¬

nte aber, wie in dieserArbeit mehrfachgezeigt wurde, seit Ende dersechzigerJahre
vornehmlich bei Behörden und Politikern nicht mehr die Rede sein.
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6.1.5 Die Anpassungsschwierigkeiten der behördlichen Jugendpflege

Letztlich hat es auch die Jugendbehörde geschafft, sich dem veränderten Zeitgeist

anzupassen und die stark gewandelte gesellschafthche Wirkhchkeit in ihre Über¬

legungen und behördhche Praxis aufzunehmen, zumindest in der Form der Dul¬

dung. Leider sollte darüber wieder etwa ein Jahrzehnt vergehen.

6.1.5.1 Der Dritte Jugendbericht: Aufgaben und Wirksamkeit der Jugend¬
ämter in der Bundesrepublik Deutschland

Im folgenden wird der Teil des Berichtes referiert, der sich mit dem Bereich Ju¬

gendpflege befaßt.

Im Vergleich zum jugendfürsorgerischen Bereich, so sichert sich die Kommission

ab, seien die Organisationsformen der Jugendpflege schwer vergleichbar und

kaum zusammenfassend darzustellen (vgl. Kap. 3.3.4).

Die Stellung der Jugendpflege im Jugendamt wird als „Rand- bzw. Sonderstel¬

lung" beschrieben. Sie sei gekennzeichnet durch eine doppelte Isolierung: Gegen¬
über der Jugendfürsorge und gegenüber der Verwaltung. Wegen der unklaren ge¬

setzlichen Regelung im JWG seien dafür regional unterschiedhche Traditionen

verantwortlich. Mehr oder weniger starke Aktivität der Jugendverbände habezum

Beispiel dazu geführt, daß sich die Jugendämter auf eine finanzielle Förderung
dieser Aktivitäten beschränkten und keine eigenen Jugendpflegeabteilungen ein¬

gerichtet hätten - oder daß sie durch geringe Aktivität, aufgrund der gesetzhchen
Verpflichtung, sich dazu veranlaßt gesehen hätten, selbst aktiv zu werden. Eine

weitere Wurzel der Unterschiedlichkeiten sei in den von den Amerikanern einge¬
richteten Institutionen zu finden. Die GYA-Heime seien nurzum Teil den Jugend¬
ämtern zugeordnet worden, zum Teil anderen Ämtern (Kulturdezernaten), und

wieder andere hätten ihre Selbständigkeit behalten dürfen. Schließlich hätten

Unterschiede im Auftragsverständnis und Adressatenkreis von Jugendpflege
und -fürsorge zur Sonderstellung der Jugendpflege im Jugendamt geführt.

Während die Jugendfürsorge auf aktuelle erzieherische Notstände ausgerichtet
sei, sei die Jugendpflege generell an die gesamte Jugend gerichtet. Die Freiwillig¬
keit der Teilnahme mache es notwendig, „die Interessen ihrer Adressaten ausfin¬

dig zu machen, sie zu berücksichtigen und unter Umständen auch gegenüber an¬

deren konkurrierenden gesellschaftlichen Interessen durchzusetzen"

(3. JUGENDBERICHT, S. 46).

Die offene Jugendarbeit wird als "Schwerpunkt des Aufgabengebietes "Jugend¬
pflege" in den Jugendämtern" bezeichnet. Anhand der Statistik ließen sich zwar

die Einrichtungen der offenen Jugendarbeit darstellen, nicht aber die Aktivitäten,
und wer diese in Anspmch nehme.

Auf der Gmndlage der Arbeitsberichte der Jugendämter und Landesjugendämter
konnten für die offene Jugendarbeit der sechzigerJahre die folgenden Tendenzen

aufgezeigt werden:
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In den Großstädten sei ein verstärkter personeller und finanzieller Aus¬
bau der offenen Jugendarbeit zu verzeichnen;

nur in Ballungszentren in Großstädten könne von der Entwicklung einer

eigenständigen kommunalen Jugendpflege die Rede sein;

in den kleineren Kreis- und Stadtjugendämtern gebe es kaum eine haupt¬
amthche Fachkraft;

inhaltUche Schwerpunkte könnten im Angebot zur politischen Bildung
gefunden werden, hierbei würden allerdings kaum neuere Ansätze der

politischen Bildung berücksichtigt; die Veranstaltungsformen seien her¬
kömmlicher Art, d.h. in Form von Vorträgen und Informationsvorausset¬

zungen;

größere Probleme hätten die Jugendämter im Aufgabenfeld "Freizeithil¬

fen". Diese orientierten sich in erster Linie an kommerziellen Freizeitan¬
bietern und seien kaum sozialpädagogisch ausgerichtet, das gleiche gelte
für die internationale Jugendarbeit;

den Jugendämtern lägen kaum gesicherte Erkenntnisse über die Situation
der Jugendlichen vor. Deshalb hätten sich die Investitionen der Landesju-
gendpläne auch in den meisten Fällen als Fehlinvestitionen erwiesen;
die Vorstellungen der Jugendpfleger über Ziele der Jugendpflege und- ih¬
ren Stellenwert im öffentlichen Erziehungssystem seien durch die „oft
zufälligen, historischen, organisations- und ausbildungsstrukturellen
Entwicklungsbedingungen der Jugendpflege" sehr unterschiedlich ge¬
prägt (vgl. ebd., S. 71 f.).

In ihrer Stellungnahme konstatierte die Bundesregierung in gmndsatzhchen Fra¬
gen weitgehende Übereinstimmung mit den Inhalten des Dritten Jugendberichtes
und gab ihrer Entschlossenheit Ausdruck, im neuen Jugendhilfegesetz die Tren¬
nung der Jugendhilfe in Jugendfürsorge und Jugendpflege durch Gesetzgebung
aufzuheben.

„Diese Trennung kann sogar zu verschiedenartigen Formen des beruflichen
Selbstverständnisses bei sozialpädagogischen Fachkräften im Jugendamt führen
und schränkt die Grenzen des Handlungsfeldes der Sozialarbeiter von vornher¬
ein in unangemessener Weise ein" (ebd., S. XV).

Zum neuenJugendhilfegesetz ist es bekanntlich bislang nicht gekommen. Die Kri¬
tik sowie die Anregungen der Expertenkommission sind in der Weise aufgegriffen
worden, daß verstärkt Personal eingestellt, die Fördemng von Jugendhäusern je¬
doch zurückgenommen wurde. Die zur Verfügung stehenden Gelder wurden nach
neuen Prioritäten verteilt, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene (vgl. für
das erstere Kap. 2.4.3). Zu strukturellen Reformen ist es nicht gekommen.
Ähnlich abwehrend reagierte die AGJ anläßlich des geplanten fünften Deutschen
Jugendhilfetags.
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6.1.5.2 Der fünfte Deutsche Jugendhilfetag: Jugend und Recht

Er sollte im September 1974 in Hamburg stattfinden. Im Mai 1974 wurde er durch

die Mitgliederversammlung abgesagt, da von der AGJ eine Umfunktionierung
bzw. Sprengung des Jugendhilfetages durch eine soziaUstische Aktion, die sich im

Hinblick aufden fünften DeutschenJugendhilfetag gebildet hatte, befürchtet wur¬

de (vgl. NOACK 1988, S. 21).

Statt dessen führte die AGJ vom 3.-5. Juni 1975 in Düsseldorf einen Jugendhilfe¬
kongreß zum Thema mit ca. 500 Teilnehmern durch. Dieses Mal waren kaum Stu¬

denten und Fachschüler vertreten. 90% der Teilnehmerwaren Delegierte der AGJ-
Mitgliedsverbände, 10% waren geladene Gäste.

Vorstand und Mitgliederversammlung der AGJ hatten damit programmatisch be¬

kundet, daß sie sich auf den Standpunkt des geltenden Rechts stellen wollten.

Wohl nicht zufällig, auch nicht nur wegen der aktuellen „jugendpolitischen Re¬

formbemühungen", hatte die AGJ nach den Vorkommnissen der Jahre 68-73 ihr

Tagungsthema gewählt; in der Begründung für die Absage des fünften Deutschen

Jugendhilfetags ist zu lesen:

„Die "Sozialistische Aktion" hält unseren Staat nur insoweit für reformfä¬

hig und -willig, wie es den "Interessen der herrschenden Kräfte" im Staat

nützt. Deshalb seien Reformen im Interesse der Kinder und JugendUchen il¬

lusionär und unmöglich. Ihr selbst erklärtes Ziel ist es, sich ohne Zahlung
des für alle geltenden Teilnehmerbeitrages Zutritt zum Jugendhilfetag zu
verschaffen, ohne Rücksicht auf in Abstimmung erzielte Mehrheiten, Inhal¬

te und Verlauf des Jugendhilfetages nach ihren eigenen Interessen zu be¬

stimmen und die Reformunfähigkeit des Staates zu entlarven.

Hierdurch würde die Chance vertan, konstruktive Vorschläge für rechtspo¬
litische Reformen in der Jugendhilfe aufbreiter Basis zu erarbeiten und sie

damit wirksam zu vertreten. Deshalb kann es die AGJ nicht verantworten,

daß die für den Kongreß erforderlichen öffentlichen Mittel aufgewendet
werden. Die AGJ will als Veranstalter auch nicht auf undemokratisches, in¬

tolerantes und inquisitorisches Verhalten der "Sozialistischen Aktion" in

gleicher Weise reagieren, da sie hierin kein geeignetes Mittel einer politi¬
schen Auseinandersetzung sieht. Aufgrund der unüberbrückbaren Gegen¬
sätze sieht die AGJ keine vertretbare andere Alternative, als den Jugendhil¬
fetag abzusagen" (In: ENGLERT 1982, S. 91 f.).

Herbert MARCUSE hat für diese Art des Verhaltens in den sechziger Jahren den

Begriff der "repressiven Toleranz" geprägt (vgl. WOLFF u.a. 1970, S. 91); neuer

Vorstand - seit dem umstrittenen vierten Deutschen Jugendhilfetag 1970, der offen

sein sollte für kontroverse Standpunkte - neue Pohtik. So offen ist selten gesagt
worden, daß man sich die großzügige Förderung aus öffenthchen Mitteln aus sozi¬

alen Verantwortungsgefühl erhalten wollte.
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Das Thema "fugend und Recht" war natürlich auch gewählt worden, weil die Re¬

form des Jugendhilferechts, des Adoptionsrechts, der elterlichen Sorge und der

bemflichen Bildung zur Entscheidung standen; mit den geladenen Teilnehmern
am Kongreß waren die Experten unter sich. So konnte die Veranstaltungsreihe
durch eine Podiumsdiskussion "AGJfragt - Politiker antworten" eröffnet werden.
Offenbar wurde diese Form der AGJ-Veranstaltung als angenehm und angemessen
empfundenund die AGJ beauftragt zu überprüfen, „in welcher Form aufdemHin¬

tergrund der Erfahrungen von Nürnberg und der Ergebnisse von Düsseldorf Ju¬
gendhilfetage als offene Großveranstaltungen durchgeführt werden könnten"

(NOACK 1988, S. 22). 1976 entschied sich die Mitgliederversammlung für die Bei¬

behaltung des offenen Konzeptes. Neu sollte sein, daß die Träger der Jugendhilfe
Praxisfelder öffentlich darstellten und daß die gastgebende Stadt einen „modell¬
haften Einblick in die Sozialstruktur und Jugendhilfe in einer Kommune und die
hier entstehenden Probleme" vermitteln sollte (Vorlage an die Mitgliederver¬
sammlung 1976, zit. in: ebd., S. 22).

6.1.5.3 Fachausschuß 2 "Jugendpflege und Jugendschutz" der

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und
überörtlichen Erziehungsbehörden

Der Fachausschuß 2 wurde 1971 gegründet, um die fachliche Weiterentwicklung
der Jugendpflege durch Richtlinien, Empfehlungen und Stellungnahmen zu un¬

terstützen. In den neun Jahren von 1971-1980, die hier zugrunde liegen, wurden
aus der Arbeit des Fachausschusses vom Vorstand der Bundesarbeitsgemein¬
schaft an Behörden weitergeleitet:

- Eine Stellungnahme zur Jugendzentrumsbewegung;
- eine Arbeitshilfe zu den Aufgaben der Jugendhilfe

hinsichtlich der Jugendarbeitslosigkeit;
- eine Vorlage "Sozialpädagogische Hilfen für junge Ausländer".

Die letztere ist fachhch aufhohem Niveau und für den Praktiker hilfreich, handelt
es sich doch um eine genuin sozialintegrative Aufgabe. Im Bereich des Landesju¬
gendamtes Baden ist sie allerdings den Mitarbeitern an der Basis nicht bekannt.
Den anderen beiden Veröffentlichungen sind keine Empfehlungen oder Richtli¬
nien für die praktische Arbeit beigefügt.
Die "sozialpädagogischen Hilfen für junge Ausländer" vertreten die Auffassung,
daß die Jugendhilfe auf der Gmndlage des "Haager Übereinkommens v. 5.10.1971
über die Zuständigkeit der Behörde und das anzunehmende Recht aufdem Ge¬
biete des Schutzes von Minderjährigen" die Pflicht zu einer sozialverantwortli¬
chen Ausländerpolitik habe. Kernpunkt dieser Jugendhilfepolitik solle ein Inte¬

grationskonzept sein, das in die Formel: "sowohl als auch" gekleidet werden kön¬
ne. Damit war gemeint, daß es Ziel der Jugendhilfe sein müsse, sowohl die Stär¬

kung der eigenen kulturellen Identität der ausländischen Kinder zu unterstützen
als auch Hilfen zurAnpassung an deutsche Lebensverhältnisse zu geben. In derJu¬
gendpflege könne dies dadurch realisiert werden, daß zu den ausländischen Fami-
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lien ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden müsse, ehe man mit Jugendhilfe¬
angeboten an sie herantreten könne. Offene Jugendarbeit bedeute zunächst immer
Elternarbeit. In manchen Stadtteilen könne es angemessen sein, Jugendhäuser nur
für ausländische Jugendliche bereitzuhalten. Der Einsatz ausländischer Mitarbei¬

ter sei vorteilhaft und solle daher ermöghcht werden. Die Angebote der Kindergär¬
ten und Jugendhäuser hätten sich auf die besonderen Bedürfnisse der ausländi¬

schen Kinder und Jugendhchen einzurichten (Sprachförderung, Hausaufgaben¬
hilfe, folkloristische Angebote usw.). Auch sollte den Famihen (z.B. an Sonnta¬

gen) die Möghchkeit gegeben werden, sich in den Häusern zu geselhgen Anlässen
aller Art zu treffen. Die Empfehlung schloß damit, die Zusammenarbeit zwischen

Jugendhilfe, Arbeitsverwaltung und Schulverwaltung mittels der Bildung von Ar¬
beitskreisen für die Integration ausländischer Kinderund Jugendhcher zu verstär¬

ken (Quelle nicht veröffentlicht).

In den Empfehlungen des Fachausschusses 2 haben sichElemente der bedürfniso¬

rientierten Jugendarbeit mit Elementen der traditionellen GeselUgkeitserziehung
vorteilhaft gemischt. Ein wesentlicher Grund, warum die Empfehlungen sich

überall dort positiv auswirkten, wo sie praktiziert werden, ist darin zu sehen, daß

die traditionellen Methoden derJugendpflege aufAngehörige einer traditionell le¬

benden Bevölkerungsgruppe zugeschnitten sind. Bei den ausländischen Mitbür¬

gern geht es tatsächlich wieder um eine Versöhnung mit den Verhältnissen, die sie

nach ihrem Sprung in eine fortgeschrittene Industriegesellschaft vorfinden, um
die Milderung der negativen Folgen, die ihre Lebensumwelt mit sich bringt, um

Regeneration für die Arbeitswelt und damit um eine Heranführung an die bundes-

republikanische Gesellschaftsordnung. Es versteht sich nicht von selbst, daß Be¬

hördenvertreter Ende der siebzigerJahre zur Einsicht kommen, Arbeit mit auslän¬

dischen Jugendlichen müsse sich an deren Bedürfnissen und denen ihrer Fami¬

lien orientieren. Es ist auch nicht ausgemacht, ob sie integriert werden sollten. In

der Tradition der deutschen Jugendpflege hegt jedenfalls eher die Diskriminie¬

rung, der Ausschluß oder die administrativ erzwungene Anpassung der "Wander¬

arbeiter", wie sie im Kaiserreichund in der WeimarerRepubhk oder der "Fremdar¬
beiter"

, wie sie im Dritten Reich hießen. Der Vorschlag, die dritte Generationzu in¬

tegrieren, sie aber zu zwingen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, ist

ein Kompromiß in deutscher Tradition.

Weniger tolerant und wesentlich weniger fortschrittlich ist die Stellungnahme zur

Jugendzentrumsbewegung.

Anlage 6.1: Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend¬
ämter zur Jugendzentrumsbewegung vom 7.5.1976

„ Die Bundesarbeitsgemeinschaft hat sich anläßlich ihrer 40. Tagung
mit den Problemen der Jugendzentrumsbewegung befaßt. Sie beurteilt

die Initiative im Grundsatz positiv.

Die folgende Stellungnahme soll dazu beitragen, die Unsicherheit in der

Beurteilung der Jugendzentrumsbewegung abzubauen und insbesondere
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als Arbeitshilfe für die Feststellung der Förderungswürdigkeit einzelner
Initiativen dienen.

1. Die Förderung von Initiativgruppen, Aktivitäten und Einrichtungen im
Rahmen der Jugendzentrumsbewegung setzt grundsätzlich die öffentli¬
che Anerkennung der Gruppe bzw. des Trägers als Träger der freien Ju¬
gendhilfe gemäß 9 JWG voraus. Die Organisationsform muß die Mitge¬
staltung, Mitwirkung und Mitverantwortung junger Menschen an der

Erfüllung der jugendpflegerischen Aufgaben gewährleisten. Bei der Pro¬

grammgestaltung und Durchführung ist ihre Mitbestimmung sicherzu¬
stellen.

414 2. Initiativgruppen müssen in ihren Zielvorstellungen, den Arbeitsmetho¬
den und der praktischen Tätigkeit den Zielen des Grundgesetzes und
des Jugendwohlfahrtsgesetzes förderlich sein und in der Erfüllung ihrer

Aufgaben, die erforderliche Kontinuität gewährleisten.
3. Initiativen, die unter dem Begriff "Selbstverwaltung" die öffentlich nicht

kontrollierbare, uneingeschränkte Verfügung über Finanzen, Sachwerte
und Personal von Freizeitstätten verstehen und fordern, müssen von ei¬
ner öffentlichen Förderung ausgeschlossen werden" (nicht veröffent¬
Ucht).

Punkt 1 verpflichtet jede Initiative der Jugendzentrumsbewegung, mitgestaltend,
mitwirkend und mitverantwortend an der Erfüllung "jugendpflegerischer Aufga¬
ben" teilzunehmen; damit ist der Spielraum selbstverwalteter Jugendzentren
grundsätzhch auf den Konsens begrenzt, der zur "öffentlichen Anerkennung"
führt. Punkt 2 engt die gmndsätzliche Verpfhchtung weiter ein; Ziele, Methoden
und Praxis müssen in Übereinstimmung mit dem stehen, was Grundgesetz und Ju¬
gendwohlfahrtsgesetz in dieser Hinsicht verlangen - außerdem muß sich eine för¬
derungswürdige Gruppe bewährt haben, wie anders wäre „die erforderliche Kon¬
tinuität" gewährleistet?

Mag es noch hingehen, Jugendliche auf die Kenntnis des Jugendwohlfahrtsgeset¬
zes zu verpflichten, wenn sie ein Jugendhaus in Selbstverwaltung nehmen möch¬
ten, ist es, auch im juristischen Sinn, nicht unbedenklich, von ihnen ein Loyali¬
tätsbekenntnis zu fordern, das dem vergleichbar wäre, was der Staat seinen Beam¬
ten abverlangt (vgl. Kap. 2.3):

„Nach den Beamtengesetzen von Bund und Ländern und den für Angestell¬
te und Arbeiter entsprechend geltenden Bestimmungen sind die Angehöri¬
gen des öffentlichen Dienstes verpflichtet, sich zur freiheitlich demokrati¬
schen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes positiv zu bekennen und
für deren Erhaltung einzutreten. Verfassungsfeindliche Bestrebungen stel¬
len eine Verletzung dieser Verpflichtung dar. Die Mitgliedschaft von Ange¬
hörigen des öffentlichen Dienstes in Parteien oder Organisationen, die die

verfassungsmäßige Ordnung bekämpfen - wie auch die sonstige Förderung
solcher Parteien und Organisationen -, wird daher in aller Regel zu einem
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Loyalitätskonflikt führen. Führt das zu einem Pflichtverstoß, so ist im Ein¬

zelfall zu entscheiden, welche Maßnahmen der Dienstherr ergreift. Die Ein¬

stellung in den öffentlichen Dienst setzt nach den genannten Bestimmungen
voraus, daß der Bewerber die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für die

freiheitlich demokratische Grundordnung eintritt. Bestehen hieran begrün¬
dete Zweifel, so rechtfertigen diese in der Regel eine Ablehnung." (GRUND¬
SÄTZE zur Frage der verfassungsfeindhchen Kräfte im öffenthchen Dienst.

Vom 28. Jan. 1972, S. 124).

Die Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft ist tatsächhch geeignet, „die

Unsicherheit in der Beurteilung der Jugendzentrumsbewegung abzubauen" und

ist insofern eine brauchbare Arbeitshilfe, als sie keine Zweifel an der pohtischen
Position der Landesjugendämter in dieser Frage läßt. Wer mag glauben, daß sie

„die Initiative im Grundsatz positiv" beurteilen? Auf die Problematik der selbst¬

verwaltetenJugendzentrengeht die Stellungnahme nicht wirkhch ein; dafür wäre

eine Reflexion der behördhchen Tätigkeit erforderUch gewesen. Der Rückzug auf

Förderungsformalismen ist in Wirkhchkeit ein unnachsichtiger Angriff auf eine

Richtung der "neuen Jugendbewegung", die der Verwaltung gänzhch zuwider

war.

Auf einer sachhchen Ebene gehörte zu den Beweggründen der Initiativgruppen in

den siebzigerJahren, Jugendzentren zu fordern, zum einen der Mangel an Jugend¬
freizeitstätten, vor allem in kleineren Gemeinden, und zum andere der Wunsch

nach Orten der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung. Sogar der letzte Wunsch

wäre in einer demokratischverfaßten Gesellschaftnoch diskutabel. Abgesehen da¬

von ging von den selbstverwalteten Jugendzentren nie eine Gefahr aus. Die Besu¬

cher hatten nur vage und unverbindhche Vorstellungen, was in ihren Häusern

jetzt geschehen sollte. Das Interesse der Jugendhchen an den Aktivitäten in den

selbstverwalteten Zentren erlahmte rasch, zu wenige entwickelten konsistente

Ideen, die eigenen Regeln wurden nur zu oft nicht eingehalten, so daß auch wegen
des sporadischen Auftauchens der Besucher, Konfliktsituationen nur schlecht be¬

wältigt werden konnten. (Diese Daten stammen aus einer Befragung, die das Lan¬

desjugendamt Rheinland als Entscheidungshilfe für die anstehende Kommissi¬

onsarbeit durchgeführt hatte). Weil man sich in inhalthchen Fragen im Zusam¬

menhang mit der Kritik an Jugendhchen und in der pädagogischen Einschätzung
der Bedeutung derJugendzentren dem Rat der Fachleute nicht anschließen wollte,
kam es schheßhch zur besprochenen Stellungnahme.

6.1.5.4 Das neue Selbstverständnis der AGJ

Der sechste Deutsche Jugendhiffetag "Bildung und Erziehung durch Jugendhilfe"
wurde vom 9.-11. Nov. 1978 in Köln abgehalten. Entsprechend den Beschlüssen

der Mitgliederversammlung war er als öffentliches Forum konzipiert.

In einem Marktbereichwurden über 200 Projekte in etwa 140 Häusern aus den ver¬

schiedensten Praxisfeldern vorgestellt. Im Zentrum des Marktes war ein "Markt¬

platz", aufdem kulturelle Darbietungenzu den Projektenzu erleben waren. InMe¬

dienräumen Uefen Filme. Über 20 fachliche, pohtische und kulturelle Veranstal-
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tungen standen außerdem aufdemProgramm. Die Stadt Köln hatte ein umfangrei¬
ches Besichtigungsprogramm zuJugendhilfeeinrichtungen freier und öffentlicher

Träger organisiert. 30.000 Besucherwarengekommen. NuramRande gab es pohti¬
sche Auseinandersetzungen, da die aus kritischen Sozialarbeitern und Studenten
bestehende oppositionelle Gruppe, das Jugendpohtische Forum, bereit war, sich
in das Gesamtkonzept zu integrieren (vgl. NOACK 1988, S. 23).

Anstelle der übUchen Dokumentation des Jugendhilfetages, die Referate, Diskus¬
sionen und Ergebnisse wiedergab, wurde ein Reader zu acht Praxisbereichen ver¬

öffentUcht. Inihm stellten sich über 60 Praxisfeldernach einemvon derAGJvorge¬
gebenen Raster schriftlich dar. Auf eine Dokumentation der Fachveranstaltungen,
der Diskussionen und Ergebnisse verzichtete man. Obwohl häufig kritisiert wur¬
de, daß man derPraxis zu breiten Raum gewährt habe, wollte man Jugendhilfetage
in dieser Form auch in der Zukunft abhalten.

Die AGJ hatte ihr neues Selbstverständnis gefunden: Sie wollte ein rein fachliches,
das heißt weitgehend unpohtisches, Fomm für ihre verbhebenen Mitgliedsver¬
bände sein. Mit der Idee des Bazars lag sie im Trend der konsumorientierten und

schaufreudigen Gesellschaft der siebzigerund achtziger Jahre und konnte sich die

Erlebnispädagogik der Fußgängerzone zu eigen machen. Wie GIESECKE schon
über die sechziger Jahre bemerkt hatte, emanzipatorische und bedürfnisorientier¬
te Jugendarbeit habe nur entstehen können, weil der soziale und gesellschaftliche
Kontext so gewesen sei, kannman für die ausgehenden siebzigerJahre beobachten,
wie wieder vorhegende Themen und Formen „nur aufgegriffen und pädagogisch
thematisiert" wurden. Erneut entsteht eine neue Pädagogik „in Begleitung eines

gesellschaftlichen Wandels" (vgl. Kap. 6.1.4.1).

Rückbhckend auf die Geschichte der AGJ(J) urteilt D. GREESE: „Aus der AGJJ
wurde die AGJ, die nun keine Gesamtregelungskompetenz für die Jugendhilfe
mehr anstrebt, sondern nur noch "Forum für das Fachgespräch in der Jugendhil¬
fe" sein will, über das die Mitglieder auch gemeinsame Interessen gegenüber den
politischen Instanzen und der Öffentlichkeit zur Geltung bringen können. An¬
ders ausgedrücktheißtdas aber auch, daß sie sich zu "Nichtfachlichem" nicht be¬
rufen fühlt und ihr öffentliches Auftreten den gemeinsamen Interessen der Mit¬

glieder nicht abträglich sein soll" (GREESE 1979, S. 10).
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6.1.5.5

Der fünfte Jugendbericht: Kinder und JugendUche in der Bundesrepublik
Deutschland - Statistischer Überblick, Formen der Thematisierung, Probleme

Der fünfte Jugendbericht lieferte, wie vom Gesetzgeber gefordert, einen Gesamt¬

überblick über die Jugendhilfe und deren Zielgruppe: Kinder und Jugendhche in

der Bundesrepubhk Deutschland. Er zeichnet ein kritisches Bild von der Bela¬

stung durch ungünstige famihäre Bedingungen, Schulversagen, Schwierigkeiten
bei der Berufsausbildung und daraus resultierende Verhaltensstörungen. Der Be¬

richt geht auch auf die Situation behinderter Kinder ein.

Für die Einrichtungen derJugendpflege wird gefordert, daß sie sich einer gründli¬
chen konzeptionellen Auseinandersetzung stellen müßten, und nicht, wie dies

vielfach geschehe, sich von den sozialpolitischen Problemen einer Gemeinde in

Beschlag nehmen heßen. Ihr Auftrag sei, auf die Lebenswelt derJugendhchen be¬

zogene Angebote zur Soziahsation im Jugendalter zu machen.

Aufgrund ihrer Forschungsergebnisse formulierte die Expertenkommission Em¬

pfehlungen, die für Kinder und JugendUche mehr Partizipationschancen forder¬

ten und für die Jugendhilfe offenere Institutionen, die durch Dezentralisierung
und Demokratisierung der Einrichtungen, durch die Förderung von Selbsthilfe¬

gruppen und eine Verpfhchtung zur Überprüfung von Zielenund Ergebnissen der

Jugendhilfetätigkeit erreicht werden sollte.

Die kommunale Jugendpflege der 70er Jahre wurde so beurteilt: Die Ausweitung
der kommunalen Jugendpflege im Bereich der Häuser der offenen Tür habe in den

Städten weiter zugenommen. Ihr Auftrag sei, „die Eigenständigkeit der kommu¬
nalen Jugendbildung zu verstärken, sie nach pädagogischen Konzepten auszu-

differenzieren und organisatorisch-technischin die kommunale Infrastrukturzu

integrieren" (Fünfter Jugendbericht, 1980, S. 196).

Damit sollte einerseits ein eigenes Selbstverständnis kommunaler Jugendbildung
entwickelt und andererseits die Attraktivität der Jugendhäuser durch eine an den

örtlichen Gegebenheiten der Jugendhchen orientierte offene Jugendarbeit gestei¬
gert werden. Die Einrichtungen sollten zielgruppen- und lebensweltbezogen so¬

wie administrationsfrei gestaltet sein, um für JugendUche repressionsarme Berei¬

che sozialen Kontakts und pohtischer Erfahrung erlebbar zu machen.

Folgende Probleme wurden hervorgehoben: Die Auseinandersetzung mit dem

Drogenproblem, mit KindernundJugendhchen vonsozialenBrennpunktensowie
mit jugendhchen Ausländern hätten der Jugendpflege immer mehr Aufgaben der

Sozialarbeit aufgebürdet. Dadurch sei es vielerorts zu konzeptionellen Orientie¬

rungsschwierigkeiten gekommen und zu einer Neuauflage des Konflikts Jugend¬
fürsorge und Jugendpflege. Auf derpositiven Seite habe das neue Rollenverständ¬

nis der Jugendpflege eine praktische Kooperation von Jugendpflege und Jugend¬
fürsorge notwendig gemacht, andererseits aber die Entscheidung überjugendpfle¬
gerische Aktivitäten wieder mehr in den Bereich der Verwaltung gelegt.
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Die Mehrzahl der kommunalen Jugendpfleger versuche, seine Arbeit zurückgezo¬

gen in den Einrichtungen und nach eigenem Rollenverständnis zu praktizieren.
Damit sei die Konzeptionsdiskussion der kommunalenJugendpflege weitgehend

zurückgestellt oder neutralisiert worden.

Die Entwicklung auf dem Lande könne nichts annähernd Vergleichbares aufwei¬

sen. Hier seien nur sporadische spärhcheModelle zu finden, die noch keine Infra¬

struktur schafften, sondern deren Fehlen erst aufwiesen (vgl. ebd., S. 196 f.).

Die Bundesregierung bemängelte in ihrer Stellungnahme, daß der Bericht einen

Überbhcküber diegesamte Jugendhilfe geben sollte. In Wirklichkeit habe er über¬

wiegend Mängel analysiert und die Leistungen der Bundesregierung und die posi¬
tiven Entwicklungen der Jugendhilfe in den Hintergrund gerückt. Dennoch unter¬

stütze sie die Kommission in dem Wunsch, daß der Bericht „aufden verschiede¬

nen Ebenen der Jugendhilfe eine intensive Diskussion und Auseinandersetzung
auslösen möge" (ebd., S. VII).

Die empfindliche Distanzierung der Bundesregierung soll spürbar machen, daß

auch 1980 noch kritischen Äußemngen über Behörden etwas Unrechtes anhaftet,

was nur mühsam ertragen werden kann.

In der Perspektive dieser Arbeit ist die Verlagerung der Belastung von Bedeutung,
die der Bericht festhält: Waren zu Beginn des Jahrhunderts die niederdrückenden

materiellen Verhältnisse und die ungesunden physischen Lebensbedingungen

grundlegend für die Notwendigkeit behördlichen Engagements, konstatiert der

Bericht für die siebziger eher psychische Bedürftigkeit, Abhängigkeiten und Pro¬

bleme im Zusammenhang mit Krisenerscheinungen der modernen Familie und

Qualifizierungs- undPositionierungsproblemen in der Leistungsgesellschaft; aus¬

drückhch wird hier auf die besondere Belastung Behinderter hingewiesen.

Die mit öffenthchen Mitteln erstellten Einrichtungen erscheinen den Experten in¬

zwischen so wenig an die veränderten Verhältnisse angepaßt, daß sie von der be¬

hördhchenJugendpflege einegründhchekonzeptionelleAuseinandersetzung for¬

dern, die sich lösen müsse von den sozialpolitischen Gewohnheiten. Öffentlich

subventionierte Jugendpflege habe sinnvolle Sozialisationsangebote für das Ju¬

gendalterzu machen; d.h. das gegenwärtige Angebot erscheint den Experten nicht

sinnvoll genug.

Vor allem in den Großstädten sind mit Drogenproblemen, jugendlichen Auslän¬

dern und rechtsradikalen deutschen Jugendlichen sowie linksradikalen autono¬

men Gruppen und der neuen Armut soziale Brennpunkte entstanden. Viele Kom¬

munen haben der Versuchung nicht widerstehen können, derJugendarbeit immer

mehr Aufgaben der Sozialarbeit zuzuschieben. Für diese Problemfelder gibt es

aberweder dezidiertepädagogisch-didaktische Strategien, noch ist geklärt, ob die¬

se neuen Aufgaben richtiger- und sinnvollerweise eher bei der Jugendpflege oder

bei der Jugendfürsorge hegen müßten oder ob es sich um echte Pohzeiaufgaben
handelt. Eine Neuauflage des alten Konflikts zwischen Jugendfürsorge und Ju¬

gendpflege, wer solche Probleme besser lösen könne und wer die wirksameren
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Methodeneinsetze, warunausweichlich. Es istauchverständlich, wennMitarbei¬

ter im Jugendhaus unwilhg sind, ihr Haus oder ihre Besucher ins halbkriminelle

oder kriminelle MiUeu hineinziehen zu lassen. In der Folge zogen sich viele Ju¬

gendpfleger zurück, um privat ihrem eigenenRoUenverständnis entsprechend ar¬

beiten zu können.

Weil auf dem Land immernoch keine dem städtischen Bereich vergleichbare Ent¬

wicklung stattgefunden hat, verstärkt sich der jugendhche Zuzug in die Metropo¬

len und verschärft dort die Probleme.

Insgesamt zeigt sich, dem Bericht zufolge, die Jugendhilfe gegenwärtig konzepti¬

onslosunddesorientiert, obwohldieneuenAufgabenunddas theoretischerreich¬

te Rollenverständnis die praktische Kooperation von Jugendfürsorge, Jugendpfle- 419

ge und evtl. der Polizei nahelegen würden. Dieser Streitpunkt müßte vordringhch

diskutiert und geklärt werden - schheßUch hatten die Experten auch repressions¬

arme Bereiche sozialen Kontakts gefordert, in denen pohtische Erfahrungen ge¬

macht werden könnten, d.h., das friedliche und geregelte Austragen von Interes¬

senkonflikten.

NachKenntnis der Verfasserinhat die Diskussionum die neue konzeptioneUeFas¬

sung derJugendpflege nicht stattgefunden. Man darf davon ausgehen, daß die Ex¬

pertenkommission durch ihren Bericht demgeplantenJugendhilfegesetz zuarbei¬

tenwollte, das den Bereich derJugendpflege gestärkt hätte. ImMai 1980 lag der Ge¬

setzentwurfdem Bundestag zur Verabschiedung vor; er scheiterte imJuh im Bun¬

desrat (vgl. Kap. 5.4.3.2). Unter konservativen Pohtikernbheb es bei der Überzeu¬

gung, daß öffenthche Jugendpflege einer pädagogischen Theorie nicht bedürfe,

weil das Steuerinstrumentder Förderpraxis wirkungsvoUgenugund ausreichend

sei (vgl. Kap. 2.4.2).

Jeder Leser der "PERSPEKTIVEN ZUM BUNDESJUGENDPLAN" (vgl. Kap.

2.4.3.4) und jeder, dem der Bundesjugendplanbekannt ist, kann sich dieser Über¬

zeugung unbeschadet anschließen - mit den PERSPEKTIVEN hegt eine überlegte,

fortschrittliche undzeitgemäßeKonzeption derJugendpflege vor - nurist sie, nach

Kenntnis der Verfasserin, die jahrelang in der Fortbildung für das Landesjugend¬

amt Baden tätig war - auf Sachbearbeiterebene und den Mitarbeitern auf kommu¬

naler Ebene nicht bekannt!

Verantworthch dafür ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom

18.7.1967 (vgl. Kap. 2.4.2). 25 Abs. 1 JWG: „DieBundesregierung kann die Bestre¬

bungen aufdem Gebiet der Jugendhilfe anregen und fordern, soweit sie über die

Verpflichtungen der Jugendämter, Landesjugendämter und obersten Landesbe¬

hörden hinaus zur Verwirklichung der Aufgaben der Jugendhilfevon Bedeutung
sind". Das Gericht hatte damals für Recht erkannt, daß die Bundesregierung nur

solche Aufgaben fördern könne, die eindeutig überregionalen Charakter haben;

darüberhinaus könne sie anregen, ohne daß eine Verpflichtung entstünde, die An¬

regungen aufzunehmen.
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Die oben beschriebenen Probleme entstehen aber den Kommunenbzw. liegen im

Wirkungsbereich der Landesjugendämter und haben, wie man argumentieren
könnte, regionalen Charakter: In der einen Stadt verursachen sie schwerwiegende
Probleme, in anderen keine. Damit gibt es nach dem Verständnis derJugendämter,
Landesjugendämter und obersten Landesbehörden keinen Anlaß und keine Ver¬

pflichtung, nach den theoretischen Vorgaben etwa der PERSPEKTIVEN zu arbei¬

ten. Es zeigt sich Ende der siebziger Jahre ein Behördenverhalten, das schon die

Geschichte der Jugendpflege in der Weimarer Repubhk bestimmt hat: Man kann

fördern, wenn man will; mankann die eigene Arbeit reflektieren, wenn man will;
man kann die Jugendarbeit weiterentwickeln oder sich auf die bedingten Pflicht¬

aufgaben beschränken.

Einweiterer Sachverhalt ist strukturell ähnlich. Die neue Armut, die durch die jah¬
relange hohe Arbeitslosigkeit ständig verstärkt und öffentlich verdrängt wird, ver¬

ursacht ausufernde Sozialhilfekosten. Die Rechnungsprüfer fordern deswegen
verstärkt Einsparungen, und da Sozialhilfe und Fürsorgeaufgaben Pflichtaufga¬
ben sind, wird dort zu sparen versucht, wo eine Verpfhchtung zu öffentlichen Hil¬

feleistungen nicht besteht. Die Kollegialität im Jugendamt führt dazu, daß Amts¬

leiter, die bei Amtsleiterbesprechungen erfahren, was von ihnen erwartet wird,
von sich aus sparen: Das Subsidiaritätsprinzip läßt ihr Gewissen schlagen und ih¬

nen Ideen ihrer Mitarbeiter, die nicht kostenneutral sind, als unnötig oder fehl am

Platz erscheinen.

6.1.5.6 Der Beitrag der obersten Landesbehörde

Aus der Interessenlage der Landesregierung Baden-Württembergs hört sich die

vom Gesetz geforderte Stellungnahme der obersten Landesbehörde so an:

„Vorwort zum 23. Landesjugendplan (1975/76)
- Bericht der Landesregierung nach 9a Abs. 2 des

Landesjugendwohlfahrtsgesetzes -

Der Entwurf des 23. Landesjugendplans wird in einer Zeit konjunktureller
Abschwächung und finanzwirtschaftlicher Sorgen vorgelegt. Dennoch
macht die Landesregierung deutlich, daß sie in der Förderung der Jugend¬
hilfe weiterhin einen Schwerpunkt der Landespolitik sieht. Gegenüber 1974

(119.348.800 DM) sind im Landesjugendplan 1975 126.912.000 DM, somit

rund 6,3 v.H. mehr, veranschlagt. Auch für 1976 ist mit 136.475.000 DM ei¬

ne weitere Steigerung um rund 7,5 v.H. vorgesehen. Diese Steigerungsraten
sind weitgehend durch den Ausbau der Erziehung im Kindergarten bedingt.
Aber auch in den übrigen Bereichen ist es gelungen, die Mittelansätze so zu

halten, daß die Arbeit im wesentlichen im bisherigen Umfang weitergeführt
werden kann. Im Vorwort zum 22. Landesjugendplan wurde auf die im Be¬

reich der Jugendhilfe und Jugendförderung zu erwartenden Gesetzentwürfe

hingewiesen. Inzwischen hat der Bundesminister für Jugend, Familie und

Gesundheit den Referentenentwurfeines Jugendhilfegesetzes vorgelegt, dem
ein Diskussionsentwurfvorausgegangen war. Zu beiden Entwürfen haben
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die beteiligten Ministerien Stellung genommen. Dabei wurde zum Ausdruck

gebracht, daß das Bestreben, ein neues, modernes Jugendhilfegesetz mit

dem Ziel einer besseren Förderung der Jugend allgemein und eines stärke¬

ren Schutzes gefährdeter Jugendlicher grundsätzlich unterstützt werde. Be¬

grüßt wurde insbesondere die Einführung eines konkretisierten Leistungs¬

katalogs für alle Bereiche der Jugendhilfe sowie der Ausbau der Hilfen im

Vorfeld der Heimerziehung und der Hilfen im frühkindlichen Alter. Da der

Referentenentwurf jedoch keine Angaben über die voraussichtlichen Ko¬

sten enthält, mußte die grundsätzliche Frage gesteUt werden, ob die konzi¬

pierte Lösung finanziell realisierbar sei. Diese Frage läßt sich erst beant¬

worten, wenn eine exakte Aufstellung der zu erwartenden Gesamtkosten

sowie deren Aufteilung aufLänder und kommunale Gebietskörperschaften

voriiegt. Ausdrücklich betont wurde, daß es nicht vertretbar wäre, Hoff¬

nungen zu wecken, die letztlich nicht erfüllt werden könnten. Ohne eine

Verbesserung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern könne das

Gesetz nicht durchgeführt werden: der Jugendhilfe als einem Stück Gesell¬

schaftspolitik könne sich der Bund finanzieU nicht entziehen. Bei dem Tref¬

fen der Regierungschefs der Länder und des Bundes am 29. November 1974

hat der Bundeskanzler nunmehr erklärt, mit Rücksicht auf die allgemeine
finanzwirtschaftliche Lage werde die Bundesregierung die Einbringung des

Entwurfs eines Jugendhilfegesetzes zurückstehen. Es ist daher nicht mehr

damit zu rechnen, daß in dieser Legislaturperiode des Deutschen Bundesta¬

ges ein neues Jugendhilferecht verabschiedet werden kann ..." (LANDTAG

VON BADEN-WÜRTTEMBERG 1975, S. 4).

„1. Bereich der Jugendpflege

Bei der Erstellung des Landesjugendhilfeplans arbeitet das Kultusministe¬

rium mit Organisationen und Einrichtungen der Jugendpflege eng zusam¬

men. Für den Bereich der Jugendpflege werden weiter Bauten, Bildung und

Erholung im klassischen Verständnis Schwerpunkte bleiben; dabei wird es

eine wesentUche Aufgabe sein, sich mit modernen Formen der offenen Ju¬

gendarbeit, insbesondere in den örtlichen Jugendfreizeitstätten, Jugend¬
clubs und autonomen Jugendzentren, auseinanderzusetzen. Im Rahmen ei¬

ner vom Landesjugendamt gemeinsam mit dem Statistischen Landesamt,

der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten und dem Kultusministerium

durchgeführten Erhebung über Jugendfreizeitstätten werden derzeit Details

erfaßt, die zur Erstellung einer Rahmenkonzeption für Jugendfreizeitstätten
erforderlich sind" (ebd., S. 6)....

„Neue Arbeitsschwerpunkte, etwa im Bereich der offenen Jugendarbeit
oder der speziellen Hilfen für Randgruppen, können nach Abschluß der

laufenden Gesetzgebungsverfahren angegangen werden. Ein weiteres Pro¬

blem stellt die Finanzierung neuer Aufgaben dar. Neuerungen im Bereich

der Jugendpflege - wie auch in anderen Subventionsbereichen - sind in al¬

ler Regel mit erhöhten Mittelzuweisungen verbunden. So geht es auch bei
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den hier bezeichneten Reformarbeiten wesentlich um Festlegungen, die

Land und Kommunen nur mit einem stärkeren Mitteleinsatz verwirklichen

können" (ebd., S. 14).

Den Bereich der Jugendpflege abschheßend, hebt die Landesregierung warnend

hervor, daß neue Aufgaben ein Finanziemngsproblem aufwürfen - jedenfalls in

der Regel mit erhöhten Mittelzuweisungen verbunden seien. Sie zieht es daher

vor, weiter „Bauten, Bildung und Erholung im klassischen Verständnis" schwer¬

punktmäßig zu fördern; mit modernen Formen der offenen Jugendarbeit müsse

man sich (1975) erst auseinandersetzen.

Wenn es zu einem neuen modernenJugendhilfegesetz kommen sollte, würde die¬

se Entwicklung "grundsätzhch" begrüßt werden. Insbesondere schätzt aber die

Landesregierung jetzt schon die „Einführung eines konkretisierten Leistungska¬

talogs", damit man auch weiß, was die NoveUiemng kosten würde. Die Landesre¬

gierung hat große Bedenken, „ob die konzipierte Lösung finanziell realisierbar"

sei. Ohne eine Verbessemng des Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern

scheint ihr das unmöglich, aber man habe ja Zeit; in dieser Legislaturperiode sei

mit der Verabschiedung eines neuen Jugendhilferechts nicht mehr zu rechnen.

Das Land ging daher in der Förderung seine eigenen Wege.

Im 25. Landesjugendplan (1979) waren für den Gesamtbereich der Jugendhilfe

vorgesehen und veranschlagt:

Ministerium für Kultus und Sport insgesamt

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft

und Umwelt insgesamt

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und

Sozialordnung insgesamt

Auf den Bereich der Jugendpflege entfielen:

Das entspricht

Landesjugendpllan

vorgesehen veranschlagt veranschlagt
1979 1978 1977

DM DM DM

23.999.800 24.157.200 18.023.700

725.000 700.000 700.000

185.600.000 168.900.000 156.400.000

1979 1978 1977

24.724.800 24.857.200 18.723.700

13,32% 14^64% 11,97%

1975 wurden bundesweit für Jugendpflege 8,87% und 1980 10,93% aus öffentli¬

chenJugendhilfemittelnausgegeben; Baden-Württemberg fördert also überdurch¬

schnitthch (vgl. Kap. 3.6.2.2). Die Ausgaben für die Landjugend fallen wenig ins

Gewicht; die Statistik bestätigt damit den Vorwurf der Expertenkommission im

fünftenJugendbericht (vgl. Kap. 6.1.5.5). Die Zuwächseim Haushalt des Ministeri¬

ums für Kultus und Sport begünstigen die Förderung von Jugenderholungsmaß¬
nahmen:
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Zuschüsse zur Förderung von

Jugenderholungsmaßnahmen

den Ring der politischen Jugend:

Zuschüsse an den Ring poli tischer Jugend

die Förderung derJugendmusik:

Förderung der Jugendmusik Sachaufwand

Zuweisungen an Gemeinden

und Gemeindeverbände

Zuschüsse an sonstige Träger

Summe Titelgruppe 73

und die Jugendmusikakademie Trossingen:

Zuschuß an den Verein Jugend¬
musikakademie Trossingen e.V.

Die Förderung der Stätten der Jugendarbeit und

Jugenderholungseinrichtungen ist rückläufig:

Stätten der Jugendarbeit und

Jugenderholungseinrichtungen

Zuweisungen an Gemeinden und

Gemeindeverbände

Verpflichtungsermächtigung:

davon zur Zahlung fallig im

Haushaltsjahr 1980 bis zu

Zuschüsse an sonstige Träger

Verpflichtungsermächtigung:

davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr

1980 bis zu

Landesjugendplan

'orgesehen veranschlagt veranschlagt

1979 1978 1977

DM DM DM

4.490.000 4.490.000 2.828.400

550.000 450.000 450.000

10.000

257.000

5.000 5.000

226.000 216.000

500.000 665.000 630.000

250.000

250.000

2.000.000 2.550.000 2.550.000

1.000.000

1.000.000
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5.600.000 5.261.000 2.510.000

2.360.000 2.344.000 1.085.000

7.970.000 7.610.000 3.600.000

2.500.000 3.215.000 3.180.000

(vgl. ebd. 1979, S. 20 ff.).

Erholung undmusikalischeFörderung-in dieseRichtungmöchte die obersteLan¬

desbehörde die Jugendpflegemaßnahmen lenken. Vom zweiten Förderschwer¬

punkt profitieren vor allem die Schulen und Vereine. Im Gegensatz zu den Emp¬

fehlungen der Expertenkommission werden die Aufwendungen fürJugendhäuser

reduziert; die Auseinandersetzung mit modernen Formen der Jugendarbeit

scheint beendet oder wird noch erfolgen. Es geht aus dem Protokoll der Landtags¬

sitzungvom 10. Feb. 1977 nicht hervor: Es gingumJugendpflege, Erwachsenenbil¬

dung, Heimatpflege und Sportförderung.
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Anlage 6.2: Protokoll der Landtagssitzung vom 10.02.1977

„Präsident Ganzenmüller: Das Wort hat Herr Abg. Rösch.

(Abg. Norbert Schneider CDU: Berufsjugendlicher!)

Abg. RöschFDP/DVP: HerrPräsident! MeineDamenundHerren! Sie haben, als es

um die Polizei, die Lehrer, um die Justizverwaltung ging, in diesem Hause etwas

eingeführt,wasmichbeeindruckt hat. Da Sie esbei diesemHaushaltsansatznicht

gemachthaben, möchte ich es nachholen. Ichglaube, daß esnotwendig ist, gerade
bei diesemKapitel denvielen tausendehrenamtlichen und idealistischenHelfern

von dieser Stelle aus für ihre Arbeit Dank zu sagen.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Meine Damen und Herren! Alles, worüber Sie hier beschließen, und alle Mittel,

über die Sie hier sprechen, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was an Idealis¬

mus in diesem Bereich erbracht wird.

(Zuruf des Abg. Späth CDU)

Weil das Thema "Jugendförderung und Sportförderung" heißt, will ich Ihnen sa¬

gen: Ich bin der Auffassung, wenn wir für den Jugendsport in unserem Lande

mehr täten, dann brauchten wirweniger für Drogenabhängige und für die offene

Jugendarbeit zu vollbringen.

(Beifall bei der FDP/DVP und der CDU)

Die Arbeit, die in Sportvereinen, aberauch in anderen Bereichen für die Jugendli¬
chen geleistetwird, verhindert Sozialprobleme, soziale Konflikte und unendlich

viele psychologische Probleme durch mangelnde Gemeinschaftszugehörigkeit
und vieles mehr. Aus diesem Grunde sollte das Thema Jugendpflege in dem Zu¬

sammenhang gesehen werden, den es hat, nämlich einerseits im Zusammenhang
mit der Bindung von staatlicher Unterstützung, aber andererseits unter der kla¬

ren Maßgabe und Aufgabe der Erhaltung des Prinzips von freiwilliger Leistung.

(Abg. Späth CDU: Sehr richtig!)

In diesem Sinne sind die Ansätze und Mittel, über die wir hier und heute reden,

unter den Begriffen, dieHerr Schlee genannt hat, nämlichwas eine neue Konzep¬
tion angeht, angebracht. Aber wir sollten in der neuen Konzeption, zum Beispiel
in der Frage der sogenannten offenen Jugendarbeit oder der offenen Jugendhäu¬
ser, eine sehrgründliche Analyse derErfahrungen mit diesen Einrichtungen vor¬
nehmen.

(Sehr gut! und Beifall bei der CDU)

Es gibt positive und es gibt negative Erfahrungen. Weil ich den Kollegen Schnei¬

dervormir sehe, möchte ich anmerken: Wenn ich richtig informiertbin, gibt es in

Freudenstadt positive Erfahrungen mit dem Jugendhaus, seit es sich nicht mehr

um eine kommunale, sondern um eine Einrichtung, die von der Privatinitiative

der Eltern getragen wird, handelt.

(Sehr gut! bei der CDU)
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Diese Einrichtung wird, wenn ich das sagen darf, maßgeblichvon den Freunden

meiner Partei in diesem Ort unterstützt.

(Zurufe von der CDU)

- Sicher, wir machen manchmal auch etwas Ordentliches. Wenn wir regieren

würden, würden wir in diesem Lande noch viel mehr Ordentliches machen.

(Zuruf des Abg. Mühlbeyer CDU)

Meine Damen und Herren! Ich bin also der Auffassung, daß wir das, was Herr

Schlee hier angekündigthat, nämlichein Umdenken odereine neue Konzeption,

tatsächlich durchführen soUten. Aber, Herr Schlee, ich bin der Auffassung, man

sollte das in den Ausschüssen und im Parlament zusammen mit allen machen;

wir soUten das nicht ausschließlich aufdie Überlegungen in IhrerFraktion redu¬

zieren;

(Zurufdes Abg. Weyrosta SPD)

denn sonst kommt amEnde tatsächlich eine Jugendpolitik, wie Sie gesagt haben,

aus einem Guß heraus. Aber ich weiß nicht, ob der eine Guß der richtige Guß für

die Jugendlichen ist.

(Beifall bei der FDP/DVP - Abg. Späth CDU: So, wie Sie das sagen, sehe ich es

auch!)

Präsident Ganzenmüller: Das Wort hat Herr Abg. Entenmann.

Abg. Entenmann CDU: HerrPräsident! Meine sehr verehrtenDamenundHerren!

HerrKollegeHahn, nureineneinzigen SatzzuIhnen. Ichwill aufeinzelneDinge

gar nicht eingehen.

(Zuruf des Abg. Weyrosta SPD)

Ichglaube, Sie Uegen mitIhren hiergemachten Ausführungen genausoneben der

Realität wie in vielen anderen politischen Aktivitäten, die Sie hier entfalten.

(Abg. Weyrosta SPD: War das alles? Mehr haben Sie nicht zu sagen?)

- Mehrhabe ich dazu nicht zu sagen, und zwar deshalb, weilwir mitdem Landes-

jugendring seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit haben, die

vondortausauchanerkanntwird. Wirtunnämlichdas,wasreal ist,währendSie

utopische Dinge fordern, wie Ihr Antrag zeigt.

(Beifall bei der CDU)

Angesichts der fortgeschrittenen Stunde will ich hier keine Grundsatzfragen

mehr erörtern, aber doch eines sagen: Man hört hin und wieder, daß die Vereins¬

förderung, ganz gleich, ob es Jugendvereine, Jugendverbände oder Sportvereine

sind, eine Subvention des Landes sei.

(Abg. Weyrosta SPD: Wer sagt denn das?)

Ich möchte dieser Meinung, Herr Weyrosta, die in Ihrer Fraktion und zum Teil

auch in unsererFraktionvertreten wird, entgegentretenund sagen, daß das Geld,

das wir den Vereinen mit ihren vielen ehrenamtlichen und nebenberuflichen

Mitarbeitern geben, eine ausgezeichnete Maßnahme ist, damit diese nämlich,
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vervielfältigt durch ihren Idealismus und ihr Geld, eine Leistung für viele Men¬

schen in unserem Staatund insbesondere fürviele Schülerund Jugendliche in ih¬

rer Freizeit erbringen können. Diese Vereine und Organisationen bieten über das

rein Fachliche hinaus auch die Möglichkeit, demokratische Spielregeln schon in

frühester Jugend einzuüben, die sie dann später im aktiven politischen Leben

auch brauchen können. Unsere Aufgabe muß es deshalb sein, die notwendigen

Voraussetzungenfür diese Arbeit zu schaffen. Ich bin dankbar dafür, daß die Re¬

gierung und auch der Finanzausschuß unsere Vorschläge, die wir schon im ver¬

gangenen Jahr gemacht haben, aufgegriffen haben und sich so etwa die Zahl der

Übungsleiterlizenzen für die Sportvereine und Verbände von 4.400 am Anfang
dieses Jahres bis zum Ende des nächsten Jahres auf 6.000 erhöhen wird. Diese

personelle Ausstattung qualifizierter Art wird vielen Vereinen bei der Befriedi¬

gung des Bedarfs eine große Hilfe sein. Wir erwarten durch die Einsparungen bei

den hauptberuflichen Sportlehrern weitere Möglichkeiten für die Vergabe soge¬

nannter Lizenzplätze. Dieser Sportbetrieb muß sich natürlich über das ganze

Jahr erstrecken. Dazu braucht man Sportanlagen. Wir waren der Meinung, daß

trotz der finanziellen Schwierigkeiten in diesem Jahr etwas Besonderes getan

werden müsse, und haben deshalb beantragt, zusätzlich zu den schon vorhande¬

nenMitteln sowohlfür die kommunalen als auch für die Sportstätten derVereine

je 10 Millionen DM bereitzustellen.

(Sehr gut! bei der CDU)

Ich glaube, daß gerade die Hilfe für die Vereine ein echter und sichtbarer Dank

dafür ist, daß sich so viele Menschen in ihrer Freizeit für ihre Vereine und deren

Mitglieder einsetzen.

(Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der FDP/DVP)" (ebd. 1977, S. 992 f.).

Man stelle sich vor, diesen Landtag mit der kompetenten Fachlichkeit der PER¬

SPEKTIVENzu konfrontieren. Wäre nicht ausdrückhch die Möglichkeit erwähnt,
„demokratische Spielregelnschon in frühesterJugend einzuüben", dieman dann

später im aktiven politischen Leben auch brauchen könne, und achtete man nicht

genau auf die zu verteilenden Summen, könnte man sich im Kaiserreich wähnen;

die Abgeordneten Rösch und Entenmann umreißen die Säulen der behördlichen

Jugendpflege nach Methode und Intention ziemlich genau. Von der „Privatinitia¬

tive" versprechen sie sich viel, von der „Erhaltung des Prinzips von freiwilliger
Leistung", wogegen der „sogenannten offenen Jugendarbeit" oder den „offenen

Jugendhäusern" mit begründetem Mißtrauen begegnet werden sollte. Ein „Um¬

denken odereineneue Konzeption" in der erwähnten idealistischenRichtung wä¬

re demgegenüber zu begrüßen: Sie erfolgte in der stetigen Ausweitung der musika-

Uschen Förderung, in der Baden-Württemberg seither „unbestrittenermaßen eine

Spitzenstellung in ganz Deutschland" einnimmt (Abgeordneter Dr. Steuer CDU,

ebd., S. 996).

DerAbgeordnete Schlee suchte in derselben Debatte die Leistungen derRegierung
für die Jugendpflege in wenigen grundsätzlichen Bemerkungen darzustellen und

sagte:
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„Mit dem Jahre 1977 werden die ersten 25 Jahre des Landesjugendplans Baden-

Württemberg abgeschlossen. Es begann 1952 mit 1,4 Millionen DM, 1977 sind es

mehr als 19 MillionenDM. In diesen 25 Jahren hat dasLandBaden-Württemberg

allein für den jugendpflegerischen Bereich mehr als

200 Millionen DM bereitgestellt. Wahrlich eine Leistung, die von allen Fraktio¬

nen mitgetragenwurde! BiszumSommer1976,meine sehrverehrtenDamenund

Herren, waren nämlich die Grundpositionen in der Jugendpolitik unter den

Fraktionen diesesHauses imwesentUchen unbestritten. Man ist versucht, zu sa¬

gen: Dann kam Herr Dr. Eppler und mit ihm eine neue Strategie der totalen Bes¬

serwisserei und der totalen Miesmacherei.

(Beifall bei der CDU - Widerspruchbeiund Oh-Rufevon derSPD
- Abg. Weyrosta:

So ein dummes Geschwätz! - Unruhe - Glocke des Präsidenten)...

Eingeleitet wurde dies, wie gesagt, im Sommer letzten Jahres, und - lieber Herr

KollegeHahn, ichkannIhnen das nichtersparen
- fortgesetztwurde esvorweni¬

gen Tagen von Ihnen

(Abg. Weyrosta SPD: Und mit Recht!)

mit Sprüchenwie Gängelungjugendlicher Aktivität, Unterdrückung derEigeni¬

nitiative, Verbürokratisierung der Jugendarbeit....

Die Wahl in Baden-Württemberg hat eine Wendemarke gesetzt. Sie hat deutlich

gemacht, daß der modische Linkstrend bei der jungen Generation gebrochen ist.

(Sehr richtig! und Beifall bei der CDU)

(Jawohl! und lebhafter Beifallbei der CDU - Unruhe - Glocke des Präsidenten)...

Wir erwartenvon derRegierung allerdings, daß sie im Bereich der Jugendpolitik

nochmehrKreativitätund Effektivitätentwickelt und die Probleme noch zügiger

angeht, als diesindenletzten JahrenderFaUgewesenist. Wirerwarten,daßdiese

Regierung den Landesjugendplan in den nächsten zwei Jahren aufseine Schwer¬

punkte hin überprüft..." (ebd., S. 989 f.).

Ohne Zweifel ist die Fördersumme beeindmckend. Nachdenkhch stimmt aber an

der Bemerkung, man sei sich bis etwa 1976 über die Grundpositionen der Jugend¬

pohtik im Landtag von Baden-Württembergeiniggewesen, auch die Langsamkeit,

mit der sich neue Ideen und wissenschafthche Erkenntnisse bis in die Provinz

durchsetzen. Die Kritik an derbehördhchen Förderpraxis wird als „Sprüchema¬

chen" bezeichnet, und drei sicher berechtigte Kritikpunkte werden negativ ge¬

kennzeichnet. Ideen, die von derkonservativenMeinung abweichen, sind Nörge¬

lei, Anregungen aufzugreifen, ist gleichbedeutend mit „schwächlichen jugendpo¬

litischen Eintagsfliege(n) nachzurennen". Dem hält Schlee entgegen, daß die Re¬

gierung den Landesjugendplan auf seine Schwerpunkte hin überprüfen und eine

Politik aus einem Guß machen müsse.

DieAntwort desAbgeordnetenHahnbefindet sich nicht aufhöherem Niveau, aber

sie charakterisiert die Atmosphäre im Landtag:
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„Abg. Hahn SPD: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es mag Modeer¬

scheinungen geben, die jedes Jahr wechseln, aber ich glaube, noch mehr als für

andere Bereiche darfes nicht eine Frage derMode sein, die Freiheit für die junge
Generation, die Vielfalt derMeinungendurch dasParlament offenzuhalten. Frei¬

heit darf auch nicht durch Geldgeben unterdrückt werden, und Freiheit darf

nicht durch den eingeengt werden, der Geld gibt. Nicht "wes Brot ich fresse, des
Lied ich singe"

(Abg. Gruber CDU: Wir essen, aber wir fressen nicht!)

darfdie Zukunftsplanung der Jugendpolitik in diesem Lande sein. Und ich sage:
Ich habe Angst davor - und nicht nur ich, sondern Jugendverbände bis bin zu de-

428 nen, die heute noch CDU wählen -

(Oh-Rufe von der CDU - Unruhe - Abg. Späth CDU: Ängstigen Sie sich nicht!)
- Herr Späth, bei Ihrem Verhalten in diesem Parlament und nach dem, was Sie

hier über Tage hinweg gemachthaben, weiß ich, daß Sie sich über manche Dinge
nicht ängstigen. Wir tun es als Demokraten, weil, wenn die junge Generation

nicht das Gefühl und auch die feste Überzeugung hat --

(Abg. Späth CDU: Die hat ein besseres Gespür als manche Politiker!)
- Sie wissen doch noch gar nicht, was ich sagen will.

(Abg. Gruber CDU: Das können wir uns denken!)

FüreinenMann, dersich anschickt, in die Villa Reitzenstein getragen zu werden,
sind Sie furchtbar aufgeregt.

(Abg. Späth CDU: O Mann! - Abg. Mühlbeyer CDU: Der Spruch hat seine Wirkung
verfehlt!)" (ebd.).

Geradezu mitErleichterung Uest man dannwieder ein vonVerwaltungsfachleuten
verfaßtes Dokument:

„Vorwort zum 25. Landesjugendplan (1979)

Der 25. Landesjugendplan umfaßt, anders als seine beiden Vorgänger, den

Zeitraum nur eines Jahres und ist damit dem Staatshaushaltsplan ange¬
paßt.

Im Mittelpunkt der Sozial- und Gesellschaftspolitik der Landesregierung
steht die gezielte Förderung der Erziehungskraft der Familie, denn nur eine
intakte Familie kann aufDauer eine intakte Gesellschaft garantieren. Die

Landesregierung wird deshalb in den kommenden Jahren die bewährten
Hilfen für die Familie ausbauen und neue Hilfeformen schaffen. Vor weni¬

gen Wochen hat sie bereits ein umfassendes Programm zur Förderung der

Familie vorgelegt, dessen Maßnahmen im Haushaltsjahr 1979 verwirklicht
werden sollen. In ihm sind eine Reihe von Maßnahmen enthalten, die di¬
rekt oder indirekt den Kindern und Jugendlichen im Lande zugute kom¬
men. Zu nennen sind vor allem die Neuregelung der Kindergarten-Betriebs¬
kostenfinanzierung, der Ausbau der Erziehungs- und Jugendberatung, der
Aufbau eines Netzes psychosozialer Beratungs- und ambulanter Behand-
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lungsstellen für Suchtkranke und Suchtgefährdete, die Ausweitung der

Maßnahmen zur Vorbereitung aufEhe und FamiUe, die verstärkte Förde¬

rung der Familien- und Kindererholung oder die stärkere Integration aus¬

ländischer Kinder und Jugendlicher in unsere GeseUschaft.

Um für ein familien- und kinderfreundliches Bewußtsein in der OffentUch¬

keit zu werben und dadurch den Maßnahmen für die Familien eine nach¬

haltige Wirkung zu verschaffen, führt die Landesregierung im Jahr 1978 die

"Aktion Familie" durch. Sie hat dazu beigetragen, in der OffentUchkeit ei¬

nen Bewußtseinswandel zugunsten der FamiUen einzuleiten.

1. Bereich der Jugendpflege

Durch den im Landesjugendplan 1978 wirksam werdenden 1. Nachtrag
zum Staatshaushaltsplan 1977/78 konnten die seit Jahren nicht mehr aus¬

reichenden Ansätze für die Erholungsmaßnahmen nachhaltig verstärkt

werden. Dadurch sind die Jugendverbände nunmehr weitgehend in den

Stand gesetzt, den durch Kostensteigerungen entstandenen Mehraufwand

aufzufangen. Erleichterung schafft hier auch der neue Schlüssel für das

Verhältnis von Betreuern zu Teilnehmern, der aufl zu 12 gesenkt wurde.

Auch die Fördermittel für die Musikschulen wurden durch den 1. Nachtrag
um

50 v.H. angehoben. Damit steht den Musikschulen jetzt im Landesjugend¬
plan der größte geschlossene Förderblock zur Verfügung. Baden-Württem¬

berg konnte dadurch seine führende Position unter den Flächenstaaten

Deutschlands ausbauen. Nicht nennenswert gewachsen sind dagegen die

klassischen Fördergebiete Bauten und Büdung.

Musikschulen

Die Zahl der Musikschulen in Baden-Württemberg hat im Berichtszeitraum

weiter zugenommen. Sie beträgt derzeit zirka 130. Im Nachtrag zum Haus¬

halt 1978 wurde der Fördersatz von 10% der Aufwendungen für pädagogi¬
sches Personal auf 15% angehoben. Dies bedingte eine Erhöhung des Haus¬

haltsansatzes von 3.535.000 DM auf 7.320.000 DM. Für 1979 sind 7.650.000

DM veranschlagt. Die stärkere Förderung des Landes soll dazu beitragen,
daß die große Belastung der Eltern gemindert und die Wartelisten bei den

Musikschulen abgebaut werden. Die Gewährung der erhöhten Zuschüsse

wird entsprechend §10 Jugendbildungsgesetz mit der Auflage verbunden,
daß sich Gemeinden und Landkreise in mindestens gleichem Umfang an

den Aufwendungen beteiligen.

6.1.5 Anpassungsschwierigkeiten



Neue Förderprogramme

Ein Blick auf die Geschichte des Landesjugendplanes zeigt, daß er, neben

der statischen Funktion, eine kontinuierliche Tätigkeit der Jugendverbände
zu gewährleisten, durchaus in der Lage ist, neue Entwicklungen im Freizeit-

und Bildungsbereich aufzunehmen und aufbesondere Notlagen der jungen
Generation zu reagieren. Als Beispiele sind zu nennen die neuen bzw. ver¬

stärkten und anders akzentuierten Programme der letzten Jahre für sportli¬
che und kulturelle Jugendbildung sowie für Jugendliche, die im Beruf oder

in der Berufsausbildung stehen und besonders für jene, die ohne Arbeit,
teilweise ohne Beruf oder sogar ohne Schulabschluß sind.

430 Sportliche und kulturelle Jugendbildung

Sport und Spiel sowie musisch-kulturelles Tun sind seit je Wesensmerkma¬
le der Jugendarbeit. Sie aktivieren Kreativität, soziales Verhalten, Lei¬

stungswillen; sie fördern, da zumeist in der Gruppe vollzogen, Gemein¬

schaftsbewußtsein und sind ein wichtiger, unersetzbarer Faktor für die Per¬

sönlichkeitsentfaltung junger Menschen" (ebd. 1978a), S. 3 ff.).

Die Darlegungen über neue Förderprogramme khngen entschuldigend, sie sind es

wohl auch, weil die „verstärkten und anders akzentuierten Programme der letz¬

ten Jahre" doch modernere Konzepte der Jugendarbeit übergehen. Die meisten

Menschen empfinden Musik als angenehm. Ob aber die Musikprogramme Baden-
Württembergs die Zielgruppen fördern können, für die Jugendarbeit wichtig wäre,
und ob der Geschmack der Landesregiemng deren musikalischen Geschmack

trifft, sei dahingestellt. Die Schwerpunktsetzung zugunsten der intakten Familie,
die gezielte Förderung ihrer Erziehungskraft, definiert die "Wende", von der

SCHLEE im Landtag gesprochen hatte.

Die Regierung hat einerseits die famiUenbezogenen Hilfen verstärkt, greift also auf
das alte Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe zurück und überträgt andererseits die

problematischen Fälle dem bewährten Behördenapparat der Jugendfürsorge. Die

Jugendfürsorgeübernimmt die Fördemng der Familie, die Sorge für die Kindergär¬
ten, die Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher und die Bekämpfung
der Suchtgefahren. Hierzu wird eine integrierte Gesamtversorgung Suchtkranker

aufgebaut und die überregionale Suchtprophylaxebesser ausgestattet. Besonderes
Augenmerk gilt der vorbeugenden Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminali¬
tät, für die eigens eine interministerielle Arbeitsgruppe gebildet wurde. Das Mini¬

sterium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung soll sich die Bekämpfung der

Jugendarbeitslosigkeit besonders angelegen sein lassen (vgl. ebd., S. 14-18).
Damit nimmt die Landesregiemng Kritikpunkte aus dem fünften Jugendbericht,
die ihr richtig erscheinen und selbst wichtig sind, aufund gestaltet sie landesrecht¬
lich aus. Wie andererseits zu sehen ist, behindern die politischen Entscheidungen
der Landesregierung die Weiterentwicklung der behördlichen Jugendpflege. Die

Anpassung der Jugendarbeit an eine zeitgemäße Theorie, wie sie die PERSPEKTI¬
VEN vorschlagen, erscheint doppelt unnötig: Zum einen sind die Richtlinien der

6. Diskussion



Bundesregierung in einem Ministerium entstanden, das unter sozialdemokrati¬

schem Einfluß stand, und andererseits ist nach Meinung der konservativen Mehr¬

heit in Baden-Württemberg das alte Konzept derJugendhilfe, wie es 1922 entwor¬

fenund 1961 novelUert worden ist, nicht gmndsätzUchänderungsbedürftig. Nach

geltender Rechtslage besteht daher kaum Aussicht in Baden-Württemberg, nach

Maßgabe der PERSPEKTIVEN arbeiten zu dürfen.

Den Fachleutensind sie nicht unbekannt; man sieht es daran, daß diebrauchbaren

Gedanken, die ins Konzept der Regierungsmehrheit passen, in den Jugendfürsor¬

gebereich übernommenworden sind, wo die jugendpolitischen Maßnahmen kon-

trolUerbaren gesetzlichen Regelungen unterworfen sind.
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Wenn durch die Darstellung und Diskussion der behördhchen Jugendpflege aus

der Sicht der Träger der Eindruck entstanden sein sollte, die behördhche Jugend¬

pflege habe keine eigenen pädagogischen Vorstellungen entwickelt und zur Gel¬

tung gebracht, wäre das nicht richtig. Gerade anfänglich bedurfte sie pädagogi¬
scher Begründungen, um die Zustimmung und Unterstützung für einen neuen öf¬

fentlichen Erziehungsraum sowohl durch die Staatsregierungen als auch durch

die Ober- und Mittelschichten zu erhalten. Für diesen dritten öffenthchen Erzie¬

hungsbereichwurdenvonministerieller Seiteundvon denMitarbeitern Vorschlä¬

ge gemacht, wie die Jugendpflege auszugestalten wäre, die gelegentlich die Auf¬

merksamkeit von Pädagogen erregten und sogar dann und wann ihre Unterstüt¬

zung fanden. Diese ging abernie so weit, daß sich daraus eine Theorie derbehördh¬

chen Jugendpflege entwickelt hätte. Eher handelte es sich um Versuche, auf Be¬

darfslagenzu reagierenund kostengünstige, aber gleichzeitig wirkungsvolle Erzie-

hungsmöghchkeiten fiir die neue Aufgabe zu erproben, die sich der Staat zu eigen

gemacht hatte. Dabei stützte man sich weniger auf theoretisch abgesicherte Er¬

kenntnisse als auf althergebrachte oder modische pädagogische Meinungen im

weiteren Sinne. In der behördhchen Praxis konnten sich nur solche Auffassungen
durchsetzen, die konsensfähig waren. Vier dieser Meinungen gehören zum Kern¬

bestand der behördhchen Jugendpflege, seit es gelungen ist, sie in den entspre¬
chenden Erlassen und Gesetzestexten zu verankern:

1. Es ist sinnvoll, junge Menschen zum rechten Gebrauch ihrer Freizeit zu er¬

ziehen;

2. die Erziehung im Jugendalter soll auf den Staat hin und für die

Gemeinschaft erfolgen;
3. sie muß besonders dort eintreten, wo Familie und

Schule ihre Aufgaben nicht zureichend erfüllen können;

4. dabei hat die fugend auch ein Recht auf ein jugendliches Eigenleben.

Zu jeder dieserMeinungen, die offenbar breitere Zustimmung fanden, könnteman

eine Pädagogik kreieren. Aus der Perspektive des Jugendlichen gedacht, heße sich

eine geselligkeits- und bedürfnisorientierte Pädagogik entwickeln oder eine zu¬

sammenfassende Freizeitpädagogik.

6.2 Tradition und Theorie der behördhchen Jugendpflege



Sie würde die Punkte 1 und 4 verbindenund ausgestalten. Vom Blickpunkt des öf¬

fenthchen Interesses aus wäre eine außersch ulische Pädagogik nötig, die sich mit

einer kompensatorischen verbindet oder eine zusammenfassende Sozialpadago¬
gik, um die Punkte 2 und 3 befriedigend in Praxis umsetzen zu können.

Ansatzweise ist dies in den Erlassen und Richtlinien geleistet; aber bis heutefehlt
einefachliche Durchdringung desProblembereiches, der mit derbehördlichen Ju¬
gendpflege gegeben ist. Allerorts wird anerkannt, daß Jugendpflege jugendgemäß
sein müsse, weil die Teilnahme an den Maßnahmen derJugendpflege (- das Dritte

Reich ausgenommen -) freiwilUg ist und nicht erzwungen werden kann. Fordern

aber die Mitarbeiter eine bedürfnisorientierte Pädagogik fiir die Besucher der Ju-

432 gendhäuser, werden sie dafürnur allzuoft angegriffen. Junge Menschenzum rech-

ten Gebrauch ihrer Freizeit zu erziehen, gilt als richtig - aus dem offensichtlichen
undgut bekanntenjugendhchen Bedürfnis nach Geselhgkeit die Folgerung zu zie¬

hen, man habe eine Geselligkeitspädagogik zum Mittelpunkt der Freizeiterzie¬

hung zu machen, wird als unnötig angesehen, weil es genügend bekannte Formen
der Geselhgkeit gebe. Ganz unumstritten sollen JugendUche lernen, die bestehen¬
de Gesellschaftsordnung zu akzeptieren, um in sie integriert zu werden. Aber sel¬

ten haben Behörden - die Zeit des Nationalsoziahsmus ausgenommen - sich ernst¬

haft Gedanken darübergemacht, ob die traditionellenMittel deraußerschuhschen

Pädagogik jugendgemäß genug sind, um ihre Adressaten anzusprechen. Die be¬
wußt konzipierte nationalsozialistische außerschuhsche Pädagogik hat, nach den
Quellen zu urteilen, aber genau das erreicht. Das letzte Versäumnis läßt sich am

Begriff der Wohlfahrt festmachen. Schon im Kaiserreich sollte Jugendpflege dem
Subsidiaritätsprinzip gemäß geübt werden. Das heißt aber unter anderem, daß sie

zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen vorgesehen war. Die Weimarer Repu¬
bhk hat den Anspruch als Wohlfahrtsanspruch gesetzhch verankert - aber eine

pädagogische Theorie, wie die Wohlfahrt der Jugend zu verfolgen oder zu errei¬

chen wäre, ist daraus nicht entstanden, bis heute nicht. Wenn man die Einheit der

Jugendhilfe tatsächhch ernst nehmen wollte, müßte sie gerade diese kompensato¬
rische Pädagogik entwickeln - dann wäre die Jugendpflege im Jugendamt an der
rechten Stelle untergebracht (vgl. Kap. 2.4.3.4).

Nach dem Stand der Dinge lassen sich nur mehr oder minder reflektierte, eher zu¬
fälhg oder reaktiv entstandene Ansätze zu einer Pädagogik behördhcher Jugend¬
pflege erkennen. Die Ausgestaltung derbehördlichen Praxis über den vier genann¬
ten Grundannahmen hat sich natürlich verändert und der historischen und gesell¬
schaftUchen Entwicklung angeschmiegt (oder auch widersetzt); neue Vorstellun¬

genhaben aberimmernur dannEingang inbehördUche Entscheidungen undMaß¬
nahmen gefunden, wenn sie unter die Norm staatserhaltender Freizeiterziehung
zur wie immer verstandenen Wohlfahrt der Jugend gefaßt werden konnten.
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6.2.1 Erziehung im Hinblick auf die Freizeit

In der Anlage zum Erlaß vom 18. Januar 1911: "Grundsätze und Ratschläge für Ju¬

gendpflege" (vgl. Kap. 2.1.2) wurde "Freizeit" zum ersten Mal „für einen sozial¬

pädagogischen Zusammenhang" erwähnt (NAHRSTEDT 1972a), S. 35). Freizeit

wurde als Folge der IndustriaUsiemng und im Zusammenhang mit dem Freiheits¬

begriffgesehen (vgl. ebd., S. 10). Für denüberwiegenden Teil derBevölkerung war

Freizeit ehernochvontheoretischer Bedeutung (auch weil die Errungenschaft des

8-Stunden-Tages in der nationalen Notsituation von 1923 wieder verloren ging),
hatte aber dennoch schonhohen Wert, verband sich doch Freizeit eng mit der Vor¬

stellungvon Freiheit, wie sie sich, eingeschränkt wie immer, imFeierabend zeigte,
als möglicherweise arbeitsfreie Zeit.

Das Freizeitkonzept des richtungweisenden Jugendpflegererlasses von 1911 ent¬

hielt die folgenden Aussagen: Junge Menschen haben das Bedürfnis nach Unter¬

haltung und Freude sowie nach Selbstbestimmung. Da die Arbeit unter Zwang
und ohne "Freudigkeit" erfolge, stehe sie der Pflege dieser Bedürfnisse entgegen.

Ungünstig seien auch - für die in der Industrie Arbeitenden - die Lebensbedingun¬

gen am Feierabend: es fehle das vertraute Heim, die Möghchkeit zur körperlichen

Bewegung. Statt dessen drohten Langeweile, Genußsucht und die Gefahren der

Straße.

Die Freizeit zu gestalten, stellte sich nicht nur fiir den jungen Menschen als eine

neue, unbekannte Aufgabe, sondern auch für die FamiUen der durch die Industria¬

lisierung neugebildeten Famihenformen, nämhch die Arbeiter- und Angestell-
tenfamiUen. Zwar gab es in der vorindustriellen Zeit genügend Freizeit, sie unter¬

lag aber der sozialen Kontrolle: „Freizeit und Privatzeitwaren zu jener Zeit nicht

identisch. Ganz im Gegenteü, die Freizeit wurde eingesetzt, um an den - gerade
stattfindenden - Geselligkeiten teilzunehmen ... Denn es gab nicht schlichtweg
"freie Zeit", sondern nur Freizeit für etwas, und diese Zeit wurde vom Haus¬

herrn, von der Kirche und für die Handwerker im Zunftrecht genau festgelegt..."
(NAVE-HERZ/NAUCK 1978, S. 19).

NAVE-HERZ/NAUCKvertreten die These, daß die Famihe bis zur Neuzeit die Ge¬

staltung der Freizeit nicht als ihre Aufgabe ansah, da die Freizeit überall „Teilhabe

und Teilnahmepflicht an der OffentUchkeit" bedeutete. „Das galt selbst für den

Teil der Freizeit, der sich gleichzeitig aufdie Wiederherstellung derphysischen

Leistungsfähigkeit bezog, für das Essen, die Arbeitspausen usw." (ebd., S. 24).

Zwar konnten Familienangehörige auch Freizeit-Partner sein. Die Freizeit wurde

jedoch „überwiegend in alters- und geschlechtshomogenen Gruppen (z.B. in

Form der Burschenschaften), aber ebenso in berufsspezifischen (vornehmlich
durch das Zunftwesen) und in geschlechtsheterogenen Gruppen (z.B. bei Nach¬

barschafts-, Dorf- und Kirchenfesten) verbracht" (ebd.).

Mit der Industrialisierung ergaben sich einschneidende Änderungen: Durch die

vielfach erforderhche Binnenwanderung vom Land weg zu den Industrieland¬

schaften und in das Einzugsgebiet der Metropolen sowie durch den häufigen Ar¬

beitsplatzwechsel auf der Suche nach (besser bezahlter) Arbeit wurden die sozia-
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len Bindungen zerrissen und die Einzelnen oder Famihen in einer fremdenUmge¬
bung auf sich selbst gestellt. Die Wochenarbeitszeit der deutschen Arbeitnehmer

hatte sich um 1900 aufetwa 60 Stunden gesenkt (vgl. GLOBUS Kartendienst v. 30.

Okt. 1987), bezieht manaber die teilweise großen Entfernungen zwischen Arbeits¬

platz und Wohnort ein, ergibt sich für die "Halbfreizeit" ein zusätzlicher hoher

Stundenbedarf; dem korreliert negativ ein durchschnittlichertariflicher Jahresur¬
laub vonwenigerals 5 Tagenvor 1910 (vgl. JAIDE 1988, S. 132). „Markante Sprün¬
ge in der freien Zeit fanden statt in den Jahren 1919/20 und für die Jahre nach
1965" (ebd., S. 131). 1925 mußten immerhinnoch47% der rechnerisch möglichen
Höchstarbeitszeit pro Jahr mit Erwerbstätigkeit gefüllt werden (1825 waren es

69%) (vgl. GLOBUS Kartendienst vom 28. Aug. 1989). Dies gilt nicht nur für Er¬

wachsene, sondern auch für Jugendhche. MEWES spricht 1929 von einem 11- bis

12-stündigen Arbeitstag und verhältnismäßig geringer Freizeit. Dabei versteht er

unter Freizeit die Zeit, „die dem JugendUchen außerhalb des Arbeitstages zur

freienVerfügung steht" (MEWES 1929c), S. 96). Zunächstkomme es vor allem dar¬

aufan, daß überhaupt einegenügendgroße Pause vorhanden sei, die dem jugendli¬
chen Organismus eine ausreichende Muße gewähre (vgl. ebd., S. 97).

Aus solchen Überlegungen habe die Freizeitbewegung, die eine „ausreichende

Freizeit derJugendUchen erstrebt" (ebd., S. 99), ihrenAusgang von denJugendver¬
bänden genommen.

Die behördhche Jugendpflege trat mit ihren Ratschlägen und Empfehlungen zur

Gestaltung der Freizeit der schulentlassenen Jugend nicht in Konkurrenz zum Fa¬

milienleben, sondern bemühte sich um eine zeitgemäße Gestaltung von Berei¬

chen, die in der vorindustriellen Zeit der Kontrolle der Gemeinschaft und der be¬

rufsständischenOrganisationen unterstanden. Praktisch bedeutete das die Bereit¬

stellung oder den Bau vonJugendheimen und Jugendherbergen, damit überhaupt
Möghchkeiten da waren, Freizeit gezielt und im Sinn pädagogischerMaßnahmen
zu verbringen.

Diese PoUtik wurde in der Zeit des Nationalsozialismus weiter forciert und zu¬

gleich die Arbeitszeit Jugendhcher verkürzt sowie die Urlaubszeit verlängert. Da¬
hinter stand das Interesse des nationalsozialistischen Staates an der Erhaltung
bzw. Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der deutschen Ju¬

gend (vgl. Kap. 5.3.2). Naturhch trug die bereitwilUge Vergrößerung des Freizeit¬

angebotes auch dazu bei, den Nationalsoziahsmus schneller attraktiv zu machen.

Effektiv handelte es sich bei diesem Zuwachs an Freizeit weniger um frei disponi¬
ble Zeit als um gebundene/organisierte Freizeit (vgl. JAIDE 1988, S. 133 f.).

Die von den Nationalsoziahsten „durchkämpfte Freizeitaktion" erfolgte nicht

selbstlos, die gewonnene Freizeit war für Schulungen und Fahrten der organisier¬
ten Staatsjugend vorgesehen. „Diese Gestaltung derFreizeit eben war es, die

den Trägern der Freizeit das moralische Recht gab, für die Gewährung der

Freizeit alle Hebel in Bewegung zu setzen" (vgl. HITLERJUGEND 1933-1943. In:

DAS JUNGE DEUTSCHLAND 1943, S. 21).
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In der Rekonstruktions- und Restaurationsphase nach dem Krieg war die zur Ver¬

fügung stehende Freizeitmenge im Vergleich mit dem Dritten Reich zunächst

rückläufig. Erst 1960 erreichten Jahresurlaub und arbeitsfreie Tage im Jahr wieder

die Werte von 1933 (vgl. JAIDE 1988, S. 131 f.). Seit Mitte der sechziger Jahre ist,

mit einem neuen Rationalisierungsschub in der Wirtschaft verbunden, nicht nur

die Arbeitszeit stark rückläufig, sondern auch die Urlaubszeit steil angestiegen,

und sind durch flexiblere Arbeitszeiten Freizeitblöcke um längere Wochenenden

entstanden. DerGlobus Kartendienst hat versucht, die Entwicklung zur Freizeitge¬

sellschaft in eine einfache und anschauliche Form zu bringen.

Rechnetman 14 Arbeitsstundentäghch für die 313 Werktage des Jahres, dann erge¬

ben sich 4382 Arbeitsstunden als rechnerisch höchstmögliche Arbeitsmenge pro

Kopf und Jahr. An dieser Höchstarbeitsmenge gemessen müssen heute nur noch

23% der rechnerisch möglichen Höchstarbeitszeit mit Erwerbstätigkeit gefüllt

werden. In den Fachbegriffen der Volkswirtschaftler: Das Arbeitsvolumen in die

Bundesrepubhk erreicht 1989 schätzungsweise 43,6 Milhonen Stunden, und das

entspricht weniger als einem Viertel der möghchen gesamtgesellschaftlichen Ar¬

beit; Hausarbeit, Do-It-Yourself-Arbeit und Schwarzarbeit sind in diesem rechne¬

rischen Arbeitsvolumen nicht enthalten, nur offizielle Erwerbstätigkeit.

Den Weg zur Freizeitgesellschaft prognostiziert GLOBUS so:

Abbildung 6.2: Der Weg zur Freizeitgesellschaft

1950 1970 1990 2010

Freizeit

lllllliiljjjjlljjjjjjjjjljljillsijllljliül Grundbedürfnisse

::::-:o:-:-:::::::^T1 Arbeit, Arbeitsweg

Prognose

Quelle: nach Globus Kartendienst vom 9. Juni 1987
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„Aus der48-Stunden-Wochewurde die 39-Stunden-Woche, verteilt auffünfTage,
und der Jahresurlaub stieg von zwei auf durchschnittlich sechs Wochen. Die Jah¬
resarbeitszeit ist entsprechend geschrumpft, und die Arbeitnehmer haben wesent¬
hch mehr Zeit - und Geld - für Unterhaltung, Hobbys oder Reisen. Doch der Weg
zur Freizeitgesellschaft ist nochnicht zuEnde. Bis zumJahre 2010 - so schätzen die

Wissenschaftler des BAT-Freizeitforschungsinstituts - wird sich dieJahresarbeits¬
zeit auf 1660 Stunden verringern, und die freie Zeit wird auf 2300 Stunden an¬

wachsen. Freizeit spielt dann im Leben der Bundesbürger eine weitaus größere
Rolle als Arbeit" (Globus Kartendienst vom 9. Juni 1987).

Wie groß die Jugendhchen effektiv zur Verfügung stehende Freizeitmenge schon
in den siebziger Jahren war, geht aus den folgenden Abbildungen hervor.

Abbildung 6.3: Freizeitmenge Jugendlicher 1972 - Ausmaß der Freizeit
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Quelle: nach SCHILLING 1972, S. 93

Mit weniger als zwei Stunden Freizeit müssen sich nur 13,7% der befragten Ju¬
gendUchen abfinden; jeweils annähernd einem Viertel stehen sechs und mehr
Stunden bzw. vier bis sechs Stunden Freizeit zur Verfügung; 34,9% der befragten
JugendUchen hatten zwei bis vier Stunden Freizeit. Die Freizeitmenge ist noch in
anderer Hinsicht ungleich verteilt: An den Wochenenden ist das Gesamtfreizeit-
volumen größerund weibhcheJugendhche sind in ihrer disponiblen Zeit deutUch

benachteiligt.
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Abbildung 6.4: Freizeitmenge Jugendlicher 1975 -

Verteilung der Freizeit - differenziert nach männlich und weiblich
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Quelle: GEHRMANN 1975, S. 108

Wennman Freizeit hat, ist manungern allein; die Werktageteiltmanvorzugsweise
mit Mitschülern, Kollegen und Freunden, die Wochenenden häufiger mit der Fa¬

mihe, wie aus Abbildung 6.5 hervorgeht.

Mit dem Freundeskreis treffen sich Jugendhche am hebsten zu Hause, aber auch

auf der Straße, in Diskotheken oder Gaststätten - je nach Art der geplanten Unter¬

nehmung. Sportstätten bzw. Schwimmbäder sind noch behebt, aber nicht Ge¬

meinde- bzw. Vereinsräume.

Abbildung 6.5: Rangfolge der Gesellungsformen in der Freizeit 1975

Rangfolge werktags samstags sonntags

Freundin
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Quelle: nach ebd., S. 113
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Tabelle 6.1: Wo verbringen Jugendliche ihre Freizeit 1981?

Treffpunkt Anzahl der Nennungen % der Nennungen

1. Zu hause 192 28

2. Im Freien/Auf der Straße 166 24,5

3. Diskotheken, Kneipen
und Gaststätten,

SpielhallenAcenter 159 23

4. Sportstätten/
Schwimmbäder 110 16,5

5. Gemeinderaum/

Vereinsraum 42 6

6. Sonstwo 15 2

Quelle: MACHWIRTH/GUKENBIEHL 1984, S. 134

Mit der Ausstattung an elektronischem Gerät, wie sie immer mehrHaushalte heute

anbieten können, wird der Trend zu häushchen Treffpunkten vermutlich anhal¬

ten (vgl. FRITZ (Hrsg.) 1985, S. 64 f.).

Für die Gegenwart hegen zahlreiche empirische Untersuchungen zum Freizeit-

verhalten Jugendhcher vor, die bestätigen, daß es Jugendhchen wie Erwachsenen
in ihrer Freizeit „primär um Geselligkeit" geht (SCHILLING 1988, S. 2), weniger
um Bildung sowie weniger um soziales und pohtisches Engagement (vgl. MACH¬
WIRTH/GUKENBIEHL 1984, S. 75). Die FreizeitbedürfnissejungerMenschen, die

im Jugendpflegeerlaß von 1911 treffend mit "Unterhaltung und Freude" bezeich¬

net wurden, sind also bemerkenswert stabil gewesen und haben der behördUchen

Jugendpflege ein Feld der Kontinuität angeboten. SCHILLINGermittelte als Priori¬

täten fürJugendUche, wenn sie sich zu anderen gesellen, daß sie dort "Humorund

Witz" vorfinden, daß sich eine Atmosphäre der "Gemütlichkeit" ergebe, in der

man "zwanglos" verkehren könne, die Treffpunkte sollten zu einer "angenehmen
Tageszeit" mögUch und außerdem "fest" sein und in "geeigneten Räumlichkei¬

ten" stattfinden können. Außerdemwareine gewisse "ÄngstUchkeit" zu verzeich¬

nen, ob man bei den Gleichaltrigen "ankam" (vgl. SCHILLING ebd., S. 12). Man
müsse Menschen treffen können, mit denenman vertraut sei oder vertraut werden

könne, denn der Bereich der Geselhgkeit spreche alle Sinne an. Atmosphäre und

Stimmung seien daher unverzichtbar, und diese sollten durch Toleranz, Feinfüh¬

ligkeit, Humor, Kreativität etc. gekennzeichnet sein (vgl. ebd., S. 21 f.).

SCHILLING hat aus seiner Untersuchung die Notwendigkeit einer Geselligkeits¬
pädagogik für die Jugendarbeit als eine ihrer wichtigsten Aufgaben abgeleitet, an¬

thropologischbegründetund speziell für die offeneJugendarbeit ausdrücklich for¬

muhert (vgl. SCHILLING 1987 und 1988). Sein Bemühengeht in dieselbe Richtung
wieNAHRSTEDTs Forderung aus den siebzigerJahren nach einer Freizeitpädago¬
gik besonders für den außerschuhschen Bildungsbereich (vgl. Kap. 4.2.4) und der
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Versuch von HANSEN und LÜDTKE über "Sozialwissenschafthche Grundlagen
einer modernen Freizeitpädagogik" (vgl. Kap. 5.4.3.2) - die behördUche Jugend¬

pflege hat aber offenbar die Bedeutung dieser Aufgabe für die Praxis der Jugend¬

pflege nicht in vollem Umfang verstanden.

SCHILLING kann das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, eine für die Ge¬

schichte der Jugendpflege wichtige, aber lange Zeit vernachlässigte pädagogische
Denklinie wieder aufgegriffen zu haben. Sie geht zurückaufF.D.E. SCHLEIERMA¬

CHER, der erstmals 1799 einen anonymenEntwurf "Versuch einer Theorie des ge¬

selligen Betragens" vorlegte, der zwischenzeitlich verloren, 1911 von H. NOHL

durch Zufall wiederentdeckt wurde (vgl. NOHL 1967b), S. XXm; vgl. SCHLEIER¬

MACHER 1967). SCHILLING stützt sich in seiner Argumentation auf die Interpre- 439

tation von HINRICHS, der in den sechziger Jahren die Bedeutung von SCHLEIER-

MACHERs Theorie der Geselhgkeit für die Pädagogik herausgearbeitet hat (vgl.
HINRICHS 1965).

Nach Auffassung WEDEKINDs haben SCHLEIERMACHERs "Vorlesungen aus

demJahre 1826" derbehördhchenJugendpflege ihre pädagogische Fundierung ge¬

geben (vgl. WEDEKIND 1975, S. 6 ff.). Als Hinweis dafür sieht er die 3. Auflage der

"Pädagogischen Schriften" SCHLEIERMACHERs im Jahre 1902 an. Nach Auffas¬

sung der Verfasserin ist die These nicht zwingend. Man kann genausogut anneh¬

men, daß federführenden Beamten im Ministerium SCHLEIERMACHER (wie

auch FICHTE für den Bereich der staatsbürgerlichen Erziehung) bekannt waren,

aus Studien- und Korporationszeiten - die preußischen Berufsbeamten in Spitzen¬

positionen waren hervorragend ausgebildet und breit gebildet - die Geselhgkeit
war im deutschen Vereinsleben in allen Schichten soweit verbreitet (und ist es bis

heute), daß man überall mit unmittelbarem Verständnis rechnen kann, wenn man

gesellige Angebote macht.

SCHLEIERMACHER trug, indem er einen Freiraum für die Jugend außerhalb von

Famihe, Schule und Bemfsleben forderte, einen für seine Zeit grundlegend neuen

Gedankengang vor. Geselhgkeit wurde von ihm als Möghchkeit und Aufgabe für

den Menschen gesehen, „seine Ganzheit durch zweckfreies Bekanntwerden mit

anderen"GemüternundVerhältnissen"in ihrervollenmenschlichen "Mannigfal¬

tigkeit" zu gewinnen" (HINRICHS 1965, S. 18).

Die Erziehung bis zurMündigkeit ist für SCHLEIERMACHERein "Ganzes", das je¬
doch durch die Verknüpfung von privaterund öffentlicherErziehung in "zwei ver¬

schiedene Perioden" zerfalle: Die erste Periode unterstehe ganz der Famihe, dem

"Hauswesen", in derzweitenübernehme der Staat einenAnteil, die Schulbildung.
Da aber nicht alle jungen Menschen gleich lange die Schule besuchten, sondern

ein Teil durch die einsetzende Berufstätigkeit sich spezialisiere und so aus der

schuhschen Gemeinschaft herausgerissen würde, müsse eine dritte Periode der

Erziehung geschaffen werden, die die beruflich Tätigen begleite: die Geselhgkeit.

6.2.1 Erziehung im HinbUck auf die Freizeit



„Da aber die angeborene Ungleichheit und die Differenz der Stände immer eine

verschiedene Bildung voraussetzt, so spaltet sich im Verlaufder zweiten Periode

die Erziehung in Stufen; die Wahl aber des Berufs bedingt einen neuen Ab¬

schnitt, nämlich die dritte Periode" (SCHLEIERMACHER, Einleitung zu "Die

Vorlesungen aus dem Jahre 1826, Fußnote, S. 67, Hervorhb. von der Verf.).

Diese dritte Periode der Erziehung ist gekennzeichnet durch „die Einrichtung der

zwiefachenGemeinschaft für die Jugend", die eines Unterrichts auch fürberufstä¬

tige junge Menschen und „die Gemeinschaft der freien Thätigkeit und des Spiels
..." (SCHLEIERMACHER, Die Vorlesungen aus dem Jahre 1826, S. 397 f.), in der ei¬

ne größere Freiheit als in der Schulebestehe. Ziel dieser Erziehungsperiode sei ein

doppeltes: Durch gemeinsames Lernen einen Ausgleich zur Isolierung durch das

Berufslebenzu schaffen und in der "freien Thätigkeit undim Spiel" durchjugend¬

gemäßes Zusammensein eine "wenigstens momentan(e)" Aufhebung der ständi¬

schenUnterschiedezu bewirken (ebd.). Letzteres ist für SCHLEIERMACHERaller¬

dings der zu erstrebende Endpunkt einer Entwicklung, denn „wo also noch im

bürgerlichen Leben eine große Differenz der Sitte und Trennung der Klassen

der Gesellschaft stattfindet, da würde eine allgemeine Vereinigung der Ju¬

gendimmer eine gewaltsame Reaction gegen diesen Zustand sein: sie würde

entweder wirklich eine Veränderung der Sitte hervorbringen und eine Ge¬

meinschaft des ganzen geselligen Lebens, ein öffentliches Leben begründen,
oder durch das trennende Princip selbst wieder zerstört werden. Das letztere

ist das gewöhnliche" (ebd., Hervorheb. im Original).

SCHLEIERMACHER sieht also für die Durchsetzung seiner Idee - Standesunter-

schiede aufzuheben - zunächst nur geringe Möghchkeiten, hält jedoch an ihr fest,

da er das "geselüge Leben" als eine unabdingbare Voraussetzung für denÜbergang
"zum Leben im Staate" (ebd., S. 111) hält. „Die freie Geselligkeit, das freie geselli¬

ge Verhalten repräsentiert den Kosmopolitismus. Der Regierung werden wir

nichts anderes zumuten können, als daß sie den Einfluß dieses Gebietes nicht

hemme" (ebd., S. 142). Nur auf dem Gebiet der Geselhgkeit könnten Jugendhche
sich auf das "mannigfaltige Leben" vorbereiten und "ihre Freiheit ausüben" ler¬

nen (ebd., S. 115).

Die Gesamterziehung des Menschen solle in der „Selbstthätigkeit" enden und

dann, „daß die jüngere Generation an die großen Lebensgemeinschaften abgelie¬
fert" wird (ebd., S.106). Das Ziel der Erziehung ist die Mündigkeit (vgl. ebd., S. 13).

Die Erziehung in der Familie wird von den größeren Lebensgemeinschaften, der

Kirche, derbürgerlichen Gesellschaft, demgeselligenLebenund der Wissenschaft

beeinflußt; insofern ist die Famihe auch das Spiegelbild der Gemeinschaften, al¬

lerdings nur punktuell und fiir den JugendUchen nicht direkt erlebbar. In der Fa¬

miUe „herrscht... nur die persönliche Autorität, nicht aber das Gemeingefühl"
(ebd., S. 158). Die Erziehung derJugendmuß also zum Teil aus der Familie heraus¬

genommen werden, um a) das "Gemeingefühl" zu entwickeln und b) um „das ge¬

meinsame Leben" zu erfahren. Dazu „ist ein gemeinsames Lebenfür die Jugend
zu organisieren, in welchem das Gemeingefühl erregt und entwickelt werden
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kann" (ebd., S. 158, Hervorheb. im Original). Es ist dies das jugendhche Bedürfnis

nach Zusammengehörigkeit und Geselhgkeit. „Da die Jugend unter sich in derFa¬

milie kein Gemeinwesen büdet, ebensowenig aber auch mit den Erwachsenen,

die sie ja nur erst am Ende der Erziehung ganz versteht, so muß sie, um ein ge¬

meinsames Leben bilden zu können, relativ aus der Familie heraustreten" (ebd.,

S. 160).

Die Schaffung eines Übergangsraumes zwischen Schule und Leben beruht aufder

Vorstellung SCHLEIERMACHERs, daß eine auf Mitverantwortung und Freiheit

gegründete Staats- und Gesellschaftsordnungim Entstehen sei. Deshalb müsse die

Jugend Freiräume erhalten, damit sie sich auf die neuen Aufgaben vorbereiten

könne. SCHLEIERMACHER sieht auch die Interessen- und Wertkonflikte einer 441

"pluralistischen" Gesellschaft voraus und hält es daher fiir nötig, die Jugend mit

der rechten Gesinnung und den notwendigen Fertigkeiten auszustatten. Ihre Er¬

ziehung „soll so eingerichtet werden..., daß dieJugend tüchtig werde einzutre¬

ten in das, was sie vorfindet, aber auch tüchtig in die sich darbietenden Ver¬

besserungen mit Kraft einzugehen" (ebd., S. 32, Hervorheb. im Original).

SCHLEIERMACHERs Ideen zu einem dritten Erziehungsbereich enthalten tat¬

sächhch wichtige Merkmale der Jugendpflege:

Die Notwendigkeit einer Erziehung derJugend außerhalb von Familie und

Schule, um das Allgemeine der Gesellschaft und die Gemeinschaft der

Jugend kennenzulernen.

Die zusammengesetzte Erziehung aus Bildung sowie freier Tätigkeit und

Spiel.

Geselliges Beisammensein, das die Trennung zwischen Arbeitswelt und

Privatwelt überwinden hilft.

Die Wiederherstellung der Ganzheit des berufsfähigen jungen Menschen,

als Voraussetzung dafür, sich als mündigerErwachsenerin die Gesellschaft
sowohl integrieren als auch an ihrer Verbesserung mitwirken zu können.

Bedenkt man die pohtischen Intentionen, die denpreußischenJugendpflegeerlas¬
sen zugrundehegen (vgl. Kap. 2.1.2), darfman dochbezweifeln, ob SCHLEIERMA¬

CHERs Ideen als Pate für die behördhche Jugendpflege des Kaiserreiches in An¬

spmch genommen werden dürfen. Für die Richtung, die die Jugendpflege insge¬
samtgenommenhat oder hätte nehmensollen, sind seine Gedanken sicherhchvon

Bedeutung.

6.2.1.1 Die intermittierende Berücksichtigung jugendlicher Bedürfnisse

Seit 1911 bekennt sich die behördhche Jugendpflege dazu, ihr Ziel unter sorgsa¬

mer „BerücksichtigungderEigenart derBedürfnisse und derjeweiligenbesonde¬

ren Verhältnisse der heranwachsenden Jugend" anzustreben. Die Praxis ist je¬
doch, wie die Quellenlage nahelegt, ziemhch weit hinter diesem Anspruch zu¬

rückgebheben. In der Beantwortung der Frage, wie die zu beobachtende Diskre¬

panz zu beurteilen sei, ist letztUch die Entscheidung eingeschlossen, ob man in
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den Bemühungen der behördUchen Jugendpflege wenigstens kurative und nicht

nur administrative pädagogische Ansätze entdecken kann. Es macht einen Unter¬

schied, ob ein Staat auf beängstigende gesellschafthche Entwicklungen wie die

Not vielerJugendhcher aus einkommensschwachenFamihenmit eindämmenden

Verwaltungsmaßnahmen reagiert oder ob er aus Sorge für diese Jugendlichen ver¬

sucht, heilend und bessernd einzugreifen (vgl. Kap. 3.4.1).

Die „Bereitstellungvon SpielplätzenundbedecktenRäumen für Leibesübungen"
sprechen für letzteres, ebenso die „Schaffung möglichst unentgeltlicher Gelegen¬
heiten zumBaden, Schwimmen, Schlittschuhlaufen", auch die Aufforderung, ge¬

sunde Leibesübungen aller Art zu ermöglichen, „es erhöht für die beteiligte Ju-

442 gend denReiz...wennsieselbstnachMöglichkeit... selbständigmitwirken kann"
- aufder anderen Seite darfJugendpflege „nicht in einer Weise erfolgen, daß sie...

aufbloße Vergnügung der Jugend hinauskommt".

Die Stoffe sind „so auszuwählen, daß sie den Bedürfnissen der Jugend entspre¬
chen" - und daraufhin gibt das Ministerium "bürgerkundliche Stoffe" an, "Dar¬

stellungen des Heldentums" und "Kriegsgeschichte". Vor allem am Sonnabend

und Sonntag Nachmittag sollen die „jungen Leute zu geeigneten Veranstaltungen"
herangezogen werden - dann sind sie von der Straße, und „jede Gelegenheit zur

Pflege der Heimatliebe ist zu verwerten" zwischen dem 14. Lebensjahr und dem
Eintritt ins Heer. „AufgabederJugendpflege ist die Mitarbeit an derHeranbildung
einerfrohen, körperlich leistungsfähigen, sittlichtüchtigen, vonGemeinsinnund
Gottesfurcht, Heimat- und Vaterlandsliebe erfüllten Jugend. Sie will die Erzie¬

hungstätigkeit der Eltern, der Schuleund Kirche, derDienst- und Lehrherren un¬

terstützen, ergänzen und weiterführen" (vgl. Kap. 2.1.2).

Stehen hinter dieser Erziehungsaufgabe kurative pädagogische Erwägungen im

Interesse der deutschenJugend oder administrative pädagogische Erwägungen im
Interesse des preußisch-deutschen Nationalstaates in der Tradition Bismarcks, der

die von ihm initiierte Sozialgesetzgebung wie Wilhelm II. die Schulreform als

"Palliative" gegen die Sozialdemokratie verstanden sehen wollte (vgl. STÜRMER
1983, S. 135)?

Auch der Folgeerlaß vom 13. April 1913 nimmt die weibliche Jugend nicht als sol¬

che ernst, sondern in ihrer Funktion „als Gehilfinnen des Mannes". Entsprechend
richtet sich das Angebot der behördhchen Jugendpflege an sie an die Frau, Mutter
und Pflegerin, wie aus den "Methoden und Inhalten" hervorgeht (vgl. Darstellung
2.1). Als Gmnd für die behördUche Anstrengung ist angegeben: „Wer ein körper¬
lich und sittlich starkes, gottesfürchtiges, königs- und vaterlandsgetreues Ge¬

schlechtheranbildenwill, muß... sorgen..., daß die weibliche Jugend... für ihren

zukünftigen Beruf" ausgerüstet ist.

Unter dem Eindmck des verlorenen Krieges wurde die Jugendpflege vollends

funktionaUsiert, wie in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 gezeigt worden ist: „Die Ju¬
gend soll wilUg und tüchtig werden, ihre Pflichten gegenüber dem Volksganzen
gewissenhaft und in opfermütigem Gemeinsinn zu erfüllen", ihre vornehmste

6. Diskussion



Aufgabe sei die „Wiederherstellung derinnerenEinheitunseresVolkes" - hierist

nichts mehr von einem Eingehen aufJugendUche Bedürfnisse oder der Anerken¬

nung eines eigenen Jugendlebens zu erkennen.

Erst der Begriff der Jugendwohlfahrt (vgl. Kap. 2.2.3) nimmt ein genuin jugendli¬

ches Interessewiederin sich auf. Das Einführungsgesetzbezeichnet die Wohlfahrt

als „überaus wichtiges Gebiet" sozialer Tätigkeit. Dazu gehört, „das körperUche,

geistige und sittliche Gedeihen des Menschenlebensvom Mutterleibe an bis zur

Volljährigkeitzu fördern". Mit denheilendenMaßnahmenwird inZukunft dieJu¬

gendfürsorge betraut, die Jugendpflege hat die vorbeugenden und stärkenden

Maßnahmenzuentwickeln. Nachdem der Gesetzgeber derJugend einRecht aufEr¬

ziehung zu leibhcher, seeUscherund gesellschaftUcher Tüchtigkeit zugesprochen 443

hatte, konnten offenbarbis zum Ende der WeimarerRepublikkeine VorsteUungen

mehr entwickelt werden, wie der gesetzhche Auftrag zu erfüllen sei, die gleichzei¬

tig allgemeine Zustimmung gefunden hätten (vgl. Kap. 3.4.2) - mit Ausnahme des

Baus und der Förderung vonHeimenund Herbergen und der Gewährung staatli¬

cher Beihilfen. „Die eigentliche Jugendpflegearbeit ist Sache der Vereine und

Verbände ..., mit ihnen müssen ... die Jugendpfleger... in enge Fühlung zu kom¬

men suchen", formulierte 1930 der zuständige Minister HIRTSIEFER (vgl. Kap.

4.1.2). SeinMinisteriumversuchte, die Wohlfahrt derJugendinÜbereinstimmung
mit der sozialdemokratischen Überzeugung sowie der des Zentrums „über die

Schaffung einwandfreier Arbeits- und Lebensbedingungen für diese Jugend", al¬

so auf dem Weg der Sozialpolitik sicherzustellen (vgl. Kap. 5.2.2). So ist es nicht

verwunderlich, wenn erst aus den letzten Jahren der Repubhk pädagogische Ver¬

öffenthchungen erhalten gebheben sind, die häufig ein deutliches Unbehagen

über die Praxis der zeitgenössischen Jugendpflege zum Ausdruck bringen.

Das Versäumnis der behördhchen Jugendpflege, die Forderung eines jugendh¬

chen Eigenlebens ernst genug genommen zu haben, hat der Nationalsoziahsmus

wett und sich gleichzeitig zunutze gemacht. Die Warnung derDeutschen Zentrale

für freie Jugendwohlfahrt, die Vernachlässigung der Jugend müsse sich rächen

(vgl. Kap. 2.2.3), war überhört worden. Folgerichtig begann die nationalsozialisti¬

sche Bewegung schon im Sommer 1933 mit dem „Neuaufbau der nationalen Ju¬

gendarbeit", in der „die gesamte deutschbewußte Jugend im Sinne blutsverbun¬

dener Kameradschaft einheitlich zusammengeführt" wurde. Das Führerprinzip

wurde sogleich verbindhch gemacht, und die deutsche Jugend zur Gefolgschaft

verpflichtet. Die Zeit derKompromisse solltevorbei sein, in derman „keine deutli¬

chen Gesinnungen und keine Klarheit über Sitten und Lebensordnungen fand"

(vgl. Kap. 2.3.1). Das neue Deutschlandsolltevoneiner organisiertenJugendbewe¬

gung getragen werden „ohne behördlichen Charakter" und an den Bedürfnissen

derJugend orientiert. TatsächUchbetontedienationalsozialistischePädagogikEr¬

lebnisse, die den Alltag von der in der Hitlerjugend verbrachten Freizeit deutlich

trennte, sie gestattete Selbsterfahrung im Führen von Gleichaltrigen und ein Erle¬

ben der Geselhgkeit einergroßen Gemeinschaft. Sie forderte Bewegungsdrangund

ein stetiges Kräftemessen, die imDienst der „Gesunderhaltung derGesundenund
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Leistungssteigerung der Leistungsfähigen" standen und grundsätzhch den Lei¬

stungswillen der jungen Generation anspornte. Zudemübertrugen die Nationalso-
ziaUsten den JugendUchen Verantwortung fiir viele Bereiche des nationalen Ju¬

gendlebens und Ueßen sie dort weitgehend selbständig arbeiten und organisieren.
Die Aktivitäten der Jugendpflege und der Jugendbewegung, die schon in der Wei¬

marer Repubhk bzw. im Kaiserreich attraktiv und erfolgreich gewesen waren,

führte die NS-Bewegung fort und verband pädagogisch äußerst geschickt die

Sehnsucht nach einem selbständigen Jugendreich mit dem Dienst an einer Volks¬

gemeinschaft, die in ihrer neuen Gestalt der ständigen (scheinbaren) Bewegung,
der Erfolge von Schritt zu Schritt, der klaren Konturen und der reduzierten Kom¬

plexität Jugendhchen durchaus anziehend erschien, zumal die Propaganda des

Regimes glaubhaft machen konnte, daß mit ihnen die neue Zeit zöge: eine ange¬
nehme ErhöhungjugendUchen Selbstbewußtseins. Mit der Indienstnahme der ge¬
samten deutschenJugend, die vonnunan „geistigund sittlich im Geiste des Natio¬

nalsozialismus ... zurVolksgemeinschaftzu erziehen" war und „deshalb aufihre

künftigen Pflichten vorbereitetwerden" mußte (vgl. Kap. 2.3.2), wartete das Regi¬
me, bis 1936 im Gefolge der Olympiade und der wirtschafthchen Erfolge das Reich
im öffenthchenAnsehen denHöhepunkt der Zustimmung erreicht hatte. Die Kon¬

sequenzen des Hitlerjugendgesetzes wurden in der damaligen Situation nur noch

mit eingeschränkter Klarsichtigkeit wahrgenommen: Erst während des Krieges
sollte sich offen zeigen, daß die nationale Jugendarbeit die Hoffnungen und Be¬

dürfnisse derJugend stärkermanipuUert undimHinblick aufden Krieg funktiona-
Usiert hatte als die parlamentarischen und kaiserlichen Regierungen zuvor.

Nicht mehr das Wohl des einzelnenJugendhchenwar entscheidend, sondern "der

ideenmäßige Primat des Ganzen vor den Teilen". Nicht mehr die disponible Frei¬

zeit verspreche das Glück, sondern die dienende Hingabe an den Staat: Indem die

Jugend beanspruchtwerde, finde sie sich selbst. Nicht Freizeit, sondern Arbeitma¬
che frei. Die Rechte der Jugendhchen wurden folgerichtig auf Arbeit, Anerken¬

nung derArbeitsleistung und körperhche Entwicklung als Gmndlageeines gesun¬
den Selbstbewußtseins eingeschränkt; dieJugendpflege als „produktive Arbeit an
einer neuen Volksgemeinschaft" bestimmt (vgl. Kap. 3.4.3).

Dieser Mißbrauch erklärt den Rückzug der Jugend und der behördlichen Jugend¬
pflege von pädagogischen Konzeptionen nach dem Krieg bis in die sechzigerJahre
hinein. Das Mißtrauen gegen jede öffenthche Inanspruchnahme wird nicht nur in

der "Ohne-Uns-Jugend" deuthch, im nahezu ausschließlichen Interesse der Ju¬
gendhchen und ihrer Familien „an Beruf, an Ausbildung und persönlichem Fort¬

kommen" (vgl. Kap. 5.4.1.2), sondern auch in der Beschreibung des Tätigkeitsfel¬
des für Jugendpfleger aus dem Jahr 1958: „Der Jugendpflegerwird sich... darum

bemühen, echte und vermeintliche Bedürfnisse der Jugend sowie wertvolle und

problematische Einflüsse aufdieheranwachsende Generation zu erkennen" (vgl.
Kap. 4.1.4); seine Fähigkeit und Kraft verwendet er, wo es sinnvoll erscheint, für

„die individuelle Betreuung einzelner Jugendlicher". Und noch 1962 geben die
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Jugendverbände ausdrückhch zu Protokoll, daß sie sich als GUeder der Gesell¬

schaft verstehen: „Ein autonomes Jugendreich wird nicht angestrebt" (vgl. Kap.

5.4.2.2) - so lange hallt die NS-Zeit nach.

Soweit die poUtische und wirtschaftUche Lage es gestattete, versuchte die erste

Bundesregierung, auch jugendhche Bedürfnisse zu berücksichtigen, als sie die

"Förderung derErziehung und Erwerbsbefähigung Jugendlicher imRahmen der

Kriegsfolgenhilfe" zu einer ihrer ersten Aufgaben machte; das ist aus der Begrün¬

dung der Förderungsmaßnahmenzu erkennen (vgl. Kap. 2.4.1). Besonders berück¬

sichtigt wurden bei der Verteilung der Mittel und Konzentration von Mitarbeitern

die Notstandsgebiete, die das Gros der Flüchtlinge und damit auch ihrer Jugendh¬
chen aufgenommen hatten. Als verdienstvoU kann die Überlassung von Heimen 445

(auch über die GYA-Heime der amerikanischen Besatzungszone hinaus) bezeich-

net werden, die in einer Zeit, in der beträchthche Wohnraumkapazitäten durch

Kriegseinwirkung zerstört waren, jugendUchen Besuchern Räume Überheß, aus¬

drückhch auch Unorganisierten, mit regelmäßigen „Öffnungszeiten bis in den

Abend hinein und Möglichkeiten der Freizeitbetätigung" (vgl. Kap. 3.5.4). In den

Heimen wurde ohne „eindeutig pädagogische Akzentuierung" gearbeitet, auch

der BegriffErziehungvermiedenundbehördhcherseits mitVorUebe von „vorbeu¬

genden Maßnahmen" gesprochen (vgl. Kap. 5.4.1.2).

Auf der anderen Seite lassen die Bundesjugendpläne der fünfziger Jahre und die

dazugehörigen Erlasse und Richthnien massive Versuche schneller politischer

Umerziehung erkennen, die sicherohnegroßes Verständnis für die Bedürfnislage
der Nachkriegsjugend zu Papier gebracht wurden. Man woUte möglichst rasch ei¬

ne poUtische, geistige und sitthche Verwurzelung der Jugend in einer kulturellen

Ordnung erreichen, „die gemeinschaftsbildenden Charakterträgt, dem Grundge¬
setz der Bundesrepublik entspricht und zur internationalen Verständigung
führt" (vgl. Kap. 2.4.1.2). Wie in der zeitgenössischen Literaturberichtet, versagte

sich die Jugend dieser Zumutungeinerneuen „staatspoUtischen Erziehung" weit¬

gehend - sie hatte andere Bedürfnisse.

Wenn sie allerdings an den staatUchen Fördermitteln partizipieren wollte, welche

über den Bundesjugendplan und die Landesjugendpläne in die Jugendarbeit flös¬

sen, bUeb ihr mittelfristig nichts anderes übrig, als das staathche Angebot mit allen

Implikationen anzunehmen: „Die politische Bildung der Jugend vermittelt den

jungen Menschen ein lebendiges Geschichtsbewußtsein.... macht ihnen die Wer¬

te einer freiheitlich-demokratischen Lebens- und Staatsordnung bewußt... (und

soll sie dazu) befähigen, in der geistigen Auseinandersetzung mit den totalitären

Systemen einen festen Standort zu behaupten" (vgl. Kap. 2.4.1.4). Die Förderpra¬
xis über einen Subventionsfonds war ein äußerst wirksames pohtisches Mittel,

wenn es darum ging, zumindest eine formale Anpassung an staathche Fordemn¬

gen zu erreichen (vgl. Kap. 3.6.1; vgl. Kap. 2.4.3.1).

Erst Ende der sechziger Jahre wurden andere Stimmen laut, artikulierte sich das

„schleichende Unbehagen der Jugend hinterihrerMaske der Angepaßtheit" (vgl.

Kap. 5.4.2.2) und führte zu jugendhchem Aufbegehren und studentischem Pro-
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test. Die Zeiten, in denen dieJugend als Gruppegelten konnte, in der die Erwachse¬

nen „ein Abbild ihrerselbst" zu sehenmeinten, durch das Lebensalter unterschie¬

den, aber den gleichen Zielen verpflichtet, gingen zum Bedauern des zuständigen

Ministers, Dr. Bruno HECK, mit den Studenten- und Schülerunruhen 1968 zu En¬

de; er erklärte sich bereit, in Reformen übergangenen jugendlichen Bedürfnissen

entgegenzukommen und gestand damit zugleich ein, daß die offizielle Jugendhil¬

fepolitik das prinzipiell anerkannteRecht derJugend aufeinjugendhches Eigenle¬
ben hintan gestellt hatte (vgl. Kap. 4.1.4).

Auch der Gesetzgeber war mehrheithch der Auffassung gewesen, es genüge, „das

seit über 35 Jahre geltende RJWG ... in seinen Grundzügen (zu) erhalten" (vgl.

Kap. 5.4.2.2). Für den rückbUckenden Beobachter ist dies ein deutlicher Hinweis

darauf, daß der schnelle gesellschafthche Wandel in den sechziger Jahren wegen
der von der zeitgenössischen Gesellschaft gesetzten Prioritäten nicht rechtzeitig

erkannt, geschweige denn von Mitarbeitern der Jugendpflege, Fachwissenschaft¬

lern oder Fachleuten im Ministerium in pädagogisches oder politisches Handeln

umgesetzt worden wäre. Ob man denWandelnicht sehen konnte oder nicht sehen

wollte, bleibt offen:

Die Bundesjugendpläne hatten seit Mitte der fünfziger Jahre internationale Ver¬

ständigung und die Fördemng internationalenJugendaustausches in den Richtli¬

nien festgeschrieben; der Bundesjugendplan 1958 hatte sich der ländlichen Mäd¬

chenbildung besonders angenommen, „da... der Jugend aufdem Lande... durch

die veränderten Lebens- und Wirtschaftsverhältnisseneue Bildungsaufgaben ge¬

stellt sind" (vgl. Kap. 2.4.1.4); in den sechzigerJahren wurden verstärkt Häuser der

offenen Tür sowie Studentenwohnheime gebaut. Der Gesetzgeber hatte mit der

Novellierung des RJWG 1961 der behördhchen Jugendpflege einen weiten, ausle¬

gungsfähigen gesetzhchen Rahmen geschaffen, der der weiteren Ausgestaltung
der behördhchenJugendpflege nicht im Wege stehen mußte (vgl. Kap. 2.4.2) - an¬

dererseits schloß sich die öffenthche Förderungbewußt an die preußische Traditi¬

on der Weimarer RepubUk an und vergab Mittel nach Leistung: „Geeignet ist der

Jugendliche, dergute Leistungen zeigt oder erwarten läßt", verlangte ein vertrau¬

ensvolles Verhältnis von Gebern und Empfängern und machte keine Anstrengun¬

genzu verbergen, daß mit öffentlicher Subventionierung die Erwartung vonWohl¬

verhalten verknüpft war. So schien in den sechziger Jahren völhg „offen, welchen

Weg wir die Jugend führen wollen und wo das Ziel liegt" (vgl. Kap. 5.4.2.2).

Die JugendhilfepoUtik ging aufdie Bedürfnisse derJugendUchenzwar ein, aber so,

wie die PoUtiker aus der WeimarerRepubhk, die nach dem Krieg in der Bundesre¬

pubhk Verantwortung übernommen hatten, sie wahrnehmen konnten. Der Ge¬

setzgeber weitete dengesetzhchen Auftrag für dieJugendhilfe zwar aus, aber ohne

die neuen Aufgaben für Länderund Kommunen verbindlich zu machen. So konn¬

ten die Trägheit der Verwaltung und das pohtische Bewußtsein der Alten die mög¬
lichen Anpassungen an die neue Zeit in bewährten Formen kanalisieren. Auf der

einen Seite ist die sicher ehrliche Überzeugung zu beobachten, daß die preußische
Tradition der behördhchen Jugendpflege in Verknüpfung mit den demokrati-

6. Diskussion



sehen Traditionen aus der WeimarerRepublikdie beste Lösung für die Probleme

biete, die zumAnlaß derbehördUchenJugendpflege gewordenwaren. Aufder an¬

deren Seite ist fragUch, ob angesichts des schneUen poUtischen und wirtschaftli¬

chen Wandels nach dem Krieg eine restaurative PoUtik, also das Anknüpfenwol¬

len an die positiven Traditionen der Weimarer Zeit, langfristig erfolggekrönt sein

konnte oderob sie nichtwegenihrer Bevorzugung des Altbewährten neuen gesell¬

schaftlichen Entwicklungenunzureichende Beachtung schenken mußte. Wie die

Träume und das Verhalten der Jugend in den fünfziger und sechziger Jahren ge¬

zeigt haben, war es z.B. irrig anzunehmen, die Einflüsse der angloamerikanischen
Kultur durch Betonung der deutschen abwehren zu können. Es war auch falsch,

die gesamte marxistische Tradition aus den bewahrenswerten deutschen Kultur¬

gütern auszuklammern, ebenfalls eine Folge vonErfahrungen, die in derturbulen¬

ten Geschichte der Weimarer Republik wurzeln.

Daß beides wesentlich war für die deutsche Pohtik der Nachkriegszeit, zeigt sich

dem BetrachterimEntsetzenund in derUnfähigkeit derPohtiker, ab 1968 mit Ju¬

gendhchen umzugehen, die gegen das Establishment mit Teach-ins, Sit-ins und

Go-Ins vorgingen, Pop- und Protestsongs bevorzugtenund zu allem Überfluß mar¬

xistisches Vokabular in die Auseinandersetzung einbrachten. Wechselt man den

Blickpunkt, erschheßen sich diejugendhchenBedürfnisse, die die öffenthche Po¬

htik übergangen hatte oder nicht sehenwoUte oderkonnte, in derFreizügigkeit (in

Kleidung, Umgangsformen und Reisen), in der sich das wirkhch gewünschte ju¬

gendhche Eigenleben zeigte.

In dieser Situation war es leicht, mit der Losung "Emanzipation" Jugendhche an¬

zuziehen. Unter diesem Begriff Ueßen sich wie in einem Brennspiegel die Ver¬

säumnisse derNachkriegsgesellschaft bündeln. Folgerichtig wurde er neben Frei¬

zeit zu einemReizwort auch deröffenthchenJugendpflege. Der Zugewinn an Frei¬

heit, der gemeint war, heß sich im Gebrauch der Freizeit ähnlich intensiv spüren

wie im Gebrauch der Kritik am Gewohnten, die ein unabdingbares Element jeden

Emanzipationsprozesses ist. Der Vehemenz jugendhcher Forderungen und ein¬

zelnerMitarbeiter an derBasis (vgl. Kap. 6.1.4) setzten dieRegierungenund Behör¬

den restriktive Entscheidungen entgegen (vgl. Kap. 6.1.5.3).

ZurAbwehr derantiparlamentarischenOppositionwurden die Richthnien präzi¬

siert: „Förderung aus öffenthchen Mitteln (setzt) voraus, daß der Träger die frei¬

heitlich-demokratischeGrundordnungund dieparlamentarisch-repräsentative

Willensbildung bejaht"; bei der Anwendung dieser Norm wollte man sich „von

der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts leiten lassen"

(vgl. Kap. 2.4.3.2).

Mittel- und langfristig wirkte die soziale Disziplinierung sich im vom Staat ge¬

wünschten Sinne aus, kurzfristigverstärkte und verschärfte sie das Konfliktpoten¬
tial bis zum terroristischen Widerstand. In deroffenenJugendarbeit zeigte sich der

Widerstand als antikapitalistischerAffekt und antiautoritäres Bekenntnis, die in

der Jugendzentrumsbewegung für kurze Zeit zusammenflössen, nicht ohne die

zuständigenBehörden zupanikartigenStellungnahmenzuveranlassen (vgl. Kap.

6.1.5.3).

6.2.1.1 Die Berücksichtigung jugendhcher Bedürfhisse
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Die nachhaltigsten Auswirkungen hatte die öffenthche Diskussion aufdie Ausbil¬

dungs-undEinstellungssituationvonJugendpflegern in den siebzigerJahren. Seit¬

her sind die Tätigkeitsmerkmalevon Mitarbeitern in derJugendhilfe in einer Wei¬

se beschrieben, die den Forderungen der behördhchen Jugendpfleger auf Regie¬

rungsebene in der Weimarer RepubUk entweder Genüge tun oder sie sogar über¬

treffen: Sozialpädagogische Arbeit gilt „dem Menschen in seiner Gesamtsituati¬

on, seinen... BedürfnissenundProblemen, seiner... Abhängigkeit.... zugleich der

Befreiung aus dieserAbhängigkeit... und der Veränderbarkeitund Veränderung
... zur fortschreitenden Befreiung aus Unmündigkeit" (vgl. Kap. 4.1.4). Die Aus¬

bildung derJugendpfleger ist wissenschaftlich reflektiert und erfolgt in einem ge¬

sonderten akademischen Ausbildungsgang; zu den besonderen Kompetenzen des

Sozialpädagogen soll künftig die Fähigkeit gehören, seiner Khentel methodisch

und didaktisch eine Pädagogik der Freizeit anbieten zu können, deren Hauptauf¬

gabengebiete „Rekreation, Kompensation und Emanzipation" sein könnten.

„Freizeiterziehungwird in AlternativezurArbeitspädagogikausgebildet.... Frei¬

zeiterziehung ist eine Emanzipationspädagogik...; die Aufgaben der Freizeiter¬

ziehung werden durch Ergebnisse der Futurologie maßgebend bestimmt" (vgl.

Kap. 4.2.4; vgl. Kap. 5.4.3.2). In den Ausbildungsrichthnien und in der Beschrei¬

bung des Tätigkeitsfeldes hat die behördhche Jugendpflege die Blickrichtung be¬

reits geändert: Nicht mehr in die Vergangenheit gerichtet soll sie sein, sondern in

die Zukunft: Es ist erstaunhch, wie lange es gedauert hat, bis eine Wahrnehmung,
die trivial scheint, Eingang in den jugendpflegerischen Ausbildungsgang finden

konnte: daß es offenbar besser sei, wenn man mitJugendUchen arbeitet und fürJu¬

gendhche denkt, sich an der Zukunft (der Jugendhchen) zu orientieren als an der

Vergangenheit (der Erzieher).

Seit Beginn der siebziger Jahre hat sich die Versorgungsdichte für die sozialpäda¬

gogischen Bemfe so weit verbessert, daß mit Beginn der achtziger Jahre der Zu¬

stand erreicht wurde, der den Reformern der Weimarer Repubhk vorgeschwebt
hatte. Mit der Zahl derMitarbeiter, die dannzur Verfügung standen, hätte man we¬

nigstens in den großen Städten auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen
können.

Der Bundesjugendplan von 1976 setzt erstmals vorsichtig Forderungen der neuen

JugendbewegunginprogrammatischeAnsätzeumund verschiebt die Förderungs¬

schwerpunkte vor allem zugunsten internationaler Jugendarbeit und kompensa¬
torischer Maßnahmen; ein Eingehen auf wissenschaftliche Kritik zeigt sich im

Haushaltspunkt 9 "Wirkungsanalyse und Weiterentwicklung der Jugendarbeit"

(vgl. Kap. 2.4.3.3).

Den Ertrag des Umdenkungsprozesses seit Ablösung derCDU aus der Regierungs¬

verantwortung beinhalten schließlich die "PERSPEKTIVEN zum Bundesjugend¬

plan"; sie befassen sich ernsthaft mit dem Recht auf ein jugendUches Eigenleben,
indem sie die Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen selbst in den Mit¬

telpunkt des Lernens stellen, JugendUchen ein eigenes Feld sozialen Lernens zu¬

gestehen, und gleichzeitig dieses JugendUche Moratorium problematisieren. Von
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den Methoden der Jugendarbeit wird verlangt, daß sie auf dem neuesten Stand,

wissenschaftlich und professionell kontrolUert, eingesetzt werden. Jugendarbeit

wird so konzipiert, daß JugendUche, Erzieher und Offenthchkeit gleichermaßen

zu ihrem Recht kommen. Wie mehrfach gesagt, hegt mit den PERSPEKTIVEN ein

Entwurfbehördhcher Jugendpflege vor, der es wert wäre, erprobt zu werden (vgl.

auch Kap. 3.4.4).

In der Konsequenz des hier entfalteten Gedankenganges wäre es die Aufgabe einer

wissenschaftlich fundierten, praxis- und bedürfnisbezogenen behördUchen Ju¬

gendpflege, im Hinbhck auf die zu erwartende Entwicklung dernachindustriellen

Gesellschaft eine Freizeitpädagogik für die öffentUche Jugendarbeit zu entwik-

keln. Diese Pädagogik müßte Teil eines umfassenderen gesellschaftspädagogi¬

schen Konzeptes sein, weil von der Veränderung der Industriegesellschaft nicht

nur das Jugendalter, sondern auch andere Lebensalter betroffen sind. Bei den heu¬

te 30-Jährigenumfaßt die Zeit des Berufslebens nurnochzuetwa 30% Arbeitsstun¬

den; alles übrige sind Freizeit, Urlaub, lange Wochenenden und Feiertage. Wer

jetzt erst in den Berufeinsteigt, muß es nach Berechnungen des Instituts der deut¬

schen Wirtschaft durchschnittUcherst mit 18,5 Jahren tun und kann vielleicht mit

60 Jahren aussteigen. Dann werden 28% seines Berufslebens mit Arbeit und 72%

mit Freizeit gefüllt gewesen sein. Die Stunden des Ruhestandes werdenim Durch¬

schnitt die Stunden der Arbeit übertreffen (vgl. GLOBUS Kartendienst vom l.

April 1986).

Die lange Freizeit wird keine reine Freude sein. Ihr Erholungswert wird durch ver¬

schiedene Faktoren beträchtlich gemindert. Nach einer Umfrage des BAT-Frei-

zeit-Forschungsinstituts erleben65% derBefragten das Menschengedränge an ih¬

ren Erholungsstätten als Belastung, 62% fühlen sich in ihrem Ruhebedürfnis ge¬

stört, für 54% werden die vielen Pflichtbesuche als Streß wahrgenommen,48% er¬

leben Verkehrsstaus als Strapaze und weitere 46% klagen über den Lärm vieler

moderner Veranstaltungen oder sind der allgegenwärtigen Musikberieselung

überdrüssig (vgl. ebd., vom 29. Sept. 1986).

Der Freizeitgenuß macht sich als größerer Kostenfaktor in der Haushaltskasse

empfindlich bemerkbar: Etwa 18% ihrer Verbrauchsausgaben investieren Arbeit¬

nehmerfamilienmitmittleremEinkommenin dasFreizeitbudget(vgl. ebd., vom 5.

Juni 1989). Natürlich verdienen sie inzwischen mehr. Rechnet man aber vom hö¬

heren Stundenlohn Lohnsteuer und Sozialabgaben ab und berücksichtigt die Ver¬

teuerung der Lebenshaltung, beträgt das wahre Kaufkraftplus im Vergleich zu

1950 nur 3,32 DM oder 272% in nahezu 40 Jahren (vgl. ebd., vom 24. Okt. 1988).

Es ist dahernicht erstaunlich, wenn19% derMüttermit aufsichtsbedürftigen Kin¬

dern das Erwerbsleben nicht unterbrochen haben, 29% haben für einigeJahre auf¬

gehört, arbeiten aber schon wieder und weitere 10% werden innerhalb der näch¬

stenzweiJahrewiedermitderArbeitbeginnen, wie das statistischeLandesamtBa¬

den-Württemberg ermittelte. Über 60% der Arbeitswilligen begründeten ihren

Entschluß zur Doppelbelastung mit der Aufbesserung des Familieneinkommens

(vgl. ebd., vom 21. Okt. 1985).
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Schließt man die Frauen ohne Kinder in die Befragung ein, ergibt sich zwar ein

günstigeres Bild: 18% arbeiten aus Freude am Beruf, aber für 16% ist ihre Berufsar¬

beit ein notwendiger Beitrag zum Lebensunterhalt, und weitere 16% arbeiten, um

sich mehr leisten zu können (vgl. ebd., vom 17. Aug. 1987). Noch einmal 12% wol¬

len für die Rente Vorsorge treffen. Die Sorge ist ganz berechtigt, denn 1950 standen

15,5 Mio. Kindem und Jugendlichen 7,1 Mio. ältere Mitbürger über 60 Jahren ge-
• genüber - für das Jahr 2030 ergibt hingegen eine Modellrechnung 6,4 Mio. Kinder

undJugendhche, denen 15,4 Mio. ältere Mitbürger im Wege stehen; wirmerken es

nur heute noch nicht, weil sich Jugend und Alte die Waage halten (vgl. ebd., vom

13. Juni 1987).
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Das Problem, das sich daraus ergibt, ist immerhinschon Thema einer Sonderbrief-

marke derDeutschen Bundespost; nach einer Berechnung des Deutschen Instituts

für Wirtschaftsforschung wird jeder vierteEinwohner in 40Jahren 70 Jahre und äl¬

ter sein. Auch wenn der gegenwärtige Zustrom von Deutschen aus dem Osten an¬

hält, die eine günstigere Altersstruktur aufweisen als die ansässige Bevölkerung,
wird sich daran nichts Entscheidendes ändern (vgl. ebd., vom 9. Okt. 1989).

Abbildung 6.6: Der deutsche Lebensbaum krankt
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Quelle: nach GLOBUS Kartendienst vom 9. Oktober 1089
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Noch einmal in Zahlen ausgedrückt, stellt sich die Sachlage gegenwärtig so dar:

Tabelle 6.2: Junge Menschen nach Altersgruppen 1900 -1980

1900 1911 1925 1933 1953 1961 1980

6-14 9.774.000

14-18 4.373.000

18-21 3.096.000

11.465.000

5.219.000

3.596.000

7.664.000

5.246.000

3.822.000

9.033.000

2.933.000

3.326.000

6.040.818

3.663.931

2.366.750

6.234.842

2.708.548

1.996.700

6.410.855

4.262.632

3.066.507

Zus. 17.243.000 20.280.000 16.732.000 15.292.000 12.071.499 10.940.090 13.739.994

Quelle: Zusammengestellt nach Stat. Bundesamt, Bevölkerungnach Altersgruppen im Deutschen

Reich 1871 -1939, S. 11 u. 14; Bevölkerung nach Altersgruppen im Bundesgebiet 1950 -1983, o.

Seitenangabe

Die Zahlen sind eindmcksvoU und sprechen für sich: Das Kaiserreich mußte auf

die schiere Zahl seiner Kinderund Jugendhchen reagieren, auf die Bedürftigkeit

der vielen Kinder aus einkommensschwachen FamiUen. Für die Nationalsoziali-

sten deutetesich eineErleichtemng bereits an, obwohl die damahgenMachthaber

eherÄngste in derHinsicht entwickelten, daß die Bevölkerungszahl für die Erobe¬

rung und dauerhafte Inbesitznahme von Lebensraum im Osten nicht ausreichen

könnte. Nach dem Krieg hatte sich das neue generative Verhalten, das sich wäh¬

rend der Weimarer RepubUk in immer weiteren Bevölkerungskreisen zu zeigen

begonnen hatte, durchgesetzt und war bemerkenswert stabil gebheben. Ohne die

Zuwanderung von Vertriebenen, Flüchthngen, Gastarbeitern, Asylanten, Aus¬

siedlernundÜbersiedlernwäre die Geburtenrate nochraschergefaUen; der Bevöl¬

kerungszuwachs seit 1949 ist der Zuwanderung ins Bundesgebiet zu verdanken.

Anschaulich dazu Abbildung 6.7.

Abbildung 6.7

Die Lebenskurve der Bundesrepublik Deutschland

Abbildung siehe folgende Seite
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Abbildung 6.7

Die Lebenskurve der Bundesrepublik Deutschland

1949 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
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Vertriebene. Gastarbeiter
Flüchtlinge
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Aussiedler

Quelle: nach GLOBUS Kartendienst vom 20. März 1989

Es erhebt sich die Frage, ob unter den neuen Gegebenheiten, mit einer geringen
Zahl von Kindern und Jugendhchen im Verhältnis zur Alten- oder Gesamtbevöl¬

kerung öffenthche Jugendpflege noch dringlich ist, zumal die Zahl der einkom¬

mensschwachen FamiUen im Vergleich zur Weimarer Repubhk signifikant zu¬

rückgegangen ist und die durchschnitthche Versorgung der Bevölkerung mit

Wohlstandsgütern den Neid der Welt herausfordert. Ist behördhche Jugendpflege
heute nicht ein Luxus, wie GIESECKE schon in den sechziger Jahren in anderem

Zusammenhang formulierte (vgl. Kap. 6.1.2.4), oderMOLLENHAUERin den acht¬

ziger Jahren impUzierte, als er ihre Abschaffung forderte? Wiedemm scheinen die

Zahlen dafür zu sprechen.

Erst wenn man sich die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer Vernach¬

lässigung der Jugend in ihrer Komplexität vor Augen führt, wird deuthch, daß Ju¬

gendpflege in keiner Gesellschaftsordnung obsolet sein kann. Dabei geht es weni¬

gerum die kurative oderpräventive Ausgestaltung des Freizeitbereiches - es dürfte

hinreichend deutlich geworden sein, daß die Verlängerung der gesellschaftlich
möghch gewordenen Freizeit in mancherlei Hinsicht Schwierigkeiten mit sich

bringt, und daß es der öffenthchen Jugendarbeit heute besser anstünde als der be¬

hördhchen Jugendpflege im Kaiserreich, sich ernsthaft mit der Freizeit und der

Freizeitproblematik der künftigen Staatsbürger zu befassen.
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Tabelle 6.3: Kinder und Jugendliche im Verhältnis zur

Gesamtbevölkerung von 1900 bis 1984

Jahr Insgesamt Davon im Alter

Tausend von 6-20 Jahren

Reichsgebiet

1900 56.367 28,7 %

1911 64.992 29,4%

1925 62.411 24,8%

1934 65.362

Bundesgebiet

21,6 %

1950 50.809 22,4 %

1961 56.185 18,9 %

1970 60.651 21,6%

19841' 61.049 19,5%

453

Quelle: Zusammengestellt nach: Stat. Bundesamt: Bevölkerungund Wirtschaft 1872 -1972, S. 95.

*' Für 1984: Stat. Bundesamt: Bevölkerung nach Altersgruppen im Bundesgebiet 1950-1983

o. Seitenangabe

Schaut man auf die Quellen, haben die kaiserlichen Behörden hinsichthch der

Freizeit von Jugendhchen ein großes gesellschaftliches Problem gesehen und ge¬

glaubt, daraufreagieren zu müssen, obwohl die Problemlage inunseren Augen ge¬

ringfügig war.

Heute haben wir ein echtes Problem, und die behördhche Jugendpflege reagiert

nicht darauf. Sie ist nicht imstande zu erkennen, daß sie eine verdienstvolle und

gesellschaftlichnotwendige Aufgabe hätte: Den kommerziellen Freizeitanbietern

eine bewußtseinsbildende Pädagogik der Freizeit für den dritten Erziehungsbe¬

reich entgegenzusetzen.

Vom öffenthchen Interesse her gesehen, geht es aber in erster Linie darum, bei der

Jugend eine Staatsidee zu verankern, welche die Übernahme von sozialer Verant¬

wortung, also Gemeinsinn im eigenen, wohlverstandenen Interesse einschließt.

Warum der Staat und inwiefern die Einzelnen daran interessiert sein sollten, will

der letzte Diskussionsabschnitt zeigen.

6.2.1.1 Die Berücksichtigung jugendhcher Bedürfnisse



6.2.2 Erziehung im Hinblick auf die Staatsidee

Im Vergleich zu den europäischen Nachbarvölkern, so heißt es 1913 im "Hand¬

buch für Jugendpflege", sei das deutsche Volk „in der Pflege der staatsbürgerli¬

chenErziehungimRückstandgeblieben", weil „...
wirerst spätzumBewußtsein

unseres Wertesund unsererBedeutung in derWeltund infolge derEigenart unse¬

rer poUtischen Entwicklung erst spät zu großzügigen national-politischen Idea¬

len gekommen sind" (S. 667).

Die staatspolitische Erziehung wurde deshalb zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu

einem der „bedeutsamsten pädagogischen Probleme" erklärt (SIERCKS

1913b), S. 665).

454 Sie war es deshalb, weil sie sich gegen die Sozialdemokratie richtete. Wilhelm II.

hatte im preußischen Kronrat schon 1889 ein Programm gefördert, die Jugend ge¬

gen den Sozialismus durch die Schule zu immunisieren: „Gesetze, Verordnungen
und andereVorschriften", heißt es imProtokoll, „welchemangegen die Sozialde¬

mokratie erlasse, seien Palliative, durch welche man vielleicht Schutz gegen de¬

ren äußere Ausschreitungen erlange; um sie aber an der Wurzel anzufassen und

soweit als thunlich im Keimezu ersticken, müsse man aufdie Jugend einwirken.

Der Hauptkampfplatz liege daher in der Schule" (zit. nach: STÜRMER

1983, S. 135).

Der Wille des Monarchen war Befehl, die Verstärkung des Patriotismus als Ver¬

such, den traditionszersetzenden Wirkungen von Industriaüsierug und Urbani¬

sierung, von Massenwanderungsbewegungen und der damit einhergehenden Ab¬

kehrvon denKirchen das Gegengewicht einer neuen "nationalen ReUgion" entge¬

genzusetzen, zweifellos nicht untauglich - die Schwierigkeit lag darin, daß die Zeit

der Schulpflicht eventuell zu kurz war, um das staatspolitische Ziel zu erreichen.

92% jedes Jahrgangs besuchten schulgeldfrei bis zum vollendeten 14. Lebensjahr
die Volksschule. Die Lehrpläne standen unter dem Vorbehalt, daß der Staat eher

loyale Bürger als gebildete brauche und doch andererseits unter dem Zwang, er-

werbs- und urteilsfähige Männer und Frauen auszubilden. Für den zuständigen
Kultusminister FALK war 1872 eine erweiterte Volksschulbildung ein sozialpoli¬
tisches Erfordernis mehr noch als ein wirtschaftliches (vgl. ebd., S. 136 ff.). Denn

die Sozialdemokratie schlug aus dem eindeutigen Klassencharakter des dreiglie¬

drigen Schulsystems Kapital; es war leicht zu beobachten, wie die Unterschichten

vor der Hürde des Gymnasiums kapituheren mußten. An der Schulfrage ließ sich

ein guter Teil sozialistischer Agitation festmachen.

Staatsbürgerliche Erziehung wurde daher gegen die gemeingefährlichen Bestre¬

bungen der Sozialdemokratie seit der Jahrhundertwende als die „rechte Beleh¬

rung über die staatlichen Verhältnisse und Erziehung zum rechten Verhalten im

Staat" verstanden (BORCHERDING 1965, S. 10). Neben der Schule wurden zu¬

nächst die Fortbildungsschulen mit der Vermittlung staatsbürgerlichen Wissens

im obigen Sinne beauftragt, aber auch sie sahen die Auszubildenden zu selten. In

die Konzeption eines dritten Erziehungsbereiches, der der preußischen Verwal¬

tung erforderlich schien, flössen vor allem Überlegungen ein, wer, über den Kreis
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der Lehrer hinaus, staatsbürgerliche Erziehung für die schulentlassene Jugend
übernehmen und wie sie didaktisch/methodisch vermittelt werden sollte.

Der Pastor MaxHEMPRICH zeigt in einer kleinen Schrift über "Die Erziehung un¬
serer männUchen schulentlassenenJugend" 1902, daß der überwiegende Teil der

Jungen durch den Eintritt ins moderne Erwerbsleben sowohl dem Einfluß der Fa¬
miUe als auch der Obhut der traditionellen Lehrherrn entzogen wurde.

„So gewinntgerade derTheü derjungen Leute, deramwenigsten erzogen ist, eine

weitgehende persönliche Unabhängigkeit", die zur Genußsucht führe, auch he¬
ßen sich solche Jugendhche faszinierenvon den Phrasen dersoziahstischenPartei
(HEMPRICH 1902, S. 50). HEMPRICH sieht neben den Fortbildungsschulen die

evangelischen Jünghngsvereine, wo viele junge Menschen ihre freie Zeit verbrin- 455

gen, als besonders geeignet an, die fehlende Erziehung nachzuholen und zu ergän¬
zen, indem sie ihre Mitgheder „erbauen, belehren und unterhalten" (ebd.).

Gegen diesen verständlichen Interessenstandpunkt wendet sich 1913 SIERCKS:
Die freien Jugendpflegeorganisationenberührten mit ihrenAktivitäten das Gebiet

staatsbürgerlicher Erziehung überhaupt nicht oder doch nur in Form aUgemeiner
Bekenntnisse: „Wenn wir daraufhin nur die Zweckbestimmungen der verschie¬
denen Jugend-Vereinigungen, soweit sie uns vorliegen, prüfen, so finden wir nur
eine, die ausgesprochenermaßen die "staatsbürgerliche Erziehung" als den
Zweck ihrer Bestrebungen setzt"

..., nämhch die durch den Ministerialerlaß des

preußischen Kultusministers vom 18. Januar 1911 geschaffene behördUche Ju¬
gendpflege, welche „die Erziehungstätigkeit der Schule (also auch die staatsbür¬

gerliche Erziehung derselben) unterstützen, ergänzen und weiterführen solle"
(SIERCKS 1913b), S. 676).

Schonim Erlaß von 1901 waren die Anstrengungen der freien Vereinefürzu wenig
befunden worden. „Jugendpflege bedarf... des Wohlwollens und der opferwilli¬
gen Mithüfe aller Vaterlandsfreunde in allen Ständen und Berufsklassen". Das
"Werk derJugendpflege" wurde als „nationaleAufgabeerstenRanges" eingestuft
(vgl. Kap. 2.1.2). Ein „königs- und vaterlandstreues Geschlecht" war heranzubil¬
den und vor den Gefahren zu bewahren, die das moderne Leben vor allem in den
großen Städten und Industrielandschaften mit sich brachte (vgl. Kap. 2.1.3). Die
Jugend sollte dem „KampfderParteien" entzogen, und unter derGroßstadtjugend
gerettet werden, wer noch zu retten war; fast zu spät schien dies dem PastorDEHN
bei den Halbstarken: „Versteht man es,... so kann man alles Böse mit (ihnen) an¬

stellen ... Sie erschienen mir einstweüen noch wie unterentwickelte Raubtiere"
(vgl. Kap. 5.1.2).

G. KERSCHENSTEINER sah das anders. Er konnte sich eine "Schule der Zukunft
im Geiste Pestalozzis" vorstellen, die er "Arbeitsschule" nannte, und deren
Idee er bezeichnenderweise auf Plato zurückführte (vgl. KERSCHENSTEINER
1928, S. III ff.). „Aber Ideen werden erst lebendig, wenn sie, völlig zu Ende ge¬
dacht, in realen, den Zeitverhältnissen angepaßten Formen, die Probe auf ihre

Verwirklichungsmöglichkeit zu machen in der Lage sind" (ebd., S. V).
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„Versteht man es, so kann man alles Gute mit ihnen anstellen", könnte man KER-

SCHENSTEINERs Ansatz in Abgrenzung zu DEHNs Denkweise kennzeichnen:

„Arbeitsschule heißt nicht: Wachsenlassen wie es ebenwächst, sondern den Wil¬

len ... dem Gesetz der Sache unterwerfen" (ebd., S. VI), und dabei doch an Pesta¬

lozzis Forderung, durch Selbsttätigkeit zu erziehen, festzuhalten.

In diesem Sinne wollte KERSCHENSTEINER die schuhsche Erziehung fortgesetzt
sehen in einer staatsbürgerlichen Erziehung der deutschen Jugend.

„Das erste Ziel der Erziehung für die aus der Volksschule tretende Jugend ist die

Ausbildung der beruflichen Tüchtigkeit und Arbeitsfreudigkeit und damit jener
elementaren Tugenden, welche die Arbeitsfreudigkeit und Arbeitstüchtigkeit

456 unmittelbar zum Gefolge hat: der Gewissenhaftigkeit, des Fleißes, der Beharr¬

lichkeit, derSelbstüberwindungund derHingabe an ein tätiges Leben. Imengsten
Anschlüsse daran muß außerdem als zweites Ziel verfolgt werden: Einsicht in

den ZusammenhangderInteressen allerund des Vaterlandes imbesonderen, so¬

wie in die Lehre von der körperlichen Gesundheit, Betätigung dieser Einsicht in

der Ausübung der Selbstbeherrschung, Hingabe, Gerechtigkeit und einer ver¬

nünftigen Lebensführung" (KERSCHENSTEINER 1901, S. 16).

KERSCHENSTEINER hatte sich im Jahr 1900 an einem Preisausschreiben der Kö¬

niglichen Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt beteiligt zum The¬

ma: "Wie ist unsere männhche Jugend von derEntlassung aus der Volksschule bis

zum Eintritt in den Heeresdienst am zweckmäßigsten für die bürgerhche Gesell¬

schaft zu erziehen?" Für seine anonym eingereichte Arbeit erhielt er den ersten

Preis. Im Jahre 1910 veröffentlichte er "Der Begriff der staatsbürgerlichen Erzie¬

hung", worin er das Thema umfassend abhandelte und vertiefte.

KERSCHENSTEINER sieht das Problem der staatsbürgerlichen Erziehung der

Massen als „das schwierigste aller Erziehungsprobleme, nicht in der Theorie ..,

wohl aber in der Praxis" (KERSCHENSTEINER 1910, S. 3). Da Erziehen für KER¬

SCHENSTEINER „Kulturwerte fortpflanzen" bedeutet (ebd., S. 5), müßte es mög¬
hch sein, alle, die ein Kulturinteresse haben, „einander näher zu bringen und zu

gemeinsamer Arbeit zusammenzuschließen ..." (ebd., S. 6). Zunächst versuchte

er, den Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung festzulegen:
- Staatsbürgerliche Erziehung sei nicht identisch mit staatsbürgerlicher

Belehrung;
- sie sei nicht wirtschafthche oder technische Erziehung;
- sei nicht pohtischer Bildung gleich und nicht mit

sozialer Erziehung zu verwechseln;

- staatsbürgerliche Erziehung sei kein Unternehmen, das

neben anderen Erziehungszielen hergehe (vgl. ebd., S. 11 ff.):
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„Sie ist nicht etwas, was man nebenbei abmachen kann, was auch noch gesche¬
hen muß, um die Erziehung des Menschen vollständig zu machen. Richtig aufge¬
faßt ist sie die Erziehung überhaupt, die alle anderen Zweckeund Ziele der Men¬

schenbildung einschUeßt, sofern diese nicht etwa den Herrenmenschen im Auge
hat. Denneinfache ethische Überlegungenzeigen uns, daß derhöchsteZweckder
menschlichen Tätigkeit die Verwirklichung des Kultur- und Rechtsstaates im

Sinne eines sittlichen Gemeinwesens ist. Dann muß das vornehmste Ziel der Er¬

ziehung sein, die Menschen für dieses Ideal heranzubilden, und diese Erzie¬

hungsaufgabe muß alle die anderen umfassen. Der rechte Staatsbürger ist dann

der, der in treuer Hingabe selbstlos der Erreichung und Verwirklichung dieses

sittlichen Gemeinwesens dient" (ebd., S. 25).

Nicht den Herrenmenschen soll die staatsbürgerliche Erziehung zum Ziel haben,

warnt KERSCHENSTEINER vor Mißdeutungen seiner pohtischen Absicht, son¬

dern den Menschen mit sittUcher Rückbindung: „Bei der Büdung eines Charak¬

ters ...handelt es sich ...um eine Umbiegung des egoistisch gerichteten Wil¬

lens" (ebd., S. 36). Dafürmüßten die „Grundverhältnisse, die dassozialeLeben im

Staat beeinflussen" ähnlich (Hervorheb. d. Verf.) gemacht werden.

„Diese Grundverhältnisse sind: a) Die gemeinsame Arbeit mit aU ihren Erschei¬

nungen der Arbeitsteilung, b) die Art der Eingliederung des emzelnen und seines

Wirkens in einen großen wirtschaftlichen Plan und endlich c) die gemeinsame

Selbstregierung mitihrenBestrebungen zumAusgleich derInteressenund mit ih¬

rer freiwilligen Unterordnung des einzelnen unter die von der Gemeinschaft an¬

erkannte Autorität" (ebd., S. 39).

Es ist schon erstaunhch, wennman diesePräzisierungenernst nimmt, daß dem an¬

onymen Autor im Kaiserreich a) der Preis verhehen, und b) die Preisschrift bis

1909 viermal aufgelegt werden konnte, hatte der Kaiser doch den Begriff der

Selbstregierung fiir sich reserviert und von den Untertanen kategorisch verlangt:
„Pariert muß werden!... Meine Untertanen sollten einfach tun, was ich ihnen sa¬

ge, aber meine Untertanen wollen immer selber denken, und daraus entstehen

dann alle Schwierigkeiten" (zit. in: STÜRMER 1983, S. 95; vgl. ebd., S. 275 f.).

Wie immer KERSCHENSTEINER verstanden wurde, seine Überlegungen trafen

den Zeitgeist und fanden deutlichen Niederschlag in den Jugendpflegeerlassen
von 1918 und 1919:

„Für den richtigen Gebrauch derweitgehenden poUtischen Freiheit, die sich das

deutscheVolkin der Verfassung vom 11. August 1919gewährt hat, ist Vorausset¬

zung der Besitz oder doch das ernste Streben nach recht verstandener sittUcher

Freiheit, das Ringen nach Befreiung des inneren Menschen von der Herrschaft

niederer Triebe, nach Stärkung des Willens zum Guten, Wahren und Schönen".

In diesem Bemühen habe die Jugendpflege der Jugend „mit pädagogischem Takt
beizustehen" und der "Verwirrung der sittlichen Begriffe" entgegenzutreten, um
"für einen neuen Aufbau deutscher Zukunft die unentbehrlichen sittlichen

Grundlagen" zu schaffen (vgl. Kap. 2.2.2).
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Der Appell war ernst gemeint und sollte die neue QuaUtät auch der behördhchen

Jugendpflege zum Ausdruck bringen. Der neue Reichstag sah seine Pflicht darin,
„die gesellschaftlichen Voraussetzungen für... die körperliche, geistige und sittli¬
che Gesundung und Erneuerung" der deutschen Jugend zu schaffen; bei ihr, die
durch den Krieg am schwersten geschädigt sei, müßten „schnellstens die notwen¬
digen Gegenmaßnahmen in die Wegegeleitetwerden"; bei derJugend müsse „der
sittliche Wiederaufbau" ansetzen (vgl. Kap. 2.2.3). Auch in den Fachzeitschriften
wurde neben anderen Gefahren die Verwilderung der Sitten beklagt (vgl. Kap.
5.2.1). Zu ihrer Abwehr wurde der Begriff der Jugendwohlfahrt konzipiert: „Die
Forderung derJugendwohlfahrtumfaßtsowohl als Jugendfürsorge die heilenden
Maßnahmen für die gefährdete Jugend, als auch als Jugendpflege die vorbeugen¬
den und stärkenden Maßnahmen für die normale Jugend - der Jugend Wohlfahrt
muß höchstes Gesetz sein" (vgl. Kap. 2.2.3).

PEUKERT kommentiert den Vorgang so: „In Weimar erhielt der Sozialstaat Ver¬

fassungsrang. Das Prestige der neuen Republikverknüpfte sich insbesondere mit
dem Versprechen, die Sozialpolitik auszuweiten und auszugestalten. Zugleich
aber trugen die Erfahrungen der Bevölkerung mit den Widersprüchen und der

krisenbedingten Zurücknahme der Sozialpolitik entscheidend zum Legitimati¬
onsverlust derersten Republikbei. DieserGegensatzwarnicht nur, wenn auch in
hohem Maße, den beengten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zuzuschrei¬
ben, die es verboten, die gewollten und versprochenen Reformen materiell wirk¬
sam werden zu lassen" (PEUKERT 1987a), S. 132). Dahinter waren tiefergehende
strukturelle Widersprüche verborgen.
Mit dem Sieg des demokratischen Parlamentarismus trat eine neue Oberschicht in
die Pohtik ein: 1921 kamen 21% der neuen Ehte aus dem Kleingewerbe in Hand¬
werk und Handel, 20% aus bäuerlichem MiUeu und weitere 20% aus der Arbeiter-
schicht. Aus den Oberklassen, aus höheren Beamten-, Offiziers-, Adels-, Indu¬
striellen- und Besitzbürger-FamiUen stammten insgesamt nur 23%; über die feh¬
lenden 16% gibt SCHULZE keine Auskunft (vgl. SCHULZE 1982, S. 53 f.). Die Ver¬
änderung in derpohtischen Repräsentation des deutschen Volkes war gleichwohl
umwälzend, wenn man die neue Situation mit der im Kaiserreich vergleicht. Zwi¬
schen der neuen und alten politischen Fühmngsschicht bestanden scharfe Diffe¬
renzen.

Ihre Bastionen hatte die alte Führungsschicht im Beamten- und Behördenapparat.
STÜRMERbeschreibt ihn schon für das Kaiserreich als problematisch: „Die preu¬
ßischen Verwaltungsjuristen in den Ministerien amTiergarten bildeten nicht nur
dengrößten staatlichen Verwaltungsapparatim Reich, durchEhrenkodex,mate¬
rielle Stellung undFamilienverbindungenzurKaste formiert. DerApparat arbei¬
tete auch effizient und war geistig geschlossen ... Nicht nur an der Grenze zum
Konflikt, auch im Alltag erwiesen sichPreußen und die hochorganisiertepreußi¬
sche Staatsverwaltung... als überlegen" (STÜRMER 1983, S. 100 f.), so überlegen,
daß es ihnen 1918/19 gelang, die Revolution auf eine "konstitutionelle Revoluti¬
on" zu begrenzen (vgl. PEUKERT 1987a), S. 39 ff.) und ihre soziale Stellung zu ret-
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ten. Von der Verfassung geschützt (Art. 128-131), konnten sie aus der gesicherten
Position des Berufsbeamtentums heraus die Kontinuität der Traditionwahrenund

umwälzende Neuerungen verhindern. Die erfolgreiche Verteidigung ihrer admi¬

nistrativen Macht hat der gesamten Gesetzgebung der Weimarer Repubhk sowie

ihren Erlassenund Richthnieneinen ambivalenten Charaktergegeben; am Reichs¬

gesetz für Jugendwohlfahrt in Kombination mit dem Artikel 8 des Einführungsge¬
setzes läßt sich die Behauptung kontrollieren (vgl. Kap. 2.2.3).

Im November 1918 bheben „so gut wie alle leitenden Beamten aufihren Posten.

Von dem Angebot einer vorzeitigen Pensionierung aus poUtischen Gründen

machten inPreußenbis September 1919 nurinsgesamt 64 Beamte Gebrauch. Ihre
Zahl erhöhte sichbis zumFrühjahr 1921 aufungefähr 10% der Innenverwaltung. 45o

Immerhinwurde inPreußen imLaufe des Jahres 1919 die Hälfte der Ober-, Regie-

rungs- und Polizeipräsidenten ausgewechselt. Erstmals nach dem Kapp-Putsch
nahm die preußische Regierung eine Säuberung vor, der 96 politische Beamte,
darunter 88 Landräte, zum Opfer fielen. Das gleiche erfolgte im kleineren Maß¬

stab nach der Ermordung Rathenaus 1922. Damals verschwanden auch die letz¬

ten Kaiserbüsten aus den Amtsstuben.... Die monarchische Beamtenschaft wur¬

de von der Republik übernommen und fand ihren Platz in traditioneller Staats¬

treue außerhalb derDemokratie,bis die ersehnte rechte Revolution eintrat. Diese

restaurierte jedoch nicht den alten Obrigkeitsstaat, sondern durchsetzte und er¬

setzte die Staatsverwaltung mit Sonderbehörden aus der nach dem Führerprin¬
zip organisierten Partei. Die politischen Veränderungen spiegeln sich in der typi¬
schen Karriere des deutschen Beamten der ersten Jahrhunderthälfte wider. Zwei

Drittel der 1930 tätigen Beamten stammen aus der Zeit der Monarchie. Selbst ein

Drittel der 1945 vorhandenen Beamten hatte noch vor 1918 die Karriere begon¬
nen und fügte dem Treueeid aufdie Monarchie, die RepubUk und den "Führer"

nach der Entnazifizierung einen weiteren Eid aufeine republikanische Verfas¬

sung hinzu" (WUNDER 1986, S. 122 und S. 109).

Die WeimarerRepubhk setzte trotz des verlorenen Krieges und des damit verbun¬

denen Regierungswechsels „die Tradition der Staatsgläubigkeit" fort (WILHELM

1977, S. 326). Unter dem Pseudonym Friedrich OETINGER hatte Theodor WIL¬

HELM 1951 festgestellt: „DieEpoche der staatsbürgerlichenErziehung reichtvon
der Gründung des deutschen Einheitsstaats durch Bismarckbis zurDiktaturHit¬

lers" (OETINGER 1951, S. 23 f.). In der fehlenden Beschäftigung „mit den Wesens¬

merkmalen der Demokratie" und der unterdrückten Auseinandersetzung nach

dem verlorenen Krieg sah auch BORCHERDING das schwerwiegende Versäumnis
der Weimarer RepubUk (BORCHERDING 1965, S. 35).

In der Tat läßt sich beobachten, daß die WeimarerVerfassung die Aufgabe der poh¬
tischen Parteien nicht beschreibt. „Parteien müssen sein", erklärt 1920 Ernst

TROELTSCH seinen Lesern. „Sie sind das einzige Mittel der Regierungsbildung,
ob sie einem gefallen oder nicht" (TROELTSCH zit. in: SCHULZE 1982, S. 67).
„Die Beamten", heißt es in Art. 130, „sind Diener der Gesamtheit, nicht einerPar¬
tei" (HILDEBRANDT 1974, S. 100). Hier die Gesamtheit, dort die Partei - zum "Par-
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teienstaat", zu einem Gewirr eigensüchtiger Interessen, das es zugunsten der

"überparteiUchen" Staatsautorität zu überwinden gelte, war es nicht mehr weit,

kommentiert SCHULZE (vgl. SCHULZE 1982, S. 67). „Die Parteien, das sind im¬

mer die linken Parteien, überparteilich, über den Parteien stehend, das ist im¬

mer rechts, sowie Politik schlechthin links ist... Jeder Friseur, derNationalisten

und Monarchisten rasiert, nennt sich überparteilich. In diesem Staat, der von

lauter Parteileuten regiert wird, ist Partei unter allgemeiner Duldung ein

Schmähwort geworden", beklagt sich bitter Rudolf OLDEN (zit. in: ebd.).

Sicher haben das fehlerhafte Verständnis von der Aufgabe demokratischer Par¬

teien sowie die mangelnde Kompromißfälligkeit der „Interessenparteien" den

4^0 Versuch, in Deutschland mit der Weimarer Repubhk die Staatsform der Demokra-

tie einzurichten, mißlingen lassen, aber eben auch, „daß in Deutschland alle poli¬

tische Erziehung die Gestaltvon... Erziehungfür den Staat" angenommen hat. Ih¬

re Früchte sind als "antiparlamentarisches Denken" in der Fachhteratur bekannt.

Die Bevölkerung hat eine traditionelle Neigung gezeigt, „im Vertrauen auf die

Obrigkeit politisch passiv zu bleiben" (OETINGER 1963, S. 4 ff.).

Unterstütztwurde dies dadurch, daß die deutschenParteien ihren „Daseinszweck

nicht in der parlamentarischen Mehrheits- und Regierungsbildung" sahen, son¬

dern im Angriff gegen jede PoUtik, die sich mit der eigenen nicht deckte (SCHUL¬

ZE 1982, S. 70).

SCHULZE spricht erklärend davon, daß die WeimarerReichsVerfassung ein „bun¬

tes Gemisch von Normen und Werten, für jedermann etwas" enthalten habe, daß

sie als Ganzes aber eine Verfassung ohne Normen gewesen sei (vgl. ebd., S. 101).

Der Wertrelativismus wurde damals verteidigt: Er sei „die Weltanschauung, die

der demokratische Gedanke voraussetzt", so der sozialdemokratische Staats¬

rechtslehrer Hans KELSEN (zit. in: ebd., S. 202).

PEUKERT beurteilt den von SCHULZE beobachteten Mangel positiv: Mit der Wei¬

marer Reichsverfassung werde die staatUche Legitimation auf den Grundsätzen

der demokratischen Entscheidungsfindung, der Rechtsstaatlichkeit und der Sozi¬

alstaatlichkeit aufgebaut (vgl. PEUKERT 1987a), S. 136). Die Bevolkemng aber

scheint es anders erlebt zu haben, sonst hätte sie sich nicht am Ende der Republik
der Partei angeschlossen, die sich ihr als "Volkspartei", als Alternative zu den

Parteien der Repubhk angeboten hatte.

Wenn die Jugendpflege demokratische Erziehung im Hinblick auf die Staatsidee

der Weimarer Repubhk zu den wesentlichen „vorbeugenden und stärkenden

Maßnahmen" fiir die Jugend gehalten hätte, wäre davon die Rede gewesen. Im Er¬

laß vom 22. November 1919 heißt es nur, Parteipolitik sei von der Jugendpflege

fernzuhalten, wohl aberkönne dieJugendpflege dazu beitragen, daß dem „Vater¬

lande in seinemtiefen Unglückerstrecht Liebeund Treuebewahrtund deutsches

Wesen" hochgehaltenwerde (vgl. Kap. 2.2.2). Vombrüderlichen Geist ist die Rede,

von der Wiederherstellung der inneren Einheit, aber nicht von derDemokratie. So

ist es nicht erstaunlich, wenn die Jugend am Ende der Repubhk sich nach dem
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Führer sehnt, „der ihr - fern von allen Kompromissen - den Weg zu einem festen

Ziele zeigt, wobei sie wederprüfen will noch kann, ob die großen Worte des Füh¬

rers auch Erfüllungsmöglichkeiten in sich bergen" (vgl. Kap. 4.1.2). Es ist aber

auch klar ersichthch, daß die behördhche Jugendpflege es versäumt hat, wie ge¬

ring ihr Spielraum auch gewesen sein mag, die deutscheJugend im Sinne der De¬

mokratie zu erziehen. Sie hatim Geist des Obrigkeitsstaats gehandeltundmehr die

Sozialpolitik des Kaiserreiches fortgeführt als etwas Neues an deren Stelle gesetzt.

Ein erhellendes Beispiel gibt die Behandlung der Orts- und Kreisausschüsse aus

der Kaiserzeit. Das RJWG verzichtete aufeine Abgrenzung, welche die Förderung

derJugendpflege von einer staatserhaltenden Tätigkeit abhängig machte. Die wei¬

tere Geltung dieser Bedingung war jedoch dadurch gesichert, daß für die Förde- 4^

rung nur Vereine in Frage kamen, die in den Kreis-, Stadt- oder Ortsausschüssen

der Jugendpflege Mitglied waren und/oder als Mitgheder im Reichsausschuß der

deutschenJugendverbände aufgenommen. Aufgenommenwurden abernurVerei¬

ne, „die denbestehenden Staatundseine Organe achten... JugendVereinigungen,

die ledighch poUtische oder parteipoUtische Zwecke verfolgen und ihre Mitghe¬

der ineinem demStaateabgeneigten,wennnichtgar feindUchenSinne erziehen...

und die Jugendpflege nur als Mittel vorschieben, um auf dieseWeise in den Genuß

der damit verbundenen Vergünstigungen zu kommen, sind von der Aufnahme in

die Jugendpflegeausschüsse und damit von staatlichen Vergünstigungen grund¬

sätzhch auszuschließen... Der gleiche Grundsatz gilt... auch für die Gemeinden"

(GOSLARER BESCHLUSS des Reichsausschusses der deutschen Jugendverbände

vom 18. April 1929. Zit. in: BECKER/GILDEMEISTER 1932, S. 27).

Das Dritte Reich körmte problemlos an Formen der staatsbürgerlichen Erziehung

anknüpfen, diein derWeimarerRepubhkgeprägt wordenwaren: „Dubistverant¬

wortlich für Dich und Deinen Nächsten!... Der Jugend tiefstes Wollen ist harmo¬

nisches Übereinstimmen von Beruf und Lebensaufgabe ... Die Jugend sucht

VolkstumundVolk. Für sie ist dasVolkeine untrennbareEinheit...", proklamier¬

te 1927 der Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände (vgl. Kap. 3.3.2.3).

UndRICHTER schrieb 1932 imHandbuch derJugendpflege, es sei kein Zufall, daß

zahlreiche große Organisationenmilitärisches Äußeres, militärische Formenund

Ordnung sowie militärische Disziphn aufwiesen: „Schon der äußereHalt, den die

Gemeinschaft dadurch bekommt, wirkt in höchstem Maße anziehend aufdiese

Jugend, die so sehr eines Halts bedarf. Nach Führung und Gemeinschaftsehnt sie

sich" (vgl. Kap. 4.2.2).

Und Führungund Gemeinschaftbekam sie. DerNationalsoziahsmusging vorsich¬

tigzuWerkemit derumworbenenJugend, fordertezunächstnurdieAnerkennung

des Führerprinzips, nahm den Neuaufbau einer organisierten Jugendbewegung

aus denHänden derweniggehebtenBehörden und verschaffte derJugend per Ge¬

setz die in der Weimarer RepubUk verlangte Freizeit. Entsprechend dem Gleich¬

schaltungsprozeß in derumgebendenGesellschaftwurdenauchdieVerbände for¬

miert und in HJ und BDM uniformiert. Der früheren behördhchen Jugendpflege

wurdegezeigt, daß sie es „amrichtigenInstinktfürdasGesunde,fürdasNormale
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und das Natürliche" habe fehlen lassen; folgerichtig war auch ein anderer 'Typ
vonMitarbeiter" vonnöten(vgl. Kap. 4.1.3): „In Treuund Glauben an denFührer"

sollte er „die öffentliche Volkserziehung" aufbauen, die „das Rückgrat aller Er¬

ziehung" zu bilden hatte. Er sollte eine „schöne Jugend..., selbstbewußt, froh und
strahlend" ausbilden, die dem „ganzen deutschen Vaterland einen neuen Glanz"

gab. Dazu mußten die Alten Platz machen; das Grundprinzip derneuen staatspoli¬
tischen Erziehung war „Führung der Jugend aus der Jugend heraus" (vgl. Kap.
5.3.2). Die neue Regierung gab so derJugend das Gefühl, daß sie selbst in der Lage
war, sich „über eine Krise hinwegzubringen, die alle Zukunftshoftnungen der

jungen Menschen zu verdunkeln" gedroht hatte (vgl. Kap. 2.2.3). Dieser unbüro¬

kratische Schwung „unter unmittelbarer Mitwirkung der Jugendorganisationen"
verfehlte seine Wirkung nicht. Lange vor der formellen Dienstverpflichtung im

Gesetz über die Hitlerjugend war ein großer Teil der deutschen Jugend damit ein¬

verstanden, sich „körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialis¬

mus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft" erziehen zu lassen (vgl.
Kap. 2.3.2). 1936 warenvon 8,656 Mio. Jugendlichen im Alter von 10-18 Jahren 5,4

Mio. Mitgheder in HJ und BDM; das sind 62,38% (vgl. Kap. 3.3.3. u. Kap. 3.1.3).

Der Erfolg der NationalsoziaUsten ist daraufzurückzuführen, daß sie staatspoliti¬
sche Erziehung nicht mehr lehrten, wie es in der Weimarer Republik Brauch war,

sondern daß sie pohtische Ziele und Einsichten auferlebnispädagogischem Weg
verfolgten und in ihren Grundstrukturen erfahrbar machten - Vorbilder sind im

"Kriegsspiel" des Kaiserreiches und in der 'Tahrt" der Jugendbewegung zu fin¬

den. Dazu kommt, daß die Einfachheit der nationalsozialistischen Staatsidee ju¬
gendhchen Bedürfnissen nach reduzierter Komplexität und Bequemhchkeit ent¬

gegenkam.

"Ein Reich! Ein Volk! Ein Führer!" und "Führer befiehl, wir folgen!" - so viel

staatspolitische Bildung läßt sich bereitwillig ertragen, zumal die Jugend der Pro¬

paganda zufolge „ihren eigenen Staat für sich" hatte. „Wir wurden ernstgenom¬
men, in einermerkwürdigen Weise ernstgenommen, und das gab uns besonderen
Auftrieb", so beschrieben die Geschwister SCHOLL das Gefühl ihrer Generation

(zit. in: THAMER 1986, S. 405). Erst als das Regime sich sicher fühlte, wuchsen

Reglementierung und Drill, das Gemeinschaftsleben vollzog sich zunehmend in

Marschkolonnen und Appellen. "Gleichschritt" war die einfache Formel für diese

Erziehung zur Einordnung, schreibt THAMER und zitiert SCHOLTZ: „Gleich¬
schritt - du darfst nicht so schnell gehen, wie du wohl möchtest; Gleichschritt - du

darfstnichtso langsamgehen, wie duwohlmöchtest; Gleichschritt - du mußtdich

richten nach dem Ganzen; Gleichschritt - du darfst nicht allein an dich denken;
Gleichschritt - und die Kolonne bleibt zusammen; Gleichschritt - und ihr werdet

unbesiegbar sein" (in: THAMER 1986, S. 407).

Nach dem Inkrafttreten des Hitlerjugendgesetzes wurde der Alltag zunehmend
durch militärische Übungen, Wehrertüchtigung und weltanschauhche Schulung
im Sinne der nationalsozialistischen Rassenideologie sowie durch Sammlungen
zugunsten der Volksgemeinschaft und durch Ernteeinsätze zur Entlastung des
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"Nährstands" bestimmt; die sozialpolitischen Aktivitätenwaren das erlebnispäd¬

agogische Pendant zur weltanschauhchen Schulung im Sinne des autoritären

Machtstaates. 1938 hat schheßhch der Führer selbst Ziel und Ergebnis der natio¬

nalsozialistischen staatsbürgerlichen Erziehung in einer Rede treffend und zy¬

nisch beschrieben:

„Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln,

undwenn nun diese Knaben und diese Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere

Organisation hineinkommen und dort nun so oft zum erstenmal überhaupt eine

frische Luftbekommenund fühlen, dann kommen sie vier Jahre spätervom Jung¬
volkin dieHitlerjugend,und dortbehaltenwir siewiedervierJahre, unddannge¬

ben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Stan- 463

deserzeuger (Lachen), sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in

die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn

sie dort zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalso¬

zialisten geworden sein sollten (Lachen), dann kommen sie in den Arbeitsdienst

und werden dort wieder sechs und sieben Monate geschliffen, alle mit einem

Symbol: dem deutschen Spaten (Beifall). Und was dann nach sechs oder sieben

Monaten noch an Klassenbewußtsein oder Standesdünkel da oder da noch vor¬

handen sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behand¬

lung aufzwei Jahre (Beifall), und wenn sie dann nach zwei oder drei oder vier

Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie aufkeinen FaU rückfällig
werden, sofort in die SA, SSundso weiter, und sie werdennichtmehr frei ihrgan¬

zes Leben (Beifall), und sie sind glücklich dabei" (zit. in: ebd., S. 407 f.).

Ob sie noch glücklich waren, sei dahingesteUt, „erfaßt" waren sie von der völki¬

schen Idee und ihren Organisationen. Ab 1939 war der Jugendführer des deut¬

schen Reiches „ausschließlich zuständig für alle Aufgaben der... Erziehung der

gesamten deutschen Jugend ... außerhalb von Elternhaus und Schule"; d.h. der

dritte Erziehungsbereich war verstaatlicht im Sinne der nationalsozialistischen

Idee (vgl. Kap. 2.3.5) - aber nicht nur er: „Dein Körper gehört deiner Nation, denn
ihrverdankest du dein Dasein ..."»beginnen die zehn Gebote zur Gesundheitsfüh¬

rung (zit. in: KLOSE 1964, S. 109) und vereinnahmen die deutscheJugend total für

den Staat.

Am 3. Februar 1933 hatte Hitler dies den Befehlshabern des Heeres und der Marine

schon angedeutet. Nach den handschriftlichen Aufzeichnungen des Gen.Lt. LIEB¬

MANN hatte Hitler „keine Duldung der Betätigung irgendeiner Gesinnung, die

dem Ziel entgegensteht" angekündigt: „Wer sich nicht bekehren läßt, muß ge¬

beugt werden". Die Jugend müsse auf den Gedanken eingestellt werden, daß nur

der Kampfuns retten könneund „diesem Gedankengegenüber alles zurückzutre¬

ten hat". Durch „straffste autoritäre Staatsführung" müsse die Jugend ertüchtigt
und der Wehrwillen mit allen Mittelngestärkt werden (vgl. THAMER 1986, S. 241

f.; Zitate aus: KÜHNL 1987, S. 208 f.). Selbstredend waren diese Äußerungen da¬

mals nur einem kleinen Kreis von Eingeweihten bekannt. Das volle Ausmaß der

Katastrophe war erst ab 1945 für jedermann sichtbar und erlebbar.

Seit der Konferenz in Casablanca im Januar 1943 hatten die Alhierten die bedin-
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gungslose Kapitulation des Deutschen Reiches gefordert. Folgerichtig würden sie

eine vollständige Neuorientierung sowohl in der Staats- und Gesellschafts- als

auch speziell in der Jugendpohtik durchsetzen. Die Direktiven für den Wiederauf¬

bau gingen von ihnen aus und orientierten sich an den Vereinbarungen von Pots¬

dam vom 2. August 1945.

Für denwesthchen Teil des besetzten Deutschlands bedeutete dies, die Umgestal¬

tung der pohtischen Kultur auf demokratischer Grundlage und eine spätere fried¬

liche Kooperation Deutschlands am internationalen Leben vorzubereiten. Jede

neue Regierung mußte unmißverständlich mit dem Nationalsoziahsmus brechen,

soweit bestand Einigkeit unter den Siegermächten. Mit der neuen Politik des Kal-

4^4 ten Krieges verband sich jedoch den genannten Forderungen die jeweilige Ableh-

nung des feindhchen Gesellschaftssystems; für die Westzonen hieß das die prakti¬
sche Festlegung auf eine grundsätzhche antikommunistische Haltung (vgl.
THRÄNHARDT 1986, S. 42 ff. und S. 23 ff.).

Ursprünglich hatte es auch zu den Plänen der Siegermächte gehört, dem Einfluß

der Bürokratie auf die kontinuierliche Gestaltung der deutschen Politik vom Kai¬

serreich bis zum Dritten Reich dadurch Rechnung zu tragen, daß ihre Macht zu¬

künftig eingeschränkt und ihre laufbahnbedingte Geschlossenheit aufgebrochen
werden sollte: Das Berufsbeamtentum aus kaiserlicher Zeit galt es aufzulösen.

„Die Forderungen der Amerikaner zielten einmal auf eine Entpolitisierung der

Beamtenschaft, zum anderen aufdie Aufhebung ihrerarbeitsrechtlichen Sonder¬

stellung" (WUNDER 1986, S. 154). Sie stießen damit auf völliges Unverständnis

bei der deutschen Bevolkemng wie bei den alten EUten - auch deswegen, weil sie

praktisch mit Hilfe der Bürokratie regierten und verwaltungstechnischvon ihr ab¬

hängig waren:

„Das traditionelle deutsche Verwaltungssystem warwunderbar geeignet für die

Notlage der Alliierten: es hatte bis zumZusammenbruchfunktioniert und konnte

schnell wiederaufgebaut werden; es hatte ein Erfahrungsmonopol.... das den...

Militärregierungsbeamten fehlte; es war gegenüber höchster staatlicher Autori¬

tät, die jetzt die Militärregierung ausübte, immerzugänglich, andererseits gegen¬

übergesellschaftlichenBewegungen, denen jetzt die Militärregierung kritisch ge¬
genüberstand, unzugänglich gewesen" (zit. in: THRÄNHARDT 1986, S. 22), be¬

schreibt der amerikanischeHistoriker Leonhard KRIEGER, der als Besatzungsoffi¬
zier tätig war, die Situation (vgl. THRÄNHARDT ebd., S. 22 f.).

Die deutschen Politiker aus der Weimarer Zeit, die nicht durch Mitarbeit im Drit¬

ten Reich desavouiert waren, und die Verwaltungsfachleute im Dienst mußten al¬

so versuchen, den alliierten Vorgaben mögUchst loyal zu entsprechen, um sich zu

empfehlen und andererseits durch betonte Anknüpfung an die demokratischen

Traditionen der Weimarer Repubhk möglichst viel Eigenständigkeit zu retten: So

erklären sich die ersten Veröffenthchungen der Nachkriegszeit aufdem Gebiet der

behördlichen Jugendpflege.
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Bis 1951 hielten sich Regierung und Behörden deutUch zurück, um dem Mißtrau¬

en der Mihtärregierungen gegenüber staatUch organisierter Jugendpflege keine

Nahrung zu geben. Ab 1947 verzichteten zwar die Amerikaner darauf, jede einzel¬

ne Bestrebung in derJugendpflege zu genehmigen, sie bestanden aber darauf, daß

Jugendarbeit zurpohtischenUmerziehung beitragenmüsseund eine „vernünftige

Nutzung der Freizeit" fördern und so mit zur „Verhütung von Gesetzesübertre¬

tungen" beitragen solle.

„Die Ziele, das Programmund die Struktur aller Jugendgruppen müssen mit den

Grundsätzen der Demokratie übereinstimmen. Die Betätigung in den Organisati¬
onen soll dieErfahrungpraktischerDemokratie vermitteln, das heißt selbständi¬

ges Handeln und Verantwortungsbewußtsein, freie Meinungsäußerung, anstän-
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dige Haltung, Achtungvor der Meinung andererund gegenseitige Zusammenar-

beit fördern" (Mihtary Government Regulations, März 47; zit. in: BEZIRKSJU¬
GENDRING Baden (Hrsg.) 1988, S. 23).

Die Einlösung dieser Forderungen verlangte nach Möghchkeiten der Mitbestim¬

mung und verbot parteipolitische, weltanschauliche Beeinflussung der Jugendh¬
chen, stattdessen sachhch pohtische Informationsarbeit über Inhalte, Methoden,

Organisationen und Ziele der liberal-kapitalistischen demokratischen Regie¬

rungssysteme. Die deutsche Bürokratie konnte leicht daraufverweisen, daß sie mit

einer Rückkehr zu den Gmndsätzen der Weimarer RepubUk diesen Auflagen vor¬

bildlich entspräche (vgl. Kap. 2.2.2).

„Allgemein gesehen ist es die Tendenz der Militärregierung, parteipolitische Be¬

einflussung der Jugend unter 18 Jahren nicht zu unterstützen, dagegen die Erzie¬

hung der Jugend aufnicht-parteipolitischer Basis im staatsbürgerlichen und all¬

gemein-politischenSinne zu fördern. Unterrichtungüberdie Grundsätze, die den

guten Staatsbürger abgeben, soll in den Vordergrund gesteUt werden und nicht

die einseitige parteipolitische Doktrin" (Erlaß Kultusminist. Württ.-Baden,

8.3.48, zit. in: ebd.), interpretiert die obersteLandesbehörde den Willen der Sieger¬
mächte im Geiste Weimars, ohne sich mit der „Erfahrung praktischer Demokra¬

tie" allzu lange aufzuhalten. In den "Richthnien... fürstaatspoUtische Erziehung"
von 1951 wird der gemeinschaftsbildende Charakter aller Veranstaltungen her¬

vorgehobenund „Wissensbildung überFragen derGemeinde, des Staates und der

Gesellschaft" verlangt, „Gewissensbildung im Sinne eines sozialen und politi¬
schen Verantwortungsbewußtseins" und „Erziehung zur Verständigung aller

Staatsbürger"; an die „Mitarbeit in Gemeinde, Staat und Gesellschaft" soll vor¬

erst nurherangeführt werden (vgl. Kap. 2.4.1.2).DieRichtlinien...von 1954 kündi¬

gen an, „verantwortungsbewußte Persönlichkeiten für die Aufgaben des Staates

und der Gesellschaft aufdemokratischer Grundlage heranzubilden" und insbe¬

sondere Schrifttum zu fördern, das "der politischen, geistigen und sittlichen Ver¬

wurzelung der Jugend in einer kultureUen Ordnung dient, die gemeinschaftsbil¬
denden Charakter trägt und zur internationalen Verständigung führt" (vgl. Kap.
2.4.1.3). 1958 werden auch die Forderungen nach Koedukation und Gleichberech¬

tigung aufgegriffen und die Bildung der Mädchen als besondere Aufgabe der be-
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hördhchen Jugendpflege angesehen; auch hier orientiert man sich inhaltlich und

methodisch am Bewußtseinsstand der Weimarer Repubhk (vgl. Kap. 2.4.1.4).

Die Förderung greift nach Art und Ziel die Grundsätze der preußischen Fondsver¬

waltungwiederauf (vgl. Kap. 3.6) undkennt selbst das besondere „Vertrauensver¬

hältnis zwischen Staat und Trägern der Jugendarbeit" aus preußischen Zeiten

wieder: „Die Zusammenarbeit des Staates mit den Trägern der Jugendarbeit im

Bereich des außerschulischen Erziehungs- und Büdungswesens erfordert ein ge¬

genseitiges Vertrauensverhältnis. Um dieses zu sichern, ist es notwendig, daß die

öffentlichen Mittel mit dem gebotenen staatsbürgerlichen Verantwortungsbe¬
wußtsein verwendet werden" (vgl. Kap. 2.4.1.4).

466 Die pohtische Bildung wird folgendermaßen thematisiert: „(1) Die politische Bil¬

dung der Jugend vermittelt dem jungen Menschen ein lebendiges Geschichtsbe¬

wußtsein, führt ihn in die gesellschafts-und staatspolitischen Gegebenheiten sei¬

ner Umwelt ein und macht ihm die Werte einer freiheitlich-demokratischen Le¬

bens- und Staatsordnung bewußt. Sie soll ihn daraufvorbereiten, in Gesellschaft,

Gemeinde und Staat Verantwortung zu übernehmen und ihn befähigen, in der

geistigenAuseinandersetzungmitden totalitären Systemeneinen festen Standort

zu behaupten.

(2) Die Maßnahmen derpolitischen Bildung soUen zu mitmenschlichem Verhal¬

ten und zum Leben in der Gemeinschaft erziehen, das gesamtdeutsche und euro¬

päische Bewußtsein stärken und weltpolitisches Verständnis vermitteln" (vgl.
ebd.).

Bis zu Beginn der siebzigerJahre ändern sich die Richtlinien für die Erziehung im

Sinne der Staatsidee nicht mehr, verlangen ledigUch 1970 neben der „Bejahung
der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" die ausdrückliche Anerken¬

nung „der parlamentarisch-repräsentativen Willensbildung" im Gegensatz zu

der sich außerparlamentarisch vollziehenden (vgl. Kap. 2.4.3.2).

Unmittelbar nach dem Krieg hatten Politiker und Behörden es den Jugendverbän¬
denüberlassen, für sichundim Interesse derJugendpflegezu sprechen. Anders als

nach dem ersten Krieg hatten diese sich bereitwillig zur sachlichen Zusammenar¬
beit erklärt. Der nationalpolitischen Ausrichtung der deutschen Jugendpolitik in

derVergangenheithatten sie den Wunsch entgegengestellt, „in eine Gemeinschaft

derJugend allerVölkerhineinzuwachsen und amBau einerfriedlichen Weltord¬

nung mitzuwirken..., ein Aufleben militaristischer, nationalistischer und totali¬

tärer Tendenzen" zu verhindern, „demgesunden Jugendleben in sittlicher, sozia¬

ler und kultureller Hinsicht" zu dienen und „das gegenseitige Verständnis und

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit innerhalb der deutschen Jugend" zu för¬

dern, besonders „um gemeinsame, aktive Maßnahmen zurVerhinderung antide¬

mokratischen Einflusses aufdie junge Generation zu treffen und einen erneuten

politischen Mißbrauch der deutschen Jugend unmöglich zu machen" (vgl. Kap.
2.4). Diesen Forderungen konnte sich die behördliche Jugendpflege nicht ver¬

schließen, waren sie doch im Prinzip nicht weitergehend als zu Weimarer Zeiten

formuliert. Also fanden sie auch Eingang in die Bundesjugendpläne unter den Ka-
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piteln "staatspolitischeBildung" und "internationaler Jugendaustausch" (1950),

bzw. "politische Bildung der Jugend" und "internationale Jugendbegegnung"

(1960); diebesondere SituationDeutschlands spiegelte sich in den "Gruppenfahr¬
ten nachBerlin" und denReisen an die Grenze zumWarschauer Pakt; die europäi¬
sche Idee kristalUsierte vornehmlich im Deutsch-Französischen Jugendwerk der

sechziger Jahre (vgl. Kap. 2.4.1.3 und 2.4.1.5). Auch das Jugendwohlfahrtsgesetz
von 1961 nennt sie in § 5 (1),5 unter den gesetzhchen Aufgaben des Jugendamtes
und sichert damit Freizeithilfen, politischerBildung und internationaler Begeg¬

nung die Durchführung. Über die Pflichtaufgaben der behördUchen Jugendpflege

hinaus, mit denen nach dem Gesetz die Jugendämter, Landesjugendämter und

obersten Landesbehörden betraut sind, kann die Bundesregierung nur solche Be¬

strebungen selbst fördern, „die ihrer Art nach nicht durch ein Land allein wirk¬

sam gefördertwerden können... keinesfalls kann sich die Zuständigkeit des Bun¬

des aufdie Förderung regionaler oder örtlicherBestrebungen erstrecken. Außer¬

dem muß die Bundesregierung bei der Ausübung ihrer Förderungskompetenz
den Grundsatz des bundesfreundlichen Verhaltens beachten" (vgl. Kap. 2.4.2).

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1967 hatte einer¬

seits die Länderkompetenzenbei derDurchfühmng der öffenthchenJugendpflege

bestätigt, und doch andererseits die Bundesregiemng ermutigt, ihre Pohtik des

Anregens und Förderns im Interesse einer staathchen, behördhchen Jugendpflege
nach preußischem Vorbild fortzusetzen.

Sieht man die einschlägigen Lexika durch, so fällt auf, daß der Begriff "staatsbür¬

gerliche Erziehung" seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr oder zu¬

mindest immer in Begleitung seines modernen Synonyms "pohtische Erziehung"
bzw. "poUtische Bildung", verwendet wird. Eine Erklärung gibt Franz PÖGGE¬

LER:

„Die neuerdings verbreitete Bevorzugung des Terminus "politische Erziehung"

(...) hatversch. Gründe: St.E. war in denvergangenenJahrzehntenbisweüen in ei¬

ne Art Abrichtung für den bestehenden Staat ausgeartet; alsdann verstand man

oft unter dem Staat die "ferne Spitze" der Staatsführung, dievonnebelhaften My¬
then umhüllt war; schließlich reichte die St.E. der Jahre von 1918 bis 1933 mei¬

stens über eine unjugendl. Lehre vom Aufbau des demokr. Staates und eine ab¬

strakte Auslegung der Verfassung nicht hinaus. Man glaubt heute vielfach, mehr

erreichen zu können, indem man konkretes staatl. Geschehen in seiner Bezie¬

hung zurp. Gesamtwirklichkeiterklärt und dabei die Jugend mit derBedeutung
der zahlr. Organe des p. Lebens, auch mit den überstaatl. Faktoren, vertraut

macht. Dabei darfjedoch nicht verkannt werden, daß der Staat der klass. Träger

der Politik ist und somit auch im Zentrum jeder p. E. stehen muß" (PÖGGELER

1955, S. 457 f.).

Pohtische Erziehung soll Informationen über die Organisation und die Apparatur
moderner Regierungen vermitteln und den in der Vergangenheit idealisierten

Staat entmythologisieren. Pohtische Bildung, gesetzhch gefordert in § 5 (1),5 JWG
und an den Zielen des Grundgesetzes orientiert, §9(1)JWG, findetüberwiegend in
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Jugendbildungsstätten und weniger in der offenen Jugendarbeit statt. Auch heute

gehörtpohtische Bildung nicht zu den spontanenBedürfnissenJugendhcher. Eine

ReihevonUntersuchungen, von deneneinige beispielhaft angeführt werden, bele¬

gen, daß dieMotivation der deutschenJugend, sich politischoder staatsbürgerlich
erziehen oder bilden zu lassen, (auch oder gerade) nach zwei verlorenen Kriegen

gering gebheben ist.

In einer Studie der "International Association for the Evaluation of Educational

Achievement" (EEA) in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zeigten die Schüler

derBRDim Vergleich mit acht Staaten ein „knapp durchschnittliches Ergebnisfür

politische Interessen" (zit. in: WILHELM 1977, S. 325).

Eine vergleichende Analyse "Jugend in Europa" der Deutschen Shell aus dem Jahr

1977, in derJugendhche im Alter von 12-23 Jahren der BRD, Frankreich und Groß¬

britannien verglichen werden, zeigte, daß nur4% derbefragten deutschenJugend¬
hchen an Lehrgängen für pohtische Bildung teilnahmen, womit sie im Vergleich
mit Großbritannien (0%) und mit Frankreich (2%) noch an der Spitze lagen (Ju¬

gendwerk der Deutschen Shell (Hrsg.) 1977, Band II, S. 37).

Die Shell-Studie von 1981 hat (wohl als Konsequenz frühererBefragungen) die po¬

htische Orientierung „nur am Rande" untersucht und kam zu dem Ergebnis, „daß
die Jugendlichen generell an Politik und speziell Parteipolitik desinteressiert

sind ... Die Tatsache, daß man von den politischen Entscheidungen persönlich
stark betroffen sein kann, führt zu mancher Verwirrung..." (ebd. 1981, Band

1, S. 690).

Eine Untersuchung aus dernäherenRegionbestätigt diesen Trend. In einer im Jahr
1981 in Landau durchgeführten Befragung findet sich die folgende Rangliste sel¬

tener Freizeitaktivitaten:

„
- sich politisch engagieren,

sich sozial engagieren,

sich weiterbilden,

Theater, klassische Konzerte, Ausstellungen besuchen,

Pop-, Rock-, Folk-Konzerte besuchen,

Tagebuch, Gedichte schreiben,

in einer kirchlichen Gruppe mitarbeiten,

malen, Theater spielen,
in eine Spielhalle, Spielcenter gehen,

fotografieren, filmen, Amateurfunk"

(MACHWIRTH/GUKENBIEHL (Hrsg.) 1984, S. 75).

Die Ausführungen der letzten Seitenzeigen zweierlei: Einmal das Bedürfnis eines

Staates, besonders auch einer Demokratie, die Jugend mit seinem Selbstverständ¬

nis, den Rechten und Pflichten des Staatsbürgers vertraut zu machen; sie zeigen
aber auch, daß diese Forderungen nicht mit den Freizeitinteressenund -bedürfnis-

sen korrelieren. Man muß zur Kenntnis nehmen, daß Jugenderziehern wichtig er¬

scheinende pädagogische Angebote von Jugendhchen abgelehnt werden können.
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Von Anfang an war der dritte Erziehungsbereich der Nötigung unterworfen, auf

die Freiwilligkeit des Angebots besondere Rücksicht zu nehmen. Sie schheßt die

Wahl der Aktivitäten wie die Wahl der Gmppen ein, mit denen die Freizeit ver¬

bracht wird.

Versucht man eine Perspektive für die Entwicklung in naher Zukunft zu gewin¬

nen, fällt zunächst auf, daß sich unterErwachsenen ähnhche Bedürfnisstrukturen

erkennen lassen: Die Freizeitaktivitaten zentrieren sich zu Hause oder gehen von

zuHause aus - auchJugendhche verbringenheute, vorallemamWochenende, ihre

Freizeit überwiegend zu Hause, das in der Regel komfortabel ausgestattet ist - mit

den Eltern oder auch mit den Freunden (vgl. GEHRMANN 1979, S. 113; vgl.
MACHWmTH/GUKENBEEHL 1984, S. 134 f.).

Es hat sich auch gezeigt, daß mit Ausnahme von kinderreichen Familien (vgl.
NAVE-HERZ/NAUCK 1978, S. 125) die Famihen überall in der Bundesrepubhk,
ohne Schichtunterschiede, sich in ihrer Freizeit am hebsten vom Fernsehen unter¬

halten lassen (vgl. ebd., S. 106), und daß die sogenannten sinnvoUen Freizeit-Be¬

schäftigungen „in aUenFamiUengleichmäßigseltengewählt" werden(ebd., S. 125).

NAVE-HERZ/NAUCK interpretieren ihre Ergebnisse wie folgt: „... Gerade die

Freizeitwird fast ausschließlichim Familienbereich genutzt, wie wir anhand der

empirischen Daten ... zeigen konnten. Überall ist der Anteil an Freizeit, der mit

oder im Beisein derübrigen Kernfamilienmitgliederverbrachtwird, enorm hoch

und stehtweitab an erster Stelle. Das gilt für alle Familien, gleichgültig,welcher

sozialen Schicht sie zuzurechnen sind, welches Ausbildungsniveau die Ehepart¬
ner haben, ob sie aufdem Land oder in der Stadt wohnen, über welchen Wohn¬

raum sie verfügen, ob sie mit ihrer Ehe zufrieden sind, wie hoch die Kinderzahl

ist, inwelchem Alter die Kinder sind usw. Überall ist eine enorm hohe Privatisie¬

rung von Freizeit gegeben; Freizeit besitzt heute überwiegend eine Integrations¬

funktion für die kernfamiliäre Binnenstruktur" (ebd., S. 129).

Bedenkt man allerdings, daß die Soziahsation in der Freizeit für die ganze Famihe

überwiegend durch die Medien Fernsehen und Rundfunk erfolgt, so könnte dies

auch bedeuten, daß wir uns bereits, wie die U.S.A., auf dem Weg zu einer "Enter-

tainmenf'-Kultur befinden. Neil POSTMAN, Professor für Media Ecology an der

New York University, vertritt 1985 in seinem Buch "Wir amüsieren uns zu Tode"

die These, „daß die Medien zunehmendnichtnurbestimmen,waswir kennenler¬

nen und erleben, welche Erfahrungen wir sammeln, wie wir Wissen ausbilden,

sondern auch, was und wie wir denken, wasund wie wir empfinden, ja, waswir

von uns selbst undvoneinander halten sollten. Zum ersten Mal in der Geschichte

gewöhnen die Menschen sich daran, statt der Welt ausschließlich Bilder von ihr

ernst zu nehmen. An die Stelle der Erkenntnis- und Wahrnehmungsanstrengung
tritt das Zerstreuungsgeschäft. Die Folge davon ist ein rapider Verfall der

menschlichenUrteilskraft.Inihmsteckt eine unmißverständlicheBedrohung. Er

macht unmündig oder hält in der Unmündigkeit fest. Und er tastet das gesell¬
schaftliche Fundament der Demokratie an. Wir amüsieren uns zu Tode" (POST¬

MAN 1985, Klappentext).
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Wie man sich zu den aufgezeigten Zwangslagen stellt, ist letztlich eine pohtische

Frage. Will man den lenkbaren, desorientierten Bürger - aus bequemenMacht-und

gewinnversprechenden wirtschafthchen Interessen, der sich in seiner Arbeitszeit

abmüht, umsich in derwachsenden Freizeithemmungslos demKonsum hinzuge¬

ben, darf man der gegenwärtigen Entwicklung erfreut und gelassen zusehen, zu¬

mal dann, wenn man seine Grandentscheidungen teilt. Sollte aber an einer Erzie¬

hung im Sinne des Staatsideals vom mündigen Bürger ein Interesse bestehen, der

aktiv und engagiert an der Entwicklung der Demokratie teilnimmt, der in die poh¬
tische Kultur tatsächUch integriert ist, weil seine Grundwerte auch die der demo¬

kratischen Gesellschaft sind, dürfte die behördUcheJugendpflegeneben der aufge¬

zeigten Entwicklung mit ihren Widersprüchen nicht gleichgültig einherleben, oh¬

ne Ideen zu entwickeln, wie Jugendhche etwa mit neuen Methoden oder Schwer¬

punkten zu größerer Anteilnahme zu gewinnen wären.

Warum kann man nicht auf die Freizeitbedürfnisse und -gewohnheiten von Ju¬

gendhchen eingehen und sie dennoch pädagogisch aufzuarbeiten versuchen?

Um eine klare Antwort zu geben, müßte das politische Selbstverständnis der be¬

hördhchen Jugendpflege entweder neu formuhert werden, oder aber sie müßte,

mit zehn Jahren Verzögerung, zum letzten großen Entwurf, den PERSPEKTIVEN,

öffenthch SteUungnehmenundsich entweder dazubekennen oder die dort vertre¬

tenen Standpunkte begründet ablehnen. Wie in Kapitel 6.1.5.6 gezeigt wurde, be¬

stehen eklatante Differenzen zwischen den Anregungen, welche die Bundesregie¬

mng 1976 im Bundesjugendplan und 1978 in den PERSPEKTIVEN gegeben hat,

und ihrer Umsetzung in die Praxis behördhcher Jugendpflege in einzelnen Bun¬

desländern sowie in den Meinungen verantwortlicher Landespolitiker zu zeitge¬
mäßen Methoden und Zielen von Jugendarbeit. Erziehung im Sinne einer Staatsi¬

dee war und ist ein echtes Problem pluraUstisch-demokratischer Gesellschafts¬

ordnungen. Um so dringUcher wäre es, daß Behörden als Repräsentanten überpar¬
teilicher Interessen pädagogisch-politische Anstrengungen machen würden, um

Lösungen für Probleme zu suchen, die schwerhch die Ziele von Interessengrup¬

pen sein können.

Überdenkt und überprüft man die pädagogischen Überlegungen und politischen
Grundsätze in den PERSPEKTIVEN zum Bundesjugendplan 1978 und vergleicht
sie mit der FörderungswirkUchkeit in verschiedenen Bundesländern, kann man

nurzum Schluß kommen, daß es gegenwärtig politisch nicht gewollt ist, die Werte,

die denRichtlinienvon 1978 zugrunde hegen, auch als verbindliche Werte und er¬

probungswürdige pädagogischeHinweise fiir die Praxis der behördlichenJugend¬

pflege anzunehmen. Sicher sind beträchtliche Unterschiede zwischen einzelnen

Bundesländern und Kommunen zu verzeichnen, wie schon in der Weimarer Re¬

pubhk, derTendenznach läßt aber die Quellenlage keine andere Interpretation der

gegenwärtigen Praxis behördlicher Jugendpflege zu.
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6.2.2.1 Die Übernahme sozialer Verantwortung

„Wegen ihrer hohen Bedeutungfür die Zukunft unseres Volkes" wird die Jugend¬

pflege im Erlaß von 1911 als „nationale Aufgabe ersten Ranges" bezeichnet. Aus

der Anlagezum Erlaß spricht, in der zeitgenössischen Terminologie zwar, aber un¬

mißverständlich die Bereitschaft zur Übernahme sozialer Verantwortung durch

den preußisch-deutschen Obrigkeitsstaat. Gemeinschaftstugenden sind zu weck¬

en und zu fördern; die Erbringung der Fördermittel erwartet manvon den wohlha¬

benden Kreisen, ebenso wie die Bereitschaft Berufener und gesellschaftlich Privi¬

legierter, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in altruistischer Weise als Jugendpfle¬

ger zur Verfügung zu stellen; der Staat geht ausdriicldich aufdie Härte des Arbeits¬

lebens und die geseUschafthchen Folgen der Industriearbeit ein und versucht, Be¬

nachteiligungen und geringe Leistungsfähigkeit auszugleichen; der monotonen

Fremdbestimmtheit abhängiger Arbeit wollen Empfehlungen steuern, die Selbst¬

tätigkeitund Verantworthchkeit derJugendhchen durchMitverantwortung in den

Vereinigungen zum Zwecke der Jugendpflege anzuregen (vgl. Kap. 2.1.2). 1913

werden in die Überlegungen die Mädchen als gleichgewichtige selbständige Ob¬

jekte staathcher Förderung einbezogen. In der Arbeit fiir die weibhche schulent¬

lassene Jugend hält es der Staat sogar fürnötig, reguläre Stellen für Frauenzu schaf¬

fen, (vgl. Kap. 2.1.3).

Es kann kein Zweifel daranbestehen, daß der Staat im Kaiserreich einerseits bereit

war, soziale Verantwortungzu übernehmen, wenn er sie auch von Bürgern und Ju¬

gendlichen verlangte, daß er aber andererseits dazu neigte, die Jugendpflege, die

damit verbundenen Kosten und methodisch-didaktischenÜberlegungen aufDrit¬

te zu übertragen (vgl. Kap. 2.1.1; vgl. Kap. 3.1.1; vgl. Kap. 3.3.1; vgl. Kap. 3.5.1; vgl.

Kap. 3.6.2.1; vgl. Kap. 4.1.1 und vgl. Kap. 4.2.1). BehördlicheJugendpflege worin

dieser Hinsicht von Anfang an ambivalent.

In der Revolutionsphase schwebte den Beamtenvor, die behördhcheJugendpflege
zur nationalen Sammlungsbewegung zu erklären, um das Auseinanderbrechen

der Nation zu verhindern: DieJugend sollte das Werk der „Wiederherstellungder

inneren Einheit" betreiben, eine schwere Aufgabe; der Staat versprach, „alle Ju¬

gendvereinigungen, denen es um ernstgemeinte erzieherische Beeinflussung ih¬

rer Mitglieder... zu tun ist", anzuerkennen, eine leichte Aufgabe - oder vielleicht

doch nicht, weil zu den anzuerkennenden Vereinigungen jetzt sozialistische und

jüdische gehörten (vgl. Kap. 2.2.1). Von Übernahme sozialer Verantwortung ist

wenig zu spüren, so wenig wie in der poUtischen Geschichte, insoweit es um die

Liquidierung der Kriegsschulden und -folgen durch die alten Ehten ging. Im Ge¬

genteil sollte die behördliche Jugendpflege zum Nationalismus erziehen, der das

deutsche Volk 1914 in den Krieg geführt hatte, und die Jugend ertüchtigt werden,

ihre „Pflichten gegenüber dem Volksganzen gewissenhaft und in opfermütigem
Gemeinsinn zu erfüllen". Dabei könne die Jugend noch nicht einmal mit dem Vor¬

bild der Erwachsenen rechnen, das „so wichtige gute Beispiel der Älteren" sei

nicht überall "in dem wünschenswerten Umfange vorhanden" (vgl. Kap. 2.2.2).

Unbestreitbar wälzt die Beamtenschaft in der Zwischenkriegsphase soziale Ver¬

antwortung auf diejenigen ab, für die sie Sorge tragen sollte.
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Erst der nach derneuen Verfassung gewählte Reichstag mit seinerneuen Mehrheit

aus SPD, DDP, Staatspartei und Zentrum/BVP nahm sich der sozialenJugendfrage
verantworthchan und erhob die Fördemng: „DerJugend Wohlfahrt muß höchstes

Gesetz sein". Die finanzielle Ausstattung der Jugendwohlfahrtsbehörde war

gleichwohl dürftig, aber SPD und Zentrum war es gelungen, ein Grundrecht „auf

Erziehung zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit" für je¬
des deutsche Kind durchzusetzen (Hervorheb. d. Verf.), für dessen Wohlfahrt die

Behörden dann zu sorgen haben, wenn die Familien ihrer Aufgabe nicht gerecht
werden können (vgl. Kap. 4.2.2.3). H. NOHL kommentierte die Errungenschaft so:

„Ziel ist... das "Wohl". Es ist dies... der Genuß des Lebens und diese Entfaltung
der Kräfte, die ein Leben lebenswert machen... Die neue Einstellung... ist die An¬

erkennung dieses Lebensrechtesjedes Individuums,zu seinemWohlsein zu kom¬

men ..., das heißt für den Sozialbeamten der Respekt vor dem Lebenswillen und

Lebensplan des Individuums" (vgl. Kap. 4.3.3).

Ideahsmus, ein hohes Ethos und große Praxisferne leuchten in diesen Sätzen auf.

An anderer Stelle weißNOHL dies selbst: Die Jugendpflege werde in Ablösung der

Fürsorge die Hauptaufgabe sein müssen, „die Gesunderhaltung ... die Vorbeu¬

gung" (vgl. Kap. 1.1.5)-auchNOHL war aber bewußt, daß keine Verpflichtung be¬

stand, Bestimmungen durchzuführen, die über Aufgaben hinausgingen, die dem

Jugendamt schon im Kaiserreich entstanden waren (vgl. Kap. 2.2.3). An seinem

Beispiel zeigt sich exemplarisch, daß das soziale und pädagogische Engagement
Einzelner so bewundernswert wie insgesamt ungenügend war.

„Früher hat allgemein mit Recht die Jugendpflege als eine Möglichkeit gegolten,
die Freizeit pädagogisch einwandfrei zu verwenden. Gegenwärtig hat die Ju¬

gendführung eine umfassendere und zugleich unmittelbar staatspolitische Auf¬

gabe zu erfüllen. Es handelt sich für alle ernsthaften Träger der Jugendführung
nichtmehroder nichtmehralleinumdaspersönliche Schicksal des einzelnen Ju¬

gendlichen: sondern es handelt sich darum, daß es gelingt, ganze Jahrgänge der

Jugend übereine Krisehinwegzubringen, die aUe Zukunftshoffhungenderjungen
Menschen zu verdunkeln scheint...", stellt 1932 der REICHSAUSSCHUSS DER

DEUTSCHEN JUGENDVERBÄNDE verzweifelt fest.

Um das persönUche Schicksal des einzelnen Jugendlichen, um seine Selbstver-

wirkhchungsmöglichkeiten, war es NOHL gegangen. Der Begriff „Wohlfahrt" ent¬

halte sowohl eine sozialpolitische Bedeutung, die aus dem 18. Jahrhundert und

mit „polizeilicher Sorge" zu assoziieren sei als auch eine gänzlich neue, pädago¬
gische Bedeutung, die im Sinne des deutschen Idealismus als „die allgemeine
Glückseligkeit" des „nach dem Genuß und der Entfaltung seines Lebens streben¬

den Individuums" zu verstehen sei, lesen wir in NOHLs sozialpädagogischen Vor¬

trägen, die 1927 veröffentlicht wurden (vgl. NOHL 1927d), S. 19 f.). Wohlfahrts¬

pflege „tritt nichtbloß mit der Frage irgendwelcherobjektiver Werte fordernd an
das Individuum heran, sondern... bejaht die Berechtigung seiner Triebe, zu woh¬

nen und zu essen, zu arbeiten und seine Muße zu habenwie ein Mensch, sein Lie¬

besverlangen wie sein Elternrecht, vor allem auch sein Recht, erzogen zu werden

um seiner selbst willen zur Entfaltung seiner Tüchtigkeit" (vgl. Kap. 4.3.3).
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Nurwer sich diese Einstellung der neuen Wohlfahrtspflege zueigen gemacht habe,

könne dem "Klienten" wirklich helfen.

Wie diese Hilfe pädagogisch umzusetzen sei, erläutert NOHL in einem weiteren

Vortrag. Der "Augenpunkt" müsse aufden ZögUng gerichtet werden und nicht auf

sogenannte objektive Forderungen; der „richtigepädagogische Bezug" müsse her¬

gestellt werden; der Pädagoge solle von der „personalen Situation", wie sie der

ZögUng erlebt und erfahren habe, ausgehen; die „Aktivität im Zögling" sei wach¬

zurufen und einzubeziehen (vgl. NOHL 1927a), S. 71 ff.).

Dafür benötigte die Jugendpflege aber Orte der Begegnung und Bewegungsraum
für jugendgemäße, gesunde Aktivitäten. Im Netz von Jugendheimen und -herber-

gen, die in den konjunkturell günstigen Jahren geschaffen wurden, haben die mit 473

der Jugendpflege betrauten Behörden und Vereine diese Räume für die Jugend ge¬

schaffen, soweit es möghchwar. Leiderwaren die „Handlungsspielräume fürjene

Kompromisse und Kompensationen, die die politischen und sozialen Neuerun¬

gen der Weimarer Republik für die verschiedensten Bevölkerungsgruppen ak¬

zeptabel gemacht hätten", zu eng (vgl. PEUKERT 1987, S. 266 ff.; Zitat S. 267). Im¬

merhin versuchte das zuständige Ministerium sich an der „Schaffung einwand¬

freier Arbeits- und Lebensbedingungen für diese Jugend". Bedenkt man anderer¬

seits, welche Mühe es kostete, „den Gedanken einer ausreichenden Freizeit für

die erwerbstätige Jugend in der Öffentlichkeit durchzusetzen", von der materiel¬

len Ausstattung vieler Haushalte ganz zu schweigen, lassen sich die langfristigen

Auswirkungen des Krieges erst ermessen, die das Leben in der Zwischenkriegszeit
bestimmten (vgl. PEUKERT u.a. 1989b), S. 83 ff.).

Angesichts des materiellen Elends einer großen Zahl bedürftiger Famihen, und

weil der Spielraum für gesellschaftspolitische Kompromisse bei der ideologi¬
schen Zerrissenheit der politischen Kräfte im Verlauf der Geschichte der Weima¬

rer Republik tendenziell abnahm, war es wohl eine richtige Entscheidung vor¬

nehmlich der SPD, dieJugendpflegemittel konzentriert für die (konsensfähige) Er¬

richtung von Bauten für die gesamte deutsche Jugend zu verwenden. Andere Auf¬

gabenmußtennotwendigerweise vernachlässigt werden, mankann aber durchaus

sagen, daß die Schwerpunktsetzung derbehördUchenJugendpflege in derWeima¬

rer Republik von sozialem Verantwortungsgefühl getragen war (vgl. Kap. 3,3.2.3;

vgl. Kap. 5.2.2).

Wie in manch anderer Hinsicht führte auch in dieser das Dritte Reich die Pohtik

aus Weimarer Zeit fort (vgl. Kap. 3.5.3) und erntete so die Früchte der Expertenar¬
beit der Repubhk. An anderer Stelle in diesem Kapitel ist gesagt worden, daß die

Jugendpflege des Nationalsozialismus, obwohl oder weil sie nicht mehr in den

Händen der Behörde lag, ihre Verdienste hatte - andererseits ist überdeutlich, vom

Ende her betrachtet, von dem die Zeitgenossen nichts wissen konnten, daß die

Reichsführung von Anfang an ohne soziale Verantwortung im heute akzeptierten
Sinn gehandelt hat. Gerade im Bereich der behördlichen Jugendpflege zeigt sich

dieser Aspekt der nationalsozialistischen Weltanschauung deutlicher als anders¬

wo (vgl. Kap. 3.4.3; vgl. Kap. 4.1.3; vgl. Kap. 5.3.2). Zwar hat die Ideologie eine
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Ethik eingeschlossen, eine primitive, unreflektierte Spielart des Utilitarismus, sie

hält jedoch demAnspruchsniveau neuzeitlicherEthikennicht stand. DerAusgang

unddieKostendesnationalsozialistischenExperiments beleuchtenschlaglichtar¬

tig Folgen, die eintreten können, wenn eine Gesellschaft es versäumt, eine ver¬

bindliche Ethik für den Bereich des öffenthchen Lebens aufzustellen, weiterzuge¬

ben und ihre Einhaltung zu sanktionieren.

DiePolitiker der ersten Stundeund dieVäter des Grundgesetzes (unterihnenauch

Frauen) haben dies wohl gewußt und in der vorläufigen Verfassung der Deutschen

verfassungsrechtliche Konsequenzen gezogen, die eine Wiederholung der Wei¬

marer Erfahmngen verhindern sollten: Die Staatsform der Demokratie ist unhin-

474 terfragbar; die Funktion der Parteien festgelegt; die Machtverteilung im Staat

gleichgewichtigerund verantwortungsbezogener als in der WeimarerRepublik so¬

wie durch eine starke Stellung der Judikative kontrolliert; das Sozialstaatsprinzip

ist festgeschrieben, und seit den sechzigerJahren die öffentliche Meinung und Kri¬

tik als vierter Machtfaktor in der pohtischen Kultur etabliert (vgl. THRÄNHARDT

1986, S. 144 ff. und S. 156 ff.).

Was sich nicht ändern ließ, weil es nach Auffassung der deutschen Politiker und

breiter Bevölkerungsschichten nicht geändert werden sollte, war die Funktion

undMachtpositionder Bürokratie: „Von ihrerVorgeschichtebis heute ist die Bun¬

desrepublik, in Fortsetzung deutscher Traditionen und stärker als andere Län¬

der, ein Beamtenstaat geblieben" (ebd., S. 23). WUNDER spricht gar von einer

„kompromißlose(n) Restauration des überkommenen Berufsbeamtentums ... in

der deutschen Tradition des Obrigkeitsstaates" (WUNDER 1986, S. 167 f.; vgl.

ebd., S. 153 ff.).

Dies ist deswegenvon nicht zu unterschätzenderBedeutung, weil THRÄNHARDT

zufolge die „Bürokratie... für Adenauers Regierungspraxis einen größeren Stel¬

lenwert hatte als seine Partei" (THRÄNHARDT 1986, S. 106).

Die Eile und Hartnäckigkeit, mit der das erste Kabinett das Bemfsbeamtentum al¬

ter Prägung restaurierte, nachdem im Zuge der Entnazifizierung und Entmilitari-

sierung über 20% der Zivilbeamten und ungefähr zwei Drittel der ehemaligen Be¬

rufssoldaten aus ihrenPositionen verdrängt worden waren (dazu kamen nochmals

40% heimatvertriebene und zugewanderte Zivilbeamte) lassen deutlich werden,

wie wichtig dieseMaßnahmen für die Politik der ersten Bundesregierungen gewe¬

sen sind; einen weiteren Hinweis gibt „die Großzügigkeit, mit der in diesen kar¬

gen Anfangsjahren" (ebd., S. 167) die durch Art. 131 GG verdrängten Beamten ver¬

sorgt wurden (vgl. ebd., S. 164 ff.):

„Artikel 131

DieRechtsverhältnissevonPersonen einschließlich derFlüchtlinge undVertrie¬

benen, die am 8. Mai 1945 im Öffentlichen Dienststanden, aus anderen als beam-

ten- oder tarifrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht oder

nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bun¬

desgesetz zu regeln...
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Artikel 132

(1) BeamteundRichter... können... in den Ruhestand oderWartestand oder in

ein Amt mit niedrigerem Diensteinkommen versetzt werden, wenn ihnen die

persönliche oder fachliche Eignung für ihr Amt fehlt ..." (HILDEBRANDT

1971, S. 184 f.).

Die verfassungsgebende Versammlung ging damit aufalhierte Vorbehalte ein und

hielt sich gleichzeitig die Option offen, wie mit dembetroffenen Personenkreis zu

verfahren und seine Ansprüche zu regeln seien.

„Als dieneuenBundesministerien aufgebautwurden, waren die Überprüfungen
durch die Alliierten aufgegeben worden. Sozialdemokraten wurden wegen der

harten innenpolitischen Frontstellung kaum eingestellt. Andrerseits erhielten 475

aber alle ehemaligen Beamten des "Dritten Reiches", mit Ausnahme der schwer

belasteten, einen Rechtsanspruch aufBeschäftigung (Ausführungsgesetz zu Art.

131 GG). Alle Behörden hatten 20% der Stellen für diesen Zweck zu reservieren.

Da die meisten früheren Spitzenbeamtenvon den Alliierten entlassen oder sogar

vorübergehend verhaftet worden waren, standen sie 1949/50 zur Verfügung. In¬

nerhalb der Gruppe der Beamten hatten alte Verbindungen Bestand gehabt: Ein

ehemaligerBeamter "zog" den anderen nach. ImErgebniskam es zurWiederher¬

stellung der alten Bürokratie, einschließlich ihrer NSDAP-Mitglieder. Im Aus¬

wärtigen Amt waren 1951 66% der leitenden Beamten ehemalige NSDAP-Mit¬

glieder. Kritik daran wies Adenauer mit dem Appell zurück, "jetzt mit der Nazi-

riecherei Schluß zu machen". Für das Bundesjustizministerium ergab eine ame¬

rikanische UntersuchungnochhöhereWerte. Inanderen Ministerien, für die kei¬

neUnterlagenvorliegen, dürftedieEntwicklung ähnlichgewesensein" (THRÄN¬

HARDT 1986, S. 106 f.).

Das soziale Verantwortungsgefühl des Staates erschöpfte sich jedoch nicht in der

Versorgung seiner Beamten. Vorrangig wurden, wie nach dem ersten Krieg, die

Kriegsopfer versorgt. Das bedeutete neben finanziellen Leistungenzum Ausgleich
für Tod und Invalidität ein Lastenausgleichsprogramm zugunsten der Vertriebe¬

nen auf Kosten der mehr oder minder verschont gebhebenen Gruppen sowie zu¬

nächst die kontrollierte Bewirtschaftung des knappen Wohnraumes und dann so

schnell wie möglich großzügige soziale Wohnungsbauprogramme, mit denenzwi¬

schen 1950 und 1956 3 Mio. Wohnungen geschaffenwerden konnten, die in etwa

den Bedarf der Flüchthnge decken konnten (vgl. ebd., S. 120 ff.). Parallel dazu

wurde das soziale Netz wieder hergestellt, welches das Deutsche Reich vor ande¬

ren Industrienationen ausgezeichnet hatte. „Am Ende der ersten Legislaturperi¬
odewar das Institutionengefüge, das Kaiserreich und erste Republik der sozi¬

alen Sicherung in Deutschland errichtet hatten, vollständig restauriert"

(HENTSCHEL1983, S. 159; vgl. THRÄNHARDT 1986, S. 123 ff.; vgl. HENTSCHEL

ebd., S. 167 ff.).

Das nämliche Bemühen wie in der großenPohtik läßt sich in derJugendpohtik der

fünfziger und frühen sechziger Jahre erkennen. Zunächst auf dem Fürsorgeweg

(vgl. Kap. 2.4.1), dannzunehmend auch im Bereich derJugendpflege, wandte sich
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der Staat zuerst den Problemen Jugendhcher in den Notstandsgebieten, dem Ju¬

gendschutz und dem Neuaufbau der Jugendorganisationen zu (vgl. Kap. 2.4.1.2)

undbrachte 1954 die Bestrebungen derbehördlichenJugendpflege wieder auf den

Stand der Weimarer Repubhk - erkennbar an der Formel:

„Der Bundesjugendplan soll der Jugend helfen, sich körperlich, geistig und sitt¬

lich in gesunder Weise zu entwickeln, sich in ihren eigenen Jugendgemeinschaf¬
ten frei zu entfalten und sich vorzubereiten auf die künftige Verantwortung in

Volk und Staat".

Die Anregungen der Bundesregierungwurden mittels der Förderung von Schwer¬

punktmaßnahmen an die Länder und Kommunen und damit an die Träger der be-

476 hördhchen und freien Jugendhilfe weitergegeben (vgl. Kap. 2.4.1.3). Wie aus den

Bundesjugendplänen zu erkennen ist, baute man in den fünfziger und sechziger

Jahren bis zur Bedarfsdeckung in erster Linie Heime und finanzierte berufsför¬

dernde Maßnahmen; ähnlich hohe Summen, im Lauf der Zeit wachsend, waren

Beihilfen zur Eingliederung jugendhcher Zuwanderer (vgl. Kap. 2.4.1.3 und Kap.

2.4.1.5). Das Bundesverfassungsgerichthob Ende der sechziger Jahre diese Aspek¬
te der Jugendhilfepolitik des Bundes zustimmend hervor:

„Das Sozialstaatsprinzip verpflichtetden Staat, für eine gerechte Sozialordnung
zu sorgen. Es besagt jedoch nicht, daß der Gesetzgeber für die Verwirklichung
dieses Zieles nur behördliche Maßnahmen vorsehen darf; es steht ihm frei, dafür

auch die Mithilfe privater Wohlfahrtsorganisationen vorzusehen".

Die Art der Förderung enthob die Regierung dennoch nicht der Kritik. Nicht nur

wurdevermutet, die Subventionierung fördere auch die Disziphnierung der freien

wiebehördhchenTräger, sondern es gab auch Stimmen, welche die autoritäre Ver¬

gabe- und Planungspraxis kritisierten: Das Ministerium sei darauf bedacht, „Ent¬

scheidungen über die Vergabevon Mitteln als einen Akt freier politischer Aktivi¬

tät darzustellen,... (ohne) Notwendigkeit zur Legitimation der Entscheidungen
aufwissenschaftlicher Basis"; für Wissenschaft im Rahmen des Bundesjugend¬

planes gebe es auch deshalb keine Chance, „weil der Kommunikationszusam¬

menhang ... keine durch wissenschaftliche Information gestützte Art des Argu-
mentierens erforderlich" mache (vgl. Kap. 2.4.3.1). Selbst massive Kritik blieb

wirkungslos bis in die Zeit der sozial-liberalen Reformen und prallte von der Ver¬

waltung ab (vgl. Kap. 5.4.3.2; vgl. Kap. 5.4.2.2; vgl. Kap. 4.3; vgl. Kap. 3.6.2.2 und

Kap. 2.4.3.2). Sie war überzeugt, aus sozialer Verantwortung zu handeln und mit

großem Erfolgund tendenziell wachsendem Einsatz finanziellerMittel das Richti¬

ge und Bewährte für die deutsche Jugend zu tun. Die Kritiker der Jugendpolitik
konnten sich erst Mitte der siebziger Jahre zur Zeit der sozial-liberalen Koalition

soviel Gehör verschaffen, daß nach ihren Maßstäben und den Interessen der Re¬

formpolitiker der Bundesjugendplan und einzelne Landesjugendpläne geändert
wurden. Den höchsten Einzelförderungsbetrag konnten die kompensatorischen

Programme verbuchen, ähnlich hoch bewertet wurde inzwischen internationale

Jugendarbeit, und man hielt es zudem für wichtig, die Anstrengungen für politi¬
sche Bildung wieder zu erhöhen. Die Individualhilfen für jugendliche Zuwande-
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rerwurden nicht nur fortgeschrieben, sondernbeträchthch erhöht. Sie waren „zur

beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung bestimmt". Es sollte auch in

Modellen erprobt werden, ob solche Hilfen nicht auch für die "Soziahsation jun¬

ger Ausländer" nützlich wären, die aufgrund „der für sie fremden sozialen und

kulturellen Verhältnisse von Isolation bedroht sind". Diese Versuche waren als

Teil internationaler Verständigung zu betrachten, die jungen Menschen bewußt

machen sollte, „daß sie für die Sicherung und demokratische Ausgestaltung des

Friedensund fürmehrFreiheitund soziale Gerechtigkeit in der Weltvon morgen
verantwortlich sein werden". In diesem Kontext forderte der Bundesjugendplan

auch Modelle „für jugendliche Arbeitslose und Jugendliche, die keinen Ausbil¬

dungsplatz finden können" und für solche junge Menschen, „die ohne regulären

Schul- oder Ausbildungsabschluß lernschwach oder berufsunreifoder für Aus¬

bildung und Berufunzureichend motiviert und deshalb von Arbeitslosigkeit be¬

sonders bedroht sind" (vgl. Kap. 2.4.3.3).

Im Bundesjugendplan von 1976 zeigen sich wieder die Inhalte, Ziele und Werte

der SPD, die nach mehr als 40 Jahren Opposition in die Regierungsverantwortung

zurückkehren konnte. Ähnlich wie zu Zeiten der Weimarer Repubhk versuchte

sie, die Richtung sozialer Reformen zuweisenundin der Leistungsgesellschaft die

weniger Leistungsfähigenund sozial Schwachenzu schützenund durchgeeignete

Maßnahmen ihre Lebenschancen zu verbessern. Entlang ihrer Pohtik des friedli¬

chen Ausgleichs mit dem Osten, der Öffnung der Grenzen und menschlicher Er¬

leichterungen auf dem Weg von Verhandlungen begann sie, internationale Ju¬

gendarbeit neu zu konzipieren und in den Dienst politischer Erziehung zur Fried¬

fertigkeit zu stellen. Andererseits antwortete sie mit der Ausweitung dieses Pro¬

grammpunktes auf die veränderten Freizeitbedürfnisse Jugendhcher, wollte aber

gleichzeitig im Ausgleich zur Erweiterung des jugendhchen Freiheitsraumes eine

neue, durch die Fortentwicklung der Industriegesellschaft herbeigeführte soziale

Verpflichtung sowohl des Staates als auch der Jugendhchen gewahrt wissen: für

mehr Freiheit und soziale Gerechtigkeit in der Welt von morgen. Nicht mehr so

sehr gegenwartsbezogen, wie durch die früheren Bundesjugendpläne nahegelegt,

sollten Jugendarbeit und behördhche Jugendpflege sein, sondern zukunftsbezo-

gen.

Die pohtischen Grundabsichten, die den neuen Überlegungen zur Jugendarbeit

zugrunde liegen, hat das Ministerium in die Worte gekleidet:

„Die demokratisch verfaßte Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland hat

zur Verwirklichung ihrer im Grundgesetz verankerten Ziele zu gewährleisten,
daß die in ihr heranwachsenden jungen Menschen ihre Rechte und Pflichten in

sozialer Verantwortung wahrnehmen lernen. Durch Erziehung und Bildung hat

sie einen Beitrag zu einer Emanzipation des Einzelnen zu leisten, durch die das

ganze Gemeinwesen einen Zuwachs an Freiheitund Gerechtigkeit erfährt. Erzie¬

hung und Bildung sollen jungen Menschen helfen
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ihre eigenen Anlagen und Fähigkeiten zu entwickeln

ihre persönliche und gesellschaftliche Situation beurteilen zu lernen

die Würde des Menschen im Denken und Handeln zu achten

Konflikte zu ertragen und friedlich auszutragen

und damitzurSelbstbestimmung, PartnerschaftundSolidarität fähige Menschen

zu werden. Erziehung und Bildung sollen sie zugleich befähigen, ihre eigenen

Rechte und Interessenwahrzunehmen und die anderer zu achten, ihre Pflichten

gegenüber Staat und Gesellschaft zu erfüllen und an deren Gestaltung mitzuwir¬

ken.

478
Hieran hat die Jugendhilfe und in ihrem Rahmen insbesondere die Jugendarbeit

verantwortlich mitzuwirken...

Die ... Perspektiven zum Bundesjugendplan betonen die Notwendigkeit der Ju¬

gendarbeit als eigenständiges Feld der Sozialisation ... Die Weiterentwicklung

der Jugendarbeit und ihre Förderung durch den Bundesjugendplan bedarf der

partnerschaftlichgeführten Diskussion". Daher wolle man der möglichen künfti¬

gen Entwicklung einen Bezugsrahmen geben (vgl. Kap. 2.4.3.4).

Wie ein solchergegenwartsbezogener und aufDauer angelegter Bezugsrahmen für

die Jugendarbeit nach dem Erkenntnisstand der siebzigerJahre aussehen sollte, ist

in Kap. 2.4.3.4 nachzulesen. DiePERSPEKTIVENhaben einen vorläufigen Schluß¬

punkt unter die Gewohnheit gesetzt, Bewährtes fortzuschreiben und im übrigen
auf dringliche Jugendprobleme kurzfristig zu reagieren. Ihre Verfasser haben sich

auch bemüht, den Interessen der Jugendhchen gerecht zu werden, die wissen¬

schafthche und pädagogische Kritik anzunehmen, sich den sozialen Problemen

der siebziger Jahre zu stellen und zukünftige Probleme im BUckfeld zu behalten.

Mehr als 4,5 Mio. Ausländer leben inzwischen in der Bundesrepublik Deutsch¬

land; ein Drittel lebt 15 Jahre und länger hier, fast zwei Drittel 10 und mehr Jahre.
An Rückkehr denken viele nicht mehr, sie haben FamiUe; die Kinder sind hier auf¬

gewachsen, zur Schule gegangen und wollen bleiben (vgl. GLOBUS Kartendienst

vom 21. September 1987 und 18. Juli 1988). In ihrer Integration sehen die PER¬

SPEKTIVEN zum Beispiel eine besondere Verantwortung, weil „rund 60% der

Schüler... den Abschluß derHauptschule nicht" erreichen; ihre soziale Isolation

und Benachteiligung müsse überwunden werden.

In Fortsetzung der Pohtik früherer Bundesregierungen werden jugendliche Zu¬

wanderer von Deutschen aus der DDR und Osteuropa sowie von Asylbewerbern
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert, dazuhin bedenken die PER¬

SPEKTIVENaberauch Behinderte, „die in besonderem Maßebenachteiligt (sind),

weil für sie selbst auch unter größter Anstrengung der betroffenen Familie die

Wahrnehmung elementarer Lebensrechte häufig nicht gesichert ist".
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Unter großer Mühe und mit geringen Anfangserfolgen, wie freimütig zugegeben

wird, versucht der Bundesjugendplan für die Ableistung eines freiwilligen sozia¬

len Jahres zu motivieren (nur 4500 Jugendhche konnten 1976 dafür gewonnen

werden; für kurzfristige soziale Dienste heßen sich immerhin 100.000 junge Men¬

schen in Anspruch nehmen).

Auf dieser Linie hätte eine theoretisch und pädagogisch orientierte behördhche

Jugendpflege weiterzu arbeiten, schließlich geht es für alle darum, das seit Kriegs¬

ende Erreichte, wenn möghch, dauerhaft zu sichern. Ob dies ohne aktive und be¬

wußteMitwirkung der jungen Generation möghch sein wird, steht zur Diskussion.

Abbildung 6.8

Das soziale Netz - Das Füllhorn der sozialen Sicherung 479

Abbildung siehe folgende Seite

Wir sind stolz aufden Ausbau der Bundesrepubhk Deutschland zum Sozialstaat.

1950 konnten erst 21 Milliarden DM für die soziale Sicherung der Bürger aufge¬

wendet werden; das entspricht 20% des Bruttosozialprodukts. 1960 machten die

Sozialleistungen 23% der Wirtschaftsleistung aus, 1970 wurden 180 Mrd. DM

oder 27% investiert, und 1980 war das Sozialbudget der Bundesrepubhk auf 476

Mrd. angewachsen. 32% der wirtschafthchenGesamtleistungmußten für das sozi¬

ale Netz ausgegeben werden (vgl. GLOBUS Kartendienstvom 8. Mai 1989). Die Ge-

samtwirtschaftsleistung ist aber abhängig von der Konjunktur, und die Konjunk¬
turwellen laufen tendenziell aus; die Zuwachsratenim Aufschwung sind beschei¬

denerund erreichenbei weitem nichtmehr das Niveau der fünfzigerund sechziger

Jahre (vgl. ebd.). Zudem ist die Konjunktur seit den siebziger Jahren über eine zu¬

nehmende Staatsverschuldung stabilisiert: Betrug die Verschuldung von Bund,

Ländern undGemeinden 1970125,9 Mrd. DM, war sie 1979 auf476 Mrd.DM ange¬

wachsen; imJahr 1988 hatte sie die BilUonengrenze überschritten. 1987 mußte der

Bund sich mit 27,5 Mrd. neu verschulden, um den Haushalt zu decken und zahlte

für die Altschuld 31 Mrd. DM; das war der dritthöchste Posten im Gesamthaushalt

(vgl. ebd., vom 27. April 1987, vom 26. Juni 1988 und vom 24. Oktober 1988).

Es ist aufschlußreich, die Aufwendungen für die Jugendhilfe im Gesamtzusam¬

menhang der Sozialleistungen zu betrachten; die Jugendpflege hat im Jahr 1980

etwa 10% der Jugendhilfemittel beanspruchen dürfen (vgl. Kap. 3.6.2.2). Setzt

man diese Summe ins Verhältnis zur Rentenversicherung, die den größten Anteil

an den Sozialausgaben hat, wird ein zentrales Problem der Jugendpohtik für die

Zukunft deutlich: Weil die deutsche Bevölkerung nurnoch eine geringe reproduk¬
tive Zuwachsrate hat, wird das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern in die

Rentenversicherungund zu Kindern undJugendhchen sich so ungünstig verscho¬

benhaben, daß das Rentensystem nicht mehrgesichert ist. Momentanberuht es auf

einem fiktiven Vertrag, dem sogenannten Generationenvertrag: „Was eine Gene¬

ration von der älteren erhalten hat, schuldetsie später derjüngeren -waseine Ge¬

neration der älteren gegeben hat, darfsie spätervon derjüngeren fordern" (GLO¬

BUS Kartendienst vom 15. Februar 1988). Von seiner Einhaltung hängt die Zufrie¬

denheit der Älterenim Lebenszyklus ab, das Gefühl, daß die Lebensleistung ein ge-
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rechtes Entgelt gefunden hat, und mit diesem verbreiteten Gefühl ein gut Teil des

sozialen Friedens. Seit die Nachwuchsjahrgänge aber kleiner geworden sind, die

Rentnerjahrgänge wegen der verlängerten Lebenszeit und ihrer Geburtenstärke

zahlreicher, ist es nicht mehr ganz einfach einsehbar, warum immer weniger Jün¬

gere immer mehr für Ältere aufwenden sollen, wenn gleichzeitig die Älteren die

lukrativen (Macht-)Positionen so lange wie möghch besetzt halten. Während heu¬

te noch auf etwa 100 Beitragszahler nur 49 Rentner kommen, werden es im Jahr

2000 schon 62 sein. Ab den 20er Jahren des nächsten Jahrhunderts wird es dann

mehr Rentner geben als aktive Verdiener (vgl. ebd., vom 13. Juni 1988).

In dieser Lage kann man das Rentensystem der jeweiUgen Leistungsfähigkeit der

Versicherung anpassen, was sicher densozialen Friedenempfindlichstörenwird

- odermankann der Jugend die verpflichtende VerbindUchkeit des Generationen¬

vertrags deuthch machen, wenn auch nicht ohne theoretische und pädagogische

Anstrengungen. Vermuthchwird eine Kombinationbeider Verfahren in Kraft tre¬

ten müssen, wenn die Bundesrepubhkam Ideal der "dynamischen Rente" festhal¬

ten will (vgl. ebd., vom 19. Januar 1987). Heute halten noch 80% der Bürger die

Rente fürdieidealeFormderAlterssicherung, hatdasAllensbacherInstitutfürDe¬

mographie erfragt (Mehrfachnennungenmöghch), 53% haben sich für die Lebens¬

versicherung entschieden (vgl. ebd., vom 8. August 1988). 52% der neuen Lebens-

versicherungsverträge wurden aber 1984 schon von der Gruppe der 20 bis 29-

jährigen abgeschlossen (1970 waren es nur 39%), das heißt die jüngere Generation

entzieht der Rentenversicherung das Vertrauen (vgl. ebd., vom 23. Juni 1986).

„Aufihren Schultern wird nachdemAltersaufbau des Volkes die Gesamtlastder

Verantwortung für das wirtschaftliche, soziale und politische Leben in Deutsch¬

land ruhen. Diese Lastwird umso schwerersein, als eine geringere Zahl arbeitsfä¬

higer junger Menschen einer ständig anwachsenden Zahl von älteren und alten

gegenübersteht... Die Vernachlässigung der Jugend muß sich durch... politische

und sittliche Verwilderung rächen", gab 1932 das REICHSMINISTERIUM DES

INNERN zu bedenken.

Die Bundesrepubhk hat eine lange, verhältnismäßig krisenfreie Zeit günstiger

wirtschaftlicher Entwicklung zurückgelegt, aus deren Überschüssen das soziale

Netz ausgestattet und befestigt werden konnte. Ob die Handlungsspielräume der

letzten 30 Jahre erhalten bleiben, und wie sich dieJugend in Krisenverhalten wird,

steht dahin. Nur ist deutlich geworden, dajß öffentlicheJugendpflege, vom Staats¬

interesse her gesehen, nicht überholt sein kann, sondern im Gegenteil wegen der

zu erwartenden Lasten und um des sozialen Friedens willen in einer veränderten

gesellschaftlichen Situation bei ihrem Ausgangspunkt wieder angelangt ist: „We¬

gen ihrer hohen Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes..." (vgl. Kap. 2.1.2).

In den vergangenenJahren des Wohlstands habenmehrundmehrEltern, selbst be¬

schäftigt mit Arbeit für denKonsumund mit Konsum, dieErziehung ihrer Kinder

vernachlässigtoder, verunsichert durch die Kritik an den tradierten Erziehungssti¬

len seit Mitte der sechziger Jahre, einer Haltung des Gewährenlassens und Ver-

wöhnens nachgegeben, die mittlerweile Wirkung zeigt. Fordern, beanspruchen,
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haben und behalten wollen sind alltägliche Erscheinungsformen zwischen¬

menschlichen Verhaltens geworden. Daß man geben, Hilfe gewähren und sorgen
können sollte, erscheint schon zu vielen Jugendlichen abwegig, sofern sie nicht

ausschheßüchan die eigenen späteren Kinder denken. Ausländer mögen als indi¬

viduelle Partner attraktiv sein, als geseUschaftliche Gruppe sind sie es nicht. Wie

unsere Gesellschaft über Behinderte denkt, ist leicht an der Einrichtung öffentli¬

cher Bauten zu beobachten; die Reihe von unüberlegten Handlungen und Einstel¬

lungsweisen heße sich fortsetzen. Davon betroffen sind nicht nur einfache Men¬

schen, sondern auch die sogenannten besseren Kreise.

Das Problem, das G. KERSCHENSTEINER im Kaiserreich beobachtet hat, scheint

432 ener größer geworden zu sein.

„Unsere geistigen Arbeitersindviel zu ausschließlichaufdiebloße Tüchtigkeit in
ihrem künftigen technisch-beruflichen Arbeitskreis erzogen und viel zu wenig
aufdie Tüchtigkeit des staatsbürgerlich-beruflichen. Gemeinsinn und Gerechtig¬
keitssinn, die diesen allein charakterisieren, lernt er aufder Schule nur... ken¬

nen, nicht aber im täglichen aktiven Handeln in einer Gemeinschaft erleben.

Wenn aber die Wenigen, die zurFührerschaft in der Volksgemeinschaft zunächst
berufen wären, in ihrem Gerechtigkeits- und Gemeinsinn versagen, was können

wir dann von den Vielen verlangen?" (KERSCHENSTEINER 1950, S. 15).

Er zieht daraus den Schluß, die mangelnde staatsbürgerliche Erziehung innerhalb
und außerhalb der Schulen dringlich zu stärken, „um das Allernotwendigste in

die Hand zu nehmen,was einem Verfassungsstaate zukommt, nämlich seine Bür¬

ger für den gememsamen Dienst zu erziehen" (ebd., S. 19).

Noch viel mehr, ergänzt er nach 1919, gelte dies für die Staatsform der demokrati¬

schen Repubhk als eine Ordnung der Freiheit:

„Was der alte Obrigkeitsstaat zur Not entbehren konnte, das bedarf im neuen

Volksstaat der sorgfältigsten Fürsorge ... Wo "die Staatsgewalt beim Volke

liegt", da ist nur dann ein Heil für den Staat zu erwarten, wenn alle Teile des

Volkes staatsbürgerlich empfinden, denken und handeln gelernt haben. Demo¬

kratische Staatsverfassungen verlangen aristokratische Seelenverfassungen"
(ebd., S. 9).

KERSCHENSTEINER übersetzt aristokratisch mit vornehm und versteht dies im

Sinne des Aristoteles: Vornehm sind Menschen, die mit Vernunft Tugenden zur

Geltung bringen.

„Die hier vorausgesetzte Objektivität der Gesinnung, die immer allgemeingültige
Werte über die subjektiven Wertschätzungen setzt, ist nicht anderes als die sittli¬

che Bildung überhaupt. Die staatsbürgerliche Bildung ist nur eine bestimmte
Form derselben, die Form nämlich, die durch die Idee des Staates als eines sittli¬

chen Gemeinwesens, nach dem alle Mitglieder der Gesellschaft streben müssen,
die sonstigen sittlichen Kräfte gewissermaßen organisiert hat" (ebd., S. 29).
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„Mit anderen Worten: Das Ziel der staatsbürgerlichen Erziehung ist die Verwirk¬

lichung der Idee des sittUchen Gemeinwesens in einem nationalen Ideale, dem

Ideale des nationalen Kultur- und Rechtsstaates. Es ist das Ideal des Rechtsstaa¬

tes, insofern die erstrebte Gemeinschaft die Beziehungen aller Bürger nach den

Maßstäben der Gerechtigkeitund Billigkeit regeln soll, es ist dasIdeal des Kultur¬

staates, insofern sie allen Bürgern ohne Ausnahme die Möglichkeit gewähren
muß, sich im Sinne der ethischen Kulturwerte nach Maßgabe ihrer Begabung zu

betätigen" (ebd., S. 42).

Hier ist klarund deutUch ausgesprochen, was immerübersehen wurde, wenn über

KERSCHENSTEINERs Begriff der staatsbürgerlichen Erziehung gehandelt wurde.

Manhätte sehenmüssen, was gemeint war. Es geht aus dem Kontext hervor, in dem 433

der Begriff der staatsbürgerhchen Erziehung definiert wurde, aber offenbar hat

man behördlicherseits nur die Hervorhebungen gründlicher angeschaut und ver¬

standen und behalten, was man verstehen und behalten wollte:

„Das letzte Ziel der staatsbürgerlichen Erziehung ist also die Erziehung zur sittU¬

chen Staatsgesinnung" (ebd., S. 45) - ein brauchbarer Merksatz - „sie wurzelt in

der Idee der Gerechtigkeit (Hervorh. d. Verf.), d.h. in der Idee des gerechten

Ausgleichs aller geistigen und leiblichen Interessen, Bedürfhisse, Forderungen
seiner Bürger" (ebd.). Der eigenthch wichtige Satz wurde übergangen.

Was KERSCHENSTEINER wollte, war eine verbindliche Ethik.

„Die Gesinnung.... die von dieser sittlichen Staatsidee getragen ist, für die also

der Staat um der sittlichen Autonomie eines jeden einzelnen willen ein höchstes

äußeres Gut ist, diese Gesinnung nennen wir Staatsgesinnung schlechtweg"
(ebd., S. 44).

Staatsbürgerliche Erziehung in KERSCHENSTEINERs Sinn „setzt also einen ethi¬

schen Begriffdes Staatesvoraus" (ebd.) - nicht den real existierenden Machtstaat.

Jener müsse dem Ideal durch die Selbsttätigkeit der Bürger schrittweise angenä¬
hert werden. Dazu hält KERSCHENSTEINER die Tugenden der Rücksichtnahme

(vgl. ebd., S. 48) und der Toleranz für unverzichtbar (vgl. ebd., S. 28), „aber nichts

erfordert mehrund gründlichere Arbeit, als gerade diese Seite der Charakterbil¬

dung" (ebd., S. 48). Sie müsse im sozialen Leben geübt werden (vgl. ebd., S. 49 ff.),
damit die wichtigsten ethischen Gewohnheiten entstehen können, die „beiden

staatsbürgerlichen Grundtugenden, des vom Sinn für Gerechtigkeit getragenen
moralischen Mutes und des vom Gefühl der Billigkeit geleiteten selbstlosen

Wohlwollens" (ebd., S. 57).

Aus ihnen müsse das Gefühl der Verantwortlichkeit entstehen, sowohl für alles,

was mantut, als auch für das, wasmanunterläßt. Dabei sei es unerläßlich, denWert

der Dienste Einzelner für das Gemeinwesen richtig einzuschätzen, ihrer Leistung
im Sinne der vorerwähnten Staatsgesinnung Achtung zu erweisen und Autoritä¬

ten anzunehmen. „Wie aber keine staatsbürgerliche Erziehung ohne Hochhal¬

tung des Autoritätsgedankens mögUch ist, so ist auch keine möglich ohne stei¬

gernde Teilnahme aller Bürger des Staates an der Regierung des Landes nach
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Maßgabe ihrergeistigenund sittlichenEigenschaften. Esgehörtzu den schwierig¬
sten Problemen des Staates, jedem nach Gerechtigkeit und Billligkeit das staats¬

bürgerliche Recht zu sichern, das ihm zukommt.

Aber das eine ist gewiß, die tätige Teilnahme am Leben des Staates ist selbst das

wirksamste Werkzeug der staatsbürgerlichen Erziehung genau ebenso, wie die

tätige Teilnahme am Leben der Familie, einem Berufsverbande oder einer Be¬

triebsorganisation das wirksamste Werkzeug zur Entwicklung des Familiengei¬
stes, des Standesinteresses odereinerwerktätigen Arbeitsgemeinschaft ist" (ebd.,
S. 123).

484
Dadurch entstehe nämlich die Wertschätzung seiner selbst „in dem Streben nach

eigenerTüchtigkeit in demBewußtsein, einen sittlichen Berufan sich selbst zu er¬

füllen" (ebd., S. 129). KERSCHENSTEINER schließt mit der Warnung, ohne Ethik

müßten demokratische Verfassungen zur Pöbelherrschaft führen.

„Sorgen wir durch eine gründliche staatsbürgerliche Erziehung dafür,... daß die
sittlichen Ideale sich ausbreiten, daß sie sich in der Mehrzahl unserer Volksge¬
nossen in lebendige Kraft umwandeln, so wird die rein demokratische Verfas¬

sung des Staates immergrößeren Segen für die Gesellschaft entfalten, undwirha¬
ben dann die Pflicht erfüllt, die uns am nächsten liegt" (ebd., S. 138 f.).

Diese Pflicht umschreibt er mit Charakterbildung und verspricht sich von ihr die
besten vorbeugenden Wirkungen aufdie soziale wie die politische Erziehung der

Jugend:

„Die vorausgegangenen Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, daß

staatsbürgerliche Erziehung eine Erziehung des Charakters ist, eine Erziehung
zur "Charakterstärke der Sittlichkeit" (um mich eines Herbartschen Aus¬

drucks zu bedienen), und daß sie die soziale wie die politische Erziehung in sich

schließt" (ebd., S. 114).

An der altmodischen Sprache braucht man sich nicht zu stören. KERSCHENSTEI¬
NER wollte mit der staatsbürgerlichen Erziehung nach seinem Begriff eine an die

(schulentlassene) Jugend gerichtete Pädagogik begründen, die Teil einer umfas¬
senden Gesellschaftserziehung sein sollte und eine verbindliche Ethik lehren
wollte. Speziellen Wert legte er auf die Einübung der Grundtugenden, das stetige
Bemühen um Gerechtigkeit, den abwägenden Vernunftgebrauch, die Fördemng
der moralischen Tapferkeit und Disziplin (vgl. ebd., S. 64 ff.) sowie auf ritterliche

Behandlung des Gegners, Achtung vor anderen und Toleranz ihrer Meinung ge¬
genüber. Die Leitideen seiner Ethik sind die Annäherung an die Gerechtigkeit
und das unnachlässige Gefühl der Verantwortlichkeit. Damit ist KERSCHEN¬
STEINER nicht weit entfernt von den großen ethischen Entwürfen der Gegenwart,
dem "Prinzip Verantwortung" von H. JONAS und der "Theorie der Gerechtigkeit"
von J. RAWLS.
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Auch wenn die PERSPEKTIVEN ethische Erwägungeneinschließenund eine Rei¬

he von Ansätzen zu einer kompensatorischen außerschuhschen Pädagogik anbie¬

ten, fehlt ihnen, auch hinsichthch einer geselhgkeits- und bedürfnisorientierten

Pädagogik, eine konsistente theoretische Perspektive. Dies wäre der abschließen¬

de Vorschlag, den diese Untersuchung zu machen hätte, der behördhchenJugend¬
pflege für die Zukunft eine pädagogische Theorie zu unterlegen. Sie hätte eine be¬

wußtseinsbildende Freizeit- und eine bewußtseinsbildende Sozial-Pädagogik
mit ethischer Zielrichtung zu entwickeln, die die behördhche Jugendpflege im
Blick auf die Zukunft verändert und ihrer ursprünglichen Intention nach auch er¬

hält.

Geselhge Angebote hat sie immer in ausreichender Zahl gemacht, Bauten hat sie
485

gefördert, wenn finanzieller Spielraum vorhanden war, die staatsbürgerliche Er-

ziehung hat sie lange falsch verstanden, das heißt weder an den Bedürfnissen der

Jugendhchen noch am wohlverstandenen Staatsinteresse orientiert. Der Grund

wurde abschheßend sichtbar: die fehlende ethische Orientierung. Erst in den sieb¬

zigerJahren war die materielle und personelle Ausstattung so gut, daß man von ei¬

ner annähernden Bedarfsdeckung sprechen kann - demkamjedoch der allgemeine
Wohlstand der Gesellschaft zu Hilfe. Vor aUem die kompensatorischen Maßnah¬
men waren davon abhängig, ob die Konjunktur genügend Überschüsse zur Verfü¬

gung stellen konnte; es ist überwiegend das Verdienst der SPD, daß die Fördermit¬

tel in solchen Zeiten sozial Schwachen und Benachteihgten zugute kamen.

Schheßhch, und kritisch zu den PERSPEKTIVEN, erscheint es unter dem Btick-

punkt dieser Untersuchung fraglich, ob die "Einheit der Jugendhilfe" erhalten

werden und die Jugendpflege beim Jugendamt verbleiben sollte.
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